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Vorwort.

Schon auf der Eisenacher Versammlung vom 12. und 1.3. October 1873 
sollte „die Personalbesteuerung" einen Gegenstand der- Verhandlung bilden, 
und es waren zu diesem Behufe hierüber Seitens der Professoren Nasse und 
Held, des Handelskammer-Secretärs Dr. Gensel, des Grafen von Wintzingerode- 
Bodenstein und des Professors Constantin Rößler Gutachten eingereicht, die 
im Band III der Schriften des Vereins für Socialpolitik (Leipzig, Verlag 
von Duncker L Humblot 1873) ihre Stelle gefunden haben. Auf jener 
Versammlung wurde indessen beschlossen, die Verhandlung über den gedachten 
Gegenstand bis zur diesjährigen Eisenacher Versammlung, welche am 11. und 
12. October statlsinden wird, auszusetzen. Und im Zusammenhang hiemit 
geschah es, daß auch an den Unterzeichneten Seitens des Vorstandes des 
Vereins für Socialpolitik die Aufforderung erging, sich gutachtlich über die 
Frage -u äußern:

Wie ist unsere bestehende dicecte Personalbesteuerung im Sinne 
der Gerechtigkeit und einer richtigen Würdigung der wirtschaftlichen 
Interessen am zweckmäßigsten zu reformiren?

Weitere specielle Fragen, ähnlich denjenigen vier, welche den vorhin er
wähnten Gutachten zu Grunde gelegen hatten (vergl. unten Capitel IV 
am Schlüsse und Anmerkung 97 dazu) waren hieran nicht geknüpft. Und 
um so mehr glaubte der Unterzeichnete sich bei Behandlung jener ihm ge
stellten Frage ganz und gar frei bewegen und seine Aufmerksamkeit vorzugs
weise denjenigen Gegenständen zuwenden zu dürfen, für die er bereits behufs 
Fertigung ähnlicher Arbeit Nachrichten zu sammeln begonnen hatte. Es sind 
daher im Folgenden von den vorhin erwähnten vier.Fragen zwei (Nr. 3 und 4) 
nur ganz kurz berührt und allein die übrigen zwei (Nr. l und 2) eingehen
der behandelt worden. Aber selbst diese eingehendere Behandlung ist, wie es 
auch in der Ausführung selbst hervorgehoben wird, durchaus keine gleichmäßige 
geworden, da das Einhalten der gesetzten Frist - selbst nach geschehener ge
fälliger Verlängerung derselben — es unumgänglich machte, am Schluß viel 
kürzer zu sein, als in den übrigen Theilen.

Indem sich nun der Unterzeichnete eine gründlichere Behandlung dieser 
nur kurz berührten Punkte auf Grund des hierüber' ihm vorliegenden Materials 
Vorbehalt, bemerkt er zum Schluß noch Folgendes:
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Vorwort.VIII

Einmal sagt er seinen sehr verbindlichen Dank schon hier allen Den
jenigen '— Behörden, Corporationen und Einzelnen, die ihn, wie an den be- 
treftenden Orten unten specieller mitgetheilt werden soll, durch Zuwendung 
bezüglicher Nachrichten in sehr zuvorkommender Weise unterstützt haben.

Sodann bittet er aber auch alle Diejenigen, deren Ausführungen im 
Folgenden angefochten sind, überzeugt sein zu wollen, daß diese Anfechtung 
lediglich aus dem Wunsche hervorgegangen ist, der Sache zu dienen, um die 
es sich handelt. In dieser Beschränkung dürfte auf dem hier in Rede stehenden 
Gebiete eine Polemik heute mehr als gerechtfertigt sein. Wer den wenig 
erfreulichen Zustand unserer Wissenschaft kennt, wird gern zugeben, daß es er
heblich besser um sie bestellt sein würde , wenn man im Allgemeinen weniger 
als es geschehen, in verda, msMtri geschworen und mehr dem frischen, fröh
lichen Kampfe die Stelle eingeräumt hatte, die ihm nun einmal gebührt. 
Daß Ansichten , denen beigestimmt wird, im Folgenden weniger hervor- 
gehobm worden sind, als solche, die zu bekämpfen versucht ist, lag nicht 
daran, daß das Verdienstliche jener verkannt wurde, sondern, daran, daß es 
unnöthig schien, Unbestrittenes zu wiederholen. Ein Lehrbuch oder ein Leitfaden 
für Anfänger sollte ja im Folgenden zu geben nicht versucht werden Ob eL 
freilich gerechtfertigt war, bei jener Bekämpfung — wie geschehen — auch 
hie und da in Bildern zu sprechen, muß Anderen zur Beurtheilung überlassen 
bleiben. Dem Unterzeichneten schien es, daß kein hinreichender Grund dafür 
Vorlage, der Art ins Leben greifende Dinge, wie die hier in Rebe stehenden, 
nur in üblicher Weise altväterisch-nüchtern zu behandeln Des Nüchternen 
dürften schon die mitgetheilten Belege sehr Vielen mehr als genug zu bieten 
scheinen. Und allen flüchtigen Lesern — auf solche ist heute ja vorzugsweise zu 
rechnen — sei deshalb freundlichst empfohlen, bei dem üblichen Überschlagen 

der Seiten, insbesondere diesen Belegen ihre Berücksichtigung zuzuwenden. Die
selben sind ein Ballast, aber, wie es dem Unterzeichneten schien, ein Ballast, 
der nicht zu entbehren ist. Und wenn durch ihn das hier vorliegende Werk 
einen über Erwarten großen Umfang gewonnen hat, so wolle man dieses nicht 
von vornherein als eine zu beklagende Calamität ansehen.

St. Moritz im Engadin, den 1. September 1874.

Fr. I. Neumann.
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Erstes Capitel.

Die Siegesaussichten der personalen Steuern vom Einkommen und 
Vermögen und die ihnen in Staaten mit ausg bildete« „Ertrags- 

ftenersystem" entgegenstehenden Hindernisse.

Das im Anfang dieses Jahrhunderts oft nachgesprochenr Wort Ben- 
jamin Franklins:

„Steuern zahlen und sterben muß Jedermann" — 
erscheint uns heure beinahe trivial. Für ganz selbstverständlich halten wir 
es, daß ar- die Snats- und Gemeinde-Lasse ein regelmäßiger Tribut ent
richtet wird. Und doch liegen die Zeiten nicht sehr weit zurück, da ganz 
und gar andere Anschauungen die herrschenden warm.

Als gegen das Ende des 17ten Jahrhunderts in meinem Heimathlande 
Preußen dir ersten ständigen Schoßerheber augestellt wurden, war der Klagen 
kein Ende. Tas wäre ja, hieß eS in einer der ständischen Beschwerdeschriftm 
jener Zeit: ,M wenn nummhr das arme Land nimmer'aus der verderblichen 
Contribution herarMomrnen sollte" In der That, es sollte seit jener Jen 
nicht mehr herauskommeu, aber auch erst seit jener Zeit. Und ebenfalls irr 
der zweiten Hälfte des 17ten Jahrhunderts war es, daß der Reichsstand 
Braunschweig-Wolfenbüttel aus öffentlichem deutschen Reichstag die Er
klärung abgall: Im Grunde sei es „ein unbewegliches Princip", daß 
„Steuern und Auflagen gegen die Natur einer Staatsgesellschaft" 
seien, da man sich in bürgerlich Verbindungen nur in der Hoffnung ein
gelassen habe, seine Sachen zu bewahren, deswegen ein Bürger werde, damit 
man das Seimge iu Ruhe und Frieden behalteu. s. w.

Und "vergleichen Ansichten waren damals keineswegs nur Ausflüsse ein
seitiger Parteianschauung. Sie waren vielmehr, obwohl ihnen im Einzelnen 
freilich die Thatsachen schon mannigfach widersprachen, dennoch im Allgemeinen 
auch bei den damaligen Schriftstellern über finanzielle Gegenstände die 
überwiegenden. Noch im ganzen 17ten Jahrhundert galten Diesen die Steuern

Schriften VIN. - Progr. Kintommenstener. 1 
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2 Fr. I. Ammann.

regcknäßig als ein „extraordinäres Mittels dessen — wie es z. B. in 
Seckendorf's deutschcin Fürstenstaat von 1656 hieß — die Christlichen 
hohen Obrigkeiten anders nicht als in hochdringcnden Nöthen begehren sollten, 
da, „was eine Christliche hohe Obrigkeit bei ihren Unterthanen an Renten 
und Gefällen, Erbzinseu, Geschoßen, Frohndiensten und 
dergleichen hergebracht, dabey es ordentlicher Weise eine Be- 
wandtyus" haben müsset. Sogar den bedeutendsten deutschen Finaaz- 
gelchrte» der Mitte des I8ten Jahrhunderts, Georg von Justi, 
bestimmte — wie er selbst gelegentlich sagt — nur der Umstand, daß 
thatsächlich doch zunächst ein Äufhörm der Steuern nicht zu erwarten 
sei — dazu, dieselben tchon den ordentlichen Einnahmen beizuzähsen, zu 
denen wir sie heute prinzipiell in erster Lime rechnen. Und noch der an
erkannt sehr tüchtige Geschichtschreiber der „Deutschen Steuerverfaffungen" 
vom Jahre I7S3, Karl Heinrich Lang diskutirte damals die Frage des 
AufhörenS der Steuern gkich der Frage »ach der „Genesung' von einer 
Krankheit^).

Es hät also jedenfalls ein sehr erheblicher Umschwung in den Ansichten 
von dem Wesen und der Mthwendigkeit der Steuern in neuester Zeit statt
gefunden. Und auch die Ursache solcher Wandelung ist unschwer zu finden.

Sie liegt - kurz gesagt — in dem Gegensatz der früheren und der 
gegenwärtigen Auffassung von den Aufgaben des Staats.

Rach allerer Ansicht waren die Obliegenheiten und Aufgaben der landes
herrlichen Gewalt in Deutschland im Wesentlichen feststehend. Das, was 
noch im Anfang dieses Jahrhunderts dem Berner von Haller in wunder- 
licher Berkennung der Forderungen seiner Zeit als das zu erstrebend« Ideal 
erschien: daß alle Rechte und Pfkchten der Staatsgewalt in etwa derselben 
Weise bestimmt und abgegränzt wärm, wie die Forderungsrechte des Prwal- 
mannes — war ja im Grunde nur die Uebertreibung und Zuspitzung 
derjenigen Verhältnisse, die seit dem Mittelalter im Herzen Europa's 
Jahrhunderte lang Bestand gehabt hatten. So weit damals von ösfentlicher 
Gewalt außerhalb der flämischen Gemeindewesen überhaupt die Rede war, 
war ihr im Allgemeinen durch Herkommen oder Berttag em bestimmtes, eng 
umzränztes Feld der Thätigkeit zugewiesen. Und diesen sich gleich 
bleibenden Aufgaben vermochten natürlich auch jene km Grunde 
ebenso stabilen hergebracht« Einnahmen der sogen<umten Staatsgewalt 
aus dem eigenen Besitz, den Überkommenen Zinsen, Frohnden, Renten, den 
Erträgnissen der Strahn- und Brückengelder, der Flößerei-, Jagd- und andere» 
Regaken u. s. w. in ruhigen Zeiten wohl zu genügend. Nur außer

gewöhnliche Verhältnisse machten andere Einnahmen zur Nothwendigkeit. 
Und wmn es auch an solche» außergewöhnlich« Verhältnissen seit den Wirr« des 
30jährigen Krieges, seit den gewaltigen damals von den Schweden erhoben« Contri
bution«, an der« Verzinsung und Tilgung insbesondere der Süd« des Reichs 
noch lange zu tragen Han«, sowie seit dm auS etwa gleichet Zeit datirenden Anfängen 
stehender Heeresdildung iw deutsch« Nord« — schon im Laufe des l7tra 
Jahrhunderts immer weniger zu Mangeln begann: dennoch galt« solche
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Progressive Einkommensteuer. 3

Verhältnisse m der allgemeinen Meinung noch lange als „ertraordiva'r" 
und die Hoffnung, mit ihnen auch die Kontributionen und Schoße einst 
wieder Abschied nehmen zu sehen, konnte sich noch Menschenalter hindurch 
erhalten«).

Anders in neuester Zeit.
Nach unserer jetzigen Auffassung vom Staate sind demselben Schranken 

jener Art nicht gesetzt. Mir j«wem Tage seh« wir neue Ansprüche, neue 

Forderungen und Wünsche an chn herantreten Wir sehen lein Gebiet sich 
unabsehbar so zu sagen ausdehnen, so weit nur unsere Vorstellung von seiner 
Befähigung zu dieser oder feiler Aufgabe reicht. Und danach bedarf auch die 
öffentliche Gewalt zur Zeit nothwendig solcher Einnahmen, die eben diesen 
wechselnden und sich im Allgemeinen erheblich steigernde» Ansprüchen zu 
genügen vermögen. Einnahmen dieser Art aber sind die ohne Rücksicht 
aus specielle Gegenleistungen allein aus Gründen des Bedarfs 

erhobenen die Steuern. Und mit vollem Fug kann daher gesagt werden: 
dir Steuer ist das eigentlich Charakteristische des modernen Staals. Wo 
jene herrscht, ist dieser erstanden, und umgekehrt wo dieser ist, muß jene 
Henschen.

Aber in gewisser Beziehung stehen wir gerade in der Gegenwart mitten 
in den bezüglichen Kämpfen, mitten in den Schwierigkeiten des Uebergangs 
zu Steuern im wahren Sinne des Worts.

Denn seitdem in neuester Zeit mit jener alten Stetigkeit im Gange der 
wirthschaftlichea Dinge, wie sie noch in die ersten Jahrzehnte dieses Jahr
hunderts übernommen worden war, in einer Weise gebrochen ist, an die früher 
nicht gedacht werden komne, seitdem an ihre Stelle eine ungeahnte Viel
gestaltigkeit und Schnelligkeit in der Entwickelung der Dinge getreten ist und 
hierdurch das alte Verhältniß zwischen Stadt und Laud, Grundbesitz und 
Industrie, Handwerk und Handwerk, Großacwerbe und Kleingewerbe u. s. w. in 
einer Weise verändert worden ist, die auch für die Zukunft stetig neue Veränderungen 
verheißt: seil dieser Zeit bedarf es mehr als früher solcher Abgaben, die sich 
nicht nur den wechselnden Ansprüchen des Staats, sondern auch eben jenem 
Wechsel der Verhältniffe anzupassen vermögen

Und hierzu haben sich in immer deutlicher heroortretender Weise die 
alten ,,Ertragssteuern", die England nicht mehr kernt, die auch 
in der Schwerz fast vollständig beseitigt sind, die aber in Nord- und 
Mittel-Leutschland noch eine sehr bedeutende Rolle spielen und in dem 
Vaterlande der Bourgeoisie ebenso wie in Oesterreich, Sachsen und den drei 
größeren süddeutschen Staaten bis zur Stunde die allein zur Erhebung 
kommenden dirertea Steuern find, als ungeeignet erwiesen, so daß in sehr 
bemerkenswertherAllgemeinheit gerade jetzt in Oesterreich, wie in Nord-, Süd- 
und Mittel-Deutschland, — in Preußen, Sachsen, Badea. 
Bayern, Würtrmberg u. s. w. eine Reform der direeten Steuern auf 
der Tagesordnung steht, durch welche jene alten Ertragssteuern — richtiger 
gesagt: die überkommenen Atrren Ertrags- und die zu ihrer Ergänzung 
später eiageführttn partialenEinkommcn-Steuern — in immer weiterem

1 *
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4 yr. I. Neumann.

Maaße ergänzt und ersetzt Mrden soüm durch personal« Steuern voin 
aesammleu Einkommen.

Die lmmittelbare Veranlassung hierzu bot einmal natürlich das neuere, sehr 
erhebliche Steigen der öffentlichen Bedürfnisse in Staat und Gemeinde, welchem 
Steigen man eine entsprechende Erhöhung jener überbrachten Steuern nicht 
folgen kaffen konnte, saÜM und insbesondere aber auch die Ueberzeugung, daß 

es an geeigneten Mitteln gebräche, ein den veränderten Umständen 
entsprechendes Verhältniß zwischen jenen Steuern selbst 
herzustellen. Und nun darf mau dreist behaupten: Richt eigentlich das 
Ob? und Wie? der Einkommensteuer, sondern die Frage, in welcher 
Weise der Ueber gang von den alten Ertragssteuern zu jener 
Steuer m's Werk zu setzen ist, — das ist heute die brennendste Frage 
auf dem Gebiete des directeu Steuerwesens. wie sie zugleich auch die 
schwierigste ist.

Ein Blick auf den Stand der Steuerreformfrage in den gedachten 
Ländern wird Ms dies deutlicher zeigen. Und ich glaube hiebei gerade wegen 
jener m. D. nicht immer hinlänglich gewürdigten Mängel der gegenwärtigen 
Steuerverfaffungen und der großen Schwierigkeit des Uebergangs zu einer 
den Verhältnissen mehr entsprechenden Gestaltung derselben etwas langer ver
weilen zu sollen. —

Beginne ich mit Sachsen, der» Lande, in dem die Verhandlungen 
über dl« jetzt im Flusse befindlich« Steuerreform schon seit dem Jahre 1867 
schweben Md iu dem die bezüglichen ständischen Commissumsberichle und ein- 
geforderten Gutachten durch ihre zum Theil geradezu musterhafte Gründlichkeit 
eine besonders wichtige Quelle fivanzwissenschastlicher Erkenntniß geworden 
find: so wird dort noch gegenwärtig (iw Sommer 1874), ebenso wir in den 
drei größeren süddeutschen Staaten — eine das Einkommen der Einzelnen 
als solches erfassende Steuer nicht erhoben, vielmehr bestehen an direkten 
Steuern nur die durch das Gesetz vom K. September 1843 eingeführte — 
von Grundstücken und Gebäuden erhobene — Grundsteuer und 
die — insbesondere auf den Gesetzen vom 24. December 1845 und 23. April 
1856 beruhende sogen. Gewerbe- und Personalsteuer, welche letztere — 
waS di« Besteuerung der Gewerbetreibenden betrifft, manche Analogieen 
mit der preußischen Gewerbesteuer zeigt, daneben aber, wie schon der Name 
andeuttt, auch die nicht gewerbetreibenden Classen , die Beamten, Lehrer, 
Künstler, Pensionärs und Empfänger von Zinsrenten u. s. w. zur Besteuerung 
herauzieht.

Beide Steuer!» — die Gewerbe- und Personal-, wie die Grundsteuer — 
sind, was ihren Ursprung betrifft, in gewissem Sinne auf dm § 39 
der sächsischen Berfassungsurkunde vom 4. September 1831 zurückzuführen, 
«ach welchem ein „neues Abgabeusystem" festgestellt werden sollte, bei wellhem 
die „Gegenstände der direkten und indirekten Besteuerung nach einem 
möglichst richtigen Verhältniß zur Mitleidenschaft gezogen" 
würden. Indessen ist solcher Forderung thatsächlich von jenen Steuern, nach 
uusern jetzigen Vorstülungen wenigstens, im Grunde von jeher sehr wenig 
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Progressiv« Einkommaisteuer. 5

entsproßen worden. Und es scheint auch, nie Gensel neuerdings nach- 
zewiesen hat, der Gedanke, daß durch jene Steuern das Einkommen aus 
Grundbesitz überhaupt in gleichem Verhältniß wie der andere Erwerb zu 
Leistungen heranzuziehen sei, sowohl der Regierung wie den Ständen ursprüng
lich sehr ferne gelegen zu haben«»). Ein bemerkenSroerthe? fast modern 
erscheinender Antrag vom Johr- 1834: „neben der Grundsteuer, welche sich 
nie 'm ihren Einheitssätzen ändern" dürfe, noch eine allgemeine „Vermögen- 
und Einkommensteuer" einznführen, der auch die Grundbesitzer zu unterwerfe 
seien, damit später nicht wieder Ungleichheiten entständen — war auffälliger Weise 
gar nicht beachtet worden. Und alles Bestreben bei Einführung jener Steuern 
war anscheinend nur darauf gerichtet, einerseits innerhalb des Grundbesitzes 
selbst eine Steuerausgleichung eintreten zu kaffen, andererseits den städtischen 
Gewerben, die durch die von den Häusern, wie bemerkt, mit erhobene Grund 
steuer nicht ausreichend belastet schienen, noch eine besondere ssast etwa in 
ähnlicher Höhe aufzuerlegen, wie dies früher durch die Vermögenssteuern, 
spater durch die städtische Accise in Sachsen geschehen war, bei alledem aber 
an die bestehenden Berhälrniffe möglichst „anzu knüpfen" und deshalb auch 
dem Gesammtergebnisfe der neuen Grundsteuer etwa dieselbe Höhe zu geben, 
die das Provenü der bisherigen „seit etwa 160 Jahre»" don Grund und 
Boden gezahlten Steuern gehabt hatte?). Daher nahm man denn auch z. B. 
nicht Anstand, den Steuersatz dieser Steuern auf neun Procent des all
gemein ueu ermittelten Reinertrags der Grundstücke festzusetzen, während 
die Tarife für die PersonMeuer da, wo diese Steuer überhaupt in Procmtsu 
d<S steuerpflichtigen Einkommens rsp. Ertrags ausgedrückt war, höchstens bis 
zu 2 '/z Procent steigende Sätze hatten.

Auch gab dieser Zustand anfangs zu keinen Klagen Anlaß, da eben die 
bisherigen Verhältnisse möglichst geschont und die Steuer« überhaupt in Sachsen 
vcrhältmßmäßig nicht hoch oder drückend waren. Erst als es seit dem Jahre 
1848 nothwendig wurde, Steuerzuschläge zu erheben, trat« die Mängel 
der amen Einrichtung zu Tage, und es wurde nun die Frage laut, die bis 
zur gegenwärtigen Stunde die heftigsten Kämpfe erregt hat, die Frage nehmlich, 
rb jene Steuern die verschiedenen Berufstlassen in angemessenem Verhältniß 
belasten und wenn das nicht der Fall ist, in welcher Weise denn die Zuschläge 
zu jenen Steuern einzurichten seien, um das bestehende Mißverhältniß aus- 
zugleichen oder doch nicht zu erhöhen.

Thatsächlich hat man seit 1848 in der Wahl der Zuschlagssäye 
geschwankt.

Anfangs, in den Jahren 1849—1857 wurde ein Zuschlag von 1 Pfennig 
d. h. von ca. 11 Procent zu der im allgemeinen 9 Pfennige pro Steuer
einheit betragenden Grundsteuer in dem Falle für gerechtfertigt gehalten, daß 
der Gewerbe- und PersonMeuer eine Erhöhung um 50 (!) Procent zu Theil 
würde. Und wenn gar der doppelte Zuschlag von 2 Pfennigen — d. h. 
also 22 -23 Pro cent bei der Grundsteuer zur Erhebung kam, wie in 
den Jahren 185«— 1852 und 1854, wurde die Gewerbe- und Personal
steuer ebenfalls mit dem doppelten Betrage jenes Zuschlags, d. h. um 1 v«(!)
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e Fr I. Reumanu.

Prvcem gesteigert. Schon im Jahre 1859 ging man indessen, nachdem 1858 
zum ersten Male seit langer Zeit em Zuschlag überhaupt entbehrlich gewesen 
war, von senem Verhältniß ab und stellte einer Steigerung der Grundsteuer 
von ca t1 Procem eine solche der Gewerbe - und Personalst«» um nur 

40 Procent gegenüber. Darauf folgten sieben glückliche Jahre, mit geringer 
Steuerlast. Und als im Jah-re 1887, in Folge der Kriegsereignisse von 
1886, an Sachsen wieder die Nothwendigkeit herantrat, von Steuerzuschläg« 
Gebrauch zu machen, Mug zwar' die Regierung nach dem — wie bemerkt 
im Jahre 1859 befolgten — Maaßstabe abermals eine gleichzeitige Erhöhung der 
Grundsteuer um 2 Pfennige pro Steuereinheit, also 22—23 Procent, und 
der Gewerbe- und Personalsteuer um 80 Procent vor, stieß hierbei aber auf 
einen Widerstand, den sie uur vorübergehend zu Überwinden vermocht hat und 
der dann der Ausgangspunkt der ganzen neuer« Steuerreform in Sachsen 
geworden ist.

Die Majorität der Finanzdeputation der II. Kammer führte nehmlich 
ans, daß bei einem so gering« Zuschläge zur Gewerbe- und Personalsteuer 

der Grundbesitz durch Erhöhung brr Grundsteuer nm 2 Pfennige zu hart 
getroffen würde, während umgekehrt die Minorität derselben Deputation 
behaupte«, eiuem Zuschlag von 2 rsp. 3 Pfennigen zur Grundsteuer dürfe 
nur ein solcher von 60(!) Procent zur Gewerbe- und Personalst«» 
entwrechen.

Der eine Theil konnte sich auf den außerordentlichen Aufschwung bezieh«, 
den in neuerer Zeit gerade m Sachs« Gewerbe und Handel gegenüber der 
dortig« Landwrrtbschaft genommen hatte. Gehört« doch z. B nach der 
Zählung von <849 damals noch 34 — 35 Prvcent der ganz« sächsischen 
Bevölkerung der Land- und Forstwirthschaft an , dagegen 186 l nur noch 
26—27 Procent, währeich mit Handel und Industrie 1849 nur 4V—50, 
186 l aber schon öS—6V Prvcent der Bevölkerung beschäftigt waren.

Dageg« konnt« umgekehrt die Vertreter der commerciellen und gewerbe
treibenden Bevölkerung, mit schlagenden Zahlen darthun, daß sich ihre Be
lastung schon an sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel mehr gesteigert 
hatte, als ihre Zahl. Die Grundsteuer hat in ihrer neuen Gestalt seit 1844 im 
Wesentlich« die gleicheHöhs behauptet Sie hatte z.B. 1847 : 1.459,370 Rth. 
und 1888 : 1,518,800 Rth. erbracht. Und bas Wenige, was ihr zugewachseu 
war, war fast nur der Vermehrung der steuerpflichtigen Gebäude zu danken, 
die ja, wie bemerkt, auch der Grundsteuer unterlagen und die sich — 
so weit ihre Steuererträge vorzugsweise gestiegen waren — weniger in den 
Händen der ländlichen Besitzer, als vielmehr innerhalb der Städte 
befand«. Dageg« hatte sich der Ertrag der Personal- und Gewerbesteuer 
zum Theil wegen des stattgehabten Aufschwungs von Industrie und Handel, 
zum Theil auch in Folge von Festsetzungen höherer Steuersätze in einzeln« 
Gesetzesnovellen — stetig Md sehr erheblich gesteigert. Er betrug 1844 nur 
895 — 396,000 Rth., dageg« 1866: 712,000 Rth., und 1870 sogar 
schon 1,254,000, d. h. mit letzterem Betrage: 43°/y des ganzen durch directe 
Steuern überhaupt zu deckend«» StaatSbedacfs, während dieselbe Steuer 
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Progressive Einkommensteuer 7

im Jahre 1844 nvr 21 Procent zur Gesammtsümme der directen Steuern 
teige/t^u Hst».

Natürlich >»ar aber auch aus diesen Zohlen nicht zu ersehen, wer w 
jenem Streit« Recht, wer Unrecht hatte Denn man wußte weder, ob nicht 
durch diese Steigerung des Ergebnisses der Personal und Gewerbesteuer viel- 
leicht nur eine früher zu gering« Besteuerung des gewerbüchen Einkommens 
wieder gut gemacht wäre, noch ob nicht das gewerbliche Einkommen selbst 
srit 1844 etwa noch stärker gestiegen wäre, als der Ertrag der Steuer von 
demselben.

Und die Erkenntniß, daß es bei solchem Steuer wesen in der That an 
allem und jedem Anholt gebräche, um beurtheilen zu können, welcherlei 
Zuschläge zu den einzelnen Steuer,» gerecht s«i«n, hat sich auch im Verlauft 
der damals angeregten Steuerreform immer mehr befestigt, und sie ist es, die 
der Einführung einer die bisherigen Steuern ergänzenden Einkommen 
steuer, trotz allen anfänglichen Widerstrebens dec Regierung, mehr und mehr 
den Meg gebahnt hat.

Don der zuerst im Jahr 1889 einierufenm Steuercommission, die theils 
aus Beamten, theils aus anderen Sachverständigen, Landtagsmitgliedern v. 
bestand, wurde die von der Regierung ihr vorgelegie Krage 13:

Ob eine Gegenüberstellung des Gesammtergebnisses der beiden Zweige 
der direkten Besteuerung und die KestMung eines gewissen Ver
hältnisses rücksichtlich ihres Gesainnuertrags möglich und reich
lich sei, —

einstimmig verneint (pux 23), Und es n>ar im Grunde wohl zutreffend, wenn 
von den zum Gutachten in dieser Sache aufgeforderten Handelskammern z. B. 
die Reichenbacher Kummer in einem sehr ausführlichen Bericht vom Sep
tember 1889") darlegle: der Umstand, daß die Grundsteuer eine Steuer nicht 
vom Einkommen, sondern von dem Ertrage gewisse: Objecte fei, mache die 
Vergleichung ihrer Höhe mit der der Personalsteuer eben so unthunlich, nie 
z. B. ihre Vergleichung mü der Höbe der Salzsteuer oder des Kafseezolls.

„Steht — so äußerte sich die Commission jener Kammer — der 
Charakter der Grundsteuer als einer dinglichen oder Objeetfteuer un
zweifelhaft fest, so folgt hieraus, daß eine Vergleichung derselben 
mit irgend einer andern Steuer unmöglich ist. Eine dingliche 
Steuer läßt sich weder mir einer anderen dinglichen Steuer, 
noch mit einer persönlichen Steuer, eine Objectstener weder mit 
einer andern Objectsteuer, noch mit der Einkommensteuer vergleichen. Aus 
diesem Grunde ist es eine ganz vergeblich« Mühe, wenn das 
Commissionsmitglied Günther immer auf's Neue den Nach
weis zu erbringen versucht, daß di« Gewerbe- und Personal- 
steuer ebenfalls eineObjectsteuer sei. Wäre dieser Ztachweis gelungen, 
so würde daraus für die Vergleichbarkeit der beiden Hauptsteuer- 
go ttungen nicht das allermindest« folgen; dann würden eben zwei 
oder— da die Gewerbe- und Personalsteuer wieder eine Anzahl der verschiedensten 
Steuern in sich begreift — vielmehr eine ganze Menge Objectsteuern einander 
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8 Fr. I, Neumann.

gezenüberstehen. Di« Grundsteuer mit der Gewerbesteuer oder Rentensteuer 
oder Personalsteuer oder Prädüatsteuer, oder auch mit der allgemeinen Ein
kommensteuer oder allgemeinen Vermögenssteuer zu vergleichen ist in der That 
ein ebenso logisch unmögliches und daher hoffnungsloses Unter
nehmen, wie der Versuch ernes Vergleiches derselben mit der 
Salzsteuer oder mit der Stempelsteuer oder mit dem Kaffee
zolle oder nnt der Hundesteuer" u. s. w.

Aehnlich sprachen sich andere damals emgeiMe Gutachten aus. Und die 
Regierung erkannte selbst, daß mit Zuschlägen dieser oder jener Höhe 
zu den bestehenden Steuern nicht zu helfen sei. ,.Der Grundsekler un
seres directen Steuersystems^, so sagte sie in den Motiven zum Gesetzesentwurfe 
vom Juli 1871 — „liegt darin, daß es kein System ist, daß es nicht 
auf einer einheitlichen Basis beruht, sondern eine Mehrzahl ver
schiedener und unter sich nicht zusammenhängender Steuern, 
umfaßt, die eben deshalb jede Möglichkeit eines Vergleichs 
unter sich ausschließen und die Beantwortung der Frage, m welchem 
gegenseitigen Verhältnisse die einzelnen Classen der Beitragspflichtigen von der 
Steuerlast betroffen werden, vollkommen unmöglich machen (!). In 
diesem Verhältnisse liegt der eigentliche Grund aller der Klagen 
über ungerechte Bertheilung der Steuerlast, die wir in den lebten Jahren m 
Sachsen gehört haben, nnd aller der Differenzen und Kämpfe zwischen EZrund- 
besitz auf der einen, Capitalbefitz und Arbeit auf der andern Seite, die ibre 
nachteiligen Einwirkungen weit über ihre elgenttiäie Bedeutung hinaus und 
bis in das politische Gebiet hinein ausgedebm haben" u. s. w. (p 49 ff.).

Und diese Ausführungen gehören zu den sehr wenigen Darlegungen 
der Regierung in dieser Angelegenheit, die später meines Wissens von keiner 
Seite angefochten worden find.

Ueber die Nothwendigkeit einer gründlichen Umgestaltung des Steuer 
wesens in der Richtung, daß eme Steuer oder ein System von Steuer 
geschaffen würde, nach welchem mit der fortschreitenden Entwickelung dieses 
oder jenes Zweigs der Gesammtwirthschaft sich auch eme entsprechende Ver^ 
größerung der von derselben zu tragenden Steuerlast ergebe, und nach welchem 
auch eine etwa erforderlich werdende Steuererhöhung ohne Benachteiligung 
dieser oder jener Classe der Bevölkerung durchzusühren sei -- war man im 
Wesentlichen einig. Nur der richtigen Weg zu diesem Ziel zu finden, fiel 
schwer. Und erst nach jahrelangen Verhandlungen, nach Aufstellung einer 
ganzen Reihe von Entwürfen einerseits und der Erstarrung trefflicher und um
fassender ständischer Berichte andrerseits scheint man nunmehr einem beide Theile 
befriedigenden Ziele nahe gekommen zu sein, indem man die Einführung einer 
allgemeinen Einkommensteuer neben den bisherigen Steuern in Aussicht ge
nommen hat. Indessen hatte man früher ganz und gar Anderes beabsichtigt. 
Und es sind gerade diese früheren Plane, deren Unausführbarkeit man nach 
längerer Prüfung erkannt hat, sehr belehrend. Sie ergaben nehmlich die 
Un thun lichte it eines consequem durckgeführten neuen „Systems von 
Ertrazssteuern, an dessen Einführung inan in Sachsen anfangs gedacht batte.
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Bei Abfassung der früheren Entwürfe waren der Regierung nach 
dem Inhalte der denselben bergefügten Motive „die Netze der Einkommensteuer" 
mit Knapp zu red>en — in der Thal „nicht unbekannt" gewesen*»). Aber 
die ^häuslichen Tugenden der Ertragssteuern waren ihr auf die Dauer von 
höherem Werth erschienen". Und so hatte sie es zuerst mit einem neuen, so 
vollständig als möglich ausgebildeten System dieser letzteren Steuern versuchen 
wollen. Indessen hatte sie hierbei nicht, wie anerkannt werden muß, den 
Weg beschritten, den — wie wir sogleich sehen werden — bei ganz ähnlicher 
Veranlassung die würtembergische und manche andere Regierung in 
neuester Zeit eingeschlagen hat, den nehmlich, die Krage von dem Verhält
niß der Beitraaspflicht der einzelnen Kategorien von Steuerpflich
tigen — d. h. der Grund, der Gebäude-, der Gewerbesteuer-Pflichtigen rc. zu 
einander — zu trennen von der Frage nach der gerechtesten Belastung der diesen 
Kategorien angehörigen Einzelnen. Vielmehr waren in den beiden hicher 
gehörigen Gesetzesentwürfen vom Juli und vom Dumber 1871 Bestimmungen 
sowohl über die Anlage dec der „UuLervertherlung" der einzelnen Steuern 
dienenden Kataster, als auch so zu sagen über die Obervertheitung der Ge- 
fammtlast auf diese Kataster selbst vorgeschlagen.

Nach dem Entwurf vom December 187k, der nur eine Umarbeitung 
des gedachten andern, der Oeffentlichkeir übergebenen, aber nicht der Landes- 
vertretung unterbreiteten Entwurfs war — sollte der durch directe Besteuerung 
überhaupt zu deckende Smatsbedarf „nach Verhältniß des Ge sammt 
betrages derjenigen in Ertragseinheiten auszudrückenden 
Erträgnisse" aufgebracht werden, „welche die einzelnen Beitragspflichtigen 
aus der» verschiedenen Erwerbsquellen beziehen". Und hiebei sollten unter
schieden werden:

a) Ertragnisse aus inländischem Grundbesitz,
d) Erträgnisse ans Zins- oder Rmienberechtigungen öder ausländischem 

Grundbesitz, ferner:
o) Erträgnisse ans der Uebernahme vou festbesoldeteu Aemtern oder 

Privatbedienstungen, wissenschaftlichen, künstlerischen Leistungen oder 
Lohnarbeit aller Art, und endlich

ä) Erträgnisse, die aus dem Betriebe von Handel und Gewerbe, sowie 
aus anderen vorstehend nicht benannten Quellen stießen.

Den hierauf bezüglichen Bestimmungen folgten dann im Entwürfe wei
tere Vorschriften über die Anlage der Kataster für diese einzelnen Erwerbs
quellen a—ä.

Und an diese Vorschriften schloß sich endlich so zu sagen, die Grund
bestimmung des Ganzen: eine Bestimmung nehmlich darüber, in welchem 
Verhältniß dann die Erträgnisse der einzelnen Erwerbsquellen zu einander 
zur Steuer heranzuziehen wären. Aus den oft erörterten Gründen, aus 
denen man das sog. fundi tte Einkommen höher belasten zu können meint, als 
das mchmdine, nur von der Arbeit herrührende, wurde zu bestimmen vor
geschlagen, daß je eine sog. Ertragseinheit, nach der die Steuererhebung 
später zu erfolgen hätte, zu legen wäre auf einen jährlichen Ertrag:
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von 8 Rth. aus dem Grundbesitz und Zins- und Rentenberechtigungen 
ia und d oben),

von 12 „ aus Besoldungen, Pensionen, Honoraren rc. (e oben) und 
endüch

von lü „ aus anderen Quellen (ä oben), »«bei man freilich die 
Zahlen 8, 12 und tö „bei dem gänzlichen Mangel statisti
scher Urttcrlagen nur auf Grund allgemeiner Würdigung 
und Abwägung der einschlagenden BerhÄMiffe" (!) ausgestellt 
haben wollte.

Mit dem Vorschläge solcher Bestimmungen war mm aber natürlich nicht 
nur die allgemeine Krage angeregt: ob an sich „Ertragssteucrn" oder Ein
kommensteuern den Borzug verdienen, und weiter ob dieser oder jener der best« 
Modus zur Anlegung der einzelnen „Ertragssteuern" sei. Sondern es mar 
damit zugleich die Fackel der Zwietracht auch unter diejenigen geworfen, die 
an sich he» Ertragssteuem nicht abhold waren und di« an sich auch gegen die 
vorgeschlagene Art der Veranlagung dieser und jener dersÄben nichts einzu- 

wenden gchaln hatten, dre aber doch über das Verhältniß, in dem mm z. B. 
die Gruudstmerpflichtigen gegenüber den Zins- oder Gewerbesteuerpslichtigrn 
belastet werden sollten, je nach ihren Interessen zu sehr verschiedenen Ansichten 
geleitet wurden.

Auch fehlte es natürlich nicht an Beschwerde» über die Bestimmungen 
die betreffs der Aufstellung der einzelnen Kataster vvrgeschlagea waren. 
Die Regierung hatte es für nothwendig erachtet, für deu Grunddentz und den 
landwirchschafllichen Erwerb besondere Vorschriften zu erlassen, nach welchen 
die Ausmittelung des auS diesen Quellen fließenden, angeblich besonders 
schwer zu vermittelnden Einkommens und Ertrags im Anschlusse an die bis
herigen Grundsteuerkataster und unter Benutzung derGüter- 
taufpreife neuester Zeit stattfinden sollte, während für fast alle anderen 
„Erträgnisse" dem Weg der freien jährlichen Abschätzung und resp, der 
Declaration der Borzug gegeben war. Und solche Bestimmungen warm 
natürlich, abgesehen von hm besonderen Mängeln, die dieser und jener Ermitte
lungsart nach dem Entwürfe schon an sich ängsteten, zwiefachem Einwande aus

gesetzt: erstens dem, daß dadurch die angestrebte princqnell« Einheit des „Er- 
tragssteuer-Systems" durchbrochen werde, und dem alten Streite über die un
gleichmäßige Heranziehung der einzelnen Berufsclassm wieder Nahrung gegeben 
werden würde, sodann aber zweitens auch dem Einwande, daß, wenn man ein« 
mal den Weg der Abschätzung und der Declaration bei dem angestrebten ErtragS- 
steuersystem wähle und damit dm hauptsächlich diesen Steuern nachgerühmten 
Vorzug sicherer äußerer Steuermerkmale aufgebe, kein Grund vorlieg«, noch di« 
großen Mängel dieser Steuern beizubehalten, nach welchen z. B. die Schuko- 
zinsen von den steuerpflichtigen Erträgen nicht in Abzug gebracht werden dürften, 
diese Erträge nicht progressiv besteuert werden könnten n. s. w., und daß es 
danach vielmehr, wenn man jenen Schritt thue, gerathen sei, noch «inen 
Schritt weiter zu gehen und sich ganz und gar zu Gunsten einer einzuführen- 
den Einkommensteuer zu entscheidend
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Progress«« Eiakommt«steuer. ll

Wes das führte dona zur ernstlichen Prüfung der Vorfrage, ob eine 
allen Bcrussclafsea gerecht werdende Beronlagung bei einem „System" conse
quent durchgeführter Ertraqssteuern überhaupt möglich wär«. Und dies- Frage 
har ma» schließlich, trok alles anfänglichen Widerstandes der Regierung ver
neinen zu muffen geglaubt Da man aber auch das von der Minorität der 
II. Kammer nicht ohne Geschick verfochtene Project der Beseitigung der 
bisherigen directs» Steuern zu GmOen einer einzige», ganz all- 
gernein vvm Einkommen zu erhebenden Steuer unannehmbar fand, so wurde 
ebenso, wie dies in neuester Zeit in Baden und Oesterreich in Aussicht genom
men ist, der oben schon erwähnte Mittelweg genrählt, welcher indessen, wenn 
er, was bis jetzt (Sommer 1874) mcht geschehen ist, zum Gesetz erhoben 
werden sollte, jedenfalls nur das erste Sradünn einer immer weiter vorrückenden 
Einengung des Bereichs jener älteren Steuern sein dürfte. Denn auch in 
Sachsen wird sich bewähren, was Helfferichs) m seinen Aufsätzen über die 
Reform der directen Steuern in Bayern m. D. sehr treffend gesagt hat : „Wo 
einmal ein Ertragssteuersystrm von der Einkommensteuer auch nur in einzelnen 
Stücken durchbrochen ist, gewinnt diese mehr und mehr Geltung, und es wird 
keine Ruhe, bis sie zur Herrschaft gelangt ist."

Anders als in Sachsen ist man in neuester Zeit in Würtemberg zu 
Werke gegangen.

Hier ist der Ruf nach Einkommensteuer — trotz aller guten Ausfüh
rungen Pfeiffer's und Anderer'") — übertönt,von der Stimme Derjenigen, die 
dem angeblich erprobten Modus der bisherigen würiembergischen Errichtungen 
den Vorzug gaben. Man bat es noch einmal — voraussichtlich als einen 
der letzten Versuche auf diesem Gebine in Deutschland überhaupt — unter
nommen, den Lockungen der Einkommensteuer Widerstand leistend, lediglich 
das alte Erlragssteuersystem zu verjüngen und den Bedürfnissen des Tages 
entsore<hend umzugestalten. Und auch dieses Beginnen und der dabei erzielte 
Erfolg ist für die Kritik der Ertragssteuern von Werthe, weshalb darauf 
hier näher ei»gegangen werden soll. Wem wir auch zur Zeit natürlich nicht 
in der Loze sind, über den Ausgang dieses bemerkcnswerthen Processes be
richten zu können, da znerst die Resultate deS jetzt in Angriff genommenen 
Veranlagungswerls abzuwarten sind, so geben ooch schon die Einzelnheilen des 
Beschlossenen manche Belchrung.

In Würtemberg wurde seit Alters, was nicht durch dm Ertrag „deS 
Kammerzuts" gedeckt werden konnte, theils durch indirecte Stenern, theils 
durch die althergebrachten „Ertragsstenern" tum dem Grundeigepthum, den 
Gefällen, Gebäuden und Gewerben aufgebracht. Underst in neuester 
Zeit sind als ordentliche Steuer» daneben noch Steuern von denjenigen 
Einkommensquellen getreten, die durch jene „Ertragssteuern" nicht erfaßt 
werden, so die zuletzt durch das Gesetz vom lv. September 1852 in um
fassender Mise geregelten Steuern: 1) von den Bezügen der Mitglieder des 
Kgl. Hauses, Apanagen, Sustemanonen, Nadelgeldern und Witthümeii, 2) von 
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IL Ft. 3. Neumann-

dem Einkommen aus Capitalien und Renten und 3) von „Dienst- und Be
rufseinkommen jeder Art", worunter sowohl die Gehalte und Pensionen der 
Beamten., als die Berufseinkommen der Aerzte, Notare, Künstler, Archiven, 
Feldmesser, Literaten — kurz aller derjenigen Berufsclassen verstanden werden, 
deren Einkommen nicht schon anderen der erwähnten Steuern, insbesondere 
der Gewerbesteuer unterliegt.

Ihrer eigentlichen Namr nach wären nun diese neuen Steuern ebenso 
als Ertragsstnrern zu bezeichnen gewesen, wie z. B. die frühere badiscke Capital- 
oder die jetzigen badischen und bayerischen Capiralrentensteuern. Ja, es Hütte 
dies sogar mit noch größerer Berechtigung geschehen können, als es bezüglich 
zcuer Steuern geschieht. Denn wahrend bei jenen — wie es z. B. im 
Einkommen- Capiialrentensteuergesetz vom 31. Mai 1856 heißt — „die von 

den Pflichtigen erweislich zu zahlenden Passtvcapitalzmsen voll der steuer
baren Capitalrente" in Abzug gebracht werden dürfen: ist in dem 
würnnbergischen Gesetz vom 19. September 1852 ebenso wie in den bezüg
lichen früheren würtembergifchen Erlassen und in dem erwähnten sächsischen 
Gesetz über die Rentenbesteuerung vom 24. December 1845") — ein solcher 
Abzug verboten. Es ist also die Richi berücksichtigung des Einkommens 
gegenüber dem Ertrage in Würtemberg und Sachsen noch consequenter zur 
Durchführung gebracht, als in Bayern und Baden.

Trotzdem werden die geschilderten Steuern von Capitalien, Reuten, Dienst 
mrd Beruf in Würtemberg von den zuvor erwähnten „Ertragssteuern" unter 
besonderen Akunen als sog. Ern kommen steuern geschieden. Und es ist 
beachtcnswerth, wie man sie im geraden Gegensatze gegen die früher in Sachsen 
bezüglich der Reform der dortigen Ertragssteuern gemachten Pläne, bei dem 
jetzt zum Abschluß gebrachten Steuerreform-Gesetze ganz und gar unde 
rückfichtigt gelassen hat» Es steht das mit dem eigentlichen Wesen der 
di recken Steuern in Würtemberg in enger Beziehung.

Während nebmlich die erwähnte dortigen „Einkommensteuern'' 
QuvMMeuern sind, jährlich neu veranlagt werden, danach m ihren Er
trägen wechseln, und unmittelbar dn Staatskasse zufließen, verhält es sich in 
allen diesen Beziehungen mit jenen älteren „Ertragssteuern" ganz und gar 
anders^).

Diese schloffen seit Alters im Soll und — mit sehr kleinen Diffe
renzen — auch in der Jstemnahme mit ganz feststehenden runden Beträgen 
(seit 1858/59 regelmäßig mit 3 Millionen Gulden) ab. Denn sie werden 
von oben her nach gewissem Maßstabe auf die Amtskörperschaften, von diesen 
auf die Gemeinden und von den Gemeinden erst auf die einzelnen Censtten, 
etwa nach Art der drei großen französischen diretten Steuern*^) reparnrt. 
Und sie werden demzufolge auch von dem Steuerpflichtigen nicht unmittelbar 

an die Staütscasse, sondern durch Bermittelung der dazwischenstehenden Ge
meinde- und Amtscaffen gezahlt, welche letztere für die rechtzeitig und voll
ständig erfolgende Einlieferung der auf sie vertheilten Summen haftbar ge
macht sind. Mit Rücksicht auf diese Erhebungsart fand denn bisher auch keine 
jährliche Einschätzung statt, sondern es geschah die Repartition nach alten, in 
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Progressive Einkommensteuer. 13

ihm Grundlage bis auf die zwanziger Jahr« dieses Jahrhunderts Zurück- 
reicheuden Katastern: dem sog. Gruudkataster, Gefällkataster, Landesgebäude- 
und Landesgewerbekataster. Alle diese Stcuergrundlagen sollten periodischer 
Revision unterzogen werden, das Gebäude- und Gewerbekaraster alle drei Jahre, 
die beiden anderen Kataster sogar jährlich. Indessen erstreckte sich diese letztere 
(jährlich«) Revision natürlich nicht auch auf Berücksichtigung der inzwischen 
eiagetretenen, den Ertrag der Grundstücke ändernden Umstände, sondern sie 
geschah in der bei Grundsteuertatastern üblichen Werse nur einerseits durch 
Hinzurechnung oder Abrechnung der Steueranschläg« solcher Güter und Ge
fälle, welche aus dem bisherigen steuerfreien Eigenthum des Staar Z und 
anderer privilegirter Personen an steuerpflichtige Besitzer übergingen resp, um- 
gekchrt aus steuerpflichtigen Händen in steuerfreie gelangten, und andererseits 
durch Umschreibung der Steueranschläge solcher Güter, bei denen etwa eine 
Aenderung der Martungsgränzen, Zertheilung, Zusammenlegung oder der 
gleichen stattgeftmden hatte. Demnach waren auch in Würtemberg die Grund- 
und Gesällsteuern in ihren Gesammtbeträgen — ähnlich wie es in Sachsen 
nach dem oben Bemerken der Fall war — fast vollständig zur Unbeweg- 
lichteit verurtheilt. Der im Mund- und Gefällkatafter aufgeführte Rem- 
ertrag aller steuerpflichtigen Grundstücke betrug

z. B. im Jahre 1826: 16,801,450 Guldens,
1846:
185t:
1859:
1871:

16,879,784 
17,185,867 
18,109,017 
18,016,952 "), u. s. w.

Er hatte sich also wenig verändert und war insbesondere von den: neuerm 
Aufschwünge der Laudwirthschaft, wie das ja auch noch dm angegebenen Be
stimmungen nicht anders sein konnte, ganz und gar unberührt geblieben.

Beweglich warm allein das Gebäude- und Gewerbekataster. Indessen 
auch die auf ihnm fußende Besteuerung hatte aus mehrfache:: Gründen mit 
der Entwickelung der wirthschaftlichm Verhältniße, insbesondere mit dem groß
artigen Aufschwung der würtembergischen Industrie durchaus nicht gleichen 
Schritt halten können, und war so in einen Zustand der Veraltung gerathen, 
der die geschilderten bezüglichen Verhältnisse in Sachsen in der That noch 
weit überbot.

Einmal nehmlich wurden, was das Gebäudekaraster betrifft, zwar die 
hmzukommenden, nm errichteten Gebäude bei den Revisionen neu cingeschätzt, 
und es wurde um ihren Stcueranschlag der Katasterbetrag erhöht. Aber es 
geschah dies nur „nach Verhältniß der Anschläge von 1818/23" und auch 
die damals schon vorhandenen Gebäude behielten demnach natürlich ihre 
bisherigen Katastersummen stetig bei. Eine wirkliche Revision ihrer Er
träge, welche diese den neuen Verhältnissen z. B. der aufblühenden Städte 
angepaßt hätte, hatte nie stattgefunden. Daher stieg denn auch der Kataster- 
bmag der Gebäudewerthe zwar von:

145,908,359 Gulden im Jahr 1826, 
auf 183,770,122 „ „ „ 1846, ferner
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14 Fr. I. Reumann

auf >94,297.098 Gulden im Jahr 1853,
,, 203,088,272 „ „ „ l86Ü und endlick
„ 226,3 l9,054 „ „ 1871^).

Aber es geschah das fast ausschließlich in Folge von Neubauten. Und 
wie wenig diese Steigerung einen Vergleich aushalrrn kann mit dem Steigen 
des wirüichen Ertrags und Werthes der Gebäude, zeigt der Bericht der 
Steuergefetzcommission der II. Kammer vom Februar 1872 treffend an dem 
Brandversicherungsanschlag der steuerpflichtigen Gebäude, der

im Jahr 1839: 139 Mill. Gulden, dagegen
„ „ 1867 schon: 581 „

betrug, so daß, wenn man berücksichtigt, daß der volle Werth der Gebäude 
durchschnittlich wenigstens noch um höher angenominen werden kann, als 
der Brandversicherungsanschlog, der natürlich die durch den Brand nicht zu 
zerstörenden GebSudetheile und den Werth der Grundfläche und der Höfe un
berücksichtigt läßt — dann der wahre Werth der steuerpflichtigen Gebäude in 
Würtemberg im Jahre 1871 sicherlich nicht unter

70» Millionen, 
also nicht unter dem dreifachen des damaligen KataftcranschlagS der Gebäude 
cmzunehmen ist.

Noch auffälliger kann die Stabilität des Landesgewer dekatoslers er
scheinen. Venn von diesem ") galt nicht nur, daß er, wie das Gebäudekataster, 
in der Regel von 3 zu 3 Jahren nach Maßgabe der in den Onskalastern 
vorgegangenen Veränderungen berichtigt werden sollte, sondern es war zu
gleich Vorschrift, daß hiebei berücksichtlgt werden sollte: bei den Handwerkern 
die Ab- und Zunahme der Gehülfen, sowie des Absatzes imd Betriebs ('s, 
hei den Kleinhändlern die Veränderung im Stand« des Betriebscapitals und 
des Umsatzes, bei Handlungen, Fabriken und Manufacture» die Vermehrung 
oder Verminderung ves GewerbecapitalS (?), sowie die Veränderungen in der 
Zahl der Gehülfen und m dem Betriebe s!) u. s. w. Das Gewerbekatastec 
sollte also durch die periodischen Revisionen in der Thai in recht durch
greifender Weise verändert und auf der Höhe der Zeit gehalten werden. Und 
wenn man nun erwägt, daß Würtemberg, ehe dort im Jahre 1828 die erste 
Dampfmaschine ausgestellt wurde, ein wesentlich ackerbautreibendes Land ge
wesen war und daß seit den zwanziger Jabren gerade die Großindustrie — 
wie es in dem schon gedachten Berichte heißt —' dort einen großartigen, kaum 
geahnten Aufschwung genommen hatte, so daß schon in den ersten sechsziger 
Jahren in den Beiträgen zur Ermittelung des Voltsvermözens und Volks
einkommens von Würtemberg (in der von dem statistischen Bureau herauSge- 
gebenen statistischen Darstellung, das Königreich Würtemberg. Stuttgart 1863s 

das würlembergische Volkseinkommen aus Grund und Boden 
auf ca. 140 Millionen, 
dagegen

das Einkommen aus Gewerben nicht viel geringer, 
auf ca. 120 Millionen Gulden
geschätzt wurde: so kann es zunächst wohl Wunder nehmen, daß das Ae-
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Progressive Einkommensteuer. 1b

Werkekataster, welches schon im Jahr 1826 ein Steuersimplum von 303,213 Fs. 
ergab, im Jahr 1846 nur einen Steueransatz

von 400,504 Fl. und selbst im Jahr 1871 nur einen solchen
„ 474,02« „ ")

zeigte, sich in seinen Ergebnissen also, insbesondere in den letzten 20—30 
Jahrm großartigster tndustrieller Entwickelung überaus wenig gesteigert hatte.

Während sich in Sachse» z. B. nach dem schon Bemerkten, bei etwa 
gleich bleibendem Grundsteuerbetrage die Gewerbe- und Personalsteuer 'm den 
Jahren von 1844—1870 (allerdings unter Beistand einiger gesetzlicher 
Nachhilfen)

von 395,801 Thlrn. auf
1,251,085 „ erhoben hatte,

im Jahre 1844 nur 21 Procent, dagegen 
im Jahre 1870 schon 43 „

deS Äesammtgewinns der directen Steuern ausmachte, und bei alledem 
dennoch vorzüglich der Grundbesitz in Sachsen über Steuerüberbürdnng klagte: 
ging das Steuersimplum deS würtem bergischen Gewerbekatasters in fast 
derselben Zeit nur im Verhältniß von 4 zu 4,7 in die Höhe, hätte also an 
sich dem Grundbesitze noch sehr viel mehr Veranlassung zu Klage» geben 
können, als dort.

In der That war man mit den Einschätzungen der Gewerbe in Würtem- 
berg sehr lässig vorgegangen, so daß z. B. die Steuergesetzcommission der ll. 
Kammer in ihrem Bericht vom Februar 1872 bei Mittheilung der bezüg
lichen Zahlenergebnisse bemerkte:

diesen Zahlen gegenüber müsse mau sich wnvilltürlich fragen, ob 
solcher Zustand noch ein gesetzlicher sei.

Indessen diese Lässigkeit erklärt sich relativ leicht, wenn ein bisher hier 
nicht zur Sprache gebrachter Umstand berücksichtigt wird, bezüglich dessen 
allerdings außerhalb Würtembergs schwer eine Analogie zu finden sei» 
möchte.

Alle oben genannten Kataster dienten nehmlich nur zur Ausgleichung 
der Last rsp. der Grundsteuerpflichtigen unter ein ander, der Gebäude- 
steuerpflichtigen unter einander, der Gewerbestenerpflichtigen unter 
eiuauder u. s. w. *>).

Das Verhältniß der Last der einen der gedachtm Kategorien von Steuer
pflichtigen zu der Last der anderen Kategorien, z. B. also daS Verhältniß 
zwischen der Gesammtlast der Grundsteuerpflichtigm und derjenigen der Ge- 
werbesteuerpstichttgen konnte durch das Kataster garnichtberührtwerden, 
da dieses durch ein alles Gesetz ein für allemal festgesetzt war.

Es war nehmlich bestimmt, daß von der überhaupt aufzubringenden 
Steuersumme

das Grundeigenthum und die Gefälle immer: '^,4,
die Gebäude immer . . . . . . . .

und endlich
die Gewerbe immer nur. .... ch^lk) 
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16 Fr. Z. Neumann.

zu tragen hätten. Und diese Zohlen sind natürlich nur historisch zu erklären. 
Zn Würtemberg sind, wie in den meisten deutschen Ländern, die jetzigen Er
tragssteuern aus friiheren allgemeinen Vermögenssteuern hervorgegangen, deren 
Existenz sich in Würtemberg schon für das 15. und 16. Jahrhundert Nachweisen 
läßt. 2*') Später, z. B. in den beiden Steuerinstructionen von 1629 und 
1657, wurden die einzelnen Vermögenscheile (Häuser-Gefälle, Grundstücke 
u s. w.) specialisirt und mit besonderen Vorschriften bedacht, lind daraus 
endlich entwickelte sich durch die — eine neue allgemeine Katastrirung der einzelnen 
Vermögensobjecte anordnende — Instruction von 1715 und die auf dieser 
Grundlage beruhende Gesetzgebung von 1821 das heute bestehende Ertrags
steuersystem , bei dessen Ausbildung man es ähnlich, wie dies für Sachsen 
oben schon erwähn^ wurde, vor Allem bei dem Verhältniß, in weichern bisher 
die Beträge der Steuern von den einzelnen Vermögens theilen zu einander 
gestanden harten, thunlichst bewenden lassen wollte. Und wenn man dieses 
Ziel damals dadurch am besten erreichen zu können glaubte, daß man mit 
Rücksicht auf dm damaligen Steuerbedarf von 24 hunderttausend Gulden 
dem Grundbesitz und den Gefällen den ^bänden und den Ge
werben ^4 auferlegte, so bafirten diese Zahlen freilich, wie bei den damaligen 
Kammerverhandlungen über diesen Gegenstand constatin ist, nur auf ober
flächlichen Notizen Sie sollten auch — ursprünglicher Bestimmung gemäß 
— nur provisorisch gelten. Und Seitens der Regierung wurde z. B. schon 
1821 d. h. also nn Jahr ihrer Festsetzung selbst die Nothwendigkeit einer 
baldigen Revision jener Zahlen zugestanden. Trotzdem bestanden sie bis zur 
Gesetzgebung von 1873 rsp. bestehen thatsächlich bis zum Abschluß des 
neuen Ber anlagungwerks noch in der Gegenwart fort, und Würtemberg war 
und ist dadurch in der That so zu sagen zum Rassischen Land für den Erweis 
jener Stabilität geworden, zu der die „Ertragssteuern" überhaupt tendiren.

Der Uebergang aus diesen Zuständen zu einer den Verhältnissen sich an 
schnnegenden wahren Steuer mußte daher Demjenigen, der z. B. die bezüg
lichen sächsischen Vorgänge kannte , gerade für Würtemberg besonders 
schwierig erscheinen. Und so konnte die neuere, anscheinend rasche^) Er
ledigung, die diese Sache im Jahre 1873 erfahren Hal, in der That auffaüen. 
Sie ist aber im Grunde keine Erledigung.

Das hiebei in Frage kommende Gesetz vom 20. Älpril 1873 ist nehm
lich kein Steuergesetz, sondern — wie man ganz richtig gesagt hat, nur ein 
Katastergesetz.

Es ordnet die neue Katastrirung des Ertrags der Grundstücke, Ge
bäude und Gewerbe an. Ader es enthält sich — saft ist man versucht zu 
sagen: nach dem Grundsätze äLviäe at imxyra — zunächst jeder Bestinunung 
über das Verhältniß, in dem später aus Grund dieser Kataster die einzelnen 
Steuern zur Erhebung kommen sollen. Der alte zuvor erwähnte Bertheilungs
maaßstab von 1821 soll aufhören, das steht fest. Aber was an seine Stelle 
zu treten har — das soll nach dem von den Ständen unverändert nach der 
Vorlage der Regierung angenommenen Anikel 10 des Gesetzes „für jede 
Etatsperiode durch das Finanzgesetz bestimmt werden". Und 
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Progressive Einkommensteuer. 17

gnade hiebei sollen — das geht aus den Materialien des Gesetzes deutlich 
hervor — die neuen Kataster nicht den Bertheilungsmaaßstab bilden. Sie 
sollen ähnlich wie die alten Kataster nur der Untervenheilung der aufzuer- 
legenden Lasten unter die Steuerpflichtigen der einzelnen Kategorien dienen. 
Dagegen soll das Berhälnnß der Lasten dieser Kategorien zu einander nach 
der Absicht der Regierung, den Schwankungen in der Ergiebigkeit der „drei 

Erwerbsquellen": Grundeigenthum, Gebäude und Gewerbe folgen.
Diese Erwerbsquellen, wird in den Gesetzesmotiven ausgeführt, „verändern 

na-, in ihrer Ergiebigkeit nicht gleichmäßig, das Verhältniß, nach welchem sie 
den Sraatslasten beitragen, muß daher, um gerecht zu sein, diesen Ver

änderungen entsprechen, und dies kann nur erzielt werden, entweder durch häufige 
Konstenevisiouen „oder durch den viel einfacheren^?!) Weg, jeder 
Sieuerquelle bei der jedesmaligen Verabschiedung ihren be
sonderen, den Zeitverhältnißen angemessenen (kio) Beitrag 
zu den Staatskosten zuzuscheiden," wonach dann weiter empfohlen 
wird, eine Gleichmäßigkeit der Besteuerung künftig dadurch herbeizuführen, 
„daß bei der jedesmaligen Festsetzung der Steuer für eine 
tzinanzperiode in Erwägung gezogen und bestimmt wird, wie viel 
Procente des einen Katasters einer gewissen Zahl von Pro- 
centen des anderen entsprechen, so daß die Gesetzgebung es 
sters in der Hand (sie) hat, die einzelnen Steuerpflichtigen durch die 
verauoerlicken Procentsätze der Steuer aus den einzelnen Katastern relativ 
gleich zu stellen" u. s. w. ^).

Nun, daß durch soWs Vorgehen die eigentlichen Schwierigkeiten nicht 
bewältigt werden und damit der Knoten, so zu sagen, nicht gelöst, sondern 
lerne Losung nur hmausgeschoben wird, liegt auf der Hand. Aber es scheint 
mir ebensowenig zweifelhaft, daß dieses Vorgehen zur Nachahmung nicht zu 
empfehlen ist ^).

Denn die Kataster — das ist gewiß ganz richtig — werden einen An- 
Hal: für die Vertheilung der Last auf die einzelnen Karegorieen der Grund
steuer-, Gebsudefleuer- und Gewerbesteuerpftiän^ durchaus nicht bieten. Die 
Möglichkeit solchen Anhalts ist — ganz abgesehen von der späteren Veraltung 
der Kataster -- schon durch die Verschiedenheit der Grundsätze ausgeschlossen, 
nach denen ne jeyt auf Grund der Bestimmungen des Gesetzes vom 20. 
April 1873 gefertigt werden. Nicht einmal Grund- und Gedaubesteuer 
werden nach denselben Principien veranlagt, jene folgt dem durchschnittlichen 
jährlichen Reinertrag, diese dem vollen Capitalwerth der Gebäude. Und 
die Umwandelung dieser ermittelten Capitalwecthe in eine jenen Reinerträgen 
analoge Rente würde eine ganz neue Katasmrung erfordern, da bei der vor- 
aeschrirbenen Art Ler Katastrirung der Capitalwerthe auf die Rentabilität der 
Gebäude, ihre Miethzinse u. s. w. nur untergeordnete Rücksicht genommen 
werden soll ^). Und gar einen Anhalt zur Vergleichung des Einkommens und 
Vermögens der Gew erde steuerpflichtigen mit den Erträgen der Im
mobilien werden die Kataster ganz und gar nicht zu bieten vermögen, da die
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Gewerbesteuer nach jenem Gesetze sich nicht nach den ermittelten Erträgnissen 
der einzelnen Gewerbe richten soll, sondern in althergebrachter Weise theils 
„der persönliche 'Arbeitsverdienst der Gewerbetreibenden", theils der „nach 
Procenten zu schätzende Ertrag aus dem in dem Gewerbe verwendeten Betriebs
kapital" die Grundlage der Steuer sein soll, und jener „persönliche Arbeits
verdienst" — nach Artikel 87 des neuen Gesetzes „nach einer im Wege der 
Verordnungen festzustellenden (sie) Clasfentafel einzuschätzen ist, wobei theils 
die Betriebsweise, theils der aus der Verwendung von Gehilfen und 
Betriebskapital ersichtliche Umfang des Gewerbes maaßgebend" sein sollen.

Wenn es aber so steht, wenn die Kataster zu jener, sogenannten Ober- 
vertheilung nicht benutzt werden können: dann wird es zur Beurtheilung 
einer „den Zeiwerhältnissen angemessenen Belastung" der einzelnen „Steuer- 
quellen," wie sie die Regiernrrg nach dem Angegebenen erhofft, m. D. durch
aus an geeigneten Anhalt gebrechen Es muß dann, wie mir scheint, 
vor Beginn jeder Finanzperiode von Neuem zu Tage treten, was die sächsische 
Regierung in seltener Uebereinstimmung mit den Vertretern des Landes in den 
oben schon citirten Worten als den vor Allem zu beseitigenden eigentlichen 
„Grundfehler" des herrschenden Steuersystems bezeichnet, --

„daß es — nicht auf einheitlicher Basis ruht, sondern eine Mehr
zahl ganz verschiedener und unter sich nicht zusammen

hängender Steuern umfaßt, die eben deshalb jede Möglich
keit eines Vergleichs unter sich ausschließen und die Beantwor
tung der Frage, in welchem Verhältniß die einzelnen Classen der 

Beitragspflichtigen von der Steuerlast betroffen werden, Vollkommen 
unmöglich machen."

Zu beurtheilen, ob jetzt die Landwirthschaft, jetzt die Gewerbe eine 
größere oder geringere Erhöhung ihrer Steuerlast ohne Ueberbürdung ertragen 
könnten, dürfte sich bei gewissenhafter Prüfung auch in Württemberg als un
möglich herausstellen, und der neuere, durch seine amtliche Stellung mit den 
Verhältnissen sicherlich wohl vertraute Bearbeiter des Gesetzes von 28. April 
1873 Steuerrevisor Maier in Stuttgart hat gewiß Recht, wenn er meint, 
die Entscheidung im Streite über jene Verkeilung werde, da es-„gesetzliche 
Normen, Anhaltspunkte, welche das Urtheil leiten sollen, nicht giebt," — nur 
zu oft „nach der augenblicklichen Gemüthsfärbung der Regierung 
und der Ständekammer erfolgen". Mit andern WortenEs wird so 
kommen, daß. wer am lautesten und längsten über Ueberbürdung schreit und 
die bedeutendsten Mittel aufwendet, in Wort und Schrift für Entlastung zu 
agitiren, die größte« Chancen gennger Steuerlast haben wird. Und was das 
heißt, eine ^artige Agitation und die mit ihr verbundene Aufregung und 

Unsicherheit alle 2 oder 3 Jahre über das Land zu breiten, liegt auf der 
Hand. Die Schwierigkeiten werden aber besonders groß werden, wenn, was 
recht lange verhütet bleiben möge, die Steuerlasten in Folge unglücklicher Er
eignisse bedeutend erhöht werden müßten. Dann werden ähnliche Kämpfe an 
Württemberg herantreten, wie jene sächsischen der letzten Jahrzehnte, die die 
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dortige Steuerreform nothwendig gemacht haben. Denn ist die Ober
verlheilung der Steuern falsch und nicht zu rechtfertigen von Anfang an, so gilt 
dasselbe natürlich auch von der Untervertheilung, so weit solche durch jene 
bestimmt wird. Und so werden wir Maier auch Recht geben müssen, wenn er 
am Schluffe feiner bezüglichen Bemerkungen sagt: „Wir sehen, wie trotz 
der enormen Kosten (man spricht von 3 Millionen Mark) die Steuern auf 
Grund der Kataster nicht richtig umgelegt werden können, wir sehen, daß 
die Kataster keinen richtigen Maaßstab für die Besteuerung 
abgeben. Gerade diese Erkenntniß hätte die Regierung von der Unhaltbar
keit des Hanzen Systems, die Steuern nach Katastern, wie sie dieselben Her
stellen will, umzulegen, überzeugen sollen. Bei folgerichtiger Würdigung der 
Umstände hätte sie nothwendig zu dem Resultate kommen müssen, zu welchem 
die sächsische Negierung gelangte, zu der Ueberzeugung, daß nur die auf 
Fassion des Einkommens beruhenden Steuern unseren Verhältnissen ent
sprechen" u. s w. Kommt es zur Erhöhung der Steuerlast „dann wird" — 
so meint auch Maier — „die Negierung nicht umhinkönnen, zu einem 
neuen Steuermodus, wenn auch unter Aufrechterhaltung der schon bestehenden 
Steuern, ihre Zuflucht zu nehmen. In diesem Falle wird wohl zu Einführung 
der Classen- und der classificirtenEinkommensteuer, wie sie in 
Preußen besteht, gegriffen werden und so werden sicher die 
Verhältnisse selbst allmälig zu einer Fortbildung des Steuer
wesens führen, welcheauch dem Fortschritt der Zeit Rechnung 
trägt" 26»)

Allen diesen Ausführungen glaube ich, soweit mein nicht auf eine nähere 
Kenntniß der württemb. Verhältnisse basirendes Urtheil in dieser Sache reicht — 
verpflichten zu müssen. Und es scheint mir ferner, als ob die Regierung 
ihren Willen, an den Ertragssteuern festzuhalten —trotz allem Bösen, das 
sie den s. g. Einkommensteuern in den Motiven nachsagte — nicht durch
zusetzen vermocht hätte, wenn sie nicht, wie schon angedeutet wurde, das äiviäb 
et iwxera hätte walten lassen. Hätte sie, gleich der gedachten sächsischen 
Regierung, mit der Frage nach dem Modus der Kataster-fertigung zugleich 
die Frage nach dec verhältnißmäßigen Besteuerung der 
einzelnen Classen von Steuerpflichtigen verknüpft, so wäre der — 
bei jetziger Lage der Umstände erst künftig zu erwartende Streit über 
die Steuervertheilung innerha lb der Anhänger der Ertragssteuer 
schon damals, als die Berathung der Gesetzesvorlage begann — zum Aus- 
bruch gekommen, die Zahl der Anhänger der Ertragssteuern hätte sich gespalten, 
die Majorität wäre vielleicht in Frage gestellt gewesen und insbesondere.würde 
dieser Streit m. D. sehr Vielen, die jetzt den Plänen der Regierung zu 
gestimmt haben, die sehr große Schwierigkeit resp, die Unmöglichkeit dargelegt 
haben, auf dem eingeschlagenen Wege zu gerechter Vertheilung der Steuern 
zu gelangen.

Indessen ist das Verfahren, dem Württemberg in der gedachten Weis, 
den Vorzug gegeben hat, keineswegs neu gewesen. Oesterreich und in manchen 
Beziehungen auch Baden hatten schoiffrüher ebenso gehandelt.

2'
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20 Fr. I. Neumann.

Oesterreich harte 1869 ganz denselben Weg emgeschlagen, um einen 
10jährigen Kampf über die Neuregulirung der Grundsteuer endlich zum Ab
schluß zu bringen. Das Gesetz vom 24. Mai jenes Jahres, nach welchem zur 
Zeit in ganz Westösterreich eine neue Katastrirung aller Grundstücke stattfindet 
und eine solche auch alle 15 Jahre wiederholt werden soll M, ist ebenfalls 
nur ein Katastergesetz, wie das Württembergische, freilich nur für einen 
einzelnen Zweig der Ertragssteuern. Was in Oesterreich später wirklich als 
Grundsteuer erhoben werden soll — das soll erst nach Abschluß des neuen 
Katäfters zwilchen Regierung und Landesvertretung vereinbart und „im Wege 
des Gesetzes" festgesetzt werden. Dies Kataster soll also, nur dienen, den noch 
zu bestimmenden Betrag „auf die einzelnen Länder resp, die einzelnen Steuer- 
gemeinden und einzelnen Grundstücke gleichmäßig zu vertheilen" Und der 
Ausbruch des Streits darüber, was formn der Grundbesitz, was die Gewerbe 
und die anderen Berufsstände zu tragen haben werden, steht ebenso wie in 
Württemberg erst nach Abschluß des stbr großen und kostbaren, setzt in der 
Ausführung begriffenen Werkes zu erwarten. Aber es dürste dieser Streck in 
Oesterreich leicht noch erheblich größere Dimensionen annehmen, als in jenem 
kleinen, mil Steuern weniger belasteten Lande. Uno damit steht es sicherlich 
in: Zusammenhang, daß die österreichische Regierung jetzt in ihren neuesten — 
dem Reichstag im Frühjahr 1874 Vorgelegen Sleuergeseyemwürfen doch in einer 
sehr wesentlichen Beziehung entschieden andere Wege zu wandeln unternimmt, als 
die Württembergische. Sie will nehmlich die Bestimmung des Verhältnisses, 
in dem die einzelnen Ertragssteuern später zur Deckung des Siamsbedarss 
beizutragen haben, nicht im Beginn jeder Finanzperiode neu bestimmt sehen, 
sondern sie proponirt, hierüber durch Gesetz eine dauernde Bestimmung 
zu geben und komm: ferner bei solchem Zugeständnis, ähnlich wie Sachsen, 
zugleich zu dem Resultat, daß es neben den zu reformirenden Ertragssteuern, 
die ..ihrer Natur nach," wie die Motive treffend sagen, „eine gewisse 
Stabilität bedingen" — noch einer den wechselnden Verhältnissen sich 
unpassenden Ergänzungssteuer bedarf, die in einer allgemeinen 
Einkommensteuer gefunden werden miffse ^),

Die Ausführungen, mit denen das begründet wird, sind in der That 
fast belehrend. Sie bestätigen, wie sich zur Zeit überall dasselbe Bedenken 
gegen die Ertragssteuern gellend macht, daß es chnen an der richtigen Beweg
lichkeit, an der für die heutigen Verhältnisse unumgänglich nothwendigen Ex- 
vansionskraft gebricht.

Die Motive schildern nehmlich zunächst die österreichischen Steuerzustände seit 
1849, insbesondere legen sie dar, wie man genöthigt gewesen sei, bald dieser, 
bald jener Ertragssteuer einen neuen Zuschlag und wieder einen neuen 
Zuschlag von dieser oder jener Höhe aufzuerlegen, ohne dock über das an
gemessene Maaß solcher Zuschläge, insbesondere in ihrem Verhältniß zu ein
ander, irgend einen festen Boden zu haben. Seit dem Jahre 1868 sei man, 
da diese Zuschläge gemeinhin dauernd geblieben wären, dahin gekommen, daß 
an Zuschlägen überhaupt folgende sehr verschiedene Sätze erhoben würden: 
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von der Grund steuer und der ursprünglichen Hauszins steuer: 2 6 2/3 Proe. 
von der auf das flache Land ausgedehnten Hauszins steuer: 20 „
von der Partialeinkommensteuer, von Gewerben,

Dienstbezügen rc., je nach den Classen dieser Steuern, 
entweder ......................................................................... 8^/2 „
oder ................................................................. ..................................10 „

endlich von der Partialeinkommensteuer von Renten
zinsen rc., je nach An der Fonds , aus denen sie 
fliesten........................................................................10, 16 oder 20 „

Diese bunte Gestaltung aber sei, so sagen die Motive weiter, wie man 
bei unbefangener Würdigung nicht verkennen könne, „unter Einwirkung non 
Zwangslagen" entstanden. Es gelte jetzt, „durch gründliche Reform der 
Besteuerung der Nothwendigkeit provisorischer Maaßregeln 
der geschilderten Art zu begegnen, und das neue Steuersystem auf 
Grundlagen auszubauen, die auch bei der Wiederkehr von Verhältnissen, welche 
eine Anspannung der Steuerkraft unabweislich fordern, die Rückkehr in 
das System der Zuschläge unmöglich (soll wohl heißen: un nöthig) 
mache n." Für sich allein aber würde „die Ausbildung der Ertragssteuern, 
wie solche in den Reformprojecten angestrebt werde, vor den angedeuteten Ge 
fahren nicht schützen, denn Objects steuern bedingen — eine gewisse 
Stabilität im Ausmaaße, die ihnen auch in den Vorlagen insofern ge
wahrt werde, als für den Grund- und den Gebäudenützwerth, sowie für die 
Erwerbssteuer — längere Lwuerperioden in Artssicht genommen seien 2^) u.s. w.

Nach erfolgter Refornnrung dieser Steuern würden sich beigleichmäßiger 
Vertheilung der Zuschläge auf alle Steuergattunzen die bisher zu erkennen 
gegebenen Nachtheile zwar etwas mildern, „ganz gehoben würden sie dennoch 
nickt werden." Vor Allem würden die minder bemittelten Classen durch hohe 
Zuschläge überlastet werden (da nehmlich die Ertragssteuern — worauf auch hier 
zurückgekounuen werden wird — nicht progressiv sein könnten). Außerdem 
müßte sich bei zu hoher Anspannung der Ertragssteuern zwischen der in- 
dividuellen Leistungsfähigket i und der Steuerforderung all- 
malig ein Mißverhältniß crusbilden, welches die durch die Reform 
angebahntc Gleichmäßigkeit in der Vertheilung der Steuerlast wieder in Krage 
zu stellen geeignet wäre." Denn die individuelle Leistungsfähigkeit, die Steuer- 
kraft des Einzelnen komme in einem Enragssteuersystem nicht zum vollendeten 
Ausdrucke, „da in diesem System nur das Object in den Vordergrund tritt, 
und so viel als möglich losgeschält von seinen Beziehungen zu der Person des 
Besitzers zur zistermäßigen Feststellung gebracht wird." Wolle man daher 
die Stabilität der Ertragssteuern wahren und dennoch, wie es wünschens- 
wenh sei, von der Auftheilung vpn Zuschlägen zu derselben absehen, hiedurch 
auch den ärmeren Steuerträgern eine Erleichterung gewähren und ferner den 
„obersten Grundsatz der Besteuerung, nach welchem die Steuerleistung sich einer
seits nach dem Staatsbedarf, andererseits nach der individuellen Leistungsfähigkeit, 
nach der Steuerkraft der Einzelnen zu regeln hat," — zur vollen Geltung 
bringen, so erscheine es unbedingt nothwendig, in das Ertragssteuersystem 
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eineErgänzungssteuer einzufügen, welche den zuletzt gedachten Erforder
nissen entspreche, nehmlich eine Personaleinkommensteuer, deren Aus
gangspunkt das Individuum und deren Grundlage die Gesammtsumme des 
reinen Einkommens sei, welches diesem Individuum zur Verfügung stehe u. s. w. 
u. s: w. Auf weitere Einzelheiten gehe ich hier nicht ein. Was die Negierung 
schon in den früheren Sessionen des Reichsrathes durch Projects, die sich aus 
einzelne Ertragssteuern, insbesondere auf die Erwerb steuer ^Stenograph. 
Protokolle des Abgeordnetenhauses des österreichischen Reichsrathes 1869—70. 
Session V. Bd. I. Protokolle und Bd. I. Beilagen. Wien 1870) und die 
Rentensteuer (ibi6 Bd. II. der Beilagen) bezogen, nicht zu erreichen ver
mocht hatte, nehmlich eine besondere Reform der einzelnen Ertragssteuern in 
der Richtung der damals schon beschlossenen und resp, in Vorbereitung begrif
fenen Reform der Grundsteuer — Das versucht sie in dem gedachten um
fassenden Neformproject so zu sagen mit einen! Schlage in's Leben zu rufen 
unter gleichzeitiger Einführung einer allgemeinen progressiven Einkommen
steuer, auf die unten noch zurückzukommen ist. Dabei sind aber die Gesetzes
entwürfe, die die übrigen Steuern (Gebäudesteuer-, Erwerbsteuer und Renten
steuer) betreffen, nach dem vorhin gebrauchten Ausdrucke auch nur Kataster-, 
nicht Steuer-Gesetzentwürfe, indem sie die Festsetzung des den einzelnen Ka
tego rieen von „Steuerobjecten" aufzuerlegenden Steuermaaßes Vorbehalten. 
Und das kann nach dem bezüglich Württembergs Bemerkten der ersten Erledigung 
jener Gesetze vielleicht zu Gute kommen. Andererseits ist aber nicht zu verkennen, 
daß der Mangel einheitlicher Grundlage, der jedem Ertragssteuersyslem eigen 
ist, ebenso wie die anderen unten noch zu besprechenden allgemeinen Mängel 
dieser Steuern auch jenem Projecte gegenüber schwer in's Gewicht fallen werden, 
und daß dazu manche besonderen Eigenthümlichkeiten der in Rede stehenden 
Gesetzentwürfe, insbesondere die in ihnen enthaltene Bevorzugung der St aa 1s- 
und Gemeindebeamtenbesoldungen, welche von den Ertragssteuern 
ganz eximirt werden sollen, sowie die zu anscheinend unnöthiger Doppelbe
steuerung sich gestaltende Heranziehung der Gewerbseinkünste, Renten und 
Zinsen einerseits zur allgemeinen Einkommensteuer und andererseits zu 
derjenigen Partial-Einkommensteuer, die man Gewerbs- und Renten-Er
tragssteuer zu nennen beliebt — dem Zustandekommen des großen Werts 
sehr hinderlich sein werden. —

Erheblich leichter schien sich in Baden der Uebergang von einem s. g. 
Ertragssteuern-Inbegriff zu einer aus diesen Steuern und einer all
gemeinen Einkommensteuer sich zusammensetzenden Steuerverfassung 
zu vollziehen. Dennoch ist der erste Versuch hiezu, der dem Gelingen schon 
sehr nahe zu sein schien, im Sommer 1874 durch ein ablehnendes Votum 
der ersten Kammer gescheitert. Und wenn auch ein abermaliger Versuch in 
derselben Richtung Seitens der Regierung schon in Aussicht gestellt ist, so 
dürfte es doch nicht zweifellos sein, ob er auch ganz dieselbe Gestalt haben 
wird, wie das Project vom October 1873, oder ob nicht vielmehr die zugleich 
zugesagte Reform der badischen Classen- und insbesondere der badischen Ge
werbesteuer dem neuen Einkommenfteuergesetzentwurf eine gegen früher veränderte
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Gestalt geben wird. Der Ruf ein Versuchend im guten Sinne dieses 
Wortes zu sein, den Baden sich bereits errungen, wird sich vielleicht auch auf 
diesem Felde dadurch bewähren, daß eine innige Verbindung der neuen 
und alten Steuern versucht wird, statt jener nur äußerlichen Anfügung, 
wie sie das frühere Project vorsah. Gehen wir daraus mit ein Paar Worten 
näher ein:

Baden zeichnet sich — z. B. Oesterreich und Sachsen, insbesondere 
aber Preußen und Frankreich gegenüber, — durch ein ganz besonders 
vollständig ausgebildetes System von „Ertragssteuern" oder bester gesagt — 
von Ertrags- und partialen Einkommensteuern aus^^). Es hat an solchen 
Steuern: die Grundsteuer, die Häusersteuer, die auch vom landwirt
schaftlichen Gewerbe zu zahlende Gewerbesteuer, die frühere Capital-, jetzt 
C a pitalren ten steuer und endlich die zur Ergänzung aller dieser Steuern 
dienende, von allen nicht gewerblichen Berufen, den Beamten, Aerzten, 
Künstlern, Lehrern, u. s. w. zu zahlende Classen steuer oder ArbeüÄohnsteuer 
im Rau'scheu Sinne. Und dieses System unterscheidet sich von den analogen 
Einrichtungen anderer Länder außer durch seine Vollständigkeit auch dadurch 
zu seinen Gunsten, daß alle jene Stenern, so zu sagen, in dieselbe Form 
gegossen sino, äußerlich eine ganz und gar übereinstimmende Gestalt zeigen. 
Es ist nicht — wie das nach dem schon Gesagten in andern Ländern der 
Fall ist — die eine Steuer eine Repartitions- die andere eine Quotitätssteuer, 
die eine eine Steuer mit fierten Sätzen, die andere eine solche nach Procent
sähen, die dritte gar eine Steuer von fixirtem Gesammtbetrage u. s. w.: 
sondern man hat von Alters her in Baden Werth darauf gelegt, alle Steuern — 
wenn auch natürlich nach verschiedenem Fundament und Maaßstabe — doch in 
der Art gleichmäßig anzulegen, daß die Steuerpflichtigen durchweg zu einem 
bestimmten „Steuercapit al" eingeschätzt werden, von welchem gewisse — 
theils periodisch durch das Finanzgesetz, theils auf längere Zeit durch besondere 
Gesetze vereinbarte Procentsätze, nehmlich eine gewisse Zahl Kreuzer auf 100 
Gulden Steuercapital — erhoben werden. Durch diese Einrichtung sind Er
höhungen natürlich verhältnißmäßig leicht gemacht, z. B. bezüglich der Gewerbe
steuer in Baden viel leichter durchzuführen, als in Sachsen und Preußen, wo 
der Modus der Auferlegung dieser Steuer je nach den einzelnen Gewerbebetrieben 
ein so sehr verschiedener ist, daß eine ganz allgemeine Steigerung der Steuer 
um gewisse Procente geradezu ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Ueberhaupt 
sind durch jene Einrichtungen, wie nicht zu verkennen ist, die Steuern beweg
licher, flüssiger, also ihrer Bestimmung entsprechender gemacht, als andern 
Orts. Und so gehört z. B. Baden m. D. zu denjenigen Ländern mit altherge
brachter Grundsteuer, in denen diese letztere schon wegen der wechselnden Zahl 
von Kreuzern, die in den verschiedenen Jahren zur Erhebung gebracht sind, ihren 
ursprünglichen Charakter als Steuern am wenigsten verloren hat, der 
allgemeinen Gefahr zu Reallasten zu krystallisiren am meisten entgangen ist.

Trotzdem liegen aber zur Zeit auch in Baden im Grunde dieselben 
Schwierigkeiten vor, deren bei Erwähnung der sächsischen, Württembergischen und 
österreichischen Einrichtungen gedacht ist. Die Grundsteuerpflichtigen halten 
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sich den Classensteuerpfüchtizen gegenüber für überbürdet, diele den Gewerbe 
steuerpflichtigen gegenüber u. s. w. Auch diese Schwierigkeiten müßten in der 
Folge bei erhöhten Ansprüchen noch stärker hervortreren. Und gerade onie 
Eventualität hat die badische Regierung neuerdings dazu bestimmt, daß sie - - 
ein immerhin seltener Fall — mit neuen Steuergesetzentwürfen all die Kauung 
herangetreten ist, ohne daß irgend ein StenerMehrbedarf nch 
zuvor geltend gemacht hätte. Die Sache liegt nehmlich so

Ursprünglich erhob man in Baden sowohl von dem Grund- als den: 
Häuser- und GEi besteuercapital 19 Kreuzer- pro 100 Gulden.

Dann war die gedrängte Lage, in der- sich die Landwirthschaft, wie 
bekannt, in den zwanziger Jahren in Folge sehr gedrückter Getreidepreise 
befand, Ursache, daß man 1825 zwar die Gewerbesteuer auf 23 Kreuzer 
erhöhte, welcher Satz 1837 auch der der Classensteuer wurde, hingegen die 
Grund- und Häusersteuer nur auf 19^ Kreuzer steigerte und diesen Satz 
sogar im Jabre 1828 wieder auf den alten Betrag von 19 Kreuzer herab 
setzte. Bei diesen Sätzen verblieb es dann, abgesehen von vorübergehende-.. 
Zuschlägen der Jahre 1856 und 1857 bis in die neueste Zeit.

„Freilich haben sich seitdem — so sagte Regenauer in seiner trefflich- ?. 
Arbeit über „den Staatshaushalt des Großherzogthums Vaden" schon im 
Anfang der sechziger Jahre — die Verhältnisse des Erwerbs wesentlich ander > 
gestaltet. Und bleiben sie fernerhin wie dermal bestehen, so wird eine wetter? 
Annäherung (der Steuersätze), ja deren völlige Gleichstellung wch- 
unbillig sein."

Zu solcher Gleichstellung ist es denn auch im Jahre 1868 mit einer 
Ausnahme gekommen.

In dem Etat für die Jahre 1868 und 1869 schlug die Negierung im 
Allgemeinen eine erhebliche Erhöhung der direkten und indirecten Sreucvn 
vor, und hiermit wurde — ebenfalls ihrem Anträge gemäß, zugleich bmr 
Ausgleichung in der Belastung der Gewerbe- und Elas sen steuer-CapilaU^ 
einerseits und der Grund- und Hä usersteuer-Capitalien andererseus 
verbunden. Der Say dieser und jener wurde von 23 resp. 19 aut 26 Kreuzer 
pro 100 Gulden erhöht, und dieser gleiche Satz wird auch bis Hern? 
entrichtet.

Dagegen hat bis auf die neueste Zeit von den Sätzen dieser Steuer'? 
sehr erheblich disferirt der bei der jüngsten aller directen Steuern, der 
Capitalssteuer zur Erhebung kommende Catz. Statt 26 Kreuzer, wie 
bei den andern Steuern, werden bis zur Stunde bei dieser Steuer nur 9Z- 
Kreuzer pro 100 Gulden erhoben, und vor 1868 sogar nur 6 Kreuzer Auch 
war jener Satz von 9 Kreuzer bis vor Kurzem, um Erhöhungen zu 
erschweren, gegen die Vorschläge der Regierung ein für allemal gesetzlich 
bestimmt worden, während die Sätze der übrigen Steuern von den alle 
2 Jahre vereinbarenden Finanz- oder Etatsgesetzen abhängig sind. Erst 
durch das neue Capiialren tensteuergesetz von 1874 ist auch auf diesem Gebil
des Steuerwesens diejenige Flüssigkeit wiederberzestellt, die bei den andern 
Steuern in Baden seit Atters besteht, indem man den Satz der Capitalrenten-
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steuer (früherer Capitalsieuer) nach dm Anträgen der Regierung von dem 
„jeweiligen Finanzgesetz" abhängig gemacht hat "').

Mit dieser in Baden hergebrachten Einrichtung periodischer Bestimmung 
der Steuersätze steht es dann endlich auch in Zusammenhang, daß — als in 
den Jahren 1854 resp. 1858 und 1856 Gesetze behufs neuer Veranlagung 
der Häuserfleuer (t8bb) und resp, der Grundsteuer von den Waldungen (1854) 
und andern Grundstücken (1858) erlassen wurden, diese Gesetze ebenfalls, 
gleich gedachten neueren Württembergischen und österreichischen Gesetzen, nur 
§ a taster gesetze in dem oben geduckten Sinne wurden. Der nach diesen 
Veranlagungen später zu entrichtende Steuersatz und damit auch das Verhältniß 
der Belastung des Grund und Bodens ein erst its gegenüber der Besteuerung 
der gewerblichen und „freien" Berufe, und andererseits gegenüber- der Be
steuerung der Lapitaluutzungen — soll sparer, ebenso wie in Württemberg, nach 
Maaßgabe der Zeitverhältnisse periodisch regnürt werden. Es könne keinem 
Zweifel unterliegen — so hat sick mit Bezug hierauf die badische Regierung 
z. B. noch ganz kürzlich, in den Motiven des den Kammern im Herbst 
1873 unterbreiteten Gesetzentwurfs über Reform der Cap'ttalsteuer aus
gesprochen — „daß die Festsetzung der Höhe einer Steuer in den 
Finanzgesetzen die richtige Stelle rindet." Mag nun diese 
Anschauung, welche wie bekannt, von den norddeutschen, insbesondere den 
preußischen Grundsätzen recht erheblich adweicm, vom constitutionellen, oder 
wenn man will: vom parlammLarsichen Sran^ aus correct sein: die mit 
den allen „Ertragssteuern" verbundenen, überaus großen Schwlerigkeiten 
und Bedenken einer derartigen p < riodi sch en Reguliru n g des Belastungs- 
r-erhäLtnMes von Stadt und Laud, Beruf und Beruf, Besin und Besitz, 
wie ne oben bereits für andere Staaten dargelegt sind, werden zur Zeit auch 
in Baden lebhaft empfunden, und sie haben zu den hauptsächlichsten Gründen 
gehört, ans denen stck die badische Regierung, wie schon bemerkt ist, im 
October 18/5 entschlossen bar. der ^mdesvenretrwg das Project einer ein- 
zusübrenden Einkommensteuer vorzulegen Und noch mehr, als die 
Regierung huben beide Kammern resp, die von beiden Kammern gewählten 
Steuer. Exmissionen das Bedürfniß einer wesentlichen Umgestaltung des 
badiscken Smierwessns irr der Richtung, daß man auf Beseitigung eben jener 
Schwierigkeiten binarbei-en müsse, anerkannt.

Die Regierung hebt in den Motiven besonders drei Vorzüge der 
Einkommensteuer gegenüber den. bisher in Baden herrschend gewesenen Errrags- 
steueru hervor

N die nur bei jener Steuer mögliche Berücksichtigung der Schulden,
2) die — unten noch zu berührende — Tauglichkeit der Staats-Einkommen

steuer zur Herstellung einer geeigneten Grundlage für die Reform des 
G e m e i n d e steuerwe^ und endlich öejond^s auch

3) — in die Mitte von Leiden gestellt — den Umstand, „daß die Einkommen
steuer in Anbetracht ihrer größeren Fähigkeit , sich nach den wechselnden 
Bedürfnissen des Staars zu richten, dazu bestimmt sein würde, 
bei einem künftigen, durch S:e uererh ohung zu deckenden 
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26 Fr. I. Neumann.

Mehrbedarf ausschließlich oder wenigstens vorzugsweise 
die Mittel zu liefern"' (p. 15 der Motive).
Noch eindringlicher wird aber gerade dieses letztere Bedürfniß nach einer 

dem wechselnden Bedarf sich anschließenden Steuer von den 
Berichterstattern der I. und II. Kammer hervorgehoben.

Jener, Geheimerach Muth verweist treffend darauf, daß, wenn die 
vorhin schon erwähnten, sehr kostbaren, jetzt in der Neubearbeitung begriffenen 
Grund- und Häusersteuerkataster vollendet sein werden — dieselben „nicht so 
beschaffen sein werden, daß sie für eine richtige Besteuerung 
ausreichen."

Dem auf Grund des Gesetzes von 1858 in Borbereitung begriffenen 
Kataster des landwirthschaftlichen Geländes werden nehmlich die Kaufpreise der 
Jahre 1828—1847 (N, dagegen dem nach dem Gesetze von 1866 herzustellenden 
Häuserkataster die mittleren Kaufwerthe der Jahre 1853—1862 ^eventuell 
etwas zu mindern nach Maaßgabe der Kaufwerthe der Jahre 1838— !847!), 
und endlich dem schon 1854 beschlossenen, neum Waldungskataster die Holz
preise der Jahre 1845 — 1847 und 1850— 1852(!) zu Grunde gelegt. 
Und erwägt man neben diesen verschiedenen, jetzt natürlich zum größten Theile 
bereits veralteten Grundlagen dieser noch gar nicht erstandenen Kataster den 
Umstand, daß die Classen- und die Capitalrenteusteuer überhaupt nicht auf 
solchen, auf die Verhältnisse vergangener Zeiten Mückgreifenden Schätzungen, 
sondern in erster Linie auf einer den jeweiligen Verhältnissen 
entsprechenden Declaration der Steuerpflichtigen basiren und basiren werden, 
daß dasselbe bei der Gewerbesteuer schon jetzt bezüglich der Steuer vom sogen. 
Betriebscapital zutrifft und eben dasselbe nach der in nächster Aussicht stehenden 
Aenderung des jetzigen Gewerbesteuergesctzes, wenn nickt alle Zeichen trügen, 
auch von der ganzen Gewerbesteuerveranlagung gellen wird, endlich bei der 
Capitalrentensteuer noch die Besonderheit besteht, daß bei ihr im geraden 
Gegensatz gegen alle anderen Steuern ein Schuldenabzug — wenigstens 
bezüglich der Unterpfandsschulden — gestattet ist: so wird man der oben 
ausgesprochenen Ansicht des Berichterstatters gewiß beipflichten müssen. Derselbe 
kommt nach alledem zu dem Resultate, daß wenn auch keineswegs der Ersatz 
aller directen Steuern durch eine einzige allgemeine Einkommensteuer zu rathen 
sei — dennoch „eine Steuerreform in der Richtung, daß das Einkommen 
der Steuerpflichtigen mehr als dieses bei den Ertragssteuern geschieht, zu 
Steuern beigezogen werden" — „geboten" sei und empfiehlt demgemäß die 
Einführung einer Einkommensteuer als „ausgleichender Zusatzsteuer."

Noch specielleres Interesse hat für uns der sehr ausführliche und auch 
von der Regierung (zur Kammerverhandluna vom 22. Mai 1874) mit 
besonderem Danke anerkannte Bericht der. II. Kammer, verfaßt von einem 
der vier „Landescommissäre" Badens^), dem Ministerialrach Stößer.

Auch in diesem Bericht wird der Einkommensteuer als Ergänzungssteuer 
das Wort geredet. Als hauptsächlichster Grund für die Nothwendigkeit solcher 
Ergänzung und als „Hauptmangel unserer vorhandenen Steuersystems" aber 
wird noch mehr, wie in dm Gesetzesmotiven und in dem Bericht der I.
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Kammer zweierlei hervorgehoben: „die Unbeweglichteit" des jetzigen Systems 
nehmlich und seine „Unfähigkeit, den Unterschied der Steuerkraft 
irgendwie zu berücksichtigen" m. a. W. die Unmöglichkeit, die Steuer
progression bei ihr heimisch zu machen.

Auf Letzteres bezieht sich z. B. folgender Passus, auf den unten noch 
zurückgekommen werden wird.

„Die Art der Sreuervercheilung — heißt es da — bleibt immer 
dieselbe (d. h. notz der in den vorhergehenden Sätzen berührten Zunahme der 
großen und der Abnahme der mittleren Vermögen nach dem jetzigen Laufe der 
Zem — „sie nimmt ohne Rücksicht auf die Distanz der Bermöoeusunterschieve 
den gleichen Procentsatz jedes Einkommens in Anspruch, indem bei 
derselben die stufenweise höhere Beiziehung des Einkommens, 
die sogen, progressive Besteuerung auch in der maaßvollsten 
Weise ausgeschlossen erscheint."

Noch größeres Gewicht wird aber auf das andere Moment gelegt — 
„die Unbeweglichkeit dieses Steuersystems." Diese sei „der wesentlichste Vor
wurf" gegen die jetzige Steuerverfassung, und es treffe dieser Vorwurf die 
Ertragssteuern in doppelter Weise: Einmal nehmlich geschehe die Festsetzung 
des die Grundlage des Steuerfußes bildenden Capitals auf längere Zeit und 
es könne somit hiebei aus die während dieser Zeit durch den beständigen 
Fluß der wirthschaftlichen Entwickelung eingetretenen Werthsveränderungen keine 
Rücksicht genommen werden.

Sodann ergäbe sich die Unbeweglichkeit aber auch aus der unsicheren 
Kenntniß des Verhältnisses der Steuerfähigkeit der einzelnen 
Einkommensquellen zu einander. Und diese, auf die hier mehr
fach erörterten Gründe zurückgeführte und danach näher erläuterte Art der 
Unbeweglichkeit sei — so heißt es in jenem Berichte weiter — vornehm
lich die Ursache, „warum wir selbst im Falle der Möglich
keit zu einer Steuerermäßigung oder auch zur Beseitigung 
einer in irgend einer Weise lästigen oder drückenden Steuer 
nicht zu kommen vermögen." „Sobald nehmlich — sagt der Bericht
erstatter — Aussichten auf Beseitigung oder Herabsetzung einer Steuer sich 
zeigen, so ist man bei der unsichern Grundlage jeder einzelnen 
Ertrags st euer an sich und bei dem Mangel jedes zuverlässigen 
Anhaltspunktes über ihr Verhältniß zu einander im größten 
Zweifel, bei welcher Steuer und, wenn bei allen, in welchem Maaße bei jeder 
eine Herabsetzung stattfinden solle." Diese an und für sich schon äußerst 
schwierige und beinahe hoffnungslose Prüfungsarbeit werde aber noch sehr 
wesentlich gestört und beeinflußt durch die alsdann sofort auftretende Agi
tation der durch die vorhandene Steuereinrichtung sckarf 
ausgeprägten Jnteressenclassen der Steuerpflichtigen, deren 
jede den in Aussicht -stehenden Vortheil für sich vorzugsweise in Anspruch zu 
nehmen bestrebt sei, das Endergebniß aller Arbeit sei dann regelmäßig, 
daß man die Sache beim Alten lasse. Noch bedenklicher aber gestalte 
sich die Sache, wenn es sich um eine Vermehrung der Staatsaus- 
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2^ Fr. I. Neumann.

gaben handle. Der Staatsaunvand sec im Laufe der letzten Jahrzehnte 
erheblich gestiegen und es seien nicht allein außerordentliche Voickommnisse 
z. B. Kriege, welche dies veranlassen, sondern auch der Entwickelungsgang unserer 
wirchschafüichen und staatlichen Zustände überhaupt, insbesondere die Steigerung 
der dem Swat gesetzten Aufgaben und der- zur Erfüllung seiner Zwecke ge
machten Ansprüche. Wenn dem gegenüber der mit dem wachsenden Wohlstand 
wachsende Ertrag der Steuern, namentlich der Verbrauchssteuern nicht mehr 
ausreiche, so sehe sich auch der Staat aus den gleichen Weg gewiesen, welchen 
der Privatmann betrete, dessen Bedürfnisse seine Einnahmen übersteigen, „er 
macht Schulden, denn die Unbeweglichkeit der vorhandenen 
Steuereinrichtung verbietet ihm, die Erhöhunz seiner Ein
nahmen auf dem Steuerwege zu erreichen/' „Zuerst versucht 
man zwar," — heißt es daun in offenbarer Bezugnahme auf die neuen, 
schon erwähnten badischen Katastergesetze — „durch eine Veränderung 
in der Schätzung und Veranlagung der einzelnen Steuern sich 
zu helfen. Da aber dieser Versuch überhaupt nur zugelassen wird, wenn 
er von der Erklärung begleitet ist, es solle damn nur eine Äusgleichu ng 

innerhalb der in Frage steh enden Steuerart, keineswegs aber eine 
Vermehrung der (Hesammtlast der betreffenden Steuerclassen bezweckt werden, 
so wird die etwa damit beabsichtigte Steuererhöhung nur in sebr ver
schämter Weise vor sich gehen können; der finanzielle Erfolg einer solchen 
Maaßregel wird daher immer unerbeLLich sein und selten auch nur die Kosten 
lohnen, welche die neue Veranlagung verursacht hat. Nachdem man diese 
Etappe zurückgelegt hat, gelangt mau in diejenigen der ständigen Deficits 
und der schwebenden Schuld, von welcher man unvermeidlich in die
jenige der bleibenden Schuld gedrängt wird. Dchuldemnacheu bleib: 
demnach die Regel und die erschreckende Zunahme der europäischen 
Staatsschulden beruht zu nicht geringem Theil auf dem in 
den meisten europäischen Steuereinrichtungen vorhandenen 
Mangel einer beweglichen „Steuer"'

Aus allen dielen Gründen wird vom Berichterstatter der II. Kammer — 
abweichend von den sonstigen Vorschlägen, aber ähnlich wie (kurze Zeil vorher) 
von dem Berichterstatter der Steuerdeputation der sächsischen !1. Kammer — 
principaliter dieCombini rung ei ner Ein kom men s- uudB e rm ö g ens- 
steuer, und nur einstweilen, bis zur Verwirklichung letzteren Gedankens die 
Combinirung einer Einkommenssteuer mit den bisherigen Enragssteuem in 
der von der Regierung vorgeschlagenen Weise empfohlen.

Wie schon erwähnt, ist nun trotz dieser übereinstimmenden Ansichten der 
Vertreter der drei gesetzgebender Factoren das Project der Einführung einer 
Einkommensteuer in Baden gescheitert. Und was zunächst noch auffälliger 
erscheinen könnte — es hat die Ablehnung des auf der gedachten Grundlage 
zwischen der Regierung und der Ll. Kammer bereits vereinbarten Werks 
Seitens der Majorität der I. Kammer nicht die geringste Aufregung und Miß
stimmung im Lande verursach:. Beides erklärt sich indessen leicht daraus, 
dH — so sehr im Allgemeinen die Nothwendigkeit der Einführung einer 
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ergänzenden Eiokommensteuer anerkannt wird — dennoch über die Ari und 
Weise, wie diese Ergänzung stattzufinden hat, eine Klärung der Ansichten 
bisher nicht erfolgt ist. Man vermißt namentlich eine Aufklärung darüber, 
welches die Stellung der neuen Steuer gegenüber den auf Grund der neuen 
Karastrirungen demnächst neu festzusetzenden Grund- und Hausersteuern, sowie 
gegenüber der ebenfalls in nächster Zeit zu reformirenden Gewerbesteuer sein 
wird. Erst wenn diese Reformen derart angebahnt sein werden, daß die 
hierauf bezüglichen Borschläge Seitens der Regierung der Landesvertremng 
unterbreitet sind, erst dann wird man — so lauteten ill der ersten Kammer 
die m. D, ganz berechtigten Einwände gegen das jetzt abgelehnte Project — 
in der Lage sein., die Tragweite des neuen Einkommensteuergesetzes zu über
leben. Schon die zweite Kammer hatte dem Entwurf ein Amendement beigefügt, 
nach welchem die spätere Aenderung des beschlossenen neuen Gesetzes in 
diesem selbst ausdrücklich Vorbehalten blieb, bis die Nefonn der andern 
Steuern ins Werl gesetzt wären. Es sollten danach nehmlich den: neuen Ge
setze am Schlüsse noch folgende Bestimmungen angehängt werden:

Erstens die, daß die erstmalige Erhebung der Einkommensteuer „aus 
Grund dieses Gesetzes" — „durch ein besonderes Gesetz bestimm: werden sollte" 
und sie erst eintreten könne, wenn die neue Einschätzung des 
landwirtschaftlichen Geländes und der Gebäude aus Grund der Gesetze von: 

7. Mai 1858 und vom 26. Mai 1866 startgesunden habe und „ein 
neues Klassensteuer- und Gewerbesteuergesetz beschlossen 
sei", und weiter sodann,

daß es „diesem Einführungsgesetz Vorbehalten bleibe, auch 
darüberBestimmungen zu treffen, in wie weit die Einkommen
steuer andere directe Treuern ersetzen soll, sowie etwaige 
auf Grund des Ergebnisses der Einkommenschätzung nothwendig fallende 
Aenderung des gegenwärtigen-GeseHess!) vorzunebmen." -- 
Mit diesem Amendement war dem Project der Regierung im Grunde schon 
der Todesstoß verletzt. Mir Rech! — so darf man wohl sagen — lehnte die l. 
Kammer die Annahme solchen Entwurfs ab. Ein Gesetz zu machen, 
das sich ausdrücklich Aenderungen ferner selbst Vorbehalte, sei bedenklich 
(Renaud). Wozu solle man Gesetze auf 2ager arbeiten, deren Reform- 
bedürftigkeit mau von vorn herein anerkenne, die möglicher Weise Lager- 
Hüter werden könnten u. s. w. — Solchen Einwendungen ist die Verzögerung 
des in Angriff genommenen Werkes zu danken. Und diese Verzögerung dürfte 
der schließlichen" Erledigung nur zu Gute kommen. In der Lbar schein: es 

einer umfassenderen Reform der Steuern in Baden als der bloßen Zufügung 
einer neuen Abgabe zu den bisherigen zu bedürfen.

Schreitet man nehmlich — wie es mit Sicherheit in Aussicht gestellt ist, 
zu einer Reform der Gewerbesteuer, so wird man ebenso wie dies — nach 
dem unten Bemerkten — für Preußen in Aussicht zu stellen ist, zu einer 
Äew erbeeinkommensteuer gedrängt werden, welche ebenso wie die 
jetzige Classen-und Capitalremensteuer auf Declaration und jährlicher 
Revision beruht, und diesen drei Partialeneinkommensteuern sodann noch 
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eine auf ganz derselben Basis beruhende — Generaleinkommen- 
stener hinzufügen, hieße doch m. T. gegen das ue Ki8 in iäem in bedenklicher 
Weise fehlen, und das aus keinem andern Grunde als um dem Conflict mit 
Ker Grund- und Gebäudesteuer aus dem Wege zu gehen oder eine höhere 
Besteuerung des fundirten Einkommens durchzusetzen — welche beide Ziele 
auf diesem Wege doch voraussichtlich nicht in erwünschter, angemessener 
Weise zu erreichen wären. Ich komme darauf am Schlüsse dieses Capitels zurück.

Ueberblicken wir aber das bisher bezüglich Badens Gesagte, so unterliegt 
das wohl keinem Zweifel: Gerade die den Ertragssteuern beiwohnende 
Neigung zur Stabilität ist es, welche es auch hier als ein dringendes 
Bedürfniß erscheinen läßt, jene Steuern in dieser oder jener Weise zu er
gänzen durch eine eher flüssig und beweglich zu haltende Einkommensteuer.

Und ganz dasselbe Bedürfniß liegt endlich — nach Helfe rich's 
Ausführungen, in Bayern vor.

Auch dort besteht ein „System von Ertragssteucrn", das ähnlich wie in 
Baden in einer namentlich Nvrddeutschland und Frankreich gegermber be- 
merkenswerthen Vollständigkeit ausgebildet ist. Dasselbe setzt sich aus der 
Grund steuer, derHäuser steuer, der Gewerbesteuer und endlich der stg. Ein
kommensteuer zusammen, welche letztere indessen, ähnlich der badischen Clas
sensteuer und wohl zu unterscheiden von eigentlichen Gnkommensteuern, lediglich 
zur Ergänzung der andern Steuern dient, indem durch sie, wie es im Ge
setze heißt, nur dasjenige Einkommen betroffen wird, das „nicht bereits" mit 
einer der eben gedachten Steuern „angelegt ist".

Und auch an diesem Steuersystem tadelt Helfe rich in jener schon er
wähnten im Jahrgang 1873 der Tübinger Zeitschrift der „Reform der 
directen Steuern in Bayern" gewidmeten, für die hier in Rede stehenden 
Fragen besonders beachtenslverthen Arbeit den Mangel an der nöthigen 
Beweglichkeit.

„Was wir brauchen — meint er^) — ist eine Steuereinrichtung, 
welche es möglich macht, mit der Steuer dem wechselnden Finanz
bedürfniß entsprechend hinauf und herab zu gehen, ohne die 
Steuerpflichtigen gar zu verschieden zu belasten. Das muß das Ziel 
jeder Steuerreform sein" — und weiter:

„Diesem Steuersystem (d. h. dem jetzigen bayrischen) fehlt gerade 
die Eigenschaft, welche man vor Allem wünschen muß, die Be- 
Möglichkeit"^). Danach meint Helferich, daß, wenn es sich nicht etwa bloß um 
eine ganz geringe oder um eine nur vorübergehende Steuererhöhung handle, 
etwaigen Vorschlägen, den steigenden Finanzbedarf mittelst einfacher Vermehrung 
der Steuersimplen nach dem bisherigen Ertragssteuersystem zu decken, der 
bestimmteste Widerspruch entgegengesetzt werden müsse. Er 
ist dabei natürlich nicht für den nach dem schon Erwähnten in Württem
berg eingeschlagenen Weg, daß man zur Erzielung gleichmäßiger Belastung 
zu einer „ganz neuen Einschätzung der pflichtigen Erträgnisse" schreite. Durch 
solches Verfahren — meint er — würde es im besten Falle gelingen, diese 
Erträgnisse nach ihrem damaligen Bestände genügend genau einzufchähen, 
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.,bei den großen und raschen Veränderungen, die das heutige 
Berkehrsleben in den Geschäftserträgnissen hervorbringt, 
würde aber längstens in wenigen Jahrzehnten die ganze mit 
großem Aufwand neu gewonnene Steuerbasis doch wieder 
unhaltbar sein" rc. Vielmehr sei im Falle dauernder Mehrbelastung 
welcher Fall „in wenigen Jahren" jedenfalls eintreten werde, nur ein Aus
weg möglich, von dem er vorauszusagen wage, daß er in der That beschritten 
werden würde: der Weg nehmlich der Einführung einer allgemeinen 
Einkommensteuer" oder, wie sie Helferich— vielleicht, da er auch 
die Steuer von Renten und Zinsen darunter begreift— nicht ganz zutreffend 
nennt — „einer allgemeinen Steuer vom reinen Erwerbe." Mit diesem Vor
schläge wisse er sich im Einklänge mit der allgemeinen Tendenz, die 
auf die Weiterentwickelung unseres Steuersystems nach dem 
Ziele einer Einkommensteuer gerichtet" sei, und Bayern werde 
dabei zugleich — anstatt zweifelhafte Versuche zu machen — einen „durch 
die Erfahrung erprobten festen Weg" zur Reform des „ganzen 
Systems" seines Steuerwesens betreten.

Hiebei verweist Helf er ich auf daS Beispiel Preußens. Dieser Staat 
habe in seiner Classen- und Einkommensteuer den eigentlichen „Grund und 
Eckstein" seines ganzen direcren Steuersostems, und habe vorzüglich dieser 
Steuer, die er „mit derselben Consequenz" und „der gleichen Strenge und 
Sorgfalt" ausgebildet habe, wie seine andern Machtinstitutionen — die Ord
nung seiner Finanzen, die Verringerung seiner Staatsschulden, die Möglichkeit 
der Durchführung der Armee-Reorganisation der Jahre 1860 f. f. und da
mit auch die Erfolge des Jahres 1866 zu verdanken, u. s. w. u. s. w.

Was mir indessen noch mehr als diese letzeren — jenen Steuern m. D. 
zu günstigen^") — Ausführungen besonderer Beachtung werth erscheint: so 
will Helferich nicht etwa, daß ähnlich, wie dies die sächsische und badische 
Regierung nach dem oben Bemerkten vorgeschlagen hat, die Einführung 
einer Einkommensteuer in Bayern lediglich als Zusatzsteuer zu den bestehenden 
Steuern erfolge, sondern er empfiehlt — abweichend von jenen Vorschlägen — 
gleichzeitige wesentliche Aenderung en bei den letzteren selbst. 
Er will, abgesehen von einer Reform der bayrischen Häusersteuer namentlich, 
daß die Grund- und Gewerbesteuer um gewisse, nicht unerhebliche Beträge ge
mindert werde, nehmlich die Grundsteuer um denjenigen Betrag, welcher nicht 
als „reine Bodenrentensteuer" angesehen werden könne (ettva */g ihres Be
trags nach Helferichs Schätzung) und die Gewerbesteuer um denjenigen Theil 
derselben, der „durchschnittlich auf die Gewerbtreibenden selbst fällt und nicht 
thatsächlich von den Consumenten der Producte getragen wird" (etwa ^4 nach 
derselben Schätzung), daß dann ferner der Restbetrag der Grundsteuer 
(etwa 7/z) für eine unveränderliche Last erklärt und endlich von den Grund
besitzern, Gewerbetreibenden und überhaupt von jeder mit Einkommen ver
sehenen Person eine allgemeine Steuer erkoben lverde, mit welcher sowohl 
die bisherige Capiialrentensteuer, alsdie bisherige partiale 
Einkommensteuer zu verschmelzen sei.
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Ich komme auf solche Vorschläge noch zurück und bemerke hier nur, daß 
sie die — von Helferich selbst in gewißem Maaße an sich als berechtigt 
anerkannte — freilich als unausführbar bezeichnete Forderung höherer Be- 
lasmng fundirten Einkommens gegenüber dem Einkommen aus Arbeit (p. 580) 
m. D. in nicht unbedenklicher Weise unberücksichtigt lassen, was sich Helferich 
selbst übrigens auch bereits aufgedrängt hat, wenn er z. B sagt: „Ohnehin 
wird die neue Steuer für alle bisher Einkommensteuer-süchtigen (d. h. eben 
für diejenigen, deren Einkommen vorzüglich aus Arbeit fließt) höher sein als 
die bisherige, und vielleicht wi-d es unvermeidlich (!) sein, den am schwersten 
dadurch betroffenen Käiegorieen, namentlich den Beamten, auf anderem Wege 
einige Erleichterung zu schaffen/' Wenn Helferich dann freilich weiter be 
merkt: „Aber die Gleichstellung derselben mir den andern Classen von 
Steuerpflichtigen ist zur unabweis lichen Nothwendigkeit geworden 
und ist nur eine Forderung der ausgleimeuden Gerechtigkeit 
(P. 59 4), so scheint mir Dies eben mit jener Forderung niedrigerer Belastung 
unfundirten-Einkommens nicht im Einklang zu stehen. Abgesehen hiervon indessen 
scheinen jene Vorschläge, für die übrigens ein wenigstens zum Theil zutreffendes 
Beispiel ans der Praxis in den Sachsen-Altenburgischen Vorgängen 
von 1868 bereits vorliegtin hohem Maaße beachtenswert^ auch für die 
Reform in Baden und Sachsen.. —

Gedenke ich aber zum Schlüsse dieser Ausführungen endlich noch der 
preußischen Steuerverhältniße, auf die man in neuerer Zeit ebenso wie 
dies Nack dem Bemerken von Helferich geschehen ist, auch von anderer Seite 
in den mit durchgreifenden Steuerreformen beschäftigten Ländern, insbesondere 
in Sachsen und Baden vielfach in rühmender Weise Bezug genommen hat^"), 
so darf auch bezüglich Preußens m. D. nicht verkannt werden, daß das Ziel 
einer guten Steuerverfassung dorr zur Zeit nicht erreicht ist, vielmehr ge
rade in der Gegenwart sich auch in Preußen, wenngleich vielleicht nicht mit 
derselben Lebhaftigkeit, wie in den gedachten Mitrelstaaren, Beschwerden und 
Äbhülfevorschläge zeltend machen, welche vorzugsweise jener hier in 
Rede stehenden „Unbeweglichkeit" der „Ertragssteuern" ihre 
Entstehung verdanken.

Eine flüssige, dem Fortgang der Verhältnisse sich anschließende Steuer 
hat Preußen, die classifieirtc Einlommen si e n e r, welche, wie bekannt, 
von allen Denjenigen zu zahlen ist, die über 1000 Rch jährliches Einkommen 
haben. Und es bedarf ferner nur eines übereinsrmlmenden Beschlusses der 
drei gesetzgebenden Factvren in Preußen, urn der Ergänzung zu jener Steuer: 
der Classensteuer, die insbesondere nach ihrer heurigen Gestaltung im 
Grunde ebenfalls nur erne Einkommensteuer, eine Steuer nehmlich von allen 
Einkommen zwischen 140 und 1900 Rth. jährlich ist, ebenfalls diejenige 
Flüssigkeit zu geben, deren es bei plötzlich sich in erheblicher Weise steigerndem 
Staatsbedarf bedürfen würde, und die ihr zur Zeit durch die Fizirung ihres 
Gesammtertrages auf den bestimmten Betrag von 11, resp, nach Beseitigung 
der Mahl- und Schlachtsteuer 14 Millionen Thalern genommen ist.

Aber wie steht es mit den anderen Steuern in Preußen? Werden sich
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tiefe — ich denke welliger an die erst vor Kürzern neu regulme imd d:?ch 
im Grunde, wie jeder weiß, von dem Wechsel drr ÄeryaUurlfe scholl längst 
überholte Grundsteuer als insbesondere an die den süddeutschen bezüglichen 
Steuern kaum erheblich überlegene Gerverbestener vom Jahr 1820 — werden 
sich diese Steuern, sage ich, dem steren Wechsel der Verhältnisse gegenüber 
noch lange Zeit in ihrer jetzigen Gestalt zu erhalten vermögen? Oder 
ist nicht vielmehr auch ihre Reform — insbesondere die der Gewerbe
steuer — ein dringendes Bedürfniß der Zeit geworden? Und, wenn letzteres 
der Fall ist, wie ha: sich diese Reform im Verhältniß zu den 
gedachten Einkommensteuern zu vollziehen?

Das sind Fragen, die m. D. trotz des heute so melfach gerühmten Vor
handenseins der Einkommensteuern in Preußen nicht mel weniger brennende 
find, als in den oben erwähnten Staaten, und Fragen zugleich, die auch etwa 
die gleichen, wenn nicht gerade wegen der kürzlich neu regulirten^) Grund
steuer — noch größere Schwierigkeiten bieten, als dort. Denn, wie schon 
früher bemerkt wurde, das Wichtigste und Schwierigste ist heute nicht, die 
beste Ari den Einkommensteuern zu finden, sondern dem Verhältniß zwischen dieser 
Steuer und den alten Ertragssteuern die richtigste Gestalt zu geben. Und diese 
Aufgabe ist in Preußen noch eben so wenig gelöst, wie in den deutschen 
Mittelstaaren.

So wenig die Siaatscasse in Preußen in der Lage ist, auf 18—19 
Millionen Thaler Grund- und Gebäudesteuern etwa zu Gunsten der Ge
meinden zu verzichten und so wenig schon ans Gründen der Gerechtigkeit von 
einem Erlaß jener Steuern die Rede sem kann, da ja ein sehr beträcht
licher Theil derselben zur Reallast geworden ist und Steuer zu sein auf- 
gehön hat^)- so ist doch andererseits nicht zu läugnen, daß durch jene Steuern 
in Preußen fort und fort eine erhebliche Prägravation des Grund
besitzes gegenüber dem beweglichen Capital stattfindet, welches letztere im 
geraden Gegensatz gegen alle bisher behandelten Staaten: Bayern, Württem
berg, Sachsen, Vaden, Oesterreich rc. einer besonderen Capital- resp. Capital- 
renlenstener in Preußen nicht unterliegt. Und das wird, so lange nicht jene 
Realsteuern ganz und gar zu „unsichtbaren^ Reallasten krystaUisirr sind — 
worüber, wenn es überhaupt ja statt härte, noch recht lange Zeit vergehen 
dürste — fon und fort eine offene Wunde sein, aus deren Heilung, auch 
abgesehen von aller Agitation der sog. Agrarpolitik^, durchaus Bedacht genom
men werden muß.

Ebenso wird sich — zum Mindesten nicht weniger, als bei den andern 

deutschen Gewerbesteuern, auch bei der preußischen Steiler dieses Namens 
immer deutlicher herausstellen, daß sie den rasch und mannigfaltig sich ent
wickelnden Verhältnissen der Neuzeit so kange nicht zu genügen vermag, als 
man sick nicht entschließt, statt auf dem bisher beschrittenen Wege fortzugehen 
und bald den Müllern, bald den Bäckern und Fleischern :c. eine kleine Steuer
ermäßigung oder Modification des bezüglichen Steuermodus zu bewilligen,— 
vielmehr eine gründliche Reform dieser Steuer in der Richtung eimreten zu 
kauen, daß mark sie, wie esOesterreich und Sachsen schon in den Sreuervorlagen von 

Cchriyen VM - Progr. Sintsmm-nftku-r 3
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1873 und 1874 zu thun versucht haben, uns wie es Pfeiffer für Württemberg 
und Helf er ich in gewissem Sinne für Bayern vorgeschagen hat, zu einer auf 
Einkommensdeclaration basirten Gewerbeeinkommensteuer umgestaltet und 
alle überbrachten Schnurrpfeifereien von Ortschafts- und Gewerbeclassen, Ab
theilung nach der Zahl der Gehülfen, oder Pferde, der Tragfähigkeit der Schiffe rc. 
fallen läßt. Entschließt man sich aber in der That zur Gewerbeeinkommem 
steuer überzugehen, dann rnuß natürlich die Frage entstehen, ob solche Steuer 
noch neben der allgemeinen Einkommensteuer ihre Stelle hat oder ob 
sie nicht vielmehr mir dieser zu verschmelzen ist. Und entscheidet man sich — 
wie es m. D. zur Vermeidung nnnöthiger, böses Blut machender Doppel
besteuerung nothwendig ist — für letztere Alternative — dann wird eurer
seits sich hieran wieder ebenfalls mit zwingender Gewalt die Frage nach der 
Berechtigung und Nothwendigkeit einer Scheidung von fundirtem und unsum 
dirtem Einkommen innerhalb der Einkommensteuern knüpfen, andererseits aber 
wird dann besonders dringend auch die Frage werden, welches fortan das 
Verhältniß der Grundsteuer zu der nunmehr mil der Gewerbesteuer verbundenen 
allgemeinen Einkommensteuer werden soll, ob etwa - wie dies Helferich 
am gedachten Ort für Bayern vorschlägt und wie es nach dem schön Bemerkten 
z. B. für Sachsen-Altenburg auch bereits verwirklicht ist, die Grundsteuer 
etwa getheilt werden soll, so daß ein Theil ganz und gar der Krystallisation 
zur Reallast verfällt, der andere gleich der Gewerbesteuer in die Einkommen
steuer übergeht, oder ob, wenn jene so wünschenswerthe verschiedene Belastung 
von fundirtem und unfundirtem Einkommen etwa durch Scheidung einer all
gemeinen Einkommen- und einer allgemeinen Vermögenssteuer Platz greift, dann 
etwa ein Theil der Grundsteuer in die allgemeine Vermögenssteuer zu 
verwandeln wäre u. s. w.

Das Verhältniß zwischen Einkommen- und Ertragssteuern ist also, wie 
bemerkt, auch in Preußen noch nicht geklärt, und das so schwierige Werk des 
Uebergangs von dieser zu jener Steuer noch nicht vollbracht. Und so lange 
dies der Fall ist, sehen wir die. „Unbeweglichkeit" der Ertragssteuern dem 
preußischen Finanzwesen ganz ähnliche Schwierigkeiten bereuen, wie dem Finanz
wesen der deutschen Mittelstaaten. Die mit dem Siegeslorbeer zu schmückende 
Steuer ist in Preußen um ein Erhebliches dem Ziele näher, als dort, 
aber sie ist noch durchaus nicht am Ziele. Und in welcher Weise sie dieses 
zu erreichen bestrebt sein muß — ist ernstester Erwägung werth, hier wie 
dort. —

Schließlich sei noch erwähnt, daß es zur Zeit nicht allein, ja nicht ein
mal vorzüglich die hier bisher ausschließlich in's Auge gefaßten Staassinanzen 
sind, die unter jener Unbeweglichkeit zu leiden haben, vielmehr noch empfind
licher — in Süddeutschland wenigstens — die Finanzen der Gemeinden 
davon benachtheiligt werden.

So ging z. V. der eigentliche Anstoß zu der jetzt in Baden schwebend 
gewordenen Steuerreform gerade von den Städten, insbesondere von Mann
heim aus. Und es war ein bei den bezüglichen Kammerverhanolungen oft
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gehörter Einwand: man dürfe doch nicht, um der Gemeindesinanzen willen 
das ganze Sraatssteuersystem in Frage stellen.

In Süddeutschland besteht nehmlich, ähnlich wie in Frankreich und im 
geraden Gegensatz gegen die bezüglichen Verhältnisse in der Schweiz und in 
Norddeutschland, Preußen, Sachsen, Braunschweig . Thüringen u. s. w. die 
Einrichtung, daß soweit zur Befriedigung der Bedürfnisse der Gemeinde- Kreis- 
Bezirks- Amts- Körperschaften u. s. w. die Einnahmen aus dem bezüglichen 
Gemeinde- Kreis- u. s. w. vermögen und den in Baden und Württemberg, 
besonders aber in Bayern noch eine erhebliche Nolle spielenden Octroi's nicht 
hinreichen, jene Bedürfnisse regelmäßig durch Zuschläge zu den bestehenden 
directen Staatsabgaben zu decken sind^^). Und durch diese Einrichtung, 
an oer man z. B. in Baden noch bei Berathung des kürzlich zu Stande 
gebrachten Gesetzes über die Aufbringung des Gemeindeaufwands in den 
Städten durchaus festhallen zu müssen geglaubt hat, um nicht periodische 
Clajsenkämpse in den Gemeinden zu erzeugen und um zugleich die Willkür 
der Behörden auf diesem Gebiete auszuschließen — sind die Gemeindehaushalte 
natürlich von jenem Mangel der bestehenden Ertragssteuern ebenfalls berührt. 
Derselbe mußte von ihnen sogar noch viel mehr empfunden werden, als von 
den Staatsfinanzen, da der Gemeindebedarf sich, wie bekannt, aus mancherlei 
Gründen, um der fortschreitenden Decentralisation willen, insbesondere aber 
wegen der neuern Freizügigkeitsgesetze u. s. w. im Allgemeinen, namentlich aber 
innerhalb der größern Städte, neuerdings in noch erheblich höheren Maaße 
steigert, als der Ausgabenbetrag des Staats. So sind in Baden (nach dem 
Berichterstatter der II. Kammer zur Einkommensteuervorlage von 1874) die 
Gemeindesteuern in den Jahren 1860—1871 um 81^/^ gestiegen, während 
in der gleichen Zeit die auf dieselben Steuercapitalien gelegten Staatssteuern 
um weniger als 42^ zugenommen haben, und von 187 1—1873 stiegen 
die Gemeindesteuern in Baden wieder um 20 Procent, die bezüglichen Staats
steuern aber nur um etwa 5 Procent. Wie besonders enlpfindlich hiervon 
aber die größeren Städte getroffen werden, ergiebr sich z. B. daraus, daß 
durchschnittlich in Baden im Jahre 1873 24 Kreuzer pro 100 Gulden Steuer- 
kapital zu Gemeindezwecken erhoben wurden, dagegen z. B. in Karlsruhe 29, 
in Pforzheim 40, in Heidelberg 41, in Mannheim 54, in der Stadt Baden 
gar 1 Gulden 22 Kreuzer u. s. w.

Aehnliches, wie aus Bade u, ist aus Württemberg zu Melden. Dort 
stiegt') der Betrag der Staatssteueru von der Periode 1830 — 1833 bis 
1868—1869 von 2,863,760 auf 4,389,379 Gulden, d. h. etwa auf das 
i^sache, dagegen die Summe der „Gemeinschäden" d. h. des durch Staats- 
steuerzuschläge zu deckender! Bedarfs aller württembergischen Gemeinden in 
etwa gleicher Zeit von 769,030 Gulden auf 2,885,034 Gulden d. h. im 
Verhältnisse von 1 zu ,3—1. Und nach des Oberbürgermeister Hack Angabe 
(im Jahrgang 1872 der Tübinger Zeitschrift) betrugen z. B. in Stuttgart 
die vom Grundeigenthum, den Gefällen, Gebäuden und Gewerben zu ent
richtenden Abgaben

3^
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im Staatshaushalt: dagegen im Gemeindehaushalt.-
1868 69 : 128,642 Fl. 344,060 Fl. d. h. das 2,K7facke der Staatsabgaben 
1869/70: 128,628 388,000 „ 3,01 „ „
1871/72:152,021,, 590,000 „ „ „3,88., „ „

Es sind also auch dort die Gemeindeausgaben ganz besonders stark 
gestiegen. Und es sind das übrigens ganz allgemeine auch außerhalb 
Deutschlands zu Tage tretende Erscheinungen, die keineswegs nur der neuesten 
Zeit angehören:

Zn England undWales betrugen z. B. die receipts krow. r a t e s 
d. h Gemeindeabgaben aller Art nach dem Drixe on local taxation 
im Jahrgang 1871 des Londoner journal ok tbe statistical soeiec^ 
(p. 123)

z. B. im Jahre 1841 nur: ca. 8,101.000 Pfund,
,, „ „ 1851 „ : „ 8,916,000 „ dagegen
„ „ „ 1862 schon: „ 12,207,000 „ und
„ „ ,, 1868logar:„ 16,800,000 „ —

während die Größe der Siaats steuern sich in gleicher Zeit in sehr viel 
geringerem Maaße erhöhte, und die Gesammtheit der Staatsausgaben Groß
britanniens sich zwischen 1841 und 1868 nur von etwa 48 auf 71 Millionen 
steigerte. Aehnlich ist es in Amerika. Nach derselben zuvor erwähnten Quelle 
sp. 201) stieg z. B. im Staate New-Hork zwischen den Jahren 1862 und 
1866 oas Ergebniß
der state tax oon 4,376,000 auf 7,369,000 Doll. d. h. auf d. 1 Vs—2fache
„ counts tax,, .10,738,000 „ 22,316,000 „ „ 2—2^,,
„ lo^n tsx „ 2,776,000 „ 9,734,000 ,, „ „ „3^2—1 ,,

— also wiederum die Gemeindeabzaben in sehr viel höherem Maaße als die
Slaatsabgaden. Und in Preußen endlich war (nach einer Berechnung im 
Jahrgang 1870 der Zettschrift des statist. Bureaus) der Benag der direcien 
Staatssteuern (incl. der Mahl- und Schlachrsteuer) emerseus und der Gemeinde- 
Kreis- und Provityial-Abgaben andererseits auf den Kopf der Bevölkerung 
anzunehmen

für dasJahr 1849 auf resp. 4 3 Staals- u. 29 Sgr. Gemeindeabgabe, dagegen 
schon
fürdasJahr1857 „ „ 49 „ „50 „ ., „
endlich
für dasJabr 1867 ,, „ 55 „ „70^/.,, „ „

Während also im Jahre 1849 die Gemeindeausgaben nur etwa der 
direcren Slacussteuern ausmachten, betrugen sie schon 1867 etwa — 
mehr als jene u. s. w. u s. w.

Bei einer so großen Steigerung der Gemeindeabgaben muß natürlich 
jene Unbeweglichkeit der Ertragssteuern kür die Gemeinden ganz besonders schwer 
in's Gewicht fallen, und so ist es leicht erklärlich, daß — wie bemerkt — 
m Süddeutschland gerade Seitens ^Gemeindeverwaltungen die Agitation 
für Einführung von Einkommensteuern eine besondere lebhafte ist.
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Erhöht wird jenes Mißverhältniß aber auck noch dadurch, daß man 
den Gemeinden — insbesondere in früherer Zeit und in weilern Umfange 
auch noch jetzt — nicht gleichmäßige Zuschläge zu allen Ertrags
steuern gestattet, sondern gerade die beweglicheren, flüssigeren unter denselben 
von solchen Zuschlägen ganz oder zum Theil egmirt erhält.

In Bayern ist das in neuester Zeit geändert, indem durch die Ge
meindeordnung für die Landestheile diesseits des Rheins von 29. April 1809 
die früher nur in der Pfalz zeltende Bestimmung, daß alle Umlagen zu 
gewöhnlichen oder außergewöhnlichen Gemeindebedürfnissen nach dem Ver
hältniß der sämmtlichen directen Steuern aufzubringen sind, auch in jenen 
Laudestheilen Eingang gefunden hat Bis dahin galt im rechtsrheinischen 
Bayern die Bestimmung, daß die Umlagen im Allgemeinen nur mir Benutzung 
der Grund-, Haus- und Gewerbesteuern vertheilt werden durften, dagegen 
Capiralrenten - und Einkommensteuern nur den Maaßstab für die von den 
Mitbewohnern und „Jnlemeu" zu erhebenden Communalsteuern zu 
bilden hätten.

Anders in Württemberg und Ba d e n. Hier bestehen Beschränkungen 
der gedachten Art bis heute fort. In Württemberg sind Zuschläge zur 
Steuer von Capitalien, Besoldungen und Pensionen überhaupt erst seil 1849 
zulässig und seit dieser Zeit noch immer derart in Schranken gestellt, daß 
ein sogen, „relatives" und ein sogen, absolutes^ Maximum dieser Zuschläge 
bestimmt ist. Nach ersterem dürfen Apanagen-, Renten-, Dienst- und Berufs- 
eintommen für die Amtskörperschaften und Gemeinden nur in demselben 
Verhältniß besteuert werden, in welchem sie gegenüber den andern Steuer-quellen 
(Grund-Gebäude u. s. w. Kataster) jeweilig vom SLaate (in derselben Gemeinde 
resp, demselben Oberamtsbezirk) zur Steuer herangezogen werden, und nach 
kein „absoluten Dkaximum" darf auf Grund des jetzt geltenden Gesetzes vom 
15. Juni 1853 — höchstens io/^ des für die Staatssteuer ermittelten 
Jahresbetrags jener Einnahmen in Anspruch genommen werden, so daß nach 
alledem jene Zuschläge z. B. im Jahre 1808/69 für die Gemeinden nur 
0 "/o des überhaupt durch Zuschläge zu deckenden Bedarfs derselben 
ausmachlen, während die Staarscasse 25 — 26 des Betrages aller 
directen Steuern aus jenen Einnahmequellen empfingt).

Und noch viel weiter gehen und gingen insbesondere bis vor Kurzem du 
bezüglichen Beschränkungen in Baden. Dort war bis 18/0 der ganze 
Gemeindebedarf — so weit es zu seiner Deckung der Steuern überhaupt 
bedurfte — allein durch Zuschläge zur Grund-, Häuser- und 
Gewerbesteuer aufzubringen. Erst seit Erlaß des Armengesetzes vom 
5. Mai 1870 dürfen überhaupt auch Zuschläge zur Capital- und Llassensteuer 
erhoben werden, aber dies nur zu Armenzwecken und innerhalb sehr 
enger Schranken"). Und erst durch ein im Jahre 1874 zu Stande 
gebrachtes Gesetz ist ausnahmsweise den fünf größten Städten des Landes: 
Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg und Pforzheim auf Grund immer 
dringlicher auftretenden Bedürfnisses — die weitere Concession gemacht, daß 
sie den überhaupt durch Zuschläge zu deckenden Bedarf zu auf das Grund-*
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Gefall-, Gewerbe--und HäusersteuercapiiaL und zu auf dos Classen- 
und C apitalrentenfieuercapiral umzulegen hoben, letzteres indessen 
wieder nur mit der Beschränkung, daß der vom Capitalrentenft eu er- 
capital für die Gemeind" zu erhebende Betrag niemals über 3 Kreuzer von 
100 Gulden Steuercapital (also höchstens ^3 des letzt geltenden Staatssteuer 
satzes) betragen darf, daßferneralsClassensteuercapital immer nu r das 
zweifache des olaffenstfuerpslichtigen Einkommens (der Beamten, Kunstler, 
Aerzte u st w.) in Ansatz zu bringen ist und daß endlich auch non diesem 
ungemein niedrig berechneten Capital höchstens 9 Kreuzer pro 100 Gulden 
erhoben werden dürfen, wahrend der Staat zur Zeit 20 Kreuzer von einem 
Capital erhebt, das - wie unten gezeigt werden soll — durch Multiplication 
nicht nni 2, sondern mit den Zahlen 3—12(!) aus dem bezüglichen Einkommen 
berechnet wird.

Alle diese Beschränkungen in der Belastung des Einkommens aus 
Capitalien, Besoldungen n. st w. verdanken nun zwar — wie z. B, Teilens 
der badischen Regierung noch kürzlich in den Motiven des Gesetzentwurfs über 
Gemeinderesorm vom 20. November 1873 von Neuem entwickelt ist — 
einerseits der Anschauung ihren Ursprrmg, daß da die Grundbesitzer und 
Gewerbetreibenden vorzugsweise Vortheil von den bezüglichen Gemeinde- 
anstalten Hadem sie auch vorzüglich zu den Kosten derselben heranzuziehen sind. 
Andererseits hält man aber eine Beschränkung in dein Heranziehen der 
Capitalien und Besoldungen zu den Gemeindelasten auch deshalb für geboten, 
damit einerseits mchr die Regierung durch zu hohe coinmurmle Besteuerung 
der Beamten in die Lage gedrängt werde, die Beamtenbesoldungen erhöhen zu 
müffelt und damit andrerseits nicht durch zu hohe Zuschläge auf die Einnahmen 
aus Capitalien diese letzteren aus der Gemeinden und resp, aus dem Lande 
verdrängt würden (Commiffionsbericht der II. Kammer zum gedachten Gesetzes
entwurf und Motive der besonderen Vorlage über Gemeindebesteuerunz vom 
23. Juni 1874). Und gerade weil aus diesem Grunde Beschränkungen in 
der besonderen Besteuerung der Capitalien in der That geboten erscheinen, 
ist man ebenso in Baden, wie in Württemberg zur Forderung communaler 
Einkommenster ganz besonders gedrängt worden. In Baden Hai die 
Regierung selbst dies anerkannt. Durch Zuschläge zum Capital- und Classen- 
steuercapital, die man „äußersten Falls" bis zu den Sätzen von 3 resp. 
9 Kreuzer pro 100 Gülden bewilligen könne, — so äußerte sie sich in den 
Moäven der bezüglichen Vorlage vom 7. Juni 1874 „würde eine genügende 
finanziel leHülfe" jenen Städten nicht gewährt rverden können, „gerade in 
den Stadien, in denen das Bedürfniß am dringendsten" sei, lvcrde ,dadurch nur 
erwa in Baden - Baden nur etwa '/20 des durch Umlagen zu deckenden Be
trags aufgebracht werden" und deshalb müsse in erster Linie an die Einführung 
einer Einkommensteuer auch als „ergänzenden Communal- 
steuer" gedacht werden, etwa der Art, daß ein Biertheil des ganzen 
Gemeindeaufwands durch Zuschläge zur Staatseinl ommensteuer 
gedeckt würde u. s. w. Erst als diese Staatseinkommensteuer aus den schon 
berührten Gründen Schiffbruch erlitt, — erst da griff die Negierung zu jenem 
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oben schon.erwähnten, heute Gesetz gewordenen Vorschläge der Gestattn^ von 
Zuschlägen zur Classen- und Capitalsteuer. Aber sie betrachtet die hierauf 
bezüglichen Vorschriften durchaus nur als provisorischer Dieselben sollen nach 
dem inzwischen Gesetz gewordenen Regierungsemwurfe nur bis zum ZI De
cember 1877 gelten. Und zu dieser Bestimmung hat man sich in der Hoffnung 
veranlaßt gesehen, daß es in der Zwischenzeit gelingen werde, die Reform der 
Staatssteuern soweit durchzuführen, daß „eine definitive Regelung auch der 
Gemeindesteuern möglich sein" werde, als deren Basis die Regierung (in Ueber
einstimmung mit dem von den Städten selbst geäußerten Wunsche) die 
Einkommensteuer betrachtet, der — wie sie sagt — jedenfalls „eine 
bedeutendere als die chr vorerst zugewiesene Rolle im badischen Steuersysteme 
zugedacht sei und bezüglich deren die Ueberzeugung immer mehr 
Boden gewinne, daß ihr die Zukunst gehöre".

Auf erwa dasselbe Resultat kommt aber auch Hack mit seinen Vorschlägen 
bezüglich der württembergischen Gemeindesteuerreform heraus, wenn gleich 
er sich nicht mit derselben Bestimmtheit hierüber äußert. Die oben geschilderte 
jetzige Einrichtung — insbesondere bezüglich des absoluten und relativen 
Maximums in der Besteuerung des Einkommens aus Capital, Dienst und 
Beruf zu Gemeindezwecken erscheint ihm unhaltbar. „Daß hier" — so 
sagt er — „ein Mißverhältnis^ vorliegt, das jede gerechte Steuer - 
ver th ei lang ausschließts!), bedarf eines weiteren Nachweises nicht. — 
Das absolute Maximum des Gesetzes sollte wenigstens für die größeren 
Gemeinden beseitigt werden." Aber freilich — führt er weiter aus — ist 
die Beseitigung dieser Schranke nur dann von größerem praktischen 
Werthe, wenn gleichzeitig die Grundlagen der Besteuerung der 
Gemeinden verbessert werden, sei es durch staatliche Steuer
reform, sei es dadurch, daß man den Gemeinden in der 
Reform ihres Steuerwesens freie Hand giebt. Nach dem 
bestehenden Steuersystem ist eine gerechte Vertheilung un- 
möglich(!)" In welcher Richtung aber jene Verbesserung in den Grundlagen 
der Besteuerung zu geschehen habe, darüber äußer: sich Hack am Schluffe 
seines Aussatzes wenigstens negativ: der Entwurf vom Mai 1871 — die 
Basis der oben geschilderten Wiederaufnahme der Ertragssteuerreform für 
die Staatseaffe— erscheint ihm für die Gemeindebesteuerung „nicht ausreichend". 
Und wenn er solchem Vorschläge gegenüber weiter betont, es müsse der Stadt 
überlassen sein „die verschiedenen Einkommensquellen in verhäünißmäßiger 
Weise beizuziehen," sie müsse deshalb nicht auf Zuschläge zu den Staatssteuern 
angewiesen, sondern in die Lage gebracht sein, ihren Bedarf in gerechter Weise 
nötigenfalls durch eigene Gemeindesteuern aufzubringen — so schwebt auch 
ihm, so scheint es mir, als das eigentlich zu erstrebende Ziel die communale 
Einkommensteuer vor, die jedenfalls in nicht zu langer Zeit auch in 
Württemberg ihren Einzug halten wird.
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Blicke ich nach alledem auf bas Gesagte zurück, so erschem: mir allein 
der Umstand, daß sich die Ertragssteuern weder dem Wechsel der Ansprüche 
von Staat und Gemeinde, noch dem Wechsel der wirthschaft lichen Verhältnisse 
in angemessener Weise auzupafsen vermögen — Grund genug, wenn aucv 
nicht ein vollständiges Adsterben, so doch ein schrittweises Zurücktrecen 
derselben vor der immer neue Erfolge erringenden Zukunftssteuer vom Ein
kommen mit Sicherheit vorauszusagen. So'weit eS sich in dem unten noch 

zu erörternden Sinne um die Erhebung von „Beiträgen." d. h. um 
Leistungen für Gegenleistungen und nach Maaßgabe solcher handelt — werden 
die Ertragssteuern das Feld behaupten — insbesondere also zu Zwecken der 
Deckung wesentlicher Theile des Gemeinde be dar fs werden sie ebenso 
unentbehrlich bleiben, wie Teichlasten- und Meliorationsgenossenschaft^ 
nur natürlich in noch viel werterem Umfange als diese. Wo aber waA< 

„Steuern"") in Krage Uchen, werden — das darf man nach allem 
Angeführten wohl mit Gewißheit annehmen — die Ertragssteuern mehr und 
mehr zurücktreten, vor der immer weitere Gebiete sich Unterthan machenden 
Einkommensteuer.

Nur wird in dieser Richtung keineswegs ausschließlich jener den Ertrags
steuern eigenthümliche Mangel an Beweglichkeit von Wirkung sein, sondern 
eben dahin werden auch noch ma nche andere, wesentliche Mängel oieser Steuern 
ihren Einstuß äußern, die oben run: Theil schon beiläufig erwähnt find und 
die — wenn sie auch vor der in den folgenden Abschnitten versuchten 
Erörterung der Hauptgrundsätze der Besteuerung an dieser Stelle nicht 
eingehend behandelt werden können, dock wenigstens der Hauptsache nach in 
Kürze zusammeugestellt hier ihren Platz finden sollen.

Es gehört hierher erstens die mit den Enragssteuern allgemein verbundene 
Nichrberücksichngnng der Schulden des Steuerpflichtigen.

Diese Nichtberücksichtigung hängt nur jenem Mangel au Beweglichkeit 
sowohl, wie mit der Geeigneten der Ertragsstettern zur Erhebung von 
„Beiträgen"") auf das Innigste zusammen. Denn wird vom Grund und 
Boden nach Maaßgabe desjenigen gesteuert, was ihm an Vortheilen (z. B. 
von Straßenanlagen, Wegen, Gräben u. s. w.) zufließt, so wäre es ja 
widersinnig, zwischen verschuldetem und unverschuldetem Besitz zu unterscheiden. 
Der verschuldete Besitzer erhalt die Vortheile in nicht geringerem Maaße als 
der unverschuldete"). Warum sollte er wegen der Schulden weniger zahlen? 
warum in dieser Beziehung günstiger simirt sein, als der Besitzer eines 
Grundstücks in einem Deichverband gegenüber der» Deichlasten, bei deren 
Bertheilung ja auch nicht nach der Verschuldung, sondern nur nach den 
Vortheilen gefragt wird, welcke die durch jene Kosten hergestellten Ein
richtungen schassen?!

Ebenso ist bei ganz und gar unbeweglichen, so zu sagen: 
vollständig zu ReaUasten krystallisinen Grundsteuern die Nichtberücksichngung 
der Schulden keine Härte. Sie ist es ebensowenig, wie die Nichiberücksichtigunz 
anderer Lasten des betreffenden Grundstücks, die der Erwerber bei Bemessung 
des zu zahlenden Preises in Anschlag bringt. Ein Mangel wird die
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Richtberücksichtigung der Schulden erst, wenn die „Grundsteuer" sich wirklich 
so zu sagen als „Steuer" zeigt, wenn sie diesen Namen im später zu 
erörternden eigentlichen Sinne des Worts verdient und — dieser Natur 
entsprechend — beweglich wird, sich den Verhältnissen anzupassen strebt^). 
Tann aber ist sie in der That nicht nur Mangel, sondern — sobald ihr 
Betrag erheblich ist, wie es ja in Zukunft z. B. auch die Steuern von den 
Gewerben werden müssen — himmelschreiende Ungerechtigkeit, und geradezu 
unerträgliche Qual, sodaß auf ihre Beseitigung mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln hinzuarbeiren ist.

Auch wähne man nicht, solcher Mangel ließe sich beseitigen, so lange man 
an den Ertrazssteuern als solchen festhält! Er läßt sich dann nicht befestigen. 
Denn eine einseitige Berücksichtigung etwa nur der hypothekarisch sicher gestellten 
Schulden z. B. bei der Grundsteuer wäre durchaus ungerecht den anderen 
Schulden gegenüber. Und es würde diese Einseitigkeit auch zu den schnödesten 
Gesetzesumgehungen gemißbraucht werden. Eine Berücksichtigung aller Schulden 
aber ist bei den Ertrags st euern m. D. gerade ebenso unmöglich, ime 
es umbunlich ist, 10 Schoppen Bier von 2 Ohm Wein oder 4 Pfund Kaffer 
von 2V Pfund Zucker abzuziehen. Der Ertrag ist Sache des Ooje cts, 
der Schuldenbetrag dagegen Sache der Person, und deshalb ein Abzug des 
letztem von jenem Ertrage logisch ein Unding. Bon welcher Ertragssteuer 
sollte es denn auch z. B. dem Fabrikbesitzer gestattet sein, seine Schuldzmsen 
abzuziehen? Bon der Gewerbesteuer? — von der Haussteuer? — von der 
Grundsteuer? — oder von der kapitalsten er? Die Schulden betreffen viel
leicht das Gewerbe, vielleicht auch eine steuerpflichtige Capnalforderung, oder 
den Bau eines Wohngebäudes, oder die Herstellung von Gartenanlagen, oder 
den Ankauf von vurusbedürfnissen zu augenblicklicher Konsumtion u. s. w. Viel
leicht sind sie auch zu dem einer! Zwecke ausgenommen und zu dem anderen 
verwendet, Oder der Schuldner weiß selbst nicht, in wie weit sie einst dem 
einen Zweck gedient haben oder dem andern. Kurz und gut, es besteht ein zu 
berücksichtigender Zusammenhang zwischen Perk on und Schulden, aber mcht 
zwischen Object und Schulden. Und deshalb kann von den Ertrags- oder 
Objectsteuern als solchen ein Schuldzirnenavzug durchaus nicht stattsinden. Und 
es ist in der That charakteristisch, daß der bedeutendste neuere Vertheidiget 
dieser Steuern, H. B. Hoffmann, der auch die neuere württemdergische 
Enragssteucrreform auf Grund des oben erwähnten Entwurfs von 1869 in 
einem besonderen Schriftchen im Wesentlichen gutgeheißen har "-, am Schluffe 
seines sehr beachlenswerchen längeren Aufsatzes „über die Berücksichtigung der 
Pasfivcapitalien bei der Ertragsbesteuerung" (im Jahrgang 1845 der Tü
binger Zeitschrift für Staatswissenschaft) schließlich doch zu den: Resultate ge
kommen ist, daß die von ihm geforderte Schuldenberücksichtigung jedenfalls 
„entsprechend dein Verhältniß der Passivcapitalien der Einzelnen zu ihrem 
Gesammtvermögen und Einkommen (sm), auf dem sie als einem 
Ganzen haften," geschehen müsse, und daß „zu dem Ende von jedem 
Steuerpflichtigen in der Steuerrolle seines Wohnortes sämmtliche Ertrags- 
zweige, die daselbst zur Besteuerung kommen, zusammengerechnet, von 
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diesem der Normalzinsbetrag aus seinen sämmtichen überhaupt zur 
Berücksichtigung kommenden Passivcapitalien nach der erforder
lichen vorgängigen Prüfung abgezogen und die hiernach sich ergebende 

Gesammtfnmme seines reinen Einkommens (sie» der Besteuerung 
unterworfen werden müsse." Füge ich dem hinzu, daß Hoffmann selbst 
als eine „Voraussetzung" solchen Verfahrens das bezeichnete, daß „alle steuer
baren Ertragsquellen einen gleichartigen Anschlag für die Besteue
rung erholten", damit ihre Summirung zu einem Gesammtanschlage möglich 
sei und daß diese Voraussetzung — wie man neuerdings in Sachsen und 
Württemberg erfahren hat und wie auch schon das oben Bemerkte ergiebr — 
eine geradezu unmögliche ist, sc darf wohl behauptet werden, daß in jenen 
Worten Derjenige, der mit der eingehendsten Darlegung für die Berücksichtigung 
der Schulden bei den Ertragssteuern eingetreten ist, im Gmnde gerade die Un- 
thunlichkeit solcher Berücksichtigung für den Fall, daß man eben nicht zur 
Einkommensteuer übergeht unbewußt, aber schlagend dargclcgt hat^?).

Ein weiterer Mangel der Ertragssteuern ist es sodann, daß sie natürlich, 
wie schon bei Gelegenheit der Betrachtung der badischen Steuerreform berührt 
wurde, nicht progressiv sein können, und daß auch eine Befreiung der kleineren 
Einkommen von directen Steuern bei ihnen unthunüch ist, wenn man sich mcht 
solchen Widersprüchen und Schwierigkeiten aussetzen will, wie sie bekannter- 
Maaßen die englische sog. Einkommensteuer bezüglich der Einkommen unter 
200 Pfund jährlich bietet.

Ferner ist es ein Mangel der Ertragssteuern, daß sie sich auf jenen bei 
oen Einkommensteuern sehr willkommenen Anhalt, den der Aufwand des 
Steuerpflichtigen für die Einschätzung bietet, aus naheliegenden Gründen über
haupt nicht stützen können.

Und ein sehr empfiudlrcher Mangel der Ertragssteuern ist eS endlich 
daß sie — so lange sie sich au gewisse äußere Stenermerkmale halten — nicht 
erheblich gesteigert werden können, ohne daß innerhalb der Steuerpflichtigen 
derselben Kategorie — auch abgesehen von allen Unterschieden der 
Schuldbelastung — die größten Ungerechtigkeiten allein deshalb entständen, 
weil eben jene äußeren Merkmale nur sehr unzureichenden Anhalt bezüglich 
der Leistungsfähigkeit geben. Es gilt das namentlich von den das „Object" 
belastenden Gewerbesteuern- Hatten sich diese, wie üblich z. B. an die Zahl der 
Gehülfen, der Spindeln, Oefen, Pferdekräfw, Pferde u. s. w., so muß die 
Steuer niedrig gehalten werden, um auch den am schlechtesten süuirten 
Geschäftsmann unter den Mehreren, die etwa die gleichen derartigen Steuer
merkmale bieten, nicht geradezu zu überlasten. Und lasse ich solche Merkmale 
überhaupt falten, so begebe ich mich eben des Hauptvorzugs der Ertrags
steuern, und Lin auf die Declaration des Betreffenden angewiesen, die mir — 
noch dazu controllirt, wie bemerkt, von den Erscheinungen des Aufwands der 
Censiten — auch die Einkommensteuer bietet.

Allen diesen Mängeln gegenüber können sich die Ertragssteuern als 
„Steuern" — zumal wenn auch der zuletzt gedachte Vorzug mit der noth
wendig werdenden Steuererhöhung immer mehr in die Brüche geht und den
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Vortheilen und Nachtheilen der Declaration weichen muß — im Grunde nur 
auf zwei Vorzüge beziehen — den, daß sie feit Alters bestehen und die Be
völkerung an sie gewöhnt ist, und den, daß ihre Erhebung — abgesehen von 
den schon wegen der Kosten höchstens 1 — 2 mal im Jahrhundert erfolgenden 
Grundtatasterrevisionen — eine sehr leichte und sowohl für die Behörden, 
als für die Censiten, in gewissem Sinne bequeme ist, für die ersteren, inso
fern sie — schon wegen der Nichtberücksichtigung der Schulden — mit großer 
Sicherheit auf bestimmte Erträge rechnen können, für die Censiten aber 
namentlich insofern, als ein Eindringen in ihre persönlichen Verhältnisse 
vermieden wird.

Liese Vorzüge dürfen durchaus nicht mißachtet werden und insbesondere 
der zuerst gedachte ist, wie jeder im Steueiwesen Halbwegs Erfahrene zu
geben muß, ein recht erheblicher. Indessen werden — das kann nach 
dem Gesagten keinem Zweifel unterliegen -- alle Vorzüge mit der Zunahme 
der Smatslasten vor den immer deutlicher zu Tage tretenden Mängeln derselben 
Steuern mehr und mehr in den Hintergrund treten und den Sieg der mil der 
Vermögenssteuer verbundenen Einkommensteuer nicht zu hindern vermögen ^).

Doch wozu — wird man fragen — diese Combination der Einkommen
steuer mit der Vermögenssteuer? Die Gründe für die m. D. in der 
That anzunehmende Nothwendigkeit solcher Combination können im Grunde 
erst im Folgenden Erörterung finden. An dieser Stelle ist nur zu bemerken, 
daß auch jener — als besonders schwierig hier charakterisirte Ueber gang 
von den alten Ertragssteuern zur Einkommensteuer m. D. leichter zu be- 
lvertstelligen sein wird, wenn der letzteren sogleich bei ihrer Einführung die 
Vermögenssteuer zur Seite gestellt wird, als wenn dies nicht geschieht.

Wenigstens dürfte das für Süddeutschland, insbesondere für Baden un- 
Württemberg, anznnehmen sein.

Hier dürfte der entwickelungsfähige Keim für jene Combinirung von Ver-- 
mögens- und Einkommensteuer in derjenigen Scheidung liegen, welche die — in 
Baden, wie bemerkt, auch von drn Landwirthen zu zählende Gewerbesteuer M 
indem sie den persönlichen Arbeitsverdienst und das Gewerbecapital (Be- 
triebscapiral) getrennt belastet. Würde diese Arbeitsverdienststeuer nach einer 
Reform in der oben schon angedeuteten Richtung der Einkommensteuer (resp. 
Gewerbeeinkommensteuer) mit jener andern Arbeitssteuer, welche, wie gleichfalls 
schon bemerkt ist, die badische Classen steuer in sich schließt, zu ein er Steuer 
vereint werden, so hätten wir hiermit schon fast vollständig eine allgemeine 
Einkommensteuer jener Art, wie' sie in der Schweiz bei Combinationen von 
Einkommen- und Vermögenssteuer nicht selten ist, und dann zum Unterschiede 
von solcher Einkommensteuer, welche auch die Velmögensnutzungen belastet, — 
als allgemeine Er werb steuer charakterisirt zu werden pflegt. Und anderer
seits würde eins Combinirung der badischen Capital steuer (jetzt Capital 
rentensteuer genannt) rnit jener Gewerbebetriebscapitalst^ deren vorhin ge
dacht wurde, — nach entsprechender Reform dieser letzteren bereits den größten 
Theil dessen belasten, was von der einzuführenden Vermögenssteuer getroffen 
werden soll. Handelt es sich nun darum, diese durch solche Combination ge
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schaffene Steuer in der That zu einer allgemeinen Vermögenssteuer zu 
machen, so bliebe als Hauptschwierigkeil die Herstellung eines richtigen Ver
hältnisses zwischen jener und den Grund- und Häusersteuern. Mir dieser 
besonders schwer zu umschiffenden Klippe haben alle Staaten bisheriger 
Ertragssteuern zu kämpfen resp, werden mit ihr zu kämpfen haben — Preußen 
nach dem schon Angedeuteten nicht weniger , als Bayern nach den oben in 
Bezug genommenen Bemerkungen Helferichs), Sachsen m s. w. Ein Ausweg 
ist da m. D. nicht anders möglich, als für den Staat — mit oer Ge
meinde verhalt es sich wegen der hier vorwiegenden „Beiträge" und der leich
teren Thunlichkeit „flüssiger", den Verhältnissen sich anpassender Gemeinde- 
Kataster anders — für den Staal, sage ich, einen Theil der Grund- (und 
resp. Gebäude-) Steuern in der Thar zu dein machen, wozu diese Steuern 
ihrer ganzen Natur nach incliniren: zur festen unabänderlichen Reallast, und 
dem verbleibenden andern Theile dann die Natur wirklicher Steuern in 
der Weise zurückzugeben und zu wahren, daß man ihn wieder — so zu sagen — 
zurückverwandelt in Das, was die Grundsteuern ursprünglich gewesen sind 
und wovon sie noch heute m. D. manchen beachtenswenhen Rest an sich 
tragen^.- nehmlich in Vermögenssteuern, diese letzten dann aber mir 
jener allgemeinen Vermögenssteuer combinin.

Solches Verfahren ist natürlich ein sehr schwieriges. Ja es ist 
dasselbe, osten gesagt — und wie es auch durch die oben geschilderten Sachsen- 
Allenburgiscken Vorgänge trefflich illustrirt wird^) — in keiner Weise 
ganz gerecht durchzuführen, einerseits. wegen des aus dem natürlichen 
Ganz der Dinge zu erklärenden sehr verschiedenen Maaßes, in dein jene 
Steuern auf den verschiedenen Grundstücken sich zu mehr oder minder un
fühlbar gewordenen Reallasten gestaltet haben und andererseits und insbesondere 
wegen der bei den personalen Stenern einzuführenden, bei den bisherigen 
Grundsteuern fehlenden Sieuerprogression, sowie wegen der lehr ver
schiedenen Höhe der Schuldenbelastung der einzelnen Grundstücke, welche 
Belastung im Verhältniß zur Vermögenssteuer natürlich eine ganz und gar 
andere Gestalt gewinnt, als der bisherigen Ertragsabgabe gegenüber, die sie 
unberücksichtigt ließ und lassen mußte. Bei so verschiedener Gestaltung der 
Dinge bleibt nur übrig, so zu sagen, einen kühnen Schnitt zu machen und für jene 
Scheidung von Reallast und Steuer in Pausch und Bozen eine gewisse nach 
bester Erkenntniß den Verhältnissen angepaßte Durchschnittszahl zu 
wählen, welche zugleich dem für die allgemeine Vermögenssteuer zunächst zu 
wählenden Procentsatze am besten zu entsprechen geeignet wäre.

Auch würde ein Theil der Grundsteuer mit Rücksicht darauf, daß zur 
Erwerbssteuer der Landwirch fortan in viel höherem Maaße herangezogen 
werden würde, als bisher zur Gewerbesteuer (die ihn mit Rücksicht auf die 
Grundsteuer, nur in sehr geringem Maaße belastetes — zu erlassen sein. 
Und hiefür das entsprechende Zahlenverhälmiß zu finden, würde aus denselben 
Gründen, wie den zuvor erwähnten — ebenfalls äußerst schwierig, ja auch 
in keiner Weise ganz gerecht durchzuführen sein.
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Indessen erwöge man andererseits, vaß es sich hier eben nur um die 
Wah! zrvischen mehreren sehr großen Uebeln handelt

Für sich allein sind vie „Ertragssteuern", wie wir gesehen haben, auf die 
Dauer jedenfalls nicht zu halten. Eine Reform überhaupt in dieser oder 
jener Richtung ist unbedingt nothwendig. Eine bloß äußerliche Ergänzung 
jener Steuer aber durch Hinzufügung einer Einkommensteuer, wie sie zunächst 
projectirt war, würde einerseits eine nach ungefähr denselben Grundsätzen er
folgende zwiefache Besteuerung derselben Einkünfte — außer 
denen aus Grund und Boden (resp. Gebäuden) zur Folge haben 0^). Und 
solche Doppelbesteuerung würde nicht nur an sich böses Blut macken, sondern 
sie würde im Grunde auch in der That in vielen Beziehungen eine ganz 
und gar unnöthige doppelte Plackerei und Beschwerde in sich schließen. An
dererseits bliebe bei solcher Reform ganz und qar ungelöst und — bei der 
Verschiedenheit der Steuergrundlagen, nach dem oben bezüglich Sachsens und 
sonst sckon Bemerkten — auch unlösbar die Frage, in welchem Ver- 
bältniß denn fortan die Grund- und Gebäude-Steuer neben jener allgemeinen 
S teuer heranzuziehen wäre , und es bliebe desgleichen ungelöst und unlösbar 
die Frage, in welchem Verhältniß fortan z. B. das zum erheblichen 
Theil sundirte Gewerbeeinkommen einerseits und das im Allgemeinen gar 
nickt fundirte classensteuerpflichtige Einkommen andererseits, so wie auch in 
welchem Verhältniß — gegenüber diesem und jenem Einkommen das ganz 
und gar fundirte Einkommen aus Capitalrenten zur bezüglichen Steuer 
heranzuziehen wäre. Denn für diese Verhältnisse ist eben keine Ziffer zu 
fmden, so lange man im „Gewerbe" die allerverschiedensten Abschätzungen 
von fundirtem Einkommen vor sich har ^H.

Alle diese Schwierigkeiten, die sich von den Schwierigkeiten einer Steuer- 
verfasiung ohne Einkommensteuer nicht so sehr wesentlich und nur so zu 
sagen graduell unterscheiden würden, insofern bei Vorhandensein der Einkommen
steuer ein kleiner Theil jener Schwierigkeiten auf sie abgelastet werden 
könnte: alle diese Schwierigkeiten, meine ich, würden hinwegfallen, wenn man 
den oben berührten, radicaleren Schritt thäte und sich zu der allerdings sehr 
schwer und nickt ohne Verstöße gegen die Gerechtigkeit dem Einzelnen gegen
über, durchzuführenden Maaßregel entschlösse: einen Theil der Grund- und 
Gebäudesieuer in der gedachten Weise, ähnlich wie dies für Bayern von 
Helferich empfohlen wird — in feste Reallast zu verwandeln und im Uebrigen 
von Jedem, der bisher Gewerbe - oder Clafsensteuer zahlte und Liberhaupt 
von Jedem, der durch Arbeit oder Unternehmung erwirbt: eine Erwerbs
steuer, außerdem aber von Jedem, der sich eines Vermögens irgend welcher 
Art erfreut (mag er schon Erwerbssteuer zahlen oder nichts , also vom bisher 
Gewerbssteuerpflichtigen und Haus- und Grundsteuerpflichtigen, wie vorn Ca
pital- ^resp. Eapualreuten-) steuerpflichtigen u. s. w. noch eine Vermögens
steuer zu erheben, die gleich dec Erwerbssteuer jährlich zu veranlagen wäre") 
und mu Rücksicht auf welche, um einseitige Doppelbesteuerung zu vermei
den, aus unren naher zu erörternden Gründen von dem erwerbsteuerpflick)- 
tizen Einkommen gewisse Abzüge zu machen wären.
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Erst bei Durchführung solchen Steuerwerks wäre es, wie unten näher 
gezeigt werden soll, möglich, die Steuern nicht nur mit dem Flusse der 
wirthschMichen Entwickelung und den Aenderungen im Bedarf des Staats 
in Verhältniß zu erhalten, sondern auch die Frage zu lösen, in welchem 
Verhältniß uufundirtes Einkommen und mehr oder minder fuudirtes zu den 
öffentlichen Lasten derart heranzuziehen ist, daß Niemand sich zu beschweren 
Veranlassung hat. — —

Je größer das betreffende Land ist, in dem die Reform durchzuführen 
ist, desto größer sind natürlich die zu überwindenden Schwierigkeiten. Was 
sich in einem Lande von dem Umfange Altenburgs oder dieses oder jenes 
Schweizer Canton relativ leicht vollzieht, kann in einem mehr als l Omal 
so großen Staate die grüßten Schwierigkeiten bereiten. Und diese Schwierig
keiten übersehen zu können, vermesse ich mich nicht. Sie sind vielleicht so be
deutend, daß zunächst ihre Ueberwindung noch nicht erhofft werden kann. 
Es handelt sich hier nur darum, für die in Frage stehenden Schwierigkeiten 
ein Beispiel zu wählen und — soweit es die Theorie vermag — dm 
Versuch zu machen, die Mittel zur Lösung zu discutiren. —

Nach alledem verlasse ich die Frage nach dem besten Ueber gange zu 
den zu erstrebenden personalen Steuern, um dieses Ziel selbst in seinen Ein- 
zelnheiten näher ins Auge zu fassen.

Ich muß hierbei zunächst etwas weiter zurückgreifen.

Zweites Capitel.
Ist die zu empfangende Leistung oder die Leistungsfähigkeit der richtigere 

Maaßstab für die Vertheilung der Staats- und Gemeinde-Lasten ?

1. Allgemeines.

In den wichtigeren Herste schwebenden Fragen der Steuerreform, ins
besondere in der Frage nack dem Maaß berechtigter Steuerprogression oder 
nach dem angemessenen Verhältnisse der Belastung fundirten und unfundirten 
Einkommens, vermag heule Niemand feste Stellung zu nehmen und svlä-e 
ausreichend zu begründen, ohne zuvor in ein bestimmtes Verhältniß gegenüber 
der Borfrage getreten zu sein: welches das bei der Umlage der Staars- 
und Gemeindelasten überhaupt zu erstrebende Ziel ist — ob etwa eine Be
lastung nach der Leistungsfähigkeit oder aber eine solche nach dem Grundsatz 
von Leistung und Gegenleistung.

Wie bekannt, ist diese Frage seit geraumer Zeit sehr vielfacher Erörterung 
unterzogen. Aber sie rst noch keineswegs erledigt. Und insbesondere fehl- 
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gcheu Diejenigen, welche — wie dies neuerdings mehrfach geschehen ist — 
daö Prinzip von Leistung und Gegenleistung auf diesem Gebiete als ganz 
und gar überwunden oder doch als wissenschaftlich unhaltbar be
zeichnen.

So steht die Sache durchaus nicht. Jenes Prinzip, dem Montes
quieu einst in den bekannten Worten Vorschub leistete: los revonus 
1'Ltat soul uno portion hue eüayue eito^on äonno äe son dien xour 
LVoir la süret^ 6v l'antro, on pour en jouir a^edlemevt —- Und 
welches man seit Schlözer vorzugsweise durch einen Vergleich des Staats 
mit einer Versicherungsgesellschaft zu stützen bemüht gewesen ist, erfreut sich 
noch immer zahlreichen Anhangs unter unseren juristisch geschulten Beamten 
sowohl, wie unter Kaufleuten und Gewerbtreibenden. Es ist in der perio
dischen Presse — so darf man wohl behaupten — noch heute Vorzugs- 
weise vertreten. Und es wird namentlich in Frankreich — auch von 
Männern der Wissenschaft in großer Zahl als richtig, ja als ausschließ
lich berechtigt angesehen').

Insbesondere aber hat es gerade da noch häufig eine feste Position, 
wo es vorzugsweise von Einfluß ist: bei den Regierungen und Landes- 
Vertretungen.

Wie in der sächsischen zweiten Kammer der Abgeordnete Günter im 
Jahre 1872 bei der Verhandlung über die vorzugsweise von ihm angeregte 
Steuerreform in zündenden, Beifall erntenden Worten ausrief: der Enthusias
mus für die Einkommensteuer müsse sich sehr wesentlich mildern, da diese 
Steuer ja nicht danach frage, welche Vortheile die einzelnen 
Berufsklasjen vom Staate haben, sich nicht bemühe, auch nur im 
Prinzip ein Verhältniß zwischen Leistung und Gegenleistung herzustellen, son
dern einfach suche, wo etwas zu nehmen ist, und nehme, „weil es 
vorhanden ist", wie man im Kriege eine „Contribution" oder 
ein „Lösegeld" eintreibe, „bald höher, bald niedriger, je nach
dem Jemand wohlhabend ist oder nicht"*) — so hatte auch die 
sächsische Negierung in den Motiven des von ihr der Landesvertretung 
zuvor unterbreiteten Gesetzentwurfs, z. B. die Richtberücksichtigung der Schul
den bei der Grundsteuerveranlagung dadurch zu rechtfertigen versucht, daß sie 
sagte: wenn man die Steuern als eine Gegenleistung gegen den 
Schutz, den der Staat gewähre, betrachte, so befinde sich ja von 
diesem Standpunkte aus ein jedes Grundstück, verschuldet oder nicht, in gleicher 
Lage 3). Und bei derselben Veranlassung erkannte auch der sehr umsichtig 
angelegte Bericht der außerordentlichen Steuerdeputativn der sächsischen zweiten 
Kammer von 1872 (Referent Dr. Gensel) den allgemeinen Grundsatz, daß 
die „Vortheile, welche der Steuerpflichtige durch die Antheilnahme an den 
Staatseinrichtnngen genieße, oen Rechts gründ der Steuerpflicht bilden", 
an sich als richtig an, wenn er auch die Ausführbarkeit desselben bestritt.

Ebenso äußert sich neuerdings die österreichische Regierung in den 
bem Reichsrath 1874 oorgelegten Gesetzentwürfen über eine totale Neu
gestaltung der österreichischen directen Steuern (Motiven-Pericht Bd, II, p. 4.
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Wien 1874) dahin , daß die Ansicht, nach der jeder Staatsangehörige für 
die Vortheile, die er vom Staate genießt, eine Steuer als Vergütung 
zu leisten verpflichtet sei, und daher Jeder nach Verhältniß der erzielten Vor
theile zu den allgemeinen Staatsbedürfnissen beisteuern muffe, „unbezweifelt 
viel für sich" habe, ihr aber die „praktische Ausführbarkeit" mangele rc. Des
gleichen sagt der Bericht der ersten Kammer in Baden über das im Sommer 
1874 zu Fall gebrachte Project einer badischen allgemeinen Einkommensteuer 
(Referent Geheimrath Muth, Beilage zur Sitzung vom 16. Juni 1874 
p. 4): „Richtiger", als die Steuern nach dem Einkommen umzulegen 
würde es sein, „Jeden nach den Vortheilen uno dem Nutzen, 
welche ihm aus dem Staatsvsrband erwachsen, zu den Be
dürfnissen des letzteren heranzuziehen". Indessen „da dieser 
Nutzen — sich nicht ziffernmäßig darstellen läßt, muß für dre Umlage des 
Bedarfs auf die Staatsangehörigen ein anderes greifbares Object 
an Stelle des Mtzens substimirt werden." Und wie im Jahre 1864 auf 
dem siebenten Congreß deutscher Volkswirthe Otto Michaelis das Princip 
„Leistung für Gegenleistung" als den vollsten Ausdruck der Gerechtigkeit be
züglich der Lastenverthcilung in Staat und Gemeinde bezeichnete, auch die 
„volle Anwendung" dieses Princips in der Gemeinde als möglich bezeichnete 
und nur bei denjenigen Staatskosten, bezüglich deren diese Anwendung 
unmöglich sei, jenes Princip ersetzt sehen wollte durch das andere Princip 
der Leistung nach der Steuerkraft: so hat uns noch kürzlich bei den Ver
handlungen über die Klassen- und Einkommensteuer-Reform im preußischen 
Staate der Abgeordnete Eugen Richter, zugleich Verfasser mehrerer Schrif
ten über das preußische Staatsschuldenwesen, die preußische Gewerbesteuer 
u. s. w. — dahin belehrt, daß man „zu einem richtigen Princip 
der Besteuerung nur kommt, wenn man dem Steuersystem 
das Verhältniß von Leistung und Gegenleistung zu Grunde 
legt"6). Zu derselben Ansicht hat sich ganz neuerdings umer Berufung 
auf L. Steins wenig empfehlenswerthe Grundsätze auch die deutsche Ge- 
meindezeitung (Nr. 21. Jahrgang 1874) bekannt u. s. w.

Alle diese Anschauungen sind zunächst sorgfältig zu prüfen und die 
Grenzen ihrer Berechtigung festzustellen.

Ehe indessen hierzu geschritten wird, untersuchen wir, run festen Boden 
unter unS zu haben, in erster Linie, wie weit sich jene Anschauungen denn 
bisher praktische Geltung zu erringen gewußt haben. Wir werden 
hiebei finden, daß sich ihre Vertheidiger anscheinend in der That auf eine 
große Zahl zu ihren Gunsten sprechender Bestimmungen beziehen können.

Namentlich die Gemeindegesetzgebung hat fchon in älterer und mehr 
noch in neuerer Zeit eine Berücksichtigung der aus den Gemeindeanlagen er
wachsenden Vortheile bei Bertheilung der bezüglichen Lasten sehr vielfach 
zur Pflicht gemacht oder dock gestattet.

Wie für die ländlichen Gemeindell schon das preußische allgemeine 
Landrecht von 1794 vorschrieb, daß „unangesefiene Dorfseinwohner zu 
solchen Gemeinlasten, wovon nur die angesessenen Wirthe
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Bortheil ziehen"; nicht beizurragen schuldig seien (Theil II, Tit 7, 8. 44), 
so bestimmt z. B. die westphälische Landgemeindeordnung vom 19. Marz 
1856, daß zwar alle zur Gemeinde gehörigen Einwohner zu den Gemeinde- 
bedürfnissen beizutragen verbunden seren, daß aber, wenn „das Bedürf
niß nur das Juteresse einzelner Classen von Gemeindegliedern 
oder einzelner für sich bestehender Abtheilungen des Ge- 
merndebezirks" betreffe, „auch nur diese, die zur Befriedigung dessel
ben nöthigen Geldbeiträge und Dienste" zu leisten haben, ähnlich die 
rheinische Gemeindeordnung vom 23. Juli 1845 (tz. 30).

Und noch weiter ausgebildet ist derselbe Grundsatz z. B. in der durch 
die Novelle vom 3. Mai 1858 ergänzten hessischen Gemeindeordnung 
vom 30 Juni 18216*).

Diese stellt einerseits ebenfalls das Prinzip auf, daß zur Bestreitung 
von Gemeindebedürfnissen „die in einer Gemeinde Wohnenden oder Begüterten 
nur insofern beizutragen haben, als sie au den Nutzungen des 
Gemeindevermögens theilnehmen oder von dem Zweck der 
Steuerausschläge Vortheil genießen" (Artikel 78 der Gemeinde- 
ordnung), theilt danach aber auch zugleich alle Gemeindeausgaben in eine be
stimmte Zahl von Classen, indem sie unterscheidet:

1) Ausgaben „zur Erhaltung und Verbesserung des eigentlichen Ge
meindevermögens oder seiner Realgerechtsame", welche — soweit der 
Ertrag dieses Vermögens selbst nicht zureicht, auf diejenigen umge
legt werden sollen, „welche Gemeindeeigenthum im Genuß haben oder 
Vortheil daraus ziehen";

2) Ausgaben insbesondere für Erhaltung oder Verbesserung des für alle 
Gemeinde-Einwohner vorhandenen Vermögens und für Errichtung 
und Unterhaltung von allen Gemeinde-Einwohnern nützlichen An
stalten und Gebäuden spue Kirchen, Schulen, Leichenhäuser, Brunnen, 
Wasserleitungen u. s. w.), — welche Ausgaben, da sie eben nur den 
Gemeinde-Einwohnern zu Gute kommen, auch nur auf diese 
umgelegt werden sollen, und endlich

3) Ausgaben „für Arbeiten und Anstalten, deren Vortheil sich auf 
alle in der Gemeinde Wohnenden sowohl, als nur Be
güterten erstrecken kann, und welche daher, wie z. B. die 
Kosten der Herstellung und Unterhaltung der zu benachbarten Orten 
führenden Wege und Brücken, die Kosten der Erhaltung der Gemar- 
kungsgränzen, die Kosten der Entwässerungsanstalten und Abzugs
gräben u. s. w., auf alle in dem Gemeindebezirk „Wohnenden sowohl, 
als auch die darin nur Begüterten" vertheilt werden sollen. —

Noch einen Schritt weiter gehen sodann mehrere Gesetze neuester Zeit, 
indem sie nicht nur den Kreis der Beitragspflichtigen nach dem Kreise 
Derjenigen bestimmen, die Vortheile von den bezüglichen Anstalten haben, 
sondern auch die Höhe des Beitrags nach dem Maaße jener Vortheile fest
zusetzen vorschreiben.

Schriften VIII. — Progr. Einkommensteuer. . 4
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So ist in ver Oldenburgischen Gemeindeordnung von 1873 be
stimmt, das; z. B. Ausgaben, vie „im Interesse des Grundeigen- 
thums over der Felvcultur" geschehen, durch Zuschläge zu den 
Grunv- und Gebäudesteuern und Ausgaben im Interesse der Vieh
zucht von ven Bi eh be sitzern nach Maaßgabe der Größe des Viehbestandes 
aufgebracht werden sollen, während z. B. für die Armenlasten der Grundsatz 
gilt, daß sie nach Verhältniß der allgemeinen Einkommensteuer getragen werden 
müssen. Und eme ganz ähnliche Unterscheidung machte schon früher die Ge
meindeordnung für die bayrische Pfalz vom 29 April 1809").

Ganz direct aber ist der Grundsatz der Bertheilung der Lasten nach 
den Vortheilen z. B. in der revivirren Gemeindeordnung für dos Großherzog- 
thum Sachsen und in neueren preuß lschen Gesetzen sanctionirt.

In jener Gemeindeordnung heißt cs, daß Aufwände, welche auf den 
Vortheil Einzelner abzielen, wie Bewäfferungs- und Entwässerungs
Anstalten, Hebung der Feld- und Wiesengräben, Versteinigung der Grund
stücke, Haltung der Hirten u. s. w. „auf Vie Behelligten nach Verhält
niß des Vortheils oder nach Verhältniß der betroffenen Grundstücke, be
züglich der davon an den Staat zu entrichtenden Grundeinkommensimern aus- 
zuschlagen sind" (Artikel 143). Und m Preußen bestimmt die Land
gemeinde-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen vom 
14. April 1856 und — wörtlich übereinstimmend hiemit— z. B. dle Ver
ordnung für die schleswig-holsteinischen Landgemeinden vom 
22. September 1867, daß bei neuer ^rtheilung der Gemeindelasten, wenn 
die bezügliche Ortsverfassung dunkel, zweifelhaft oder nicht mehr passend ist, 
— darauf zu achten sei, daß die Vertheilung nicht nur nut Berüctsichttgung 
der in der Gemeinde stattfindenden Abstufungen des Grundbesitzes und des 
Classenverhältnisses geschehe, sondern auch die den einzelnen Genre mdegliedern 
oder den Classen derselben aufzuerlegenden Antheile an den Lasten in 
ein angemessenes Verhältniß zu den Rechten und Vortheilen 
treten, welche dieselben in dem Gemeindeverband genießen.

Und die Verwirklichung desselben Gedankens läßt sich schließlich be sonders 
gut in den Besuchender Ausscheidung besonderer sogen. Genossenschafts 
oder Sori allasten aus den allgemeinen Gemeindeausgaben in Baden 
und Nassau verfolgen, insbesondere in Baden, wo Rotleck einst seinem-- 
für die Staatssteuer von der Kammer verworfenen Grundsätze der Leistung 
nach der Gegenleistung vermittelst jenes Instituts — wie seine Gegner ihn 
beschuldigten — „durch eine Hinterthür" wenigstens bei den Gemeinden Ein
gang zu verschaffen bemüht war. Indessen sei über diese Emrichtungen hier 
nur Folgendes bemerkt: Nach tz. 97 der badischen Gemeindeordnung vom 
31. December 1831 (resp, ihren späteren Novellen) werden unter Genossen- 
schafts- oder Socialausgaben in Baden diejenigen Ausgaben begriffen, welä^ 
weder durch Zwecke der Gemarkungsgenoffenschaft in ihrer Gesammtheit be
trachtet, noch durch Zwecke des Gemeindebürgervereins veranlaßt, sondern z u r 
Abwendung besonderer Nachtheile oder zur Erreichung be
sonderer Vortheile einzelner Einwohner, ober Besitzer oder einzelner
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Classen von Einwohnern und Besitzern aufgewendet werden." Und derarilge 
Ausgaben sollen — so schreibt das Gesetz vor — „nach einem den be
sonderen Verhältnissen des einzelnen Falls entsprechenden 
Umlagefuß" erhoben werdens.

Thatsächlich find nun nach Maaßgabe dieser Vorschrift in Baden, ins
besondere auf dem platten Lande und im Gebirge, namentlich bei sehr aus
gebreiteter und zerstreuter Lage der zu den Ortsgerneinden gehörigen bebauten 
und unbebauten Grundstücke einzelne „Wegegemeinden", „Feldhutgemeinden", 
„Brunnengemeinden", auch wohl , Straßenbeleuchtungsgemeinden" rc., kurz 
Vereinigungen zu bestimmten Zwecken entstanden, zu denen immer nur die 
speciell Interessirten, also z. B. die von den bezüglichen Wegen, Brunnen, 
der Feldhm rc. Vortheil habenden Gememdeangehörigen beizutragen 
haben, ohne doch in ihrer Gesammtheit das Eigenthum der bezüglichen An
stalten, oder auch nur die alleinige Disposition über dieselben zu erlangen, 
welche vielmehr den Ortsgemeinden, resp, ihren Organen verbleiben.

Indessen haben sich diese Institute zum Theil wegen des letzteren Um
standes im Ganzen sehr wenig bewährt. In geschlossenen Ortschaften, 
insbesondere in den Städten haben sie so gut wie gar keinen Boden gefunden. 
Und auch im Allgemeinen liebt man es in Baden, die Einrichtung von Ge- 
nossenschaftslasten als „unlogisch" und „unbrauchbar"' zu bezeichnen (vgl. ins
besondere die sehr eingehenden Aussätze von L. (Löning?), „Die Socialaus
gaben" im Zahrg. 1870 der Bad. Zeitschr. für Verwaltung und Verwal- 
tungsrechtspsiege und mehrere weitere Aufsätze über denselben Gegenstand im 
Jahrg. t87 3 a. a. O. ^. Als kürzlich der Verwaltungsgerichtshof in Carls
ruhe in der Entscheidung vom 27. Nov. l873 versuchte, jenes Institut in 
Schutz zu nehmen, wurde diese Entscheidung von anderer, sehr competenter 
Seite in der gedachten Zeitschrift sogleich wieder angefochten iv). Und im All
gemeinen kann man jedenfalls sagen : Die badischen Socialausgaben haben 
diejenige Lebens- und Leistungsfähigkeit, die Rot leck und seine Anhänger einst 
von ihnen erwarteten * *), durchaus nicht gezeigt.

Aber es ist den hierauf bezüglichen Vorschriften im Grunde nicht 
schlechter gegangen, als in Preußen jener oben erwähnten Vorschrift der Land
gemeindeordnung von 1856, nach welcher die Vertheilung der Ortslasten 
auf dem platten Lande in den sechs östlichen Provinzen der Monarchie „im 
Verhältniß zu den Rechten und Vortheilen" der Einzelnen stattfinden sollte. 
Auch diese Vorschrift ist nach meinen Erfahrungen äußerst wenig practisch 
geworden.

Und es hat das m. D. einmal darin seinen Grund, daß ein sehr großer 
Theil der den Ortsgemeinden obliegenden Lasten der Art in einem später 
noch zu erörternden Sinne öffentlicher Natur ist, daß jener Grundsatz 
der Vertheilung der Lasten nach oen Vortheilen auf ihn überhaupt nicht An
wendung finden kann, sodann aber auch darin, daß in jenen Gemeinden die 
nahen und nachbarlichen Beziehungen der einzelnen Gemeindeglieder zu einan
der derart überwiegen, daß eine Scheidung der Gemeindeanstalten in solche, 
die vorzugsweise dem Einen und solche, die mehr dem Andern Vortheil brin- 

4*
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gen, chatsächlich nur bei sehr wenigen Einrichtungen durchführbar ist. Was 
dort an Straßen, Brunnen, Brücken, Straßenbeleuchtung rc. den Einen nützt, 
kommt regelmäßig, mittelbar wenigstens, auch den Andern zu gute. Und nur 
insofern hat man hie und da jener Bestimmung der Gemeindeordnung von 
1856 Genüge gethan, als man — in ähnlicher Weise, wie dies ja nach dem 
oben Bemerkten in Baden und Württemberg geschieht — durch besonders hohe 
Zuschläge zur Grund- und Geb au de steuer die von den Anstalten der 
Gemeinde vorzugsweise Vortheil ziehenden Grundstücksbesitzer auch ent 
sprechend höher zu belasten gesucht hat.

Viel leichter ist die Durchführung des Grundsatzes der Bertheilung der 
Lasten nach den Vortheilen in den Kreis- und Provinzialgemeinden 
gewesen. Ja, auf diesem Boden hat sich derselbe von so zwingender Gewalt 
gezeigt, daß er sich hie und La fast contra legem Bahn gebrochen hat.

Oeffentliche Ausgaben in dem soeben berührten Sinne giebt es in 
diesen großen Gemeinden regelmäßig entweder gar nicht oder doch in viel ge
ringerem Maaße als in den Ortsgemeinden, weil sich — eben wegen ihrer 
Größe — im Allgemeinen Kreis m;d Provinz zu solchen Ausgaben nicht viel 
bester eignen, als der Staat un Ganzen. So nützlich, ja durchaus nothwendig 
eine Localisirung der Armenpflege ist, so wenig ist es im Grunde er
heblich, ob im Mangel oder zur Aushülfe ortsgerneinbUcher Armenpflege der 
Staat oder ein anderer größerer Bezirk für diesen Zweig der Verwaltung 
eintritt, da die auf diesem Gebiet besonders nothwendige Vorsicht und wohl 
überdachte Sparsamkeit doch in Gefahr kommt, Schiffbruch zu leiden, mag 
nun der Staats- oder aber der Bezirks-Säckel dabei in Anspruch genommen 
werden. Andererseits fehlen in Provinzial- und Kreisgebieten natürlich jene 
engen, nachbarlichen Beziehungen, die m den OrtSgemeinden — wie bemerkt — 
die Scheidung der Vortheile einzelner Bewohner und Bewohuerklassen so schwer 
durchführbar machen. Eine gute Beleuchtung und ein gutes Pflaster in diesem 
oder jenem Stadtlheile kommt nicht nur den Bewohnern der levtern, sondern 
auch der Gesammtheit zu gute, und in welchem Maaße den Einen mehr, den 
Andern weniger, ist kaum zu bestimmen. Dagegen eine Kreisstraße in 
einem Kreistheile ist - wie leicht zu zeigen ist — für andere Gebiete des
selben Kreises häufig nicht nur gleichgültig, sondern — ich gedenke hier na
mentlich der preußischen Kreischausseen — unter Umständen sogar von Nach 
theil, insbesondere wenn es sich, wie das bei diesen Straßen natürlich 
sehr oft der Fall ist, um größere, mehrere Kreise durchschneidende Linien han
delt. Durch solche wird der Verkehr aus den früheren Bahnen in neue Ge
biete gelenkt. Gegenden, die bisher vorzugsweise diesen oder jenen Markt 
versorgten, werden durch sie anderen Districten gegenüber in den Hintergrund 
gedrängt. Die von der neuen Chaussee durchschnittenen Kreistheile gewinnen, 
die anderen verlieren. Und dem Kreise und mittelbar also auch Denjenigen, 
für die die neue Straße „Concurrenzlinie" ist, zuzumuthen, daß sie 
dieselbe auS ihrer Tasche unterstützen und damit sich so zu sagen selbst die 
Quelle ihres Wohlstandes abgraben, erscheint bedenklich. Aber ungebaut kann 
die projectirte Straße auch nicht bleiben. Wenn jeder Kreis nur Chausseen 
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bauete, die seinen Hauptkörper durchschneiden und damit Allen oder doch fast 
allen seiner Bewohner Nutzen bringen, wie wäre eS da überhaupt möglich, 
durchgehende große Straßen von entfernten Gegenden direct nach der Haupt
stadt oder den Hauptverkehrspunkten der Provinz zu führen?! Solche Linien 
können sich nicht nach der Figuration der Kreise richten, sondern müssen die 
letzteren in buntester Weise durchschneiden. Andererseits hat die Gesammtheit 
der einer Linie benachbarten Kreise an dieser natürlich ein ganz anderes 
Interesse, als die Provinz im Allgemeinen oder der Staat als solcher. Daß 
also die beteiligten Kreise besonders eintreten, ist gerecht. Und so bleibt 
häufig nichts anderes übrig, als daß dem Bau der Kreischausseen, namentlich 
wenn es sich um größere Straßen handelt — Unterhandlungen und Com- 
promisse auch zwischen den Bewohnern der einzelnen Theile desselben Kreises 
vvrausgehen. Die im südlichen Kreistheile Besitz oder Wohnung haben, er
klären sich bereit, für den Bau der die nördliche Kreisspitze durchschneidenden 
Linie zu stimmen, wenn im Süden auch eine Linie in Angriff genommen wird, 
und dem Osten oder Westen muß wohl, um dem Project die erforderliche 
Sümmenzahl bei der Kreisvertretung und in der öffentlichen Meinung zu ge
winnen, ebenfalls die eine oder die andere Linie concedirt werden. Wo das 
gelingt, wo in dieser Weise ganze „Netze" von Chausseen auf einmal in An
griff genommen werden, da ist es dann im Allgemeinen überflüssig, für die 
Vertheilung der Baukosten einen andern Maaßstab zu suchen, als den herge
brachten der Staatssteuern. Alle Kreis« heile oder doch fast alle haben eben 
von dem ,/Netze" Gewinn. Da mögen sie alle auch „mit gleichen Schultern" 
die Last tragen.

Aber es sind nicht überall „Chausseenetze" auSzubauen.
Fassen wir nur einen einzelnen Kreis in's Auge!
Große Theile desselben haben ihre Chausseen bereits. Sie sind gebaut, 

da der Bau noch billiger und der Kreis weniger verschuldet und mit Abgaben 
belastet war, und da man auch die Interessen der einzelnen Kreistheile noch^ 
weniger gegen einander abwog, als heutzutage. Die damals stiefmütterlich 
mit Straßen bedachten Theile aber haben es versäumt, sich für die Zukunft 
Zusicherungen bezüglich ihrer Interessen geben zu lassen. Und es fragt sich 
nun: Wie ist ihnen heute zu helfen? Compromise der vorhin gedachten 
Art finden keinen Boden. Die früher begünstigten Kreistheile sind ihnen heute 
abgeneigt, um so mehr, je ärmer der K^reis ist und je mehr er also gerade 
der Förderung von Verkehr und Handel bedarf. Wenn bei solcher Sach
lage überhaupt Chausseen gebaut werden sollen, bleibt den Kreisgemeinden 
sehr häufig nichts anderes übrig, als den vorhin gedachten Vertheilungsmaaß- 
stab für Umlegung der Lasten überhaupt aufzugeben und einen solchen zu 
wählen, nach welchem das Interesse an dem Bau entscheidend ist, m. a. W 
Leistung und Gegenleistung hiebei direct in Verhältniß zu setzen.

Und in der That hatte sich das Bedürfniß, in dieser Art zu verfahren, 
vor Erlaß der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 im Osten der preußi
schen Monarchie als ein so dringendes herausstellt, daß ihm nachgegeben 
werden mußte, obwohl die bis dahin geltenden Gesetze solchen Fall im Grunde 
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nicht vorgesehen batten, und nur durch eine etwas gezwungene Auslegung 
derselben die entgenstebenden Schwierigkeiten beseitigt werden konnten.

Nach Viesen früheren Bestimmungen hing es nehmlich allerdings vor» dem 
Beschlusse des Kreistags ab, in welcher Weise die Kreisauflagen aufgebracht 
werden sollten. Andererseits war aber auch bestimmt, daß im Allgemeinen — 
abgesehen von Nothstandsverhaltnissen — Steuern lediglich „zu solchen gemein
nützigen Einrichtungen und Anlagen" bewilligt werden durften, „welche in 
dem Interesse des Kreises beruhen", und daß, nur wenn „auf 
besonderen Verhältnissen beruhende, erhebliche Gründe" hiefür sprächen, aus
nahmsweise und mit besonderer königlicher Ermächtigung auch solche Anlagen 
und Einrichtungen beschlossen werden durften , „bei denen nur ein Theil des 
Kreises oder ein einzelner Stand interessirt" wäre, in welchem Falle dann 
ebenfalls durch königliche Cabinetsordre zugleich bestimmt werden sollte:

„ob die Kosten der Ausführung des Beschlusses vom ganzen Kreise oder 
von dem betreffenden Theile oder Stande allein aufgebracht 
werden sollen"").

Diese Bestimmung, welche in früheren Jahren sehr wenig praetisch ge
worden war, und den hier vorliegenden Fall auch insofern nicht vorgesehen 
hatte, als sie im Grunde nur von der angänglichen Nichtbelastung einzelner 
Kreistheile, nicht aber von der verschiedenen Belastung verschiedener Theile 
handelte, ist in der letzten Zeit vor Erlaß der neuen Kreisordnung mehrfach 
benutzt worden, um das neue, viel drseutirte und viel angegriffene Institut 
der sog. Jnteressentenchausseen in's Leben zu rufen.

An die Stelle der alten .Kreischausseen, die in der' gedachten Weise der 
Kreis als solcher baute und umerhielt, traten — namentlich im ärmeren Osten 
Chausseen, die auch die Kreisbehörde zur Durchführung brachte, die 
auch, nachdem sie erbaut waren, K r e i s eigenthum wurden, wie die badischen 
Genoffenschaftsbrunnen- und Genossenschaftsstraßen Eigenthum der Orts
gemeinde werden —deren Baukosten aber nicht der Kreis, sondern vorzugs
weise die bezüglichen Interessenten, d. h die Adjacenren re8p. deren Nach
barn nach Maaßgabe ihres Interesses, d. h. nach Maaßgabe der 
Entfernung ihrer Grundstücke rokp. ihres Wohnorts von der zu bauenden 
Straße tragen sollten.

Die Ausführung, insbesondere die Abstufung der Entfernungen bei 
der erforderlich werdenden Bildung von Zonen zu beiden Seiten der neuen 
Straße und die Wahl der entsprechenden Beitragssätze für die Angehörigen 
der verschiedenen Zonen war natürlich ungemein schwierig Und inso
fern wurden jene Jnteressentenchausseen eine wahre erux der Behörden und 
schufen sich — gleich dem Institut der badischen Social-oder Genoffenschafts
lasten, mit denen sie überhaupt viele Ähnlichkeit zeigen, der Gegner genug, 
unter Beamten wie unter Interessenten Aber — was man auch dagegen 
lagen mag - der ihnen zu Grunde liegende Gedanke der Aufer
legung der Lasten nach den zu erwartenden Vortheilen war zweifellos ein 
richtiger, und ohne seine Zuhülfenahme, obne Projectjrung von „In
teressen ten chauffeen" an Stelle der althergebrachten Kreischausseen, wäre 
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im Osten sicherlich — ich könnte mich direct auf einzelne Kreise Ostpreußens 
beziehen — manche Linie unausgebaut geblieben, welche sich jetzt reichen Ver
kehrs erfreut unv tüchtige Frucht trägt.

Aus gleichem Grunde war es denn auch außerhalb Preußens schon früher 
mehrfach direct vorgeschrieben, daß zu Bezirks anlagen, wie den hier in Reoe 
stehenden die Lasten entsprechend den Vortheilen abgestuft iverden müßten 
oder dürften.

So hat in Bayern bereits das Gesetz, betreffend die Distriets- 
räthe vom 28 Mai 1852 dem Districtsrach, d h. der Vertretung der 
Districtsgemeinde, die etwa der preußischen Kreis- oder der österreichischen 
Bezirksgemeinde entspricht^) — Vorbehalten, innerhalb deS Districts, also 
innerhalb von etwa den preußischen Kreisen gleichstehenden Gebieten, die Bei
tragsquote für einzelne Gemeinden oder abgesonderte Gemarkungen „je nach 
der Theilnahme an den Vortheilen der betreffenden An
stalt oder Einrichtung verschieden abzustufen". Und neuerdings 
ist es z. B. für die Ausgaben der oldenburgischen Amtsverbände 
m der revidirten oldenburgischen Gemeindeordnung vom 
15. April 1873 vorgeschrieben, daß

„sofern es sich um Kosten für Einrichtungen und Anlagen handelt, welche 
in besonders geringem oder besonders hervorragendem Maaße einzelnen 
Gemeinden des Amtsverbandes zu güte kommen, der Amts
rath verpflichtet ist, für diese Gemeinden eine nach Quoten 
zu bestimmende Minder- over Mehrbelastung festzusetzen".

Durch eine ganz ähnliche Bestimmung ist aber auch in Preußen der 
Einrichtung der Interessenteuchausseen jetzt ein sicherer gesetzlicher Boden ge
schaffen, indem der tz 13 der neuen Kreisordnung in Worten, die offenbar 
dem erwähnten oldenburgischen Gesetze zur Grundlage gedient haben, bestimmt, 
daß sofern es sich um Kreiseinricktungen handelt, welche in besonders hervor
ragendem ober in besonders geringem Maaße einzelnen Kreistheilen zu gute 
kommen, der Kreistag beschließen kann, für die Kreisangehörigen 
dieser Kreistheile eine nach Quoten zu bemessende Mehr- oder 
Minderbelastung eintreten zu lassen.

Außerdem ist aber in dieser Kreisordnung dem Prinzip der Leistung 
nach der Gegenleistung auch noch durch die Bestimmung Rechnung getragen, 
daß bei Erhebung der erforderlichen Zuschläge zu den directen Staatssteuern 
die Grund- und Gebäudesteuer, sowie die auf dem platten Lande zu zahlende 
Gewerbesteuer der Klasse ^.1., dann, wenn es sich um Abgaben für Ver- 
kehrsanstalten handelt, mit einem höheren Prozentsätze heranHezvgen 
werden sollen, als wenn andere Ausgaben in Frage stehen, da ja die Ver
kehrsanstalten vorzugsweise den Grundbesitzern und größeren Gewerbtreiben- 
den zu Gute kommen, es also auch nur billig ist, daß dieselben zu den Kosten 
jener Anstalten höhere Beiträge leisten ^). — —

Doch ich greife zurück.
Dem Grundsatz der Leistung nach der Gegenleistung ist 

— wie wir gesehen haben — in den Bestimmungen über das Abgabewesen 
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der O r t s gemeinden sowohl, wie der B ezirks gemeinden in recht erheb
lichem Umfange Rechnung getragen. Und namentlich in den letzteren hat sich 
dieser Grundsatz, wenngleich freilich nur für gewisse Zweige von Ausgaben, 
auch thatsächlich vielfach Geltung errungen, io schwierig sich immerhin seine 
Ausführung in dm meisten Fällen herausgestellt hat.

Für alle Ausgaben aber hat sich derselbe Grundsatz endlich seit Alters 
in Verbänden Bahn gebrochen, die Gemeinden im eigentlichen Sinne des 
Worts im Allgemeinen nicht sind, die aber doch überall, w o sie es nicht 
sind, in sehr vielen Beziehungen Analogien mit jenen zeigen — nehmlich 
in den Deichverbänden und Meliorationsgenossenschaften.

Der Teichverbaud, dessen Verfassung die Verfassungen der Ent- und 
Bewässerungsgenossenschaften im Wesentlichen nachgebildet sind, hat — wo er 
eben nicht, wie hie und da an den Küsten der Nordsee zugleich einen wirk
lichen Gemeindeverband bildet — doch gleich solchem: Gemein BermLaen und 
-Schulden, Borstand und Repräsentanten, bezahlte und unbezahlte Beamte, 
Polizeiverordnungs- und Execuüonsrechl, Und vor Allem eine Finanz - 
gewall, die ganz analog den Gewaltbefugrüsten des Staats und der Gemeinden 
zu sein pflegt. Gleich den letzteren stellt er den Bedarf für seine Auslagen 
zum Voraus fest, berechnet danach den Betrag der zu erhebenden Abgaben, 
entwirft das Kataster, nach welchem die Erhebung stattzusindeN hat, fertigt 
danach periodisch die Heberollen an, fordert auf Grund der letzteren die in 
derselben vermerkten Beiträge ein, execulirt diese im Falle der Smnnniß 
oder Weigerung, kann die Execution sogar bis zur Subhastation des Grund
stücks treiben u. s. w. Ja nach meinen Erfahrungen in Preußen, wo die 
Grundsteuern bekanntlich vor nicht langer Zeit neu regulirt sind, sind die 
Abgaben der Deich- und Meliorationsverbände einerseits und die Staats
und Gemeindesteuern andererseits sehr häufig auch derar: mit einander in 
Verbindung gebracht und so zu sagen verwachsen, daß das Staats- und Ge- 
meinde-Grundsteuerkat^ auf den Aufstellungen der Verbandskataster basirl 
oder umgekehrt die letzteren — insbesondere in Gegenden ebenen Terrains, 
wo eine Unterscheidung von „Wasserclassen" nicht Bedürfniß ist — lediglich 
Abschrift und Excerpt des bezüglichen Grundsteuerkatasters sind.

Für alle Ausgaben jener Verbände aber' ist es seit Alters an- 
Aru/r-fatz, -aß sie nach -en von den Geröandsanstaüen ge

währten Vortheilen umzulegen sind.
Wie z. B. in Preußen schon das Allgemeine Landrecht von 1794 

den Grundsatz aufgestellt hatte, daß die Art und das Maaß des Beitrags „zur 
Anlegung und Unterhaltung von Hauptdämmen, die einer ganzen Gegend zum 
Schutze gegen Überschwemmung dienen sollen" — in Ermangelung herge
brachter anderer Bestimmung, „nach dem Verhältniß des drohen
den Schadens, welcher durch den Damm abgewendet wird" - - zu be
stimmen sei, so ist dort heute durch das Deichgesetz vom 28. Januar 1848 
festgesetzt, daß bei Umlage der Deichlasten regelmäßig „das Verhältniß 
des abgewendeten Schadens und herbeizuführenden Vor
theils" — den Vertheilungsmaaßstab zu bilden habe, ebenso heißt es in
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den Gesetzen vom 28. Februar 1843 nnd 11. Mai 1853 bezüglich der Ein
und Bewäfferungsgeuossenschaften, daß in diesen „die Derthellung der zur 
Anlegung und Unterhaltung der Anstalten erforderlichen Beiträge und 
Leistungen nach dem Verhältniß der hieraus erwachsenden 
Vortheile" stattzusinden habe u. s. w. ^).

Erwägt man nun jene nahe Beziehung, in der diese Verbände zu Staat 
und Gemeinde stehen, wie namentlich die A b g a b e n erhebung nach dem Ge
sagten hier und da ganz dieselben Grundlagen hat, so könnte man 
durch dieses Beispiel m. D. viel mehr noch, als durch den so oft gebrauchten 
Hinweis auf ActiengeseÜschaften, Versichermlgsvereme u. s. w — zu der 
Vorstellung geleitet werden, als ob auch die Staats- und Gemeindeabgaben 
in ihrer Gesammtheit nach Verhältniß der aus ihnen hervorgehenden 
Vortheile und des durch sie abzuwendenden Schadens verlheilt werden müßten.

Man kann hier auch nicht etwa eimoenden, was man so oft einem Ver
gleiche zwischen Staat und Actiengesellschaft entgegengesetzt hat, daß nehmlich 
für den Sraal jenes Prinzip deshalb nicht passe, weil es sich nicht ver
wirklichen laste, da man den Umfang der vom Staat dem Einzelnen ge
währten Vortheile niemals erkennen könne.

Denn auch für jene Verbände ist eine genaue Anpassung der auf- 
zuerlegenden Abgaben an die aus den Verbandsanstalten hervorgehenden Vor
theile geradezu unausführbar. Schon die Berücksichtigung der Ter
rat nverhältnisse, der Qualität des Bodens, der Niveauverschiedenheit, 
der Entfernung von den Abzugsgräben des Verbands u. s. w. ist eine so 
schwierige, daß, wenn nicht ein schreiendes Mißverhä^ zwischen den Kosten 
des Katasters und den Einnahmen und Ausgaben des Verbands überhaupt 
entstehen soll, überschlägliche ungefähre Annahmen und Classifizirungen genü
gen müssen. Und von einer individuellen Behandlung der einzelnen Grund
stücke oder gar von einer Berücksichtigung anderer, als der gedachten Um 
stände, von denen manche, wie z. B. die Entfernung des Wirthschaftshofs von 
der Verbandsfläche, die persönliche Befähigung und das Vermögen des Be
sitzers, die durch die Entwässerung zur Melioration vorbereitete Fläche wirk
lich zu melioriren u. s. w., ebenfalls sehr erheblich sein können, kann regel
mäßig ganz und gar nicht die Rede sein.

Warum wir jenen — für die Ausgaben der Deich- und Melioratiorrs- 
verbände allgemein und für die Gemeindeausgaben wenigstens zum Theil 
gesetzlich sanctionirten Maaßstab nicht auf alle Gemeinden- und alle Staats- 
Ausgaben zur Anwendung bringen dürfen, ergiebt sich m. D. allein aus dem 
verschiedenen Fundamente der Abgaben.

In den bisher aufgezähltcn Fällen stand immer nur die Erlangung von 
Vortheilen und die Verfolgung von Interessen in Frage.

Wie man sein eigenes Grundstück einzäunt oder eindamrnl in dem Ge
danken, daß der davon zu erwartende Gewinn größer sein werde, als der 
entstehende Kostenbetrag — gerade so rechnen Diejenigen, die sich zum Deich- 
verbände zusammen schließen, die in Baden „Brunnen-" oder „Straßenbeleuch
tungsgemeinden" bilden, in Preußen „Jnterestentenchauffeen" bauen u. s. w. Und 
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wo 'm dieser Weise der Vortheil der Beweggrund ist, mutz er natürlich 
auch der Regulator der Kostenvertheitung sein. Denn trüge Jemand über das 
Lerhaltruß seines Bortheils zu den Kosten bei, so hätte er ia das Ziel der 
Erlangung möglichst größten Vortheils nicht erreicht, es würde sich der 
Eine auf Kosten des Ändern bereichern.

'Nicht so stellt es — das wolle man wohl beachten — wo sich Mehrere 
zu andern Zwecken, als zur Verfolgung persönlicher Interessen vereinigen.

Es wäre leicht, schon aus dem gewöhnlichen Leben eine Reihe von Bei
spielen namhaft zu machen, in welchen uns bei solcher Veranlassung eine 
Vertheilung der übernommenen Last noch den für die Einzelnen zu er
wartenden Bortheilen unzulässig, ja sogar m hohem Maaße verwerflich 
erscheint.

Es handle sich um die Erfüllung irgend einer Pflicht - der 
Familie, dem Vaterlande, dem Freunde oder irgend Jemand Anderem gegen
über, es handle sich z. B um einen Beitrag zur Errichtung eines nationalen 
Denkmals oder zu anderer Erledigung nationalen DauEgefiihls, es bandle 
sich um die Erhaltung eines Famllienvnmächtnisses oder die Begründung 
einer neuen Familienstiftunz, um die Auferziehung früh verwaister Freundes 
kinder oder um die Unterhaltung alter oder kranker Anverwandter u. s. w. - - 
in allen solchen Fällen soll es denen , die gemeinsam dem guten Zweck'? ge
recht zu werden willens sind, nach unserer Aller Meinung doch ganz und gar 
fern liegen, der Vortheile zu gedenken, die für sie aus dem guten Werke 
hervorgehen können.

Die Pflicht ist's, die sie leiten soll. Und eben weil die Pflicht in 
Frage steht, soll sie der Vortheil nicht bestimmen. Der Pflicht soll 
Jeder — so scheint es uns m solchen Fällen durchaus gerecht und ange
messen — nach seinem Können, seiner Kraft genügen.

Und das ist übrigens auch seit Alters durch eine Reche von Rechts
satzungen sanctivnirt worden, die sich sowohl aus die Pflichten Verwandten, 
wie Anderen gegenüber beziehen.

Das preußische Allgemeine Landrecht von 1794 bestimmtB.: 
„Kinder sind verbunden, die Eltern in Unglück und Dürftigkeit nach 
ihren Kräften und Vermögen zu unterstützen"^), 

und an anderer Stelle:
„Mehrers gleich nahe Verwandte müssen den Unterhalt des dürftigen 
Familiengliedes gemeinschaftlich nach Verhältniß ihres Vermögens 
bestreiten"

Ebenso heißt es im corpus «juris eanomoi bezüglich der Verpflichtung 
der Erben zum Ersätze des Schadens, den der Erblasser angerichtet hat, daß 
mehrere Erben solchen Schaden „nach ihren Kräften" wieder gut zu 
machen verpflichtet sein sollen;

mandamus ut. — deredes ejus monvus et eompüita!», ut dis quidus 
Ute pe^ incenäium vel rUia modo äüwim contra, justNiuw irro^Lverst, 
juxt« faoulrates 8UK8 8 Ä t l 8 t'a c i L n 1 ' 9)
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Und ähnlicher Belege aus dem Privatrecht für die Anerkennung 
jenes Grundsatzes des Beitrags nach demVermögenzu den durch die 
Pflicht gebotenen Leistungen dürften von kundigerer Hand als der meinigen 
noch manche beiznbringcn sein.

Auch steht es offenbar hiemit in engster Beziehung, wenn derselbe 
Grundsatz z. B. für die Umlage der Ausgaben von Kirchengemeinden 
seit Alters adoptirt ist. Ein Bedürfniß, auf Abgaben der Kirchengenossen 
zurückzugreifen, trat bei den evangelischen Gemeinden — wie uns Dove zeigt *") 
— .zunächst in Beziehung aus die Erhaltung der localen kirchlichen 
Anstalten hervor, insbesondere bezüglich der Unterhaltung kirchlicher Bauten. 
Die hierzu erforderlichen Kosten aber wurden ursprünglich nach der Größe 
des Grundbesitzes aufgelegt. Denn „die Leistungsfähigkeit — so 
wird hinzugefügt — war "damals noch fast ausschließlich nach dem Grundbesitz 

zu bestimmen".
In der That nehmen auf diese Leistungsfähigkeit noch heute viele 

Kirchenordnungen ausdrücklich Bezug, so — um nur einige Beispiele anzu
führen — die Kirchengemeindeordnung für das Großherzogchum Sachsen- 
Weimar vom 24. Juni 1851, wenn sie in tz. 25 bestimmt:

„Jede Kirchengemeinde ist verpflichtet, für Erhaltung bezw. Beschaffung 
der Mittel zur Befriedigung ihrer kirchlichen Bedürfnisse zu sorgen. Werden 
dazu Umlagen nothwendig, so sind sie von allen steuerpflichtigen Gemeinde- 
gliedern — den stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten — nach 
ihrer Leistungsfähigkeit zu erheben"^).

Aehnlich bestimmt Artikel 123 der revidirten oldenburgischen 
Kirchenverfassung vom 11. April 1853, daß die allgemeinen Kirchen
ausgaben, soweit sie nicht aus der Staatscasse gedeckt werden, „von den ein
zelnen Gemeinden nach der Srenerkraft aufgebracht werden" sollen " .

Ebenso ist in Hannover festgesetzt, daß die Kosten der Landessynode 
auf die Bezirks-Synodalcaffen zur Hälfte nach der Zahl der Geistlichen, zur 
andern Hälfte aber nach der Steuerkraft der den einzelnen Bezirksspnoden 
angehörenden Kirchengemeinden zu verteilen sind u. s. w. u. s. w.

Die Kirche ist eben nicht eine Anstalt zur wechselseitigen Bereicherung, 
wie die vorhin gedachten Verbände, sondern eine solche, mit der wir uns 
durch Pflicht verbunden fühlen. Daher die Lastenvertheilung nach der Kraft 
und dem Vermögen!!

Dem Staat und der Gemeinde gegenüber befinden wir uns aber 
offenbar in sehr vielen Beziehungen in ganz derselben Lage.

Eine große Zahl der jetzigen Aufgaben des Staats und der Gemeinden 
sind solche aus kirchlichen geworden: nicht nur die auf die Bildung 
und den Unterricht, überhaupt die ganze geistige Kultur bezüglichen, sondern 
ebenso, wie bekannt, die Armenpflege, die Sorge für die Unmündigen und 
Waisen, ja überhaupt der ganze große Kreis jener Aufgaben, die man heute 
— in einem inzwischen allerdings sehr erweiterten und sich stetig erweitern
den Umfange — mit dem Namen der Polizei- und der Wohlfahrts
pflege zusammensaßt. Und zum Mindesten ein sehr großer Theil dieser
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Aufgaben wird offenbar noch beute ebenso unter dem Gesichtspunkte der Pflicht 
auszusassen sein wie damals, als die Kirche ihrer pflegte.

Daß uns ferner ebenfalls Pflichten leiten, wenn wir in Staat und 
Gemeinde unbesoldete Aemter übernehmen oder bei auswärtigem Conflict be
hufs Wahrung seiner Existenz und Ehre der Staat unser Gut und Blut, 
unser Leben und unsere Gesundheit in Anspruch nimmt, weiß Jedermann. 
Es giebt — wie nicht weiter gezeigt zu werden braucht — dem Vater- 
lande gegenüber der Pflichten genug. Und soweit solche in Frage stehen, 
würde sich also schon aus der Analogie mit dem bisher Bemerkten ergeben, 
daß bei Umlage der bezüglichen Lasten nicht nach den m Aussichl stehenden 
Vortheilen, sondern allein nach der Kraft und dem Vermögen der 
Einzelnen zu fragen ist. Es ist dies übrigens auch bisher Niemand zweifelhaft 
gewesen, wenn es sich, wie in den oben berührten Beispielen um die Ueber
nahme militärischer Leistungen oder unbesoldeter Aemter handelt. Oder glaubt 
Jemand, daß man auf dem Schlachtfelde sein Leben nach Maaßgabe der zu 
erwartenden Vortheile aus das Spiel setzt, oder daß es gerechtfertigt wäre, 
Geschworner, Stadtverordneter oder Vormund zu werden nach Maaßgabe des 
aus solchen Stellungen winkenden Gewinns?! Warum soll es bei den nicht 
persönlichen Leistnngen anders sein?

Indessen läßt sich dasselbe, was in dieser Weise nur gewissermaßen als 
Ergebniß unseres Gefühls registrirt ist, m. D auch unmittelbar darthun — 
aus dem Umstand nehmlich, daß durch Pflicht geborene Leistungen eben regel
mäßig erfolgen müssen.

Wo es sich um Erringung von Vortheilen handelt, bleibt es der 
Erwägung und Berechnung überlassen, ob und wie weit die bezüglichen Lasten 
übernommen werden sollen. Wo aber diese Uebernahme nothwendig ist, 
weil die innere Summe spricht, oder weil die öffentliche Gewalt uns, was 
wir zu thun schuldig sind, äußerlich zum Bewußtsein bringt — da folgt, 
wie mir scheint, allein aus dieser Nothwendigkeit, überall da, wo eine Mehr
zahl Pflichtiger davon berührt wird, zweierlei: einmal, daß die Last dessen, 
was eben nothwendig geschehen muß, unter die Pflichtigen in einer Weise zu 
vertheilen ist, welche auch die wirkliche Tragung dieser Last thimlichst zu 
verbürgen geeignet ist, und zweitens, daß — soweit es hiemit verträglich ist 
— jenes Muß für alle Betheiligten ein gleich empfundenes Muß, eine 
gleiche Last und gleiches Opfer zu sein hat, da sonst den Einen zu Gunsten 
der Andern Unrecht geschähe. Beidem aber entspricht die Umlage nach der 
Leistungsfähigkeit.

Nehmen wir irgend einen andern Maaßstab für die Vertheilung — 
seien es die von den Staatsanstalten zu ziehenden Vortheile oder sei es die 
Größe des Einkommens, so ist die Gränze, an der die Möglichkeit auf 
hört, z. B. für den in äußere Gefahren verwickelten Staat das Nothwendige 
aufzubringen jedenfalls eher erreicht, als wenn die Gesammtheit der 
Angehörigen gerade nach Maaßgabe ihrer Leistungsfähigkeit belastet 
wird. Mit einer Steuer nach Maaßgabe der Vortheile wäre eine In
anspruchnahme der ganzen Kraft natürlich gar nicht ausführbar, ganz abge- 
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scheu davon , daß Mancher, wenn er nur nach seinem Vortheile und nicht 
nach seiner Pflicht zu fragen hätte, den Staat in solchen Gefahren „zu 
theuer" finden und ihm den Rücken wenden würde.

Eine dem Einkommen proportionale Steuer aber würde sehr bald 
an die Gränze geführt sein, von welcher ab der Staat mit der einen Hand, 
als Armenbehörde wieder geben müßte, was er mit der andern genommen 
hat. Denn der Procentsatz, den der Wohlhaberende noch sehr gut enräAt, 
macht der» minder Wohlhabenden zum Bettler und der Unterstützung bedürftig.

Das Ideal einer sich wirklich der Leistungsfähigkeit anpassenden 
Steuer hingegen könnte Schritt für Schritt, wie ein richtig angelegtes Pump
werk die ganze Kraft des Landes in Anspruch nehmen und schlimmsten Falls 
sie so zu sagen bis auf den Grund ausschöpfen, ohne solche rückläufige Be
wegungen und alle mit diesen verbundenen Gräuel. Jedenfalls muß aber 
ein Gemeinwesen, das nach unser Aller Gefühl nicht Anstand nehmen soll, 
das Leben seiner Angehörigen zur Vertheidigung seiner Existenz und Ehre 
in Anspruch zn nehmen, zugleich auch in der Lage sein, die ganze Wirth 
schaftliche Kraft der Nation bis zum letzten Heller aufbieten zu können

Das Dichterwort: „Nichts würdig ist die Nation, die nicht ihr 
Alles setzt an ihre Ehre", gilt ganz offenbar auch hier. Und gerade der
jenige also, der wie es z. B. Nasse thut, den Gesichtspunkt voranstellt, daß 
„nicht die Gerechtigkeü gegen den Einzelnen", sondern „die Beschaffung 
von Mitteln für die Erhaltung des Staats und die Erfüllung seiner Zwecke", 
— das „erste Ziel" der Besteuerung sein muß'^) — gerade der müßte also 
der Vertheilung der Steuern nach der Leistungsfähigkeit vor Allem 
das Wort redend.

Aber zu demselben Ausgangspuncl gelangt man auch, wie schon ange
deutet ist, auf anderen! Wege.

Alles Muß ist nach allem Worte „eine harte Nuß". Mag es noch 
so freudig getragen werden, es bleibt ein Opfer, schon weil es, eben als 
Muß, ein Opfer unserer Freiheit ist. So kann zwar Steuerzahlen das 
„freudige Gefühl bewußter Pflichterfüllung" geben, doch — nach Analogie 
jenes äuioo pro patria wori, welches den Stachel des Todes mildern, 
aber nicht nehmen kann.

Jeder Pflichtbeitrag, jeder „gewußte" Beitrag ist eine Last. Und nur 
weil er eine solche ist, kann ja das Gefühl, ihn voll und ganz auf sich ge
nommen zu haben, jene Befriedigung geben, auf welche mit Recht und Un
recht heute so oft Bezug genommen wird. Die Auferlegung solcher Opfer 
aber muß, wie alles Menschenwerk, in gerechter Weife geschehen. 
Und das kann doch nur heißen, sie muß Alle treffen, die die Pflicht bindet, 

und Jeden thunlichst gleich empfindlich mit anderen Worten: sie muß Jedem 
ein gleich großes Opfer sein. Jemandem ein geringeres Opfer zuzu- 
zumuthen, als einem Andern, wäre ebenso eine Exemtion und zweischneidiges 
Privilegium, als wenn man Jemand überhaupt hinderte, seiner Pflicht zu 
genügen.
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Nun ist freilich ost gesagt' die schuldige Leistung nach der Leistungs
fähigkeit und sie nach dem aus der Leistung zu gewärtigenden tapfer 
umzulegen, sei zweierlei. Und danach würden wir mit der letzten Aus
führung also zu einem andern Ziele gelangt sein, als es vorhin als das 
richtige hingestellt wurde.

Indessen erscheint mir jene Annahme nicht ganz stichhaltig.
Wäre die Leistungsfähigkeit oder — richtiger gesagt — die Fähigkeit, 

zu bestimmter Pflichterfüllung beizulragen, bei L, 0 u. s w. eine fest
stehende Größe, wie Maaß und Gewicht bestimmter Zeichnung, so hätte 
jene Annahme Recht. Was hatte dann jene Fähigkeit mit dem Opfer zu 
thun, das die Leistung auferlegt?! — In der That ist jene Fähigkeit aber 
etwas Feststehendes nicht. Wer zur Erfüllung seiner Pflicht zu leisten hat 
— gelte es dem Vater oder dem Baterlande — dessen Befähigung hiezu 
wächst im Allgemeinen, je nachdem er sich Arbeitsmühen anferlegt, und sie 
wächst ebenfalls im Allgemeinen, je nachdem er sich Genüsse, Freuden und 
die Befriedigung von Bedürfnissen versagt. In beiden Beziehungen also 
steigert sich die Befähigung mit dem gebrachten Opfer, dem Opfer der Mühe 
uud dem der Entsagung. Und Opfer und Leistungsfähigkeit in dem hier in 
Rede stehendem Sinne sind also nicht disparate Dinge, sondern stehen in inniger 
Beziehung zu einander.

Ja man darf geradezu so sagen: Erst durch Berücksichtigung der auf
erlegten Opfer erhält der Maaßstab der Leistungsfähigkeit bestimmte Gestalt 
und wird für das Steuerwesen brauchbar.

Zwei Personen mit der Befähigung, sich durch etwa gleiche Anstrengung 
ihrer körperlichen und geistigen Kräfte dw gleich Summe von 1000 Thalern 
jährlich zu erwerben, sind, abstract genommen, gleich leistungsfähig. Ader eben 
nur abstract genommen. Bei gleicher allgemeiner Fähigkeit kann ihre be
sondere Leistungsfähigkeit sehr verschieden sein, je nachdem z. B. der Eine in 
Folge von Krankheit oder zahlreicher Familie erheblich größere nothwendige 
oder dringliche Aufwendungen hat, als der Andere. Staat und Gemeinde 
sind auch nothwendig, aber — so weit die Ausgaben für sie in diese 
Kategorie gehören, sind sie doch eben nnr Glieder in einer größeren Reihe 
von Nothwendigkeiten. Und es muß daher bei der Frage nach dem Maaße 
der Fähigkeit, für jene Verbände zu leisten auf die nothwendigen und dring
lichen Leistungen für andere Dinge und auf die aus der Einschränkung dieser 
Leistungen hervorgehenden Verlegenheiten, Uebelstände, Schwierigkeiten rc. — 
kurz auf die mit solcher Einschränkung verbundenen Opfer Rücksicht, ge
nommen werden. Erst durch diese Rücksicht und im Hinblick auf sie ist fest 
zustellcn, wie viel der Einzelne zu öffentlichen Zwecken zu leisten vermag.

Aehnlich liegt, worauf später zurückzutommen ist, die Frage'der Steuer
progression.

Zwei Personen mit der Befähigung sich bei etwa gleicher Anstrengung 
ihrer Kräfte 1000 und resp. 10,000 Thaler jährlich zu erwerben, haben — 
so könnte man sagen — eine Leistungsfähigkeit im Verhältniß von 1 zu 10 
und sind also auch in dieser Proportion zur Steuer heranzuziehen. Aber 
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ihre besondere Leistungsfähigkeit für Staat und Gemeinde steht nicht in 
dieftm Verhältniß. Denn der Staat ist eben nicht der Einzige, der jene 
Leistungsfähigkeit in Anspruch nimmt. Dasselbe thun die — wenn nickt 
dringenderen, so doch eben so dringenden Bedürfnisse, sich zu ernähren, zu 
kleiden, zu bilden, für den Unterhalt und die Zukunft seiner Familie zu 
sorgen. Das Staars- und Gemeinde-Bedürfniß bat sich also mit diesen letz
teren Bedürfnissen in die Leistungsfähigkeit, so zu sagen, zu theilen. Es 
hat darauf Rücksicht zu nehmen, welche Verlegenheiten und Schwierigkeiten 
daraus entstehen würden daß in Folge feines Auftretens jenen anderen Be
dürfnissen nicht vollständig Genüge gesärehen könne, daß bezüglich dieser 
Opfer gebracht werden müßten und wie groß diese Opfer waren. 
Also wiederum gewinnt die Leistungsfähigkeit festere Gestalt erst durch die 
Hinzunahme der mit ihrer Inanspruchnahme verbundenen Opfer.

Natürlich können freilich, wo es sich um Bemessung der Opfergröße 
in der hier in Rede stehenden Beziehung handelt, immer lmr Durchschnitts
menschen, Durchschnittsbedürfnisse, Durchschnittsgefühle und Durchfchnitts- 
empnndungen in Anschlag gebracht werden. An ein Eingehen auf die in
dividuellen Verhältnisse lst nicht zu denken, sowohl weil nicht alle derartigen 
Verhältnisse, Gefühle rc. Anspruch auf Berücksichtigung haben , als auch weil 
es über Menschenkraft gehen würde, sie zu berücksichtigen , und soweit dies 
doch an sich möglich wäre, der hierzu erforderliche Aufwand außer Ver
hältniß zu den zu verfolgenden Zielen und den zu erreichenden Mitteln 
stehen würde.

Es werden also im gewissen Sinne die Staats- und Gemeinde-Organe 
sei es im Gesetze, sei es in der Ausführung desselben) einerseits darüber zu 

entscheiden haben, welchen Bedürfnissen, Empfindungen rc., als allgemein zu
treffenden Dingen überhaupt in jenem Sinne Berücksichtigung zu Theil werden 
muß und andrerseits darüber, in welchem Maaße sie solche Berücksichtigung 
verdienen, in welchem Grade die Einen mehr, die Anderen weniger rc. Und 
es sind das sogar Fragen, die — wie wir später sehen werden — nament
lich in Sachen der Steuerprogression von sehr großer Wichtigkeit sind. Auch 
ist es nicht zu langnen, daß, wo solche Erwägungen in Frage stehen, die 
Gefahr der Willkür erheblich ist. Indessen darf uns diese Gefahr, wie wir 
später sehen werden, nicht davon abhalten, das richtige Ziel zu verfolgen.

Blicke ich aber auf das Gesagte zurück, so sind also diejenigen StaatS- 
und Gemeindelasten, die einer öffentlichen P f l i ch t entspringen, trotz aller da
gegen erhobenen Einwendungen — nach Maaßgabe der Leistungs- oder Henauer 
ge^gl, der Steuerlast, d. h. so zu vertheilen, wie es der Befähtgung 
zur Leistung in Staat und Gemeinde bei etwa gleicher An
strengung und etwa gleichen Opfern andern Bedürfnissen 
gegenüber entspricht.

Und dieser Grundsatz der Vertheilung der öffentlichen Last nach Maaß- 
gabe der Leistungskraft ist denn auck, wie wir in Folgendem bei Behand
lung der gegen ihn erhobenen Einwendungen sehen werden, in einer Reihe 
von Staatsgrund- und Steuergesetzen ausdrücklich anerkannt.
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Desgleichen ist dies übrigens auch vielfach in jenen Begleitberichten oder 
sog Motiven geschehen, mit denen die neuerm Einkommensteuergesetze z. B. in 
Oesterreich, Preußen, Baden, Oldenburg rc. bei den Landesver- 
tretuugen eingebracht sind.

So kommt — um des Letzteren noch in einigen Beispielen hier zu ge
denken — die österreichische Negierung, nachdem sie än dem schon oben 
erwähnten Motivenvericht darauf verwiesen hat, daß der Grundsatz der Ver
theilung der öffentlichen Lasten nach dell Vortheilen unausführbar sei und 
eme Vertheilung nach dem Vermögen oder nach der Ansgabe der Einzelnen 
sich ebensowenig rechtfertigen lasse, schließlich zu folgendem, m gesperrtem 
Druck besonders hervorgehobenem Resultat:

„Die Gesetzgebung" — sagt sie — „wird jetzt wie zuvor die richtige 
Formel für die Stenersorderung, einerseits in deut durch weise Gesetze be
grenzten Umfange des Ltaatsbedarfs, andrerseits in derLeistungsfähig- 
keit des einzelnen Staatsangehörigen finden müssen"*"). 
Und auf diesen Hauvtgrundsatz der Besteuerung wird dann im weiteren Ver
folg dieser Motive wiederholt recurrirt, so z. B. auch — wie unten gezeigt 
werden soll, bei Vertheidigung der Steuerprogression.

Ebenso sagt die badische Regierung in den Motiven des im Juni 1874 
gescheiterten Projects der Einführung einer badischen Einkommensteuer:

„In der That, wenn es möglich wäre, allein durch die allgemeine Ein
kommensteuer den Staatssteuerbedars in Wirklichkeit nach Maaßgabe der 
Leistungsfahig keit einesIeden und ausreichend zu decken; man dürfte 
nicht zögern, einem so beneid en swerthen Ziele zuzustreben" *?).

Und in ähnlicher Weise hat sich die preußische Regierung in den Mo
tiven der Gesetzentwürfe zur Reform der Classen- und Einkommensteuer wieder
holt geäußert*").

Insbesondere aber bemerkten in größerer Allgemeinheit z. B. die Mo
tive des oldenburgischen Einkommensteuer-Entwurfs von 1863 sehr 
richtig:

„Muß nun auch dieser Grundsatz, daß zunächst und vor allem auf das 
Einkommen der Steuerpflichtigen Rücksicht zu nehmen sei, für richtig erachtet 
werden, so folgt daraus noch nicht, daß nicht neben solchen noch andere Um
stände aus die Besteuerung von Einfluß sein dürften, vielmehr muß der jetzt 
für die Veranlagung zur Classensteuer in Wirksamkeit stehende Grundsatz 
nicht nur als in sich gerecht, sondern auch als zweckmäßig anerkannt werden, 
daß neben dem Einkommen auch noch die Gesammtverhält- 
nisse des Steuerpflichtigen von Einfluß sein sollen, daß die 
Steuer also nach der aus den gejammten Umständen, in 

denen sich der Pflichtige befindet, zu entnehmenden Leistungs
fähigkeit zu bestimmen sei c w.

Doch ich greise zurück.
Nach dem bisher Bemerkten gilt, wenn dies auch in den zuletzt gege

benen Belegen nicht besonders hervorgehoben ist, der Grundsatz der Ver
theilung der Last nach der Steuerkraft nicht für alle, sondern nur für ge
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wisse Arten von Staats- und Gemeindcabgaben. Und da dem so ist, er
scheint es mir rärhlich, für diese Abgaben auch einen besonderen Namen 
zu wählen und sie in dieser Weise von denjenigen Staats- und Gemeinde- 
abgaben, welche — wie wir oben sahen — nach den zu erwartenden Vor
theilen umzulegen sind, bestimmt zu sondern Denn, wie schon oben ge
legentlich bemerkt wurde und zum Theil unten näher motivirt werden wird, 
sind die Fragen z B. nach der Berechtigung der Steuerprogresston, der Be
rücksichtigung der Schulden, des Abzugs der Hanshaltsrosten u. s. w. ganz 
und gar verschieden zu beantworten, je nachdem es sich um Abgaben der 
einen oder der andern Kategorie handelt.

Und danach werden denn im Folgenden die der Pflicht ihren Ur
sprung verdankenden, nach der Leitungskraft umzutegenden Abgaben: 
Steuern, dagegen die nach Maaßgabe der bezüglichen Vortheile zu vertheilen
den Abgaben - nach Analogie der Deich- und Mcliorationsbeiträge, Genossen- 
schastsbciträge, Chausseebaubeiträgc u. s. w. — einfach Beiträge genannt 
werden "). Und es bleibt hier nur noch die sehr wichtige, aber durchaus 
nicht leicht zu lösende Frage nach der Grenze zwischen diesen und jenen 
Lasten für Staat und Gemeinde zu berühren übrig, welche Frage, wie sich 
leicht ergiebt, zugleich mit der in neuerer Zeit z. B. bei dem Schulgeld so 
brennend gewordenen Frage nach der Grenze und der i'68p. Berechtigung von 
Gebühr und Steuer in naher Beziehung steht ^).

Das liegt natürlich auf der Hand, daß nicht, wie das früher wohl aus
gesprochen ist, alle Staatslasten dem einen jener beiden großen Bereiche, 
und alle G em e ind elasten dem andern zugewiesen werden dürfen. Davon 
kann nicht die Rede sein. Neben allen recht eigentlich öffentlichen, d. h. 
dem Bereiche der Pflicht angehörigen Aufgaben, die der Staat zur Durch
führung zu bringen hat, hat er auch der andern Aufgaben genug. Auch er 
errichtet Deiche, zieht Canäle und Gräben, baut Wege und Brücken, Häfen 
und Straßen gleich dem Teichverband und der Jnteressentengememschäft. Und 
selbst Anstalten, die zu erbalten sicherlich im Allgemeinen Pflicht ist, 
können — wie das schon oft dargelegt ist -- im speciellen Fall von 
den Einzelnen derart zu ihrem besonderen Vortheil in Anspruch genommen 
werden, daß es durchaus gerechtfertigt ist, diese Einzelnen solchem V o r t h e i l 
entsprechend durch Gebühren noch besonders zu belasten. Daher machen denn 
Einnahmen der letzteren Art heutzutage in der That regelmäßig einen recht 
bedeutenden Theil der Staats-Einkünfte aus. Aber auch abgesehen von ihnen 
laßt sich an manchen Beispielen zeigen, wie auch bei Umlegung der Kosten 
von Staatsanftalten Interesse und Vortheil zu entscheiden bestimmt sind. 
Ich erinnere z. B. an die im Staatsbudget figurirenden „badischen 
Landstraßen", deren „Ballführung und Beaufsichtigung" auch nach dem Gesetze 
vom 14. Januar 1868 den „technischen Staatsbehörden übertragen bleibt", 
die sicherlich Staatsanstalten sind , zu deren Neubaukosten aber der Staat 
aus allgemeinen Mitteln nur zwei Dritttheile beiträgt, das Uebrige den un
mittelbar interessirten Gemeinden und Kreisen zur weiteren Umlage auf 
die Interessenten überlassend rc. rc.

Schriften VIN. — Progr. Einkommensteuer. 5
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Ebenso ist es durchaus hinfällig auzunehmen, wie das früher wohl ge 
schah, daß die Gemeinden ausschließlich „wirthschaft^ Verbände" gieich 
den Handelsgesellschaften oder Acliengesellfchaften feien, nnd daß deshalb alle 
ihre Ausgaben so vertherlt werden müßten, wie das oben bezüglich 
einiger derselben gezeigt ist. So lange der Staat die nichtigsten Zweige 
seiner öffentlichen Thätigkeit, wre Armenpflege, Schulpflege, Polizeiwesen rc. 
in weiten! Umfange den Gemeinden überläßt, ist solche Annahme nichts weiter, 
als eines der ausgesprochmdsten Symptome jener einseitig doctrinären und 
tendentiöftn Verkennung der Dinge, in der es gewisse Parteien früher „so 
wett" gebracht hottens.

Aber wo nun die eigentliche Gränze von Pflicht nnd Vortheil öffent
lichen und nichtöffentlichen Dingen in diesem Sinne des Works und damit die 
Scheide von Steuer und Leistung, Steuer und Gebühr in Staat und 
Gemeinde ist — diese Frage ist nicht nur schwer zu beantworten, sondern 
man darf wohl geradezu behaupten: sie ist überhaupt nicht absolut zu beant
worten, sie ist selbst eine andere, je nach Zeit und nach Ort.

Ebenso wenig wie man allgemein sagen kann: An dieser Stelle soll kö
nigliche Machtvollkommenheit aushören und die Macht der Volksvertretung 
ihren Anfang nehmen, oder hier muß die Scheide von Staats- und Kirchen
gewalt, von Staat- und Äemeindebefugnitz sein u. s. w — ebensowenig kann 
man allgemein behaupten: diese Lasten sind durch Beiträge oder Gebühren, 
jene durch Steuern zu decken. Vielmehr stehl auch diese Frage im Fluß 
der Zeiten, und das um so mehr, als sie im Grunde recht eigentlich ein 
Theil Dessen ist, was man schlechtweg heute die sociale Frage zu nennen 
pflegt: der Frage, die es m D msbesoudere mit den Gränzen der be
rechtigten Ausflüsse des Privalergenrhums zu thun hat

Eß ist ein bekannter Einwand von Thiers, den er auch kürzlich noch 
den Versuchen, die Einkommensteuer in Frankreich ein-uführen emgegen- 
bestellt hat: daß diese Steuer zum (Lom Manismus führe. Und es 
lst das nicht etwa nur eine der sonderbaren Grillen des alten Herrn. Sondern 
dieselbe Ansicht ist auch von anderer Seite schon recht häufig ausgesprochen 
und sie ist auch — wie wir sogleich sehen werden - durchaus nicht ganz 
aus der Luft gegriffen.

Wie es in dem Gutachten des sächsischen Landesculturraths 
Über den Entwurf einer Reform der directen Steuern in Sachsen vom 
4. October 1871 hieß^*): die Einkommensteuer sel eine Etappe zur 
Commune, durch sie werde den Communisten direct in die Hände gearbei
tet", so sagte 1867 auch Otto Michaelis auf dem stebemen Congreß 
deutscher Volkswirthe bei den Verhandlungen über die beste Umlegung der 
Staats- und Gemeindesteuern^):

„Wenn Sie ganz im Allgemeinen die Vertheilung nach den Ein
kommen im Gegensatz zu der Anwendung des Princips der Leistung 
und Gegenleistung, wo sie möglich ist rc., für die allein gerechte 
erklären, so richtet sich dieses Verdick gegen die Gerechtigkeit des 
Zustandes unserer Gesellschaft, gegen die Gerechtigkeit der Volks- 
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wirthschaft; denn diese vertheilt ja die Lasten nach dem Grundsätze : 
Leistung stir Leistung, nach den Gesetzen des Angebots und der 
Nachfrage. Mit diesem allgemeinen Urtheile kommen 
Sie — dicht an die Gränze des Kommunismus".

Noch weiter ging I. Fancher, wenn er zu derselben Verhandlung unter 
„lebhaftem Beifall" der Versammlung erklärte:

„Die Vorschläge Ihrer Commission^) sind ein Versuch zur 
Rückkehr zum normalen Verhältniß, indem sie, statt 
des seither in Anwendung gewesenen communisti- 
schen Princips, das allein richtige Princip von 
Leistung und Gegenleistung ans die Gemeindesteuern über
tragen wollen. Beharren Sie auf dem seitherigen Modus, lassen 
Sie dell Einzelnen blos deshalb mehr zahlen, weil er mehr hat, 
so verfahren Sie nicht anders, als die Commu
nisten, die auch das Vermögen deshalb bestrafen, 
weil es da ist".

Und derselbe Gedanke wurde dann von anderer Seite (von Jusiizrath 
Strackerjahn aus Oldenburg) auf dem achten volkswirthschaftlichen Kongreß 
bri erneuerter Verhandlung über die Steuerfrage mit den Worten weiter aus- 
geführt;

„Unterstellen Sie ein anderes Princip, als das der Leistung 
und Gegenleistung bei der Steuerzahlung, bestimmen Sie z. B. 
das Vermögen, die bloße Fähigkeit zu zahlen (zum 
Steuermaaßstab)— so kommen Sie auf den Communis- 
mus, der da nimmt, wo er etwas findet, und am lieb
sten da, wo er es am bequemsten hat mit dem Nehmen. Beim 
Staat ist das Princip zum Theil anerkannt <!) und 
es findet seinen Ausdruck in der Einkommen
steuer u. s. w.

Also — wohl bemerkt — nicht durch die in dieser Beziehung so oft 
verdächtigte Progressivsteuer, sondern allem schon durch eine nach dem 
Einkommen oder — so glaube ich ergänzen zu dürfen — durch eine nach 
der Leistungsfähigkeit bemessene Steuer, mit einem Wort durch 
die „Steuer" in dem oben angenommenen Sinne wird nach diesen An
schauungen der Co munismus anerkannt oder vorbereitet.

An diesen — zunächst etwas auffällig erscheinenden Behauptungen ist 
richtig m. D. so viel, daß Steuer wie Communismus sich allerdings in einem 
Gegensatz zum Eigenthum befinden, beide gewissermaßen Gegner des 
letzteren sind, und daß ferner aus diesem Grunde die Steuer an sich, 
wie dies auch in neuerer Zeit, z. B. bei Behandlung der schon berührten 
Schulgeldfrage, mehrfach angedeutet worden ist 2*) — unter Umständen zum 
schlüpfrigen Wege werden kann, auf dem wir zum gefürchteten Kommu
nismus hinabgleiten.

Fordert von Jemand nur Leistungen nach Maaßgabe gewährter 
Gegenleistungen, und Ihr kuickl dem Eigenthum, so zu sagen, kein
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Härchen! Ihr bevormundet den Eigenthümer, Ihr nebmt von ihm, aber 
Ihr nehmt wie der Vormund den schuldigen Geldbetrag aus der Mündel- 
masse erhebt, um den Schützling vor Schaden zu bewahren und seine 
Interes sen zu fördern. Gegen solches Nehmen hätte auch Herr von Haller 
oder die nach ihm den modernen Staat verkannten und von der Negierung 
— wie von Privaten — nur die Erfüllung bestimmter Geschäfte auf Grund 
obliegender Verpflichtungen forderten, nichts zu erinnern gehabt.

Verlangt vom Staate hingegen Unterstützung der Armen, Pflege der 
Wohlfahrt, Hebung der Cultur, mit einem Worte, stellt Euch auf den Boden 
des modernen Staats, und es ist — das dürfen wir nicht verkennen — mit 
der Unantastbarkeit des Privateigenthums und seiner Ausflüsse wie sie 
jener geträumte mittelalterliche Staat und ebenso die Schule Manchesters 
auf ibre Fahne geschrieben hatte, vorbei! -- Wer vom Vermögenden Steuern 
erhebt, um die Armen zu ernähren, vvm Wohlhabenden Abgaben einzieht, 
um diejenige Schule zu unterhalten, die Jenes Kinder nie betreten, aus den 
günstiger situirten Landestheilen Mittel zieht, um in den ärmeren Theilen 
gegenwärtigem oder zukünftigem Nothstand zu steuern, dortselbst Straßen zu 
bauen, Canäle zu ziehen rc. — der durchkreuzt und vergewaltigt eben die 
Ausflüsse des bestehenden Eigenthums. Und wo bei solchem Vorgehen die 
„Billigkeit" aufhört und der verdammenswerthe Kommunismus seinen 
Anfang nimmt, ist keineswegs so bestimmt zu sagen, wie man bei oberfläch
licher Betrachtung wähnen möchte.

Wenn man z. B. heute, einer immer mehr als berechtigt erkannten For
derung folgend — unter Beseitigung des Schulgeldes die Beschaffung der 
Mittel zur Unterhaltung von Lehranstalten und Lehrern als ausschließlich 
öffentliche, durch Steuern zu deckende Last behandelt, ist es von da ein so 
weiter Schritt, zu verlangen, daß auch die Schulbücher, ohne die die 
Schule nicht nutzbar zu machen ist, den Kindern allgemein aus öffentlichen 
Mitteln besorgt werden^»)? und weiter, daß ihnen auch die nöthige Klei
dung und Speisung beschafft werde, ohne deren Gewährung sie die Schule 
nicht immer zu besuchen in der Lage wären? Und ist es von da wieder 
noch ein sehr weiter Schritt zu jenen allgemeinen öffentlichen Er
ziehungsanstalten, die die Communisten verlangen?

Oder wenn z. B. der preußische Staat den Deichverbänden und Me- 
liorationsgenosienschaften, insbesondere in den der staatlichen Pflege vorzugs
weise bedürfenden ärmeren Landestheilen des Ostens theils unverzinslich theils zu 
sehr ermäßigtem Zinssatz jährlich Hunderttausende als Unterstützung und Dar
lehn giebt, die er der Allgemeinheit durch Steuern entnimmt: ist von da 
der Weg noch sehr weit zu den durch Staatscredit zu unterstützenden Pro
ductivgenossenschasten, wie Lasalle sie vorschlug?!! Wenn Staat oder Ge
meinde, wie es in armen Gegenden häufig ist — aus öffentlichen Mitteln ganz 
oder zum Theil die Kosten allgemeiner Wasch- und Badeanstalten, die Kosten 
der Impfung, der Hebammendienste u. s. w. bestreiten, und z. B. die Taxen 
der Aerzte vom Staat so festgesetzt werden, daß derselbe Dienst vom Reichen 
höher bezahlt werden muß, als von minder Wohlhabenden, so daß des
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Erstcrn erzwungene Mehrausgabe deckt, was dem dieselbe Hülfe bean
spruchenden Anderen erspart bleibt: ist das Alles principiell so sehr verschie
den von einer allgemeinen ärztlichen Fürsorge, die ganz und gar auf 
öffentliche Kosten stattfindet wie im colmnunistrschen Smat?t Oder 
endlich, wenn der Staat vom Reichen Steuern erhebt, um Denjenigen noth- 
dürftig zu Unterbalten, der sich gar nicht ernähren kann, bleibt denn da 
noch überhaupt eine principielle Scheide, die ihn abhielte, Steuern zu 
erheben, um den gut zu unterhalten, der sich selbst nur schlecht zu unter
halten vermag? Und wo wäre dem „schlecht" die Grenze gesetzt?

Der Staat des Herrn von Haller und der der Schule Rotteck's 
oder der Heißsporne von Manchester war solchen Bedenken nicht ausge
setzt. Indem sie — im Uebrigen sehr verschieden — doch gemeinsam den 
Staat im Wesentlichen nur als Hüter bestehender Rechte ansahen, und dem
gemäß eine Entnahme von Beiträgen aus dem Eigenthum nur unter der Be
dingung entsprechender Gegenleistung stalukrten, waren sie jenen Gefahren des 
Hinabgleitens zum „Kommunismus" allerdings entrückt. Nur der, wenn 
ich schon so sagen darf — der modernen Vorstellung geläufige Staat, der 
über den Rechten des Adels und —des Besitzes die öffentlichen In
teressen stellt und diesen auf dem Gebiete der Fürsorge für die Armen, 
für den Unterricht, für das Gesundheitswesen x. ein täglich größer werden
des Feld zu gewinnen bestrebt ist — er ist es, der der Gränze und dem 
Gegensatz zwischen Communismus und Nichtcommunismus die Schärfe genom
men hat. Und es schließt dieser Zustand sicherlich derartige Gefahren in sich, 
daß es erklärlich erscheint, wie Manche die Zeiten zurücksehnen, da das 
Privateigenchum dem öffentlichen Dienste und seiner Steuer noch nicht in 
dieser Weise Unterthan geworden war. Aber andererseits kann diese Gefahr 
natürlich nicht Veranlassung sein, die Steuer — ich meine die Steuer in 
dem oben angenommenen Sinne dieses Worts - fallen zu lassen.

Ebensowenig, wie man seiner Zeit die Gleichheit Aller vor dem Gesetze 
zu proclamiren Anstand genommen hat, weil diese Gleichheit am Ende ihrer 
Consequenzen zur Republik führen muß, oder man die politische Gleich
berechtigung in den Bann gethan hat, weil — wie Stahl und viele Andere 
vor und nach ihm uns belehrt haben — aus dieser Gleichheit sich die For
derung einer Ausgleichung der Härten der B e si tzesnnterschiede ergeben 
muß — ebensowenig können die öffentlichen Interessen der „Heilig
keit des Privateigenthums" wieder zum Opfer gebracht werden.

Man kann sich den Kampf für die volle Ausrechthaltung des Grundsatzes 
der Leistung nach der Gegenleistung im Abgabenwesen erklären. Man 
kann die ausschließlichen Vertheidiger dieses Princips in gewissem Sinne 
consequent nennen. Aber den Speichen des fortrollenden Rades der Zeit 
werden diese modernen Hallertauer ebensowenig lästig fallen, wie einst der 
Berner Patriziersohn.

Immer mehr Aufgaben werden auf Kosten ererbten und erworbenen 
Besitzes öffentliche werden, und immer mehr werden — was mail auch da
gegen sagen mag — Steuern, die nach Maaßzabe der Leistungskraft in d as
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Privareigenihum ewgreifen, an die Stelle von Beiträgen treten, 
die nach dem Princip von Leistung und Gegenleistung umgelegt sind Ls 
händelt sich im Abgabenwesen, wie andern Orts in erster Lmie nicht darum, 
das Eigenthum zu hüten, sondern der Gerechtigkeit Genüge zu thun. 
Und im Kampfe zwischen Eigenthum und Gerechtigkeit wird sich das erstere 
noch in mancher Beziehung mehr als bisher in die Lage finden müssen, den 
Kürzeren zu ziehen.-----------------

Zum Schlosse noch Einiges über die Anwendung der hier behandelten 
Grundsätze auf oas Verhältniß zu besteuernder Ortschaften und Landescheile 
zu einander. Es ist dies ein Gegenstand von immer größer werdender Wich- 
tigseit, dem m. T. bisher viel zu wenig Beachtung geschenkt ist:

S) Lie Stenrrü-erbürdung einzelner Ortschaften und Landestheile.

Wie schon in einern Beispiel oben gelegentlich angedeutet wurde, bezieht 
sich die hier in Rede stehende Frage nach der am meisten berechtigten Art der 
Abaabenvercheilung nicht allein auf das Verhältniß von Person zu Person, 
sondern auch auf das von, Ortschaft zu Ortschaft und Landestheil zu Landescheil.

Mit dem Princip der Leistung nach der Gegenleistung harmonier die 
Decentralisation, mit dem entgegengesetzten die Centralisation.

Denn natürlich — je mehr ich decentralisire, um so mehr vermag ich 
die Ausgaben für die bezügliche Landschaft mit ihren eigenen Leistungen 
in Harmonie zu setzen, je mehr ich ceniralisire, um so mehr findet eine 
gegenseitige Übertragung der Leistungen statt oder kann doch stattsindcn. 
And da das Princip der Decentralisation im Vorschreiten, das der Ber
theilung der Abgaben nach den bezüglichen Gegenleistungen aber — wie vorhin 
ausgeführt wurde — im Rückschreiten ist, so erscheint ein Conflict auf diesem 
Gebiete natürlich. Und ein solcher Hai sich auch bereits mehrfach eingestellt 
— in der offenbaren Ueberbürdung ärmerer Landestheile und Orte.

Man ist — ich denke namentlich an die Armenpflege- und die Schul- 
unterhaltungs'Kosten — durch mannigfache Griwde bestimmt worden, auch 
da zu decentralisiren, wo es sich um recht eigentlich öffentliche Lasten 
handelt, und wo also von dem der Decentralisation entsprechenden Princip 
von Leistung und Gegenleistung nach dem Angegebenen nicht die Rede sein 
sollte. Und so ist es gekommen, daß z. B. den ärmsten Theilen regelmäßig 
die größte Armenlasi auserlegt ist. Als öffentliche Last müßte letztere 
die Aermsten am meisten schonen, und thatsächlich beansprucht und nimmt 
sie von ihnen am meisten, weil die Zahl der Unterstützungsbedürftigen in 
armen Gegenden natürlich am größten ist. Das sind im Osten Deutschlands 

87). Dort ist der Fall durchaus nicht selten, daß ein Ortsarmen
verband mit Aufbietung aller seiner Kräfte seine Ortsarmen nicht zu unter
halten vermag, und dann an den bezüglichen Landarmenoerband recurrirt 
werden muß. Schon diese Landarmenverdände (in Ostpreußen die Landrachs- 
Kreise) tragen dann in den ärmeren Gegenden übergroße Last, während die- 
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jenigen in den wohlhabenderen Bezirken sich trotz größerer Kräfte ge
ringerer Lasten erfreuen. Insbesondere aber jene Ortsarmenverbände, 
die Gemeinden, leiden in der That ost sehr schwer unter solchen Bestim
mungen, wie sie nunmehr z. B. der Z. 36 des preußischen Gesetzes betreffend 
die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstütz» ngswohnsitz vom 
8. Märr 1871 und früher — fast wörtlich hiermit übereinstimmend — der 
ß. 14 oes Gesetzes vom 31. December 1842 enthielt. Denn danach sind 
die Landarmenverbände nur verpflichtet, „denjenigen ihrem Bezirk angehörigen 
Ortsarmenverbänden eine Beihülfe zu gewähren, welche den ihnen obliegenden 
Verpflichtungen zu genügen unvermögend sind. Und diese Bestimmung steht 
ans dem Papier sehr leicht und einfach aus. In Wahrheit aber ist sie überaus 
hart, vielleicht eine der härtesten Bestimmungen, oie es überhaupt giebt. 
Und sie wäre auch, glaube ich behaupten zu dürfen, vollkommen unerträg
lich, wenn die Ortsgenwinden nicht im Allgemeinen in der Mangelhaftigkeit 
ihrer Steuerverfassungen wenigstens einen thatsächlichen Schutz gegen zu 
arge Ueberlastung hätten. Denn ohne solche Schutzwehr könnte und müßte 
ja bei großer, übrigens noch so wenig verschuldeter Anhäufung von Armen 
in einer Gemeinde zur Unterstützung Jener — so zu sagen erst der letzte 
gute Rock und der letzte Sparpfennig den einzelnen Gemeindegliedern abge- 
nommen werden, ehe der Landarmenverband in Anspruch genommen werden 
könnte.

Aehnlich steht es in Preußen und manchen andern Staaten mit der 
Schullast, d. h. mit der Verpflichtung zum Unterhalt der Elementar- oder 
Primarschulen. Diese Verpflichtung ruhl im Allgemeinen auf den Orts
gemeinden, und nur im Falte nachgewiesener „Prästationsunfähigkeit" dersel
ben ist der zu deckende Rest vom Staate zu übernehmen —- im Falle nach- 
aewiesener „Prästationsunfähigkeit"! — was heißt das bei guter Steuerver- 
faffung anders, als daß ebenfalls der letzte gute Rock und der letzte entbehr
liche Hausrath den Gemeindegliedern zu nehmen ist, ehe behufs Deckung noth
wendiger Schulausgaben aus die Hülfe des Staats zulückgegrifsen wird?! 
Und auch bei nicht guter Struerverfasiung ist jene Vorschrift thatsächlich 
insbesondere im Osten der preußischen Monarchie so hart, daß manchem 
Beamten^ der mit dem Nachweis der Prästationsunfähigkeit dieser oder jener 
Gemeinde oder aber mit der Revision solcher — durchaus nicht sel
tenen Nachweise zu thun hat, das Herz blutet, und der mit solchen Vor
gängen verbundene Jammer zum Himmel schreien würde, wenn nicht nach 
alter Erfahrung die durch die Last Erdrückten regelmäßig am wenigsten von 
sich hören ließen.

Dieses Elend originirt aber insbesondere daraus, daß es sich eben in den 
gedachten Fällen um recht eigentlich öffentliche Lasten handelt und daß doch 
nicht Jeder zu diesen Lasten nach seiner Beilragsfähigkeit, sondern der Bürger 
der armen Gemeinde bis zu seinem letzten Heller herangezogen werden soll, 
ehe besser situirte Theile zur Ausgleichung der Beschwerde irgend etwas bei- 
zutragen haben.

Zu welchen Gesammtergebniffen das in Preußen führt, wird sich 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



72 tzr. I. Neumann.

einigermaßen vollständig erst dann erkennen lassen, wenn dos längst herbei- 
gewünschte und schon ost in Aussicht gestellte Material über das Kreis- und 
Gemeindesinanzweseu dieses Staats endlich einmal das Licht der Welt erblickt 
haben wird. Einstweilen müssen wir uns in dieser Beziehung mit einigen 
Mthbehelfen begnügen, die indessen schon deutlich genug sprechen:

Wenn z. B nach den im Jahr 1857 dieserbalb in Preußen angestellten 
Berechnungen 2b) damals an di recten Staats st euern (resp Mahl und 
Schlachtsteuer)

in der Provinz Preußen jährlich 37^ Sgr.,
„ „ „ Posen „ 38 „

dagegen z. B.
in Westphalen . . . jährlich 50 Sgr. und
„ der Rheinprovinz „ 53„
„ Sachsen .... „ 59^ „

pro Kopf der Bevölkerung gezahlt wurden, so mag dieses Verhältniß damals 
ungefähr der Wohlhabenheit und der Leistungsfähigkeit der Bevölkerung in den 
einzelnen Provinzen entsprochen haben, obwohl nach manchen Anzeichen, auf 
die ich mir später zurückzukommen Vorbehalten muß, von ganzen Landescheiten 
etwas Aehnliches zu gelten scheint, wie von Einzelnen, daß nehmlich die Wohl
habenderen sich am ehesten den sie treffenden Lasten zu entziehen vermögen.

In schroffstem Widerspruche zu jenen Zahlen steht es nun aber, wenn, 
wie Erhebungen jenes Jahres ferner ergaben, der Betrag der Gemeinde
ausgaden, d. b. der Ausgaben der Orts-, Kreis- und Provinzial- 
Gemeinden auf den Kopf der Bevölkerung damals für die Provinz Preußen 
53 Sgr.. in den Regierungsbezirken Königsberg und Danzig sogar resp. 55'/« 
und 64^2, dagegen z. B.

für Sachsen 45 Sgr. und
„ Westphalen sogar nur 35 Sgr. (!)

ausmachte, so daß also, nnnn man Staats- und Gemeineindeausgaben mit
einander in Verhältniß setzte,

die ersteren von den letzteren ausmachien:
in Westphalen 69—70 Procent und
in Sachsen etwa 75 Procent.

dagegen
in der viel ärmeren, also vielmehr der Schonung bedürftigen Provinz Preußen 
etwa das Doppelte: 141—142 Procent ('.!).

Und daß es hiebei vorzugsweise gerade die ihrer Natur nach öffent
lichen Lasten der Armenpflege itnd der Schule waren, weiche jenes 
ungünstige Verhältniß herbeiführten, erweist schon der Umstand, daß unter den 
oben gedachten Beträgen der Gemeindelasten überhaupt sich örtliche Lasten 
befanden,

in Westphalen von 30 Sgr. pro Kopf, 
„ wachsen „ 38^/z „ „ „

dagegen in der viel ärmeren Provinz Preußen von 45 Sgr. 10 Pf. (!) in 
den Regierungsbezirken Königsberg und Danzig sogar von resp. 47^ und 
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58^2 Sgr. pro Kops. Denn die Kreisgemeinde dient in Preußen vorzugs
weise der Aufbringung facultatioer Gemeindelasten, die Ortsgemeinde dagegen 
zum sehr großen Theile der Tragung öffentlicher nothwendiger Lasten, und 
unter diesen herrschen, insbesondere auf dem Lande, Schul- und Armen
ausgaben bei Weitem vor.

Natürlich haben sich diese Verhältnisse in neuester Zeit, z. B. in Ost
preußen in Folge der Calamitäten der Jahre 1867 und folgende, noch sehr 
viel ungünstiger gestaltet. Wie örtlich — ist nicht bekamt! geworden, 
was aber die Lasten der Kreise betrifft, so ist nach den bezüglichen vor
läufigen, im Deutschen Reichs-Anzeiger kürzlich (1874) erschienenen Mit
theilungen die Sachlage die, daß nach den 1869 dieserhalb stattgehabten Er
hebungen z. B. die Kreise der preußischen Rheinprovinz pro Kopf durch
schnittlich 0,05 Rth., die der armen Provinz Preußen dagegen 0,8 Rthlr. (!) 
also das 16 17fache (!) an Bruttoausgaben zu bestreiten hatten, daß ferner 
die Kreis schulden

in der Rheinprcvinz 240.97'1, d. h. 0,08 Rthlr. pro Kopf der Be
völkerung,

in Westphalen 1.364.452, d. h. 0,8 Rthlr. pr-o Kopf, .
dagegen in der Provinz Preußen 8.535.139, d. h. etwa 3 Rthlr. (!!!) 

pro Kopf,
also beinahe das 40fache (!U des Betrags der rheinländischen Bevölkerung aus
machten, wobei allerdings dem Umstande Rechnung zu tragen ist, daß m der 
Rheinprovinz die Bezirks-, im Osten die Kreis-Chausseen vorherrschen.

Jenen Üebelständcn kaun nun selbstverständlich nicht etwa dadurch abge
holfen werden, daß der Staat die ihrer Natur nach öffentlichen tasten um 
jenes Gebots der Gerechtigkeit willen ganz und gar auf sich nimmt. Dem 
würden, namentlich bei der Armenpflege, die so zu sagen an kleine Bezirke 
gebunden ist, die größten, kaum zu überwindenden Hindernisse entgegen stehen. 
Aber das muß jedenfalls im Interesse der Gerechtigkeit , zur Verwirklichung 
jenes Grundsatzes der Leistung nach der Kraft verlangt werden, daß für 
die Inanspruchnahme der Gemeinden zu öffentlichen Lasten ein gewisses 
Maaß emgebalten werde, daß diese Inanspruchnahme nicht wie in den vorhin 
besprochenen Fallen bis an die Gränzen der Prästationsfähigkeit der Gemeinde 
heranreiche. Und dieses Maaß wird, da es sich eben um öffentliche, 
der Gemeinde so zu sagen nur aus Zweckmäßigkeitsgründen- zugemuthete 
Lasten handelt, nicht sehr hoch anzusetzen sein, zumal der Staat den Ge
meinden durch die Freizügigkeitsgesetze alle Mittel entzogen hat, sich vor prole
tarischen Ueberfluchungen zu sichern

Auch fehlt es keineswegs an Vorgängen in dieser Richtung.
Jene - früher mehr als heute üblichen Bestimmungen, wonach für die 

fakultativenGemeiudeausgaben, im Interesse des Staatsganzen, 
um für dieses letztere die Gemeinden prästationsfähig zu erhalten, ein ge
wisses Maximum der Belastung vorgesehen ist, gehören natürlich nicht hierher. 
Hier handelt es sich umgekehrt um durch Gesetz zugetheilte, obligatorische 
Leistungen und eine Beschränkung derselben im Interesse der Gemeinden.
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74 Fr. I. Neumann.

Festsetzungen dieser Art oder sind in neuner Zeil H. B in Baden 
mehrfach ergangen auf dein Gebiete der Wegegesetzgrbnng, insbesondere aber 
des Armenwesens und der Schuldsten:

So bestimmt tz. 14 des badischen Gesetzes über die Unterhaltung der 
öffentlichen Wege vom 14. Januar 1668, einmal, daß zu den Unter- 
haltunqskosten der „Landstraßen" der Staat die Hälfte und der bezüg
liche Kr«s resp, die Gesammtheit der Gemeinden, durch deren Gemarkung 
die Landstraße führt, je ein Aiercheil beizutragen haben, demnächst aber auch 
daß das bienach auf die Gemeinden fallende Viertheil unter die einzelnen 
Gemeinwesen nach der Lange der m ihren Gemarkungen gelegenen Straßen- 
strecken vertbeilr werden soll und daß, wenn der hiernach auf die Gemeinden 
des Kreises faltende Beitrag in einem Jahr für die laufende Ruthe mehr 
als 1V Kreuzer beträgt, die Staatscasse den Mehrbettag zu übernehmen hat, 
desgleichen, daß, wenn die Krersumlage für die Unterhaltung der „Land
straßen" in einem Jahr mehr als 1^ Kreuzer- von 100 fl. Steuercapital 
beträgt der Mehrbetrag ebenfalls aus die Staatscasse fällt.

Ganz ähnlich heißt es von der Armenpflege in tz. 83 des Gesetzes 
vom 5. Mai 1870, daß, wenn die Umlage auf die zur Kreisarmenpflege 
beizuziehendcn Steuercapi.alien mehr als Kreuzer von 100 fl. 
beträgt, der Mehrbetrag aus der Staatskasse zu ersetzen ist. Und das 
Elementar«nterrich Lsgesetz vom 8. März 1868 bestimmt, daß keine 
Gemeinde verpflichtet ist, zur Deckung der Lehrergehalte eine Umlage von 
mehr als 8 Kreuzer auf 100 fl. Steuercapital zu erheben tz. 67), daß dieses 
Maximum sogar ermäßigt werden sott auf 7 Kreuzer, wenn zu andern Be
dürfnissen der Gemeinde schon 10 11 Kreuzer erhoben rverdcn,

auf 6 Kreuzer, wenn
e 5 
. 4
, 8 
, 2
. 1 
Und

sonst schon

betraun die

12—13 
14-15 
16-17 
18—1V 
20—24 
25—30

Kreuzer erhoben werden,

sonstigen Umlagen gar mehr als 80 Kreuzer von
100 st. Steuercapital, so „ist die Gemeinde von jedem Beitrage frei." (tz. 68) ^).

Aehnliche Bestimmungen gelten auch in Frankreich und Elsaß- 
Lothringen. Nach den Gesetzen vom 15. März 1850 resp. 10. April 
1867 Haden hier wie dort die Ortsgemcinden zu den Kosten der Primär
schulen bei dem Mangel anderer Einkünfte höchstens 3 resp. 4 Zuschlags
centimes zu den drei Steuern, Grundsteuer, Personal- Mobiliar-, und Lhür- 
und Fenstersteuer aufzubringen und nach andern Gesetzen zu den Kosten der 
Bicinalwege höchstens 5 Zuschlagscentimes von eben denselben Steuern. 
Das darüber hinaus Erforderliche trägt der Staat resp das Departement 
und letzteres ebenfalls nur bis zu einem gewissen Maximum von Zuschlags- 
centimeä u. s. w.

Solche Bestimmungen setzen natürlich eine gewisse Uebereinstimmung 
in der Art der Gemeindeauflagen und eine gewisse enge Beziehung
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zwischen diesen und den Staatsauflagen doraus, da andernfalls das Manmnm 
der Gemeindeauflagen schwer im Gesetz zu bestimmen ist. Aber jene Bestim 
mungen sind in der That nothwendig, wenn nicht dem Grundsatz der Ber
theilung der Lasten nach der Kraft in dem Verhältniß der einzelnen 
Landestherle zu einander aus ärgste Weise Hohn gesprochen und entsetzlichen 
Ueberbürdungen Thür und Thor geöffnet werden soll. Und insofern wird 
auch auf Beziehungen der eben gedachten Art m. D. künftig ein höherer 
Werth zu legen sein, als es bisher vielfach insbesondere in Norddeuttckland 
geschehen ist").

Die Bahn, die die preußische Kreisordnung in dieser Beziehung betreten, 
indem sie in tz. 11 bestimmt, daß die Kreislasten (außerhalb der Städte) 
von den Gemeinden auf die Einzelnen nach demselben Bertheilungsmaaßstabe 
umzulegen seien, mit dem sie auf die Gemeinden verlheilt sind — dürste weiter 
zu verfolgen sein, wenn auch natürlich zwischen Lasten, die durch „Steuern" 
und solchen, die durch „Beiträge" in dem oben angenommenen Sinne zu 
decken sind, immer ein Unterschied wird aufrecht erhallen werden müssen.

Drittes Capitel.
Die Steuer nach der Lelsluugötiihigkcit uud die Steuer nach dem 

Einkommen

In feinern auf Veranlassung der Eisenacher Versammlung irn Jahre 
1873 abgegebenen Gutachten über Personalbesteuerung heißt Nasse einen 
Ausspruch von Schmöller gut, der sich sehr entschieden gegen die Auf
erlegung von Steuern nach der Lcistungsfähibkeil ausspricht.

„Die Leistungsfähigkeit", so heißt es m diesem letzten Äussprucke — 
„ist eilt leerer Begriff, mit dem man ohne näheren Inhalt nichts machen 
kann, man mag ihn drehen und wenden, wie man will. Was der Einzelne 
zu einem bestimmten Zwecke beitragen könne, darüber giebt es so viele Ur
theile, als es Menschen giebt. Das Princip (!) der Leistungs
fähigkeit läßt nur eine Auflösung zu: nimm, wo eS geht, 
dieser oder jener kann noch etwas geben".

Ganz ähnlich spricht sich Nasse selbsi an jenem Orte aus:
Ihm erscheint es, wie oben bereits bemerkt ist, als „erstes Ziel 

der Besteuerung, daß überhaupt die Mittel beschafft würden, 
deren der Staat zu seiner Erhaltung und zur Erfüllung seiner Zwecke be
darf." Und so weit es sich mit diesem Ziele verträgt, verlangt er zwar: 
„Gleichmäßigkeit" der Besteuerung, da ohne diese „nicht abzusehen sei, 
wie man eine bodenlose Willkür vermeiden wollte". Menn er aber in dieser
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Weise — so beißt es wetter — Gleichmäßigkeit fordere, so müsse er doch 
„ein Princip verwerfen, welches, so vielfach es als unbestreitbare 
Grundlage für die Verkeilung öffentlicher Lasten dargestelli wird , doch der 
reinsten Willkür Thür und Dhor öffnet," nämlich ,.die be
kannte Forderung, daß jeder Einzelne nach seiner Fähigkeit 
zu den Steuern beitragen solle." Dies Ziel erscheine jedem nach 
seinem sudjectiven Ermessen, „an anderem Orte — in anderer Richtung"; 
die Bemessung der Sreuerfähigteit „würde völlig in das Gutdünken der Steuer
behörde gelegt stin, dagegen der Steuerpflichtige jedes festen Anhaltspunktes 
stir etwaige Beschwerden gegen zu hohe Einschätzungen ermangeln, und auf 
recht jämmerliche Darstellung des Mißgeschicks, von dem sich jo viele Menschen 
verfolgt glauben, angewiesen sein."

Und diese Gründe bestimmen Nasse 2. a O. nicht nur, gleich 
Schmöller, das Princip der Steuervenheilung nach der Fähigkeit zu 
verwerfen, sondern sie scheinen ihm auch, wie er an anderer Stelle bemerkt, 
„dagegen zu sprechen, daß man eine einzelne Steuer, wenn auch nur 
bedingungsweise nach diesem durchaus willkürlichen Maaß- 
stabe umlege." weshalb auch , wie er hinzugesügt --„keinSraat 
venEinschätzungsbehörven zu Einkommens- und Vermögens
steuern das Recht gewahrt, noch neben dem Einkommen oder 
Vermögen die besondere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu be
rücksichtigen." Wenn ausnahmsweise bei den letzten Verhandlungen über 
die preußische Steuerreform eine beschränkte Berücksichtigung der Steuerfähig
keit „ziemlich allgemeine Zustimmung" gefunden habe, so seien hiebei ganz be
sondere Umstände maaßgebend gewesen, insbesondere die ungenügende Definition 
ves Einkommenbegriffs im preußischen Einkommensteuergesetz und die relativ 
zu hohe Besteuerung des Einkommens aus Arbeitsleistungen gegenüber den
jenigen aus Bermögensnutzungen, wie sie ebenfalls aus jenem Gesetz sich ergäbe.

Aehnlicke Aeußerungen, wie diese von Nasse und Schmöller sind 
heute nicht selten. Während man früher wohl zu sehr geneigt war, Steuern 
nach dem Einkommen und Steuern nach der Leistungsfähigkeit für identisch 
zu halten und die eine durch die andere zu vertheidigen — ich erinnere bei
spielsweise nur an den schon von Kries mehrfach getadelten, oft citirten 
Satz von Adam Smith: tbc subject ougbt to contribute — us 
nearly as possible in propoiniori to lbeir respective abilities, tbst is 
in proportion to tbs revenue vvbicb tbe^ enjov') — ist es in neuester 
Zeil mehrfach oorgekommen, daß man umgekehrt Forderungen, die in Gemäß
heit des Princips der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit unzweifelhaft 
berechtigt geivefen wären, deshalb alllehnen zu dürfen geglaubt hat, „weil sie 
das Princip der Einkommensteuer verletzten."

Mit einer derartigen, dcn Ausführungen von Nasse vollkommen ent
sprechenden Erklärung wies z. B. der Vertreter der preußischen Regierung im 
Jahre 1873, bei den Verhandlungen über die Reform der Classen- und Ein
kommensteuer in der Commision des preußischen Abgeordnetenhauses einen dort 
gestellten Antrag zurück, nach tvelchem dem bezüglichen Gesetzentwürfe die m.
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D. keineswegs ungerechtfertigte Bestimmung eingesügt werden sollte, dug ver 
Arbeitsverdienst der verheirateten Frauen bei Bemessung des Einkommens 
der betreffenden Haushaltung außer Ansatz bleiben solle. Und ebenso 
sprach sich zu einer Verhandlung des gedachten Hauses selbst , am 4. März 
1873, der Regierungsvertreter bezüglich des Antrags, die. über 60jährigen 
Personen der ersten Steuerstufe von der Steuer frei zu lassen, dahin aus, 
daß solche Befreiung zwar mit dem bisherigen Princip der Veranlagung der 
Classen steuer nach den Gesammtverhalmissen und der durch diese bedingte 
besondern Leistungsfähigkeit der Einzelnen harmvnire, nicht aber mit dem Grund

sätze der Besteuerung nach dem Einkommen, der das neue Gesetz auf
stelle. Damit wäre es unvereinbar, die Steuerpflicht noch ferner auf 
eine bestimmte Altersclasse zu beschränken u. s. w. Desgleichen meinte im 
Frühjahr 1874 der Vorsitzende der Steuer Deputation der zweiten sächsischen 
Kammer bei Erörterung der Frage, ob auch auf die Ausgabeverhältnisse der 
Steuerpflichtigen bei ihrer Einschätzung Rücksicht zu nehmen sei: Tas könne 
bei der Einkommensteuer nicht zugegeben werden. Denn die Berücksichtigung 
der persönlichen Leistungsfähigkeit der Censiten sei eine „Abweichung vom reinen 
Princip," ein dem System vollständig fremder Begriff u. s. w?).

M. D. ist aber ein Princip der Einkommensteuer, das m der 
gedachten Weise dem Grundsätze der Belastung nach der Leistungsfähigkeit 
gegenüber gestellt werden könnte, durchaus nicht aufrecht zu erhalten. 
Das Einkommen kann ein vorzügliches Hülfsmittel zur Durchführung jenes 
Grundsatzes sein, aber es bleibt eben nur ein Hülfsmittel und nur eines 
unter vielen Das eigentliche Ziel bleibt — dies darf, wie ich glaube, nie 
aus den Augen gelassen werden — die möglichst beste Verwirklichung jenes 
Grundsatzes selbst. Und dieses Ziel zu erstreben, varf unS das Hülfsmittel 
natürlich nicht hinderlich sein.

Auch ist jenem Grundsätze in der bestehenden Steuergesetzgebung und 
Steuerverwaltnng viel mehr Rechnung getragen, als man gemeinhin annimmt

Wie derselbe nach dem vorhin Bemerkten in gewissen Gebieten des Privat
rechts seit Alters gilt und ebenso — wie gezeigt wurde — für Kirchen
gemeinden in einer Reihe von Gesetzen sanctionirt ist, so ist er es auch für 
Staats- und Gemeindeabgaben in vielen Steuer- und Staats-Grundgesetzen.

In Frankreich z. B- gehört jener einzige Artikel des Decrets der 
Nationalversammlung vom 7. October 1789?"-), nach welchem „Alle Steuern 
und öffentlichen Lasten, welcher Art" sie auch sein mögen, von allen Bürgern 
und Eigenthümern nach Maaßgabe ihres Besitzstandes und ihrer 
Leistungsfähigkeit getragen werden" sollen, — noch heute zu den 
Fundamentalgesetzen der Steuerverwaltung, die in den bezüglichen Gesetzes
sammlungen vorangestellt zu werden pflegen.

Jene Bestimmung ging über in die „Erklärung der Menschenrechte," in 
welchen der Artikel 13 den Wortlaut erhielt:

Für die Unterhaltung der öffentlichen Macht und für die Kosten 
der öffentlichen Verwaltung ist ein gemeinschaftlicher Beitrag noth
wendig. Dieser soll unter alle Bürger des Staats im Ber- 
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78 Fr. I. Neumann.

hälrnisse ihrer Bermögensumstände auf gleiche Weise 
vertheilt werden".

Und mit der DerLaratiou der Rechte fand dieser Artikel dann weiter 
Eingang in die französische Verfassung vom 3. September 1791, und in 
wenig veränderter Gestalt auch in die Verfassung von 1795 („Jede Steuer ist 
für den allgemeinen Rutzen eingeführt; sie muß unter die Steuerbareil 
nach Verhältniß ihres Vermögens vertheilt sein").

Demnächst ging er auch in die französischen Verfassungen von 1814 und 
1830 über, deren übereinstimmender Artikel 2 lautet:

„Die Franzosen trugen ohne Unterschied nach Verhältniß ihres 
Vermögens zu den Lasten des Staats bei," und fand ebenso Ausnahme 
in der 1848er Verfassung Frankreichs, wie in einem erheblichen Theile jener 
großen Zahl auswärtiger Verfassungen, die den gedachten französischen nach
gebildet wurden, so in den spanischen Verfassungen von 1812 (ZZ 8 und 
339) und 1837 (Art. 6: „Jeder Spanier ist verpflichtet — nach Ver
hältniß seinesVermögens zu den Ausgaben des Staats beizutragen"), 
in der portugiesischen Verfassung von 1826 (Art. 145 Nr. 14: Niemand 
ist der nach Verhältniß seiner Habe berechneten Beisteuer zu den 
Staatsabgaben entzogen") u. s w. ^).

Außerdem ist derselbe Grundsatz heute z. B. in einer großen Zahl 
schweizerischer Cantone durch die Verfassung sanctiomn, so im Thur
gau („die Einwohner des Cantons tragen zu den Steuern, nach Ver
hältniß ihres Vermögens und Einkommens bei"), in Frey
burg („die neuen Auflagen sollen so viel als möglich so vertheilt werden, 
daß Jedermann nach seinem Vermögen zrl den Lasten des Staats 
beitrage"), in Zug, in Appenzell-Außerrhoden u. s. w.

Ebenso ist derselbe Grundsatz dann aber auch, wie schon bemerkt ist, in 
Steuergesetze übergegangen:

So schrieb, um nur einige Beispiele hierzu zu geben, in England 
bekanntlich schon die — noch heute die Grundlage der Communalbesteuerung 
bildende Arte der Königin Elisabeth vor, daß die Umlage der Steuern zu 
erfolgen habe aeooräinK to tbe ability oto. ^).

Derselbe Grundsatz wird ebenso in Deutschland in vielen älteren 
und neueren Gesetzen anerkannt, so für ganz Deutschland in jenem Gesetze 
„wegen der KciegÄeistungen und deren Vergütung" vom N. Mai 1851, 
welches — ursprünglich ein preußisches Gesetz — durch Verordnung vom 
7. November 1867 (Bundesgesetzblatt 1867 p. 126) -um Reichsgesetz er
hoben ist, und nach welchem der in Kriegsfällen sehr erbebliche Betraa der 
sogen. Landlieferungen an Brodmaterial, Hafer, Heu und Stroh und, „sofern 
es die Umstände erfordern", auch an Fleisch — „auf die Provinzen unter 
Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit undLage derselben" 
zu vertheilen, und hierbei „auf eine möglichst billige Ausgleichung Bedacht zu 
nehmen" ist. Weiter heißt es in demselben Gesetze, daß lvenn durch die sonstigen 
Fouragelieferungen, Naturalverpflegungen, Vorspannleistungen u. s w. „einzelne 
Gemeinden oder Kreise im Verhältniß ihr er Leistungsfähigkeit zu 
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hart betroffen werden", eine bezügliche Ausgleichung dieser Lasten durch 
die Provinzial- und Kreis-Vertretungen ins Werk gesetzt werden soll.

Äehnlich wurde in Sachsen z. L. die außerordentliche Einkommensteuer 
von 1318 in der Verordnung vom 27. April dieses Jahres mit den Worten 
eingeführt :

„In der Absicht, die bei den dringenden Umständen der Gegenwart dem 
öffentlichen Wohle darzubringenden Opfer mit möglichster Schonung der Un
bemittelten, nach der wirklichen und allseitigen Leistungsfähig
keit eines jeden Staatsangehörigen zu bemessen, zugleich aber um 
die künftige Vertheilung der persönlichen directen Staatslasien 
überhaupt nach diesem Maaß stabe anzu bahnen, haben Wir u. s. w. 
beschlossen, — ein Gesetz über die außerordentliche Besteuerung des Einkom
mens vorlegen zu lassen" u. s. w.

Für Sachsen-Weimar bestimmt, wie schon erwähnt — die Kirchen- 
ordnnng twm 24. Juni 1851, daß jede Kirchengemeinde verpflichtet sei, für 
Erhaltung bez. Beschaffung der Mittel zur Beförderung ihrer kirchlichen Be
dürfnisse, soweit dieselben nicht durch Leistungen, die alls andern Rechtsgründen 
beruhen, gedeckt werden, derart selbst zu sorgen, daß etwaige Umlagen von 
allen steuerpflichtigen Gememdegliedern nach ihrer Lei st ungsfählgkeit 
erhoben werden. Und ganz derselbe Grundsatz wird ebendaselbst auch für 
die ^Personal-Slaarssteuern von dein revidirten Gesetz über die Steuer- 
verfassung vom 18. März 1869 an die Spitze gestellt. Danach sind nehm
lich an „Steuerarlen" lm Großherzogthum überhaupt nur zulässig:

1) Grundsteirern,
2) gewisse indirecte Sienern und
3) „diejenigen allgemeinen directen Steuern, welche aus dem Einkommen 

beruhen" (tz 2).

Und bezüglich dieser letzteren Steuern ist ausdrücklich festgesetzte Sie 
„sollen alle Steuerpflichtigen nach dem Verhältniß ihrer 
Leistungsfähigkeit treffen" u. f. w. u. s, w.

Noch viel erheblicher aber ist, oaß auch in denjenigen Steuergesetzen, in 
denen dieser Grundsatz der Vertheilung der Steuerlast nach der Kraft nicht 
direct ausgesprochen ist und die sich durch Namen und Eingang als „Ein
kommens-" oder als „Vermögenssteuern charakteris^ dennoch jener 
Grundsatz sehr vielfach, ja geradezu regelmäßig mittelbare Anerken
nung gefunden und er in den mannigfaltigsten Bestimmungen das oben er
wähnte sog. Princip der Verteuerung nach dem Einkommen r68p. 
dem Vermögens stände derart durchbrochen hat, daß jene Steuern wirk
liche Einkommens oder Vermögenssteuern im strengen Sinne des Worts 
nicht waren und nicht sind.

In dieser Beziehung dem neuen preußische Gesetze, wie es Nasse in 
den vorhin citirten Worten thut, eine Sonderstellung beizumeffen ist, wie uns 
ein kurzer Ueberblick über die in den folgenden Abschnitten eingehender zu be
handelnde betreffende Gesetzgebung zeigen soll, keineswegs gerechtfertigt.
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Natürlich kommen hier vorzugsweise die Gesetze germanischer Staaten 
in Betracht. Denn nur in diesen letzteren ist von wirtlichen oder sogenannten 
Einkommens- und Vermögenssteuern aus Gründen, die nach dem bekannten 
Urtheil Paricu's mit der größeren germanischen Gewissenhaftigkeit und 
dem größeren Vertrauen in die Beamten jener Staaten in Zusammenhang 
stehen, in umfassender Weise Gebrauch macht.

Um aber von den germanischen Staaten zunächst einen der kleinsten in's 
Auge zu fassen, so hat schon der soeben genannte französische Amor gelegent
lich darauf verwiesen^), daß es in Dänemark im Allgemeinen Grundsatz 
sei, die Steuern, insbesondere die Lommunallasten. Lorivoo ox teiliß- 
doä: „nach Vermögen undU m ft änden " umzulegen. U a c. 61idi tai rp 
paira oräineroweQt plus L re venu öxal g^uu psre äe 
kaiuille. b,e prineipe aämis a eet eßarä les 8tanäinLviens 
ost ck'irQposer ä taut le wouöe uue xene eßsle. Und so 
setzt denn auch H 17 des Gesetzes vom I I. Februar 1863 ^ über die com- 
nmnalen Steuern in den dänischen Provinzialstädten fest, daß die 
Einschätzung der Eensiten zu den außer den Grundsteuern noch zu erhebenden 
Abgaben erfolgen soll overeeost^mmenös me^ äv üiätil kor Ingninx ettor 
b'ormue 0" l^ilißbeä tülssto (übereinstimmend mit den bisher für
die Einschätzung nach Vermögen und Umständen befolgten Regeln), 
und über die in Kopenhagen zur Befriedigung des communalen Bedarfs 
zu erhebende Einkommensteuer ^uälcowsiskat) wird im § 14 des bezüglichen 
Gesetzes vom 19. Februar 1861 in Worten, die in der That sehr lebhaft 
an das neue preußische Classen- und Einkommensteuergesetz erinnern, bestimmt, 
daß „wo besondere Umstände, wie z. B dem Einzelnen, als Familien
versorger, wegen Schulden und dergleichen obliegende Lasten 
dafür- sprechen, daß der Betreffende mcht mit seinem ganzen steuerpflichtigen 
Einkommen zur Einkommensteuer herangezogen werde," — die Einschätzungs
commission unter gewissen Maaßgaben berechtigt sei, „eine Herabsetzung ein
treten zu lassen." Ganz ähnlich heißt es aber auch in den: allgemeinen 
Staatseinkommensteuergesetz für Dänemark vom 2. Juli 1870, 
nach welchem dort z. B. in den Jahren 1871 und 1872 gesteuert wurde, daß 

,,wo besondere Verhältnisse, wieKrankheit, drückendeFamilien- 
verhältnisje, Einberufung zum Militäirdienste und 
dergl. dafür sprechen, daß ein Steuerpflichtiger nicht zu dem ganzen 
Steuereinkcmmen (etrer sia Kele Skatteinäaext) veranlagt wird," — 
die Steuercommission zur Steuerermäßigung berechtigt sei.

Besonders ausgebildet ist eine solche Berücksichtigung der Familienvcr- 
hälmisie, Krankheiten und anderer die Leistungsfähigkeit bedingender Umstände, 
sodann aber in den Steuergesetzen Amerika's ^) und der Schweiz^), hier 
bei den im Allgemeinen getrennt erhobenen Einkommens- und resp. Vermögens
steuern, in den Staaten und Territorien der nordameritanischen Union aber 
bei den sog. property taxes, die sich theils als Vermögenssteuern, theils 
aber auch als Vermögens- und Einkommenssteuern in unserem Sinn charak- 
terisiren.
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Sohr allgemein ist in diesen Gesetzen z. B. vorgefchrieben, daß Kranke, 
Geistesschwache, Wahnsinnige u. dergl in ihrem Erwerb beein- 
trächngre Personen nicht nach Maaßgabe ihres Vermögens zur Vermögens
steuer heranzuziehen sind, sondern mtweder von allen Lasten frei, oder doch 
bezüglich ihrer erleichtert sein sollen.

So figurirt in Virginien unter den exemptions 1>om taxation ganz 
allgemein: tbo income ot persons ot bodilv inbrmitv, in Utah ist steuer
frei das Vermögen ot insane or idiotic persons unter ! 000 Dollars, in 
Nordcarolina waren früher steuerfrei: all — intirm persons 
and dis a died and insane slaves as Ide country court ma^ 
declare and record Lt sublets ot exemption, ebenso sind in Alabama 
allgemein steuerfrei: all insane persons and tdeir property/ to tdo amount 
ot one lbonsand dollars n. s. W.

Daneben genießen in den Staaten der Union Waisen, Wittwen 
und wohl auch weibliche Personen überhaupt weitgehende Berück
sichtigung.

Z. B. in Massachusetts ist steuerfrei: property to tbo amount 
ot Lvc bundred dollars ot a ^idorv or nnmaried tomato and ot an^ 
temalv minor vadose tatdor is deceased, it dor v'bolo estate — does 
not exceed one tbousand dollars, in Kalifornien ist steuerfrei: tde 
propertv ot widows and orpdan edildron not to exceed tde amount ot 
one tdousand dollars to an)- one family; ganz dieselbe Bestimmung gilt 
für Nevada u. s. w.

Endlich findet auch die Zahl der Familienangehörigen (!) bei 
den propcrl v taxes Berücksichtigung z. B. in Oregon durch die Vorschrift, 
daß von dem zu besteuernden Vermögen auf jeden Kopf der Familie 
300 Dollars in Abzug gebracht werden dürfen, in Delaware und Michi
gan durch die Bestimmung, daß zur Vermögenssteuer nicht heranzuziehen sind, 
dort — provisions necessary tor tbs use and consumption ot tire 
o^vner and tamil^ tor tire ^ear, in Michigan aber provisions 
and tuol tor tire comfortable subsistence ot (sued) bouse bolder 
and tamilv tor six montbs n. s. w.

Noch weiter ist man in Berücksichtigung derartiger Umstände in der 
Schweiz gegangen.

Hier enstin in der That kaum eine sog. Vermögens - oder Einkommens
steuer, von der sich nicht nachweisen ließe, daß neben dem Vermögen 
und Einkommen selbst noch andere, auf die Leistungsfähigkeit der 
Censüen bezug habende Umstände Berücksichtigung gefunden hätten.

Wie es m Oregon nach dem eben Bemerkten vorgeschrieben ist, daß 
pro Kopf der Familie 300 Dollars vom zu besteuernden Vermögen ab^ 
gezogen werden dürfen, und wre es jetzt auch z. B. im preußischen Classen - 
und Einkommensteuergesetze vom 25. Mai 1873 heißt, daß bei Veranlagung von 
Einkommen bis 1400 Thl. jährlich unter andern die Leistungsfähigkeit be
dingenden wirtschaftlichen Verhältnissen der Steuerpflichtigen, auch eine „große 
Zahl von Kindern" eine Steuerermäßigung rechtfertigen solle, so war z. B.

Schriften VNl. — Progr. Einkommensteuer. 6 
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für den Canton Neuenburg schon durch das Vermögens- und Erwerbssteuer- 
gesetz von I860 benimmt und ist jetzt durch das mir vorliegende Gesetz vom 
2 2. Juni 1867 von Neuem festgesetzt, das von jedem Einkommen, außer 
dem allgemeinen Haushaltungskostenbenag von 400 Fr. noch 150 Frs. für 
jedes im elterlichen Hause befindliche Kind von weniger als 18 
Jahren iu Abzug gebracht werden dürfen^). Aehnlich sind in Genf nach dem 
loi Zentrale sur los contributions srubli^uos von 18. Juni 1870 Von der 
Personalsteuer ausgenommen

Unverheiratete nur, wenn sie die geringe Miethe von 15 0 Frs.
(resp, außerhalb der Stadt 100 Frs) oder noch weniger entrichten, 

Familienväter und Familienmütter aber, wenn sie bis 250
(resp, außerhalb Genfs bis 2o0) Frs. Miethe zahlen.

Das mir vorliegende Project der Berner Einkommensteuer von 18-17 
wollte sogar ganz allgemein gestatten, daß vom Einkommen abgezogen würde: 

„was der Erwerber zu seinem und seiner Familie 
Unterhalt verzehren muß,"

Und diese Bestimmung ist auch für lange Zeit in der That Gesetz ge
wesen. Sie war übergegaugen in das an manchen Mängeln leidende, doch 
im Wesentlichen und so auch in den hier in Frage stehenden Bestimmungen 
bis zum Jahre 1866 geltende Einkommens- und Bermögenssteuergesetz vom 
24. April 1847, welches im § 29 freilich noch den beachtenswerten 
enthielt, daß

„die Unterhaltungskosten für den Erwerber und seine Familie nicht 
nach dem individuellen Aufwand, sondern nach den 
unentbehrlichen Bedürft,tssen berechnet (werde), 
welche ein ordentlicher Hau Swirth unter den gleichen. 
Verhältnissen (sie) hat").

Das heutige Gesetz vom 18. März 1865, das vonScheel im Jahrgange 
1874 der Jenenser Jahrbücher mitgetheilt und besprochen hat, enthält solche 
Bestimmungen nicht. Dageg n gilt im Canton Freyburg nach mir von 
dort gewordener gefälliger Auskunft noch heute, was das umfangreiche. Gesetz 
„über die verhältnißmäßige Steuer von Handel und Gewerbe" vom 19. 
August 1869 vorschrieb, daß nämlich von dem „steuerbaren Einkommen" 
in Abzug gebracht werden sollen:

„Die Unterhaltungskosten des Steuerpflichtigen oder dessen Familie nach 
folgender Berechnung."
„Wenn die Schätzung des persönl. Gewinnes rc. nicht 1500 Fr. übersteigt:

„ diese Schätzung nicht................................. 5000 „ „ ch,,),
„ wenn sie..................................................... 5000 „ . „ —

Wende ich mich andern Bestimmungen der schweizerischen Gesetze zu, so 
ist es ferner doch auch eine Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit neben dem Vermögen und Einkommen wenn z. B. bezüglich der 
Veranlagung der Vermögenssteuer im Canton Luzern im H 18 des Steuer- 
gesetzes vom 18. Herbstmonat 1867 bestimmt ist, daß „bei unter Vor
mundschaft stehenden", also mehr oder minder erwerbsunfähigen, „Personen 
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von dem ausgemittellen Vermögen, sofern dasselbe unter 6000 Frs. steht, ein 
Fünftel <200§) inAbzug zu bringen sei/' ebenso das Züricher Gesetz 
über die Vermögens- und Einkommensteuer vom 2. März 1870 gestattet, 
bei „dem Vermögen von Waisen und andern arbeitsunfähigen 
Personen je nach dem Grade des Bedürfnisses!!) Beträge bis 
auf 3 0 00 Frs. für den Einzelnen gerechnet/' von der Vermögenssteuer aus
zunehmen, uud noch wetter gehend —- das Gesetz über das Lanoessteuerwesen 
im Eamon Gl arus vom 11. Mai 1873 vorschreibt, daß „beiverdienst
losen Wittwen, Waisen, gebrechlichen oder alten Personen, 
sofern das Vermögen weniger als 20,000 Frs. (-äe) beträgt, nicht mehr als 
die Hälfte desselben" in das Vermögenskalaster gebracht werden soll.

Nicht minder gehört es hieher, wenn — wie dies in den schweizerischen 
Einkommens - und Bermögenssteuergesetzen sehr häufig, fall N e g e l ist — 
die Gränze, bis zu welcher Einkommen und Vermögen steuerfrei zu lassen 
sind, sirr Wittwen und Waisen, Bevormundete und d. gl. Personen Höber 
hmauf gesetzt ward, als für andere.

Im eben genannten Luzerner Gesetz heißt es in § 9:
„Von der Vermögenssteuer ist frei:

a. jedes Gesammtvermögen eines Einzelnen oder einer Familie in 
gemeinschaftlicher Haushaltung unt^r 1000 Frs.,

d. das Vermögen einer Wittwe und eines jeden elternlosen 
Kindes unter 1b Jahren, wenn es 1500 Frs.(!) nicht übersteigt" 

Und eine Unterscheidung ganz derselben Art wird für den Canton 
Schwyz im Gesetze vom 10. Herbstmonat 1854 gemacht, nur sind die be
züglichen Maximalsummen hier statt 1000 und 1500 Frs., vielmehr 1000 
und 2000 Frs., ähnlich in Obwalden nach dem Gesetze vom 10. März 
1870: 600 und 1200 Frs., in Basel nach dem Gesetze betreffend die 
Vermögenssteuer vom >1. Juni 1866 300" im Allgemeinen, und resp. 
15,000 (!) für Wittwen und 6000 Fr. für jede Waise u. s. w.

Ebenso sind in Basel nach dem Gesetze über eine allgemeine Ein
kommen- und Erwerbs steuer vom 1. October 1866 von dieser Steuer 
frei: im Allgemeinen Diejenigen, die ein Einkommen unter 500 Frs. 
haben, Wittwen und Waisen aber, wenn ihr „steuerbares Einkommen 
im betreffenden Jahr je LOO Frs. nicht übersteigt." In Baselland sind 
von der Vermögens-Einkommens- und Erwerbssteuer nach dem Gesetze vom 
21. Juli 1871 im Allgemeinen kleine Vermögen nicht frei, doch Vermögen 
von Wittwen und Waisen umer 1000 Frs. u. s. w.

Eine Berücksichtigung der besonderen die wirthsckaftliche Leistungsfähigkeit 
berührenden Verhältnisse ist es aber endlich auch, wenn — wie das in den 
schweizerischen Erwerbs- oder Einkommensteuergesetzen ebenfalls häufig ist — 
einzelne Classen der Bevölkerung wie Dienstboten, Tagelöhner Handarbeiter 
n. s. w. als solche uud nicht wegen ihres geringen Einkommens für erwerbs- 
resp. einkommensteuerfrei erklärt werden.

So sind im Canton Thurgau nach dem Gesetze vom 6. März 1849 
„von der Swuerpflicht unter dem Titel des Einkommens" — diese Wvnc 

s* 
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bilden den Gegensatz zur Steuerpfticht von Capitalvermögen und Grundeigen 
thum — ausgenommen:

„die Knechte, Mägde und Handwerksgesellen," 
im Canton Aargau ist nach dem Gesetz vom 11. März 1863 von der 
Erwerbesteuer ausgenommen:

„der Lohn oder Erwerb von gewöhnlichen Handwerksgesellen und 
Dienstboten als solchen, wenn sie weder eigene Haushaltung führen, 
noch ein Geschäft oder einen Beruf auf eigene Rechnung rreiben" 
(8-i) u. s. w.

Bestimmungen ähnlich den gedachten über die Berücksichtigung der größeren 
oder geringern Zahl der Familienglieder finden sich ferner aber auch in 
denjenigen englischen Einkommensteuergesetzen, welche nicht wie das jetzige 
den Einkommen unter 150 Pfunv Befreiung oder besondere Ermäßigung 
gewährten.

Nach dem Gesetz vom Jahr 1797 erhielten in England Eltern von 4 bis 
7 Kindern 10 Procent Steuerermäßigung, von 8 und 9 Kindern 15 und 
von 10 und mehr Kindern sogar 20 Procent. Das Gesetz von 1798 ge
stattete den Steuerpflichtigen für jedes Kind einen Abzug 

von 5"^ bei 60 bis 400 Pfd. Einkommen 
„ 4„ „ 400 „ 1000 „
„ 3„ „ 1000 „ 5000 „
„ 2„ „ 5000 „ und mehr „

Und diese Begünstigungen behielten auch die Gesetze von 1803 bis 1805 
im Wesentlichen bei, indem sie nur die genannten Procentzahlen auf resp. 
4, 3, 2 und 1 Procent herabsetzten

Ebenso schrieb das im vorigen Jahrhundert lange Zeit in Geltung gewesene, 
1798 abgeschaffte, aber 1845 wiedereingeführte und 1850 reformirte Per
sonalsteuergesetz in Toskana Berücksichtigung zahlreicher Familie durch Mahl 
niederer Einkommensclassen vor"). Aehnlich auch die alleren Norenti- 
nischen Gesetze: die Vermögenssteuer von 1427 gestattete den Abzug von 
100 Fl. für jedes Familienmitglied, und spätere Gesetze berechtigten inbesondere 
die untern Vermögensclassen zu noch größern Abzügen, indem gestattet wurde, 
der wirklichen Zahl der Familienmitglieder noch eine singirte hinzuzuzählen, 
deren Ziffer sich steigerte, je kleiner das Vermögen war*?).

Auch die holländischen Einkommensteuergesetze des vorigen Jahrhunderts 
sind ebenso Beispiele der Berücksichtigung der Familiengröße, wie der Steuer
progression. Das Gesetz von 1797 gestattete den Abzug von 50 Fl. pro Kopf 
allgemein, das Gesetz von 1798 nur für Einkommen unter 1000 Fl. rc.

Gehen wir aber schließlich zu Deutschland über, so finden wir auch 
hier, daß in den geltenden Einkommensteuergesetzen jenem Grundsatz der Be
steuerung nach der Leistungsfähigkeit regelmäßig und in sehr mannigfaltigen Bestim
mungen Rechnung getragen wird. Für Hamburg bestimmt tz 3. des Einkommen
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steuergesetzes vom 26. März 1866 (Novelle vom 9. Januar 1871"), daß 
diejenigen Steuerpflichtigen, deren Einkommen 4500 Mark nicht erreicht, und 
„welche eine Familie von mehr als vier Personen (zwei Kinder 
dis zum vollendeten vierzehnten Jahre für eine Person gerechnet) zu ernähren 
haben", um ein Viertheil ihres Steueransatzes zn ermäßigen sind. Und 
ähnliche Bestimmungen hatten auch schon in den älteren Steuergesetzen H a m - 
burgs Aufnahme gefunden. Nachdem allgemeinen Erwerbs- und Einkommen
steuergesetz von 1831 z. B. genossen Väter mit „zahlreicher Familie" und 
weniger als 4000 Mark Cour. (1600 Thlr.) Einkommen ebenfalls eine Steuer
ermäßigung von ein Viertheil, und dieselbe Bestimmung hatte bei Einkommen 
unter 3000 Mark (1200 Thlr.) auch schon nach dem Gesetze vom 12. Juni 
1815 über Ausschreibung einer allgemeinen Kriegs- und Vermögenssteuer 
Geltung gehabt").

Desgleichen sagt das revidirte Gesetz betreffend die Einkommensteuer 
in Lübeck^) yE 31. Mai 1872:

„Diejenigen Steuerpflichtigen, welche bei einem jährlichen Einkommen 
von 2000 Mark oder weniger eine Familie zu ernähren haben, zu 
welcher mehr als fünf Kinder gehören, haben nur drei Vier- 
theile des ihrem Einkommen entsprechenden Steuersatzes zu entrichten." 

Und eine ganz ähnliche Bestimmung galt in Lübeck auch schon früher 
nach dem Gesetze vom 18. Oktober 1869 ^).

Für Bremen enthält eine ähnliche Bestimmung das jetzt geltende Ein
kommensteuergesetz vom 29. April 1873 allerdings nicht, dagegen nimmt 
die dortige. Vermögenssteuer- oder Schoßordnung vom 23. Oktober 
1848 ") auf die die wirthschaftliche Leistungsfähigkeit bedingenden, besonderen 
Verhältnisse ebenfalls Rücksicht, z. B. insofern, als sie bestimmt, daß der 
„reinen Vermögensabgabe" des Schosses, in der Regel jedes Ver
mögen, das 1000 Rth. und darüber beträgt, dagegen das Vermögen der 
elternlosen, unter Vormundschaft stehenden Kinder nur dann 
unterworfen sein solle, wenn dasselbe den Betrag von wenigstens 3000 Rth. 
erreicht.

Insbesondere zahlreich sind dann aber Rücksichtnahmen derselben Art, außerhalb 
dieser „freien Städte,"in denCommunalsteuer-Regulativender 
preußischen und mehr noch in denen der sächsischen Stadtgemeinden.

In Süddeutschland konnten sich, da nach den dort geltenden Gesetzen 
die Communalsteuern — wie bekannt — im Allgemeinen nur in Zuschlägen 
zu den Staatssteuern bestehen dürfen, Ordnungen jenex Art fast gar nicht 
entwickeln. Und auch die preußischen Städte haben sich, wend sie auch — 
schon um die Forensen und juristischen Personen zur Gemeindesteuer heranzu
ziehen — von dem ihnen zustehendem Rechte der Festsetzung besonderer 
Communalsteuer- Regulative, in sehr großem Umfange Gebrauch gemacht 
haben, dennoch im Allgemeinen hiebei so sehr an die preußische Classen- 
und Einkommensteuer angeschlossen, daß von wirklich selbstständigen 
Bildungen auf diesem Gebiete verhältnißmäßig viel weniger die Rede ist, als 
in Sachsen. Hier gab es und giebt es bis zur Stunde einen Anhalt, wie 
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dert erwähnten, in einer sächsischen Staatseintommensteuer nichts. Und da 
auch Zuschläge zu der bestehenden Staatsgrund - und Staats-Personal - und 
Gewerbesteuer wegen des andern Orts schon erörterten Mangels eines rich
tigen VerlMnisses derselben zu einander nnd zu den von ihnen belasteten Ein
kommensquellen im Allgemeinen nicht räthlich erschienen, so mußte man dort 
außer in einigen wenigen Städten, insbesondere solchen mit besonders großen Ein
nahmen aus eigenem Vermögen, wie Leipzig, Dresden, Zwickau u.s.w.— 
fast nothgedrungen zu selbstständigen Ordnungen auf jenem Gebiete schreiten, die 
denn in der That dem Forscher ein reiches Feld der Beobachtung bieten.

Um indessen zunächst der preußischen Städte zu gedenken, so enthielt 
schon das bis vor Kurzem in Preußen in Geltung gewesene Gesetz über dir 
Classen -nd Einkommensteuer vom !. Mai 1851 die allgemeine Vorschrift, daß bei 
der Veranlagung zur Elassensteuer die Leistungsfähigkeit in Anschlag 
gebracht werden sollens, und ministerielle Ausführungsverordnungen hatten 
näher bestimmt, in welcher Weise dies zu geschehen habe. Diesen Bestim
mungen haben sich nun die preußischen Communalsteuer Regulative in sehr 
vielen Fällen angeschlossen

Theils heißt es da unmittelbar, daß bezüglich der zur Staats Claffen- 
und Einkommen-Steuer veranlagten Personen das Einkommen, mit dem sie 
zu diesen Steuern veranlagt seien, in die Communalemkommensteun 
übernommen werden solle, (wie z. B. in Elberfeld, Barmen, Erfurt, 
Gladbach, Halberstadt, Stralsund u. s. w.), theils ist vorgeschrieben, 
daß die Veranlagung zur Communaleinkommensteuer zwar besonders, aber 
„nach den Grundsätzen der Classen- und Einkommensteuer- 
Veranlagungs stattzufinden habe (wie in Köln, Görlitz, Münster, Rati
bor m ,s. w.) In beiden Fällen soll also die Leistungsfähigkeit neben 
dem (Abkommen in der That Berücksichtigung finden, wenn auch nicht besonders 
vorgeschrieben ist, wie dies zu geschehen habe. Ja, es ist eine solche Berück
sichtigung — zum Theil wohl eben in Folge des Umstandes, daß sie für die 
allgemeine Classensteuer des Stacus vorgeschrieben war — den Beamten und 
Emschätzungs-Commissionen an vielen Orten derart zur Gewohnheit geworden 
und wird von ihnen als so selbstverständlich angesehen, daß ihr thatsächlich 
auch da Raum gegeben wird, wo das communale Einkommensteuer-Regu
lativ sie nicht auf diese oder jene Weise vorschreibt, und wo sie impU- 
eite also ausgeschlossen ist.

Auf die beiden bezüglichen Anfragen des Verfassers:
Nr. 5: „Berücksichtigt das Comnmnaleinkommensteuer-ReM Wittwen, 

Waisen, Kranke oder Familien mir großer K inderzahl durch 
Festsetzung mäßigerer Sätze? und in welcher Weise? —" „Oder ist 
es den Beranlagungsbehvrden üb er lassen, solche Vcrhäwisse zu 
berücksichtigen?"

ist nur bei einer sehr kleinen Zahl von Städten die Antwort direct vernei
nend ausgefallen, weil in ihnen die „reine „eigentliche" Einkommerstnier bis 
in die untersten Stufen hinab durchgeführt ist, so in Breslau, Krefeld, 
Polen, Potsdam u. f. w.
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Erne Reihe anderer Städte hat bejahend geantwortet, obwohl nach dem 
Wortlaute des zugleich mitgetheilten Regulativs die Dinge dort ebenso 
liegen sollten, wie in jenen Städten, und danach also die Antwort ebenfalls 
hätte verneinend ausfallen müssen.

So heißt es — ich nenne im Folgenden aus leicht zu erkennenden 
Gründen keinen Namen — in dem Antwortschreiben des Magistrats zu T. 
mit Bezug auf die oben mitgetheilte Frage aä 5 :

„Es ist der Veranlagungsbehörde überlassen, besondere, eine ver
minderte Einschätzung rechtfertigende Verhältnisse zu berücksichtigen". 

Gleichwohl schreibt das Einkommensteuer-Regulativ für T. vom 13. Aug. 
1867 vor, daß die Veranlagung zu dieser Steuer „lediglich nach Maaß
gabe der Gesammteinnahme" stattzufinden habe (Z 3. und H 16), 
und daß davon z. B. Ausgaben für den Haushalt und den Unterhalt An
gehöriger nicht abgezogen werden dürfen 6). Und, wenn es im H 16 
Absatz 2 daselbst heißt: „der Einschätzungscommission bleibt es überlassen, 
ihre Einschätzung unter Benutzung aller ihr gesetzlich zu Gebote stehenden 
Hülfsmittel — lediglich nach pflichtmäßigem Ermessen unparteiisch zu be
wirken" — so kann sich auch das nach dein Zusammenhänge und . den eben 
erwähnten Bestimmungen jedenfalls nur auf die Schätzung des Einkommens, 
nicht aber auf die aä Nr. 5 erwähnten Verhältnisse beziehen.

Ganz ähnlich liegen die Dinge in F. nach dem Regulativ vom 4. Juli 
1870, in M. nach dem Regulativ von 1840 resp. 1854, in I. nach dem 
Statut vom 30. Decbr. 1864, in K. nach dem Regulativ vom 17. Mai 
1858 u. s, w. u. s. w.

Und doch schreibt auf die gedachte Frage Nr. 5. der soeben erwähnte 
Magistrat zu M.:

„Auf diese Verhältnisse wird von der Einschätzungs-Commission 
Rücksicht genommen. Sie verfährt dabei nach ihrem pflichtmäßigen (!?) 
Ermessen,"

der Magistrat zu I.:
„Es ist der Veranlagungsbehörde überlassen, ob und in wie weit 
sie dergleichen Verhältnisse berücksichtigen wolle,"

der Magistrat zu K.
— „bleibt der freien Beurtheilung der Schätzungs-Commission 
überlassen" u. s. w.

ja der Magistrat zu F. bezieht sich sogar ausdrücklich auf das Classen- und 
Einkommensteuergesetz von 1851, dessen das erwähnte Regulativ bei den 
bezüglichen Bestimmungen durchaus nicht gedenkt, das also bei der Ein-- 
schätzung in F. an sich nicht maaßgebend sein könnte, uud bemerkt:

„das Regulativ berücksichtige solche (nebmlich die oben in Frage Nr. 5 
aufgeführien Verhältnisse) nicht. Es ist (?) aber die Einschätzung 
nach dem Muster (sic) der Einschätzung zur Classensteuer vor
zunehmen, und können die Commissionen Krankheit und große 
Kinderza hl berücksichtigen, was auch meist geschieht"u. s. w. 

Aehnlich in sehr vielen anderen Städten! d. h. es ist da — was mir 
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sehr bezeichnend erscheint — trotzdem nach dem bezüglichen Stenerregulativ der 
Stadt eine wirkliche „reine Einkommensteuer" erhoben werden soll, doch — 
gewissermaßen durch die Natur der Dinge, durch die Schwerkraft der 

gesunden Vernunft, die über schlechte Bestimmungen ja auch sonst 
im „Gerichtsgebrauch" oder auf andere Weife den Sieg davon trägt, und 
dann freilich auch, wie bemerkt, in Folge des den Behörden als Muster vor
schwebenden Beispiels der Classensteuer — contra loZein der Gedanke 
zum Durchbruch gekommen, daß in den untersten Stufen wenigstens jene 
Steuer nicht allein nach dem Einkommen erhoben werden darf, sondern 
andere die Leistungsfähigkeit bedingende Umstände dabei zu be
rücksichtigen sind.

Berhälmißmäßig klein ist dagegen die Zahl derjenigen Städte in Preußen, 
die eine solche Berücksichtigung speciell vorschreiben.

In diese Kategorie gehören von den Städten mit mehr als 10,000 
Einwohnern (die hier allein in Betracht gezogen sind) z. B. Düsseldorf 
und Kottbus, in gewissem Sinne auch Grüneberg, Rawitsch und einige 
andere Städte mit ähnlichen Bestimmungen.

In dem Düsseldorfer Einkommensteuer-Regulativ vom 18. Januar 
1871 ist nämlich direct vorgeschrieben, daß außer auf das Einkommen

..auch aus etwaige S ch u l d e n und sonstige Vermögens-und 
Familienlasien billige Rücksicht genommen"

werden solle, und in dem Einkommensteuer-Regulativ von Kottbus vom 
24. Mai 1872 ist sogar die an die gedachten hamburgischen, lübeckischen, 
englischen und amerikanischen Gesetze erinnernde specielle Vorschrift enthalten, 
daß „billige Rücksicht bei der Besteuerung daraus genommen werden kann,

a) wenn der Besteuerte mehr als 7 (!) unerzogene Kinder hat 
uud s ein Einkommen dadur ch unverhäl 1 nißmäßig an
gegriffen wird,

d) wenn eine Wittwe, um sich und ihre Kinder zu erhalten, einen 
Gewerbebetrieb fortsetzt oder unternimmt".

Nach den Einkonnnensteuer - Regulativen der gedachten anderen Städte 
aber sind wenigstens bei der Frage nach der Befreiung von dieser Steuer 
nicht allein das Einkommen, sondern auch andere, die wirchschaftliä)e Leistungs
fähigkeit betreffende Verhältnisse maaßgebend.

Endlich nehmen die Steuern einiger, übrigens sehr weniger preußischer 
Städte (von mehr als ! 0,000 Einwohnern) insofern noch eme besondere 
Stellung ein, als sie sich ihrer ganzen Verfassung nach nicht als Einkom
mensteuern, von denen bisher hier nur die Rede war, sondern als von der 
Staats-Classensteuer verschiedene Communalclassensteueru darstellend^). 
Solche Fälle gehören indessen nicht hierher, da natürlich von einem Ver
lassen des Einkommensteuerprincipes, um das es sich hier bandelt, dort 
im Grunde nicht die Rede sein kann.

Was aber die sächsischen Städte betrifft, so lag bei den Bestimmungen 
über die Communaleinkommensteuer dieser Gemeinden das „Muster" 
einer Saatsclaffensteuer nicht vor. Man konnte es nicht für selbst-

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



Progressive Einkommensteuer. 89

verständlich halten, daß eine Einkommensteuer in der unteren Srufe etwas 
anderes sein müsse, als eine Steuer „bloß nach dem Einkommen," und man 
hatte auch ebensowenig in Ministerialverordnungen einen Anhalt, auf den man 
wie auf die preußischen Ausführungs-Verordnungen zur Classensteuer Bezug 
nehmen konnte, dagegen das Bedürfniß, insbesondere bei den kleineren 
Einkommen eine Rücksicht auf die Zahl der Familienglieder, auf 
Krankheit, Alter u. s. w. zu nehmen, mußte sich in Sachsen ebenso wie 
in Preußen Herausstellen. Und so finden wir denn Specialbestimmungen 
über solche Berücksichtigung, wie sie in Preußen eben nur ausnahmsweise bei
gebracht werden konnten, für Sachsen in großer Zahl.

So heißt es z. B. bezüglich der Besteuerung des Einkommens in 
Glauchau"*) in 8 11 des Regulativs vom 16. September 1861 ganz 
allgemein:

„die Deputation trägt das abgeschätzte Einkommen (der Einzelnen) 
speciell ein, summirt solches, erwägt dann, ob dem CoMribuenten 
aus besonderen Rücksichten z. B. wegen Schulden, 
Krankheiten, sehr starker Familie oder dgl. eine Er
mäßigung zuzugestehen sei, und bestimmt hiernach unter Berück
sichtigung solcher Ermäßigung den definitiven Beitrag."

Bei Veranlagung der Plauen'schen Einkommensteuer ist nach dem 
Regulativ vom 15. März 1860:

„auf solche Verhältnisse, welche dauernd oder vorübergehend die 
Steuerkraft schwächen, z. B. außergewöhnliche Unglücksfälle, 
langwierige Krankheiten, sehr beträchtliche S ch u l d e n u s. w. 
bei der Abschätzung insbesondere unbemittelter Contribuenten billige 
Rücksicht zu nehmen".

Ganz ähnlich Lauten auch die Z8 5 und 6 des Crimmitschauer Re
gulativs vom 30. Rovember 1866. Und ebenso „kann" bei der Veranlagung 
zu der in Reichenbach vom „reinen Einkommen" zu erhebenden Steuer — 
nachdem dort geltenden Regulativ vom 12. September 1862 —

„auf solche Umstände, welche die Steuerkraft des Verpflichteten 
vermöge der sonst dabei in Betracht kommenden 
übrigen Verhältnisse desselben wesentlich zu mindern geeignet 
sind, z. B. langwierige Krankheit, zahlreiche Familie, 
sehr beträchtliche Schulden, außergewöhnliche Unglücksfälle, — 
billige Rücksicht genommen und ein Abzug an dem ermit
telten Einkommen verwilligt werden."

In Meißen, wo — wie in Leipzig und Zwickau communale StaaIs
st cu erzuschläge erhoben werden, ist der Steuer-Deputation resp, dem Stadt
rath überhaupt die Befugniß gegeben, „bezüglich solcher Personen, welche einen 
im Verhältniß zu andern oder überhaupt zu hoch oder zn niedrig erscheinenden 
Steuerbeitrag zahlen, die Steuersätze entweder zu erhöhen oder zu ermäßigen". 
Und von dieser unten noch zu erklärenden Befugniß wird nach einer gefälligen 
Auskunft des Stadtraths zu Meißen auch gegenüber den hier in 
Rede stehenden Personen (Kranken, Wittwen, Weisen rc.) Gebrauch 
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gemacht, indem, man „Herabsetzung aus einen Theil beziehendlich die 
Hälfte des ursprünglichen Stadtanlllgesatzes bis zum gänzlichen Erlasse" ein- 
treten läßt.

In Großeuba in wird in — übrigens ebenso wie in Reichenbach 
lautender — Bestimmung des Regulativs vom 6. September 1867 auch des 

hohen Alters" als eines zu berücksichtigenden Umstandes gedacht—„da
gegen kommen Hypotheken und andere Schulden der Regel nach nicht zur Be
rücksichtigung," für Döbeln werden als zu berücksichtigende Berhältnisse ge
nannt: „Passivschulden, zahlreiche Familie, andauernde 
Krankheit und dergleichen Umstände." Doch sollen diese Umstände 
nur ausnahmsweise in Berücksichtigung kommen: „wenn dergleichen in über
wiegender Macht auf die ganze bürgerliche Existenz des Anlagepflichtigen ein- 
wirkt" 14 des Regulativs vom 16. Juli 1860). In Pirna endlich 
lauten nach dem Regulativ vom 16. Februar 1871 die bezüglichen Bestim
mungen ebenso wie in Großenhain u. s. w.

Besonders bezeichnend ist es aber m. D. wieder, daß ähnlich, wie in 
Preußen auch m denjenigen Städten, in denen das Lommnnalsteuer-Regulativ 
eine Berücksichtigung der hier gedachten Berhältnisse nicht vorsieht, denselben 
dennoch thatsächlich vielfach Rechnung getragen wird.

So bemerkt auf die oben schon cirirte Frage t^s Berfassers:
Nr. 5 Berücksichtigt das Communaleinkommensteuer-Regulativ Wittwen, 

Weisen, Kranke, oder Familien mil großer Kinder
zahl durch Festsetzung mäßigerer Sätze? und in welcher Weise?

6: Oder ist es den Veranlazungsoehvrden überlassen, solche Berhält
nisse zu berücksichtigen? und in welchem Maaße?

Ter Stadtrath zu A.
all a: nein 
ack d: ja 

Das gleichzeitig eingesandte Steuer-Regulativ für A. vom 31. Mai 1861 
enthalt aber keineswegs einen hierauf bezüglichen Passus, sondern schreibt 
stricte vor, daß die Steuer „nach dem Betrage des — zu ermittelnden reinen 
Erwerbs- und Bermögenseiukommens, wie sich von selbst versteht, ohne Abzug 
der persönlichen Haushaltstosten" zu bestimmen sei.

Aehnlich ist es in B. Der dortige Stadtrath schreibt auf die Frage uck 3: 
„Das Regulativ berücksichtigt die daselbst angegebenen Verhältnisse 
nicht (!). Es können jedoch die städtischen Eollegien in Fällen drin
genden Bedürfnisses den Erlaß der Steuer aussprechen."

LetzereS sollte aber nach dem miteingesandten Regulativ für Erhebung 
der Gemeindeanlagen von B. vom 22. April 1869 duräMs nicht der 
Fall sein.

Und von I., wo die Verhältnisse gerade ebenso liegen, schreib: der 
Stadrrarh:

aä 5: Bemerken wir, daß die daselbst Aufgefuhrteu grundsätzlich nicht 
berücksichtigt werden, daß aber in geeigneten Fällen vom 
Stadtrath Ermäßigungen oder Erlasse bewilligt werden u. s. w.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



Progressive Einkommensteuer. 91

Mes das zeigt wieder m. L., daß die Berücksichtigung der hier in Rede 
stehenden Verhältniße an sich nothwendig nicht zu entbehren ist. Me in 
den vorhin erwähnten preußischen Städten hat sich das Richtige auch in 
Sachsen selbst contra (richtiger gegen die im Verordnungswege er
folgten Festsetzungen) Bahn gebrochen.

Und nicht minder als bei den Steuern der deutschen Städte hat sich 
endlich auch bei den Einkommensteuern der mittleren und größeren deutschen 
Staaten der Gedanke Geltung verschafft, daß sie nicht allein nachdem 
Einkommen zu erheben sind:

Um zunächst mit den kleineren dieser Staaten zu beginnen, so muß 
freilich die braunschweigische Personalsteuer, erhoben nach dem Gesetze 
vom 2k. Juni 1864 mid ebenso die sonst bei Einkommensteuerfragen oft in 
Bezug genommene Sachsen-Altenburgische Steuer nach dem Gesetze 
vom 17. März 1868 hier füglich außer Acht gelassen werden, da dieselben — 
jene im gewissen Sinne ganz, diese wenigstens in der Belastung von Ein
kommen unter 50tt Rth. — Classen steuern und nicht eigentliche Einkom
mensteuern sind. Beide berücksichtigen neben dem Einkommen noch andere 
Momente der Leistungsfähigkeit in weit gehender Weise, aber da sie eben in 
dem gedachten Umfange nicht eigentlich Einkommensteuern genannt werden, 
ist davon hier abzusehen.

Hingegen den in den drei Großherzogchümern Sachsen-Weimar, 
Oldenburg und Hessen erhobenen bezüglichen Steuern wird der Charakter 
wirklicher Einkommensteuern ebensowenig bestritten werden können als den vor
hin gedachten Steuern der Schweiz, Dänemarks, Bremens, Lübeck u. s. w. 
Und doch schließen auch sie insgesammt Bestimmungen in sich, nach denen 
ähnlich wie in jenen Gesetzen neben dem Einkommen noch andere die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bestimmende Umstände bei der Einschätzung 
Beachtung finden sollen.

In Sachsen-Weimar genießen bei der Veranlagung zur Einkommen
steuer nach dem Gesetze vom 19. März 1869 z. B. Dienstboten und nicht 
selbstständige Gewerbetreibende, Gehülsen und Arbeiter den Vorzug, daß die 
von ihnen in dem Hauswesen des Dienst- oder Arbeitsherrn, bezw. Arbeits
gebers innegehabte Wohnung außer Ansatz bleibt, ebenso sollen bei den Alten- 
theilsinhabern (Auszüglern): „die freie Wohnung, ingleichen Holz und Licht" 
nicht zur Steuer herangezogen werden, wenn der Betreffende „im Hauswesen 
des Auszugspflichtigen" wohnt. Betragen die Auszüge weniger als 50 Rth., 
so sind sie ganz steuerfrei. Desgleichen sind steuerfrei:

Studirende und Schüler der Secundär- und höheren Schulen „in 
Rücksicht ihres etwaigen Einkommens aus Gewerbs- und 
Geschäfts-Thätigkeit," ferner Personen unter 18 und über 60 
Jahren ebenfalls „in Ansehung ihres Einkommens aus Ge- 
werbs- und Geschäftstätigkeit," wenn dieses ein gewisses 
Maaß nicht überschreitet, u. s. w.

Hier überall emschcwet also über die Steuerpflicht nicht allein der Be- 
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trag des Einkommens sondern auch die Art desselben und andere die Lei
stungsfähigkeit bestimmende Umstände.

Aehnlich verhält es sich in Oldenburg nach dem Gesetze über die 
Einführung einer Einkommensteuer (für das Herzogt hum Oldenburg) 
vom 6. April 1864.

Danach sind — „insoweit, als ihr Einkommen aus ihrer eigenen 
Thätigkeit" und nicht „aus Vermögen oder sonstigen Berechtigungen" 
fließt — von der Einkommensteuer befreit:

1) alle Personen unter 17 Jahren und
2) alle, „welche auf Gymnasien, höheren Bürgerschulen, Schullehrer- 

seminarien, Navigationsschule, der Ackerbauschule oder anderen 
öffentlichen oder Privatunterrichts-Anstalten sich ausbilden."

Und auch Einkommen aus „Vermögen oder sonstigen Berechtigungen" 
soll bei den aä 2 genannten Personen, sowie bei „Lehrlingen ohne eigenen 
Verdienst" dann steuerfrei bleiben, wenn es weniger als 75 Rth. jäbrlich 
beträgt (Art. 3).

Ganz allgemein ist aber endlich bestimmt, daß „für diejenigen, deren 
jährliches Einkommen den Betrag von 1000 Rth. nicht erreicht, die Veran
lagung nach der Höhe des steuerbaren Jahreseinkommens unterBerück- 
sichtigungder durch die gesummten Verhältnisse desSteuer- 
pflichtigen etwa begründeten geringeren Leistungsfähigkeit 
zu erfolgen habe (Art 3) oder — wie es in speziellerer Ausführung in 
demselben Gesetzesartikel 8ub 3 heißt: daß „neben dem Gesammteinkommen 
eines jeden dieser Steuerpflichtigen, dessen gesammte sonstigeVerhält- 
nisse insoweit zu berücksichtigen sind, als m denjenigen Fällen, in welchen 
sie den Steuerpflichtigen weniger leistungsfähig (!) erscheinen lassen, 
eine Ermäßigung unter die in den Fällen gewöhnlicher Ber
hältnisse durch das Einkommen allein bedingte Steuer- 
stufe eintreten kann."

Und als solche Fälle gerechtfertigter Berücksichtigung der allgemeinen 
Leistungsfähigkeit nennt die Ausführungsverordnung vom 15. April 1864^;

das Vorhändensein vieler Kinder, andauernde Krank
heiten, besondere U nglücks fälle, die Last der Unter
haltung armer Angehöriger (H 8 g,6 1), auch ungünstige 
Gestaltung der Art r!) des Einkommens" (H 8 aä 3), 

so daß danach also auch, worauf später zurückgekommen werden wird, eine 
Scheidung von sog. fundirtem und unfundirtem Einkommen und eine 
höhere Besteuerung des ersteren in gewissem Umfange gestattet ist.

Abgesehen hievon sind, wie man sieht, die oldenburgischen Bestim
mungen sehr ähnlich den neueren preußischen. Und auch — was recht be- 
merkenswerth ist — die Geschichte beider zeigt eine weit gehende Analogie.

Auch in Oldenburg gab es früher eine Elasten- und classisicirte Ein
kommensteuer (nach den Gesetzen vom 24. Juni 1859 und 14. Februar 1861). 
Auch bei diesen zeigte es sich — wie die Motive zum jetzigen Gesetze vom 
30. November 1863 (Landtagsverhandlungen, Anlagen XIV. x. 122 ff.) 
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darthun, daß es „bei den verschlungenen und verwickelten Lebens- und 
Erwerbs-Verhältnissen und dem Verschwinden äußerer Erkennungszeichen" un- 
thunlich war, eine Besteuerung nach Classen aufrecht zu erhalten, daß deshalb 
die Praxis die Classensteuer immer mehr zu einer Einkommensteuer gemacht 
halte, daß dieser „erzwungenen Auslegung des Gesetzes" durch eine Reform 
desselben in der Richtung der Einkommensteuer Abhülfe geschaffen 
werden mußte, daß hiebei aber neben dem „Momente des Ein- 
kommens"noch andere Umstände zu berücksichtigen wären, kurz, 
„daß die Steuer nach der, aus den gefammten Umständen, in denen 

sich der Pflichtige befindet, zu entnehmenden Leistungsfähigkeit 
des Einzelnen zu beniessen" wäre (!!).

Diese Ansichten der Negierung machte dann auch die oldenburgische 
Landesvertretung — 9 Jahre vor der preußischen — zu den ihrigen, indem 
sie übrigens den ihr ursprünglich vorgelegten Gesetzesentwurf, der auf ein 
ganz eigenthümliches Mittelding von Classen- und Einkommensteuern hinaus
lief, durch eine folgerichtiger ausgebildete Einkommensteuer ersetzte. —

Sehr ähnlich der oldenburgischen ist dann endlich in der hier in Rede 
stehenden Beziehung die allgemeine Einkommensteuer im Groß- 
herzogthum Hessen, eingeführt durch das Gesetz vom 25. Juni 1869.

Auch nach diesem Gesetze bestimmt sich weder die Steuerpflicht an sich 
noch die Höh. derselben ausschließlich nach dem Einkommen.

Steuerfrei sind z. B., sofern ihr Einkommen 300 Gulden nicht 
überschreitet:

alle Personen, welche zu ihrer Ausbildung ein Gymnasium, eine 
Universitär oder andere Uuterrichtsanstalt besuchen, desgleichen alle 
Personen unter 18 Jahren,

ebenso unter derselben Voraussetzung:
Gewerbsgehülfen und Dienstboten, welche von ihren Principalen 
oder Dienstherren Wohnung oder Kost empfangen.

Und ganz allgemein ist bestimmt, daß bei einem Einkommen unter 
1500 Gulden jährlich, neben demselben auch „Rücksichtnahme auf andere 
die Leistungsfähigkeit berührende Umstände" stattzufinden habe, 
dergestalt, daß die Jahressteuer, „entschieden" Mittelloser in der ersten Classe 
auf die Hälfte herabgesetzt werden kann, und im Uebrigen eine „Einschätzung 
in die zunächst niedrige Classe erfolgen kann,' wenn andere auf die 
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ungünstig ein
wirkende Verhältnisse zu besonderer Berücksichtigung Anlaß geben." 
Artikel 32 des Gesetzes).

Noch weiter aber ging in der hier in Rede stehenden Beziehung das 
frühere Hessische Gesetz von 12 August 1848 ^).

In diesem war ähnlich, wie z. B. in den schon erwähnten Steuer
gesetzen Englands, des Canton Neuenburg und der Staaten Oregon, 
Delaware und Michigan u. s. w. bestimmt, daß für jeden Kopf 
der Familie ein Betrag von 50 Gulden steuerfrei bleiben solle.
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Uud ebenso waren in Bayern nach dem Einkommensteuergesetz vom 
4, Juni 1848 bei unverheirateten Personen 250 Gulden, dagegen bei 

Familien mit resp, mehr oder weniger als 3 Kindern 500 resp. 400 Gulden 
einkommenssteuerfrei, desgl. in Baden nach dem Einkommensteuergesetz vom 
28. Juli 1848 bei unverheirateten Per-sonen 200 Gulden und bei Personen 
mit Familien 300 Gulden u. s. w.

In Sachsen aber har es noch kürzlich die Steuer-Deputation der 
I!. Kammer ausgesprochen, daß „der Nothlvendigkeit einer Erleichterung der 
untern Classen gegenüber den höheren" durch progressive Besteuerung allein 
keineswegs genügt werden könne, sondern hierzu eine Steuer erforderlich sei 
„die neben dem Einkommen auch die individuellen Verhältnisse 
und namentlich die Sorge für eine zahlreiche Familie in 
humaner, nicht zu minutiöser Weise zu berücksichtigen ge
stattet." In diesem Sinne einigten sich Majorität und Minorität 
jener Deputation — bei aller sonstigen Verschiedenheit der Ansichten — 
dahin, daß die einzuführende persönliche Steuer „die Einkommensteuer 
auf den unteren Stufen in der etwas mod ificir ten Form der Classen
steuer sein soll."

Demgemäß enthält denn auch der 8 l0 des den Ständen mittelst 
Deerets vom 8. Februar 1874 vorgelegten Einkommeltsteuergesetzenlwurfs die 
Bestimmung, daß „die Einschätzungscommissionen ermächtigt sind, bei den
jenigen Beitragspflichtigen, deren Einkommen den Betrag von 1000 Mark 
nicht übersteigt, besondere die Leistungsfähigkeit bedingende 
wirthschaftliche Verhältnisse" — zu berücksichtigen. „AlsVerhältnisse 
dieser Art" — heißt es dann weiter — „kommen in Betracht: eine große 
Anzahl von Kindern, die Verpflichtung zur Unterhaltung 
armer Angehöriger, andauernde Krankheit und außer
gewöhnliche Unglücksfälle." Und diese Fassung hat demnächst die 
H. Kammer angenommen, indem sie nur das Wort „außergewöhnliche" durch 
„besondere" ersetzte. (Vgl. auch den trefflichen Bericht der Steuer-Deputation 
?. 504 sf.)^).

Daß das neue badische Einkommensteuergesetz auch in der von der 
II. Kammer jetzt adoptirten Fassung solche Bestimmung nicht enthielt, durfte 
demselben nicht zum Ruhme gereichen.

Nachdem die I. Kammer dasselbe nunmehr tJuni 1874) verworfen 
hat, wird die Zukunft hoffentlich eine Aendernnng auch in diesem Punkte 
bringen. —

Wie steht es aber schließlich in Oesterreich und in Preußen.?
Auch die — noch bestehende — österreichische sogenannte Ein

kommensteuer vom 29. October 1849 ist durchaus nicht eine bloß nach deut 
Einkommen umgelegte Steuer, sondern trägt, wenn auch nicht „der Sorge um 
zahlreiche Familie" so doch im Uebrigen in der Scheidung von drei Arten 
des Einkommens und in den für diese Einkommensarten sehr verschieden 
lautenden Bestimmungen über die Steuerbefreiungen den besonderen Verhält
nissen neben dem Entkommen Rechnung^).

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



Progressive Einkommensteuer.

Sie ist übrigens nur eine „Partial Unkoulmensteuer." Eine allgemeine 
Einkommensteuer in Oesterreich einzuführen, ist Aufgabe des jetzt dem Neichs- 
rath non der Negierung vorgelegten Gesetzesentwurfs. Und vieser (Entwurf 
einer Personaleinkonmwusteuer — Heft I der Gesetzentwürfe über die Reform 
der directen Stenern. Men !874) leidet an demselben Maligel, wie der soeben 
erwähnte badische Entwurf. Er nimmt auf die Größe der Familie und 
überhaupt auf die Ausgabenverhältnisse nicht Rücksicht^'",, wobei freilich zu 
beachten ist, daß nach ihm nur Einkommen über 000 Gulden zur Einkommen^ 
steuer herangezvgen werden sollen (wie nach dem badischen Entwurf nur 
Einkommen über 15 00 Mark) und daß bei höhern Einkommen das Bedürfniß 
der Berücksichtigung gerächten Verhältnisses natürlich etwas weniger dringend ist, 
als bei ganz kleinen.

In P r enße n endlich war diejenige Steuer, zu welcher die AusführungL- 
verorduung vorn.8. Mai 1851 bestimmtes, haß bei ihr auch in Betracht 
kommen solle:

„eine große Zahl von Kindern, die Verpflichtung 
zur Unterhaltung armer Angehöriger, Krankheit, 
Schulden und ähnliche Verhältnisse"

-- allerdings dem Namen nach eine „Klassensteuer." Aber thatsächlich 
war sie doch in den höheren Steuerstufen ebenso eine Einkommensteuer, wie 
es die heutige Steuer nach dem Gesetze vom 25. Mai 1873 ist, welche ja 
für die Einkommensclassen unter 1000 Nth auch noch den Namen 
Klassensteuer beibehalten hat^).

Denn von einem wirklichen Classenunterschied, wie ihn die früheren 
Gesetze seit 1820 noch einigermaßen gewahrt hatten, konnte schon nach dem 
Gesetze vom 1. Mai 1851 z. B. auf der Grenze zwischen der Hmlptclasse 
II und III und bei Scheidung der einzelneu Stufen beider Classen nicht 
mehr die Rede sein.

Dw II. Hauptclasse hob sich der I. gegenüber noch allenfalls erkennbar 
ab, indem es im gedachten Gesetze hieß, daß zu jener Classe gehören sollten, 
„diejenigen kleineren Gruudeigenthümer und Gewerbetreibenden, welche von dem 
aus ihremBesitzthume oder Gewerbe ihnen zufließenden Ertrag schon 
selbstständig zu bestehen im Stande sind," also nicht nöthig haben, 
sich „noch 'Nebenverdienst, namentlich durch Tagelohn oder diesem ähnliche 
Lohnarbeit" zu suchen.

Wenn sodann aber zur Charakterisirung der Grenze zwischen der II 
und III. Hauptclasse lediglich bestimmt war: zu letzterer sollten diejenigen 
gehören, welche

„im Vergleich zu den der II. Hauptclasse Angehörigen auf einer- 
höheren S^ufe der Wohlhabenheit sich befinden" —

so war damit im Grunde offenbar gar nichts gesagt. Denn daß die 
Censiten der II!. Classe „auf einer höheren Stufe der Wohlhabenheit" stehen 
müßten, als diejenigen der II. — das war an sich schon in den Zahlen I, II, 
UI hinlänglich ausgedrückt. Solche Angabe betraf auch nur das Verhältniß 
der drei Hauptlasten zu einander. Die Gränze aber, bei der Jemand 
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aufhören sollte, der II. Classe anzugehören und der III. zu überweisen war, 
war damit in keiner Weise bezeichnet. Und es war nicht Schuld der Praxis, 
sondern es war unumgängliche Folge des Gesetzes, wenn die veran
lagenden Commissionen und Behörden sich bei Abtheilung der Censiten in die 
Hauptclassen II und III und die diesen angehörigen Steuer stufen principaliter 
an das Einkommen hielten.

Für die der III. Hauptclasse zu überweisenden Steuerpflichtigen war dies 
auch schon in der ministeriellen Classensteuer-Veranlagung vom
8. Mai 1851 positiv ausgesprochen.

Bei der Veranlagung dieser, so hieß es da, „muß auf ihr muth- 
maaßliches Einkommen als den zwar nicht alleinigen, aber doch 
hauptsächlichen Beflimmungsgrund für ihre Einschätzung Rücksicht 
genommen und hiernach die Steuerstuse, in welcher sie zu veranlagen sind, 
vorzugsweise festgestellt werden. Ein Steuerpflichtiger wird daher 
bei einem muthmaaßlichen Einkommen von 1000 bis 900 Rth. 
zur 12. Stufe mit 24 Rth. jährlich, bei einem muthmaaßlichen Einkommen 
von 900 bis 800 Rth. zur 1.1. Stufe mit jährlich 20 Rth. einzuschätzen 
sein" u. f. w.

So war also 'für die Steuerstufen der III. Hauptclasse und durch 
spätere Rescript resp, die an diese sich schließende Literatur auch für 
diejenigen der II. und I Hauptmasse — ähnlich, wie es heure durch Gesetz 
geschehen ist, ein gewisses Einkommens-Minimum und Maximum vorgesehen, 
nach dem die bezügliche Einschätzung vorzugsweise stattfand. Und es zeigte 
wie mir Jeder, der mit diesen Dingen zu thun gehabt hat, zugeben wird, 
insbesondere die Einschätzung der höheren Einkommen unterhalb 1000 
Rth. in der That wenig Unterscheidendes gegenüber der Veranlagung der über 
diesen Betrag hinausgehenden Emkommen zur sogen, classificirten Ein
kommensteuer.

Trotzdem war, wie bemerkt, die Berücksichtigung gewisser nicht das 
Einkommen, aber die Leistungsfähigkeit betreffenden Verhältnisse für jene 
Einschätzung bereits vorgeschrieben.

Und wie ist es heute?
Heute sieht das Gesetz eine derartige Rücksichtnahme nicht allein für die 

noch mehr als früher zur Einkommensteuer gemachte „Classensteue r", 
sondern auch für die von jeher wirklich sogenannte Einkommensteuer, 
wenigstens bezüglich der Einkommen der ersten und zweiten Stufe d. h. der 
Einkommen von 1000 bis 1400 Rth. jährlich vor. Bei Veranlagung der 
Steuerpflichtigen dieser Stufen „ist es gestattet" — so sagt das Gesetz vom 
25. Mai 1873 in H 20 — „besondere, die Leistungsfähigkeit 
bedingende wirthschaftliche Verhältnisse der einzelnen Steuer
pflichtigen (eine große Zahl von Kindern, die Verpflichtung zur 
Unterhaltung armer Angehöriger, andauernde Krankheit, 
ferner, sofern die Leistungsfähigkeit wesentlich dadurch beeinträchtigt wird, 
Verschuldung und außergewöhnliche Unglücksfälle) dergestalt 
zu berücksichtigen, daß eine Ermäßigung um eine Stufe stattfinden kann u. s. w.
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Und wenn Nasse gegenüber dieser Bestimmung, wie oben schon an
gedeutet ist, einwendet, es hätte durch sie gewissen Mängeln der preußischen 
Personalbesteuerung abgeholfen werden sollen — nehmlich einerseits der 
nnverhälmißmäßigen Belastung des Einkommens aus Arbeitsleistungen gegen
über den Vermögensnutzungen und andererseits der unausreichenden Definition 
des Einkommensbegriffs im Gesetze, welche es zweifelhaft erscheinen lasse, ob 
eine Berücksichtigung der Schnldzinsen bei der Berechnung der Einkommen 
immer angänglich sei: so sind diese Einwendungen m. D. keineswegs 
stichhaltig.

Denn was zunächst die — an sich jedenfalls zuzugebende relativ zu 
geringe Belastung des Einkommens aus Vermögensnutzungen betrifft, auf die 
unren zurückzukommen ist: so kann ja diesem Mangel gerade nach dem 
preußischen Gesetze selbst, trotz der Vorschrift der Berücksichtigung anderer 
Momente, als des Einkommens nicht abgeholfen werden. Nach 
oldenburgischem Gesetze ist dies, wie schon bemerkt ist, zulässig. Und 
die Ausführungs-Instruction zu diesem Gesetze vom 14. April 1864 sieht 
diesen Fall sogar besonders vor. Nach preußischem Gesetze aber ist 
dasselbe für die Classen- wie für die Einkommensteuerpflichtigen unzweifelhaft 
unzulässig. Denn dieses Gesetz macht in den vorhin citirren Worten 
„eine große Zahl von Kindern" u. s. w., die ebenso für die Classensteuer
pflichtigen lauten (tz 7>' und die auf Veranlassung des Abgeordnetenhauses 
gerade zu dem Zwecke ausgenommen wurden, um der Befugniß der Steuer
behörden auf diesem Gebiete feste Grenzen zu ziehen — die einzelnen, die 
Leistungsfähigkeit der Censiten berührenden Fälle, deren Berücksichtigung 
überhaupt nur gestattet sein soll besonders namhaft 2«») und nennt darunter 
die Art des Einkommens nicht. Auch stehen die namhaft gemachten Fälle 
zu solcher „Art" des Einkommens so wenig in Beziehung, daß der Nachweis 
dafür, daß sie — wie Nass e weiter meint die „Hinterthüre" hätten sein 
sollen, um indirect jenes Moment berücksichtigen zn sönnen — schwer zu 
erbringen sein möchte.

Was aber das Andere betrifft, die angeblich mangelhafte Definition 
von Einkommen im preußischen Gesetze, so vermag ich dem hierauf 
gegründeten Einwande noch weniger beizutreten.

Nasse hält es nämlich für höchst zweifelhaft, ob die bezüglichen 
Bestimmungen des Gesetzes z. B. den Abzug der Schuldzinsen von dem zu 
versteuernden Einkommen durchweg gestatten Indessen ist in den noch heute 
gültigen 28 — 30 des Gesetzes vom 1. Mai 1851 für alle Einkommens
arten deutlich vorgeschrieben, daß vom zu veranlagenden Einkommen:

„Zinsen für hypothekarisch eingetragene und andere 
Schulden in Abzug gebracht werden sollen".

Und diese Bestimmung hat nach meiner Erfahrung und wie es auch 
ein Einblick in die bekannten Commentare zu jenem Gesetze von Schimmel
fennig und Sentrups) bestätigt, kaum je zu einem Zweifel Veranlassung 
gegeben.

Hier war also durch das Gesetz vom 25. Mai !873 eine Lücke nicht

Schriften VUI — Progr. Einkommensteuer. 7 
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auszufüüen. Daß dasselbe dennoch „die Verschuldung" als eines der bei der 
Steuerveranlagung unter Umständen zu berücksichtigenden Momente ausführre, 
l-atte offenbar darin seine Ursache, daß auch um die Schuld zinsen 
gekürzte Einkommen gleicher Größe je nach der Art und Höhe der 
Verschuldung die Betreffenden sehr verschieden leistungsfähig 
machen.

Offenbar ist doch Jemand mit z. B. 600 Rth. Einkommen und !00 Rth. 
jährlichen Schuldzinsen oder mit 500 MH. Einkommen ohne Schulden aeteri« 
parilms wirtschaftlich in ganz und gar anderer, besserer Lage, als Jemand, der 
z. B. 2000 Rth. Einkommen har, von diesen aber jährlich 1500 Ntb. 
Schuldziufen abgeben muß. Schon allein die Gefahr der Kündigung der 
Schulden , die Schwierigkeit, bei hoher Verschuldung neue Capitalien an 
Stell? der gekündigten aufzutreiben, die hiebei erforderlich werdenden Spesen, 
die unvermeidlich mit solchen Vorgängen verbundenen, die Arbeilsenergie 
lähmenden uud die Ordnung des laufenden Haushalts störenden Aufregungen — 
Alles das macht die Schuldzinsen in der That nur zu einem Theile der 
durch Verschuldung überhaupt anfgebürderen Last. Neben der besten Art der 
Berechnung des Einkommens mit Durchführung des Schuldzinsenabzugs bleibt 
Verschuldung an sich ein sehr wesentlicher wirtschaftlicher Factor. Und daS 
Gesetz vom 25. Mai 187 3 hatte also guten Grund, demselben Rechnung zu 
tragen, mochte die gesetzliche Definition von Einkommen noch so vollkommen 
sein. Diese Austastung bestätigt denn auch die Ministerial-Instruction vom 
29. Mai 1873, indem sie daraus hmweist, daß „Schulden, deren Zinsen 
bereits bei der Feststellung des Jahreseinkommens in Abzug 
gebracht sind . noch eine besondere Ermäßigung zwar nicht gewöhnlich, 
aber doch dann zur Folge haben dürfen, wenn sie ,,dw Leistungsfähigkei: 
wesentlich beeinträchtigen" —

Blicken wir nun auf das Gesagte zurück, so erzieln sich, daß die bei 
Weitem meisten Staaten in ihren Einkommens- uud Vermögenssteuergesetzen 
neben dem VAinögen und Einkommen selbst auch andere die Leistungsfähigkeit 
betreffende Umstände zu berücksichtigen vorgeschrieben oder doch gestattet haben. 
Und das ist m. D. auch nnt vollem Rechte geschehen.

Was will man denn , soweit nach den obigen Ausführungen nicht die 
vom Staate und der Gemeinde gewährten Vortheile den Maaßstab der 
Lastenvertheilung M an die Stelle der Leistungsfähigkeit setzen?

Man sagt: das Einkommen, weil die Leisttmgssähigkeit nicht faßbar 
sei. Und den Maaßstab des Einkommens vertheidigt man wieder durch 
Befürwortung gleichmäßiger Belastung. Aber an sich ist mit der noch 
immer zum Ueberdruß häufigen Berufung aus Gleichmäßigkeit in diesen Dingen 
m. D. gar nichts gethan.

Denn verfahre ich z. B. nicht ganz gleichmäßig, wenn ich Alle durch 
die Bank nach der Zahl ihrer Zähne, der Länge ihrer Allgenbrauen, der 
Größe, dem Gewichte, oder dein Volumen ihrer Körper zur Steuer heran
ziehe u. s. w. ?
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Die Gleichmäßigkeit an sich ist offenbar nur geeignet, die An und 
Weise zu bezeichnen, in der von dem an sich richtigen Wege Gebrauch 
zu machen ist. Ein Mittel zur Auffindung dieses Weges ist sie nicht 
Sie leidet also, kurz gesagt, an dem sehr wesentlichen Mangel, daß sie das 
gleiche Maaß, das sie vorschreibt, nicht nennt und mithin die Haupt
sache übersteht.

Nun sagt mau freilich anch wohl weiter: „Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
kann nur bestehen in einer gleichmäßigen Verkürzung der Mittel, 
die der Steuerpflichtige für seine persönlichen Zwecke verwenden kaun, ohne in 
seiner wirthschastlichen Lage zurückzugehen, d. h. seines Einkommens"^).

Aber der Beweis für die hiemit behauptete Berechtigung der propor
tionalen Einkommensteuer ist m. D. durchaus nicht zu erbringen, 
sofern man nicht eben in der früher beliebten Weife alle Steuern in Staat 
und Gemeinde nach Verhältniß der gewährten Bortheile, insbesondere 
des dein Vermögen und Einkommen gewährten Schutzes umzulegen unternimmt, 
was im vorigen Capitel nicht nur als unausführbar, sondern auch als prin
cipiell unrichtig und verwerflich darzulegen versucht ist^).

Das Einzige, was etwa sonst noch mit einem Schein von Berechtigung 
zu Gunsten der Proportionalität der Linkommenskürzung beigebracht werden 
könnte, scheint mir darin zu bestehen, daß man sagt.- Wenn die öffentliche 
Gewalt durch die Umstände genöthigt sei, in das Privateigenthum der Einzelnen 
einzugreifen und Theile desselben sich zwangsweise zuzueignen, so müßte sie 
wenigstens alle Eigentumsrechte nach derselben Proportion kürzen, um das 
alte Verhätniß derselben untereinander thunlichst aufrecht 
zu erhalten, die bisherige Lage der DinIe so wenig als möglich 
zu ändern und wenigstens im Verhältniß zu seinen Mitbürgern 
Niemanden ärmer zu machen, als er war.

Solche Ausführung würde auch allerdings sehr viel gerechtfertigter sein, 
als die entgegengesetzte, z^ B. von Held vertretene, welche es für „das 
wichtigste Bedürfniß" erklärt, „die Steuerlast zwischen Arm und Reich so 
zu verweilen, daß dadurch der Gegensatz zwischen den socialen 
Ständen nicht noch mehr geschärft, sondern gemildert wird"^^).

Denn so richtig cs nach dem schon Gesagten immerhin ist, daß Steuer 
und Eigenthum mit einander im Gegensatz stehen und jene an sich natur
gemäß dahin ten dirt, dieses zu nivelliren, so ist das doch durchaus mcht 
die Aufgabe und das leitende Princip bei Umlegung der Steuern und 
ebenso wenig das wichtigste Bedürfniß, das bei ihrer Veranlagung zu 
befriedigen wäre Der Steuer ist die Aufgabe gestellt, der öffentlichen Ge
walt zur Durchführung ihr^r Zwecke Mittel zuzuführen. Ihr die 
Pflicht znzuschreiven, sociale Uebelstände zu beseitigen, beißt jedenfalls durchaus 
Fremdartiges in sie hinemtragen, und zu welchen sehr bedenklichen Conse
quenzen cs führen müßte, wenn 'm der That das als Hauptaufgabe der 
Stenern hingestellt würde, den Gegensatz von Ann und Reich geringer zu 
machen, liegt auf der Hand.

Aber jene Vertheidigung proportionaler Kürzung alles Ein
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kommens, wie sie oben zu skizziren versucht wurde, ist m. D. ebenso wenig 
haltbar, so viel Bestechendes sie auch auf den ersten Anblick haben mag.

Zunächst fragt sich doch: Conservire ich denn wirklich die bisherige 
Lage, das bisherige Verhältniß der Steuerpflichtigen zu einander am besten, 
indem ich Jedem die gleiche Quote seines Einkommens nehme, von Jedem den 
gleichen Procentsatz als Steuer verlange? oder ist dies nicht vielmehr nur 
scheinbar, nur äußerlich der Fall?

Ich glaube das Letztere.
Zwölfhunderi Thaler jährlichen Einkommens verhalten sich zu zwölf

tausend Thaler jährlichen Einkommens wie der von beiden Summen ver
bleibende Rest nach Abzug je eines Zehntheils — das ist ganz richtig. Aber 
erwäge ich, daß zwölfhundert knapp ausreichen, die Existenz z. B. einer Be
amtenfamilie mittleren Ranges zu sichern und den Kindern derselben die in 
diesen Verhältnissen für nöthig erachtete Ausbildung zu geben, während 
12,000 Thlr. jährlich ein so großes Einkommen sind, daß ein Mehr oder Minder 
von etwa tausend dabei keine sehr bedeutende Rolle spielt; so kann ich nicht 
sagen: die Lage der Betheiligten bleibt relativ ungefähr dieselbe, wenn ich 
dem Beamten mit 1200 Thlrn. jährlich 120 und dem Capitalists mit 12,o00 
Thlrn. jährlich 1200 nehme. Der Letztere begeht vielleicht einige Tollheiten 
weniger, schränk: seinen Hang zum Vergnügen oder Luxus ein wenig ein, 
oder er giebt, wenn er sich bisher durch Unterstützung Bedürftiger oder in 
ähnlicher Weise gewissenhaft selbst besteuerte , zu diesen Zwecken fortan etwas 
weniger aus, als zuvor: oder endlich -- und das dürfte außerhalb solcher 
Großstädte, wie Berlin, Wien, Hamburg w, das häufigste sein — er legt 
jährlich seinem Eapitalstocke weniger zu. Aber so oder so: seine äußere Lage 
wird im Grunde durchaus nicht eine Aenderung ähnlich derjenigen erleiden, in die 
ein Beamter mit einem Gehalte gedachter Höhe sich plötzlich versetzt sieht, wenn 
es heißt: „Von morgen ab hast du nicht 1200 jährlich zu deiner Verfügung, 
sondern nur 1080. Nun prüfe, ob du deinen Kindern noch wirst die zu 
ihrem späteren Fortkommen erforderliche Ausbildung geben können oder nichts

Bis dahin konnte die Lage des Beamten und jenes Rentiers insoferne 
wenigstens dieselbe sein, als sie Beide nicht mit herber Sorge um das 
Schicksal der Ihrigen erfüllt waren. Heute ist es anders. Der Eine geht 
aufrecht, wie bisher. Am Andern nagt Kummer und Betrübniß. Ihre Lage 
ist grundverschieden geworden.

Also die Ziffer ist es nicht allein, die über die wirthschaftliche 
Lage Mehrerer in ihrem Verhältniß zu einander entscheidet. In 
der lebendigen Wirklichkeit kann derselbe Procentsay zu zahlender Ein
kommensteuer dieses Verhältnisses sehr verschieden von dem bisherigen gestalten. 
Wenn man aber einwcndet: Sobald ich die Ziffer auf gebe, falle ich 
dem Chaos der Willkür anheim, so ist dieser Einwand freilich an sich 
nicht kurz von der Hand zu Welsen. Er wird später insbesondere z. V. bei 
der Frage nach der Berechtigung der Progressivbesteuerung eingehend zu prüfen 
sein. Aber hier ist er nicht am Platze. Denn hier ist nicht von Aus
führung die Rede, sondern es steht in Frage, ob sich das PrinciH der Pro
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portionalität an sich durch den Hinweis darauf rechtfertigen lasse, daß die pro
portionale Steuer die bestehenden Eigenthumsverhältnisse möglichst wenig 
verrückt, die Lage der Betheiligten zu einander möglichst dieselbe bleiben läßt. 
Und das muß, wie auszuführen versucht wurde, vorab verneint werden.

Außerdem aber, selbst wenn es sich anders verhielte, ist es denn, — 
so muß man weiter fragen — überhaupt, wie vorhin stillschweigend zugegeben 
wurde, Aufgabe der Steuer, die Lage der Censüen zu einander möglichst 
dieselbe bleiben zu lassen?

Auch das ist m. D. zu verneinen.
Wie die Steuer nach dem vorhin Bemerkten nicht die Aufgabe hat, 

bestehende Vermögensungleichheiten zu nivelliren, so hat sie auch keineswegs 
die Pflicht, sie zu conservircn, sie als ein noli me tanxei-e anzusehen. Die 
Steuer sott so eingerichtet sein, daß sie ihrem Principalen Zwecke, Mittel 
zu schassen, am besten und nachhaltigsten genügen kann und die hieraus 
hervorgehende Last in gerechter Weise vertheilt wird. Beides aber wird — 
wie auszuführen versucht ist — durch eine Besteuerung nach der Leistungs
fähigkeit erreicht.

Wer der Steuer zur Hauptaufgabe stellt, die vorhandenen wirtschaft
lichen Verhältnisse möglichst zu conserviren — der hat auch alle Conse
quenzen seiner Forderung zu ziehen. Und diese führen, wie eine kurze 
Erwägung ergiebt, ganz offenbar auf den vorhin als verwerflich erkannten 
Weg , die Umlage all^ Leistungen nach den bezüglichen Gegen
leistungen zu verlangen.

Denn in der That nur da, wo die öffentliche Gewalt in dem Maaße, 
in dem sie nimmt, auch das Genommene möglichst wett zu machen sucht, die 
in das Eigenthum gerissenen Lücken durch ihre Gegenleistungen möglichst wieder 
auszufüllen trachtet und umgekehrt nach diesen Gegenleistungen die aufzuer- 
legenden Leistungen bemißt: nur da kann von thätlichster Erhaltung der 
wirtschaftlichen Lage der Censiten in ihrem bisherigen Verhältniß zu einander 
die Rede sein.

Nimmt man vom Wohlhabenden Steuern nach ganz demselben Procent
satze, wie vorn Armen und verwendet sie zur Unterhaltung von Schul- oder 
Krankenhäusern, die ihm und seinen Angehörigen nie etwas zu bieten vermögen, 
so hat man — wie oben schon auszuführen versucht ist — trotz des gleichen 
Procentsatzes das wirtschaftliche Verhältniß zwischen Arm und Reich erheblich 
geändert, man hat Beiden genommen, aber nur Einem gegeben, man hat also 
nivettirt allein, weil man eine Steuer in dem vorhin angenommenen Sinne 
erhob und verwandte.

Mit der Beitragerhebung^») ist das Princip möglichster Erhaltung 
der bisherigen wirtschaftlichen Lage der Einzelnen verträglich, mit der 
Steuer nicht.

Und es ist nach alledem also der Versuch einer Vertheidigung propor
tionaler Einkommenskürzung durch den Hinweis darauf, daß sie die Lage der 
Betheiligten thunlichst wenig verändere, aus zwei Gründen unhaltbar: der Weg 
zur Erreichung dieses Ziels ist ein anderer, und das Ziel selbst ist verkehrt. —
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Also - um darauf zurückzukommen — das Einkommen kann und soll 
nur einen AnhaLr gewähren, um die Leistungsfähigkeit recht zu erfassen. 
Es ist hiezu ein brauchbares Hülfsmittel, aber es ist eben nur ein Hülfs- 

m ittel. Es giebt uns, so zu sogen, den ä u ß e r e n H a l t undRahmen, 
auf dem wir das uns vorschwebende ideale Bild gerechter Besteuerung 
auszuführen haben, gleich wie die Maschen des Gewebes der Hatt sind, auf 
dem kunstfertige Hand das Bild des MalerS zu übertragen bestrebt ist. Und 
ebenso wie es uns verkehrt erschiene, wenn in solchem Falle nicht die Nadel 
dem Maler, sondern Dieser jener zu folgen hätte, gerade so auffällig verkehrt 
ist es, das Hülfsmittel des Einkommens bei der Besteuerung der Art 
maaßgebend sein zu lassen, daß das eigentliche Ziel der Besteuerung, die 
Verhältnißmäßigkeit zur Leistungstrast, davor zurückträte. Dern Princip der 
Besteuerung nach- der Gleichheit der Opfer und der Leistungsfähigkeit darf also 
nicht, wie das nach dem oben Bemerkten oft geschehen ist, ein Princip der 
Einkommensteuer entgegen- oder gar dieses jenem in der Gesetzgebung 
vorongestellt werden. Sondern nur wo es gilt, dem ausführenden 
Beamten eine sichere Handhabe zu geben und seiner Willkür Schranken zu 
setzen, nur da kann es sich aus praktischen Gründen empfehlen, das 
Einkommen zur allgemeinen und, so zu sagen, regelmäßigen Grundlage 
der Besteuerung zu machen und die Fälle, in denen hiervon abzuweichen und 
jenem wahren Maaßstabe Rechnung zu tragen ist, im Einzelnen - gewisser- 
maaßen als Ausnahme daneben zu sixiren.

Bezeichnend ist denn auch wie selbst bei Denjenigen, die an sich jenes 
Ziel nicht anerkennen wollen, dasselbe sich dennoch, vermöge seines natürlichen 
Gewichts, von selbst und unabweislich aufgedrängt hak.

In dieser Beziehung sei hier nur Held's Werk über die Einkommen 
steuer berührt. Dasselbe ist das ausführlichste und wohl auch verbreitetste 
Werk, das wir über diesen Gegenstand nicht bloß aus neuester Zeit — 
haben 33), und feine von dem hier Erörterten abweichenden Ausführungen 
erfordern schon aus diesem Grunde eine Erwähnung.

Auch Held verwirft die proportionale Einkommensteuer. Dieselbe 
fei — meint er — eine Consequenz des Princips der Bertheilung der 
Leistungen nach den Gegenleistungen. Bei Aufgabe dieses Princips sei sie 
nicht zu halten"»).

Aber was setzt Held nun an die Stelle?
Auf seine Ausführungen darüber, daß durch die Steuern das „N atio - 

na lr apikal" nicht angetastek werden dürfe , dieselben vielmehr nur dem 
Nationaleinkommen zu entnehmen seien, und dieses Nationaleinkommen 
etwas Anderes sei, als das Einkommen aller Einzelnen, gehe ich nicht näher 
ein. Wie man von dem Einkommen und Cavital Mehrerer spricht, mag 
man immerhin auch des Einkommens oder Capitals eines Volks, d. h. aller 
Bolksangehörigen gedenken. Aber unter Volks- oder Nationaleinkommen 
nach hergebrachter Weise etwas Anderes zu verstehen, als eben diese Ge^ 
samm theil, mit Dolkscapiral etwas Anderes zu bezeichnen, als das Capital 
aller Einzelnen, oder das Nationaleinkommen gar in üblicher Weise zu zerlegen 
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in den nationalen Capitalzins, den nationalen Arbeitslohn, das nationale 
Unlernehmereinkommen u. s. w. — das sind Dinge, die vor der Kritik 
m. D. nicht besteben können und hie sich nur so lange über Wasser halten 
werden, als man noch über Definitionen volkswinhschaftlicher Begriffe mit 
jener Leichtigkeit hinweggeht, welche zum großen Schaden der Wissenschaft 
heute sehr verbreitet ist. So lange man es noch für „zwecklos" hält, über 
jene Begnffe zu streiten, so lange man noch wähnt, „daß die eigentliche Frage 
nicht die Wahl der Terminologie, sondern deren co nsequenteAn Wen
dung und Durchführung" ist"), und deshalb glaubt, sich nach Wohl
gefallen auf diesem Gebiete in beliebig gewählten Ausdrücken ä la Stein 
und Sckäffle ergehen zu können, wird der Confusion hier nie ein Ende 
werden, schon deshalb, weil es sich bei der richtigen Wahl und Definition 
der volkswirthschaftlichen Ausdrücke meiner festen Üeberzeugung nach um so 

schwienge Dinge handelt, daß es über des ein zelnen M enschen Kraft 
geht, die Confeguenzen seiner Handlungsweise vollständig 
zu überblicken, es vielmehr einer sehr energischen, auf Grnnd umfassenden 
Materials planmäßig und stetig durchgeführten kritischen Arbeit auf diesem 
Felde bedarf, einer Arbeit, wie sie schlechterdings unmöglich ist, wenn Jeder 
nach seinem Belieben eigenen Bahnen dortselbst folgen zu können glaubt. Nur 
der Mangel solchen stetigen Arbeitens und die — ohne Bild gesprochen — 
geradezu abschreckende Wirkung, die das eingerissene planlose Hin- und 
Herreden über dergleichen im Grunde sehr wichtige Dinge aus klar 
denkende Köpfe ausüben mußte, erklärt es, daß jene alten Phantasiebilder von 
dem ursprünglichen Einkommen und abgeleiteten Einkommen, dem National
einkommen und Nationalcapital, als etwas Besonderem neben dem Einkommen 
und Capital aller Einzelnen u. s. w. noch heute fortspuken können.

Sie sind wesenloser Schein sobald man ihnen zu Leibe geht"«).
Heid selbst, der übrigens zu Denen gehört, die bereits einen Tl-eil jenes alten 

Scheinwerks mit Erfolg angegriffen Habens, legt schließlich auch auf die 
Beachtung des Nationaleinkommens bei der Besteuerung kein so 
hervorragendes Gewicht, als man nach seinen längeren Ausführungen hierüber 
erwarten zu können meint 32»). „Es giebt eine Menge von Fällen" — sagt 
er — „in denen Etwas als Gnkommen erscheint, was nicht Theil des 
Gesammteinkommens ist", aber in solchen Fällen empfiehlt er keineswegs, sich 
bei der Besteuerung an das Gesammt ein kommen zu halten. Man 
„muß", meint er") vielmehr, — das „praktisch berechenbare Einzel- 
einkommen" ins Auge fassen. „Praktisch genommen" genüge es, „wenn 
der Staat sich an diese Größe hält, denn wenn darin auch Theile des National
einkommens steckens?), oder abgeleitetes Einkommen, das schon besteuert ist, so 
kann man sich trösten, da das in Sondereinkommen umgesetzte Nationalcapital 
durch neue Capitalansammlung reichlich ersetzt wird, und da die Doppel
besteuerung, die vorliegt(?), wenn es sich sactisch um abgeleitetes Einkommen 
handelt keine großen Klagen wegen ungerechter und ungleicher Behandlung 
Hervorrufen kann" 3?).

So ist auch Held schließlich also das faßbare Einzeleinlommen 
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das wirkliche Steuerobject. Und von seinen sämmtlichen, längeren Ausführungen 
üder das Verhältniß der Steuer zum Nationaleinkommen darf füglich hier 
abgesehen werden.

Jenem Einzeleinkommen gegenüber aber wird von Held die 
Beachtung folgender Hauptgrundfätze der Besteuerung empfohlen: s»)

1) der Allgemeinheit, wonach Jeder, der überhaupt ein Einkommen hat, 
auch Steuer zahlen soll,

2) der Gleichheit, wonach „das Einkommen, das in verschiedenen 
Produktionszweigen erworben wird, ohne Rücksicht auf die Art 
seiner Quelle gleichmäßig besteuert werden soll" und endlich

3) der „möglichsten Schonung des Nationalwohlstandes und 
seines Aufschwunges durch beständige gleichzeitige Rücksicht auf 
die emporstrebenden ärmeren Elasten und auf die capitalvermehrenden 
reicheren Stände".
Wird hiebei von der Forderung all 2, der in ihrer Verneinung der 

Forderung verschiedenen Belqstung fundirten und unfundirten Einkommens 
m. D. keineswegs beigetreten werden kann^), abgesehen, so ist gegen das 
Uebrige än sich freilich wenig zu erinnern. Es fragt sich aber, ob diese Regeln, 
auf die sich Held im Wesentlichen beschränken zu können glaubt^), wirklich 
für ausreichend zu erachten sind. Und diese Frage ist m. D. durchaus 
zu verneinen.

Regel aä 1 sagt nur, wer besteuert werden soll. Ueber die Art und 
Weise, wie das geschehen solle giebt, abgesehen eben von der zuvor schon 
beurtheilten Regel uck 2 — nur der dritte jener Grundsätze Auskunft. 
Und wenn dieser lediglich vorschreibt, man solle durch beständige gleich- 
zei tige Rücksicht a u f A r m u n d R e i ch d e u N a t i o n a l w o h l ft a n d 
möglichst schonen, so ist damit im Grunde äußerst wenig gesagt. 
Es kommt das m. D. etwa auf dasselbe hinaus, als wenn mir, wenn ich 
im Walde verirrt bin, auf die Frage, wohin ich denn meine Schritte zu 
lenken habe, gerathen wird, so zu gehen, daß ich möglichst wenig mit den 
Bäumen des Waldes in Collision komme. Sicherlich ist solche Fußspitzen
schonung wichtig. Aber die Sorge um den Weg findet dadurch nicht ihre Er
ledigung. Und so mag der Finanzmann immerhin streben und trachten, den 
Wohlstand zu schonen und auf Arm und Reich möglichst Rück
sicht zu nehmen. Die Frage nach dem richtigen Weg der Besteuerung 
ist damit offenbar ganz und gar nicht gelöst.

Setzen wir uns doch einmal in die Lage, wir hätten ein Communalsteuer- 
Regulativ zu entwerfen oder ein entworfenes zu prüfen und erhielten bei 
Prüfung der in Frage kommenden allgemeinen Gesichtspunkte nichts weiter 
an die Hand, als jenen Rath möglichster Wohlstandsschonung und Rücksicht
nahme — in welcher Lage wären wir da? Wir glichen dann in der That 
nach altem Bilde dem Schiffer auf hoher See, ohne Compaß und Steuer. 
Wir hätten eben gar keine Stütze. Denn jener Rath — würden wir 
sagen — der ist uns nicht von Nöthen. Schonung und Rücksichtnahme 
gehört an sich schon zu unseren Gewohnheiten. Wir verlangen aber zu wissen, 
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welches die Gund sähe sind, denen wir in Ausübung derselben zu folgen 
haben, welches das Ziel ist, auf das wir Hinarbetten sollen. Und darauf 
geben ui.s Held's Grundsätze keine Antwort. In seinen späteren Ausführungen 
hat sich auch ihm indessen die Nothwendigkeit aufgedräugt, weitere Erwägungen 
zu Hülfe zu nehmen, und so hat er thatsächlich namentlich auch dem 
Grundsätze der Opfergleichhei: in seinen Vorschlägen m. D. Rechnung 
getragen.

„An sick wahr" — meint er — „sei derselbe Doch lasse sich für die 
Empfindung des Opfers kein „allgemeiner rechnerischer Maaß st ab", 
keine „zahlenmäßige Beziehung zwischen Einkommen und Steuerlast" 
finden, und „gegenüber von Theorien, die eine solche Beziehung als 
allgemein gültig anfstellen wollen", habe immer noch die Präzis recht, „die 
sich damtt begnügt, diejenigen Steuern für gut und gerecht zu erklären, über 
die am wenigsten geklagt wird". Deshalb seien auch die Fragen, ob vom zu 
besteuernden Einkommen das sogen. Enstenzmimmum abgezogen, ob fuudirtes 
und unfundirtcs Einkommen verschiedenartig besteuert und ob auf die Größe 
der Familie bei der Besteuerung Rücksicht genommen werden solle — „ins
gesammt zu verneinen" — „sofernsie aus dem Gesichtspunkte 
der Gleichheit der Opfer aufgenommen werden""). Benn 
„die Verschiedenheit der persönlichen Opfer" werde man „durch eine gesetzliche 
Casuistik schließlich eher vermehren. als vermindern, da praktisch doch 
keine Möglichkeit zur objectiven Bemessung der indivi
duellen Opfer gegeben und das einfachste Gesetz in äudio das 
beste sei.

Trotz dieser Ausführungen hat Held selbst indessen m. D. indirect den 
Grundsatz der Opfergleichheit bei der Besteuerung in gewissem Umfange 
zu dem seinigen gemacht, z. B. bei Darlegung der Gründe, die für die auch 
von ihm empfohlene progressive Besteuerung sprechen. Nach seinen — sehr iu 
das Detail gehenden — Vorschlägen sollen nämlich in Nothzeiten Einkommen 
von etwa unter 300 Rth. oa. 1 -2 Procent, dagegen Einkommen von etwa 
300 — 1000 Rth. eu. 3 — 0 Procent, Einkommen von etwa 1000 - 3000 
Rth. oa. 8 Proceni, und endlich Einkommen über 3000 Rth. i 10 Procent 
und darüber Steuer entrichten können, und zur Begründung dieser Vorschläge 
wird bemerkte

Die Classen mit einem Einkommen von unter 300 Rth. seien nur 
deshalb zu besteuern, damit sie überhaupt eine directs Steuer zahlen"«-).

Bei der zweiten Classe von ea. 300—1000 Rth. Einkommen sei „zu 
bedenken, daß man hier immerhin leichter, als beim Wohlstand auf den 
Punkt kommt, wo die directe Steuer wehe thut(!) und die wichtigsten 
Lebensinteressen beeinträchtigt"^

Bei den Personen mit über 1000 Rth. Einkommen aber sei, falls der 
Staat große Ansprüche au sie stelle, z. B. 10 Procent ihres Einkommens 
fordere, ebenfalls eine Abstufung in zwei Classen geboten, da 100 Rth. 
Steuer Manchem, der nur 1000 MH. Einkommen habe, schwere Ent
behrungen^') auferlegen" können, während man, wenn z. B. nur die
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Steuer von Einkommen über 3000 MH. auf diese Höhe gestellt werde — 
„damit nur das Anwachsen des Reichthums, nicht die standes
gemäße, geschweige menschenwürdige Existenz der Personen 
beeinträchtigt" u. s w.

Ich mag mich irren. Aber m. D. wird in diesen Ausführungen mit 
den hier gebrauchten Worten „wehe thun", „Entbehrungen aufcrlegen", 
„Lekensinteressen beeinträchtigt" u. s. w. über jene Regel all A, die nur 
„möglichste Schonung des Nationalwohlstandes und seines Aufschwunges durch 
beständige gleichzeitige Rücksicht auf die emporstrebenden ärmeren Classen und 
auf die capitalvermehrenden reicheren Stände" gebietet, hi naus gegangen 
und es wird stillschweigend gerade jenem Principe der Anstrebung möglichster 
Gleichheit der entstehenden Opfer Rechnung getragen"), welches in die Steuer
regeln aufzunehmen nach dem zuvor Bemerkten Anstand genommen war.

Das wirklich Richtige hat sich vermöge seiner innern Schwerkraft von 
selbst zum Durchbruche verhalfen. Wäre dasselbe aber klarer erkannt worden, 
so wäre m. D. Manches vermieden, was mir wenigstens als Irrthum erscheint, 
z. B. Das, daß „wenn man den Grundsatz der Gleichheit der Opfer zum 
Ausgangspunkt nimmt, die ewig offene (*io) Frage steht, ob(!) und 
welche Progression am gerechtesten sei""), daß eine Scheidung und verschiedene 
Belastung fundirten und u Einkommens nicht erforderlich sei"), daß
auf oie Größe der Familie nicht Rücksicht zu nehmen sei, daß im Steuer- 
wesen „die Gerechtigkeit voranzustellen deshalb verfehlt" sei, 
„weil es, wenn man von den Steuern äs Kremln handelt, ein 
einfaches, allgemein anerkanntes und allgemein anwendbares 
Princip der Gerechtigkeit nicht giebt, wie schon der nie zu 
schlichtendes!!) Streit beweise, ob dem Steuersystem im Ganzen die 
Proportion oder Progression zu Grunde gelegt werden müssedaß, 
wie eine genaue Einkommensberechuung bei den niederen Einkommen zwecklos 
sei, so bei ihnen „auch eine sonstige Berücksi chtigung der speciellen 
Leistungsfähigkeit nach gesetzlicher Casnistik unpraktisch sein 
würde, da eine solche doch nie alle Fälle des praktischen Lebens richtig 
treffen würde") u. s. w.

M. D. muß gerade in so wichtigen, das Eigenthum tief berührenden 
Dingen, wie es die Steuern sind, die Gerechtigkeit in der That 
vorangestellt werden. Und ist der richtige Weg zu ihr noch nicht 
gefunden, so ist er zu suchen!! Das ist unsere "ernsteste Pflicht. 

Und gehen nur in Erfüllung dieser Pflicht dem hier empfohlenen Ziele der 
Bertheilung der Last nach der Leistungsfähigkeit nach, so werden wir, wie zu 
zeigen versucht werden soll, schon allein durch dieses Streben dahin geführt 
werden, uns für Progression, für höhere Belastung des fundirten Einkommens, 
für eine wenigstens eingeschränkte Berücksichtigung der Ausgaben für Familien, 
Schulden .'c. auszusprechen.

Was der Gesetzgeber von uns verlangen kaun, ist gerade, daß wir uns aus 
principiellen Gründen für bestimmte principielle Ziele aussprechen. 
Die Ausführung bleibt natürlich Sache Derjenigen, die das Maaß der
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Ausführnngsmöglickkeit nach den betreffenden Verhältnissen beurtheilen können. 
Aber in der Idee das Ziel suchen, das Ideal construiren, das ist uns 
überlasten, und daran haben wir fort und sort zu arbeiten. — —

Nach alledem fragen wir nun endlich, welches denn die Einwen
dungen sind, die gegen die hier als richtig hingestellten Grundsätze erhoben 
werden.

Abgesehen von den Einwendungen Derjenigen, welche der schon erörterten 
und in gewissem Umfange auch als durchaus berechtigt erkannten Forderung 
der Vertheilung der Lasten nach den Gegenleistungen eine große Bedeutung 
beimessen - wird insbesondere geltend gemacht, daß es der Willkür Thür und 
Thor öffne, die Steuern nach der Leistungsfähigkeit und unter Berücksichtigung 
der zu erwartenden Opfer umzulegen, da sich die Größe der Opfer nicht 
erkennen, und ebenso wenig die Leistungsfähigkeit ,,in eine rechnungsmäßige 
Gestalt bringen" lasse.

Indessen, um zunächst des letzteren Ausdrucks zu gedenken, der sich in 
Verbindung mit ähnlichen wie Mangel an rechnerischer Beziehung, 
an rechnerischem Verhältniß, rechnerischem Zusammenhang, 
rechnerischem Modus u. s. w. in Held's gedachtem Werk sehr oft wieder
holt sinket — giebt eS denn außerhalb der adstracten Zahleuwissenschaften 
überhaupt viel „rechnerische Maaßstäbe" rwd „rechnerische Beziehungen"? Ist 
man nicht in der Praxis regelmäßig in der Lage, solche entbehren zu 
müssen? Hat der Arzt einen „rechnerischen Maaßstab" zur Beurtheilung der 
Gesundheit dieses oder jenes Organs, der Künstler zur Beurtheilung der Schön
heit -ineS Gegenstandes, der Criminalrichter zur Beurtheilung der Sittlichkeit 
einer Person u f. w.? — Sicherlich nicht. Das Rechnen ist ein sehr be
quemes Hülfsmittel, aber im Strom des Lebens von sehr untergeordneter 
Bedeutung, und dem Mangel rechnerischen Maaßstabes muß sich der Finanz
beamte gerade ebenso fügen, wie viele Andere- Statt des Einmaleins muß 
eben Umsicht, Befähigung und Kenntniß ihm zur Seite stehen DaS ist nicht 
zu ändern, mögen nun die Lasten nach den Vortheilen, nach der Leistungs
fähigkeit oder nach Held's Empfehlung „mit möglichster Schonung" und „Be
rücksichtigung von Arm und Reich" vercheilt werden. —

Aber oie Gefahr der Willkür in der Bertheilung bei Bestimmung 
der Leistungsfähigkeit und Opsergröße — wie steht es mit diesem insbesondere 
von Nasse neuerdings so stark betonten Uebelstande?

Mit Bezug aus ihn ist m. D. zu erwidern, erstens, daß die Schrvie- 
rigkeiten der Ausführung von Principien an sich noch durchaus kein 
Grund zur Verwerfung dieser bilden dürfen, zweitens aber, daß diese 
Schwierigkeiten auch in dem hier vorliegenden Falle überschätzt sind, insoferne 
jene Gekahr der Willkür nicht größer ist, als in manchen anderen Dingen des 
praktischen Lebens und sie durch zweckmäßige Vorschriften jedenfalls sehr er
heblich eingeschränkt werden kann.

Was daS Erstere betrifft, so darf nicht vergessen werden, daß alle 
Principien in pi-axi schwer oder — besser gesagt — Überhaupt nicht voll
ständig in das Leben überzukühren sind. Sie sind das Ideal, dem nach zu -
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eifern nt, dem thunlichst sich zu nähern unser Streben sein muß. Aber 
vollständig zu verwirklichen sind sie ebenso wenig, wie irgend ein anderes Ge
bilde unserer Vorstellungen, das sich uns zu Idealen gestaltet. Und so wenig 
wir jemals von diesen deshalb kaffen werden, weil sie uns in steter Ferne 
bleiben, ebeuso wenig dürfen wir im vorliegenden Fall das einmal als richtig 
erkannte Princip aufgeben, weil wir es nicht vollständig durchfuhren, 
sondern uns ihm nur nähern können. Und — beiläufig bemerkt — welcher 
Richter oder Gesetzgeber in Sachen des Privatrechts würde sich denn z. B. 
den Einwand gefallen lassen: daß mehrere Binder nach Verhältniß des Ver
mögens den Vater oder andere Anverwandte zu unterhalten verbunden 'eien, 
wäre principiell richtig, doch praktisch zu verwerfen, weil sich das nicht voll
ständig zur Durchführung bringen lasse?

Sicherlich Niemand. Recht ist Recht — würde die Antwort lauten — 
und ein nach Kräften verwirklichtes Recht besser, als Unrecht. So haben 
auch wir zu denken!

Die Schwierigkeit der Ausführung und die damit verbundene Gefahr 
der Willlür ist sodann aber auch, wie bemerkt, keineswegs größer als in vielen 
anderen Zweigen der Verwaltung, z. B. bei der Strafrechtspflege, bei Be
förderung oder Versetzung der Beamten, bei Gewährung von Auszeichnungen 
und Remunerationen, u. s. w.

Fassen wir nur einige Beispiele ins Auge!
Die Strafe soll Sühne des Verbrechens sein. Sie soll die Ver

geltung für die begangene That in sich schließen, und sie muß sich deshalb 
ihrer Größe nach mit jener in Harmonie zu setzen suchen. Sie soll also, wie 
es z. B. in Berner's Lehrbuch des Deutschen Strafrechts heißt^) — „nicht 
rohe Talion" sein, „nicht Aug' um Auge, Zahn um Zahn, sondern sie soll 
Vergeltung nach dem Werthe sein, und nickt bloß Vergeltung nach 
dem Werthe des äußerlich verletzten Rechts, so daß es nickt darauf 
ankäme, ob die Verletzung casuell, culpos oder dolos herbeigesührt worden, 
sondern gleichzeitig nach Maaßgabe des in der äußeren Verletzung 
erschienenen Willens", sodaß dem Richter bei Bestimmung des Siraf- 
maaßes folgende Aufgabe ist: er muß — so wird uns am angeführten
Orte gezeigt — einmal das Verbrechen „ausmessen", und er muß danach 
dann auch die Strafe „ausmessen", und bei ersterem muß er eine „subjec
tive Sealades Maaßstabes" gebrauchen, und eine „objective",d. h. er 
muß einmal, sofern Dolus in Frage steht, auf die Klarheit des Bewußt
seins und auf den Grad der Energie des bösen Willens, und sofern Fahr
lässigkeit im Spiel ist, auf den Grad der Unvorsichtigkeit, die Vermeidlich- 
keit des Irrthums, das Maaß der durch die Verhältnisse au sich gebotenen Sorg
falt u. s. w. sehen, andererseits, was die objective Scala betrifft, die 
Bedeutung und den Umfang des verletzten Rechts messen u. s w. Außerdem 
hat er auch der sog. „m obilen Scala des Maaßstabs" ntcht zu vergessen, 
nach welcher die Strafbarkeit steigt, „ja mehr verbrecherische Entschlossenheit und 
Verhärtungen sick in der Natur der zur Ausführung gewählten Mittel und in 
der ganzen Art der Ausführung zeigen", je nachdem die Ausführung z. B. 
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bei Nacht oder am Tage erfolgte, mit zur bezüglichen Handlung an sich bestimm
ten Mitteln, oder „mit den ersten besten anderweitigen Mitteln" rc. Und zu 
alledem soll der Richter endlich auch noch der zu erstrebenden Besserung 
des Verbrechers eingedenk sein.

Nun, wenn das Maaß der Strafe innerhalb des vom Gesetz vorgesehenen 
Maximums und Minimums nach allen diesen Gesichtspunkten zu bestimmen 
ist, so darf man mit Berner in der That sagen, daß „der Richter allemal 
eine bedeutende Gewissensverantwortlichkeit übernimmt". Aber ebenso zweifel
los ist die Gefahr der Willkür auf diesem Gebiete eine sehr große!! Nach 
der Individualität des Richters wird und muß, selbst bei dem besten Willen 
aller Betheiligtcn, ganz derselbe Fall verschiedener Beurtheilung und Strafzu
messung verfallen. Und gegenüber dem „Meer von Willkürlichkeiten", 
Vas sich hier aufthut, ist die Gefahr der Willkür in Steuersachen sicherlich eine 
verschwindendkleine. Aber trotz jener Gefahren dürfen wir offenbar nie 
aufbören, dem Ziele der „Vergeltung" nachzustreben. Wir wissen, daß wir auf 
schwankem Boden stehen, aber deshalb dürfen wir diesen Boden nicht aufgeben.

Aehnlich bei vielen, ja, man möchte beinahe sagen, bei den meisten 
Maaßnahmen der Behörden.

Denken wir z. B. ferner an den Fall einer Beamtenversetzung. Es 
liegt die Nothwendigkeit vor, einen Beamten an einen wenig erwünschten Ort 
zu versetzen. Und es fragt sich: welchen? Die vorgesetzte Behörde wird sich 
Oteris puilduL denjenigen aussuchen, der die Übersiedelung am leichtesten 
ertragen könnte, dem das hiemit auszuerlegende Opfer das geringste wäre. 
Denn sie soll gerecht verfahren. Dabei wird sie ganz ähnlich wie bei Ver
theilung der Steuerlast, gewisse, äußerlich erkennbare Unterschiede berück
sichtigen, wie z. B. Größe der Familie, Krankheit, Alter u. s. w. Sehr 
viele andere Umstände aber wird sie, ebenfalls so wie dort aus zwei Gründen 
nicht berücksichtigen: theils weil sie sie nicht der Berücksichtigung werth erachte:, 
wie z. B. gewisse Liebhabereien, Neigung zu dieser oder jener Bequemlichkeit, die 
fortan entbehrt .werden müßte u s. w., theils weil es über die Kräfte des be
treffenden Vorgesetzten geht, sich alle einschlagenden Umstände ganz zu vergegen
wärtigen und zu prüfen, oder doch der hiezu erforderliche Aufwand in einem 
sehr schlechten Verhältniß zu dem zu verfolgenden Zwecke stehen möchte.

Auch da findet also im Grunde Willkür jedenfalls statt. In gewissem 
Umfange ist die Entscheidung nicht Sache der Gerechtigkeit, sondern des Zu
falls und individueller Auffassung. Man weiß, daß man nicht ganz gerecht 
handelt, aber man darf sich in dem Gedanken beruhigen, daß man nach Lage 
der Umstände der Gerechtigkeit nachzukommen bestrebt ist u. s. w.

Ganz dasselbe findet auf die Steuerumlegung Anwendung.
Man wird freilich einwenden: Jenes sind seltene Fälle, während die 

Steuer eine stetig drückende und tiefer einschneidende Last ist. Indessen der 
vorhin erwähnten Strafrechtspflege gegenüber wird das jedenfalls nicht zu
gegeben werden können. Und selbst, soweit es der Fall wäre, wird daraus 
doch immerhin nur folgen, daß man noch emsiger nach Cautelen zu suchen 
hätte, den Gefahren der Willkür Schranken zu setzen.
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Wie auf dem Gebiete des Strafrechts ein sehr bedeutender Theil der 
,,GewissensverazUwortI^ vom Gesetzgeber zu tragen ist, der bei Bestim
mung der Strafmazima und -minima natürlich auch sehr wenig sichern 
Anhalt in äußeren Momenten har, der vielfach fast blindlings den Knoten 
durchhauen muß, den er nicht zu lösen vermag: so auch in Steuersachen.

Wenn das Gesetz es dabei bewenden ließe, einfach den Grundsatz der 
Leistung nach der Leistungsfähigkeit zur Norm zu erheben und sich jeder 
weiteren Vorschrift darüber enthielte, in welcher Weise dieser Grundsatz ver
wirklicht werden solle, dann müßte allerdings Willkür in gefährlichster Weise 
um sich greifen. Und eine Beschränkung auf solche allgemeine Vorschrift kaun 
natürlich immer nur Ausnahme sein, sie darf nur da siartsinden, wo es sich 
um selten emtretende Eventualitäten handelt, z. B. also wenn, wie nach dein 
oben cnirten preußiscl-en, jetzt deutschen Gesetze vom 1 l. Mai 1851 besondere 
Abgaben und Lieferungen für den Fall deu Krieges in Frage stehen, oder es 
sich, wie nach dem vorhin gebrauchten Beispiele und den oben erwähnten 
Vorschriften des preußischen Landrechts — um die doch nur selten zur Cog
nition der Behörden gelangende Verpflichtung mehrerer Descendenten zur Er
haltung des Vaters. Großvaters oder anderer Anverwandten handelt^).

So weit dauernde, stetige Lasten in Betracht kommen, wie dies 
regelmäßig bei den jetzigen Steuern der Fall ist, ist es natürlich Sache 
des Gesetzgebers, den für richtig erkannten Grundsatz in seinen Consequenzen 
auszubauen und die Modalitäten seiner Verwirklichung mit Rücksicht auf alle 
einschlagenden Berhältnisse so bestimm?, als es nur thunlich ist, vorzuschreiven. 
Und das ist auch trotz aller dem Gesetzgeber entgegentreteuden Schwierigkeiten, 
wie im Folgenden zu zeigen versucht werden soll, in einer Weise durchzuführen 
möglich, die die Gefahr der Willkür bei der Ausführung kaum größer sein 
läßt, als bei der an sich nicht zu rechtfertigenden sog. reinen Einkommen
steuer. —

Ich glaube aber noch einmal — gerade auf Grund mancher im prak
tischen amtlichen Leben gewonnenen Erfahrungen wiederholen zu dürfen : Der 
Grundsatz an sich muß feststehen. Ueber ihn muß man sich klar geworden 
sein. Sonst ist der Inkonsequenzen, Unsicherheiten und Mängel kein Ende. 
Und wenn die Theorie dem Praküker irgend etwas zu leisten vermag: so ist 
hier der Stein zu heben. Hier muß sie Nath und Hülfe geben. Sie muß 
den Grundsatz suchen helfen und muß seine Lonsequenzen zu 
erfassen suchen.

Wie nothwendig das ist und wie wichtig es z. B. für den Gesetzgeber 
ist, daß ihm über das in Steuersachen zu erstrebende Ziel ein klares Bild 
vorschwebe — dafür sei zum Schluffe hier noch folgender. Beleg beigehraml: 
In den Steuergesetzemwürfen von 1871 und 1872 vertheidigte die sächsische 
Negierung die die Verschuldung der Grundbesitzer und Gewerbtreibenden im 
Allgemeinen nicht berücksichtigenden und insoferne jedenfalls ungerechten") 
Grund- und Gewerbesteuern kurzweg mit der Bemerkung: diese Steuern be
kümmerten sich ,,gar nicht uni die Privatwirthschaft des beitragspflichtigen 
Subjects" und kämen dadurch über alle jenesch wiengen und gehässigen Ein-
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Mischungen in die Privatverhältmsie der Einzelnen hinweg, die bei der Ein
kommensteuer unvermeidlich seien. „Die Personen" betrachteten die Ertrags 
steuern — so hieß es da - „nur als die legalen vom Staate an
erkannte n Repräsentanten des steuerbaren Objects", und es 
würde „daher auch die Höhe der von ihnen zu entrichtenden Steuer nur 
nach dem Ertrage dieses Objects" bemessen, „ohne (sic) darauf 
Rücksicht zu nehmen, ob die zur Zahlung verpflichtete Person (so. je nach der 
Verschuldung des Grundstücks- in der Lage ist, den ganzen Ertrag jenes Ob
jects für sich behalten zu können".

Gewöhnlichem Menschenverstand erscheint es offenbar ungerecht, im 
Steuer wesen (es handelt sich nicht um nach den Vortheilen der bezüg
lichen Anstalten auszulegende „Beiträge", sondern um „Steuern"' in dem oben 
angenommenen Sinne dieses Worts,) dem Besitzer eines zu 0/4 -der seines 
Werthes verschuldeten Grundstückes dieselbe Last auszuerlegen, wie Jemand, 
der ein gleich ergiebiges Grundstück schuldenfrei besitzt. Und wet sich nur 
Halbwegs des Grundgesetzes der Besteuerung nach dem Maaßstabe der 
Leistungsfähigkeit, der Opfergleichheit bewußt ist, wird diese Ansicht zu 
vertreten wissen.

Aber jenen Motiven gelingt es, ein Anderes nachzuweisen:
„die Gerechtigkeit (!) jenes Princips — so fahren sie fort — 
„liegt in der allgemeinen und gleichmäßigen Anwen
dung desselben auf alle Classen der Steuerpflich
tigen"^).

Da haben wir's- Ob im Einzelnen jenes Verfahren gerecht sei oder 
ungerecht, läßt man dahingestellt. Mer die „gleichmäßige allgemeine" 
Anwendung desselben verbürgt die Gerechtigkeit.

Liegt es da nicht nahe, nach den vorhin schon gebrauchten Beispielen 
aucd eine „ganz allgemein und gleichmäßig" durchgeführte Besteue
rung z. B. nach der Zahl der Zähne oder der Größe des Naseuwinkels, 
der Lange der Augenbrauen n. s. w. ebenfalls gerecht zu nennen? Jene ab
geschmackte Annahme, als ob mit dem Grundsätze der „Gleichmäßigkeit" 
der Besteuerung irgend etwas erreicht sei, hatte den Verfasser der Motive 
offenbar irre geführt und ihn darüber das eigentliche Ziel der Besteuerung 
verkennen lassen. Und dieselbe Thorheit mußte sich natürlich —wie an den 
Grundzügen jener Gesetzentwürfe, so auch an manchen Einzeluheiten der
selben rächen.

Nun hatte sich freilich die sächsische Regierung durch ihre Gesetzentwürfe 
früher in die Lage gebracht, daß, wie man von Italien einst sagte, es hätte 
die besten Schriften ubn das Geld nnd doch die schlechtesten Geldeinrichtungen, 
so von Sachsen früher füglich behauptet werden konnte: es hätte die bestell 
ständischen Commissionsberichte über Steuerreform und doch zugleich die wenigst 
zureichenden Gesetzentwürfe auf diesem Gebiete. Indessen zu ähnlichen Be
denken, wie die hier angeregten, geben auch die bezüglichen Entwürfe mancher 
anderer Länder hinreichenden Grund. Und es liegt also in der Thar 
dringende Veranlassung genug vor, einerseits die Nichtigkeit der Hauptprin- 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



112 Fr. I. Neumann.

cipien der Besteuerung außer Zweifel zu stellen, sodann aber auch — so weit 
sich Allgemeines hierüber beibringen laßt, — die Konsequenzen zu ziehen, zu 
denen jene Principien führen. Mit Letzterem hat es das Folgende zu thim.

viertes Kapitel.
Folgerungen ans dem Grundsätze der Besteuerung nach der Leistungs 

fühigkeit.
Erster Abschnitt.

Die sog. progressive oder degressive Besteuerung. 

Allgemeines und Thatsächliches.

In der Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauses vom 21. Februar 
1872 legte Gneist bei Gelegenheit der Behandlung über die von der Com 
mission des Hauses vorgeschlagene Ermäßigung des von den untern Classen 
zu zahlenden Classensteuersatzes folgende Verwahrung gegen die Progressiv
steuer ein:

„Mit einem ganz harmlosen Gesicht bringt uns die Commision", so sagte 
er, „einen Vorschlag ein, der von einer Stelle des Hauses bis zur andern 
ernstlich erwogen werden sollte, weil er dasSchlim m st e ist, wasjevon 
diesem Hause beschlossen werden könnte. Progressive Ein
kommensteuer heißt die Dem ora li sat ion des ganzen directen 
Steuersystems, dem sie den Grundsatz der Gerechtigkeit von 
unten herauf unter den Füßen wegz jetzt. Wir würden mit einer 
solchen Annahme einer „Ermäßigung" der unteren Classen ein Gift in das 
direct e Steuersystem bringen, das kaum wieder herauszuschaffen ist/'

Ganz ähnliche Ansichten baden heute noch sehr weite Verbreitung.
Wie einst Herrmann dei der Verhandlung über das bayerische Ein

kommensteuergesetz in der bayerischen zweiten Kammer mit Bezug auf die in 
jenem Gesetze vorgesehene Steuerprogressiou sagte: Die steigende Scala erfülle 
ihn mit tiefer Betrübniß, sie gehe zwar nur „mit ganz kleinen Procenten" in 
die Höhe, es sei also nur ein „wenig Communismus" in ihr, aber ein 
wenig oder viel sei „einerlei", er wolle Gerechtigkeit und Consequent): so 
nannte noch kürzlich einer der ersten Namen auf volkswirthschaftlichem Gebiete 
in Frankreich, L. Wolowski, in der Sitzung der französischen National-Ber- 
sammlung vom 21. December 1871 die Progressivsteuer — allerdings unter 
gewissen Reserven, auf die ich noch zu sprechen komme — äo8truet1vo et 
hunevte^), ebenso haben sich bei Gelegenheit der neuesten sächsischen Steuer
reform noch kürzlich Roscher und Schn oll er — zu Gutachten in dieser 
Sache aufgefordert — nach den hierüber vorliegenden Nachrichten gegen 
Steuerprogression ausgesprochen (p. 3283 des Berichts der Steuer-Depu 
tation der sächsischen 2. Kammer von 1872 2). Und bekannt ist, daß die ver- 
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breitetsten Lehrbücher von Ra u/Umpfenbach, Stein u. s. w.^) im Grunde 
ebenfalls gegen Steuerprogressivn sind. Rau nennt dieselbe „nicht empfehlens
wert!)", Umpfenbach ist sie — abgesehen von einem kleinen „Körnlein 
Wahrheit" — eine „himmelschreiende Absurdität" u s. w. Ebenso tritt Rasse 
für proportionale Besteuerung ein, so weit es sich nicht um Ausgleichung 
jener „umgekehrt progressiven" Besteuerung handelt, die mit den großen Con- 
sumtionssteuern auf Salz, Kaffee, Spiütuosen, Zucker, Tabak rc. verbunden 
sei. Held ist persönlich , wie bemerkt, der Eirtkommensteuerprogression nicht 
abgeneigt, aber er hält dre Frage, ob an sich die Progression „am gerechtesten" 
sei, für eine noch „offene", nenn: den Streit hierüber einen „nie zu schlich
tenden" u. s. w. Und im Publicum dürfte insbesondere umer den Besitzern 
größerer Einkünfte die Zahl der Vertheidiger der Steuerprvgresswn noch sehr 
gering sein. Die Furcht vor dem in ihr verborgenen „Gist" übt noch in 
weiten Kreisen ihre Wirkung. Uud diese Furcht und die Bedenken, auf die 
sie sich stützt, sind auch keineswegs ganz und gar unbegründet, sondern in der 
That ernster Erwägung werth.

Prüfen wir indessen, ehe eine solche versucht wird, zunächst, welche Ver
breitung denn jenes gefährliche Nebel thatsächlich zur Stunde gewonnen Hai! 
Vielleicht daß sich hieraus schon die Gefährlichkeit desselben etwa analog der
jenigen manä)er anderer „langsam tödtender" Gifte ergiebt, die trotz aller 
Gefahren, die sie in sich schließen, doch im Grunde das Leben mehr zu ver 
länger«, als zu kürzen geeignet sind.

Wenn Parreu^) sich seiner Zeit den sonderbaren Ausspruch erlaubte, 
es scheine ihm die Neigung der Teutschen zur Progressivsteuer in natürlichem 
Zusammenhänge zu stehen mit les teväouoss values et senti
mentales äe 1'esprit Aermaniczne. während die proportionale 
Steuer ihm ri^onreuse et Io Signe oowme 1*6 sprit kran^uis 
erscheine, so hat er damit offenbar einen Jrthum zu erkennen gegeben, über 
den ihn ein Studium der Progrcssivsteuern bei unseren wenig sentimentalen 
südwestlichen Nachbarn leicht hätte auftlären können. Aber richtig ist. daß 
eine progressive Besteuerung aus deutschem Boden ganz besonders weite Ver
breitung gefunden hat, und nicht erst in neuester Zeit.

Wie — um von älteren Vorgängen hier abzusehen — z. B. in Sachsen 
unter Churfürst Friedrich August im Jahre 1742 eine allgemeine Ein
kommensteuer erhoben wurde, welche alles Einkommen von 100—>000 Rth 
mit 1^, von 1000- 10000 Rth. mit 2^, von 10—12000 Rlh. mit 3"/o, 
von 12—15000 Rth. mit 40/0, von 15—2O0o0 Rth. mit 50/g, von 20— 
25000 Rth. mit und endlich alles noch höhere Einkommen mit 8^ 
belastete: so wurden—was mau nur zuhäufig^ übersehen bat, in Deutschland 
auch am Ausgang des vorigen und Anfänge dieses Jahrhunderts aus Anlast 
der Franzosentrieze in den verschiedensten Gegenden sehr zahlreiche progressiv 
veranlagte Steuern erhoben:

Die österrreichische Classensteuer von 1799 u. 1800 unterwarf 
alle Einkommen über 100 Gulden in 23 Classen einer progressiv sich steigern
den Steuer von 2^ bis 20 (!) Procent, die badische Erwerbs- und Ver-

Schriften VIN. - Progr. Einkommensteuer. 8
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Mögenssteuer von 1808 bis 1813 erhob von Einkommen über 300 Gulden 
einen Procentsatz, der sich mit der Größe der Einkommen von auf 6 
Prvcent steigerte, die Stände der Markgrafsä-aft Ob erlausitz legten 1807 
eine Capitalsteuer auf, die Procent von allem Capitalbesitz unter 
5000 Rth. betrug, bei größerem Besitz aber von bis 2 Procent stieg, in 
ganz Preußen wurde 1812 eine außerordentliche Einkommensteuer mir t 
Procent vom Einkommen unter 300 Rth. und 5 Procent von allen größeren 
Einkommen erhoben. Aehnückes geschah in den Niederlanden am Aus
gange vorigen Jahrhunderts. Man erhob 1798 eine steigende Siener von 
4, 5 und 10 Proceni, 1800 eine solche von 2—7 Procent^) u. s. w.

Später haben bekanntlich insbesondere die Bewegungen der Jahre 1848 
und 1849 zur Entführung sehr zahlreicher progressiver Steuern in Oesterreich 
und allen deutschen sog. Mittelstaaren geführt. Aber auch ganz abgesehen 
hievon hat sich die Ueberzeugung von der Berechtigung solcher Steuern bei 
Regierungen und Landesvertretungen in neuerer Zeit nach und nach immer 
mehr Terrain zu erobern gewußt. Und im Einzelnen ist die Sachlage heute 
in Deutschland etwa folgende:

In Preußen hat die progressive Einkommensteuer ihren Sitz vorzugs
weise in den Städten in Gemäßheir der von diesen erlassenen Regulative über 
die Abgaben zur Befriedigung des commuualen Bedarfs.

Doch auch die allgemeine S tag ts-Classen- und Einkommensteuer ist 
in Preußen vrogressiv.

Nach einer von der Regierung gelegentlich selbst über die frühere Classen
steuer ausgestellten Rechnung wurden — so weit diese Steuer nach dem früher 
hier.schon Erörterten unter Zugrundelegung einer Classeneintheilung der Ein
kommen zur Veranlagung kam, durchschnittlich

von Einkommen unter tvo Wy.
0,67—1,33 Proccnt in Stufe I

von 100—150 Rth.: 1,60 ,, ,, II

„ ,, 150 200 1,71 III
,, ,, ff 200—250 1,78 ff ,, ,, IV

f, 250—300 1,82 ff ,, V

ff f, 300—350 1,85 ,, ,, VI

f' /, 7/ 350—400 2,13 ff VI1
400—500 ff 2,22 ,f f, VILI

erhoben u. s. w., bis sich dieser Procentsatz bei Einkommen von 900 —1000 
auf 2,52 und bei Einkommen von über 1000 Rth. auf durchschnittlich 
etwa 2,75 Procent und darüber erhob. (Vgl. auch: Amtliche Denkschrift über 
die vormaligen Steuern im Königreich Hannover von 1807)4).

Diese Progression ist heute, nachdem das Gesetz vom I.Mai 1851 durch 
dasjenige vom 25. Mai 1873 ergänzt ist, eine für die unteren Elasten noch 
günstigere geworden.

Einkommen von 140 Rth. — 2200) Rth. zahlen danach jährlich I Nth., 
oder' durchschnittlich 0,56 chy.
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Einkommen von 220—300 Nth. mit 2 Rth. durchschnitt!.: 0,77«/g
300—350 ,, „ 4 ,, „ l,.23 „
350 400 ,/ „ 5 ,,
400 — 450 „ „ 0 // „ 1,41 „
^50—500 „ „ 8
500 550 „ „ 10 „ i,sv „

und erst bei Einkommen über r>50 Rth. bis 600 Rth. erhebt sich der
entrichiende Procemsatz gegenwärtig durchschnittlich auf jene 2 Procent, die 
früher schon von etwa 350 Rth. ab zu entrichten waren, und steigt dann 
allmählig bis zu 2,52o/o durchschnittlich bei Einkommen von 900—1000 MH. 
und durchschnittlich 2,78"/o bei noch größeren, der sog. eigentlichen Ein
kommensteuer unterliegenden Einkommen.

Das „Gist" der Progression hat also in Preußen bei den Staarssteuern 
in der That schon in recht beträchtlichem Umfange Verbreitung gefunden. Und 
die preußische Regierung hat ihm übrigens, wenngleich nicht direct, so doch 
indirect, auch schon in jenem Gesetze vom 11. Juli 1822 Rechnung getragen, 
welches über „die Heranziehung der Staatsdiener zu den Gemeindelasten" 
disponirt. Denn nach diesem Gesetz sollen Seitens der Gemeinden zu Bei
trägen zu Communalbrdürfnissen, falls solche durch „directe" Abgaben gedeckt 
werden, von den Beamtengehälten von über 500 Rth. jährlich im Ganzen 
2 Procent erhoben werden "dür-fen, dagegen von Gehälten von 250 bis 500 

Nih. nur höchstens 1 Procent und von Gehälten unter 250 Rth. sogar 
nur höchstens 1 Proceut, damit — so heißt es im Gesetze — ihr (der Be
amten) Unterhalt unter keinerlei Umständen zu sehr geschmälert werdet 
Die Regierung hatte damit also anerkannt, daß es — um den Beamten
gehältern die etwa gleiche Schonung zu Theil werden zu lassen, erforderlich sei, 
die Steuern für die niederen Gehälter innerhalb geringerer Prvcentsätze zu 
halten, als gegenüber den höheren.

Und wie verhält es sich thatsächlich heute mit jenen Cvmmunalsteuern 
der preußischen Städte selbst?

In einem erheblichen Theile der letzteren hat die Progression durch An
schluß der communalen Steuern an die progressiven Staatssteuersätze Eingang 
gefunden. In einer noch viel belrächtliä/eren Zahl aber hat man dies nicht für 
ausreichend gehalten, sondern, indem man sich im Uebrigen an jene Steuersätze 
hielt, doch zugleich eine stärkere Progression, insbesondere zwischen den mittleren 
und untersten Steuerstufen in der Art eintreten lassen, daß man die letzteren 
erleichterte. Und am größten ist endlich insbesondere unter den größeren 
Städten die Zahl derjenigen, die in eigener Commnnaleinkommmsteuer be
sondere Progressivstem^ esetzt haben, deren Progression über die der 
Staatssteuersätze im Allgemeinen weit und zum Theil sehr weit hinansgeht

Um mit den größeren Städten zu beginnen, so konnten vor Kurzem 
von allen Communen über 30,000 Einwohnern allenfalls zwei den zweifel
haften Vorzug für sich in Anspruch nehmen, von der Progressiostsuer frei zu 
sein: Magdeburg, wo indessen eine neue progressive Einkommensteuer vor
bereitet wurde, und Stettin, woselbst eine Einkommensteuer überhaupt nicht 

8*
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existirt, also auch nicht eine progressive. Es besteht in Stettin nämlich — 
zuletzt geordnet durch das Communalabgaben - Reglement vorn 2. März 
1862 — die in den preußischen Großstädten sonst nirgend mehr vorhandene 
Einrichtung, daß zwar „persönliche" Communalabgaben entrichtet werden, aber 
nicht solche nach dem Einkommen oder nach Classen, die unter Berücksichtigurig 
des Eiukommens generell ausgestellt sind, sondern nach „Erwerbs ständen" 
und innerhalb dieser nach der vierfachen Abstufung des „geringen," 
„mittelmäßigen," „guten," und „bedeutenden" Einkommens.

Bel „geringem Einkommen" d. h. solchem, welches den Betreffenden 
— wie es in jenem Reglement heißt — „nach seinen Standesverhält
nissen mit seiner Familie nur dürftig nährt," zahlen z. B. Kaufleute 
1 — 3 „Portionen", andere Gewerbtreibende ' 2—1 „Portion", Rentiers gar 
nichts rc., bei „mittelmäßigem Einkommen" d. h. solchem, welches den 
Betreffenden nach den Worten jenes Reglements „im Rothwendigeu aus
kömmlich ernährt": Kaufleute 4 - 9, andere Gewerbetreibende N/z—2^2, 
Reittiers —2 „Portionen" u. s. w., und es richtet sich dabei die Hohe 
der „Portion" — „nach dem jedesmaligen Erfordernis" Sie betrug z. B. 
1872 1 Nth., im Allgemeinen über bisher 20 Sgr. monatlich. An sich ist 
nun bei dieser Besteuerung wie bemerkt, eine Progression der Steuersätze nichr 
vorgeschrieben, doch könnte eine solche, bei dem innerhalb der einzelnen Classen 
den Einschätzenden gegebenen Spielraum in der Wahl der bezüglichen „Por- 
tionenzahl" thatsächlich sehr wohl zur Uebung kommen. Und deshalb schreibt 
auch der Magistrat der Stadt auf die bezüglich der Steuerprogrcssion gestellte 
Anfrage nur: „Ta die Steuer hier nicht nach speciell ermittelten Summen, 
sondern nach Begriffen verweilt wird, so lassen sich — die gestellten Fragen nicht 
genau beantworten." Es ließ sich also auch von den beiden Städten Magdeburg 
und Stettin keineswegs sagen, daß sie proportionale, nicht progressive Steuer 
haben, sondern von Stettin nur: non lic^t und von Magdeburg: 
die progressive Einkommensteuer steht nahe bevor oder ist schon Gesetz.

Und nach einer wahrend der Vorbereitungen zum Drucke dieser Schrift 
mir zugehenden Notiz ist letzteres in der That der Fall. Für Magdeburg 
ist nämlich am 18. December 1873, bestätigt durch Regierungs-Verfügung 
vom 26. Januar 1874 eine neue Gemeindesteuerordnung ergangen, nach 
welcher daselbst die conununale Einkonnnensteuer in denselben Classen erhoben 
wird, wie jetzt die sogen. Staats-Classen- und Einkommensteuer. Die diesen 
Classen entsprechenden Steuersätze haben indessen durch Erleichterung der unteren 
Classen eine stärker fortschreitende Progression erhalten, als die bezüglichen
Staalssteuersätze. Es emrichten nämlich

von i40—22« Rth. nicht l

Demnächst aber 
von

220—300 „ 
Einkommen
300-350 Rth. statt

2

Einkommen.
Rth., sondern Rth.

350—400 
400—450 
450 500

5, 
ff 
ff

ff
ff

4
5
6
8

Rth. vielmehr Rth.

f, 
ff ,f

5^2 ff
„ ll. s. w.
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Bei allen andern der hier zunächst in Frage kommenden 22 altpreußischeu 
Städte mit über 30,000 Einwohnern ist die Progressivsteuer schon seit längerer 
Zeit zweifellos, und es zeigt diese Progression im Allgemeinen auch ein Maaß, 
das über die Progression der Staarssteuer hinaus- und zum Theil sehr 
weit — hinausgeyt.

Nur in fünf Städten Berlin, Aachen, Essen, Dortmund und 
Duisburg wird die Steuer in Form von Zuschlägen zur Classen- und Ein
kommensteuer erhoben, und überall, wo das der Fall ist, finden mit einer 
einzigen Ausnahme die unteren Classen, ähnlich wie jetzt in Magdeburg, 
noch besondere Begünstigung.

Diese einzige Ausnahme bildet die Stadt Aachen, die in der glücklichen 
Lage ist, ihren Bedarf, abgesehen von den communalen Mahl- und Schlacht- 
steuererträgnissen und den nicht sehr bedeutenden Ergebnissen einer Brennmaterial- 
und Hundesteuer ausschließlich durch einen Zuschlag von 33^ Procent zur Ge
werbesteuer und von 70 Procent zu den übrigen directen Staarssteuern decken 
zu können, und unter diesen Umständen — ein bei Städten dieser Größe 
seltener Fall — ein besonderes Cörümunaleinkommensteuer-Regulativ gar 
nicht besitzt.

Im Uebrigen werden in den 4 schon genannten Städten: 
Berlin, Essen, Dortmund und Duisburg 

zwar auch im Wesentlichen nur Zuschläge zur Staats - Classen- und Ein
kommensteuer erhoben. Es geschieht dies aber — schon um die Forensen und 
juristischen Personen in ausreichender Weise zur Steuer heranziehen zu können, 
mittelst besonderer communaler Steuerregulative. Und nach diesen waren 
die unteren Classen, insbesondere vor der jetzt burchgeführten Classensteuerreform 
in sofern günstiger süuirt, als den Staatssteuern gegenüber, als in Berlin 
(nach dem Regulativ vom 10. März 1869) bis zur Beseitigung der Mahl - 
und Schlachtsteuer alle Einkommen unter 300 Rth. von Entrichtung der 
Gemeindeeinkommensteuer ganz und gar befreit sind, in Dortmund die 
Stufe 1a s) steuerfrei schon vor dem Gesetze vom 25. Mai 1873 war und 
endlich in Duisburg (nach dem Regulativ vom 21. November 1861) und 
in Essen (nach dem Regulativ vom 11. December 186!) die Stufen 1a 
und ld ebenfalls schon vor jenem Gesetze die Begünstigung genossen, daß in 
Duisburg von beiden Stufen höchstens zu 100 Proc. des ^taatssteuerbetrags 

Zuschläge erhoben werden durften, in Essen aber die Stufe 1b dieselbe Be
günstigung und die Stufe 1a sogar Steuerfreiheit genoß.

Der nach Abzug der bisher betrachteten 7 Städte verbleibende Rest von 
15 altpreußischen Städten mit über 30,000 Einwohnern hat seine des vndern 
progressiven Einkommensteuern mit im Allgemeinen recht starker 
Progression, sodaß, um nur einige Beispiele aus Ost und West hier zu 
geben, z. B. in Königsbergs und Posen die Regulative vom 13. Sep
tember 1864 resp. 25. Januar 1868 in den untern Classen 1 Procent, da
gegen in den höheren einen auf 4, resp. 4,5 Procent sich steigernden Satz er
heben und in Danzia — so weit meine allerdings nicht ganz zureichenden 
Nachrichten hierüber gehen — nach dem Regulativ vom 14. December 1867 
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die Einkommensteuer von Einkommen unter 100 Rth. in einem wechselnden 
Procentsay entrichte: wird, und an diesen letztern sich die von den höheren 
Einkommen zu entrichenden Sätze der Art anlehnen, daß sie anfangs mir je 
50 Nth. um ^5, später mit je 100 Rth. um größer werden, dis .,em 
Maxiinum von 5 Procent über den untersten Procentsatz hinaus" erreicht rst.

Im Westen geht man noch weiter. So wurden in Düsseldorf nach 
dem Regulativ vorn 18. Januar 1871 im Jahre 187 3

z. B. von 100 Rth. Einkommen; 1' 4 Prvcent
" *25 „ „ 2
„ „ ,, 2^/z „
,, ^00 ,, „ 3^/2 „
„ 250 ,, „ 4 ,,

und schon von allem Einkommen von 500 Rth. (!) und darüber 5 Procerü(!) gezahlt. 
In Cöln wurden >872 etwa 5 Procent erst von 700 Rth. jährlichen Ein
kommen ab entrichtet. Dagegen haben in Crefeld nach dem Regulativ vom 
23. October 1856 die unteren Einkommen weniger als 1 Prvcent, die 
Einkommen über 1000 Rth. aber schon 6 (!) Procent zu geben u. s. w. Auch 
läßt sich bei vielen dieser hier in Rede stehenden Städte mit über 30,000 
Einwohnern zugleich deutlich verfolgen, daß ihre Steuern sich gerade in neuester 
Zeit noch mehr progressiv gestaltet haben, als früher, indem man mit der 
Steigerung des Steuerbedarfs immer mehr zur Erleichterung der unteren Classen 
genöthigt wurde. So zahlte z. B. in Crefeld die Classe 1. mit 75 bis 
100 Rth. Einkommen

bis i860: 1 Rth., von da ab Rth.
die Classe 2 mit 100—125 Rth. Einkommen

bis 1866: 1^ Nth., von da ab 1^. Rth.
die Classe 3 mir 125- 150 Rth Einkommen

bis 1866: 2^ Rth., von da ab t^Rth. 
u. f. w.,

während es für die über 350 Rth. hmausgehenden Einkommen bei den alten 
Sätzen von 1856 verblieben ist. —

Gehen wir nun einen Schritt weiter zu den Communen zwischen 30,000 
und 15,000 Einwohnern herab, so wurden deren in den alten Landestheilen 
der preußischen Monarchie 48 gezählt, von welchen 8, und zwar R emscheid, 
Königshütre, Eiersen, Greifswald, Hamm, Graudenz und Esch
weiler hier nicht Berücksichtigung finden können, weil — trotz mancher 
dieser-halb gemachten Versuche — die bezügliche Auskunft über sie nicht zu 
erhalten war Von dem Reste von 40 aber legen im Grunde nur 2 ihre 
Einkommensteuern nicht progressiv um, nämlich Bromberg, wo der tz 13 
des Regulativs vom 12. August 1856 ausdrücklich den Grundsatz sanctionirt: 

„Der Procentsatz ist für alle Steuerpflichtigen ohne Unterschied ihrer 
Einkommen ein und derselbe. Die Einkommensteuer ist 
mithin keine Progressivsieuer."

und Glogau, wo dasselbe facnsch bisher der Fall war. Bei 2 andern 
Städten: Stolp und Stargard ist es ähnlich, d. h. die Steuer ist dort 
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b e i n a h e proportional, doch eben nicht ganz. Denn in Srolp ist nach dem 
1863er Nachtrage zum Steuerregulativ von 1813 während der Dauer des 
communalen Mahl- und Schlachtsteuerzuschlags von 23 Procent von den 
Einkommen unter 200 Rth. „Portion" abzusetzen, und in Starg-ard 
genießen kleine Einkommen aus Arbeitsverdienst — wie mir mitgetheilt wird — 
„seit einer Reihe von Jahren auf Grund übereinstimmenden Beschlusses von 
Magistrat und Stadtverordneten eine gewisse Erleichterung durch die Nor- 
mirung ein für allemal fester Sätze". Und weiter durchgreifende Aenderungen 
hat nunmehr in allen diesen 4 Städten voraussichtlich schon die in naher Aus
sicht stehende Beseitigung der Mahl- und Schlachtsteuereinnahmen gebracht, 
welche letzteren insbesondere in Glogau und Bromberg sehr erheblich waren, so
daß in letzterer Stadt z. B. schon im December 1873 zwischen den städtischen 
Behörden der Beschluß vereinbart war,

daß die C ommunaleinkommensteuer nicht mehr selbstständig ver
anlagt, sondern in der Form eines Zuschlags zur Classen- und Ein
kommensteuer" — also progressiv - - „erhoben werde."

In ähnlicher Richtung dür-fte die Reform in den 3 andern Städten an- 
gebahnt oder durchgeführt sein.

Bon dem nach Abzug dieser 4 Städte Bromberg Glogau, Stolp und 
Stargard verbleibenden Reste von 36 Städten zwischen 15 000 und 30,000 
Einwohnern aber hat gerade die H a l f t e eigene progressive Einkommensteuern, 
die im Allgemeinen besonders stark progressiv sind, die andere Hälfte erhebt 
Zuschläge zur progressiven Staats- Classen- und Einkommensteuer, darunter 
aber wieder 8 noch mit besonderer Erleichterung der unteren Classen. Und in 
ähnlicher Weise haben auch in den noch kleineren Städten progressive communale 
Treuern in dieser oder jener Form so lveite Verbreitung in Preußen, daß die 
proportionale Steuer geradezu eine seltene Ausnahme genannt werden kann.

Zu wie starker Progression der Steuersätze man hiebei aber im Einzelnen, 
insbesondere in den rheinischen Industriestädten gelangt ist — das sei zum 
Schluffe dieser Ausführungen noch an ein paar Beispielen gezeigt, welche uns 
zugleich die sehr empfindliche Steuerlast dieser Städte und die Dringlichkeit pro
gressiver Besteuerung darthun sollen: Ich wähle eine größere Stadt: Glad
bach mit ca. 26—27,000 Einwohnern und zwei kleinere: Solingen im 
Reg - Bz. Düsseldorf mit ca. 14,000 Einwohnern und Dorp bei Solingen 
mit 10—11,000 Einwohnern.

In Gladbach wurden, abgesehen von 10—11000 Nthl. für Schul- 
und Kirchenbedürfniffe — als eigentliche Communalsteu ern im Jahre 
1872: 62 — 63000 Nthl. erhoben, davon dec bei Weitem größte Theil, 
ca. 11,000 Nthl. durch Zuschläge zur Classen- und Einkommensteuer, und 
ferner ca. 12,600 Rthl. als Steuer von den Forensern und juristischen 
Personen, welche auf diese nach etwa denselben Grundsätzen umgelegt wurden. 
Es verblieb danach nur noch ein geringer Rest von <"a. 9,200 Rthl. zu 
decken, welcher durch einen Oprocenügen Zuschlag zur Gebäudesteuer (ca. 
6340 Rthl.) und einen 25procentigen Zuschlag zur Gewerbesteuer (ca. 2860 
Rthl ) aufgebracht wurde.
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Nun betrug aber das Provenü der Staats- Classen- und Einkommen
steuer, durch deren Zuschläge nach dem Bemerkten 53,600 Rthl. und — 
abgesehen von den Foren sen rc — wenigstens ca 41,000 Thlr aufzubringen 
waren, nur ca. 20,000 Nthl. (z B 1660: 14,972 Rthl CLassensteuer und 
5125 Nthl. Einkommensteuer). Es wäre also, um den angegebenen Bedarf 
zu decken, ein Zuschlag von über 200 Procent«!) erforderlich gewesen, der für 
die unteren Classen der Classensteuer sehr hart gewesen wäre.

So war man fast genöthigt, zur Verstärkung der Progression der 
Ctafsensteuer zu schreiten und wählte folgendes Verhältniß: Stufe 1, welche 
nach den früheren Instructionen zur Staats-. Classen-, und Einkommensteuer 
und der bezüglichen Literatur, wie oben schon erwähnt wurde, so weit das 
Einkommen überhauvt Berücksichtigung sand, — ein Einkommen von weniger 
als 100 Nthl. repräsentiren sollte sdergl. auch z. B Schimmelfennig: 
Directe Steuer in Preußen 4 Aust 1359 , Band II x. 3t« und amtliche 
Denkschrift über die frühere hannöversche Steuerverfaffung rc. von 1867 p. 
36> blieb von Zuschlägen frei.

Stufe 2 (mit Einkommen von 100—150 Rthl. nach den gedachten 
Quellen) sollte 5O0^

Stufe 3 (mit Einkommen von 150—200 Rthl.) 70 o/^
„ 4 „ „ „ 200 — 250 „ 80 7o und endlich
„ 5 „ „ ,, 250—300 „ 90 7«

desjenigen Zuschlagsatzes zahlen, der von den Stufen 6 und 
folgenden (alsp von 300 Rthl. Einkommen ab) und in gleicher Höhe auch von 
den einzelnen Stufen der Einkommensteuer erhoben wurde.

Nun wurde es aber in Folge jener Erleichterungen der unteren Elasten 
nöthig. von diesen höheren Classen, also für Einkommen von 300 Rthl. ab, 
im Jahre 1872 einenZ usch la gssa tz v on 2 6 1 7., 7§ (! !) zurStaats- 
steuer zu erheben, unv so entfiel also:
auf Stufe 2 von 100 — 150 Rthl. Einkommen ein Zuschlag von 130-^ 7o 
„ „ 3 „ 150—200 ,, „ „ „ ' „ 182^

„ „ 4 „ 200-250 „ „ „ „ „ 2087o
„ ,, ,, 250 300 ,, ,, „ „ ,, 235 /o

des Staatssteuerbetrags. Die Progression der Steuersätze war also, 
wenn hinzugenommen wird, daß nach dem oben Bemerkten die Staatsclassen
steuer für sich im großen Durchschnitte damals beanspruchten:

von Stufe 2 : etwa 1,60 7^
„ „ 3: „ 1,71 o/o
. „ 4: „ 1,78 o/o
„ „ 3: „ ^,^2 o/o

und von der Einkommensteuer durchschnittlich 2, 7 5 "Zu 
— die, daß gezahlt wurden

in Stufe 2 ---- ca. 1,60 7„ X ca. 1,31 ----- 2,08 7o
' „ ,« 3 -- „ 1,71 O o X „ 1,82 — 3,11

„ „ 4 ---- „ 1,78 7o X 2,08 ---- 3,70 7., u. s. w.,
dagegen von einkommenfleuerpstichtigen Einkomnien (von 1000 Nthl. ab) durch-
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Progressive Einkommensteuer. 121

schnittlich ca. 2,75X2,61 — 7,15 und im Einzelnen natürlich noch 
höhere Sätze, z. B. von einem Einkommen von 1001 Rthl.

3X2,61---7,83 o/o.
Und alles das — wohl bemerkt — nur für die Zwecke der Ortsgemeinde.

Ganz abgesehen also von Kirchen- Kreis- und Bezirkslasten von denen 
die Kirchenlasten allein 1872: 8900 — 9000 Rthl. betrugen — waren in 
diesem Jahr in Gladbach allein für Staat und Ortsgemeiude 
zusammen;

von Einkommen von 100—150 Rthl. (Stufe 2) 2,08-s-1,60-----3,68 o/o 
„ „ „ 150-200 „ („ 3) 3,1 1-4-1,7 1---4,82 o/o
„ „ „ 200 -250 „ ( „ 4> 3,70-4-l,78--5,48 o/o

dagegen von Einkommen von über 1000 Rthl.
durchschnittlich..................................7,15-4- 2,75 --- 9,90(!)
und z. B. von 1001 Rthl . 7,83 -4- 3,00 --- 10,83(1!) 

Procent zu zahlen.
Und doch erscheint solche Progression der Steuersätze noch gering gegen

über derjenigen in den oben genannten beiden klemeren Städten.
Für Solingen euthäll das Eommunalabgaden regulativ vom 

Mai 1863 die — gegenüber der oft gehörten Forderung der Sicherheit des 
Eigenthums vielleicht nicht ganz unbedenkliche Bestimmung, daß zwar die 
Steuerpflichtigen der früheren Stufen 1a und 1b (also mit Einkommen von 
100 Rthl. jährlich und darunter nach den oft citinen Quellen) nur mit 50 

resp. 150 o/o Zuschlägen zur Staats-Claffenfteuer belastet werden dürfen, es 
im Uebrigen aber ,,dem jedesmaligen Beschluß der Stadtverordneten
versammlung vorbehalten" sei, unter Genehmigung der Regierung zu be
stimmen , ob die höheren Stufen der Classensteuer nach gleichem oder nach 
Steigesätzen zur Communaleinkommensteuer herangezogen werden sollen." In 
diesem Borbehali des Beschlusses, ob „Steigesätze" zu wählen sind, steckt 
natürlich auch der Vorbehalt des , jedesmaligen Beschlusses" darüber, wie sie 
zu wählen sind. Und so wird alljährlich das Maaß der Steuerprogression neu 
bestimmt.

Da die Stadt Solingen aber über Verbrauchsabgaben irgend welcher 
Art, abgesehen von einer kleinen Hundesteuereinnahme von 280 Thlr. nicht 
gebietet, auch so gut wie gar kein Vermögen besitzt, dagegen
z. B. zur Verzinsung und Tilgung ihrer Schulden im Jahre 1872: 

10,743 Rthl., ferner
für Schulen damals: 18,511 „ und
für Armenpflege: 16,103 „ (!), überhaupt aber den — gegenüber
einer Bevölkerung von ca 14,000 Seelen — relativ hoben Betrag von

etwa 63,0 0 0 Rthl zu commuyalen Zwecken.
aufzu bringen hatte und hiervon durch einen 5 Oprocentizen Zuschlag zur Grund- und 
Gebäudesteuer nur 2857 Rthl. und durch andere kleinere Einnahmen (inet. 
Schulgeld von 1500 Rthl.) nur 7—8000 Rthl. gedeckt wurden, mithin also noch 
ein großer Resi von ca. 5 3,000 Rthl. durch jene Zuschläge zur 
Staats-Classen und Einkommensteuer anfzubrinzen war, so schien 
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122 Fr. I. Neumann

es in Solingen ebenso wie in Gladbach, ja in noch höherem Maaße als 
dorr geboren, bei diesen Zuschlägen zu einer Progression der Steuersätze 
überzugchen, die die Progression der Classensteuer selbst weit hinter sich 
zurmtließ.

Die Classensteuer hatte nämlich in Solingen im Jahre 1871 nur 
9718 und die Einkommensteuer nur 3346 Rth., also beide zusammen nur 
18,064 Nth. ergeben Und es hätte demnach bei proportionaler Besteuerung, 
gegenüber jenem zu deckenden Restbeträge von ca. 53,000 Rth. ein Zusch lag 
von über 4 0 0 o/o(Ü) aus allc Einkommen über 100 Lhlr. jährlich in 
Frage gestanden, d. h. es wäre im großen Durchschnitt den Einkommen von: 
100—150 Rth. eine Steuer an Sraat und Gemeinde von etwa

5X1,6O-----8,O0 o/o
den Einkommen von 150- 200 Rrh eine Steuer von 5X1,71—8,55 o/y 

nnd „ „ „ 200—250 „ „ „ „ 5X1,78-^8,90 o/^ 
aufzuerlegen gewesen u. s. w.

Da war es denn, nm den hieraus zu erwartenden Hätten vorzubeugen, 
in der That geboten, eine besondere Progression zu wählen: Und diese 
richtete man in folgender Weise ein' Die Stufen 1 u und 1 d zahlten nach
den Bestimmungen des erwähnten Regulativs: resp. 50 und 15o 
Staatssteuersatzes, demnächst aber zahlten nn Jahre 1872: 
Einkommen v. 100—150Rth. (in Stufe2): 200o/„ des Staatssteuersatzes

d. h.2Rth. — Z
. 2 „ 20
, 8 „ 22^

Aus 
s jeden 
, r Haler(„ „ 3): L6K»/,"/, 

(„ „ 4>- 377 "/o
150—200
200—250

5): 450 «
...... . -.. .. .. - ... t Slnats-„ , 250-300 „ „ 5): 450 «/o„ , , 4 „ 15 „ > Steuer,

und endlich alle Einkommen in Stufe 6 und folgende also mit Einkommen 
von 300 Rth. und darüber, (so weit Einkommen maaßgebend ist^: ebenso 
wie die Einkommensteuerftusen:

493^/3 (!!) O/o des Staatssteuersatzes, mit andern Worten:
4 Rth. 28 Sgr. ans jeden Thaler Staatssteuer. Hält man diese Scala 
zusammen mtt jener oft cmrten der erwähnten Quellen, so gelangt man zu 
folgenden Resultaten:

So weit die Classensteuer früher überhaupt nach dem Einkommen ent
richtet wurde, lMte im großen Durchschnit zu zahlen das Einkommen

unter 100 Rth. in Stufe la: 
„ /, 1 d:

von 100 - 150 „ „ „ 2:
„ 150 200 ,, „ ,, 3:
„ 200—250 „ „ „ 4:
„ 250- 300 „ „ „ 5:
„ 300—350 „ „ „ 6:
„ 350-400 „ „ „ 7:
„ 400—500 „ „ „ 8:

u. s. w.
Einkommen von über 1000 Rth. 

etwa 2,75 X 4,93

etwa 0,67 X 0,50 ----- 0,34
„ 1,33 X 1,50 ----- 1,99 o/y
„ 1,60 X 2,00 ---- 3,20 0^
„ 1,71 X 2,66 ----- 4,55 o/^
„ 1,78 X 3,77 ------ 6,71 >/y
„ 1,82 X 4,50 — 8,19 0/^
„ 1,85 X 4,93 ----- 9,12
„ 2,13 X 4,93 ---- 10,50 0/0
„ 2,22 X 4,93 --- 10,94 o/o

aber im großen Durchschnitt 
— r^o6 'I!) 0/0
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Progressive Einkommensteuer. 123

und im Einzelnen, in den niedrigsten Emkommensbeträgen der betreffenden 
Classe, z. B. also im Betrage von iOOl Rth. etwa

3M X 4,93 — 1^,79(!!) ^
Das ist jedenfalls eine überaus st ar ke Progression. Die über

haupt zu entrichtenden Beiträge aber sind in diesen Procentsätzen noch gar nicht 
einmal vollständig ausgedrückt. Denn jene Zahlen zeigen ja nur, was an die 
örtliche Commune zu entrichten war, nicht was außerdem Kirche, Kreis, Bezirk 
und Staar beanspruchten. Wird nur des letzteren noch neben der Orts
gemeinde gedacht, sc erhöhen sich die Procentsätze:

für Einkommen von 

" ,, „
" „
»/ „ „
" " //U. s W.

über 1000
und von 1001

z- B.
100—150 Nth. aus etwa 1,60 -P 3,20 ----- 4,80
150—200 „ „ „ 1,71 -s- 4,55 --- 6,26
200—250 „ „ „ 1,78 -s- 6,71 --- 8,49
250—300 „ „ „ 1,82 -j- 8,19 ---10,0!
300—350 „ „ 1,85 -s- 9,12 —10,97 o/^

endlich für Einkommen von:
Rch. durchschnittlich auf 2.7 5 -j- 13,56 — 16,31 "/o 
„auf ... . 3,00 -j- 14,79 ----- 17,79(ü) o/y

Die Staats-, Communal- und sogen, landschaftlichen Beamten sind vor 
solchen Steuersätzen wie bekannt, durch die zum Theil oben schon erwähnten 
Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Juli 1822 und der Cabinets - Ordre 
vom 14. Mai 1832, nach welchen sie höchstens I—2 ihres Dienst-
einkcmmeus an directen Communalsteuern der Gemeinde zu entrichten haben, 
geschützt. Und die Gewerbtreibeuden, Kaufleute :c., deren Einkommen schwer 
zu erfassen ist, werden in diesem letzteren Umstande einen recht erheblichen 
thatsächlichen Schutz haben. Aber dieser thatsächliche Schutz, wenn man 
ihn so nennen darf, kommt — worauf noch zurückzukommen ist - vorzüglich 
den höheren Einkommen, weniger oder fast gar nicht den niedrigeren und 
niedrigsten zu Gute. Und ungemein hart ist das Sachverhälinisi natürlich 
endlich für alle Privatbeamten (z. B. der Eisenbahnen, Bergwerke rc.) und 
alle sonst mit festem Gehalt Angestellten — ein Umstand, dem, beiläufig be
merkt, in sehr vielen s ä ch s i s ch e n Communaleinkommensteuerstatuten durch
Bestimmung Rechnung getragen wird, daß den mit festem Gehalt Angestellten 
ein „Remiß" von 15—30 Procent des Gehalts gewährt wird (so in Chemnitz, 
Plauen u. s. w ). —

Um aber noch der starken Progression der Steuerzuschläge m Dorp 
zu gedenken, so erhob man hier — ebenfalls nach periodischem Beschlusse der 
Stadtverordneten, unter Genehmigung der Regierung— im Jahre 1872: 
von Stufe la: 100 des Staatssteuersatzes von ca. 0,67 o/ also 0,67
„ „ 16:150 „ ,, ,,
// 5, OLV /g „ „ ,,
,/ „ 333^ „ ,, „
,, ,, 1: 3 0 ,, ,, ,,
„ „ o: 366^,, ,, „

„ ,, ',33 „ „ I,S9 „
„ „ 1,60 „ „ 5.06 „

„ 1,71 „ „ 5.69 „
„ „ 1,78 „ „ 6,23 „
„ „ 1,82 „ „ 6,66 „
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124 Fr. I. Neumann.

Bon Stufe 6: 383 Staatssteuersatzes von ca. 1,85 also 7,09 0/0
- „ 7:400 „ „

8: 4I6^„ „ 
und endlich von allen Einkommen über

2,13
2,22

8,52 „
9,24 „

500 Rth.- 433^(!) Procent des Staatssteuersatzes, z. B. also 
von 500- 650 Rth.: 4.33I/5 X 2,09 — 9.06, von Einkommen über 
1000 Rth. nn großen Durchschnitt 433^/z X 2,75 ----- 11,91 und z. B. 

von Einkommen von 1001 Rth.: 133^ X 3 — 13,00 dieses 
Einkommens selbst, welche Sätze sich durch Zunahme der Staatssteuer dahin 
steigerten, daß - -natürlich immer, soweit wirklich das Einkommen früher 
entschied, ivas thatsächlich nicht ganz und gar, aber doch in sehr weit gehender 
Weise der Kall war, im Jahre 1872 etwa folgende Procentsätze entrichtet werden
sollten:
von Einkommen unter 100 Rch. in Stufe la:

von

und

100—150 
150—200 
200—250 
250—300 
300—350 
350-400 
40,0—500

1d:
2 :
3:
4 :
5
6:
7 :
8:

0,67
1,33
1,60
1,71
1,78
1,82
1.85
2,13
2,22

0,67 — 1,34 
1,99 ----- 3,32 
5.06 ------ 6,66

/0

z.
von

B.
Einkommen von 500—650 Rth.: 2,09

5 6 0 
6,23 
6,66 
7,00 
8,52 
0,24

----- 7,40
----- 8,01
-- 8,48
----- 8,94
------ 10,65
---- 11,46

1001 3
und „ 
14,00

über
-1- 13,00

l',15 0/, 
16,00 „

1000 Rth. im Durchschnitt 2,75 -j- 11,01

7o
Diese Progression 

geringeren Sätzen, als 
weniger geschont. Und

fuhrt, wie man sieh:, in den höheren Classen zu 
in Solingen. Dabei sind aber die niederen Classen 
doch sind diese in Dorp immerhin noch erheblich

günstiger situirt, als da, wo man — troy großer Steuerlast — es einfach 
bei der Progression der Staatssteuersätze bewenden laßt.

Ein Beispiel hierfür mag an dieser Stelle noch zum Schluffe genannt 
werden.

In der Stadt Iserlohn zahlten im Jahre 1872 alle Classen der 
Classen- und Einkommensteuerpflichtigen gleichmäßig 310 " 0 des Staatssteuer- 
satzes zu kommunalen Zwecken, also 410 dieses Satzes an Staats- und 
Gemeindelasten zusammen, mithin wurden überhaupt entrichtet:

von Einkommen unter 100 Rth. etwa 
resp.

,. „ von 100—150 „ „
„ „ „ 150—200 „ „

„ 200—250 „ „
„ „ „ 250-300 „ „

4,10 X 0,67 ----- 2,75

4,10 X 1,6V ----- 6,56
4,10 X 1,71 ------ 7,01
4,10 X 1,78 ----- 7,29
4,10 X 1,82 ----- 7,46

rc.

0" /o
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und z. B.
von Einkommen von 300— 65)0 Rth. etwa: 4,10 X 2,09 — 8,57
„ „ „ 900—1000 ,, : 4,10 X 2,52 ---- 10,33 ,,
„ „ „ 1000 — 1200 „ „ : 4,10 X 2,73 --- 11,19 „
„ „ „ 1001 Rth. aber „ : 4,10 X ^,00 12,3 „

endlich im großen Durchschnitt von Einkommen über 1000 Rth. jährlich: 
etwa 4,10 X 2,75 ---- 11,275 o/„.

Bei solcher Einrichtung stehen sich die höheren Einkommen natürlich 
verhältnißmäßig gut, die. untersten Classen aber desto schlechter. Und es drängt 
sich hiebei unwillkürlich die Frage auf. ob man die Höhe der Besteuerung 
dieser letzteren immer von dem jeweiligen Wohlwollen der Behörden und der vor
zugsweise oder ausschließlich aus den besitzenden Classen gewählten Stadtver
ordneten abhängig sein lassen wird oder ob es nicht vielmehr auch auf diesem 
Gebiete schützender gesetzlicher Normen zu Gunsten den ärmeren Classen 
bedürfen wird. Die schon mehrfach betonte Nothwendigkeit, dein Wirken der 
norddeutschen Städte auf dem Gebiete des Steuerwesens Schranken zu setzen, 
tritt auch hier recht deutlich zu Tage.

Kehren wir aber nach alledem zunächst wieder zu den deutschen Staats- 
steuern zurück so stoßen wir auf das „Gift" der Progression der Steuersätze 
außer in Preußen — und zugleich regelmäßig in größeresIntensität als dort, 
in allen deutschen Mittel- und fast allen deutschen Kleinstaaten, also in 
Bayern . Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, ebenso früher in Hannover 
und dem Kurfürstenthum Hessen, ferner in Oldenburg Mecklenburg, Braun
schweig, Hamburg, Bremen, Lübeck, in den thüringischen Staaten Sachsen- 
Gotha, Sachsen-Altenburg u. s. w.

Um hierauf näher einzugehen, so läßt sich in Bayern^) eine „Spur 
progressiver Besteuerung" — worauf schon Helf er ich gelegentlich auf
merksam gemacht hat, auch bei der Gewerbesteuer in den von dieser dem 
kleineren Gewerbebetriebe genxihrten Erleichterungen erkennen. Als entschieden 
progressiv — oder — was, wie unten zu zeigen versucht werden soll, 
dasselbe ist „degressiv" — muß aber die bayerische sogen. Einkommen- 
und die bayerische Capitalren lensteuer nach dem Gesetze vom 31. Mai 
1856 bezeichnet werden. Die Einkommensteuer, die allerdings nur 
gewisse Einkommen, nämlich diejenigen 1) aus den Lohnarbeiten, 2) aus den 
sogen, freien Crwerbsarten, den wissenschaftlichen und künstlerischen Beschäfti
gungen, der Advocatur, der ärztlichen Praxis u. s. w., und 3) aus den 
Beamtenbesoldungen und Pensionen Witchumen, Austrägen, Leibrenten u. s 
w. belastet, erhebt von den Einkommen aä 2,

bis zu 200 Gulden — 3V Kreuzer, also bis herab zu V4 
dann von Einkommen

von 201—300 Gulden: 1 Gulden, also
„ 301-400 „ : N/, „ „ »/z „

u. s. w.,
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126 Fr. I. Neumann.

dagegen z. B. von Einkommen
von 801—1000 Gulden: 5 Gulden, also von 

von Einkommen
von 3501—4000 Gulden: 3a Gulden, d. h. von 1 — 

und erst von allen Einkommen über 6000 Gulden ein volles Procent. Anderer
seits werden die Einkommen rill 3, d. h. Besoldungen, Pensionen und ihnen 
gleich gestellte Einnahmen in den ersten 600.Gulden mit Procent, in den 
nächsten 300 Gulden mit Prvcent und endlich in allen über diese 900 
Gulden hinausüegsnden Beträgen mit einem Prvcent belastet.

ünd in noch höheremMaaßeprvgressLv istdiebay^
Sie erhebt in einer großen Reihe von Classen z. V. von 25 — 50 

Gulden Jahresrente eine jährliche Steuer von */, Gulden, also bis herab 
zu 1 ProcenL, von 76 — lOO Gulden Rente: Gulden, also bis
herab zu 1^ Procem, von 151 — 200 Gulden: 3 Gulden, also ebenfalls 
bis herab zu 1^ Procent, von 351 —400 Gulden: 9 Gulden, also bis 
2'/^ Proceut, von 701 — 800 Gulden: 23 Gulden, also bis zwischen 2,8 
und 2,9 Procent und von 901—1000 Gulden schon bis herab zu 3 Procent, 
welches Verhältniß dann auch für die höchsten Einkommensclassen festgehalten 
wird. (Vgl. über das bayerische Steuerweseu außer Gerstner: Das 
bayerische Einkommen und KapitalrentensteueM Erlangen 1858, und den 
neueren Aufsätzen von Bocke in der Zeitschrift des kgl. bayr. statistischen Büreau, 
Jahrgang !872., insbesondere die Aufsätze von Helferich: Die Reform der 
directen Steuern in Bayern in der Tübinger Zeitschrift für die gesummte 
Staatswissenschaft. Jahrgang 1873).

In Württemberg ist ebenfalls progressiv die Gewerbesteuer und 
die nach dem Gesetze vom 19. September 1352 erhobene Steuer vom 
„Dienst- und Berufs-Einkommen," zu welchem letzteren zählt u. das 
Einkommen aller im Staats-, Hof-, Kirchen-, Schul-, Körperschafts-, Ge
meinde- und Sriftungs-Dienst activ angestellten oder verwendeten Personen, 
der Militärpersonen, ausübenden Aerzte, Rechtsanwälte, immarriculiNen Notare, 
Commissionäre, Makler, Architekten, Feldmesser, Künstler, Literaten u. s. w., und 

d. das Einkommen aus „Quiesrenzgehalten," Pensionen, Ruhegehalten 
u. s. w., überhaupt endlich alles Einkommen aus persönlichen Leistungen, das 
nicht der Gewerbesteuer unterworfen ist.

Alles dieses Einkommen uä a und d kommt nämlich bei der Besteue
rung, nach Artikel 5 des gedachten Gesetzes, mit einem Betrage dis zu 500 
Gulden nur mit dagegen mit den Mehrbeträgen 

von 500 bis 1000 fl. zu ̂ 0
„ 1000 ,, 1500 ,, ,, 410
„ 1500 „ 2000 „ „

und nur mit dem diese 2000 fl. übersteigenden Betrage ganz zum Ansatz, 
(vgl. Kränzle: Die Besteuerung des Einkommens aus Capitalien, Renten, 
Dienst und Beruf für Staats- und Körper schafrszwecke 1 866.)

Und in ähnlicher Weise soll als „steuerbarer" d. h. der Gewerbesteuer 
unterworfener Betrag des Gewerbe ein kommens nach dem umfassenden Steuer- 
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gesetze vom 28. April 1873, angesehen werden, „bei dem Betriebscapital" zwar 
„der eingeschätzte volle Jahresertrag" „bei dem persönlichen Arbeitsverdienst" 
aber nur Vio bis zum Betrage von von 500 fl., dagegen:

2/io vom Mehrbeträge von 500—1000,
4/io „ „ „ 1000—1500,
'/io „ 1500—2000,

und nur von dem über die letztere stimme hmausliegende Betrage das Ganze. 
(Vgl. das recht beachtenswerche Werk des Revisor im Kgl. Steuercollegium zu 
Stuttgart, I. Maier: Das neue Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuergesetz 
für das Königreich Württemberg. 1873, p. 120.)

Ebenso ist in Baden ") progressiv einmal die Classensteuer und zweitens 
die Gewerbesteuer.

Zur Classen st euer wird in Baden ungefähr dasselbe Einkommen 
Herangehen, das das eben gedachte Württembergische Gesetz als „Dienst- und 
Berusseinkommen" charakterisirt, d. h. die Gehälter und Pensionen der Be
amten, Hofdiener, Geistlichen und Lehrer, sowie auch das Einkommen der 
Aerzte, Rechtsanwälte, Künstler, Architekten u. s. w. Und alle diese Ein
kommen unterlagen schon nach der „Verordnung^' vom 31. October 1820 einer 
sehr stark progressiven Steuer nämlich einer Steuer von 1 Kreuzer von: 
Gulden, also von 1,666 .... o/o bis zum Betrage von 1000 fl., von 2 
Kreuzer vom Gulden, d. h. von 3,333 ... . mit dem Mehrbeträge 
von 1001—2000 fl., von 3 Kreuzer vom Gulden, also, von 4,999 .... 
mit dem Mehrbeträge von 2001—3000 st. von 4 Kreuzer vom GuÜ>en, also 
von 6,666 .... o/o mit dem Mehrbeträge von 3001—5000 st. u. s. w., 
so daß schließlich von einem Einkommensmchrbetrage von 80,000 fl. ab: 
10 Kreuzer vom Gulden d. h. 16,666 .... G!)""/y entrichtet wer

den mußten.
Das ist erst durch das gegenwärtig geltende Gesetz von: 10. Juli 1837 

dahin geändert, daß von allen sog. Classensteuer cap Italien, d. h. von den 
(nach der in Baden üblichen Weise) ccipitalisirten Classeneinkommens- 
beträgen der gleiche, regelmäßig mit der Landesvertretung zu vereinbarende 
Steuersatz erhoben wird, welcher z. B. 1872 und 1873: 26 Kreuzer von 
100 fl. betrug, daß aber jene Capualisirung nicht nach einem allgemeinen 
gleichen Maaßstabe stattfindei, vielmehr jenes „Classensteuercapital" aus dem 
bezüglichen Einkommen je nach seiner Größe unter Anwendung folgender 
wechselnder Maaßstäbe berechnet wird. Es wird nämlich alles Einkommen 
dis 2000 st. zu diesen» Behufe nur mit 3 vervielfacht, dagegen werden die 
überschießenden Einkommensbeträge:

von rsLp. 2001—3000 st. mit 6, 
„ „ 3001—4000 „ „ 7,
„ „ 4001—5000 „ ,, 8,
„ „ 5001—6000,, „ 9,
„ „ 6001—7000 „ „ 10,
„ „ 7001—8000 „ „ 11,

und endlich die noch höheren Einkommensbeträge von 8001 und darüber 
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128 Fr. I. Neumann.

mit der Ziffer 12 mulüplicirt, so daß also z B. Einkommen von 
2000 fl., zu 6000 Steuercapital gerechnet, im Jahre 187 3 bei einer Er
hebung von 26 Kreuzer auf 100 fl. Classensteuercapual: X 6000
— 26 fl. oder 1,3 zu zahlen hatte, dagegen in demselben Jahre Ein
kommen von 3000 fl., zu 6000 -j- 6 X 1000 -- 12,000 Capital gerechnet: 

-b/booa X 12.000 — 52 fl. oder 1,7 3 ferner Einkommen von 4(00 fl. 
zu 12,000 -s- 7 X 1000 --- 19,000 fl. Capital gerechnet: ^oov X 19,000 
----- 82 fl. oder 2,06 zu zahlen hatten u. s. w., bis sich dieser Bk-
nag z. B. bei 8000 und 0000 fl. jährlichen Einkommen der Art steigerte, 
daß Einkommen von 8000 fl. zu 46,000 -j- 1 1.000 — 57,000 fl. Ca
pital gerechnet, X 57,000 — 247 fl. oder 3,09 und Ein
kommen von 9000 fl., zu 57,000 -s- 12,000 — 69,000 fl. Capital ge
rechnet, X 69,000 fl. ----- 299 fl. oder 3,32 0^ zu entrichten hatte u.

Die Progression ist also zwar gegen früher sehr wesentlich abgeschwächt, 
indessen sie ist durchaus nicht unerheblich.

Bei der Gewerbesteuer aber wird in Baden einstweilen noch ähn
lich wie in Württemberg, die Steuer vom „persönlichen Verdienst^ und von 
dem „Betriebskapital" unterschieden. Nur ist im geraden Gegensatz gegen 
dort, hier die letztere Steuer, die Steuer vom Belriebscapital, nach dem 
zur Zeit gellenden Gewe^estenergesetze vom 23. März 1854 eine progressive, 
indem in tz. 34 dieses Gesetzes angeordnet ist, daß Betriebskapitalien unter 
400 fl. nnbesteuert bleiben, dagegen höhere Capitalien in folgender Weise zum 
Ansatz kommen sollen:

Betriebskapitalien
von 400— 600 st. nur zu 300 fl.
„ 600— 800 „ „ „ 500 „
„ 800-1000 „ „ „ 700 „
„ 1000—1500 „ „ „ 1000 „
„ 1500—2000 „ „ „ 1500 „
„ 2000—3000 „ „ „ 2000 „ u. s. w.

endlich Betriebscapitalien von 40,000—45,000 fl. mit 40,000 fl. und von 
noch größeren Capitalien der Betrag von 45,000 fl. mit 40,000 st., „der 
Uebenest" aber „im vollen Betrage."

Danach kommt also z. B. in der ersten Stufe ein Steuercapital von 
durchschnittlich 500 fl. zu 300 fl., dagegen in der 6. Stufe ein solches von 
durchschnittlich 2500 fl, also dem fünffachen, nicht mit 1500 fl„ sondern mit 
2000 fl. in der 10. Stufe ein solches von 10,000 fl., also dem 20fachen 
nicht mit 6000, sondern mit 9000 fl in Ansatz u. s. w.

Ebenso ist progressiv bekanntlich die in Baden jetzt vorbereitete Einkommen 
steuer, die allerdings in der von der H. Kammer adopürten Fassung zu
nächst von der I. Kammer im Juni 1874 verworfen ist. Nach dem Wort
laut des Entwurfes") sollten ursprünglich Einkommen unter 1500 Mark 
jährlich steuerfrei bleiben, und Beträge von 1500—3000 Mark (abgesehen 
von der Classeneintheilung) nur mit ca. 50 Procent ^), Beträge von 
3000—4800 Mark Einkommen aber mit ca. 75, und nur Beträge über 
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letztere Summe voll in Ansatz gebracht werden. Unter Zustimmung der 
Staatsregierung hatte dagegen die zroeite Kammer am 27. Mai 1874 eine 
noch weitere Ausbildung der Progression beschlossen, nach welcher Beträge von 
1500—2100 Mark mit ca. 25 Procent, Beträge von 2100—3600 Mark 
mit ca. 50 Procent, Beträge von 3600—6000 Mart mit ca. 75 Procent 
und nur Beträge über 6000 Mark voll in Ansatz gebracht werden sollten.

So weit nun in Baden, Württemberg und Bayern nach dem im ersten 
Capitel Bemerkten die communalen Bedürfnisse durch Zuschläge zu den pro- 
gressiven Staatsfteuern gedeckt werden, sind natürlich auch die communalen 
Abgaben progressiv. Und abgesehen von solchen Zuschlägen war z. B. 
in Württemberg nach dem Gesetze vom 25. Juli 1849 die Erhebung von 
Communalsteuern insofern eine progressive, als danach von Besoldungen und 
Berufseinkommen überhaupt zu „Körperschafts--" und Gemeindezwecken gesteuert 
werden sollten

höchstens 3 Kr. bei 100 fl. Einkommen
„ 6 „ „ 200 „ „
„ 18- „ „ 300 „
„ 1st.- „ „ 400 „ „
„ 1 „ 15 „ ,, 500 „ „
„ 1 „ 30 „ „ 600 „
„ 2„ — „ „ 700 „ „N. s. w.^a)

Unter den Staat sstetlern aber ist in Hessen die durch das Gesetz vom 
21. Juni 1869 ^) eingeführte allgemeine Einkommensteuer für die kleineren 
Einkommen progressiv. Alle, die über 1500 fl. jährlich einnehmen, werden 
danach nehmlich in Classen mit etwa derselben Quote ihres Einkommens 
zur Steuer gezogen, indem immer etwa Vio des Einkommens als sog. Steuer- 
capital angesetzt wird z. B. der Art, daß

Einkommen von 1500—1700 fl. immer 150 fl. Steuercapital
„ „ 1700—2000 „ „ 170 „
„ „ 2000—2300 „ „ 200 „

gleich gestellt werden u. s. w. Von Einkommen geringerer Größe dagegen ist 
ein desto kleinerer Procenisatz zu zahlen, je winziger dieselben sind, indem das 
Gesetz vorschreibt, daß Einkommen

von weniger als 200 fl. nur zu 10 fl. Steuercapital,
„ 200- 300 „ 15 „
„ 300- 400 „ 26 „
„ 400— 500 „ 30 „
„ 500— 600 „ ,, ,, 10 „
„ 600- 700 „ 50 „
„ 700- 800 „ 60 „
„ 800- 950 „ L/ 75 „
„ 950— 1100 „ ,, 90 „
„ 1100- 1300 „ >10
„ 1300- 1500 „ „ 5/ >30 „

angesetzt werden sollen.
Tchri'ften Vlll. — Proqr. Einkommensteuer.
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Wende ich mich aber vom Süden zum größten mitteldeutschen 
Staute, zum Königreich Sachsens, so giebt es hier zur Zeit eine 
allgemeine Einkommensteuer bekanntlich noch nicht, sondern außer der Grund
steuer bestehen als direcre Abgaben im Wesentlichen nur noch eine Kewerde- 
und eine Personalstelter, welche letztere in einer Abtheilung die Rentenbesißer 
und in 5 andern Abtheilungen N die Beamten und Pensionärs, 2t die Ge
lehrten und Künstler, 3) die sog. Prädicatisten, 4) die Gewerbsgshülfen und 
Privatdiener und endlich 5) alle Personen besteuert, die weder zur Grund- 
noch zur Gewerbe- noch in einer der- eben gedachten Abtheilungen zur Per
sonalsteuer herangezogen sind. Und von düsen Steuern sind die den Renten
besitzern und die den Beamten und Pensionärs auserlesen entschie
den progressiv, die anderen werden, nach gewissen äußern Steuermerkmalen, in 
einer die Progression weniger gestattenden Weise erhoben. Dock — wie schon 
Engel 1858 bemerktes — die Tendenz zur Progression tritt auch bei 
ihnen, insbesondere bei der Besteuerung vieler Gewerbe bei denen die .Höhe 
der Steuer nach den Arbeitsmitteln oder dem Personal bemessen wird, deut
lich hervor. Und z. B. für die Gewerbesteuer' der Kaufleute ist der progres
sive Rentensteuertarif durch neuere Gesetze geradezu zum Anhalt für die
Einschätzung erklärt.

Dieser letztere Steuertarif aber erhebt in 36 Classen Steuern von her
ab zu 0,4 Prvcent bis zu 2,6 Procent, und von allen Einkommen über' 
5-000 sogar 2 20 H?,: von jedem Hundert, d. h 2,6666 Procent,
z. B. also von Einkommen

1. von 20— 50
2. „ 50- 80 „
3. „ 80—100 „
4. „ 100 —150 „ 1

5. „ 150—200 „ 1
dagegen z. B. von Einkommen

12. von 500— 600 6
17. „ 1000—1200 „ 16
23. „ 2200—2400 „ 46
31. „ 3800 -4000 „ 95
36. ... 4800—5000 „ 130

6 ZT*. (bis herab zu 0,4 Procem)
12 „
20 „

„ 10 „ u. s. w.;

(bis herab zu 1 Prvcent) 
. 1,333

.„ , „ . l,92
, „ „ „ 2,4
„ „ „ „ 2.6 .. u.s.w.

Dieser Rentensteuertarif ist also nicht wenig progressiv.
Bezüglich der Beamten aber schreibt das Gesetz vom 24. December 

1845 vor, daß sie „die Personalsteuer nach einem Procemsatz ihrer Bezüge 
und ihres Diensteinkommens dergestalt" zu entrichten haben, „daß dieser Pro- 
centsatz bei einem Einkommen von 1'00 — !8./^ betrag:, bis zu einem
Einkommen von 1300 .H>. mit jedem folgenden 100 um 1 5 A
und dann mit jedem weiter folgenden 100 um 2 steigt, bis er" — 
nämlich bei einem Einkommen von 2200 wie eine einfache Rechnung 
ergiebt — „2 .E- 20 vom Hundert erreicht hat", wobei übrigens der 
„erhöhte Satz jedesmal von jedem Hundert des ganzen Einkom 
men-s" erhoben werden soll.
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Derselbe Maaßstab der Progression findet zum Theil auch auf die Ge- 
lehrten und Künstler, überhaupt diejenigen Personen Anwendung, welche „durch 
Anwendung' Wissenschaft!^ Kenntnisse oder künstlerischer Fertigkeiten ihren 
Erwerb finden" tz 46). Tenn in erster Linie ist für die Steuer dieser Personen 
zwar ein besonderer Tarif ausgestellt, dieser laßt aber sehr weite Spielräume 
dec Einschätzung zu, und bei letzterer ist nach ausdrücklicher gesetzlicher Be
stimmung zwischen jenen Sätzen des Tarifs und den gedachten Steuerbcrrägen 
der Beamten „so viel als möglich und mit Rücksicht auf die mehrere oder 
mindere Sicherheit des Erwerbs ein angemessenes Verhältniß herzustellen." 
(tz. 47 des Gesetzes vom 24. December 1845).

Ebenso ist progressiv bekanntlich die soeben (Frühjahr 1874) zwischen 
der sächsischen Regierung und der zweiten Kammer nach langem Streite end
lich vereinbarte allgemeine Einkommensteuer, zu welcher, wenn der bezügliche 
Entwurf auch von der I. Kammer, der er jetzt (Sommer 1874) vorliegt, 
angenommen wird — Einkommen bis 500 Mark mir einem Einheits
sätze von 10 Pfennigen, dagegen höhere Einkommen:

von 500— 650 mit dem Einheitssatz von 15 ?>
„ 65V- 800 „ „ „ . 25 „
, 800— 950 ... „ „ „ 40 „

95o—1100 „ „ „ „ 60 „
„ 110 0 l 5 0 „ „ „ „85 „

u. s. w. herangezogen werden. Erst von 12,000 Mark (4oOO LA) jähr
lichem Einkommen ab wird der feste Einheitssatz von 2^2 I^o mrUo 
(des niedrigsten Einkommens der betreffenden Classe) seinen Anfang nehmen.

Sehr entwickelt ist in Sachsen sodann aber auch die communale 
Progressivsteuer.

Bon den 15 größten Städten dieses Landes erheben mir Dresden, Leip- 
zig, Zwickau und Meißen keine besonders veranlagte Lommunaleinkommensteuer, 
Dresden, indem es von der in den sächsischen Städten im Uebrigen 
sehr wenig zur Verwendung kommenden Besteuerung deS Miethzinses und 
außerdem von einer „Grundwerthabgabe" reiche Einnahmen bezieht, und 
Leipzig, Zwickau und Meißen, indem sie — wie oben schon erwähnt 
ist - - ausnahmsweise Zuschläge zu den directen Staatssteuern d. h. der 
Grund-, Gewerbe- und Personalsteuer erheben, wobei für Leipzig indessen 
zu merken ist, daß dort eine communale Einkommensteuer zur Zeit schon vorbereitet 
wird, die voraussichtlich progressiver Natur werden dürfte, und daß zur Zeit 
schon in Leipzig eine „Steuerdeg cession" — abgesehen von dem bezüglich 
der Staatssteuern bereits Bemerkten — auch in sofern stattfindet, als nach 
den jetzt bestehenden Einrichtungen^) Staalssteuerbeträge unter 1 E- äu 
communalen Zwecken nur die Hälfte des Zuschlags erfahren, der den Be
trägen über 1 LA zu Theil wird, während in Meißen nach Z. 8 des Re
gulativs vom 13. October 1862 den Behörden die — die Situation recht 
zur kennzeichnende, die sächsischen Staatssteuern als ein sehr wenig geeignetes 
Fundament zu communalen Zuschlägen charakterisirende Befugniß zusteht: „die 
Abgabensätze des (Staats-) Gewerbe- und Personalsteuer Catasters mit Rück- 

9*
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sicht auf das städtische Interesse nochmals zu prüfen und namentlich bezüglich 
solcher Personen, welche einen — zu hoch oder zu niedrig scheinenden Steuer- 
betrag zahlen, die Steuersätze entweder zu erhöhen oder zu ermäßigen."

Alle andern der gedachten 15 Städte haben bei sich besondere Com

munaleinkommensteuern eingeführt, und diese sind mit einer einzigen 
Ausnahme, der Annaberger Treuer, sämmtlich progressiv.

So erhebt Chemnitz nach dem Regulativ vom 18. Februar 1857 
und dem Nachnage dazu vom 20. October 1859 in 87 in der Beilage K. 
aufgeführien Classen, als einfachen Satz von 150—350 LA. jährlichem 
Einkommen: etwa *6^ Proceni (je von dem niedrigsten Einkommen der 
betreffenden Classe berechnet), sodann

von 375—400 LA. jährl. Einkommen: Procent
„ 400-450 ............................... „
, 450 -500 „ „ „ „
. 500-550 „ „ „ 1
„ 550—600 „ „ „ 1'/zo „ rc.,

bis dieser Satz bei 3000 LA Einkommen die Ziffer 3 (immer für das 
geringste Einkommen der betreffenden Classe berechnet) erreicht, bei welcher Ziffer 
es dann in den noch folgenden 39 Classen und darüber hinaus sein Be
wenden behält.

In ähnlicher Weise progressiv, d. h. in Classen mit progressiv sich stei
gernden Sätzen veranlagt sind die Einkommen in Plauen, Glauchau und 
Zittau (mit mancher Besonderheit', ferner in Bautzen, Reichenbach 
und Werdau, wogegen die Progression in Freiberg durch die Vorschrift 
der Erhöhung des zu besteuernden höheren Einkommens um gewisse 
Quoten und umgekehrt in Meerane und Crimmitzschau durch die Vor
schrift deS Abzugs gewisser Quoten von geringeren Einkommen durch
geführt ist.

In Freiberg z. B. sind Einkommen unter 100 LA. steuerfrei und 
Einkommen von 100 200 werden nur einfach zum Ansatz gebracht, 
dagegen werden erhöht:

Einkommen von 200— 400 LA. um V«>o
. 400- 600 „ „
. 600— 800 „ „

„ „ 800-1000 „ „ 4,0
u. s. w., endlich alle Einkommen von 4 000 und darüber um ^/zo- 
Und umgekehrt ist z. B. in Meerane die Einrichtung getroffen, daß vom 
steuerpflichtigen Einkommen folgende. Abzüge gemacht werden:

von Einkommen von 50 —199 50 Procent
200 299 48

„ „ „ 300-399 „ 46
„ „ „ 400—459 „ 44

u. s. UN, endlich von Einkommen von 1000 LA. und darüber kein Procent.
ES haben nehmlich Einrichtungen der letzteren Art, wie sie auch in der 

Schweiz sehr beliebt sind, den Vorzug größerer Beweglichkeit. Soll in einem
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Jahre ein höherer oder niedrigerer Steuersatz erhoben werden, als sonst, so 
bedarf es dort nur der Aenderung einer Ziffer, um die Maschine mehr oder 
minder ergiebig arbeiten zu lassen, während bei unmittelbar progressiver Stener- 
scala die schwierigsten Fragen über die Abänderung jedes einzelnen Steuer
satzes zu entstehen pflegen und im Grunde auch entstehen müssen.

Gedenken wir nun, ehe von Sachsen zu den kleineren nord- und mittel
deutschen Staaten übergegangen wird, zunächst noch der früheren Einrichtungen 
Hannovers und Kur Hessens, so war dort die Besoldungs- und Er
werbssteuer, hier aber die Classensteuer, welche letztere von allen weder durch 
Grund- noch durch Gewerbesteuer getroffenen Einkommen gezahlt wurde, 
progressiv.

Einkommen von 50—75 zahlten in Hessen in der untersten (24.)

simplum Von 15 12^2

Classe 1 V4 dagegen z. B. Ein!'ommen
von 100— 150 in Classe 22, 3-/.

200— 300 „ „ 20, 1ü
400— 500 „ 18, 20
800— 900 „ „ 14, 1 2 0

1000—1100 „ „ 12, 2 11
2000—2500 „ „ 5, 6 7V2
4000—5000 „ „ 2, 12 „ 22 Vr

Endlich zahlten Einkommen von 5 0 <)0—5500

A/: Steuersimplum

«^. jährlich ein Steuer-
Und erst wenn dieses Maximum von

5500 überschritten war, wurde „für jede übersteigenden 500 der 
feste Say von i .-H als Simplum berechnet. (Vgl. B. Hildebrand: 

Statist. Mittheilungen über die volkswirthschaftlichen Zustände Kurhessens. 
1853. Beilage VIII. p. 193 ff)

Jn Hannover aber bestanden bis 1866 sowohl für die Besoldungs
steuer, die „die dein Geistlichen- und Lehrer-, Civil- und Militärstande an
gehörigen Landesunterthanen" zu entrichten hatten, als für die Erwerbs
steuer, welcher letzteren einerseits die Einnahmen aus Pensionen und Warte
geldern, Stifts- und Kloster-Beneficien :c. und andererseits die Einnahmen 
aus der Ausübung einer Kunst oder Wissenschaft, einem Privatdienste oder 
irgend einer anderen nicht durch die Besoldungs- oder die Gewerbe
steuer betroffenen Beschäftigung unterlagen, — folgende Steuersätze: von einer 
Iahreseinnahme

bis 
von

140
140— 240 
240—1000

1000—2000

Procent

und endlich von mehr als 2000 

/5 4
12 °

/o
2
2-Vs

als Steuer entrichtet. Und in ähnlicher Weise progressiv war auch die han
növersche Gewerbesteuer, soweit sie nach der Größe des Einkommens entrichtet 
wurde. (Bgl. außer Lehzen auch: Amtliche Denkschrift über die Steuern 
im vormaligen Königreich Hannover, als Manuscript gedruckt, 1806 x. 23.)").

Progressiv ist ferner die jetzt zur Hebung kommende oldenburgische
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Einkommensteuer. Nach 
1864 zahlen nehmlich in 
G^ammtemkornmen bis 

„ von

dein Ober dieselbe 
80 Classen
75
75—100 

100-125 
125 - 150 
150—175 
17 5 — 200

LA-,

1
2

u. s. w. bis die

zeltenden Gesetze vorn

16. Classe mit i 000 ,5A. m

6. April

10
15
20

15

s. w. den

oder bis 3 ?e

Proceutsay von 2
Proceni (für das niedrigste Einkommen der betreffenden Classe) erreicht 
bei dem es dann sein Bewenden behält. Die Classen steigen von der 30. ab 
um je 500 LA., bis dahin um geringere Betrage.

Desgleichen sind progressiv die Einkommensteuern in Hamburg,
Bremen nnd Lübeck.

Betreffs Hamburgs genügtes, auf die mehrfachen neueren Darstellungen 
dieser Verhältnisse (z. B. in Hinh's Annalen, Jahrgang ! 874)Bezug zu nehmen 
und es sei hier nur bemerkt, daß nach dem jetzt geltenden Gesetze v. 26. März 
1866 (Novelle vom 9. Januar 1871) Einkommen unter 500 Hamburger 
Mark (a 12 preuß. .A:, also unter 200 LA) steuerfrei sind. Einkommen 

von 501—700 Mark aber 4 Schilling (a 9 Pf. also 3 ,^), d. h. 
bis Procent zahlen, und dieser Procentsatz sich bei höheren Einkommen 
immer mehr steigert, bis er bei Einkommen von 8300 Mark (d. h 3320 .M) 
und darüber 3 Procent beträgt.

In Bremen sind nach dem jetzt geltenden Gesetz vom 29. April 1873 
alle Einkommen unter 750 Mark deutscher Reichs Währung (250 .M.) 
steuerfrei, dagegen haben

1) Einkommen von 750—1000 LA, 2 LA 50
2)
3) „

von

Ivo«—1500 „ 5 
1500 -2000 
>500 , Prvcent und

,, dem Rest 1
-1) 4000—6000 „

von 4000 „ 1'/,
,, dem Rest 1

5) endlich Einkommen über 6000 M:
von 6000 LA 1^'4 Procent und

,, dem Rest 2 „
zu entrichten, während für die Lübecker Einkommensteuer in dem Gesetze vom 
31. Mai 1872 wieder eine sehr ausgebildete Classenscala festgesetzt ist, nach 
welcher Einkommen unter 300 Mark Lübisch (L 12 , alsounter 120 LA'.)
steuerfrei sind, dagegen Einkommen von

301 — 500 5 <-A also 2/5—1 Procent
501—600 „ 6 „ „ 1 —1,19
601 — 700 „ 7 „ 8 Schill. „ 1,07—1,25
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zu entrichten haben, und diese Procentsätze sich in überhaupt 26 Classen der 
Art steigern, daß von Einkommen von 3000 Mark (1200 jährlich ad, 
wie in Preußen schon von tOoO ab, 3 Procent zn entrichten sind.

Selbst das Lübeck benachbarte Mecklenburg hat sich, so weil ich die 
bezüglichen Berhältnisse überblicken kann, der Progressivstener nicht entzogen.

Zur mecklenburgischen sog. außerordentlichen Landeswntribmion, die eine 
regelmäßige jährliche Abgabe zu sein scheint, wird von „Einkommen" sowohl, 
wie von „Zinsen und Renten" ein sich steigernder Procenrsatz als Steuer 
erhoben von. „Zinsen und Remen" z. B. als Simplum

V2L Procent bei Einkommen von 10— 50
7/16 . „ 50- 500 „
7/12 , . . , 5OO-100O „

1^6 „ „ „ „ 1000 -300l' „ U. s. w.
Wenigstens waren dies die — anscheinend als Staatssteuer, — in den 

60er Jahren in der Stadt Rostock zur Erhebung kommenden Bet^ nach 
Wiggers Darstellung im 17. Bande der Berliner Bierteljahrschrift für 
Voltswirthschaft uud Culturgeschichte.

Endlich sind progressiv auch die braunschweiaer Personalsteuer 
und die Einlommeusteuern einer Reihe thüringischer Staaten.

Zu jener Steuer entrichten nach dem durch das braunschweigische 
Gesetz vom 29. Juni 1864 festgesetzten Steuertanf z. B. „Hof-, Staats-, 
Kirchen, Schill- und Communalbeamte, Ofsicierc, Pensionärs, deren Wittwen" 
u. s. w. (Classe u)

voll Einkommen von 500— 600 monatlich 4
„ 600 - 900 „ „ ' 9

„ „ „ 1200-1800 „ „ 1 M.
„ 2300—3300 „ „ 3 „ Io

ferner „Hauslehrer, Hauslehrerinnen, Prioarsecretäre, Vorsteher größerer 
gewerblicher Etablissements, Oelonomieverwalter" (Classe e)

von Einkommen von 600— 800 3A. monatlich 4Vß ZKv:
„ 800—1400 ,, „ 9 „
„ 1400 2000 „ „ 20 „ rc.

Ebenso sind progressiv nach dem gedachten braunschweigischen Gesetze 
die Steuern der Aerzte, Advocaten, Notare, Künstler rc. (Classe k) und der 
von Renten lebenden Personen (Classe K). Und nur bei den in den Classen 
d. 0, 0 des gedachten Gesetzes besteuerten Grundstücksbesitzern, Pächtern und 
Gewerbtreibenden scheint von einer Progression der Steuersätze kaum die 
Rede zu sein, da sich dieselben nach der Größe der zu entrichtenden Grund- 
und Gewerbesteuer abftusen.

- Entschieden progressiv iü hingegen die B. in der Stadt Braun- 
schweignach dem Reglement vom 31. December 1870 erhobene commuNale 
Einkommensteuer. Sie erhebt (in vollem Satz) ^5 Procent von Einkommen 
über 1600 dagegen von ^5steigende Prvcente von Einkommen 
von 100 —1599 3D. in 24 Classen

In Thüringen"") endlich, um hiemit für Deutschland zu schließen — 
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136 Fr. I. Nenwann.

sind progressiv z. B. die Gothaer und dir Altenburger Einkommeit- 
steuern.

Im Herzogthum Gotha zahlten nach dem, wie ich vermuthe, noch 
jetzt gellenden Gesetze vom 10. Januar 1854: Einkommen unter 80V LA. 
Klassensteuer, dagegen solche von über 800 LA. Einkommensteuer und zwar 
Einkommen 
von 800—1190 LA. 3 o/o überhaupt,
„ 1200 — 1590 „ 3 „ für die ersten 1200 LA. u. 3^ für den Rch
„ 1600- 1990 ,, 3 „ „ ,........................ „ „ 3^ „ „ „ „
„ 2000—2390 „ 3 „ ,, „ „ „ „ „ 3 V, „ „ „ „
„ 2400- -2790 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ 3^ „ „ „ „
,, 2800 n. mehr ,, „ „ „ „ „ „ „ 4 „ „ „ „

Und im Herzogthuln Altenburg endlich werden die Einkommen über 
500 LA. nach dem Gesetze vom 17. März 1868^) zur allgemeinen Ein
kommensteuer in 33 Steuerstufen derart herangezogen, daß Einkommen von 
501 — 700 LA. jährlich 9 LA., also durchschnittlich etwa 1*/- Procent zahlen, 
und dieser Procentsatz sich bei höheren Einkommen bis auf 2^ und — bei 

allen Einkommen über 1600 LA. — auf 3 Prvcent (von dem niedrigsten 
Einkommen der betreffenden Stufe berechnet) steigert. — —

Daß in Oesterreich die Progression der Steuersätze bei der Ein
kommensteuerclasse 11 eine sehr starke ist, ist bekannt. Sie ist nicht stärker, 
als die Progression mancher anderen in Folge der Wirren von 1848 und 
1849 emgeführten hier nicht erwähnten Steuern 22), aber, nachdem jene in 

ruhigeren Zeiten rasch wieder beseitigt sind, heute in der That auffällig durch 
ihre Höhe.

Es werden danach nehmlich, auf Grund des Gesetzes vom 29. October 
1849 23) in den nicht zur Ungarischen Krone gehörigen Landestheilen von 
allen Einkommen aus Gehalten, Pensionen, Pfründen u. dgl. und ebenso von 
den Einkommen der Schriftsteller, Künstler, Aerzte, Wundärzte, Hebeammen, 
Lehrer, Unternehmer von Erziehungsanstalten u. s. w. Procentsätze als Steuern 
erhoben, die von 1—10 (!!) steigen.

Einkommen von 630—1050 fl. zahlen 1 Procent, von 1050—2100 fl. 
2 Procent u. s. w., dagegen schon Einkommen

von 6300 7350 fl., 7 Procent, 
„ 7350—8400 „ 8
„ 8400—9450 „ 9 

und alle noch größere Einkommen endlich 10 Proceni (!).
Nicht in demselben Maaße, aber immerhin sehr stark progressiv ist so

dann auch diejenige allgemeine Einkommensteuer, welche unter dem Namen 
Personal-Einkommensteuer, nach dem jetzt dem österreichischen Reichsrath vor
liegenden Steuergesetzentwurf, von allen Einkommen über 600 fl. in den 
Ländern dieseits der Leitha erhoben werden soll.

Nach ß. 5 dieses Entwurfs soll jedes hier in Betracht kommende Ein
kommen zum Zweck der Steuerumlage in Steuereinheiten derart aus
gedrückt werden, daß

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



Progressive Einkommensteuer. 137

je 100 fl. des exgeschützten jährlichen Einkommens 
ausmachen:

bei Einkommen von 600—1000 fl., 1 Einheit
„ „ „ 1000—1500 „ 1,2 „

„ 1500-2000 „ 1,4 „
„ 2000—2500 „ 1,6 „

„ „ „ 2500—3000 „ 1,8 „
„ „ „ 3000—3500 „ 2

u. s. w.
bis die letzte der aufgeführten 20 Classen mit

Einkommen von 60,000—70,000 fl. jährlich ----- 4,8 Steuereinheiten 
und mit der Festsetzung schließt, daß von Einkommen von 70,000 fl. und 
darüber je 100 fl. zu 5,0 Steuereinheiten zu rechnen sind. Das „Steuer- 
contingent" sott nach tz. 6 durch besonderes Gesetz festgestellt und auf die 
gedachten Steuereinheiten jährlich reparnri werden Genügt es danach also 
z. B. die unteren Classen mit 1 Procent in Anspruch zu nehmen, so zahlen 
die Einkommen von 6000 fl. schon 3 Procent, die Einkommen über 70,000 st. 
aber 5 Proceni, ist das doppelte nothwendig, letztere 10 Procent u. s. w.

Auch ist progressiv seit Alters, worauf die Motive dieses Entwurfs 
verweisen — die Hau sc lassen st euer in Oesterreich. Die Steuersätze 
derselben sind — übrigens ähnlich wie bei der französischen Thür- und Fenster
steuer (Perraux-Joppen: Die französischen directen Steuern. Straßburg, 
1874, x. 77) — nicht nur nach der Zahl der Objecte, an die sie sich halten, 
(in Oesterreich die Wohubestandcheile, in Frankreich die „Oefsnungen"), son
dern „auch nach einem progressiv sich steigernden Werthe" derselben 
bemessen. —

In den Ländern der Stephanskrone aber, wo das vorhin gedachte 
Gesetz von 1849 mit wenigen Abänderungen durch die Patente vom 25. April 
1850 und 30. December 1852 ebenfalls eingeführt worden war, ist dasselbe 
in neuerer Zeit gleich manchem andern Werke cisleithanischen Ursprungs wieder 
beseitigt und wird jetzt durch die sog. Gesetzartikel XXVI. vom Jahre 1868 
über die Einkommensteuer (vgl. die Ausgabe von Rach in Pesth 1869 
p. 60 ff.) ersetzt. Indessen die starke Progression der Steuersätze bis gegen 
10 Procent des jährlichen Einkommens für die Bezüge aus Beamtenstellungen, 
Ruhegehalten, Jahresbezügen von Lebensversicherungen u s. w. ist beibehalten. 
Nach tz. 7 a. a. O. zahlen nehmlich diese Einkommen von 100 — 500 fl in 
5 Classen 1 Procent, berechnet nack dem niedrigsten Einkommen der bezüglichen 
Classe und dann in steigender Scala

Einkommen von 600— 700 fl., 7 fl. 
„ 700— 800 „ 9 „
„ 800— 900 „ 11,

„ „ 900—1000 „ 13 „
„ „ 1000—1100 „ 15 „

„ 1100 - 1200 „ 17 „ u. s. w.
Bei 2000 - 2100 fl. Einkommen hat sich der Satz schon auf 40 fl., also
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bis 2 Procent, bei 4000 -4100 st. auf !30 fl., also 3 —4 Procem und 
bn 0000 st. am 30<- st., also 5 Procent gesteigert. „Ueber 6000 fl." — 
sagt sodann das Gesetz ür dem mir vorliegenden deutschen Texte weiter — 
„ist von je 100 fl. 10 st. (I!) zu entrichten." Die Progression ist also in 
Ungarn noch viel stärker, als im cisleithamschen Oesterreich, wo sie doch schon 
sehr erheblich ist.

Unter den andern Nachbarländern des Deutsche ist die Schweiz 
bekanntlich wie kein anderes Land die eigentliche Hei math progressiver Ein
kommens- wie Vermögenssteuern in den mannigfaltigsten und verschiedensten 
Gestaltungen. Ein auch nur einigermaßen erschöpfendes Bild hievon zu geben, 
würde mich hier viel zu weit führen. Ich enthalte micy deshalb jeden Ein
gehens hierauf, indem ich Lediglich Bezug nehme auf den im Jahrgange t87t 
der Zeitschrift für schweizerische Statistik diesen Gegenstand in 
trefflicher Weise erläuternden Absatz: „Uebersicht über die Gesetze der Can- 
tone betreffend die Vermögens-Eintoimnewr- und Kopfsteuer", welcher-Aufsatz 
rücksichtlich der neuesten Gestaltung der Dinge in rilligen Beziehungen noch 
durch Böbmert's allerdings nur bruchstückweise gegebenen Gesetzesmitthei- 
lungen in dem I. Band seines Berichts über die Arbeiterverhäll niste rc. der 
Schweiz (Zürich 1873) willkommene Ergänzung erhalten hau

Erwägt rnan nun aber zu alle dem schon Bemerkten noch, daß auch in 
Dänemark die in dem oben erwähnten Gesetz vom 2. Juli 1870 geregelte 
allgemeine Einkommensteuer progressiv ist, indem sie für die steuerpflichtigen 
Einkommell bis 1200 Rigsdahler (a 2 Mart 20 Pf. deutscher Währung) 
je nach dem Wohnsitze des Eensiten Abzüge von 400 resp. 350 und 300 Rd. 
und für die Einkommen von 1200—2o00 Rd. Abzüge im Betrage der Hälfte 
dieser Summen vvrschreibt, während Entkommen über 2000 Rd ganz der 
Steuer unterworfen werden sollen, daß ferner die Progression ebenso bei den 
dänischen Communalsteuern Eingang gefunden hat, indem z. B in 
Kopenhagen nach dem ebenfalls schon erwähnten Gesetz vom 1o. Februar 
1861 für die zu besteuernden Entkommen von 400—1200 Rd. ein mit der 
Höhe des Einkommens sich stufenweise verringernder Abzug vvrgeschricben ist 
daß ebenso in Schweden eine Slaatseinkommensteuer allmaen bewillign» - 
erhoben wird, zu welcher — so weit die von Parieu 1866 mitgetheilten Nach
richten noch heute zutreffen - die Einkommen der Händler, Fabricanten, Hand
werker rc. 5 Procent, dagegen die Einkommen z B. der Beamten 2, 3 oder 
4 Procent zu entrichten haben, je nachdem sie unter 300, zwischen 300 und 
600 Reichsthaler (jeder etwa gleich 1 Mark deutscher Währung) oder mehr 
betragen'^), daß ferner auch in England die seit 1842 bestehende Einkom
mensteuer seit den bekannten Umgestaltungen des Jahres 1863 fttr Einkommen 
unter 200 Pfund Sterlings- stark progressiv ist u. s. w.: so kann wohl 
nicht in Abrede gestellt werden, daß die Progression der Steuersätze bei den 
allgemeinen Einkommensteuern eine sehr weite Verbreitung gefunden 
hat. Sie ist darf man wohl sagen — fast soweit verbreitet, wie diese 
Steuern selbst. Und auch bei den „partiellen" Einkommensteuern, den Capital- 
rentensteueru > Klassensteuern (im badischen Sinne) rc., welche man — m,it 
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geringem Recht — den „Ertragssteuern" zuzuzählen pflegt, hat sie sich wie 
die vorausgeschickle Darstellung ergiebr, schon ein sehr weites Terrain 
erobert.

Düst sie aber bei den mit größerem Rechte als Ertragssteuern zu 
bezeichnenden Abgaben, den Grund- und Gebäudestcuern gar nicht oder fast 
gar nicht Eingang gesunden hatund deshalb in den romanischen Ländern, 
die sich vorzugsweise dieser Ari von Steuern bedienen, wenig anerkannt ist, 
erklärt sich leicht aus dem Wesen dieser Steuern, welche unmittelbar das 
einzelne Object belasten, ohne nach den Verhältnissen seines Besitzers zu 
fragen, und also imer Natur nach den einen Besitzer von 40 ParceUen 
gerade ebenso besteuern müssen, wie 40 Besitzer von je einer zusammen.

Im Allgemeinen darf ferner behauptet werden, daß die progressive Ein
kommensteuer, wie sich dies insbesondere in der Schweiz und in Deutschland 
für Stamen wie Städte sehr gut nachweisen läßt, in neuester Zeit ganz 
entschieden rm Vorschreiten begriffen ist — Dank einerseits der besseren Er
kenntniß der Dinge, sowie dem Vorschreiten jenes gesimden demokratischen 
Geistes, der den Menschen im Meüschen achtet und nicht den Einen stir den 
Andern Opfer bringen läßt, Dank andrerseits und insbesondere aber der 
zwingenden Gewalt der Umstände, welche die Steuerlast im Laufe der letzten 
Zeit derartig erhöht haben, daß für die weniger günstig situirten Classen der 
„proportionale" Steuersatz vielfach ganz unerträglich geworden wäre und so
mit nichts anderes übrig blieb, als die Alternative, entweder einen 
großen Theil der Bevölkerung ganz steuerfrei zu machen oder aber — waö 
finanziell natürlich vorteilhafter erscheinen mußte — eine Progression der 
Steuersätze eintreten zu lassen. Und so werden z. B. Diejenigen, deren Weisheit 
sich in der Annahme erschöpft, daß die progressiven directen Steuern gerecht
fertigt feien in Anbetracht der „umgekehrten Progression" der indirecren Steuern 
von nothwendigen Lebensmitteln — sich, wenn nicht alle Zeichen trügen,, in 
nächster Zeit das bemerkenswert he Schauspiel vollziehen sehen, daß gerade nach 
Beseitigung der Mahl- und Schlachtsteuer, der einzigen erheblichen indirecten 
Steuer, die sich die preußischen Städte nutzbar machen konnten, die Steuer 
Progression in diesen Städten ihre eigentlichen Triumphe feiern wird. Der 
beträchtliche EinnahmeausfaÜ, der für die städtischen Finanzen aus jener 
Beseitigung hervorgehen wird, wird die Städte zwingen, von der Einkommen
steuer mehr Gebrauch zu machen, als bisher; für die erhöhten Sätze der 
letzteren aber wird eine Abminderung resp. Steigerung der schon bestehenden Ab
minderung zu Gunsten der ärmeren Classen sehr bald oder sogleich Bedürf
niß werden. —

Nun haben sich manche neuerdings veranlaßt gesehen, die „Degression" 
oder „Regression" der Steuersätze znzugeben und nur die Progression anzu 
fechten, indessen, wie mir scheint — hauptsächlich um sich und den Andern das 
Verlassen ihres früheren Standtpuncts zu verdecken. ^Degression" oder „Regres
sion" — so sagen sie — sei die Abminderung eines für die höheren Eilt 
kommen proportionalen Steuersatzes, Progression die Steigerung der Steuer
sätze in In diesem Sinne sagte übrigens auch Wolowsky der 
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gedachten Veranlassung, als er eine der englischen ähnliche und gleich ihr 
in den unteren Stufen progressive Eintonnnensteuer für Frankreich empfahl:

^iosi jo limiterais a 1200 i'r-aoos la guotito oxompto äe l'iinpot; 
ot pour ovitor oetto traukitiou brasguo gui korait pa^or 1'impot a aolni 
gui aurait un revenu äs 1201 tranes j'appli^uorais le priuoipo gui a 
otrZ introäuit par N. OlaOktouv en ^n^Ieterro.

Oe vouärais exempter 1es revenus Oe 1200 kranos; mats pour les 
revenue entre 1200 et 2000 franos, tout en les sppelsnt a xa^er 
1 inoome-lax, on terait la Oeäuetion ä'uns komme äs 600 traucs.

I/impor, pro§ressik Oe votto nature no m'eÜ'ra^e pas, et je orois 
gu' il est le meilleur moven pour empeolrer l'Lmpöt pro^res- 
sit' veritable, gue je considers eomme clestruvtit et 
l'uneste eto. (Sitzung der Nationalversammlung vom 22. Dec. 1871.).

Jndessell wie so behauptet man denn, daß die Anhänger der . wahren Pro
gression" eine Steigerung derselben ohne Schranken empfehlen! Es kommt ihnen 
das nicht in den Sinn ^). Ganz mit Recht sagt Helserich: Mit einer Erleich
terung der unteren Elasten durch Abminderung der von ihnen zu zahlenden Steuer
sätze „wird das Princip der Progression überhaupt als gerecht anerkannt, weil gar 
nicht einzusehen ist, warum ein Verfahren, das bis zu einer gewissen Ein
kommensgröße als gerecht angesehen wird, über diese hinaus leine Forderung 
der Gerechtigkeit sein soll." Die „Degression" oder „Regression" ist nicht 
etwas der Progression Gegensätzliches, sondern sie ist sie selbst und zwar - 
wie das unten gezeigt werden soll — sie ist die allein berechtigte Progression, 
und die — soweit meine Kenntniß reicht — allein bisher überhaupt 
in Anwendung gebrachte

Die Theorie ist eben der Praxis in bedauerlicher Weise nachgehinkt und 
der Ausdruck Degression vielfach nur die Verzuckerung der Pille, die 
das Eingeständnis; jener Kurzsichtigkeit enthält, über welche die Regierungen 
bereits die Nase rümpfen: „Bon den hervorragendsten Vertretern 
der Wissenschaft verhorrescirt - sagt z. B. die österreichische Re
gierung von den Motiven der Steuervorlage von 1874 — har sie (die 
Pregression? dennoch und nicht erst in neuester Zeit Aufnahme 
in den meisten Gesetzgebungen gefunden",— und an diese Worte 
schließt jene Regierung sehr beherzigenswerthe, eigene Ausführungen über die 
theoretische Begründung der Steuerprogression, auf die ich unten noch 
zurückkomme.

Zn der That etwas an sich Neues, nur der modernen Zeit Angehöriges 
ist die Progression, um dessen noch zum Schlüsse hier zu gedenken, durchaus 
nicht. Wie im Alterthum die athenische Republik bekanntlich ihre stark 
progressive Vermögenssteuer hatte, mit deren übel wirkendem Beispiele der 
böse Montesquieu die Welt zuerst wieder bekannt gemacht haben sollte: so 
hat im Mittelalter z. V. die florentinisch e Republik die mannigfaltig
sten Arten progressiver Besteuerung bei sich heimisch gesehen, über die uns 
Sismondi und nach ihm Parieu sehr ausführliche Nachrichten gegeben 
haben. Ebenso erhob man in England z. B. 1435 eine progressive Ein
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kommensteuer, zu der Einkommen unter 5 Pfund nicht herangezogen wurden, 
dagegen Einkommen

von 5—100 Pfd., 6 ä. auf das Psd. d. h. 21/2 Proceni
„ 100 400 „ 8 „ „ „ „ „ „ 3^ „
„ 400 u. mehr „ 2 sli „ „ ,, „ 10 „

zahlten, desg. 1449 eine Steuer, zu welcher Einkommen
von 1— 20 Pfd., 66. auf das Pfd. d. h. 2^ Procent
„ 20 - 200 „ 1 sd. „ „ „ „ 5 „
„ 200 u.mehr „ 2 „ „ „ „ „ 10

zu entrichten hatten-^) u. s. w. In ganz Deutschland wurde ferner der 
„gemeine Pfennig" z. B. nach dem Reichstagsabschiede von 15 l 2 mit 
progressiven Ansätzen erhoben, mit der Begründung: „damit der Arnie 
nicht so Höch beschwert und dem Reichen auch aufgesetzt werde, 
das er tragen mögend) u. s. w. Und aus der Neuzeit wäre es nicht 
schwer, ähnlich wie es schon oben für das 18. Jahrhundert geschehen ist, 
auch für jedes folgende Jahrhundert eine große Reihe von Beispielen 
solcher Besteuerung namhaft zu machen Daß dieselbe sich einerseits vor
zugsweise in demokratischen Staaten und andererseits namentlich in Fällen des 
Herantretens außergewöhnlich starker Ansprüche an die Staatskasse Bahn brach, 
darf uns nicht Wunder nehmen Das Eine hängt auf das Innigste mit den: 
Wesen der Progressivsteuern zusammen, nach welchen, wie schon bemerkt wurde, 
der gemeine Mann eben nicht der beliebig zu belastende Packesel sein soll, 
während der Reiche die Steuer kaum fühlt, und der andere Umstand erklärt 
sich leicht daraus, daß bis in die neueste Zeit, ja bis in die Mitte des 18. 
Jahrhunderts directe Steuern überhaupt sehr vielfach nur als ein „extraordinäres 
Biittel", d. h. eine nur in Fällen außerordentlichen Staatsbedarfs in An
spruch zu nehmende Hülfe angesehen wurden, mithin auch besondere Ver
mögens und Einkommenssteuern nur in Fällen sehr starker Ansprüche an 
die Staatscassen vorzukommen pflegten und daß andererseits gerade in solchen 
Fällen großer Dringlichkeit und sehr bedeutenden Umfangs des öffentlichen Be
darfs die Nothwendigkeit, die Wohlhabenden stärker als mit dem für die 
Aermeren erschwingbaren Satze zu belasten, besonders deutlich hervortreten 
mußte. —

L. Kritik der Progressiv- oder Dezressivsteuer.

Giebt man den Grundsatz zu, daß darauf hinzuarbeiten ist, die Steuern 
thunlichst nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit und der Opfergleichheit umzu
legen und daß zugleich auf ein Steuersystem Bedacht zu nehmen ist, vermöge 
dessen man in kritischen Zeiten - wie man dann die ganze waffenfähige 
Mannschaft anfbietet — auch die ganze wirtschaftliche Kraft der 
Nation thunlichst in Anspruch nehmen kann: so scheint ja hiemit die Ange
messenheit und Nothwendigkeit einer Progression der Steuersätze schon aner
kannt zu sein 29"). Denn durch eine proportionale Steuer kann — wie schon 
oben berührt wnroe — die Leistungsfähigkeit der Gesammtheit durchaus 
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nicht vollständig in Anspruch genommen werden.. Diese ist überhaupt nicht 
anders auszubieten, als daß man auch jeden Einzelnen möglichst nach 
seiner Leistungsfähigkeit ersaßt.- Und das letztere geschieht offenbar nickt, 
wenn ich den 10- oder 20mal Reicheren eben nur 1.0 oder 20mal stärker zur 
Steuer heranzieh;. Denn es bleibt ja Mem nach Befriedigung ferner noth
wendigen Bedürfnisse ein nicht 10 re^p. 20 mal größeres, sondern wyr viel 
höheres Maaß von Mitteln zur Erfüllung seiner Pflicht dem Staate gegen
über übrig Und ähnlich steht eS mit dem Maßstab der Opfer

Was die Gleichheit dieser in jenem Sinne betrifft, in dem nach dem 
oben Bemerkten eine innige Beziehung zwischen ihnen und der Leistungsfähig
keit obwalter, so ist es doch unbestreitbar, daß z B. 15 Siener für em 
Einkommen von 300 regelmäßig eine sehr viel schwerer zu tragende 
Last sind, als z. B. 1500 Steuer von jährlichen 30,000 Und
hiebei ist nur an eine Steuer mäßiger Höhe gedacht. Handelt es sich, wie 
in der obigen Gegenüberstellung oon 1200 und 1^,000 Einkommen um 
eine Steuer von .10 Procem, so tritt der eben angedeutere Gegensatz noch Mel 
schärfer hervor. Man wende auch nickt etwa ein: Solches Beispiel fei 
Uebertreibung, solche Pwcentsätze kamen gar nicht zur Erhebung! — Sie 
kommen zur Erhebung.

Die preußische Einkommensteuer erhebt dem Geseyeswortlaute nach und 
den ehrlichen Leuten gegenüber auch in der That bis 3 Procent z ur Staats
kasse^), Und die Communalsteuern betragen in Preußen nicht selten 2oO 
bis 300 Procent der Staatssteuer, also Staats-- und Gemeindesteuer zusam
men 3 ->6—0 ----- 9—12 Procent (!!) des Emkommens. Ich erinnere 
nur an das schon oben gebrauchte Beispiel der Stadt Dursburg, in der 
im Jahre 1872 die Elasten 1a und 10 der Classen steuer: 100 Procent, da
gegen die höheren Elasten (also von 100 Einkommen ab, nach den früher 
in Geltung befindlichen Instructionen^; 240 Prvcent Zuschlag an die Com- 
munalcasse entrichten mußten, so daß z. B. Einkommen oon 100 —150 
jährlich 1,0 X 2,4 ----- 3,84 Procent, Einkommen von 1001 aber

3 X.2,40 ----- 7,2o Procent 
allein an die Commune zu entrichten harren, und Staats- und Communal- 
steuer zusammen sich mithin für jene Einkommen auf

1,6 -j- 3,84 — 5,44 Procent 
für das Einkommen von 1001 aber auf

3 -4- 7,26 ----- 10,26 Procent 
herausstellte.

Ebenso ist oben gezeigt, daß Einkommen von 1001^. in Gladbach im 
Jahre 1872 nur an Staat und an die O rts gemeinde: 10,83, in 
Solingen desgleichen: 14,79 (ü) und in Dorp: sogar 16.00 (!l) 
Procenr zu entrichten hatten. Und ähnlich ist es in manchen andern Indu
striestädten des Westens, wo nicht die Mahl- und Schlachlsteuer ihre Hülse 
bieret. In Dortmund z B. zahlten im Jahre 1872 alle Einkommen' 
classensieuerpfkchtige (mit gewissen sehr geringen Ausnahmens und ein
komme nstezrerpflichtige: 160 Procent communalen Zuschlag, in Essen 180
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Procent (außer Classe tu ulld id), in Mühlheim a. Nd.: 195 Procem 
(außer Dienstbote in Iserlohn aber sogar 310 Procent oder 3 .
3 .A?: volt jeoem Thaler Staats- Classen- und Einkommensteuer, so daß — 
wie oben ebenfalls schon gezeigt") wurde, z. B. Einkommen von 100-150 LM 
jährlich 6,56 Procent, Einkommen von 500—650 Atz. jährlich 8.57 Procent, 
Einkommen von 900—1000 jährlich 10,332 und Einkommen B. 
von 1001 jährlich 12,3 (N) Procent nur an Staats- und örtlicher 
Communaüast zu entrichten hatte, während im großen Durchschnitt 
alles Einkonmten über 1000 ohne Rücksicht daraus, ob es zwischen 
1000 und 1100 oder zwischen 100,000 oder 110,000 lag, zur Staats- 
und Communalcaffe: 1 1,275 Procent zahlen sollte.

Bei so hohen Procentsätzen tritt in der That die Ungerechtigkeit der pro? 
portionalen Steuer besonders schreiend zu Tage. Indessen auch bei niedrigeren 
Sätzen ift sie vorhanden.

Je höher das Einkommen ist, um so mehr dient es eben in seinen höhe
ren Beträgen regelmäßig entbehrlicheren, leichter eiuruschrän
kenden Ausgaben, und ist also, wenn man dem Grundsatz der Opfergleich- 
Heit nicht den Nucken kehren will, regelmäßig^ höherer Quote in 
Anspruch zu nehmen.

Das ist neuerdings selbst von solchen Seiten anerkannt, die man am 
wenigsten commumstischer oder socialdemokratischer Grundsätze zeihen wird, 
z. B. von der sächsischen und, — wie schon oben bemerkt wurde, von der 
österreichischen Negierung. Jene führt in den Motiven zu den Sieuervorlagen 
von 1871 und 1872 zur Begründung der in der ^progressiven Scala" liegen
den „Billigkeit" Folgendes auS: „So viel ist jedenfalls klar" — sagt sie 
da — „daß wenn unter gleichen socialen Verhältnissen. in welchen die Er
haltung einer diesen Verhältnissen entsprechenden Existenz z. B. einen Aufwand 
von 1000 jährlich erfordert, der Eine ein Einkommen von i500 vM, 
der Andere ein doppelt so hohes, also 3000 hat, dem Ersteren, um sich 
über das Nothwendige hinaus noch gewisse Annehmlichkeiten des Leberts zu 
verschaffen, 500 dem Andern 2000 also nicht das doppelte, son
dern das vierfache übrig bleiben, und daß hienach eine höhere Beiziehung 
des Letzteren zur Steuer bcs zu einem gewissen Grade wohl 
gerechtfertigt erscheint"-^).

Und ähnllch sagt die österreichische Regierung in den Motiven der 
Vorlagen von 1874 ^): „Wenn es unbestritten ist, daß der Umfang der 
Leistungsfähigkeit oder Steuerkraft im Allgemeinen dmch die Größe des 
Einkommens repräsentirt wird, so wird auch zugegeben werden müssen, daß 
tuest Steuerkraft in Fällen der Emkommenserhöhung nicht in arith
metischen, sondern nach einem progressiven Verhältniß wächst, 
indem die Fähigkeit, die Steuer zu zahlen, in dem Maße sich erhöht, 
als die Möglichkeit zunimmt, die nach Bestr ei rung der L eb ens- 
bedürfnisse verbleibenden lleberschüsse des Einkommens zur 
Deckung minder nothwendiger Erfordernisse oder zur The> 
saurirung zu verwenden?" u. s. w.
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Und dieselben Ansichten haben sich, trotz allen Widerspruchs kurzsichtiger 
Theorie auch in den Landesvertretungen immer mehr Bahn gebrochen. Als 
z. B. die sächsische Regierung im Jahre 1869 zur Vorbereitung zu machen
der Steuervorschläge eine Commission von Landesvertretern, Bürgermeistern, 
Steuerbeautten, hervorragenden Gewerbetreibenden usw. berief, sprach sich 
diese einstimmig für Progressivbesteucrung aus, die Einführung 
der Progression der Steuer werde zur Nothwendigkeit wenn man nicht 
den weniger Bemittelten, insbesondere den Arbeiter, der nothdürftig um seine 
Existenz kämpft, in einer Weise belasten wolle, „welche ihm die Zahlung der 
Abgabe namentlich dann, wenn größere Staatsbedürfnisse zu decken sind, 
völlig unerschwinglich macht Und ebenso einstimmig adoptirte im 
Jahre 1872 auf Grund eines sehr eingehenden, auf mannigfaches Material 
gestützten Referats von Dr. Gen set die in. der Steuerreformsache gewählte 
außerordentliche Depuration der sächsischen II. Kammer die Ansicht von der 
Nothwendigkeit der Progression, indem sie bemerkte, daß sie „darin das 
einzige (!) Mittel erkenne, um die Wohlhabenderen ihrer 
höheren Steuer-fähigkeit gemäß, die keineswegs im arithme
tischen Verhältniß zur Höhe des Einkommens wächst — zur 
Erfüllung ihrer staatlichen und socialen Pflichten heranzu
ziehen." Der 187 4er Bericht der badischen II. Kammer über die damalige 
Einkonunensteuerrorlage betont sogar die Nothwendigkeit das bisherige sog. 
Ertragssteuersystem zu verlassen, insbesondere auch aus dem Grunde, 
weil bei ihm die Steuerprogression ausgeschlossen sei. Man hat — heißt 
es da — beider bisherigen Sreuerverfassunz (d. h. eben dem „Ertrags- 
steuersystem") „keine andere Wahl als den gleichen Steuersuß ohne Rück
sicht auf die Größe des Steuercapitals anzuwenden, und die Folge davon 
ist, daß die größeren Einkommen — verhältnißmäßig geringer 
belastet erscheinen, als die mittleren und kleineren Einkommen. Ein Steuer
satz z. B. von 5 Procent auf das Einkommen wird das Einkommen von 
1000 fl. schon zur Beschränkung in der Befriedigung nothwendiger Lebensbe
dürfnisse veranlassen, dem Einkommen von 2000 fl. die Möglichkeit einer Er- 
sparniß rauben, während sie bei einem Einkommen von 10,000 fl. sich kaum 
bei Befriedigung von LuMbedürsmsscn fühlbar machen wird" u. s. w.

Indessen kommen zu den: Gewichte aller dieser Gründe, welche auf dem 
Streben basiren, die öffentlichen Lasten nach Maßgabe der Steuerkraft und 
unter Auferlegung thunlichst gleicher Opfer zu vertheilen, nun noch zwei 
Momente, die der Entscheidung die gleiche Richtung geben, erstens nehmlich 
daß — worauf schon gelegentlich, z. B. von der Reichenbacher Handels
kammer in ihrem Votum über die sächsische Steuerreform vom Jahre 1869, 
verwiesen ist^'"), größere Vermögen und Einkommen an sich eine nicht nur- 
proportional, sondern mehr als proportional größere wirths ch a ftliche 
Macht geben, und unter diesem Gesichtspunkte also auch eine mehr als 
proportional höhere Besteuerung derselben gerechtfertigt wäre, und zweitens, 
daß sich größere Einkommen erfahrunzsmäßig vielmehr der Controlle und Er
fassung durch die Steuer entziehen, als kleinere. Bei Einkommen von 400 
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bis 500 ist ein Einschätzungsfehler von 10 20 Procent schon ein 
großer, bei 4—5000 oder 40—50,000 «LA hat man regelmäßig mit erheb
lich größeren Fehlern zu rechnen. Das durchschnittlich Erfaßte hätte man 
also auch hienach bei höheren Einkommen höher zu belasten. —

Gehe ich nun zu den Anführungen der Gegner über, so hat man frei
lich gegenüber demjenigen, was bezüglich der Opfergleichheit bemerkt wurde 
und unter allen Argumenten mir als das wichtigste erscheint, hie und da wohl 
den Einwand gehört, Paß diejenigen Bedürfnisse, die der wohlhabende oder 
reiche Mann mit den höheren Emkommensbeiragen befriedige, für ihn gerade 
ebenso dringliche seien, wie die nothwendigeren Bedürfnisse des Lebens für den 
nicht wohlhabenden, wonach also z. B. Oper oder Champagner entbehren zu 
müssen, für Jenen so hart sei, als es diesem schwer ankomme, den Unterricht 
seiner Kinder einschränken oder seiner kranken Frau die erforderliche Nahrung 
und Pflege versagen zu müssen. Indessen die Zett, da man es für angebracht 
hält, solche Einwände zu erheben, dürfte in Bälde vorüber sein. Mir scheinen 
sie nicht mehr der Widerlegung werth.

Wer sodann mit Thiers etwa einwcndet: Derjenige, welcher vom 
Reicheren als Steuer einen höheren Satz verlange, als vom Armen, gleiche 
dem habsüchtigen Krämer, der seine Preise nach dem Rock der eintretenden 
Käufer bemesse, der hat sich offenbar selbst noch nicht über jenen ssrärnersland- 
punkt erhoben nach dem lediglich den Leistungen entsprechende Gegenleistungen 
im Staatsabgabenwesen m Bettacht kommen, und nicht aus öffentlichen Rück
sichten hervorgehende Pflichten und ihnen entsprechende „Steuern"

Beachlenswerth ist an jenem Einwande meines Dafürhaltens nur, daß, 
so weit Leistungen für Gegenleistungen in Frage stehen — und unter diesen 
Gesichtspunkt fallen ja, wie wir gesehen haben, eine Reihe von Staats- und 
Gemeindelasten — die Progression in der That nicht am Platze ist^). 
Co wenig dem Verfasser in seinem amtlichen Leben, in dem er viel mit 
Deichverbänden und Meliorationsgenossenschaften zu thun gehabt, je die For
derung der Schutdenberücksichtigung bei der Veranlagung zu den Verbandsbei
trägen vorgekommen ist, — ebensowenig die Forderung der Progression oder De
gression der Genossenschaftsabgäben. Der Abgabe entspricht bei jenen Ver
bänden der gewährte Vortheil. Und dieser ist der großen Fläche gegenüber 
relativ kein anderer als gegenüber der kleineren (von ganz kleinen Parcellen 
natürlich abgesehen). Ganz ebenso verhält es sich mit den in Staat und 
Gemeinde nach Maßgabe der Vortheile umgelegten Lasten, z. B. der Last 
des Baues und der Unterhaltung der oben erwähnten Interessenten- und der 
eigentlichen Kreis-Chausseen. Und es ist diesem Umstande zuzuschreiben, daß 
z. B. in Preußen — so sehr nach dem Bemerkten der Grundsatz der Steuer- 
progression sich bei den dortigen O r 1 s gemeinden Bahn gebrochen hat, der
selbe gar keinen oder doch fast gar keinen Boden gefunden hat bei den Kreis
abgaben, die derartigen öffentlichen Interessen, wie der Schulpfleze, Armell
pflege, Polizeiverwaltung rc. die in den Ortsgemeinden gepflegt werden im 
Allgemeinen ganz fern stehen oder mit solchen doch nur in verhältnißmäßig 
geringem Grade zu thun haben, während andererseits aus ihnen, insbesondere

Schriften VIII. — Progr. Einkommensteuer. 10 
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zu ven Kreis-Chausseen sehr bedeutende Leistungen zu decken sind, die der 
Gegenleistung zu folgen hüben. Ber Gelegenheit der Verhandlung über die 
Kreisordnung im preußischen Abgeordnetenhaufe wurde nur eines Kreises 
(des Kreises Inowrazlaw in Posen) gedacht, dessen Kreisabgaben progressiv 
umgelegi sind ^).

Gedenke ich dann der weiterer) Einwendungen gegen Steuerprogression, 
so ist ganz unbegründet ferner der Einwands die Progression müsse schließ
lich Confiscation des ganzen Einkommens und — wie Mancher wohl gar 
gesagt Hai — in vollständiger Coniequeuz ihres Grundgedankens dazu führen, 
vom Reichen mehr nehmen zu wollen, als er hat, da doch jede Progres
sion der Zahlen, welche die zu erhebenden Proceute bestimmen, bei consequen- 
tem Fortschreiten schließlich über die Zahl 100 hiuausgehen müßte.

Wer solches behauptet, übersieht einerseits, daß der Progression nach den 
dieselben gebietenden Gründen, wie sie hier verfochten sind, nicht vie höheren 
Einkommen als,solche, sondern nur so zu sagen die r6L>p. Mehremkvmmen 
zu unterwerfen sind, da ja regelmäßig nur diese Mehreinkommensbeträge den 
weniger nothwendigen, leichter einzuschränkenden Bedürfnissen dienen, unk 
andererseits, daß es schließlich eine Gränze giebt, von der ab auch letzteres 
nicht mehr zutrlfst, d h. von der ab höhere Einkommensdelräge auf hören, 
eine Unterscheidung dieses Art überhaupt zuzulassen da in den Höchsten Be
trägen ein sehr großes Einkommen, wie schon früher erörtert wurde, regel
mäßig etwa gleich entbehrlichen Genüssen oder aber der Capitalisirung dient, 
und daß also der etwa gleich hohe Procenisatz solcher höchsten Einkommens- 
betrüge — m. a. W. die „Degressions- oder „Regressionsform" der Steuer- 
progression die allein berechtigte ist 39).

Wer aber hierauf wieder, wie es einst die. Reichenbacher Handels
kammer in dem schon erwähnten Gutachten von 1809 gethan hat, einwender: 
Aus Gründen der zuletzt gedachten Art ergebe sich, daß solche hohen Beträge 
der Einkünfte dem Staate ganz verfallen müßten, der übersieht - von 
Anderem abgesehen, daß selbst die höchsten EinkolnmenSbeträge bisher von 
Niemand auf die Straße geworfen wurden — und das offenbar nicht allein 
um der Pflichten willen, die großer Besitz allerdings auferlegt und deren löbliche 
Beachtung wohl Jeder zu constotiren Gelegenheit gehabt hat, sondern ins
besondere auch, weil Vermögensvertuste auch vom reichen Besitzer immerhin 
als Last empfunden werden, sei es um seiner selbst, sei es um seiner An
gehörigen willen. —

Allein erheblich sind meines Dafürhaltens zwei Einwendungen, em- 
mal, daß es an einem festen, unzweifelhaften Maßstabe für die Durchführung 
der Progression gebricht, und daß sie deshalb der Willk ü r ein weites Feld 
öffne: und sodann zweitens, daß 'm unruhigen Zeiten die progressive Steuer 
eine gefährliche Waffe zur in Fragestellung auch der berechtigten Ausflüsse des 
Eigenthums werden kann.

Beide Einwendungen wiegen schwer, und insbesondere die erstere der
selben ist meines Dafürhaltens wohl dazu angethan, die Aufrecht
erhaltung der proportionalen Steuer da zu empfehlen, wo 
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— wie z. B. in den Schoß erhebenden Städten alter Zeit, ill einigen sehr 
wohlhabenden Städten des jetzigen deutschen Recchs, m vielen Staaten der 
großen Union des Westens u. s. w. — die Steuerlast nicht sehr groß 
oder doch die Bei mögensunter schic de der Bewohner nicht s', hr 
bedeutend sind^).

Andererseits Hai man jene Einwendungen aber auck nicht zu überschätzen. 
Wer meint.- es fehle für die Progression an jedem Maaße, mir demselben 
Rechte, wie man die Einkommensclafsen z. B. von 100 zu 100 «AA. steigen 
lasse, könne man sie ja auch von 150 zu 150, 200 zu 200, 500 zu 500 oder 
5000 zu 5000 festsetzen, und aus denselben Gründen, aus denen man eine Progres
sion des Steuer Prozentsatzes im Verhältniß von 1 zu 2 zu 3 zu 4 Procent beliebe, 
sönne man ja auch Proceutsätze wählen, die sich verhalten wie 2 zu 4 zu 8 
u. s w. oder wie 3 zu 6 zu 12 oder wie 1 zu 12 zu 24 u. s, w. — 
der übersieht zunächst, daß Einkommens- oder Erwerbsclassen nicht 
der Progresfiosteuer allein eigenthümlich sondern ein durch die Bedürfnisse der 
Präcis als unentbehrlich aufgedrängies Hülfsmittel auch für eine Reihe anderer 
Abgaben sind, z. B. für die proportionalen Einkommensteuern, für die Gmnd- 
und Gebäudesteuern, für die Deich- und Genossenschosislasten u. s. w. Die 
Schwierigkeiten und die in gewissen Gränzen zuzugebende Willkür bei der 
Clo sseueiutheilung — sie sind hier ebenso vorhanden wie da, wo es 
tn Frage steht, ob ich die Progression der Steuersätze run Unterschieden von 
je 100 LA. Einkommen eintreun lasse, oder mir je 200, 300, 600 LA. 
Unterschied rc

Die specifische Schwierigkeit der Progressivsteuer liegt offenbar in der 
Auffindung des richtigen Maaßes der Progression der Steuersätze 
selbst. Und bezüglich dieses Maaßes wird bei jenem Einwande andererseits 
vergessen oder doch nicht hinlänglich gewürdigt, daß dasselbe ja in der Idee 
wenigstens dadurch gegeben ist daß es Ziel sein soll, durch die Steigerung 
der Steuersätze den Inhabern größerer uud geringerer Einkommen ein im 
großen Durchschnitt annähernd etwa gleich großes, gleich stark empfundenes 
Opfer aufzuerlegen, daß also keineswegs ganz freie Wahl zwischen 
allen möglichen Zahlenreihen stattfindet, sondern daß man bestrebt sein muß, 
die für die concreien Umstände, insbesondere die Vermögens- uud Bedürfniß- 
verschiedenheiten der jeweilig in Betracht kommenden Bevölkerung passende 
Progression zu finden.

Daß dies insbesondere in großen Gemeinwesen eine sehr starke, überaus 
schwer zu bewältigende Zumuthuug an die menschliche Geisteskraft in sich 
schließt, ist gewiß. Wer aber hieraus Wassen gegen die Progression an sich 
schmiedet, der vergesse nicht, daß — sofern die oben gegebenen Ausführungen 
richtig waren — die Nichtprogression bei hoher Steuerlast und großer Ber- 
mögensoerschiedenheit der Bevölkerung die schreiendste, gemalt thätigste 
Ungerechtigkeit in sich schließt, indem sie trotz des Gebots thunlichster 
Opfergleichheit den Aermeren zu Boden drückt und den Reicheren kaum belästigt, 
daß auch schon eine kleinere Milderung dieser Ungerechtigkeit erwünscht 
sein muß, daß es sich überhaupt hier nur um die Wahl zwischen mehreren 

iv*
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Uebeln handelt, die ganz und gar doch nie bewältigt werden können, und 
daß auch außerhalb des hier in Frage stehenden Gebiets die allgemeine mensch
liche Schwäche uns nur zu oft in die Lage bringt, Ungerechtes feststen zu 
müsse n, um nicht durch N i ch tfestseynng noch ungerechter zu sein. Im prak
tischen Leben, in Gesetz und Verordnung muß man sehr häufig diese oder 
jene Zahl fast willkürlich wählen, weil ohne solche Wahl noch viel 
schreienderes Unrecht entstände. Oder glaubt Jemand in der That Nachweisen 
zu können, daß — wie es z. B. im deutschen Strafgesetzbuch bestimmt ist 

eine achtmonatliche Gefängnisstrafe (nach tz 21 a. a. O? gerade einer 
einjährigen Festungshaft und eine achtmonatliche Zuchthausstrafe gerade einer 
einjährigen Gefängmßstrafe gleich zu stellen ist, daß eme eintägige Freiheits
strafe (nach Z. 29) gerade so schwer wieg:, wie eine Geldstrafe oon l bis 
5 oder — wenn es sich nur um Übertretungen handelt - - gerade nur 

wie ein Betrag von bis 5 , daß sich die Nothwendigkeit Nachweisen
lasse, Übertretungen gerade in 3 Monaten, Vergehen aber gerade 
in 5 oder aber in 3 Jahren verjähren zu lassem je nach dem die zu verhän
gende Strafe im Höchstbetrage länger als 3 Monate gedauert hätte, oder 
nicht, daß unter allen Umständen der Vollbringer eines einfachen Raubs 
wenigstens 2 Jahre, der Räuber auf öffentlicher Straße gerade 
wenigstens 5, und der eine schwere .Körperverletzung zufügende 
Räuber gerade wenigstens 10 Jahre im Zuchthause eingeschossen werden 
müsse, wie es das heutige Strafgesetz bestimm:?! u. s. w.

In allen diesen Fällen macht man Classen und Stufen und wählt für 
sie verschiedene Zahlen, nicht weil man ihre Richtigkeit zu erweisen 
vermag, sondern weil eine gleiche Bestimmung für die verschiedenen Fälle 
noch ungerechter sein würde. Man tappt im Dunkeln mit dem vollen 
Gefühl, nach dieser oder jener Sei-e Unrecht thun zu müssen, aber 
getröstet in dem Gedanken, daß man ohne solches Tappen noch größeres 
Unrecht beginge, und daß man sich auf jene Weise den: Ziele, das man nicht 
erreichen kann, wenigstens in etwas nähert.

Ganz ähnlich auf vielen anderen Gebieten des Prattischen 
Ich erinnere nur noch z. B. an die den Pflichttheil festsetzenden Ziffern, an 
die Bestimmungen über die Rechte der Nachgeborenen bei Aamitiensideicomniissen, 
an die Fristen der Acquisiüv- nnd Erstinctivverläbrung von Rechtsansprüchen, 
an die Ziffern für die Pensionsansprüche der Beamten und ihrer Hinterblie
benen u. s. w. Läßt sich denn — um nur auf dieses erne Beispiel noch 
näher einzugehen, wirklich irgendwie überzeugend darthun, warum die Militär
pensionen gerade mit dein 10. Dieustjahre beginnen und dann gerade 
des Gehalts betragen müssen, wärmn sie daun mit jedem zurückgelegten wei
teren Dienstjahr genau um zu steigen und über nicht hinauszugehen 
haben? läßt sich darthun, daß der Verlust eines Auges dem Ofsicier mit 
200 dem Unterofficier und Gemeinen aber gerade mit 6 jährlicher 
Pensionszulage zu vergüten tst, daß nach 25jähriger Dienstzeit dem invaliden 
Feldwebel 14 dem invaliden Sergeanten 12, dem Unterofficier 11 und 
dem Gemeinen 10 Pension zuznweiseu sind u. s. w.
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Hier überall handelt es sich um Zahlen, die willkürlich gewählt 
verden mußten, deren Nichtigkeit durchaus nicht zu erweisen ist. Aber 
»en Gesetzgeberleitele der Gedanke, daß Zahlen gewählt werden mußten, 
veil die Nichtwahl noch ungerechter gewesen wäre. Aon den 
nehreren Uebeln, um die es sich handelte, schien eine Abstufung in will- 
ür licken Zahlen geringer zu sein, als das Unterlassen jeder Abstufung.

Bei der Progression der Steuersätze ist es nicht anders. Sie wird nach dem Um- 
ange menschlicher Kraft stets willkürlich bleiben — das ist zuzugeben. Aber trotz 
»ieser Willkür wird sie unter den gedachten Voraussetzungen erheblicher 
Steuerlast und bedeutender Vermögensunrerschiede immer noch den Vorzug vor 
»ernicht willkürlichen, schreienden Ungerechtigkeit proportionaler Steuer haben.

Ebenso, wie wir GcfängnWrafe uud Zuchthaus nicht deshalb einander 
gleich setzen, weil wir keine sichere Regel über das Verhältniß ihrer Wir- 
ungen haben, wie wir ein Vergehen nicht deshalb ewig dem Richter verfal- 
en erklären, weil es uns ungerecht scheint, nach 3 oder 5 Jahren eine Ber
ührung Platz greisen zu lassen, von der ^2 Tag vorher nicht die Rede war, 
oie es uns unbillig erscheint, überhaupt keine Pflichttheilsfestsetzungen eintreten 
u lasten, weil es an fester Regel über die zu wählende Höhe derselben 
gebricht, wie wir weit entfernt sind, alle Uebelthäter durch die Bank gleich 
)art zu bestrafen, weil wir keine feste Regel für das Verhältniß chrer 
Strafen haben: gerade so müssen wir uns auch für die an sich gebotene 
Progression der Steuersätze entscheiden, obwohl uns eine feste Regel über 
sie Wahl der hiebei anzuwendenden Zistern in der That nicht zu Seite steht.

Das Ziel, auf das wir hinarbeiten sollen, deut wir uns zu nähern beflis- 
en sein müssen, muß uns bekannt sein. Ein gutes Gewissen und die Ueber
zeugung nach Kräften gutem Werke zu dienen, muß daß Uebrige thun.

Es ist sicherlich ein gutes Stück Wahrheit in jenem Ausspruche von 
Lhiers"):

äüa räßle pour tous ui plus ui moius guo ls ro§lo: autremout il 
a plus guo ooufusiou....... vous utter voir, <m elkot, uaitre un 

^ditraire immense, iuoulouladlo, uuiouomout paroohu'ou ost sorti äe 
a re^lo, und weiter: NOUS 'SIMONS mioux uuo rö^lo guel^uo äure 
zu'vllo puisso otre, mais uns ro^le gui soil studilo, üxe et l^ui 
m nous ranäs äopanäunts 60s vortus clo porsouno oto. Ich sage: Ein 
luter Kern Wahrheit ist in solchen Worten sicherlich enthalten — wer wollte 
s läugnen? Aber er enthält eben nicht alle, nicht die volle Wahrheit. Das 
uo 1 uo (luve gu 'olle puisse otro — geht zu weit. Einer Regel 

teter, brennender Ungerechtigkeit gegenüber kann wohlwollende Nichtregel 
)en Vorzug verdienen.

Natürlich kann auch nicht davon die Rede sein, cs — so zu sagen, Jedem 
kecht machen zu wollen, auf die individuellen Empfindungen, Neigungen u s. w. 
edes Censiten Rücksicht zu nehmen. Sondern gerade so, wie z. B. der Ge
setzgeber in Strafsachen, wird auch der Gesetzgeber in Stcuersacheu sich, wie 
schon früher im Allgemeinen bemerkt ist, bei der Frage nach der besten Ein
richtung der Steuerprogression Durchschnittsmenschen, Durchschnitts
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150 Fr. I. Neumann.

bedürfnisse und Durchschni ttsempsmdunqen rc. zu cvnstruiren haben, und 
je weiter sich jene Bedürfnisse nach menschlichem Erachten von Demjenigen 

entfernen, was man im Großen und Ganzen nothwendig, und dringlich nennt, 
desto höhere Belastung des zu ihrer Befriedigung disponiblen Einkommen- 
theils für angezeigt halten. Wer nun alledem gegenüber die Heiligkeit des 
Eigenthums ins Feld führt und seinen Haupttrumpf glaubt auszuspielen, wenn 
er mit Thiers ausrust"): ua mol von-» av«? mi? la main
snr la propriät« . - - on ttoit sentir guo la proprer« «5t uussi 
saorev ^ue la liberie, oder mit Baudrillarr meint")' „Die Progressiv
steuer ist die Gleichheit im Sinne der Communisten, sieistnichtdie Gleich
heit. sondern die Nevetlirung oder Gleichmachung'": Verschießt 
weit über das Ziel hinaus. Denn — wie wir schon früher sahen — mit 
der Beitragserhebung (der allerdings Thiers und Baudrillart vorzüglich das 
Wort reden) ist die Conservirung des Eigenthums verträglich, mit der „Steuer" 
nicht. Diese befindet sich schon an sich immer in einem Gegensatz zum 
Eigenthum und wirll nivellicend auf dieses, mag sie nun progressiv sein oder 
Proportionas.

Natürlich kommt es aber auf dos Maaß der Nivellirung an. Und dieses 
führt uns endlich auf den anderen vorhin schon als erheblich charatterisirten 
Einwand, nach welchem in unruhigen, aufgeregten Zeiten dem Eigenthum aus 
übermäßiger Progression große Gefahren erwachsen tonnen

Ick halte diesen Einwand in der That für erheblich. Tr ist nicht schlecht
weg abzuweisen. Und Niemand wird wohl die oft citirten Morte von 
Thiers gelesen haben: Kronos jentencks äes oris. people
soottVs, il s ulZte, it sr» presse aux Portes 6e ! ^sLembiee nationale ete.^) 
ohne sich im Innern gestanden zu haben: es ist viel Wahrheit darin ent
halten, hüten wir uns vor solcher Gefahr, so weit es thunlich ist

Indessen wolle man andererseits doch auch nicht vergessen, daß es im 
Grunde sebr wenig Errungenschaften der neuen Zeil giebt, aus Venen nickt 
recht grosse Gefahren in unruhigen Zeiten hervorgehen können. Ich denke 
nur an Preßfreiheit, Veremsfreibett, Versammlungsfreiheit rc. Trotzdem sind 
wir diesen Dingen nicht abholv, weil wir sie an sich für berechtigt halten, und 
weil wir uns zugleich sagen, daß ihre Borenthaltung noch viel größere 
Gefahren in sich bergen würde. Ebenso ist es mit der Steuer-progression. 
Die Uebertreibung derselben ist eine mcht zu läugneude Gefahr, die in un
ruhigen Zeiten von recht großer Erheblichkeit werden kann. Aber im Gefühl, 
das Reckte zu erstreben, dürfen wir auch die Gefahr nicht schcuen. lind eine 
stete harte Bedrückung des kleinen und eine stete unrechtmäßige Privilegirung 
des großen Eigenthums — wie sie unter jenen mehrfach erwähnten Voraus
setzungen die proportionale Steuer in sich schließt - sie dürfte im Grunde 
doch auch wahrhaftig wenig geeignet sein, die dem Eigenthum drohenden Ge
fahren zu mindern, viel eher würde sie dienen, diese Gefahren zu wecken und 
zu vergrößern,

Rack alledem halte ich also eine progressive oder de- oder regressive 
Steuer bei den jetzigen Zeitverhältnissen im Allgemeinen für berechtigt , auch 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



Progressive Einkommensteuer. 151

ohne das gleichzeitige Vorhandensein solcher indirekten Abgaben, die an sich 
die ärmeren Elasten umgekehrt progressiv belasten. Sind aber solche Abgaben 
vorhanden — und dieser Fall trifft nicht nur heute noch in recht weitem 
Umfange zu, sondern er wird auch in. D. wegen der eigenthümlichen sehr er
heblichen Vorzüge indirecter Steuern gerade bei dem Vorhandensein pro
gressiver Steuern noch geraume Zeit seine Berechtigung haben -- dann ist die 
Progression nicht nur an sich natürlich noch mehr gerechtfertigt als sonst, 
sondern dann muß auch das Maaß der Progression unter diesem Gesichts
punkte sich noch steigern.

Wie hoch und in welcher Weise sich dasselbe freilich im Einzelnen zu ge
stalten habe, darüber entscheiden nach dein Angeführten zu sehr die in Betracht 
kommenden besonderen Umstände, als daß sich irgend etwas Allgemeines 
hierüber beibringen ließe.

Nur das Eine wird sich heute schon in großererer Allgemeinheit consta- 
Liren lassen, daß nehmlich so niedrige Grenzen für den Fortgang der 
Steuerprogression, wie sie heute z. B. daslübische, oldenburgi sche und 
insbesondere das preußische Einkommensteuergesetz enthalten, indem sie die 
Steigerung der Slenersähe mit 1000 .9A jährlichem Einkommen ein Ende 
nehmen lassen, jedenfalls nicht lange mehr haltbar sein werden. Nur wenige 
der oben erwähnten Gesetze anderer deutschen Staaten setzen der Progression 
so enge Schranken, so etwa noch das württem der gische Gesetz bezüglich 
der dort sog. Einkommen- und der Gewerbesteuer mit 2000 fü, das hes
sische Einkommensteuergesetz mit 1500 fl. Einkommen u. s. w. Sehr viele 
Gesetze gehen schon weiter. Die bayerische Einkommensteuer erhebt pro
portionale Sätze erst von Einkommen über 0000 ft., die sächsische Personal
steuer der Beamten desgleichen von Einkommen über 2200 .5A, die go- 
thaische Einkommensteuer desgleichen von Einkommen über 2800 LA., die 
Einkommensteuer in Bremen und Hamburg desgleichen von Einkommen 
über 2000 resp. 3320 LA (8300 Mark), ähnlich die frühere hannover
sche Besoldungs- und Erwerbssteuer von Einkommen über 2000 LA., dahin 
ging auch der jetzt abgelehnte badische Einkommensteuergesetzentwurf u. s. w. 
Und noch weiter ist Sachsen gegangen; es läßt in dem jetzt schwebenden 
Einkommensteuergesetzentwurf die Progression der Steuersätze erst bei 4000 LA. 
jährlichen Einkommens ein Ende nehmen, desgleichen in den jetzt geltenden 
Bestimmungen über Rentenbesteuerung bei 5000 und Oesterreich und 
Ungarn in den dort geltenden sog Einkommensteuergesetzen bei resp. 9450 
und 6000 fl. u. s. w.

Auch ist bemcrkenswerth, daß in ihren Communalsteuerregulativen eine 
Reihe preußischer Städte jene Gränze von 1000 LA längst verlassen hat. 
So endet die Progression der Steuersätze z. B. in Königsberg mit 1500 LA. 
in Frankfurt a. d.O. mit etwa 1600 LA., in Memel mit 2000 
in Posen mit etwa 3600 LA u. s. w. Und auf dem diesjährigen Städte
tag der Provinz Posen wurde (im -Juni 1874) auch bezüglich dsr Staats- 
steuer nach längerer Debatte die Resolution angenommen:

„Es ist dahin zu wirken, daß der Staat die Progression auch bei der 
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classisicirten Einkommensteuer und zwar bis zu einem Einkommen von 5000 
fonjetzt"

Aehuliche Wüusck-e werden jetzt vielfach laut. Und das Ziel derselben 
ist m. D. ein durchaus berechtigtes.

Daß eine Familie mit etwas über 1000 Einkommen den gleichen 
Prozentsatz zahle, wie eine solche mit 5000, 6000 rc., widerspricht nach 
den heutigen Verhältnissen den Grundsätzen, die nach dein Bemerkten bei der 
Wahl der Progression leitend sein sollen, durchaus Eine Steuer von 
3 Procent, wie sie in Preußen erhoben wird, ist an sich schon für Einkommen 
von 6L. 1000 eine hohe und wird geradezu drückend und hart durch die 
leider oft sehr erheblichen Commuualzuschläge der Städte, deren oben gedacht 
ist. Dem gegenüber fordert es — falls an Herabsetzung der Staatssteuern, 
wie wohl zugegeben werden muß, auf diesem Gebiete nicht zu denken ist — 
die Gerechtigkeit, daß auch die höheren Einkommen in einer der Steigerung 
ihrer Leistungsfähigkeit entsprechenden Weise, höher zur Steuer herangezogen 
werden, als mit lenen 3 Procent, und dadurch für die kleineren und mitt
leren Einkommen wenigstens die aus den Staatssteuerzuschlägen der Gemeinden 
hervorgehende Last gemindert werde. Und der nur geringer Progression der 
Steuersätze, dic z. B. von Einkommen über 2000 .H?. erhoben werden, ließe 
sich — wie wir sehen werden — in der That eine schon recht erhebliche Ent
nahme fvvn 2 bis 2^ Millionen Thalern jährlich) für den preußischen Staat 
ohne erhebliche Schwierigkeiten beschaffen.

Heute zahlen
B. Einkommen von 300 — 350

350 — 400
jährlich I « "h. 

1,3 S

Einkommen von 500 — 550 l SO ,/
550 — 600 ,, " 2,00

Einkommen von 800 — 900 2,.^ „
,, ,, 900 — 1000 2/5» "

dagegen zahlen Einkommen von über 1000 in den einzelnen Elasten 
höchstens 3 Procent und durchschnittlich 2,^ Procent. Ließe man 
es nun bei diesem Satze nur bis zu Einkommen von 2000 und steigerte 
bei Einkommen von mehr als 2000 bis 3200 (Elaste 5—7) jene 
Steuer im Maxim al betrage auf 3h-z, ferner in Classe tz —10, bei Ein
kommen von 3201 bis 4800 auf 4, in Elaste t1 12, bei Einkommen 
von 4801 bis 7200 auf 4^ Procent, und ließe erst bei noch größerem 
Einkommen (über 7200 den proportionalen Satz von 5 Procent ein
treten, so würden gegenüber der auf Einkommen über 1000 ruhenden 
Steuerlast von 3 Procent") hie höheren Entkommen sich kaum über zu harte 
Belastung zu beschweren haben, und es dürfte sich auch die Gränze der Degres
sion bei ou 7200 E aus den oben erörterten Gesichtspunkten im großen 
Durchschnitt vielleicht rechtfertigen lasten, wenn auch natürlich nicht für 
die Ausgabenverhältniste in Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt rc. Dem 
Staat aber würden aus solcher Progression folgende Einnahmen erwachsen:
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Die Classen 5—7 der Einkommensteuerpflichtigen ivaren für das Jahr 
1873 nach den Mittheilungen des Ministers Camphausen vom 18. November 
dieses Jahres (Anlagen der Berichte des Abgeordnetenhauses Nr. 26, p. 202 ff.) 
zusammen zu resp.

605,040 LU.
456,912 „
368,172 „

m Summa 1,430,124 LA Einkommensteuer 
veranlagt, die Classen 8—10 dagegen zu

312,096 LA resp.
227,232 „ und
346,800 „ 

in Summa zu 886,128 LA, 
die Classen 11 und 12 zu

316,512 LU. resp.
324,180 ,,

in Summa zu 640,692 LA,
und für die Classen 13 und folgende endlich ergiebt sich ein Veranlagungssoll 
von zusammen

2,252,856 LA
Wird nun gesteigert

so würde

N die erstere Summe von 1,430,124 um
2) „ folgende „ „ 886,128 „ Vo,
3) ,, „ „ „ 640,692 „ endlich
/I) „ 2,252,856

dies etwa der gedachten Steigerung der Procentsätze (in ihrem
Maxi mal betrage-

von 3 auf resp. 3^, 4, 4^ und 5 
entsprechen. Mr die Staatscasse aber würde daraus folgender Gewinn her
vorgehen, nehmlich:
uä 1) bei Einkommen von 2000—3200 ein Mehr von 238,354

Von diesem Betrage würden von 1875 ab nicht die bezüglichen Mahl- 
und Schlachtsreuer-VergütuM wohl aber 2—3 Procent Ermäßigungen in 
in Folge von Reelamatiouen rc. abzurechnen sein, sodaß immerhin auf eine 
Mehreinnahme von oa. 2,300,000 LU. zu rechnen wäre, welche z B. bei 
Überweisung eines Theils der Gebäudesteuer an die Communen oder zur Be

aä 2) „ 
»ä 3) „ 
Lä 4) „

„ „ 3201-4800 „ „ „ 295.376 „
„ „ 480 l-7200 „ „ „ „ 320,34V „
" " Uber 7200 „ „ „ „ 1,501,902 „

Summa 2,355,978 «M.

friedigung anderer dringlicher Bedürfnisse nutzbar gemacht werden könnte. 
Auch wird man den vorgeschtagenen Steuersatz von 3*/z bis 5 Procent bei 
Einkommen von der angegebenen Größe kaum zu hoch finden können, wenn 
man sich - ganz abgesehen von den: Vergleiche mit der dreiprocentigen 
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Steuer von Einkommen von 1000—2000 .M — die sehr viel höheren 
Proeentsätze vergegenwärtigt, welche nach oen oben gegebenen Ausführungen 
außerhalb Preußens z. B. in Oesterreich und Ungarn, und innerhalb Preußens 
insbesondere in den größeren Städten schon zur Erhebung gelangen.

Uebrrgens tonnte natürlich jener Betrag von 2—3 Millionen noch sehr 
erheblich gesteigert werden, wenn einem andern Gebote der Gerechtigkeit 
Rechnung getragen nnd eine größere Gleichmäßigkeit der Veranlagung auch 
dadurch herbeigeführt würde, daß Selbsteinfchätzung von Jedem und nicht 
nur von Demjenigen verlangt würde, den man einzeln unter der großen Masse 
herauSgreift, um ihn durch nachhaltige Steigerung seiner Steuer mittelbar 
zürn Declariren zu zwingen, und daß andererseits die gegenwärtige Organi
sation der Steuerbehörden in Preußen, nach welcher Diejenigen, die in der 
Pflege der ihnen anvertrauten Bezirke wetteifern nnd wetteifern sollen, 
lieben andern sie zum Theil schon übermäßig in Anspruch nehmenden Ge
schäften zugleich Vie Steuerveranlagung durchmtühren haben, endlich in einer 
den Bedürfnissen der Zeit entsprechenden Weise geändert würde Ich komme 
hierauf noch zurück.

Zweiter Abschnitt.

Die Befreiung der unteren Classen von directen Steuern.

Was bisher über dw allgemeine Berechtigung oer Steuerprogression bei
gebracht ist, spricht m. D. auch dafür, die unteren kleineren Einkommen 
mir directer Steuer ganz zu verschonen.

Man ist freilich in neuerer Zeit vielfach anderer Ansicht hierüber ge
wesen und ist sogar so weit gegangen, grade im Interesse der unteren Classen 
die Betastung Aller mit einer wenigstens kleinen directen Personalsteuer des
halb für wünschenswerth zu erklären, weil dadurch Alle „ihrer Pflichten gegen 
den Staat bewußt werden". Held will, wie schon oben gelegentlich bemerkt 
wurde, eine Besteuerung der Einkommensclassen unter 300 .H?. „hauptsächlich 
nur deshalb, damit diese Classen überhaupt eine directe Steuer zahlen", Alle 
die nicht der Armenpflege verfallen sind, sollen „wenigstens durch 
Zahlung weniger Groschen ihre Bürgerpflicht bethätigen", 
sie „gewinnen eben durch das Bewußtsein der Leistung" rc.

In ähnlicher Weife äußert sich Graf Wintzingerode in seinem Gut
achten über Personalbefieuerung von 1873 dahin, „daß man die unteren Classen 
in höherem Maas^ ehrt, ihnen eine größere Wohlthal (!) erweist, 
wenn man sie zu mäßigen Personalsteuern heranzieht, als wenn man sie 
einer allgemeinen Pflicht dein Staate gegenüber enthebt und sie mit dem 
Scheine eines geringeren Werths behaftet".

Und Ansichten derselben Art brachen sich namentlich auch im preußischen 
Abgeordnetenhaus und seinen Steuer-Commissionen Bahn, als in den Jahren 
1871 und 1872 die Regierung die Initiative zur Befreiung der unteren 
Classen von der Classensteuer ergriff. Das bisherige Princip der Classensteuer, 
jeden Erwerbsfähigen „wenn auch mit einem Minimalsatze" an der person
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lichen Staatssteuer Lheilnehmen zu lassen, sei — so äußerte man in der 
1871er Commission jenes Hauses nach dem Berichte derselben „mehrseitig" — 
ein richtiges. ,.Es erhöhe das Bewußrsein der Zugehörigkeit 
zum Staate und zwar in viel stärkerem Maaße, als wie indireete Steuern, 
Militär- und Schulpflicht dies zu thun vermögen Es erhöhe das sitt
liche Bewußtsein, wahrend es deprimirend wirke, für steuerunfähig (??) 
erklärt zu werden, was bisher nur von den öffentlichen Armen galt". „Es 
sei etn besonderer Segen für Preußen, daß ein solcher Claffeugegensatz 
in der directen Besteuerung — bisher nicht anerkannt sei, die Grenze (für die 
Steuer) sei in der Erwerbsfähigkeit gegeben, sonst prämiire man die 
Faulheit" u. s. w. Zm Abgeordnetenhause selbst sprach man sich ähnlich 
au^>. ,,Jch meine" — sagte der Abgeordnete Heise zur Verhandlung des 
Hauses vom 21. Februar 1872 „durch die directe Steuerzahlung, die 
den Leuten zugemmhet wird, wird ihr Interesse für das Rechtswesen 
— wird ihr patriotisches Gefühl für das Wohlergehen des 
Staates, dem sie angehören, erheblich gesteigert, und ich möchte derartige 
patriotische Gefühle in ihnen nicht abgestumpft, ich möchte sie 
vielmehr bestärkt sehend Andere wresen wieder auf die Ehre des Steuerzahlens 
hin n. s w. u. s. w.

Men diesen Argumenten vermag ich mich nicht anzuschließen.
Borweg bemerke ich, daß, wie schon von Lasker zur Verhandlung deS 

gedachten Haufes vom 22. Februar 1872 treffend hervorgehobcn wurde — 
von einer „Ehre" der Steuerlast gegenüber doch immerhin nur dann die 
Rede sein kann, wenn wirklich eine staatsbürgerliche Pflicht hiebei in Frage 
steht, und daß es tetneswegs staatsbürgerliche Pflicht ist, über Verhältniß 
zu den Stoa Elasten herangezogen zu werden. Auch kann natürlich, wenn 
eine solche Heranziehung über Verhältniß vorliegt, weder eine Stärkung des 
patriotischen Gefühls, noch des sittlichen Bewußtseins der Belasteten von der 
Steuer erwartet werden. Und jene Argumente versinken also in nichts, 
wenn dargethan werden kann, daß eine auch sehr mäßige Belastung der un
teren Classen mit allgemein und regelmäßig zu zahlenden directen Steuern 
eine solche Belastung ist, welche dieftn Elasten im Verhältniß zu den von 
den andern zu tragenden Steuern ein zu empfindliches Opfer auferlegt, sie 
zu hart trifft.

Dieses letztere aber ist m. D. in der That zu erweisen.
Zunächst ist der Druck, den eine zu bestimmten Terminen fällige directe 

Steuer von selbst so geringer Höhe, wie die preußische Clasiensteuer in ihren 
niedrigeren Stufen — ausübt, in Wirtlichkeit ein viel größerer, als man 
gemeinhin annimmt. Was diesen Druck so groß macht, ist eben keineswegs 
die Höhe des Steuerbetrugs, es ist vielmehr die Nothwendigkeit, solchen Betrag 
zu bestimmten Terminen parat halten und zahlen zu müssen.

Die indirecte Steuer kennt so zu sagen keinen Unterschied zwischen wirth- 
schaftlichen und unwirtschaftlichen Leuten. Auch dem Unordentlichsten setzt sie 
niemals die Pistole auf die Brust und verlangt von ihm augenblickliche 
Zahlung, sondern sie schließt sich — ihrer Natur nach fügsam — Überall 
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den Fluctuationen der Casse der Einzelnen an. Sie nimmt — wie das wohl 
schon oft gesagt ist — viel, wenn die Caste groß ist, und wenig oder gar 
nichts, wenn sie klein ist. Und das ist natürlich schon für den mittleren und 
für den ordentlichen Mann eine Erleichterung, nicht etwa blos — wie man 
wohl gemeint hat — der Vorstellung nach, sondern ei^e Erleichterung durch
aus realer Natur"). Aber viel größer, unvergleichlich wichtiger ist diese Er
leichterung für denjenigen, der keinen ordentlichen Haushalt zu führen vermag, 
sondern, wie ein sehr großer Theil der unteren Classen, insbesondere unserer 
östlichen Bevölkerung aus der Hand in den Mund zu leben gewohnt ist, viel 
ausgiebt, wenn er das Geld in der Tasche fühlt, und darbt und hungert, 
wenn die Tasche leer ist. Solchen Leuten kann der Zwang, die Classensteuer 
prompt zu bestimmter Zeit zahlen zu müssen, unter Umstanden eine Schulung 
zur Ordnung und Zucht sein. Aber im Grund ist er solches sehr selten. 
Und ist er es nicht, so sind die Folgen — wie ich zum Theil aus amtlichen 
Erfahrungen berichten kann — !>art, emseyUch hart.

Wer sich davon aus Schriften überzeugen will, dem kann vor Allem das 
Studium jener Denkschrift empfohlen werden, auf welche gestützt die preußische 
Regierung im Jahre 1872 die schon erwähnte Reform der Classensteuer 
empfahl.

Aus dieser Denkschrift ergiebt sich, daß im Jahr 1871 für den Durch
schnitt der Bevölkerung der classensteuerpflichügen preußischen Städte (für 
welche allein die bezüglichen Nachrichten einigermaßen verläßlich sind) zur 
Aufbringung von je 1 00 Classensteuer folgende Executions- 
maßregeln erforderlich waren:

1) Kostenpflichtige Mahnungen des Executors:
in den Classen 1 d und folgende 35, dagegen
in der Classe 1a, d. h. in der untersten Classe, deren Einkommen 

nach den oft erwähnten Quellen früher auf unter 100 
etwa angenommen wurde und die nach den Angaben der er
wähnten Denkschrift selbst zu etwa 75 Procent aus gewöhnlichen 
Tagelöhnern und gewöhnlichem Gesinde besteht: 228 (1);

2) verfügte Executiouen:
in den Classen 1d und folgende 11,
in der Classe la aber 95;

3) vollstreckte Executiouen:
in den Classen 1 d und folgende 4,
in der Classe 1a aber 49; und endlich

4) fruchtlos vollstreckte Executiouen:
in den Classen 1d und folgende 1, 
in der Classe 1a 37.

Schon diese Zahlen sind m. D ein recht sprechender Beleg für den 
großen Druck, den die Classensteuer gerade auf die untersten Classen 
ausübt, wiewohl natürlich die größere Zahl der Contribuenten in Classe 1 a 
und die größere Beweglichteit dieser Leute ebenfalls beigetragen hat, den 
Gegensatz zwischen den für die unteren und resp, für die höheren Classen an
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geführten Zahlen zu steigern. Aber alle diese Zahlen beziehen sich, wie be
merkt, nur aus den Durchschnitt der ganzen preußischen classenstcuerpflich- 
tigen Bevölkerung in den Städten. Für die provinzielle Gestaltung der
selben Verhältnisse, die viel, zu wenig Berücksichtigung gefunden hat, ergeben 
die jener Denkschrift beigefügten Tabellen noch sehr viel auffälligere Belege 
zum Erweise jener übergroßen Belastung, insbesondere im weniger wirtschaft
lichen Osten.

In den Städten des Regierungsbezirks Königsberg z. B. waren — 
wie eine einfache Rechnung mit jenem Zahlenmaterial erweist — zur Auf
bringung von 100 «SA Classensteuer 1871 erforderlich^):

1) Mahnungen des Executors:
in den Classen 1 b und folgende 72, also nur etwa 2mal so viel 

als im Durchschnitt der Monarchie, dagegen
in der Classe 1a 797 (!), d. h. 3 —4mal soviel als im Durch

schnitt der Monarchie und 11 (!) Mal so viel als in Classe 1 d 
und folgende oesselben Regierungsbezirks;

2) verfügte Executiouen:
in den Classen Id und folgende 27.
in der Classe 1a aber 354, d. h. 13 (!) Mal so viel als in jenen 

andern Classen, und
3) fruchtlos vollstreckte Executionen:

in den Classen 1 d und folgende 3,
aber in der Classe la 167 (!!), (d. h. 56 (!) Mal so viel als in 

jenen anderen Classen).

Aehnlich im Regierungsbezirk Marienwerder: In den Städten 
dieses Bezirks waren in demselben Jahre erforderlich, um durchschnittlich 
100 «-A Classensteuer aufzubriugen:

1) Mahnungen:
in den oberen Classen 74,
in der Classe 1 a 689 (!);

2) verfügte Executionen:
in den oberen Classen 38,
in der Classe la 436,

3) fruchtlos vollstreckte Executionen:
in den oberen Classen 4, 
in der Classe 1a 151 rc.

Und stellen wir zum Schlüsse die Resultate für die einzelnen Bezirke un
mittelbar einander gegenüber, so waren, um 100 Classensteuer in der 
Classe 1 a aufzubriugen, im Durchschnitt der Städte der preußischen Monar
chie erforderlich, wie bemerkt, 228 kostenpflichtige Mahnungen, da
gegen im Regierungsbezirk .Königsberg 797, im Regierungsbezirk Marien
werder 689, im Regierungsbezirk Posen 430, im Regierungsbezirk Brom
berg 412 u. s. w.
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Und Ezecutionsverfügungen waren in jener Classe zur Er
langung derselben Summe erforderlich im Durchschnitt der Monarchie 96, 
dagegen

im Regierungsbezirk Marienwerder 436
„ „ Königsberg 354
„ „ Bromberg 287

„ Posen 248 re.
Desgleichen fruchtlos vollstreckte Executiouen im Durchschnitt 

der Monarchie 37, dagegen

im Regierungsbezirk Königsberg 167 
„ „ Marienwerder !51
,, „ Bromberg 146 re.

Der harte Druck, den die Steuer in Classe 1 a im deutsch-slavischen 
Osten der preußischen Monarchie unter der weniger wohlhabenden, weniger 
wirtschaftlichen^) und last not loust — mit Communalstenern aller Art 
nach dem schon Bemerkten verhältnismäßig stark belasteten Bevölkerung aus
übte, ist in diesen Zahlen in der That deutlich erkennbar.

Noch schlagender aber spiegeln sich dieselben Verhältnisse endlich direct in 
dem Gesammtbetrag der Kosten der Beitreibung der bezüglichen Steuern 
selbst wieder.

Man hat es mit Recht sehr hart gefunden, daß nach den Ausführungen 
der gedachten Denkschrift die Beitreibung von 100 Classensteuer im 
Durchschnitt der preußischen Städte in Classe 1a 8^z (!) Kosten ver 
ursachte, dagegen

in den anderen Classen durchschnittlich nur 1?/.;
Aber in den einzelnen Provinzen und ihren Theilen gestalten sich diese 

Verhältnisse, nach einer Rechnung auf Grund des jener 'Dentschrift beigefügten 
Zahlenmaterials noch viel auffälliger, nehmlich so, daß, um oer Staatscasse 
von der Classe 1 a der städtischen Bevölkerung in den Stabten 100 Classen 
steuer zuzuführen, erforderlich waren in den Städten

des Regierungsbezirks Cöslin 11,^
„ „ Bromberg 11,^ „
„ „ Oppeln 1„
„ „ Danzig 13,^ „
„ „ Posen 14,i "

und in drei weiteren Regierungsbezirken sogar über 15(!) LA., nehmlich in 
den Städten

des Regierungsbezirks Gumbinnen 16,^,
„ „ Königsberg 24,o ttnd
„ „ Marienwerder sogar 29 5 (!!!),

d. h. es kostete, wenn wir z. B. die Ergebnisse der Steuerverwaltung für die 
Städte der Regierungsbezirke Königsberg und Marienwerder un
mittelbar sprechen lassen in jenem Bezirke die Beitreibung von 15,472 .A 
Classensteuer der Classe la — 3713 (!!) LA, und im Regierungsbezirk 
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Manenwerver sogar die Beitreibung von nur 10,853 äM (!) einen Kosten
betrag von 3139 ^A(ül).

Und doch geben auch diese Zahlen im Grunde natürlich noch keineswegs 
ein ausreichendes Bild von der wirklichen Sachlage, von dem wirklichen 
Druck der Classensteuer. Denn in jenen „Kosten^ der Beitreibungsmaaßregeln 
sind natürlich nicht enthalten alle diejenigen Kosten und Nachtheile, die für 
die Betheckrgieu mittelbar aus der durch die Ezecutionsmastregeln verursachten 
Störung ihrer Wirthschaft, und insbesondere auch daraus entstehen, daß bei 
der execuüvischen Versteigerung der abgepfändeten Sachen selbstverständlich 
durchaus nicht Preise erzielt werden, die dem wirklichen Werth dieser Sachen 
entsprechen, sondern dieselben eben zwangsweise ü tout prix, mit dem empfind
lichsten Verluste verkauft zu werden pflegen. Alle diese Kosten und zugefüg
ten Nachtheile dürsten ihrem Gesammtbetrage nach hinter den eigentlich sog. 
ExecmionSkosten im Allgemeinen nicht zurück-, sondern noch sehr erheblich 
voraustehen. Und danach kämen wir denn in sehr weiten Gebieten 
des Ostens für Classe la auf 50 und mehr Procent Kosten der 
durchschnittlichen Erhebung und Beitreibung der Classensteuer, von der 
Gestaltung im Einzelnen gar nicht zu reden.

Will man nun - so frage ich alle Welt — noch deutlichere Belege 
für die Ungerechtigkeit und — die Worte des Negierungscommissars zu. 
gebrauchen — für die ..Summe wi rthschaftlicher Unzweckmäßig
keit" (die — .»gelinde ausgedrückl^ -— in jener Steuer der Classe 1L enthal
ten sei) — hoben, als jene angeführten?! Kann man es der dargestellten 
Sachlage gegenüber in der That noch für „bedenklich" erklären, jene Classe 
mit solcher Steuer zu verschollen? kann man es rechtfertigen, diese Classe 
etwa blos deshalb Steuer zahlen lassen zu wollen, damit sie sich ihrer Au* 
gehörtest zum Staate bewußt werde, damit sie an Patriotismus ge

winne' und ein , erhisch-politisches^ Liebesband fie mrt dem Staare fester ver
knüpfe?! Ich furchte, solche Vorstellung konnte Manchem, der mit jenen Ver
hältnissen unmittelbar zu thun hat, etwa so Vorkommen, als wenn Jemand, 
der auf Freiersfüßen geht, empfohlen würde, daß er sich zu seinen Eroberungen 
mit glühenden Zangen waffne- —

Die preußische Regierung war von solchen Illusionen frei. Die Censiten 
der Stufe 1u für steuerunfähig zu halten, Lan; ihr, wie sie gegen
über den unüberlegten Einwendungen dieser Art wiederlM bemerkte, durchaus 
nicht in den Sinn, und konnte ihr auch nicht in den Sinn kommen, gegen
über der Thatsache, daß seit dem Jahre 1820, in Zeiten also, in denen das 
Geld ganz entschieden sehr viel weniger werth gewesen war, als heutzutage, der 
1872 in Frage stehende Steuerbetrug von jährlich ^der 1 Sgr. 3 Pf. 
monatlich von den Censiien jener Stufe thatsächlich geleistet worden war! 
Aber der große sehr empfindliche Druck, der mit dieser Erhebung verbunden 
gewesen war und die große Unwirthschastlichkeit solcher Maßregel 
wurde in der Steuercommission, wie im Hause der Abgeordneten selbst, von 
den Vertretern der Regierung damals mrt einer Deutlichkeit betont, gegen 
welche — trotz aller hiebei gewählten Vorsicht des Ausdrucks die Con- 
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cession, vie später die Regierung dem Wunsche des Abgeordneten
hauses gemacht hat, nur einen kleinen Theil jener Stufe la von der Classen
steuer zu entbinden, recht bemerklich absticht

Austerhalb Preußens hat man freilich — abgesehen von der vollständigen 
Verläßlichkeit des jener Denkschrift beigefügten statistischen Materials, die auch 
angefochten ist — eingewandt, daß ja nicht alle Classen- oder Einkommen- 
steuern, zu denen auch die untersten Classen der Bevölkernng beizutragen Haden, 
mit solchen Härten verbunden zu sein brauchen, wie die frühere preußische 
Classensteuer, welche in besonders hartem und schleunigem Verfahren beigetrie- 
ben worden sei, welche monatlich hätte entrichtet werden müssen, sodaß im Jahr 
12 Gänge zur Hebestelle nothwendig gewesen wären, bei welcher ferner die 
Steuerpflicht schon mit dem 16. Lebensjahr begonnen hätte nnd zu welcher 
z. B. auch die vollständig erwerbsunfähigen und einkommenlosen Personen 
herangezogen worden wären, wenn sie nicht der öffentlichen Armenpflege 
verfallen wären, sondern z. B. von Verwandten oder Freunden unterhalten 
würden u. s. w., und hat gemeint, daß eine dieser Härten entkleidete Steuer 
nicht zu so üblen Ergebnissen führen würde, wie sie oben erwähnt sind.

Ein solcher Einwand wurde z. B. im Frühjahr 1874 von der Steuer- 
deputaüon der sächsischen zweiten Kammer bei Berathung des ihr oorgelegten 
Einkommensteuergesetzentwurfs gemacht und er vornehmlich war die Ver
anlassung, daß diese Deputation damals, jenen preußischen Ergebnissen, als 
sie von Einigen in Bezug genommen wurden, um die in dem gedachten 
Gesetzentwurf vorgesehene Steuerbefreiung der Einkommen unter 450 Mark 
zu vertheidigen — keinen erheblichen Werth für die sächsischen Verhältnisse 
beilegte nnd demnach diesen Entwurf dahin änderte, daß — wie dies später 
auch von der zweiten Kammer selbst adoptirt ist — jede untere Gränze 
der Steuerpflicht beseitigt und nur Denjenigen Steuerfreiheit be
willigt wurde, „von welchen wegen gänzlichen Unvermögens ein Beitrag vor uö- 
sichtlich mcht zu erlangen" wäre, oder welche in einem Alter unter ! 8 Jahren 
in der unterstell Steuerclasse zu veranlagen gewesen sein würden.

Indessen scheinen mir, nach dem bezüglichen Deputat!onsbericht, hiebei 
jene Härten des früheren Classensteuergesetzes vom 1. Mai t851 übertrieben und 
namentlich übersehen zu sein, erstens: vast ill der hier nur in Betracht kommen
den Stufe 1 a nach tz. 9 jenes Gesetzes überhaupt niemals mehr als 2 Per
sonen derselben Haushaltung zur Steuer herangezogen werden konnten, so daß 
also in Familien dieser Classe sowohl mittellose Anverwandte, als über 
16jährige Kinder, die nicht „mit Gehalt oder Lohn zu Dienstleistungen" im 
elterlichen Hause angenommen waren, von der Steuer schon an sich verschont 
blieben, ebenso zweitens: daß in den Städten, auf die sich ja jene Zahlen 
nur beziehen, der allmonatliche Gang zur Hebestelle an sich kein sehr großes 
Opfer ist, daß auch Steuervorausbezahluugen regelmäßig angenommen werden, 
eine rorgeschriebene Steuerentrichtung für mehr als einen Monat aber 
voraussichtlich die jeweilige Verlegenheit der Steuerpflichtigen im Allgemeinen 
nicht vermindert u. s. w.
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Einzelne besondere Härten hat das frühere Gesetz sicherlich gehabt. 
Das ist zweifellos. Loch die oben geschilderten überaus traurigen Ergebnisse 
der Steuerbeitreibung sind durch sie m. D. nur zu einem sehr geringen Theile 
verschuldet. Die Hauptschuld lag — abgesehen von den vielen, noch dazu 
in sehr verschiedenen Zeilen fälligen Orts-, Kreis- und Provinzial-Eommunal- 
lasteU/ mit denen man im Osten geplagt ist — darin, daß eine Erhebung 
regelmäßiger directer Steuern sä)on an sich, wenn sie nicht zu steten Ber- 
legenheiten und Schädigungen der Betreffenden führen soll, einen Grad der 
Wirtschaftlichkeit, Ordnung und Borsicht im Haushalt voraussetzt, wie er 

eben bei den unteren Elasten, insbesondere im deutsch-slavischen und deutsch 
lithauischen Osten im Allgemeinen nicht vorhanden ist.

Diese Elasten leiden unter solchen Steuern nach alledem in der That 
sehr cwosindlich, und insbesondere unvergleichlich empfindlicher 
als die höheren Elasten durch eine auch relativ höhere Steuer, so daß von 
einer angemessenen Berücksichtigung des Grundsatzes der Qpferglcichheit hier 
in der That nicht die Rede isi. --

Zu diesem mir hauptsächlich maaßgebend erscheinenden Grunde für die 
Befreiung jener Classen von diceeter Steuer treten nun aber noch mehrere 
andere, die auf dasselbe Ziel, hinaustaufen, nehmlich zunächst der, daß durch 
die Natur der Dinge den unteren Classen die Möglichkeit der Reclamation 
thatsächlich sehr beschränkt, fast avgeschnitten ist, und sie somit saft schutz
los dem Ermessen der örtlichen Beranlagungsbehörde überliefert sind. Recht
lich natürlich haben sie den Weg der Reclamation in mehreren Instanzen. 
Ader einerseits gebricht es ihnen, hievon Gebrauch zu machen, insbesondere 
auf. dem Lande im nichtdcutschen Osten in großer Allgemeinheit an der er
forderlichen Bildung und Gesetzeskenntniß, weshalb es auch m. D. von sehr 
großer Kurzsichtigkett zeugte, dem Negierungsemwurfe — wie es mehrfach 
geschah — den Einwand eutgegenzustellen, daß man ja wenig von Be
schwerden der unteren Classe über die Classensteuer höre. Andrerseits kann 
nach meinen Erfahrungen bei der ungemein großen Zahl der Veran
lagungen in dieser Elaste von einer, individuellen Behandlung der eingehenden 
Reclamations und von eitler wirklich umsichtigen, der Sachlage entsprechen
den Prüfung der Stichhaltigkeit der gemachten Einwendungen, angeführten 
Befreiungsgründe u. s. w. im Grmtde nur wenig die Rede sein. Die obere 
Behörde muß sich im Allgemeinen aus das Gutachten und die ganz kurzen, 
schematischen Anführungen der unteren Organe verlassen.

Man erwäge, daß von 13,696,550 Rth. durchschnittlichen Elassensteuer- 
ergebnisses (der Jahre 1869—71) in Preußen nur 2,530.585* z Rib. aus 
die Stufe la sielen, welche etwa fünf Millionen (!) Censiten in sich 
schloß, während alle übrigen Klaffensteuerstufen, die 10,865,964^ Rth. ein

brachten, nur etwa 2^ Millionen Censiten zählten^")- Natürlich geschieht 
bei solchem ZahlenverlMniß die Veranlagung jener 5 Millionen „summarisch". 
Die wirklich und anscheinend Steuerpflichtigen werden da — wenn ein 
solcher Vergleich gestattet ist — wie eine große Heerde in den allgemeinen 
Steuerstall getrieben, aus dem wieder zu entrinnen nur unter besonders gün-

Lchristen VUI — Progr. tzmkommerrstcuer. 1t
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sägen Bedingungen möglich ist. Und wer diese Verhältnisse kennt rmd für 
die unteren Aasten, denen ja die Zahlung ihrer wenigen Groschen nach hem 
Bemerkten gerade besonders schwer stillt, wirkliche Theilnahme hat, wird 
dem Abgeordneten Kardorfs nicht Unrecht geben, der in seinen Ausführungen 
zu Gunsten der von der Regierung empfohlenen Beseitigung der untersten 
Classensteuerstufe in der schon erwähnten Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 
LI. Februar 1872 u. A. bemerkte: eine Steuer, welche auf solcher Ein
schätzung beruhe, und „gegen welche nur ein so unvollkommenes 
Reclamationssystem existire, wie wir es bei der Classen
steuer besitzen", könne ein „Culturvolk" auf die Dauer nicht aufrecht 
erhalten (p. 882 der Berichte). Auch sei zum Schluffe dier bemerkt, daß 
diese Berhältnisse sich durch die neueste Reform des Gesetzes nicht gebessert, 
sondern erheblich verschlechtert haben. Denn vd Jemand Häusler, Tage
löhner, Geselle, Lehrling rc. sei, konnte man noch verhöltnißmäßig gut auch 
auf dem gedachten summarischen Wege feststellen. Ob Jemand aber mit 
seiner Familie auf dem Lande so viel einnimmt, daß diese Einnahme in 
Silber auf 140 Rth. oder 4^/- Pfund fein Silber anzunebmen sei, das kann 
wohl im Einzelnen Gegenstand einer Doktorpromotionsarbeit sein "). Dasselbe 
aber bei Hunderten und Tausenden von Censiten jahrjährlich feststellen zu 
wollen, dürfte denn doch über die Fähigkeit unserer Ortsoorstände und Land- 
räthe sehr weit hinansgehen. Daher denn auch der Klagen über die Will
kür und die Widersprüche der bezüglicksen Entscheidungen kein Ende ist.

Zu alledem kommt nun aber endlich noch als sehr wesentlich die schon 
so oft geltend gemachte, über Verhältniß starke Belastung der unteren Classen 
durch die in directen Steuern. Gedenke ich nm der Salzsteuer und des 
Salzzolts, für deren Beseitigung ich - beiläufig gesagt — zur Zeit durchaus 
nicht plädire, so läßt sich leicht darthun, daß schon in diesen Abgaben die un
teren Classen viel mehr entrichten, als die Erleichterung beträgt, die ihnen 
durch Wegfall der directen Steuer zü Theil werden würde. An jenen Ab
gaben werden nehmlich in Deutschland jährlich pro Kops 9—10 Sgr.^), bn 
einer kleinen Familie von 4 Köpfen also 36—40 und bei einer Familie von 
5 Köpfen (Vater, Mutter und 3 Kinder) 45—50 Sgr. entrichtet. Und diese 
Abgaben zahlt der weniger Wohlhabende bekanntlich in größeren, zum Min
desten aber etwa in durchschnittlich gleichen Beträgen wie der Wohl
habende und Reiche, da die Speisen der unteren Classen: Kartoffeln, Erbsen, 
älteres Fleisch u. s. w. — wie das oft gesagt ist, besonders stark des Salzes 
bedürfen")/ .Würde nun das Provenü der Salzsteuer und des Salzzolles 
in Preußen von cu. 8 Millionen Rth. jährlich nach Maaßgabe der früheren 
Classen- und Einkommensteuer, d. h. also in einer für die niederen Classen 
noch keineswegs besonders günstigen Weise -- vertheilt, so würde auf die 
Pflichtigen der Stufe 1 a nur etwa ein Betrag voll 10 Sgr. pro Familie 
fallen. Denn Classensteuer, Einkommensteuer und die natürlich hier mit in 
Anschlag zu bringende Mahl- und Schlachtsteller brachten dem Staate nach 
dem Etat pro 1872: 24 — 25 Millionen Rth, also das Dreifache jenes 
Ergebnisses der Steuer und des Zolls vom Salz, und es würde also 
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an Salzabgabe auf alle Classen, mithin auch auf die Stufe 1 a., des 
früheren Classen- resp. Einkommensteuerbetrags entfallen sein. Statt 10 Sgr. 
zahlt aber, wie bemerkt ist, thatsächlich die Arbeiterfamilie von nicht mehr als 
3 Kindern durchschnittlich heute schon — wenn wir auch von der stärkeren 
Salzconsumtion der niederen Classen (nach Anmerkung 54) ganz uud gar 
ad sehen — den Betrag von 1 Rth. 15 Sgr bis 1 Rth. 20 Sgr. Salz- 
abgybe. Und die Aufhebung ihres Classensteuervetrags von 1 Rth. pro 
Familie würde sie also, allein bezüglich der Salzabgabe, noch immer über
bürdet bleiben lassen.

Neben der Salzabgabe kommen nun aber, wie bekannt, noch andere Ab
gaben in Betracht, die die unteren Classen ebenfalls mit mindestens etwa 
absolut gleichen Beträgen wie die Wohlhabenderen und jedenfalls nicht mit 
der geringeren Wohlhabenheit Jener entsprechend klei
neren Beträgen belasten, so die Branntweinsteuer in Preußen mit 12 bis 
13 Sgr. (!) pro Kopf, die Biersteuer mit 3—4 Sgr. pro Kopf, dazu ferner 
die Zucker- und Kaffeesteuer, welche letzteren Abgaben ebenfalls ungünstig für 
die ärmeren Classen erscheinen, sobald man den Maaßstab der Zahlung nach 
der Leistungsfähigkeit an sie legt u. s. w.

Es würde also durch Beseitigung jenes 1 Rth. Classensteuer der Stufe 1a 
diesen Classen noch durchaus kein Steuerprivilegium zu Theil 
werden. Nein) Sie würden dadurch vielmehr nur eines Theils jener 
Uederbürdung enthoben werden, mit der sie es heute zu thun haben. 
Und wenn man also nicht etwa annimmt, daß derartige Ungerechtig
keiten, wie dauernde Aufbürdung einer über Verhältniß hohen Steuerlast 
das sittliche Bewußtsein oder das patriotische Gefühl mid die Anlxinglichkeit 
an das Gemeinwesen besonders zu stärken geeignet sind, so möge man alle 
ethisch-politischen Gründe für Aufrechterhaltung einer. directen Steuer für die 
unterste Bevolkerungsclasse ruhig über Bord lverfen,

Recapitulire ich, so sprechen für Beseitigung solcher Steuer

-r . der besonders empfindliche Druck und die großen mit 
dem Steuervrooenü in keinem richtigen Verhältniß stehenden wirth- 
schaftlichen Storungen, die auch eine durch die Umstände gerecht
fertigte directe Steuer im Haushalte der untersten Classen, ins
besondere im östlichen Deutschland, hervorbringen muß,

S. die sehr mangelhafte Durchführung des Beranlagungs- und Necla- 
mationsverfahrens bei der Veranlagung directer Steuern in solchen 
Steuerstusen, und endlich.

6. der Umstand, daß die unterste Classe zu den indirecten Steuern 
unverhältnißmäßig viel aufzubringen hat und deshalb, wenn sie 
nicht über Gebühr mit Steuern überhaupt belastet sein soll, 
der Befreiung von der directen. Steuer bedarf.

Es fragt sich nun aber, bis zu welcher Gränze des Einkommens solche 
Steuerfreiheit zu gewähren ist. Und diese Frage ist allerdings nicht leicht zu 
beantworten.

n*
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Zunächst muß dabei.m.D. zwischen Staats-und Gemeindesteuern unter
schieden werden.

Bei den Gemeindesteuern ist jene Gränze aus mehreren Gründen 
niedriger anzusetzen, als bei den Staatssteuern. Denn erstens erheben 
die Gemeinden in Preußen keine oder doch relativ geringe indirecte Steuern^). 
Es fällt also der aus letzteren hergeleitete Befreiungsgrund hier hinweg oder 
er wird doch in Bälde mit der Beseitigung der Mahl- und Schlachtsteuer 
fast vollständig hinwegfallen. Zweitens muß die Gemeinde mehr als der 
größere Staatsverband, dem andere Hülfsmittel zu Gebote stehen, in der 
Lage sein, von ihren Allgehörigen eventuell auch bedeutende Beträge unter 
sehr empfindlichen Opfern erheben zu können, zumal — wie wir gesehen 
haben — bei den Gemeiudeleistungen mehr als bei den Staatslasten direct 
resultirende Vortheile in Frage stehen und bei den diesen entsprechenden „Bei- 
trägen" von der Exemption der unteren Classen etwa das Gleiche gilt, wie — 
nach dem oben Bemerkten — von der Steuerprogression.

Insbesondere aber ist drittens die Gemeinde wegen der größeren 
Übersichtlichkeit der Verhältnisse an sich weit eher als der Staat 
im Stande, eine dem Princip der Opfergleichheit entsprechende Steuer
progression eintreten zu lassen und durch diese die vorhin erwähnten Härten 
der Belastung der niederen Bevölkernngsclasse mit directen Steuern aus
gleichend zu mildern.

Und endlich viertens ist eine niedrig gegriffene Untergränze der Be
steuerung in Gemeinden — wie wir sogleich sehen lverden — auch leichter 
durchzuführen und giebt hier weniger zu Ungerechtigkeiten Veranlassung, 
als im größeren Staat.

Wenn daher, wie es Thatsache ist, eine sehr große Reihe preußischer 
Städte in ihren Communaleinkommensteuer-Rd jene Umergränze 
höher angesetzt haben, als das preußische Staatssteuergesetz, das diese Gränze 
bekanntlich auf 140 Rth. jährliches Einkommen normirt hat, so möchte ich 
dies für eine Bestätigung der Ansicht halten, nach welcher jenes Gesetz 
diese Gränze noch erheblich zu niedrig angesetzt hat.

Letzteres aber erzielt sich mir direct aus folgenden Erwägungen:
In wie weit die vorhin unter - Ö. recapitulirten Gründe auch für 

die über die frühere Stufe 1a hinausliegenden Stufen zutreffen, mag 
hier zunächst dahin gestellt bleiben. Jedenfalls treffen sie und zwar in sehr 
intensiver Weise eben bezüglich aller Censiten dieser Stufe zu, insbesondere 
die Gründe und 0. Denn daß in der Ueberbürdung durch die in^ 
directen Steuernd, wovon zu 0. oben die Rede gewesen ist, keine 
Aenderung etwa durch dell Umstand herbeigeführt wird, daß das Einkommen 
in jener Stufe im Einzelnen über oder unter 140 Rth. jährlich beträgt, 
liegt auf der Hand. Und die zu berührten großen Härten, den be
sonders empfindlichen Druck und die „wirtschaftliche Unzweck
mäßigkeit" der Steuer in Stufe 1a hat die preußische Regierung — wie 
bemerkt — selbst früher ohne Beschränkung anerkannt. Ich gedenke nur des 
in Anmerkung 51 hier mitgetheiltcn Ausspruchs des Regierungscommijsärs,
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Geh. Oberfinanzrath Burgharr, zur Verhandlung des Abgeordnetenhauses vom 
21. Februar 1872 und jenes Theils der Motive des Gesetzentwurfs vom 
4. November 1872, in dem es heißt: „Werden die Nachtheile, welche den 
Pflichtigen der Unterstufe 1a durch die executive Pfändung und 
Versteigerung ihres Eiaenthnms erwachsen und der Umstand berücksichtigt, 
daß allen diesen Belästigungen eine entsprechende Einnahme für die Slaats-- 
casse nicht gegenübersteht, so wird anerkannt werden müssen, daß diese Steuer 
eine in hohem Maaße unwirtschaftliche (!) und ihre unveränderte 
Forterhebung unter den gegenwärtigen günstigen Finanzverhältnissen des Staats 
nicht wohl zu rechtfertigen ist." (p. 11.)

Deshalb hatte die Regierung ursprünglich — wie bemerkt — die ganze 
Stufe 1 a von der Steuer befreien wollen. Indessen war dieser Absicht das Ab
geordnetenhaus mir dem Einwand entgegengetreten, daß diese Stufe durch Gesetz 
bisher keine greifbare Gestalt erhalten habe und deshalb eine einfache Be
seitigung derselben der Regierung viel zu sehr freie Hand darüber geben 
werde, wer künftig zur Steuer herangezogen werden solle und wer nicht. Und 
dieser Einwand war sicherlich erheblich. Denn in der That war zwar der 
Charakter der Hauptmasse I, deren Theil die Stufe 1a war, im Gesetz vom 

1. Mai 1851 gegeben durch die Bestimmung, daß zu dieser Classe „im All
gemeinen" gehören sollten: .„diejenigen Grundbesitzer und Gewerbetreibenden, 
welche nach dem Umfange und der Beschaffenheit ihres Besitzthums oder Ge
werbes durch das hierdurch gewährte Einkommen nicht selbstständig bestehen 
können und sich daher noch Nebenverdienst, namentlich durch Tagelohn oder 
diesem ähnliche Lohnarbeit, sichern müssen, außerdem die gewöhnlichen Lohn
arbetter, die Handwerksgesellen, das gewöhnliche Gesinde und die Tagelöhner." 
— Es war aber nicht bestimmt, wer nun innerhalb dieser ersten Haupt- 
classe zu veranlagen sei: innerhalb der ersten Stufe, in Unterstufe 1a mit 
1 Sgr. 3 Pf. monatlich und in der Unterstufe 1 d mit 2 Sgr. 6 Pf., und 
ferner in der zweiten und dritten Stufe mit rtz8p. 5 und 7 */z Sgr. monat
lich. Wenigstens war das nicht im Gesetze bestimmt. Nur die ministerielle 
Veranlagungs-Instruction enthielt hierüber einen Anhalt, und die Auskömm
lichkett dieses letzteren wurde noch dazu bestritten. Es hätte daher in der 
That der von der Staatsregierung in der Vorlage vom 8. December 1871 
vorgeschlagenen Bestimmung:

„Alle nach dm bestehenden Vorschriften in der Unterstufe s der 
ersten Stufe in der ersten Haupttlaffe zu besteuernden Personen 
werden vom 1. Juli 1872 an von der Classensteuer befreit" — 

die erforderliche gesetzliche Bestimmtheit gefehlt. Und es war nothwendig, 
demselben Gedanken eine mehr bindende Fassung zu geben. Statt dessen 
aber Hal die Regierung — anscheinend zugleich anderen Einwendungen des 
Abgeordnetenhauses Gehör gebend — den bis dahin von ihr mit großem 
Ernst verfochtenen Plan der gänzlichen Beseitigung der Classensteuer in 
Stufe 1a in der Session 1872 bis 1873 überhaupt aufgegeben und sich, 
wie bemerkt, für eine Theilung der Censiten dieser Stufe entschieden. Wer 
in ihr unter 140 Rtb. Einkommen hatte, sollte fortan steuerfrei sein, wer 
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mehr, nicht. Und die Wahl der Zahl 140 wurde in den Motiven der Ge
setzesvorlage vom 4. November 1872 damit motivirt, daß die Censiten jener 
Stufe zu etwa drei Nierkheilen aus Tagelöhnern und Gesinde bestehen, deren 
Lohn nach stattgehabten Erhebungen in den verschiedenen Theilen der Mo
narchie etwa 120, 150, 180 Rth» auch wohl 200 Mth. und darüber be
trage, im Durchschnitt aber auf etwa 140 Rth. angenommen werden könne, 
und daß bei der Fixirung des einheitlichen Minimaleinkommenssatzes aus diesen 
Betrag einerseits „die Absicht leitend sei, hiedurch für den größten 
Theil der gegenwärtig zur Unterstufe la gehörigen Hauehaltungsvorstände 
und Einzelsteuernden die gänzliche Befreiung von der Classensteuer herbeizu
führen, andererseits Hieber indessen auch „der ersahrungsmähigen Milde der 
Beranlagungsorgane bei der Schätzung Rechnung getragen und berücksichtigt 
werden müßte, daß bei der erheblichen Anzahl dec hier in Betracht lammen
den Steuerpflichtigen und der verhältnismäßig geringen Differenz zwischen 
dem thatsächlichen Minimalenckommen derselben und dem zur Bedingung der 
Steuerpflicht aufzüsteltenden Eivkommenssatze eine auch nur in engen Gränzen 
bleibende Erhöhung des letzteren die Zahl der steuerfrei zu stellenden Per
sonen sehr erheblich vermehren würde." Mau wollte in dieser Borlage also 
nicht, wie das später vielfach behauptet ist, und auch noch heute oft gesagt wird 
die früher empfohlene gänzliche Beseitigung der Llassenstener in Unterstufe I a 
nunmehr in anderer Form durchführen, sondern man wollte jetzt diese Be
freiung nur einem Theile der Censiten jener Stufe zu Gute kommen 
lassen. Und dieser Theil sollte zwar angeblich der „größte Theil" sein, an
dererseits wollte man aber doch auch möglichst vorsichtig die Ziffer so wählen- 
daß er nicht zu groß und der Ausfall nicht zu bedeutend werde, oder — wie 
dies die Regierung spater ausdrückte - man wollte von jenem Lohn, der zwischen 
100 (!) und 200 Rth. schwankte „einen vorzugsweise passenden 
Durchschnittssatz wählen , hätte sich aber durch „die, aus den (emge- 
holten) Gutachten gewonnene Ueberzeugung, daß das Einkommen der in Rede 
stehenden Personen für den größeren Theil der Monarchie mehr in die un
tere, als in die obere Hälfte jenes Intervalles falle," für Wahl 
der Ziffer 140 bestimmt gesehen fCvmmissionsl»ericht p. 918, Actenftück 197).

Thatsächlich hat sich die Sache indessen anders gestaltet, als nach alle
dem von der Regierung erwartet wurde

Es ist das eingetroffen, was schon bei den Verhandlungen über diesen 
Gegenstand mehrfach vorausgesagt wurde, daß nehmlich relativ nur sehr 
wenige Familien zu finden sind, deren Gesammteinkommen jährlich auf we
niger als 140 Rth anzunchmen ist. Im Westen ist das namentlich der Fall. 
Wurde doch schon vom Abgeordneten von Benda zur Verhandlung des Ab
geordnetenhauses vom 9. December 1872^) darauf verwiesen, daß z B in 
Barmen einem Familienvater bei 200 Nth.(!) Einkommen Armen Unter
stützung gewährt würde, wenn er 5 Kinder zu ernähren Hobe. Aber auch 
im Osten sind es, nach dem, was hierüber bekannt geworden ist, nur relativ 
wenige, von dm großen Straßen abgelegene oder sonst in der Entwickelung 
zurückgebliebene Gegenden mit besonders billigen Lebensmittel
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und Wohnungspreisen, in denen jener Betrag von 140 von der 
Gesammtheit, der Ausgaben der Arbeiterfamilien nach der Annahme der Steuer
behörden nicht erreicht wird. So sind in Ostpreußen zwar die Arbeiter, ja 
selbst auch kleine Handwerker in Keinen , von den großen Straßen fern 
gelegenen Städten frei gelassen, in verkehrsreicheren Gegenden aber, z. D. 
in der Nähe der Insterburg - Lhorner Bahn sind die Arbeiter und Tage
löhner durchweg zur Steuer herangezogen In anderen Gegenden sind wieder 
die in Dörfern wohnenden sog. „losen Leute" freigelassen und die auf den 
Gütern wohnenden zur Steuer herangezvgen u. s. w. ^).

Durch alles das aber haben sich die mit der Klassensteuer verbundenen 
Unzuträglichkeiten gegen früher noch in manchen Beziehungen erheblich ge
steigert. Einzelne Härten des früheren Gesetzes, das ja z. B. anch mittel
lose und von Anderer Unterstützung lebende Personen zur Steuer heranzog, 
falls sie nur nicht aus öffentlichen Mitteln erhalten wurden, sind be
seitigt. Aber der eigentliche Kern des Uebels ist nicht getroffen. Ob der 
Arbeiter je nach den Preisen der Gegend mehr oder weniger als 140 Rth. 
erhalt uno erhalten muß, nm bestehen zu können — macht ihn nicht wirth- 
schastlicher, und somit den Druck der Steuer nicht geringer. Die Zahl der 
Censiten in den untersten Stufen ist etwas kleiner geworden, doch dafür die 
Mühe der Behörden und die Gefahr der Einschätzunaswillkür, gegen die es 
auch in der Neclamationsinstanz eben wegen der Mosse der Censiten thatsäch
lich nur unzureichende Mittel der Abwehr giebt, desto größer. Und endlich 
Hal cs natürlich auch bei der oben berührten Ueberlastung der Arbeiter
familien durch Steuern überhaupt — indicecte und directe zusammen — 
sein Bewenden behalten. Zu alledem ist nun aber nach den vorhin geschil
derten Verhältnissen noch eine Verwirrung getreten, die man früher nicht 
kannte und die das Ansehen der Steuer und den Glauben an ihre Gerech
tigkeit besonders stark erschüttert hat. Nicht selten wird von zwei Familien, 
die nach allgemeiner Meinung wirchschaftlich etwa gleich gut situirt sind, die 
eine zur Steuer herangezogen, die andere nicht. Wer zwei Besitzungen hat, 
die eine in städtischer, die andere in ländlicher Feldmark, und seine Arbeiter 
auf beiden Besitzungen ganz gleich stellt, sieht auf dec einen die Arbeiter zur 
Classensteuer veranlagt, auf der andern nicht; die Thatsache, daß in manchen 

Gegenden Gutslente besteuert werden, während die anscheinend nicht schlechter 
situinen „losen Leute" in den Dörfern steuerfrei geblieben sind, erschwert noch 
dazu die Gewinnung von Arbeitern für die Gutsverwaltungen u. s. w. u. s. w.s>).

Natürlich werden manche dieser Mißstände, „Ungleichheiten und Un- 
zuträglichkeilen," wir sie ein Rescript des königl. Oberpräsidiums zu Königs
berg vom 20. März 1874 nennt ^2) — später schwinden, wenn die in der 
Neuheit der Sache liegenden Schwierigkeiten überwunden, die Beamten einge- 
schult sind rc. Wer aber davon Kenntniß hat, wie ungemein schwer es dem 
verständigsten Besitzer fällt, nur das Einkommen der von ihm selbst mit 
Wohnung, Kartoffelland, Äuhrveide, Dreschantheil, einem kleinen baaren 
Lohne rc. ausgestatteten Arbeiterfamilien einigermaaßen sicher in Gelde zu 
schätzen, uud wie groß, kaum überwindlich z. B. die Schwierigkeit der Schätzung 
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des Wohnungswerthes auf deln Lande ist — der wird sich darüber keinen 
Illusionen hingeben, daß über Hunderte und Tausende in dieser Weise zu 
befinden, um die Frage zu entscheiden, ob ihr jährliches Einkommen über oder 
unter 4* , Pfund fem Silver anzunchmen ist — das den Veranlagungs- 
dehörden znstehende Maaß oon Kräften auch in Zukunft weit überschreiten 
wird und auch die in den höheren Instanzen wirkenden Behörden — eben 
wegen der Massenhaftigkeit der in Frage stehenden Einschätzungen — nicht 
entfernt in der Lage sein werden, den aus jener Unchunlichkeit richtiger 
Schätzung hervorgeheuden Willkürlichkeiten ein Ziel zu setzen. -

Es fragt sich: wie zu helfen'? Der am nächsten liegende Schritt wäre 
der, den älteren Vorschlag der Regierung wieder aufzunehmen oder doch an 
ihn anznknüpfen.

„Gewöhnlich gelohntes Gesinde" und „gewöhnliche Tagelöhner" — diese 
Worte, mit denen bisher die Angehörigen der Stufe 1 a in den bezüglichen 
Ausführungsverordnungen zur Classensteuer charakterisirt waren, mögen keinen 
ausreichenden Halt geben. Auch wird die früher angewandte Unterscheidung 
von „gelernten" und „nicht gelernten" Arbeitern in der Folge nicht zu Hallen 
sein, da das Maaß des „Lernens" in industriellen (Hegenden bekanntlich ill 
neuester Zeit ein sehr wechselndes geworden ist. Eine Reform also, welche 
in Anlehnung au die alten Elassennnterschiede nur die frühere Unterstufe 1 a 
beseitigen wollte, dürfte nicht zu empfehlen sein. Aber was man auch da
gegen sagen irrag: die Lohnarbeiter an sich, die eben allein oder doch ganz 
vorzugsweise vom periodisch ausgezahlten Lohne leben — sie bilden zur 
Zeit noch im Großen und Ganzen eine gleichartige Masse, an die inan sich 
bei Abgrenzung der Steuerfreiheit eher halten konnte, als an die Gränze 
eines Einkommens von so und so viel Pfund Silber. Daß bin und wieder 
auch Unternehmer, kleine Grundbesitzer, Handwerker rc. nickt besser, sondern 
schlechter gestellt sind, als jene Arbeiter im großen Durchschnitt — das aus
nahmsweise zu berücksichtigen, könnte den Behörden überlassen sein. Für den 
Fall aber, daß der Lohn jener Arbeiter ganz besonders hoch ist, daß 
er ein dieserhalb festzusetzendes Maaß überschreitet, würde seine Besteuerung 
im Gesetze in Aussicht zu nehmen sein. Nur müßte dieses Maaß — um 
auf die provinziellen Verschiedenheiten der Preise rc. die erforderliche Rücksicht 
zu nehmen — nicht in Gelde, wndern z. B in Getreide bestimmt sein ^), 
der Art nehmlich, daß nach diesem Getreidequantum periodisch auf Grund von 
Durchschnittspreisen die bezügliären äquivalenten Geldsummen, etwa kreis
weise, bestimmt würdet!, nnd danach nur derjenige Arbeiter der Besteuerung 
verfiele, von welÄM dargethan würde, daß fein Einkommen entweder jenes 
(Aetreidequantum, oder aber das bezügliche Geldäquivalent überschritte.

Die einzuführende erste Steuerstufe würde bei solcher Abgränzung der 
Steuerfreiheit nach oben und unten sehr verschiedenartige Gränzen zeigen — 
sie würde, abgesehen von der Scheidung von Arbeitern und Unternehmern — 
eine so zu sagen flüssige und eine feste Gränze haben: letztere ein für 
allemal in Gelde bestimmt, erstere nach den Getreidepreisen schwankend, und 
es müßte daher der dieser Stufe gegebene Spielraum ein relativ weiter sein.
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Dadurch aber und durch Befreiung aller Lohnarbeiter im gedachten Umfange 
würde allerdings der zu erwartende Steuerausfall ein viel bedeutenderer 
werden, als er zur oben gedachten Zeit von der Regierung vorgesehen wurde. 
Richt nur die Stufe 1 a (..gewöhnliche Tagelöhner rc/' nach H. 5 und 6 der 
Veranlagungs-Instruction vom 8. Mai 1857, mit ea. 2^/? Millionen Rth. 
jährlicher Steuer (nach dem Durchschnitt der Jahre 1869—1871), sondern 
auch die Stufe 1 d, 2 und 3 mit zusammen noch ea. 3*/» Millionen (nach 
der damaligen Veranlagung) würden zum bei weitern größten Theile in Weg
fall kommen. Und es würde sich also zur Zeit, da durch Herabsetzung der 
Classcnsteuer von 13,396,000 Rlh. (nach dem Durchschnitt der gedachten 
Jahre) auf !1 Millionen schon etwa 2^ Millionen erlassen sind, noch 
im Ganzen um 3 — 3^ Millionen handeln, die in Folge einer Re
form, wie der vorhin gedachten, in Wegfall kämen. Indessen würde dieser 
Ausfall nach dem oben Gesagten durch Ueberführung der jetzigen Pro- 
grcssiou der Steuersätze in der Classen- und Einkommensteuer^) in erne den 
Verhältnissen entsprechende gerechte Progression und insbesondere durch Be
seitigung des den Wohlhabenderen zur Seite stehenden thatsächlichen SLeuer- 
privilegiums zu niedriger Einschätzung — nach Demjenigen, was oben hierüber 
schon gesagt ist, zu decken sein

Will man aber bei Wahl der Bestimmungen über die zu gewährende 
Steuerbefreiung nicht zu alten Klassenunterschieden zurückkehren, so dürfte zur 
Hebung der oben geschilderten Uebetstände kaum etwas Anderes übrig bleiben, 
als die Zahlengränzc von !40 Rth. — etwa unter Verwandlung derselben 
in ein G<.treidemaaß gedachter Art — erheblich hinauf zu setzen, wobei dann 
vielleicht — nach dem Vorgänge der nordamerikanischen Staaten uud einer 
Reihe Schweizer Cantone — von allen clasiensteuerfreien männlichen Personen, 
die ein gewisses Alter überschritten haben, einstweilen noch ein geringes, ein- 
oder zweimal im Iahte fälliges Kopfgeld erhoben werden könnte, welche Ab
gabe vor der jetzt bestehenden Steuer wenigstens den Vorzug gesetzlicher Be
stimmtheit haben würde*").

Der noch hin und wieder gehörte Einwand gegen solckje Maaßregeln wie 
die vorgeschlagenen, daß sie den Gemeindehaushalt ruiniren würden, ist nicht be
gründet. Im Gegentheil, für die Gemeinde würde durch Maaßregeln jener Art 
die Steuerkraft der unteren Classen gerade geschont werden, und eine 
Reihe von Gründen würde, wie schon bemerkt ist, der Gemeinde immerhin 
zu thun gestatten, was für den Staat nicht rathsam ist. Auch ist dieser Fall 
ja schon durch tz. 9a des Gesetzes vom 25. Mai 1873 vorgesehen, welcher 
bestimmt, daß „zu den nach dem Classensteuerfuß aufzubringenden Lasten der 
communalen und anderer öffentlicher Verbände — in Ermangelung sonstiger 
Befreiungsgründe — auch diejenigen Personen herangezogen lverden" können, 
Lie von der Classenstener jetzt befreit sind. —

Uebrigens hat auch die preußische Regierung selbst jene Gränze von 
140 Rth. als eine nur einstweilen gültige bezeichnet, über welche sie später 
bei Steigerung der Enräge der Steuer hinaus zu gehen beabsichtige, und hat 
auch gewissermaaßen die Verantwortung für die jetzigeWahl jener ni edri gen 
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Ziffer dem Abgeordneten Hause und resp, der Commission deS letzteren zuge- 
schoben. „Es ist bekannt" — sagte der Finanzminister Camphausen zur Ver
handlung des Abgeordnetenhauses vom 3 März 1873 — „daß die Re
gierung ihrerseits von dem Wunsche geleitel wurde, die Gränze für die 
Heranziehung des steuerpflichtigen Einkommens nicht zu niedrig zu 
greifen. Ich habe bei der ersten Berathung bereits ausgesprochen, daß, 
wenn wir die Ueberzeugung gewinnen tonnten, die Grenzlinie lasse sich füglich 
höher ziehen, dann in der That ein lebhafter Wunsch der Regierung zur Er
füllung gelangen werde. Wir haben aber dann in der Commission 
die Wahrnehmung gemacht, daß von allen Selteü der ent- 
schiedendste Werth darauf gelegt würde, über die einmal 
vvrgeschlagene Gränze nicht hinaus zu gehen rc." — und später: 
„Ich will daraus auch kern Hehl machen, daß die Staatsregrerung schon 
heute wünscht, sie hätte Erleichterungen in dieser Hinsicht 
in noch ausgedehnterem Umfange eiutreteu lassen können, 
als geschehen ist. — Bei der Classensteuer ist der Druck auf die untersten 
Schichten der Bevölkerung ein größerer gewesen, als bei einer verän- 
Lnderten günstigeren Finanzlage meiner Ansicht zu billigen, und wenn die 
Zukunft zeigen sollte, daß bei einer Steuer nach dieser Scala unerwartet 
große Enrage eingehen, so würde ich von vornherein der Ansicht sein, daß 
wir damit Veranlassung nehmen, rn den unter enStufeu noch höhere 
Erleichterungen eintreten zu lassen, als heute der Fall ist"^.

Fast gewinnt es nach alledem den Anschein, als ob die Regierung ur
sprünglich von der Ziffer 140 Rth. eine sehr weitgehende Befreiung der 
Censiten der Unterstufe 1 a erwarte: hätte ^), daß sie dann von dieser Ansicht 
schorl auf Grund der Mittheilungen aus der Mitte der Steuercommission 
zurückgekommen sei^). aber trotzdem bei jener Ziffer verblieben sei um des 
„entschiedensten Werthes" willen, der innerhalb der Commission des Abgeord
netellhauses „von allen Seilen" darauf gelegt wurde, daß man trotzdem nickt 
unter jene Ziffer herumergehe, so Laß also schließlich in denselben Worten 
ein anderes Gesetz als das ursprünglich beabsichtigte, zu Stande gebracht ist.

Jedenfalls ist die spätere Erhöhung des Satzes von 140 Rth. bereits in 
Aussicht genommen. Und sie scheint nach allem Bemerkten in der That ein 
dringendes Bedürfniß zu sein, viel dringender m D. als Vie Beseitigung dieser 
oder jener inoirecten Steuer!!

In anderen Ländern ist man auch viel weiter gegangen. In ganz 
England sind Einkommen unter- 100 Pfund von jeder directen Steuer frei, 
in den Bereinigten Staaten wird außer der Vermögenssteuer, die m 
weitem Umfange wirklich nur eine vom Vermögen und im Allgemeinen 
nur eine von Vermögen über gewissen Betrag zu zahlende Steuer ist, regel
mäßig nur ein Kopfgeld von bis 1, ausnahmsweise Kis 2'Dollar^) ge
zahlt, in der Schweiz sind von der bezüglichen Einkommensteuer ausgenommen 
im Canton Waadt und in St. Gallen Einkommen unter 800 Frcs, in 
Bern (in Classe I) unter V00 Frcs. u. s. w."). Und bei den neueren 
Gesetzesreformen in Deutschland hat der Vorschlag der badischen Regierung, 
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die Einkommensteuerpflicht erst mit Einkommen von 1500 Mark beginnen zu 
lasten (Art. 7 und Art. 8 des Entwurfs),, da jene Steuer doch nur eine 
Zusatzsteuer zu andern Abgaben sei, von denen insbesondere die Verbrauchs» 
abgaben die niederen Einkommen verhältnißmäßig zu stark belasteten (x. IS 
Motive), weder in einer der Commissionen beider Kamnern, noch m einer 
der letzteren selbst Schiffbruch gelitten. Beide CouunissionSberichte, sowohl der 
der zweiten als der der ersten Kammer (p. L6 reop. p. 13) erkannten das 
Zutreffende jenes Grundes au, und der Bericht der zweiten Kammer fügte noch 
treffend hinzu, daß „ein tieferes Herabgehen in der Steuergränze" (unter 
500 Rth.) nicht nur die Veranlagung erschweren, sondern auch,.die durch die 
Art, wie die Gränzlinie der Besteuerung gezogen sei, gehoffte Sicherheit der 
Veranlagung, gefährden würde. Ein aus der Mitte der Commission gestellter 
Antrag, die Steuergränze auf 200 Rth. herabzusetzen, „um durch die Heran
ziehung der Volksmasten zur Steuer dieselben zur treuen Pflichterfüllung für 
den Staat zu erziehen", wurde abgelehnr.

Wenn dem entgegen die sächsische Regierung ursprünglich zwar im Ein- 
kommMsteuergesetzentwurse vom I. November 1873 die Gränze der Be
steuerung bei 400 Thalern festsetzen wollte, dagegen im Entwürfe vom 8 Februar 
1874 diese Gränze auf 450 Mark zu verlegen Vorschlag, und die zweite Kammer 
im Sommer 1874 nach dem schon Bemerkten überhaupt jede derartige untere 
Gränze der Struerpfsicht verwarf, indem sie, abgesehen von Personen unter 
18 Jahren, im Allgemeinen nur denjenigen Personen Steuerfreiheit gewährt 
wisten wollte, „von welchen wegen gänzlichen Unvermögens der Beitrag voraus
sichtlich nicht zu erlangen ist" — so drängt sich unwillkürlick die An
nahme auf, daß dieser Gegensatz der Auffassung in Nord und Süd nicht 
außer Zusammenhang mit jener allgemeinen Erscheinung steht, der man ja 
auch die weitere Ausbreitung der Socialdemokratie im Norden, insbesondere 
in Sachsen, zuschrciben will, der nehmlich, daß das Gefühl für daS all» 
gemeine Beste im Norden an den maaßgebenden Orten im Allgemeinen 
noch weniger entwickelt ist, als im mehr demokratische» Süden.

Dritter Abschnitt.

Weitere Folgerungen aus dem Grundsätze der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit.

Als solche weitere Folgerungen muß ich mich hier begnügen, folgende 
drei Punkte noch kurz zu berühren :

1.
Zu den kleinen Vorzügen der sog. Ertragssteuern gehörte auch der, daß 

sie neben dem wirklichen Einkommen und Ertrag auch die Fähigkeit, 
Ertrag zu geben, berücksichtigten und dadurch dein Princip der Leistung nach der 
Leistungsfähigkeit iu der That in gewissem Sinne mehr Rechnung trugen, als 
die Einkommensteuern. Bon meinem Gebäude und Acker habe ich Grund- 
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und (R'bäudesieuer zu zahlen, auch wenn es mir. als reichem Manne belieben 
sollte, Gebäude und Acker ertragslos liegen zu lassen, letzteren etwa lediglich 
zu Jagdgründen zu verwenden re. Denn ich bleibe ja immerhin in der Lage, 
aus jenen Objecten Ertrag ziehen zu können. Und die Realsteuern fragen 
nur nach dem Reinerträge, den die Realitäten — wie es z. B. in den Ab
schätzungsgrundsätznr des preußischen Grundsteuergesetzes vom 21. Mai !8ü1 
hieß — „unter Voraussetzu ng ciner gemeingewöhnlichen Be- 
wirthschaftungsweise — jedem Besitzer gewähren können^. 
Von der Einkommensteuer aber bin ich befreit re8p werde in derselben um 
entsprechende Beträge ermäßigt, wenn ich aus einem Object kein Einkommen 

zu ziehen beliebe, obwohl ick es könnte. Das ist jedenfalls em Mangel 
und zwar eirt nicht unerheblicher Mangel der Einkommensteuer, dem — wie 
wir später sehet! werden — zum Theil durch die auch aus anderen Gründen 
zu empfehlende Combination dieser Steuer mit einer Vermögenssteuer abgeholfen 
werden kann.

Aber eben nur zum Theil. Die Befähigung, feine persönlichen 
Kräfte auszunutzen, trifft auch die Vermögenssteuer nicht. Und so sehen wir 
z. G. täglich das Schauspiel, daß Gewerbtreibende, die es vorziehen, ihre 
Kräfte zu schonen, irgendwo in Bädern oder andern Orts bequem von ihren 
Renten zu leben, mit dem Augenblicke, daß sie dies thun — trotz des 
Gleichbleibens ihrer Leistungsfähigkeit — der Staatscasse einen 
erheblichen Ausfall an Einnahme verursachen. Versteuerte z. B. ein Guts
besitzer bei der Selbstbewirtbschaftung seines Gutes bisher 3000—3500 Rth. 
jährliches Einkommen, so sinkt sein steuerpflichtiges Einkommen, sobald er die 
Selbstbewlrthfchaftung aufgiebt und das Gut verpachtet, leicht aus 2006 Rth. 
oder weniger, und dem entsprechend wird auch die von ihm zu zahlende 
Steuer geringer.

Das scheint zunächst nicht zu ändern zu sein Denn Ermittelungen 
darüber, wie viel Jemand nach seinen körperlichen oder geistigen Fähigkeiten 
noch erwerben könnte, dürften schwer zum Ziele führen und entsetzlichster 
Willkür Thür und Thor öffnen. Das einzige, was man vielleicht thun könnte, 
bestände darin, etwa Allen, die blos von Rente leben und sich innerhalb eines 
gewißen Alters-Minimums und -Maximums befinden, einen allgemein 
gleichen oder — je nach der Höhe der von ihnen bezogenen Rente und daraus 
zu entnehmender Lebensstellung — höchstens etwa zwei- oder dreifach abgestuf
ten Steuersatz von geringer Höhe aufzuerlegen. Indessen würde diese Steuer 
eben wegen des nothwendig einzuhaltenden niedrigen Steuersatzes äußerst 
geringe Erträge geben. Und es bleibe deshalb hier ganz und gar dahin
gestellt, ob sich solche Maaßregel überhaupt empfehle oder nicht.

Was man hingegen thun muß — um in der hier in Rede stehenden 
Beziehung nicht ungerecht zu sein, ist das, daß man die Leistungsfähig
keit der niederen Classen bei der Einschätzung von Haushaltungen und 
Familien nicht in anderer Weise beurtheilt, als die entsprechende Fähigkeit 
der Angehörigen höherer Classen. Und einem solchen Borwurfe setzt man sich 
aus, wenn, wie es auch im neueren preußischen Classen- und Einkommen
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steuergesetz vom 25. Mai 1873 aufrecht erhalten und durch oie Classensteuer- 
Veranlagungs-Jnstruction vom 29. Mai 1873 (Z. 4 aä 2) noch besonders 
bewnt ist:

„der Arbeitsverdienst der Mitglieder des Haushalts (der 
Ehefrau, der Kinder rc.) dem eigenen Erwerbe des Haushaltungs- 
Vorstandes Hinzuzurechmn ist."

Wie oben gelegentlich bemerkt ist, wurde schon in der Commission des 
Abgeordnetenhauses bei der Verhandlung über jenes Gesetz der Gedanke an
geregt, demselben den nachstehenden Zusatz auzufügeu:

„das Arbeitsverdienst der verheirateten Frauen und anderer 
Familienmitglieder bleibt außer Ansatz bei Bemessung des Ein
kommens der Haushaltung" (x. 927 des Comnussionsberichts)

Indessen stellte der Regierungscommissär und mehrere Mitglieder der 
Commission — wie der Bericht vermerkt — jenem Vorschlag den Einwand 
entgegen: er verletze das Einkommensteuerprincip. Und darauf fand Ab
lehnung statt.

M. D. aber hatte der — nicht genannte — Antragsteller Recht. Ihn 
mtt dem „Princip der Einkomm men steuer" schlagen zu wollen, war 
verkehrt. Denn ein solches Princip, das dem richtigen Grundsatz der Be
steuerung nach der Leistungsfähigkeit entgegen gestellt werden könnte, ist, 
wie oben zu zeigen versucht wurde, nicht anzuerkennen. Und dieser letztere 
Grundsatz gebietet gerade jenen Vorschlag Denn, wenn es heute in den Arbeiter
familien nicht selten, an vielen Orten fast Regel ist, daß der Familienvater 
nur ea. dagegen die Frau und rosx. die Kinder ^/z des Haushalts
bedarfs verdienen muffen, damit die Familie bestehe: wer giebt uns denn das 
Recht, die hierin zu Tage tretende Leistungsfähigkeit von Frau und Kind zu 
besteuern, während wir die auf Grund besserer Ausbildung unzweifelhaft 
größere Leistungsfähigkeit der Frauen und Kinder anderer Stände 
von der Steuer frei lassen-! Daß sich die Fähigkeit in diesen Classen ins
besondere bei den Frauen, statt in verdienender in erhaltender Arbeit, statt im 
Erwerb in der Pflege. statt in der Sorge für die Jetztzeit in einer — der 
Sorgenden künftige Frucht verheißenden Fürsorge rur das Heranwachsende 
Geschlecht äußern taun, liegt in dem Ckgensatz der Verhältnisse, welcher für die 
arbeitenden Classen ungünstig ist. Aber diese Ungunst der Umstände, diesen 
auf den arbeitenden Classen ruhenden Zwang für die Betreffenden dadurch 
noch erhöhen zu wollen, daß man die für die Jetztzeit schaffende Kraft mit 
einer Steuer belegt, von der man die unter viel günstigeren Bedingungen wirk
same Fähigkeit Anderer frei läßt — heißt aller Gerechtigkeit Hehn sprechen, 
und es dürfte, daß solches geschieht, eben nur daraus zu erklären sein, daß 
man sich über die obersten Principien der Besteuerung und ihre Consequenzen 
nicht hinreichend klar geworden ist

In Baben, wo nach dem Steuergesetzentmurfe von 1873 und 1874, 
wie bemerkt, doch immerhin nur Einkommen von 1500 Mark und darüber 
der Einkommensteuer unterworfen werden sollte, drang die Commission der 
ziveiten Kammer darauf, daß dem tz. 2 des Entwurfs, welcher bestinunte:

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



174 Fr I. Neumann.

„dem eigenen Einkommen des Steuerpflichtigen wird das etwaige 
besondere Einkommen der zu seinem Haushalt gehörigen Familien
glieder hinzugerechnel sofern und soweit Ersterem dessen Genuß 
zu steht" —

noch ein Amendement folgenden Inhalts beigefügt werde -.
„Bezüglich des aus eigener Erwerbsthätigkeit eine- Familiengliedes 
fließenden Einkommens ist die Hinzurechnung auf den Fall beschränkt, 
daß dieses besondere Einkommen den Betrag von 1500 Mark er
reicht" (x. 31 des Commissionsberichts).

Bian wollte durch solche Bestimmung — wie der bez. Bericht sagt — 
verhüten, daß nicht durch Zurechnung des Verdienstes von Frau und Kindern 
zu dem Verdienste des Hausherrn die Besteuerung solcher Familien erfolge, 
„deren Beizug nach der anderweit dargelegten Absicht des Gesetzes nicht beab
sichtigt sei". Und diesem Amendement trat die Regierung und die Commission 
der I Kammer ohne Widerspruch bei.

Roch weiter gehend bestimmt sodann das hessische Einkommensteuer
gesetz vom 25. Juni 1869, daß das Einkommen der in einer Haushaltung 
mit den Eltern lebenden unverheirateten Kinder dann überhaupt nicht 
dem elterlichen Einkommen hinzugerechnet werden solle, wenn die Kinder „in 
anderer Weise, als durch Beihülfe in dem Geschäfte der Eltern selbstständigen 
Erwerb haben".

Selbst in Sachsen hat man dem hier in Rede stehenden Umstande 
in den neueren Steuergesetzentwürfen in gewisser Ausdehnung Rechnung ge
tragen. Die Regierung empfahl z. B. in den Motiven des Entwurfs eines 
Gewerbe- und Personalsteuergesetzes vom 1. November 1873 (p- 594) die 
gelrenuie Besteuerung der noch in väterlicher Gewalt befindlichen, aber 
selbstständig arbeitenden Kinder emestheils zwar, um die Declarationen der 
Arbeitgeber über die von ihnen gezahlten Arbeitslöhne zu erleichtern resp, 
jene Declarationen für die Steuerbehörden ersprießlicher zu machen , sodann 
aber auch aus dem Grunde, damit die noch nicht im Desrye ihrer vollen 
Arbeitskraft befindlichen Kinder für den Fall von der Steuer frei 
blieben, daß ihr Einkommen für sich den Betrag von 140 Rth. nicht er. 
reiche. Sv sollte z. B. 8- 3 des Gewerbe- und Personalsteuergeseyes nach 
jenem Entwürfe lauten:

„Der Ertrag des Vermögens von Ehefrauen und in väterlicher Gewalt 
stehenden Kindern, welchen der Ehemann oder Vater als Nießbraucher bezieht, 
ist dem Erwerbe des letzteren -Umschlägen und mit diesem zu versteuern. 
Ebenso wird bezüglich des in ehemännlicher Nutznießung befindliä-en Ertrages 
von Gewerben verfahren, welche Ehefrauen selbstständig (als Handelsfrauen, 
Hebammen, Lehrerinnen u. s. w.) betreiben.

Dagegen wird der Ertrag des den Ehefrauen zur freien Verfügung vor
behaltenen Vermögens und des dem väterlichen Nießbrauche nicht unterliegen
den Vermögens in väterlicher Gewalt stehender Kinder, ferner der Ver
dienst, welchen solche Kinder durch selbstständige Arbeiten, 
Dienste oder Kunstfertigkeiten erwerben, von dem des Ehe
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mannes und beziehentlich Vaters getrennt zur Versteuerung 
herangrzogen."

Desgleichen sollte tz 3 deS Einkommensteuergesetzes nach dem vorhin 
(p. 171) in Bezug genommenen Entwürfe vom i. November t87S dahin 
lauten:

„Das Einkommen von Ehefrauen und in väterlicher Gewalt stehenden 
Kindern, welches der Ehemann oder Vater als Nießbraucher bezieht, ist dem 
Einkommen des letzteren zuzuschlagen und mit diesem zu versteuern.

Dagegen wird daS Einkommen aus dem de» Ehefrauen zur freien Der» 
fitgung vorbehaltenen Vermögen, sowie das Einkommen aus dem dem 
väterlichen Nießbrauch« nicht unterliegenden Vermögen in 
väterlicher Gewalt stehender Kinder, ferner der Verdienst, 
welchen solche Kinder durch selbstständige Arbeiten, Dienste 
oder Kunstfertigkeiten erwerben, von dem des Ehemanns 
und beziehentlich Vaters getrennt zur Versteuerung heran
gezogen/'

Eine jener badischen Bestimmung noch ähnlichere Vorschrift aber 
enthält ;. B. Artikel 7 deS Steuergesetzes vom 2 l. August 1862 für den 
Canton Waadt. Dieses Gesetz, auf daS ich später noch zurückkomme, nennt 
sich loi ä'impöt snr la fortuno mobil: erv, ist aber im Grund eine 
Steuer nicht nur vom Mobiliarvermögen in unserer Auffassung dieses Wortes, 
sondern zugleich eine Steuer von Renten, Nutznießungen, Gehältern, Honoraren, 
gewerblichen Einkommen und Arbeitslöhnen jeder Art. Bezüglich der letzteren 
Einkommen bestimmt nun Art. 7 Folgendes:

„l.e proäuit äu travail ot äo binäoslris äss onksuts mazeurs ou 
minours ost vompts änn» la fortune äu poro, ou, ä son äofuut, 6ans 
aoUe äs la were, lorsgn'il a lien ä son profit et qu'il ost 
snpvrivur ä 800 kranes par anneo."

Derartige Bestimmungen, auf deren Einzelheiten ich hier freilich nicht 
mehr näher einzugehen vermag, empfehlen sich übrigens, außer aus den oben 
gedachten Gründen, auch noch durch folgende Erwägung:

Ist nämlich Einkommen z. B. unter 110 LU. steuerfrei, so werden arme 
Familien sehr niedrigen Einkommens der Steuer unter Umständen entgehen, 
wenn sie die Kinder außerhalb des elterlichen HauseS ihr Brod suchen kaffen 
und dann das Einkommen der letzteren nicht demjenigen der Eltern hinzu-- 
gerechnet wird, während, wenn die erwerbenden Kinder im Hause bleiben, die 
Familie Steuer zu zahlen hätte. So muß also aus solcher Bestimmung, wie 
der gedachten des preußischen Gesetzes, schließlich eine Lockerung des Familien
lebens heroorgehen. Und diese Folgen sind in der That sehr bald nach dem' 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes vom 25. Mai 1873 z. B. in Ostpreußen 
zu Tage getreten. In der Sitzung des Berwaltungsrathes des ostpreußischcn 
landwirthschaftlichen CentralvereinS vom Februar 1874, als über den Antrag 
berathen wurde:

Centralstelle wolle eine außerordentliche Versammlung aller Vereius- 
glieder berufen behufs Berathung der nothwendigen Schritte gegen 
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die gänzlich willkürliche, ungleichmäßige und ungerecklle Heranziehung 
der Gutsleute zur Klassensteuer re.,

wies der Gutsbesitzer- Riebensahm Sophienberg u. A. auch auf fol
genden Uebelstand: Tie Anwendung des zu besteuernden „Haushaltes" — 
führte er aus - sei ein Unding der den untersten Smstn der Klassensteuer 
und eine ungerechte Belastung der in der Ehe lebenden Arbeiter gegenüber 
den ehelosen. Tre Instruction bestimme, das; der Arbeitsverdienst der Mit
glieder des Haushalts dem eigenen Erwerbe des Haushaltungsvorstandes hin- 
zugerechnet werde. Danach werde also beispielsweise der Arbeitsverdienst der 
ältesten Tochter, welcher steuerfrei bliebe, wenn sie in fremden Dienst ginge, 
nur darum besteuert, weil sie im elterlichen Hause sich auf
halte, obwohl er hi er viel leicht geringer veranschlagt werden 
müsse, als wenn die betreffende Arbeiterin sich im fremden 
Hause ihr Brod erwürbe. Hierin liege ein unerklärlicher Widerspruch 
u. s. w. (Land u. forstwirthschaftliche Zeitung für das nordöstliche Deuttch- 
land. Ja log > 874 Ar. 7.)

Und Gründe derselben Art waren es auch, die zu etwa gleicher Zeit, 
aber — wie es schein: — durchaus unabhängig von den in Preußen ge
machten Erfahrungen, in der Sreuercommission der 11. badischen stammer 
dafür geltend gemacht wurden, die oben erwähnte Zusatzbestimmung dun 
badischen Einkommensteuergesetze einzuverleiben.

„Ta der Steuerpflichtige — so heißt es im Commissions bericht p. 47» — 
den Umerhalt seiner Familie bei Feststellung seines Einkommens nicht in Ab 
zug bringen, varf, so wurde besorgt, es möchte die ohne alle Schranken statt
findende Einrechnung des eigenen Erwerbseintonnnens der Kinder dieselben 
zum frühzeitigen Berlassen des elterlichen Hauses bewegen und oanut eine 
solche Bestimmung zur Lockerung der Familienbande beitragen" 
u. s. w.----------

2.

Sodann ist dem Grundsätze der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 
m. D. auch dadurch Rechnung zu nagen, daß man ill der oben im zweiten 
Capitel durch viele Beispiele näher dargelegten Art und Weise und aus den 
daselbst angeführten Gründen bei Bemessung der Höhe der Steuer neben dem 
Einkommen zugleich berücksichtigt.-

die etwa vorhandene, bedeutende Verschuldung des Censiten, seine 
geringere Leistungsfähigkeit in Folge von Geschlecht und Alter 
(Wittwen und Waisen), ferner in Folge von Krankheit, in Folge 
einer großen Zahl zu unterhaltender Kinder oder anderer An
verwandter, in Folge außerordentlicher Unglücksfälle u. s. w.

Und soweit nicht der Forderung höherer Besteuerung von fundirten Ein
kommen direct oder indirect im Gesetze selbst Rechnung getragen wird, müßte, 
wie es z. B. nach dem Bemerkten in Oldenburg dec Fall ist, auch dieser 
Umstand wenigstens Seitens der Veranlagungsbehörden bei Zumessung der 
bezüglichen Steuer, Berücksichtigung finden können.
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Bei alledem fragt sich freilich, innerhalb welcher Gränzen uud für welche 
Classen von Einkommen eine Berücksichtigung der gedachter Umstände gestaltet 
fein solle. Um die Gefahr der Willkür zu verringern, sind — wie dies nach 
dem früher Dargelegten ja auch regelmäßig geschehen ist — gewisse Maxima 
der Steuerermäßigung vorzusehen. Auch wird sehr großes Einkommen natürlich 
solcher Berücksichtigung überhaupt nicht bedürfen.

Setzt man aber die bezügliche Gränze schon bei Einkommen über 1400 
Rthlr., wie es das oft erwähnte preußische Gesetz thut, so dürfte der For
derung ausreichender Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit neben dem Ein
kommen unter den heutigen Verhältnissen, bei den gestiegenen Beträgen z. B. 
der Kosten der Erziehung und Unterhaltung der Kinder, — nicht genügt sein. 
Empfinden es Leute mit Einkommen von 1500 und 1600 Rthlrn. etwa nicht, 
ob sie mehrere Söhne auf der Schute und gar auf der Universität haben? — 
Was in jenem Gesetze in Preußen — so zu sagen — erste schüchterne Auf
nahme gefunden hat und was dort durchzusetzen überhaupt schon, wie be
kannt, sehr schwer siel — in Folge der üblichen Vorstellung, daß im Ein
kommensteuergesetze nicht die Leistungsfähigkeit, sondern immer nur das 
Einkommen des Einzelnen für die Veranlagung entscheidend sein müsse -- 
das ist m. D. nur als der entwickelungsfähige Kenn umfassenderer riteformen 
auf dem hier in Rede stehenden Gebiete anzusehen.

3.
Zum Schlüsse ist endlich der zur Zeit viel erörterten Forderung nach 

gesetzlicher Scheidung von fundirtem und unfundirtem Einkommen und 
höherer Besteuerung des ersteren resp, besonderer Belastung der Quelle fundir- 
ten Einkommens: des Vermögens zu gedenken.

Daß diese Forderung an sich berechtigt ist, wird wohl heute nur ausnahms
weise noch in Abrede gestellt werden ^). Selbst Nasse, der den Grundsatz der 
Leistung nach der Leistungsfähigkeit nicht für richig hält, verlangt — ab
gesehen von dem Fall der mit Rücksicht auf die zu erlangenden Vortheile 
umgelegten „Beiträge"^) — eine besondere resp, höhere Belastung des Ver
mögens unter dem doppelten Gesichtspunkte: erstens, daß von zu versteuerndem 
Einkommen aus Arbeit gewisse auf die Erziehung und Bildung der 
Heranwachsenden Generation zu verwendende Kosten abgezogen werden müßten, 
und zweitens, daß in der menschlichen Gesellschaft das Vermögen an sich be
sondere Aufgaben „für Verschönerung des merlschlichen Lebens, für einen edleren 
Luxus, für Kunst und Wissenschaft'' rc. zu erfüllen habe, und daß, „wenn die 
Befriedigung dieser Bedürfnisse heute zum großen Theil durch die Gemein- 
wirthschaft geschehe" — dann der Staat sich dieser „dem Vermögen obliegenden 
Pflichten" lp. 9.) zu erinnern und demgemäß „das aus Vermögensnutzungen 
bezogene Einkommen" Höber zu besteuern habe, als anderes.

Diese Gründe sind indessen meines Dafürhaltens nicht ausreichend. Und 
die Stichhaltigkeit des zuletzt angeführten dürfte auch schwer zu erweisen sein. 
Denn die Pflichten, die Nasse dem Vermögen nachsagt, passen doch im Grunde 
nur für größeres, nicht für kleineres Vermögen, und sie sind dem großen 
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Ein komm ru an sich und ohne Nückuckt auf seine Quelle, meines Dasitt 
haltens eher nachzusagen, als kleinem Vermögen und seinen Nenten.

Auch würde es sich unter den angegebenen Gesichtspunkten z. B. nickt 
rechtfertigen lassen, das Vermögen in solchen Hallen zur Steuerherauzuziehelt, in 
Venen man dies von jeher sür besonders nöthig und angemessen gesunden hat: 
nämlich bei großen nicht dem Luxus u. s. w. dienenden, sondern nord- 
wendigen StamSausgaben in Kriegsgefahr rc. Denn daß in solchen 
Fällen eine Berücksichtigung der HeranblldungSkosteu der Ardener zur Be- 
gründUng vermehrter Bermögensbefteuerung nickt ausreichei würde, liegt auf 
der Hand. Und sich in solchen Fällen ans dm Standpunkt zu leistender 
„Beiträge" '") zu stellen, dürste noch weniger angänglich sein. Endlich er
scheint es mir such nicht ganz zutreffend, daß die in jener Weise von Nasse 
begründete Forderung einer besonderen Vermögensbesteuerung sich - wie er 
meint — zu ihren Gunsten vor anderen Modifications „der reinen Em- 
kommendesteuerung", z. B. vor der Forderung der progressiven Einkommen
steuer, „vor Mem durch das Vorhandensein eines Maaßes" unter- 
scheide. Denn -- wo die Gränze von „Beiträgen" und „Steuern" in dem 
oben angenommenen Sinuc dieser Ausotucke ist — steht, wie wir sahen nicht 
fest, und noch wemger wie weit denn jene besonderen angeblichen 
Pflichten des Vermögens zur Förderung der Kunst und Wissenschaft, 
Verschönerung des Lebens rc. gehen. Ja ich glaube, daß wir auf diesem Gebiete 
der allerverschiedensten Auffassung begegnen und bei dem Mangel jeden Anhaltes 
zur sicheren Entscheidung dieser Frage der bedenklichsten Willkür aus 
gesetzt sein würden. Endlich kann inan natürlich, auch unter Heranbildung der 
Arbeiter sehr Verschiedenes verstehen und würde auch sicherlich sehr Ver- 
Ichiedenes darunter begreifen u. sw.

Zu emer ausreichenderen Erfassung des in Rede stehenden Verhältnisses 
kommt man meincs Dafürhaltens, wenn man von dem Princip der Leistungs
fähigkeit und der Qpferglerckheit ausgeht.

Daß ich mit 1000 Rth. jährlichen Arbeitseinkommens weniger leistungs
fähig bin , als mit einem Vermögen, das nur 1000 Rth. laufende Zinsen 
giebt, daS mir hiebei aber « eine persönlichen Kräfte ganz zur Disposition läßt, 
daö auch nicht aufhört, mir jenen Ertrag zu geben, wenn ich krank bin, das 
meiner Familie bleibt, wenn ich sterbe, das mich dem enthebt , theure Lebens- 
Versicherungsprämien zu zahlen, das mich endlich, wenn Rücksichten auf Familie rc. 
nicht zu nehmen sind, in den Stand setzt, nicht die landesüblichen Zinsen, 
sondern einen s ehr v iel hö Heren Betrag an Leibrenten zu ziehen n. s. w — 
das liegt ja auf der Hand. Uno auch für Vas Maaß der größeren Leistungs
fähigkeit des Vermögens muß sich meines Dafürhaltens, so schwierig dies 
immerhin ist, auf Grund jenes Princips etwas Sicheres, in der Idee wenigstens, 
finden lassen.

Gedenke ich zunächst der verschiedenen Art der Verwirklichung jener For
derung, so ist hiefür, ebenso wie für Vie Progression der Steuer, die kleine 
Schweiz ein reckt geeignetes Beobachtungsfeld. Kanm ein Eanton derselben 
hat jener Forderung nicht Rechnung getragen. In manchem ist dieselbe sogar
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durch Verfassung janctionirt, so z. B im Canwn Aargau, sür den d?r bei 
der neuern Steuergesetzrevision dieses Kantons oft in Bezug genommene tz. 28 
der Staatsverfassung vom 22. Hornung 1852 einmal die Degression der 
Steuer in den niedern Stufen, sodann aber auch bestimmt, daß

„im Steuerfuße das davitalvermögen, die Liegenschaften und das 
gewerbliche und berufliche Einkommen in billigem Maaße 
unterschieden werden sotten", —

wonach man dort bisber, aus Grund des Gesetzes vom 11. Mai 1865, z. B. 
1 Fr vom Hundert des „Erwerbs" erhob, während von ausgeliehenen Capitalien 
1 Fr. 20 Cent, pro uuUe gesteuert wurden, also bei einem Zinsfüße 5 Pro- 
ceut 1 Fr. 20 Cent, schon von 50 Fr. Zinsen, bei einem Zinsfüße von 
4 Procent sogar 1 Fr. 20 Cent, von 40 Fr., also in letzterem Falle gerade 
drei (!) vom Hundert u s. w.

Außerhalb der Schweiz wird eine stärkere Belastung des fundirten Ein
kommens heute insbesondere durch die Art der Anlage von Er t rags steuern be
wirkt, und sie ist in dieser Gestalt - wie auch Nasse bemerkt — sehr 
verbreitet, viel häufiger, als man gemeinhin annimmt.

In Preußen z. D. wird das Bestehen der- vom Grundbesitzer und 
Gewerbetreibenden neben der allgemeinen Einkommensteuer noch zu zahlenden 
Grund- resp. Gewerbesteuer sehr ost und auch nnt gewisser Berechtigung unter 
dem Gesichtspunkte vertheidigt, daß man das durch Grundbesitz und Gewerbe 
capital fundirte Einkommen stärker zur Steuer heranzuziehen hätte, als das 
nur dec. persönlichen Thätigkeit zu dankende Arbeitseinkommen z. B. des Be
amten, wobei freilich der Eimvand unerledigt bleiben muß , daß man das 
fundltte Einkommen des Capita listen nicht Hoyer besteuert, als das gleich 
hohe Einkommen des Beamten. In Staaten mir ausgebildeterem „Ertrags- 
steuersystem" und resp, dieses ergänzenden Parüaleintommensteuern, wie z. B. 
Bayern, Baden, Oesterreich u, wird auch diesem Cmwande begegnet. 
In Bayern zahlt — wie Helferi ch nachweist — der Beamte, Lehrer, 
Arzt, Künstler u. an partialer Einkommensteuer nur etwa bis */s der 
Steuer des Empfängers gleichen Einkommens aus Capitalrenten. Unv ähnlich 
ist es in Baden und auch in denjenigen Theilen der Schweiz, in denen 
Ertrags- und partiale Einkommensteuern noch) bestehen. In Baden wird 
das sog. „Capita lsteuercapital" durch Multiplication des dez. Einkommens 
mit 20, das „Cla ssensteuercapital" dagegen nur durch Multiplication nnt 
8—12 berechnet, und sollte nach einem neuerlichen Vorschläge der Regierung 
künftig noch viel niedriger angesetzt werden, so daß in Baden dec Beamte, 
Lehrer, Künstler rc. immerhin erheblich bevorzugt bleibt, wenn auch — nach 
dem oben im Capitel I Bemerkten — von 100 ft Classen, Gewerbe-, Grund- 
nnd Gebäude-Steuercapital regelmäßig eine erheblich höhere Zahl von 
Kreuzern erhoben wird, als vom l OO st. capitalistrten Rentenbetrag u. s. w. 
Und in den deutsch französischen Theilen der Schweiz wird B. im Canton 
Freiburg") zwischen dem steuerpflichtigen Einkommen des Beamten und 
des Gewerbtreibenden der Unterschieb gemacht, daß vom Beamtengehalt nach 
dem Ersetz vom 20. September 1848 unbesteuert bleiben, wenn der

; 2*
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Gehalt unter 500 Fr. betragt, wenn er unter 1000 Fr. beträgt, 
wenn er unter 2000 Fr. beträgt m s. w., während jeder Gewerbtreibende 
(nach dem Gesetze vom 22. Mai 1869) bei Einkommen bis 1500 Fr. immer 
nur Viv, Einkommen von 1500 bis 5000 Fr. abziehen darf u. s. w. 
Und in Wallis, wo die directen Steuern, abgesehen von der dort zu den 
indirectm Abgaben gerechneten Gewerbesteuern, nach dem Gesetz vom 26. No
vember 1862 in eine Steuer a) von Liegenschaften und Gebäuden, d) von 
Forderungen und o) von Renten, Pensionen, Gehalten und Honoraren zer
fallen, werden die Gehalte und Honorare nur zum zehnfachen Betrage, dagegen 
die Pensionen und Renten zum zwanzigfachen und die aä a. und d. genannten 
Objecte nach ihrem Registerwerth resp. Nennwerth in Ansatz gebracht u. s. w.

Indessen hier handelt es sich nicht um Ertrags- und partiale Einkommen
steuern, sondern darum, wie jener Forderung höherer Belastung fundirten Ein
kommens ohne Unterstützung dieser — wie wir gesehen haben — auf die 
Dauer doch nicht haltbaren Steuern Rechnung zu tragen ist. Und zu diesem 
Ziele sehen wir, insbesondere in der Schweiz, folgende Wege führen:

Erstens den der bloßen Vermögenssteuer oder der Ver
bindung solcher Steuer mit einer einfachen Kopf- oder Per
sonal-Abgabe, wofür einige Staaten der großen Union und einige kleine 
schweizerische Cantonen: die beiden Appenzell, Glarus, Unterwalden nid dem 
Walde und mit gewisser Beschränkung auch Schwyz und Genf Beispiele 
bieten ^).

Der zweite Weg erinnert an das über das Steuerwesen des Canton 
Wallis vorhin bemerkte. Er besteht nämlich darin, daß — wie in Waadt 
und ebenfalls in einigen Staaten der amerikanischen Union z. B. in Massa
chusetts, Virginien u. s. w. — dem Namen nach nur Vermögens
steuern erhoben werden, in der That aber auch nicht aus Vermögen fließendes 
Einkommen zu einem gewissen Satze zu Vermögen berechnet und demgemäß, 
wenn auch niedriger als wirkliches Vermögen, zur Steuer herangezogen wird. 
So giebt es z. V. im Canton Waadt, abgesehen von indirecten Steuern, 
Gebühren, Stempeln rc., nur ein impot Lorr<-i<-r, von Grundstücken und 
Gebäuden zu entrichten — und ein imxot sur In fortune inodiliere, von 
welchen Abgaben z. B. im Jahr 1874, nach dem Ausschreiben vom 21. No
vember 1873, die erstere mit 2^ per mille von liegenden Gründen und 
mit 1 per nulle des Catasterwerthes von Gebäuden erhoben wurde, während 
die Steuer sur 1a fortune mobilere allgemein nur 1 per Nlill« des An
schlagswerthes betrug. Dieser Anschlaaöwerth wurde aber, nach dem Gesetz vom 
21. August 1862 in folgender Weise berechnet:

Artikel 3 sagt:
I^a fortune rnobiliere soumiso a 1'imxot eomprevä tons los 

diens M6ub1e3 par lour nature ou par la äeterniina- 
tion äs la 1 oi. Und bezüglich der letzteren Werthe bestimmt sodann der 
Artikel 4:

I^es rentes st usufruits sont eoivpt^s äans la fortune mo- 
di Here pour un capital e^al a vinAt to is lour prockuit net.
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1. 68 traitomeuts, bouorairos, omolumonts, re 3 säur'' 
ess on proäuirs <lu travail ot äol'iuäustrie sont comptcs 
äans la fortune mobiliero pour an capital egal a äix loislcur 
proäuit net.

Durch solche Bestimmung wird also Has persönlicher Thätigkeit ent
springende Einkommen nur halb so hoch besteuert als das fundirte aus 
Renten rc.

Der dritte Weg, dasselbe Ziel, zu erreichen besteht endlich darin, un- 
mitttelbar vom Einkommen verschiedene Sätze zu erheben, je nachdem dasselbe 
aus dieser oder jener Quelle fließt. Diesen Weg hat z. B. das Königreich 
Sachsen in der Verordnung vom 12. August 1848^), Has Großherzog- 
thmn Luxemburg im Gesetz vom 26. November 1849 über Einführung 
einer Einkommensteuer (mitgetheilt bei A. Heuschling: l'impot sur Io revonu, 
karis ot Leuxollos 1873, p. !95 ü), das Königreich Italien im Gesetz
entwurf von 1864?^, sodann der 'Canton Bern im Bermögenssteuergesetz 
vom 15. März 1856 und dem von Scheel a. a. O. mitgetheilten und be
handelten Einkommensteuergesetz vom 1. März 1865 und der Canton Solo- 
1 h u r n in dem vom Vundesrath angefochtenen, bisher nicht zur Durchführung 
gebrachten Gesetz vom 28. November 1868 beschritten. Auch haben rnanck)e 
Städte, z. B. des Königreichs Sachsen, in chrenCommunaleinkommen- 
steuer-Regulativen ähnlich gehandelt.

In Sachsen sollten nach dem erwähnten Gesetz von 1848:
Einkünfte aus Handel, Gewerben, Pachten, künstlerischen und wissen

schaftlichen Leistungen, sowie Privatdienstleistungen, ferner
L. Einkünfte aus Dienstbezügen vom Staat und öffentlichen Anstalten, 

sowie aus Leibrenrenerträgen,

0. Einkünfte aus Grundeigentum und Landwirtschaft und endlich
1) . Einkünfte aus Geldcapitalien und Zinsberechtigungen der Art ge

trennt von einander zur allgemeinen Einkommensteuer herangezogen werden, 
daß sie im Verhältniß von 0.7 zu 0,8 (L), zu 0,9 (0), zu 1 (v) be
steuert würden.

In Luxemburg werden nach dem gedachten Gesetz von 1849, von 
dem ich wenigstens nach der Mitheilung von Heusch ling a. a. O. an
nehme, daß es noch gegenwärtig in Geltung ist — unabhängig von dem 
besonders besteuerten Einkommen aus Grund und Boden — alle anderen Ein
künfte der Art zur sog. contribution mobiücre herangezogen, daß 1 Procent 
von „traitoments, pensions ou autres emoluments xa^6s par l'Ltat, los 
communes, les etablissemcuts publics et les particuliers", dagegen 
2 Procent von Vermögenseinkünften, re Venus, benelloes et xains presumes 
zu zahlen sind.

In Italien ferner sollten bei der Besteuerung nach dem Gesetz von 
1864 so) fortwährende Einkünfte, z. B. Zins aus Darlehen für voll be
rechnet, dagegen vorübergehende Einkünfte, wie bloßer Arbeitsverdienst, Leib
renten und Pensionen nur zu und vorübergehende, sog. gemischte Ein-
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fünfte aus Capital und Arbeit zugleich insbesondere also Gewerbsoertzienst, zu 
«Vs ^gesetzt werben.

In Bern werden nach den genannten Gesehen Grundelgenthum Grund- 
stücke und Gebäude), sowie auch „grundpfän blieb versicherte Capitalien" zu 
einer Vermögens steuer herangezogen, welche eins par mill^ betrag:, wenn 
Einkommen aus anderen verzinslichen Capitalien, Obligationen. Actien rc. 
(Classe III der Einkommensteuer) 2^/^ Procent, Einkommen aus Leibrenten, 
Pensionen u. dgl. (Classe It derselben Steuer) 2 Procent und endlich Ein
kommen aus „jeder Act von Industrie. Handel und Gewerben", sowie aus 
amtlichen Stellungen und „wissenschaftlichen oder künstlerischen Berufen und 
Handwerken" (Classe 1) nur 1 V? Procent zahlen. Legeu wir der Anwendung 
dieser Bestimmungen den Zinsfuß von 4 Procent zu Grunde, so hat nach 
dem Angegebenen alles Zinseinkomruen — ,,gruudvsäudllch versichertes" und 
nicht versichertes — 2^ Procent zu entrichten, wenn die zu I und kl ge
dachten Einkommen, wie bemerkt, mir resp. 2 Procent zahlen, je nachdem 
sie aus persönlicher Thätigkeit, Gewerben ?c. oder aus zugesicherten Leibrenten, 
Pensionen u. dgl. fließen.

Endlich in Solothurn bestimmt das erwähnte Gesetz von 1868, das; 
„bei Einkommen aus Capitalen logen.. Mleth- und Pachtzinsen, Erträgen aus 
Waldungen, Pensionen und Leibrenten der Sreuerquotx noch zugeschlagen 
werde."

Und ähnliche Bestimmungen enthalten, wie bemerkt, manche Communal- 
stenerregulüstve, z. B. der sächsischen Städte.

So ist die durch die Gemeindeemkomm  ̂ vom 30 Novembr.
1866 in Crimmitschau emgesuhrw EiukommeufteE eine sehr stark 
progressive. Bei Cm kommen unkr 206 Nth sind 60 Procent, bei Ein
kommen von 2 - 300 Rth. 5 ü Procent. bei Einkommen von 3 -400 Rth. 
56 Procent, bei Einkommen von 4 — 500 Nth. 53 Procent von der Be
steuerung in Abzug zu bringen u s. w. Und selbst noch von Einkommen 
über 3000 Rth. — mit rvelctEr Gränze die Progression aufhön — sollen 
regelmäßig 9 Procent des Emkormmus vorweg in Abzug gebracht werden. 
Ausgeschlossen von allen diese« Procenmbzngeu b^rdl aber, nach tz. 9 
der Ordnung: „Das Einkommen von dem Gr und besitze und dem 
Capi la (vermögen" Und daneben wird noch „den mit festen Gehalten 
angestellten öffentlichen Beamten bezüglich ihres festen Gehalts ein Abzug m>n 
20 Procent" gestattet.

In Meerane ferner beginnt das Regulativ fiir die Einführung eines 
Anlagefußes in der Stadt vom 3!. Mai 1854 mit den Worten:

„.Der Fuß, nach welchem Gemeindeanlagen auszuschrnhm sind, rst der 
der Abschätzung nach dem reinen Einkommen jedes L^ikagspsüchftgm in Ber
bindung mit einem Zuschläge von dem in Grundstücken und 
werbenden Capitalien sich darstellenden Vermögen,"

Und danach bestimmt Z 3:

„Das Einkonunen von Grundbesitz und Capital-Ver
mögen wird voll in Ansatz gebracht, das Einkommen von Ge
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werben dagegen unterliegt einem Abzüge von 15 Procent, 
uud das aus Dicnstbestaltungen, wohin auch Pensionen zu 
rechnen sind, einem Abzüge von 25 Procent" u. s., w.

Bestimmungen letzterer Art über Einkommensabzüge bei Beamten sind, 
wie schon früher gelegentlich bemerkt wurde, in den sächsischen Sradteu sehr 
HLusig. Aehnliche Bestimumngen aber, wie die erwähnten von Meerane, sind 
noch kürzlich von Vr. Stolp in der deutschen Gemeindezeitunz (Nr. 12 bis 
14 ves Jahrgangs 1874) für die preußischen Städte empfohlen.

Endlich ist bekannt und oft besprochen, daß bereits ähnliche Unter
scheidungen, wie die hier gedachten, in Aussicht genommen waren, z. B. in 
Preußen im Einkommensteuerentwurf der Regierung von 1847, sowie auch 
in demjenigen Gesetzentwürfe, den im Jahre 1861 insbesondere Mitglieder 
der conservariven Panei in Preußen im Herrenbause zur Abwendung der 
damals in Vorbereitung begriffenen Grund- und Gebäude-Steuerreform ein- 
brachten, desgleichen m Sachsen in den neueren Borschlägen durchgreifender 
Steuerreform von 1871—1872 .v. Bon letzteren Vorschlägen ist auch m 
der hier m Rede stehenden Beziehung oben im ersten Capitel schm die Rede 
gewesen und ich nehnre hierauf Bezug, indem ich nur noch bemerke, daß gerade 
die auf diese Entwürfe bezüglichen ständischen Commissionsberichte und ein 
geholten Gutachten der sächsischen Handelskammern, Gewerbekammern rc. ein 
sehr reiches Material über die beste Einrichtung der hier in Rede stehenden 
Sweidung von fundinem und unfundmem Einkommen und die überaus 
großen, sich hiebei ergebenden Schwierigkeiten enthalten "2).

Schließlich besteh! der vierte und, wie wir sehen werden — allen 
andern vorzuziehende Weg zur Erreichung des Zieles einer angemessenen 
höheren Belastung desjenigen Einkommens, welches nicht oder nicht allein der 
persönlichen Thätigkeit seinen Ursprung verdankt, in der Combination von 
Einkommens- und Vermögenssteuern — welche Combination indessen sehr 
verschiedene Gestalt haben kann.

Die beiden verbreitetsten Arten derselben sind folgende:
Einmal nämlich wird hiebei die Einkommensteuer etwa in derselben Weise, 

wie eine nicht mit einer Vermögenssteuer in Beziehung stehende Einkommensteuer 
erhoben: so in Bremen, in Flensburg — zur Befriedigung communalen 
Bedarfs*^), ferner in Basel und — mit gewisser Beschränkung — auch im 
Canton Tessin; und zwar in Bremen und Basel auf Grund der oben 
schon erwähnten Geseye , in Flensburg — nach einer gefälligen Mit
theilung des dortigen Magistrats — auf Grund älterer an verschiedenen 
Onen zerstreut befindlichen Bestimmungen und endlich im Camon T essin 
nach dem litolo X (lasse sull'inäustria o commoroio — sullv prokassioni) 
der Lu1 ussortam^nto llnansiario vom 10. Mai 1873. Diese lasse 
suU'inclustria ete. sind übrigens im Grunde mehr eine Combination von Ge
werbe- und Panial-Einkommensteuern der in Deutschland hergebrachten Art bb), 
als eine generelle Einkommensteuer. Und alle diese Combinationen von Ver
mögenssteuern mit andern Steuern haben noch — abgesehen von der mir 
nicht hinlänglich bekannten Flensburger die Eigenthümlichkeit, daß bei 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



184 Fr. Neumann.

ihnen die Vermögenssteuer mehr den Charakter einer außerordentlichen 
Abgabe hat. Sie wird in Basel, Bremen und cmckr im Canton Tessin") 
nicht stetig sondern nur subsidiär bei besonders hohem Bedarf der Smats- 
casie erhoben.

Handelt es sich um eine dauernd dem Vermögen aufzuerlegende Last, 
so wird in den meisten Staaren, wo eine derartige Combination von Steuern, 
wie die hier in Rede stehende stattfindet, der andere der beiden oben ange- 
deutetm Wege gewählt und statt der Einkommensteuer - so zu sagen — 
eme Erwerb steuer d. h. eine Steuer erhoben, der nicht der Genuß von Zinsen 
und Renten aus eigenem Vermögen, sondern vorzugsweise dasjenige Einkommen 
unterliegt, das mit irgend einer wirtschaftlichen oder nicht wirtschaftlichen l > B. 

amtlichen, geistlichen rc.) Thätigkeit der Steuerpflichtigen in Beziehung steht. 
Jene Zinsen, Reuten ?c. werden in solchem Falle eben nur der Ver
mögenssteuer unterworfen. Und dadurch ist wieder, damit nicht gewerb
lich angelegtes Capital höher zur Steuer heraugezogen l^rde, als ansge
liehenes, auf Leibrenten gegebenes rc. — weiter bedingt, daß auch den Ge> 
werbetreibenden gestattet wird, von ihren der Einkommensteuer zu unter
werfenden Einkommen einen gewissen Procentsatz desjenigen Beiriebscapttals 
in Abzug zu bringen , welches schon der allgemeinen Vermögenssteuer unter
worfen wird.

So ist z. B. im Canton Zürich die Vermögenssteuer eine ganz all
gemeine. Es bestimmt darüber das Gesetz, betreffend die Vermögens- und 
Einkommensteuer im Canton Zürich vom 2. März 1876, daß Ler Ver
mögenssteuer ganz allgemein das ,,m und außer dem Canton befindliche 
Gut eines im Canton wohnenden Bürgers oder Niedergelassenen" und 
außerdem auch das im Canton befindliche Grundeigenthum, sowie das im Camon 
verwaltete Vermögen Auswärtiger unterworfen sei, und läßt hievon nur 
einige Ausnahmen zu Gunsten von Staats- und Gemeindegürern rc., von 
Wittwen und Waisen, sowie zur Vermeidung von abermaliger Besteue
rung schon außerhalb des Cantons besteuerter Objecte zu. Bon der Ein
kommensteuer soll dagegen nach Z. 5 jenes Gesetzes ganz allgemein aus
genommen sein:

„Der jährliche Ertrag an Zinsen, Renten, Leibgedingen, welcher 
aus ein als Vermögen zu versteuerndes Capital sich gründet."

Und nach Z. 7 a. a. O. sind ferner:

„Bei Berechnung von Einkommen, welches von der Betreibung 
eines Gewerbes herrührt, höchstens 5 vom Hundert des Betriebs
capitals, sowie die mit Gewinnung des Einkommens verbundenen 
Unkosten — in Abzug zu bringen".

Aehnlich, nur etwas summarischer, so zu sagen bestimmt das St. Galler 
Steuer-Gesetz vom 26. April 1832 bezüglich der neben der Vermögenssteuer 
zu Zahlenden Einkommensteuer Folgendes:

„Steuerpflichtig ist: Dasjenige Einkommen, das nicht in 
der ersten Abtheilung der Vermögenssteuer") als
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Grund- oder Gesobesitz betroffen wurde und Ergebniß 
einer Berufsthätigkeit ist re.

Dieser oder den ausführliä)eren Züricher Bestimmungen ähnlich lauten 
auch die bezüglichen Borschriften in Aargau, Thurgau, Zug, Luzern, 
Graubünden, Baselland u. s. w. Und so ist diese Art der Ver
bindung von Einkommens- und Vermögenssteuer jedenfalls die am meisten 
verbreitete. Sie har auch vor einer solchen Verbindung, bei der sich die 
Einkommenssteuer nichr zur Erwerbsteuer in dem gedachten Sinne ge
staltet, den doppelten Vorzug: einmal, daß bei ihr die Censiten nicht bezüglich 
desselben Einkommens und desselben Ertragsobjects zwiefacher Steuer unter
liegen, und zweitens und insbesondere, daß dort das Verhältniß der 
Steuer vom Arbeitsverdienst und der Steuer vom Bermögensobject der For
derung angemessener Besteuerung entsprechender gestaltet werden kann.

Stellen wir aber, abgesehen von einer Scheidung letzterer Art die vier 
hier behandelten Wege höherer Belastung fundirten Einkommens einander im 
Allgemeinen gegenüber, so wird vom ersten derselben, der Beschränkung aus 
eine Vermögenssteuer, resp, auf eine mit einer Kopfabgabe zu verbindenden 
Vermögerrssteucr m Deutschland natürlich nicht die Rede sein können. Der
artiges paßt im Allgemeinen nur für ursprünglichere Zustände, bei denen sich 
erhebliches Einkommen im Allgemeinen nur an Besitz dieser oder jener Art 
anschüeßt. Der zweite und dritte Weg haben manches Unterscheidende, 
z. B. daß auf dem zweiten der relativ niedrigeres Einkommen von seinem Ver
mögen ziehende landwirrhschafttiche Besitzer — worauf hier noch zurückge- 
kommen werden wird — höher besteuert wird, als der Inhaber eines in
dustriellen oder commerciellen Geschäfts gleichen Ertrags, während bei dem 
dritten Modus der Besteuerung umgekehrt der Grundbesitz günstiger situirt 
ist, als ein industrielles Betriebscapital gleichen Werths u. s. w. Indessen 
im Allgemeinen haben jener zweite und dritte Weg höherer Belüftung fun
dirten Einkommens so viel Gemeinsames, daß es hier genügen wird, sie 
zusammen der zuletzt behandelten vierten Art der Steuergestaltung entgegen- 
zustellen.

Thun wir dies, so ergeben sich für die letztere eine Reihe ganz ent
schiedener Vorzüge.

Obwohl sie complicirter erscheint: durch den Gebrauch von zwei Steuern, 
statt einer, durch die bei der Erwerbs und VermögenssteuercombiuE 
zu machenden Abzüge von steuerpflichtigen Einkommen^) u. s. w.: so laßt 
sich doch noch viel Wichtigeres zu ihren Gunsten sagen:

Am meisten in die Augen springt unter ihren Vorzügen die Möglichkeit, 
das Maaß der Vermögensbetheiligung bei dem Einkommen zur Berück
sichtigung zu Ziehen. Wenn z. B. die sächsische Regierung im Steuer- 
gesetzentwurfe von 1871 vorschlug, daß „Handel und Gewerbe" einerseits 
und „Lohnarbeit jeder Art" andererseirs im Verhältniß von 12 zu 10 zur 
Steuer herangezogen werden sollte, oder die italienische Regierung in dent 
erwähnten Entwürfe von 1864 Renteneinkommen im ganzen Betrage, da? 
gegen Gewerbseinkommen nur zu und den Arbeitslohn nur zu zu 
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besteuern empfahl: so Liegt das Bedenken sehr nahe, daß auch mancher Ge- 
werbtceibende saft nur seme Arbeitskraft eiuzusetzen hat, gleich dem Lohn
arbeiter, mährend toieder andere Gewervtreibende gleich dem Rentier ihr Ein
kommen vorzugsweise aus ihrem Capital ziehen, und daß es daher unbillig 
ist, z B. den kleinen Handwerker und dm Banquier in der gedachten Weise 
in gleiche Linie zu stellen. Gesteuert man dagegen alles Einkommen ohne 
Rücksicht auf feine Quellen zu gleichen Sätzen und daneben das Vermögen 
je nach seiner Größe noch besonders, so findet jenes Bedenken, wie das 
auch Dr» Gensel wiederholt (z. B. im Gutachten p. 42 uud in den säch
sischen Commissi onsberichteu) ausgefübrt hat^) seine Erledigung. Auch kann 
in dieser 'Weise natürlich der Verschuldung des Steuerpflichtigen am Besten 
Rechnung getragen werden.

Sodann wird ausschließlich durch die Vermögenssteuer und nicht durch 
die Einkommensteuern dasjenige Capital getroffen, das keinen Ertrag giebt, 
wohl aber solchen geben könnte. Wer al» wohlhabender Mann bedeutende 
Theile seines Vermögens ungenutzt Läßt oder zu Luxusanlagen (Parks, Wild- 
gärten, kostbaren Sammlungen u. s. w.) verwendet, von denen er Genuß, 
aber nicht Einkommen hat der ist au sich nicht minder leistungsfähig, 
als lvenn er sein bezügliches Capital „arbeiten" ließe. Und es ist deshalb 
nur gerecht, daß er von diesem Capitale auch Steuern entrichtet — welcher 
Forderung, wie oben schon bemerkt wurde, die Einkommensteuer an sich (im 
Gegensatz gegen manche Eruagssteuer) mcht Rechnung trägt ^i).

Auch wird — was mit Jenem in Zusammenhang steht — durch die 
Verbindung von Einkommen- und Vermögenssteuer eine zu niedrige Be
steuerung mancher Berufszweige z. B. der Landwirthschaft verhütet. 
Aus oft erörterten Gründen: wegen des zu erwartenten Steigens der Grund> 
rente, der Annehmtichteit eigenen Besitzes, der mit diesem verbundenen Selbst 
stünoigteü, der daran sich knüpfenden Vorrechte u. s. m- ist die Rente eines 
in Grundbesitz angelegten Capitals im Allgemeinen eine Viet geringere als 
diejenige des gleich großen Capitals m commerciellca oder industriellen Ge 
werben. Uud da der Landwirrh im Allgemeinen seinen Besitz veräußern 
und sich dadurch eine höhere Rente des im Besitze steckenden Capitals ver
schaffen kann'"): so ist es nur gerecht, daß diesem Umstande auch durch 
eine Besteuerung. Rechnung getragen wird, welche nicht bloß dos Ein
kommen, sondern eben auch den CapitaLwerch seines Besitzes zur Berücksich
tigung zieht.

So sagt, — allerdings in Verfolgung anderer Ziele, als der hier be
fürworteten —> der in diesen Dingen wohl erfahrne Geh. Rath vi . Reuning 
(in Dresden) in seinem schon oben erwähnten Gutachten zur sächsischen Steirer- 
resorm: ,,Ber dem Grundbesitze ist es eine allbekannte Sache, daß die Rente 
aus solchem mit der Entwickelung des Culturstandes eines Boltes fällt. und 
daß dieselbe überall niedriger ist, als der landesübliche Zinsfuß. Man denkt 
in England, in Belgien schon lange nicht mehr daran, einen nur 3procenligen 
Ertrag aus dem Grundbesitz zu verlangen, <---------der Erwerb von Grund 
besitz muß zuletzt eine minder rentirende Capitalanlage werden, welche man 
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für sicher erachtet und von welchem man sich gewisse An* 
nehmlichke iten oder auch eine Repräsentation des ver
mögens o e r s p r i ck t" u. s. w. Daraus entnimmt nun Reuninq auf 
Grund des „Princips der Einkommensteuer", daß eben Ler geringe Ertrag 
und nicht der größere Eapitalwerch des Gruudeigenthums bei der Besteue- 
rung Berücksichtigung finden müsse: „Sobald man das Princip der Ein
kommensteuer gellen läßt — sagt er — bandelt es sich darum, festzustellen 
was jeder Einzelne aus dem Grundbesitz zieht, denn er soll steuern 
nach dem, was er an wirklichem reinen Einkommen besitzt, 
nicht was er an solchem besitzen könnte" rc. Indessen ist das eben von 
dem hier festgehaltenen Standpunkte der Besteuerung nach der Leistungs 
fähig keil nicht zuzugeben. Im Gegentheil auf Das. was Jemand an 
Einkommen ztehen könnte, kommt es nach den hier befürworteten Grund
sätzen vorzugsweise au. Und wenn es auch unbillig wäre, allein den Werth 
des Ertragsobjects in Betracht zu ziehen inscfent dieser zugleich abhängig ist 
Vvm Wechsel der Conjuncturen und von der Aussicht auf künftige Erträge, 
die jeweilig die Steuertran des Censiten nicht erhöhen^)«, so behält doch 
gerade die Verbindung von Einkommen und Vermögenssteuer auch in 
der hier in Rede stehenden Beziehung ibre großen Vorzüge.

Weiter Haden selbst Gegner der Vermögenssteuer, wie z. B. Rau, 
zugegeben, daß das Vermögen sich un Allgemeinen leichter feststellen 
lasse, als Vas Einkommen. Und das ist in der That ein sehr wesentlicher 
Punkt Das Vermögen ist nehmlich in viel höherem Grade ein feststehendes 
Object, und sein Betrag wird auch außer zu Steuerzwecken viel allgemeiner 

ermittelt, insbesondere geben erfahrungsmäßig die PrandversickerungS-Cataster 
einen sehr geeigneten Anhalt zur BermögensfeststeÜuug, welcher bei den Ein- 
kvmmensermitielnuzen fehlt. ferner werden auch die Vermögens- 
schätzungen einerseits und die zur Erhebung von Beiträgen erforderlichen 
Ernagssteuer Schätzungen insbesondere innerhalb der ländlichen Gemeinden 
andrerseits sich viel mehr gegenseitig zu umer-srützen vermögen, als Ertrags
und E i n t o mm e n steuer-Emschädungen Die Grundsteuer von Liegenschaften 
und Gebäuden steht eben der Vermögenssteuer, wie schon oben bemerkt ist, 
sehr viel näher als der Einkommensteuer.

Insbesondere aber sind der Verbindung oon Vermögens- und Ein
kommensteuer schließlich noch folgende drei sehr erhebliche Vorzüge nach- 
zurübmen: erstens der, daß sie eine Ungerechtigkeit auszugleichen ver
mag, die mit der für sich allein dastehenden Einkommensteuer deshalb 
verbunden rst. weil in einigen Gewcrbszweigen das Einkommen sebr großen 
Schwankungen und r^p. Verlusten unterworfen ist. Zwei Kaufleute, von 
denen der eine sich m sehr gewagte Geschäfte eirläßt, in manchen Jahren 
großartige Gewinne, in andern große Verluste hat, während der andere, vor
sichtig zu Werke gehend, jährlich semen stetig wieder ehrenden mäßigen Gewinn 
einheimst, können im Durchschnitt längerer Perioden mit demselben 
Erfolge gewirthschaftet, gleich große Vermögen erworben, gleich große Ein
künfte überhaupt gehabt haben. Und dieser Fall wird z. V. in großen
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Handelsstädten nicht selten eintreten. Aber wie steht es mit rhrer Steuer? 
Ist diese auch im Durchschnitt der Jahre gleich groß gewesen ? Mit nichten, 
d. h. mit nichten dann, wenn sich die bezügliche Steuer — mochte sie nun 
Gewerbesteuer oder Einkommensteuer heißen — lediglich an die Größe des 
erzielten Einkommens anschloß. Denn in guten Jahren zahlte der Speculant 
enorme Steuerbeträge, in schlechten Jahren zahlte er zwar weniger , als sein 
vorsichtiger Gewerbsgenosse. Aber da es ihm nicht oder doch nur innerhalb 
sehr enger, vom Gesetz gestellter Gränzen verstattet war, seine Verlustebei 
den Einnahmen guter Jahre in Abrechnung zu bringen so unterstehen von 
skinem Gesammteinkommen der Steuer doch schließlich sehr viel bedeutendere 
Beträge, als dies bei dem Einkommen jenes anderen der Fall ist. Das aber 
wird wieder — zum Theile wenigstens — ausgeglichen und gut gemacht 
durch eine Steuereinrichtung, welche nicht allein das periodisch wechselnde, bald 
hohe, bald niedrige Einkommen, sondern eben auch das Resultat desselben: 
das weniger wechselnde Vermögen selbst zur Berücksichtigung zieht.

Ferner ist nur bei solcher Verbindung das Moment der Fundirung des 
Einkommens auch bei der Steuerprogression in entsprechender Weise in 
Anschlag zu bringen. Aus den für die Steuerprogression überhaupt 
angeführten Gründen folgt: daß bei sundirtem Einkommen diese Pro
gression stärker sein müßte, als z. B. bü Einkommen aus Arbeit. Die 
Durchführung dieser Forderung aber ist am leichtesten bei jener Combination, 
da eben nur in ihr — wie schon bemerkt wurde — das Diaaß ter Fun
dirung zum Ausdrucke kommt

Und aus dem gleichen Grunde erscheint es mir schließlich auch nur bei 
jener Combination möglich, dem Einwande zu begegnen, der als der erheb
lichste der ganzen Unterscheidung von fundirtem und unfundirtem Einkommen — 
mag solche nun in dieser oder jener Weise durchgeführt werden, entgegenge
setzt werden kann, dem Einwande nämlich, daß es an jedem Maaße für das 
Verhältniß gebreche, in dem man fundirtes Einkommen höher belaste, als 
anderes. Indessen kann diesem wichtigen Gegenstände hier nicht mehr 
näher getreten werden Dazu gebricht es dem Verfasser, wenn diese Arbeit 
dem ihr gesetzten Zwecke nur einigermaaßen genügen und nicht vollständig ver
späten soll, an Zeit und an Kraft. Mit kurz hingeworfenen Behauptungen, 
die nicht zugleich gegen zu erwartende Einwendungen vertheidigt werden, ist 
diesen schwierigen Dingen gegenüber nichts gethan. Und ich begnüge mich 
also hier mit dem Hinweise darauf, daß offenbar, wenn die Forderung höherer 
Belastung fundirten Einkommens, überhaupt richtig ist, sich unter allen Um
ständen in der Idee wenigstens auch das Maaß finden lassen muß, in 
dem sie richtig ist, und daß "oei dem Suchen nach diesem Maaße entsprechend 
den oben vertheidigten Grundsätzen der Gedanke wird entscheidend sein müssen: 
nicht: was gewinnen die Censiten thatsächlich au- ihrem Capital und Ver
mögen resp, was könnten sie daraus ziehen an landesüblichen Zinsen, 
sondern: was könnten sie überhaupt daraus ziehen, so weit nicht von 
unserer Rechtsanschaung gebilligte und demgemäß im Gesetze vorzusehende 
Rücksichten auf die Familie oder andere Angehörige eine Beschränkung in 
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der vollständigen Ausnutzung ihres Vermögens für sich selber erheischen. 
Auf diesem Wege fortgehend würde man mit rationeller Ausbildung der Ver
mögenssteuer zugleich, wenn nicht zu vollständiger Beseitigung der Erbschaftssteuer, 
so doch zu einer Beschränkung des Gebietes der letzteren gelangen, welche sie 
von dem ihr jetzt anhaftenden Mangel der Principlosigkeit befreite. Das 
praktische Bedenken aber, daß jenes Maaß der möglichen Vermögensnutzung 
sich nicht anders feststellen ließe, als mit Hinzunahme des Alters des Steuer
pflichtigen und daß dieses letztere zu finden, und in entsprechender Weise zu 
nutzen, der Steuerbehörde neue, schwer zu bewältigende Aufgaben stellen 
hieße — dieses Bedenken würde sich m. D. durch geeignete Classeneintheilung 
und Classentafeln überwinden lassen. —

Uebrigens wäre natürlich auch nicht jedes Einkommen, das nicht mit 
Vermögen in Beziehung steht, in gleicher Weise zu besteuern. Vielmehr 
müßte — wie schon bemerkt wurde, bei demjenigen Einkommen, mit welchem 
zugleich ein Betrag für Erhaltung des Arbeitenden im Alter verbunden ist

verbunden sein sollte — dieser Betrag in entsprechender Höhe von der 
Besteuerung ausgeschieden werden, oder es müßten umgekehrt Einkommen mit 
Aussicht auf Pension, wie z. B. Beamtengehälter, unter Berücksichtigung 
dieses Umstandes zu Ungunsten des Einzuschätzenden, entsprechend höher ein
geschätzt werden, wofür übrigens auch Beispiele bereits vorliegen. —

Zum Schluffe sei, zugleich zur Charakrerisirung der Gründlichkeit, mit 
der man den hier in Rede stehenden Gegenstand früher zu behandeln beliebte, 
noch einiger Einwendungen gedacht, die man gegen die gefürchtete Ver
mögenssteuer vorgebracht hat:

Mur hard in seiner „Theorie und Politik der Besteuerung," (Göt
tingen 1834. S. 209) sagt: „Wer würde noch ein Vermögen besitzen, wenn 
dasselbe jährlich durch eine Vermögenssteuer zur Deckung des Staatsbedarfs 
betroffen würde?", und selbst ein so verständiger und auf andern Gebieten 
des Wissens hoch verdienter Mann, wie Lotz bemerkte noch in der zweiten 
Auflage seines Handbuchs der Staatswirthschaftslehre (Erlangen 1838. 
Band III. p. 349):

„Eine Vermögenssteuer scheint keinen andern Zweck zu haben, als den, 
durch principloses Nehmen die Neichen ärmer und am Ende 
Alle arm zu machen. Auch kann sie wirklich am Ende zu 
nichts weiter hin führen, als zu einer allgemeinen Ver
armung aller Abgabenpflichtigen."

Noch neuerdings steht Max Wirth in den „Grundzügen der Naüonal- 
öconomie," (Cöln 1859, Bd. II. S. 365) nickt an zu behaupten: „Es 
bedarf kaum der Erwähnung, daß eine solche Steuer in einem wohlgeordneten 
Staate nicht erhoben werden darf; denn sie ist, um die Sache beim 
rechten Namen zu nennen, nichts als Raub." (!!) und weiter: 
„Indem diese Steuer das Capital, den Erwerbsstamm des Volkes angreift, 
schmälert sie die Hülfsmittel der Production; sie raubt den Unterthanen einen 
Theil der Werkzeuge, mit denen sie ihr Brod verdienen und die Mittel 
herbeischaffen sollen, tun die Staatslasten zu tragen." ^6)
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Wenn alls alles Das einfach erwidert wirb, daß eine nach dem Her* 
mögen bemessene Steuer noch keineswegs dem Bermögensstocke entnommen zu 
werden braucht, so ist diesen Einwendungen wohl Genüge gethan.

Ändere, erheblicher erscheinende Einwände, wie z. B. der, daß die Ver
mögenssteuer die persönliche Arbeitskraft unbesteuext lasse, daß sie nicht den 
Ertrag, sondern den Werth der Vermögcnsobjeete zu ihrer Grundlage nehme, 
daß sie sogar ertraglose Bermögensvbjette belaste u. s. w. — sie widerlegen 
sich m. D., wenn einerseits der Grundsay der Besteuerung nach der Leistungs
fähigkeit fest ins Auge gefaßt und andrerseits auch erwogen wird, daß es ein 
Anderes ist. die Vermögenssteuer als einzige Abgabe zu empfehlen , ein An
deres, sie als geeignet zur Ergänzung anderer Steuern hinzustellen.

Schluß.

Im Vorhergehenden glaube ich meine Stellung gegenüber den Fragen 
1 und 2 desjenigen Frageschemas, dos iu Sachen der Personalbesteuecung im 
Jahre 187J vom Ausschüsse der Eisenacher Versammlung ausgestellt war, 
hinreichend gekennzeichnet zu haben.

Gedenke ich nun zum Schluffe noch der Fragen 3 und 4 jener Aus
stellung und berühre kurz, wie ich chnen gegenüber stehe "8). so lautet die 
Frage 3 so.

„In welcher Weise tst die Durchführung einer dem 
Gesetze entsprechenden gerechten Einschätzung zu be- 
wirten? ist hiebei namentlich die Sesbsteinschätzung 
zu Grunde zu legen? durch welche Organe i st s i e zu 
controlliren? und wie ist eine in allen Theilen des 
Staats gleich mäßigeVeranlagung sicher zu stellen?" 

Hierauf habe ich zu erwidern, daß — eine gleichmäßige Veran
lagung der personalen Steuern vom Einkommen und Vermögen sicher zu 
stellen schon in ganz tleinen Staaken, auch bei relativ großem Gemeingeiste 
und guter Organisation des Emschätzungsversahrens ein Ding der Unmögliche 
leit ist. Man giebt sich darüber auch z. B. in der Schweiz, wo man ja 
bezüglich der Einkommen- und Vermögenssteuern reiche Erfahrungen hat, 
keinen Illusionen hin Auch dort ist, wie man zuverlässig weiß, die Steuer
veranlagung eine sehr ungleichmäßige. Und ich konnte insbesondere z. B. aus 
dem Eamon Zürich schlagende Belege hierüber und über den sehr großen 

Umfang nachgew lesen er Suuerent.ftehungen beibringen. In größeren 
Staaten sind die Schwierigkeiten natürlich noch größer, und sie nehmen zu, 
je geringer Theilnahme der Bevölkerung an der Verwaltung ist, je 
weniger sich der Gemeingeist entwickelt hat und je weniger die Ein 
nahmen Ausgaben dienen, von deren Nützlichkeit die Allgemeinheit über
zeug ist. Es ist also eine sehr gefährliche Täuschung, anzunehmen, daß 
in jenen personalen Steuern das Ideal aller Abgaben enthalten und so viel 
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als möglich darauf binzuarbeilen sei,, durch Beseitigung anderer, insbesondere 
der indirekten Abgaben das. Gebiet jener Steuenc zu erweitern, bis sie 
schließlich die allelnigen Steuern in Staat und Gemeinde geworden sind. 
Insbesondere in großen Staaten ist m. D nor solchen Täuschungen auf das 
ernstlichst? zu warnen. So wett aber Einkommen- und Vermögenssteuern 
zur Ergänzung anderer Abgaben bestehen, muß der sehr großen, schwer zu 
bekämpfenden Gefahr der Stcuerdefraudatwn auch mit energischen Mitteln zu 
Leibe gegangen iverden. Mit Glacehandschuhen ist auf diesem Felde nichts 
gethan. Es bedarf — abgesehen von der Behandlung ganz kleiner Cin-k 
kommen, die sich, wre schon berührt ist, an stch sehr vcel schwerer der Con
trolle entziehen, als größere - der obligatorischen Selbsteinschä^ung, der 
Verhängung sehr strenger' Strafen in Geld und rs^p. am Leibe bei unrich-» 
tiger Declaration, der Verfolgung verwirkter Geldstrafen auch gegen die 
Erben, der Controlle der Declarationen durch die Ergebnisse der Erbesthei- 
langen, der Veröffentlichung der Namen Aller, die falsch declarirt haben 
u. s. w., zugleich aber auch einer Organisation der Cinschätzungsbehörden, 
wie sie für die preußischen BerhäUmste z. B. von Kries a. a. O. schon 
vor Jahrzehnten empfohlen wurde, insbesondere also der Beseitigung der z. B. 
noch heute in Preußen bestehenden Einrichtung, wonach die Leitung der Steuer- 
einschätzung m den Händen derjenigen Beamten ist, die wetteifern sollen, ihren 
Bezirk zu schützen und zu pflegen.

Diese Ansichten zu begründen, naher aus sie einzugehen und die große 
Mosse der für uno wider sie geltend zu machenden zum Theil sehr erheb
lichen Momente abznwägen, muß ick mir Vorbehalten. Ich habe hier 
nur meine Ansicht über diese Dinge ganz kurz bestellen wollet!. Ein folgen
der zweiter Thell, in dein ich zugleich das über die preußischen und sächsischen 
Städte mir vorliegende Material zu verarbeiten gedenke, wird das Weitere 
bringen.

Die Frage 4 am gedachten Orte endlich lautet:

..Welche indirecten Stenern müssen und können 
einer solchen schärferen Heranziehung der persön
lichen Leistungsfähigkeit der Bürger gegenüber und 
in Anbetracht ihrer wirthschaftlichen Schädlichkeit 
gleichzeitig beseitigt werden?

Darauf erwiedere ich, daß in Deutschland — und von Deutschland ist 
doch hier nur die Rede — m. D. viel mehr das Bedürfniß einer Steige- 
rung als einer Minderung der s. g. indirecten Steuern vorliegt. Od ein
zelne kleinere dieser Steuern beseitigt werden könnten, darüber traue ich 
mir überhaupt kein Urtheil zu. Was aber die bestehenden größeren in 
directen Abgaben betrifft, so würde ich mir die Aufhebung keiner einzigen 
derselben zu empfehlen gestatten^) Der jetzt bestehende Zustand, daß das 
deutsche Reich einen sehr bedeutenden Theil seiner Ausgaben durch Derthei 
lung derselben auf die einzelnen Staaten nach der Größe ihrer Bevölkerung 
decken muß, ist, wie wohl allgemein zugegeben wird, ein sehr unvollkommener, 
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auf die Dauer nicht haltbarer. An die Einführung von Reichs-Ertrags- 
Steuern, wie etwa einer Reichsgrund- oder Reichsgebäudesteuer denkt heute wohl 
Niemand. Und auch das noch hin und wieder befürwortete Project einer 
Neichsge wer be steuer erscheint mir nach Demjenigen, was oben über die s. g. 
Ertragssteuern überhaupt und insbesondere auch über die Gewerbesteuer avs- 
zuführen versucht ist, wenig empfehlenswerth. Es bleibt also nur zweierlei: 
entweder die Ausbildung der indirecten Steuern, oder die Einführung einer 
ReichseinLommensteuer. Und von diesen beiden Wegen wäre der 
letztere zur Zeit m. D. sehr bedenklich.

Bei der Gröhe des Reichsgebiets, der verschiedenen Gestaltung seiner 
Verfassung und Verwaltung, der verschiedenen Gewöhnung der Bevölkerung 
an ein Mitwirken in öffentlichen Dingen und der geringen Verbreitung end
lich, dieinsbesondere im Süden des Reichs Staats- und Gemeinde-Ein
kommensteuern bisher gehabt haben — würde für die Neichseinkommensteuer 
die Gefahr ungleichmäßiger Veranlagung eine besonders große sein. Ihre 
Veranlagung den Landesbehörden zu überlassen, würde diese Gefahr noch er
heblich steigern heißen. Und Reichsbehörden zu diesem Behufe einzuführen 
und sie mit der zu ihrem Amt erforderlichen Machtbefugniß innerhalb der 
einzelnen Staaten auszustatten — das würde einerseits ein so erheblicher 
Schritt in der Beeinträchtigung der Souveränes der Emzelstaaien und der 
Hinüberführung des Reichs zum Einheitsstaat sein, daß auf den energischsten 
Widerstand der Gegner solcher Entwickelung zu rechnen wäre Andrerseits und 
insbesondere aber würde gerade eine von Rsichsbeamten strenge und unnach
sichtig durchgeführte Einkommensteuer dem Reiche Feinde und Gegner aller 
Orten erwecken. Und gerade Diejenigen, die eine Befestigung des Reichs im 
Innern und ein immer engeres einträchtiges Zusammenschlüßen aller seiner 
Theile in Nord und Süd, Ost und West ersehnen und erstreben — gerade 
sie sollten m. D. doppelt vorsichtig sem, oaß sie nicht eine Maaßregel em
pfählen, die zu den anderen Neichsfeinden täglich und stündlich neue erwecke, 
durch jene Tausende und aber Tausende mißliebiger Steuerzettel, Mahnungen, 
Executions, abweisender Bescheide u. s. w., deren stete Wiederkehr bei Durch
führung einer Reichseinkommensteuer unvenneidlich wäre.

Es werden also in Deutschland zu Gunsten des Reichs m. D. insbe
sondere diejenigen Steuern weiter auszubilden sein, die hier im Verhältniß 
zu den Einrichtungen der großen Nachbarstaaten in der That nur eine sehr 
untergeordnete Rolle bisher gespielt haben: die indirecten Steuern. Diese 
werden nicht nur — wie oben schon ausgeführt wurde — von der Bevölke
rung, namentlich von den unteren Classen sehr viel leichter getragen, alo zu 
bestimmter Zeit fällige directe Abgaben, sondern sie haben zugleich auch 
den großen Vorzug gesetzlicher Bestimmtheit und eignen sich unter diesem 
Gesichtspunkte vorzugsweise für große Staaten , deren günstiges Verhältniß 
zwischen Fläche und Gränzlünge zugleich die Kosten und Beschwerden oer 
Zollerhebung und Zollcontrolle verringert. Neben den Zöllen dürften in 
Deutschland insbesondere die Getränkesteuern weiter anszubilden sein. Aber 
selbst derartige an den Verkehr sich anlehnende resx. diesen! lästig fallende
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Abgaben, wie die Einführung von Eisenbahnbilletabgaben, die Erhöhung der 
Postportosätze rc. würden eben wegen ihrer gesetzlichen Bestimmtheit der Ein
führung einer Reichseinkommensteuer in Deutschland m. D. ebenso vorzuziehen 
sein, wie man das Gleiche in Frankreich gethan hat, von welchem Lande überhaupt — 
was die Ausbildung der indirecten Steuern betrifft — bei uns Manches zu 
lernen wäre. Es lst geradezu erstaunlich mid nicht allein durch die größere 
Wohlhabenheit der Bevölkerung zu erklären, wie große Summen man dort durch 
geschickte Auferlegung indirecter Steuern — allem Anscheine nach ohne sehr 
empfindlichen Druck — aufzubringen vermag. Und unwillkürlich wird man 
durch diese Verhältnisse au das beachtenswenhe Wort erinnert, das im 
preußischen Abgeordneten Hause bei Gelegenheit der Verhandlung über die Auf
hebung der Mahl- und Schlachtsteuer der Abgeordnete Reichensperger 
einst aussprach: Die indirecten Steuern sind eine Last, aber sie sind — ge
schickt auferlegt — eine Last ähnlich derjenigen der Luftsäule, die von der 
Wiege bis zur Bahre jeden Menschen begleitet, die er trägt, aber nicht 
empfindet

Wenn man bei Aufhebung aller Steuern nach alter Regel sehr be
hutsam sein soll, so gilt dies bei unseren gegenwärtigen Verhältnissen m. D. 
von den indirecten Abgaben ganz besonders.

Schriften VIII. — Progr. (kilitommenstcuer. IS

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



Zusätze und HueLennachweise.

13*
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I. Zusii-e und Quellennachweise zuw ersten Capitel.
1) Bergl. Baczko: Preußische Geschichte, Bd. VI p. 264.
2) von Meiern: Regensp. Reichstagsverhandlunzen, Theil I x. 429. 

Vergl. Carl Heinrich Lang: historische Entwickelung der teutschen Steuer- 
Verfassungen 1793, p. 206.

3) Theil III. 3. tz. 8 x. 339 und 348 der Frankfurter Ausgabe 
von 1660.

4) Bezüglich der an dieses Citat sich knüpfenden Frage, wie weit denn 
die hier erwähnten Schoße den Steuern im neueren Sinne dieses Worts 
zuzuzählen sind, möchte ich auf zwei m. D. zu wenig gewürdigte, 
selten c'ttirte Schriften verweisen, die diese Frage sehr gründlich behandeln: 
Gräser, die Steuernatur des Geschoßes, Eisleben 1853, und Ortloff, 
Jahrrente und Geschoß nebst Mittheilungen über den Schoß in Lübeck und 
Bremen u. s. w. (Archiv staatswissenschaftl. Abhandlungen Theil I Heft 2). 
Lübeck 1863.

4 a) x. 233. Lang klagt die „immer wiederkehrenden Paroxysmen 
des Krieges" der Schuld an, daß es auf diesem Gebiete „noch nie zu einer 
völligen Genesung (!) hat gelangen mögen".

5) Hiebei ist natürlich von den städtischen Gemeinwesen immer abzu
sehen. Wie in diesen der Begrifs der öffentlichen Thätigkeit und 
der öffentlichen Gewalt zuerst zum Durchbruch kam, so auch der Ge
danke der öffentlichen Abgaben, der Steuern.

6) An jene früheren Verhältnisse erinnern noch heute solche Bestim
mungen, wie die des Luzerner Gesetzes vom 18. Herbstmonat 1867, 
wonach „für die ordentliche Staatsverwaltung keine Staatssteuer bezogen 
werden" darf (Z. 7). (Vergl. auch Anmerkung 76 zu Capitel 1V hier.) In 
ähnlicher Weise stehen in Schweden fast sämmtliche Steuern (nämlich alle 
außer der hergebrachten „Grundsteuer" und dem Kopfgeld) im Etat noch 
regelmäßig unter den „außerordentlichen Einnahmen", in Würtemberg 
heißt der von den Gemeinden durch Steuern zu deckende Betrag: „Commun- 
schaden" rc. Die hier und im Folgenden in Bezug genommenen schweizerischen 
Gesetze verdanke ich der großen Gefälligkeit der schweizerischen Regierungen, 
für die ich hier meinen sehr verbindlichen Dank sage. Vergl. auch x. 234 
Amn. 76.

6 a) Vergl. die sehr beachtenswerthen Commissionsberichte aus der 
Feder dieses Referenten (Landtagsmitlheilungen rc. vom 30. November 1872 
x. 3268 ff. und Bericht der außerordentlichen Deputation der 2. Kammer 
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198 Zum ersten Capitel.

für die Steuerresormfrage Über das Kgl. Decret vom 8. Februar 1874 rc., 
emgegangeN den 2. Mai 1874, p. 457 ff. der Berichte der II. Kammer 
Bd. 1). Beachtenswerthe Mittheilungen über den Stand der Dinge und ihre 
frühere Entwickelung giebt auch Konrad (Jahrbücher für Nationalökonomie 
und Statistik. 1871. Bd. I) und Held (Einkommensteuer, 1872, p. 266 
ff.). Ausführlicheres wird der Jahrg. 1874 von Hirth's Annalen aus 
der Feder von Gensel selbst bringen. Für die ältere Zeit sind besonders 
beachtenswerth Engel's Darstellungen des Steuerwesens in Sächselt im 
Jahrg. 1858 der Zeitschrift des k. sächs. statist. Büreaus.

7) Die auf Grund der neuen Cataster zuerst für die Jahre 1844 und 
1845 ausgeschriebene Grundsteuersumme von 1,459,370 Thlrn. war zwar im 
Ganzen on. 165,000 Thlr. höher, als z. B. die 1839 erhobene Steuer gerveseu 
war. Aber jener Betrag enthielt zugleich die von den früher steuerfreien 
Grundstücken erhobenen Abgaben. Werden diese ausgeschlossen, so war jene 
Summe sogar etwas niedriger, als der Betrag von 1839. Dazu gab die 
damals eingeführte Gewerbe- und Personalsteuer eine neu hinzutretende Ein
nahme von oa. 400,000 Thlrn. Das schien zu genügen. An weitere Aus
gleichung der Abgaben von Stadt uud Land wurde kaum gedacht.

7 a) d. h. 9/iy Groschen nach sächsischem Gelde. Zu dem Folgenden 
vergl. außer den genannten Berichten nnd den Motiven der Gesetzentwürfe 
vom Juli 1871 tim Buchhandel: Dresden 1872 > und 1872 (Mittheilungen 
über die Verhandlungen des Landtags. II. Kammer. Nr. 91 vom 30. 
November 1872 p. 3246 ff.) auch die sehr reiches Material bietenden Gut
achten der von dem k. sächs. Finanz-Ministerium einberufenen Commission 
zur Revision der Gesetzgebung über die directen Steuern (Dresden 1869) 
und die beiden Schriften von I. Kretzschmar (die dir. Steuern in Sachsen. 
Dresden 1869) und Schulze-Hausdorf (das Buch von der sächs. Grund
steuer, 3 Hefte. Dresden 1870).

8) Die in Bezug genommenen Handelskammerberichte verdanke ich der 
Gefälligkeit der betreffenden Handelskammern, sür die ich meinen besten Dank 
hier sage. Ebenfalls danke ich H^rrn Dr. Gensel für mancherlei mit 
zuvorkommendster Bereitwilligkeit in dieser Sache mir verschafftes Material.

8a) Knapp: Ertragssteuer oder Einkommensteuer. Vortrag über die 
Steuersorm in Sachsen. 1872.

9) Vergl. darüber auch die recht beachtenswerthe Schrift von Nen
ning: die Geschäftsanweisung zur Ausführung von Probeschätzungen u. s. w. 
1871.

9 a) Tübinger Zeitschrift, Jahrg. 1673.
10) Von Pfeiffer vergl. namentlich den trefflichen, materialreichen 

Commissionsbericht über Titel IV (Gewerbecataster) Art. 85 — 100, dazu 
auch das Schriftchen: „Ueber den Entwurf eines neuen Steuergesetzes", 
Stuttgart 1870.

10 a) Vergl. Schütz: Handbuch der Steuergesetzgebung Würtembergs. 
1835. x. 145. Den Namen des Verfassers entnehme ich Hoffmann: 
das würtembergische Finanzrecht, Bd. I (1857) p. 19.
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11) Vergl. darüber auch Judeich: die Rentensteuer im Königreich 
Sachsen, Dresden 1857, und über die im Folgenden dargelegten würlem- 
bergischen Verhältnisse außer den genannten auch die Darstellung von Riede 
im Jahrgange 1861 der würtemb. Jahrbücher („Statist. Mittheilungen 
über die würtemb. Finanzen") p. 230 ff. im Abschnitt: Directe Stenern, 
desgl. a, a. O. auch Jahrgang 1868 den Aufsatz von Cam er er: 
„Directe Stäatssteuern und Amts- und Gemcindeanlagen in Würtemberg" 
p. 313 ff.

12) Vergl. darüber auch die Motive des Entwurfs vom 7. Dec. 1868, 
die sechs Berichte der Steuergesetzeommission der Kammer der Abgeordneten 
von 1872 und Schütz a. a. O. x. 131 ff.

12a) Abgesehen von der Patentsteuer, die bekanntlich nicht Repartitions
steuer ist.

13 Bericht der Steuergesetzcommission vom Februar 1872, Allgem. 
Theil p. 2.

14) von Reden, Finanzstatistik, Bd. I x. 201.
15) Riecke a. a. O. p. 235.
16) Bericht rc. x. 3.
17) Nach den obigen für das Grundcataster genannten Quellen (Anm. 

18 — 15).
18) Riecke a. a. O. x. 236, vergl. auch Schütz a. a. O. p. 

47 ff.
19) Der erwähnte Bericht bezieht sich auf das Jahr 1823, in welchem 

angeblich im Gewerbecataster nur 289,750 fl. verzeichnet waren. Dazu trat 
damals aber noch der Betrag der später beseitigten Patentaccise von 118,000 ft., 
so daß d'eses Jahr mit der späteren Zeit nicht zu vergleichen ist. Die im 
Text angegebenen Zahlen sind für die Jahre 1826 und 1846 von 
Reden a. a. O., für 1871 dem Berichte der Steuergesetz-Commission 
entnommen.

20) Der Bericht weist nach, daß „vollends seit dem Jahre 1835 eine 
Einschätzung der Gewerbe für das ganze Land gar nicht mehr stattge
funden", und „die seither eingetretenen geradenwegs enormen Aenderungen" 
nur durch locale Commissionen in den Gemeinden nachgetragen seien — eine 
Behandlungsweise, welche, wie es weiter heißt — jede auch nur annähernde 
relative Gleichheit in Bezug auf die übrigen Steuerquellen und die örtlichen 
Gewerbecataster schlechthin unmöglich mache, so daß es z. B. vorkomme, daß 
eine Gastwirthschaft mit jährlich zu entrichtendem Umgeld (von Wein und 
Obstmost- von 80 fl. einmal mit 1^ fl., an anderem Orte mit 15 fl 
Stcueransätz im Gewerbecataster stehe, einem Steueransatz von 10 st. ein
mal ein Umgeld von 79 st., dann wieder ein solcher von 566 st. entspreche 
u. s. w.

21) Und auch das nur bis herab zu den auf die Gemeinden repartir- 
ten Summen.

21 u) Dergl. die ausführliche Darstellung in den Motiven des Gesetz
entwurfes vom 7. December 1868 und bei Schütz a. a. O., außerdem 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



2M Aum ersten Capitel.

auch Maier: das neue Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuergesetz f. d. 
Königreich Würtemberg, Stuttgart 1873, im Vorivort.

22) Bericht der Seuergesetzcommission x. 2 (Allgem. Theil).
23) Die Reform schwebte dort freilich schon seit 1868, also etwa eben 

so lange, wie in Sachsen. In Folge der Auflösung der Släudeversammlung 
und aus anderen Gründen war sie aber mehrfach und zum Tberl auf längere 
Zeit ausgesetzt gewesen. Ueber das Gesetz von 1873 vergl. außer Maier 
a. a. O. auch Müller: die Lehre von den directen Steuern mit besonderer 
Rücksicht auf die deutsche, namentlich die preußische und würtembergische Gesetz
gebung, Stuttgart 1873. Müller unternimmt es, das Gesetz zurechtfertigen, 
doch erfreut er sich m. D. hierin nicht sehr großer Erfolge.

24) Vergl. p. 28 ff. der Motive von 1868.
25) Maier a. a. O. x. 74.
26) In derselben Weise hat sich auch Helfer ich a. a. O. neuer

dings ausgesprochen, desgl. Maier (Revisor des k. Steuercollegiums zu 
Stuttgart), in dem schon oben genannten Werte: das neue Grund Gebaudc- 
und Gewerbesteuergesetz vom 28. April 1873. Stuttgart 1873.

26 a) Für das neue Gesetz resp, den ursprünglichen Entwurf desselben 
bat sich außer Müller a. a. O. auch die beachtenswertere Schrift von 
E. H. L. Hoffmann: Beitrag zur Würdigung des von dem k. würtb. 
Finanz-Ministerium eingebrachten Gesetzentwurfs rc. (Tübingen 1869) aus
gesprochen.

27) Vergl. Kleinwächter: Oesterreichs Grundsteuergesetzgebuag, 
tin Hildebrand's Jahrb. für Nationalökonomie und Statistik. 1869. 
Bd. XIII.)

28) Vergl. die 6 Hefte: die Reform der directen Steuern (mit Aus
nahme der Grundsteuer) nach den Anträgen der Regierung. Theil I Gesetz
entwürfe (4 Hefte), Theil ll Motivenbericht, Theil III Statistische Tafeln, 
sämmtlich Wien 1874.

29) i>. 43 des erwähnten Motivenberichts.
29 u) Insbesondere auch die Heranziehung des ganzen landwirthschaft- 

lichen Gewerbes (der Besitzer wie der Pächter .c.) zur Gewerbesteuer ist fast 
eine Singularität.

30) Vergl. Regenauer's bekanntes Werk: „Staatshaushalt" rc., 
1863, und die neueren Gesetzesvorlagen und Commissionsberichte von 1873 
und 1874, dazu auch Hecht: das bad. Steuersystem 1874. Roch weniger 
bedeutend ist M. Müller: die Steuerfrage mit Beziehung auf die von 
der großherzoglich bad. Regierung vorgelegten Gesetzesentwürfe, Pforz
heim 1874.

31) Zum großen Theil erklärt sich dieser niedrige Satz aus der ver
schiedenen Veranlagung der Steuern in Baden. Bei der Capital-, jetzt Capital- 
rentensteuer findet jährlich erneute Einschätzung statt, während die Grund-, 
Gebäude - und Gewerbestetlern auf veralteten Catastern (r^vp. Bestimmungen) 
beruhen und für die Classensteuer wenigstens eine viel günstigere Art der
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Berechnung des Steuercapitals besteht, als für die Capital-rcsp. Lapital- 
rentensteuer.

31a) Eine Publication in diesem Sinne steht wenigstens zur Zeit, da 
ich dies schreibe, zu erwarten.

32) Die Stellung der Landescommiffäre in Baden ist, soweit Derarti
ges überhaupt zu vergleichen ist, etwa der Stellung der Oberpräsidenten in 
Preußen analog, natürlich aus viel kleinerem Gebiete.

32 a) Auf diesen Zusammenhang der Dinge hat auch Held bereits 
verwiesen, ebenso übrigens — bezüglich Oesterreichs — schon A. Wagner 
(Ordnung des österr. Staatshaushalts. 1863).

33> p. 571 a. a. O.
34) p. 550.
34 a) Insbesondere darf wohl einaewandt werden, daß es weniger die 

Elasten- und Einkommensteuer, als oie reformirte resp, neu geschaffene 
Grund- und Gebäudesteuer gewesen ist, die Preußen die Mittel zur Heeres
organisation gaben,

35) Vergl. die sehr bernerkenswerthe Monographie hierüber von Dr. 
Gensel in Beilage Nr. II. des Commissionsbertchts vom Februar 1872 
(Landtagsmittheilungen der II. Kammer. 1872. Nr. 91).

Jenes Beispiel trifft insofern nicht ganz zu, als man in Altenburg 
die gesetzliche Fi xirung der ermäßigten Grundsteuer einstweilen abge
lehnt hat. Früher wurden in Altenburg jährlich (z. B. nach dem Etat 
1868/69):

142,500 Thlr. Grundsteuern und
35,000 - Gewerbe t und Personalsteuern

entrichtet, nach der Reform aber z. B. für das Etatsjahr 1869/71:
86,400 Thlr. Grundsteuern und

120,000 - Classen- und Einkommensteuern, 
welche letztere die Grundbesitzer ebenso wie Diejenigen, die früher gewerbe
steuer- und personalsteuerpflichtig waren, überhaupt Alle nach ihrem Ein
kommen, zu zahlen haben. Die Grundsteuer war — wie jene Zahlen er
geben — in Folge der Reform sehr erheblich ermäßigt worden. Aber — wie 
die Regierung bemerkte — an Grund- und Classen-Einkommensteuer zu
sammen zahlen die Grundbesitzer jetzt etwa ebensoviel, als bisher an 
Grundsteuer allein. Nur im Einzelnen ist die Steuerlast der Grundbesitzer, 
natürlich gegen früher, eine andere geworden. Weniger als vorher zahlen 
in Folge der bei der personalen Steuer herrschenden Progression die 
kleinen Grundbesitzer und in Folge des bei dieser Steuer natürlich ge
statteten, bei der früheren Grundsteuer ausgeschlossenen Schuldzinsen
abzugs diejenigen größeren Besitzer, namentlich Rittergutsbesitzer, deren 
Grundstücke stark mit Hypotheken belastet sind. Dagegen zahlt „ein mittlerer 
und größerer Besitzer, dessen Besitzthum schuldenfrei ist, nicht unerheb
lich mehr, als vorher". Trotzdem herrscht nach dem angeführten Gewährs
mann in Altenburg „allgemeine Zufriedenheit" über die Reform. Schließ
lich sei noch bemerkt, daß auch im Königreich Sachsen Aehnliches schon 
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geplant ist. So ging ein Beschluß der sächsischen II. Kammer vom 5. März 
1873 dahin, neben der einzusührenden allgemeinen Einkommensteuer 
noch die bisherige Grundsteuer, ermäßigt aus ein Drittheil, 
bestehen zu lassen. (Vgl. auch den Commissionsbericht der sächs. II. Kam
mer Meserent I)r. Genses vom 2. Mai 1874 p. 461.)

35 3) Zum Theil etwas widerwillig, wie dies namentlich auch bei 
Helferich selbst zutrifft: „Giebt es keinen andern Weg" — ruft er aus 
(p. 596) — „den erforderlichen Staatsbedarf aufzubriugen; muß es gerade 
eine directe Steuer sein, und vollends eine nach preußischem Muster?"

36) resp, in den neu erworbenen Provinzen noch in der Regulirung 
begriffen.

37) In dieser Beziehung urtheile ich bezüglich der preußischen Grund
steuer, deren großer Kern ja, trotz der erwähnten Steuerregulirung der 
sechsziger Jahre, uralt ist, ähnlich wie Helf er ich a. a. O. bezüglich der 
bayerischen Grundsteuern. Ein Musterwerk zum Verständniß der bezüglichen 
preußischen Berhältnisse ist noch immer: Kries, Vorschläge zur Regelung 
der Grundsteuer in Preußen, 1855, zugleich jedenfalls eine der tüchtigsten 
Leistungen auf finanzwissenschaftlichem Gebiete überhaupt und wohl geradezu 
das tüchtigste in Sachen der Grundsteuerreformfrage.

37 n) Pfeiffer insbesondere in dem schon erwähnten trefflichen Com
missionsberichte über die wüctembergische Steuerreform. Wer noch die alte 
Gewerbesteuerreform in Deutschland vertheidigt oder gar an ihre Erweite
rung zur Reicksgewerbesteuer denkt — dem kann E. Richter's Kritik 
(Jahrg. 1863, Bd. III der volkswirthschaftl. Vierteljahrschrist) und mehr 
noch Weinhagen's „Fort mit der Gewerbesteuer" (Köln 1872) bestens 
empfohlen werden. Gerühmt wird, z. B. von den deutschen Beamten in 
Elsaß-Lothringen, die französische Patentsteuer, die in der That eine Gewerbe
einkommensteuer nicht ist. Doch ist Einführen und Beibehallen zweierlei. 
An eine Einführung solcher Steuer dürfte in Deutschland nicht zu denken 
sein. Sie hat eben die Mängel aller Ertragssteuern. Aehnlich wie oben 
äußert sich Hirth in der mir bei dem Drucke dieser Zeilen zngekomme- 
nen Nr. 7 von Hirth's Annalen: Materialien zur Reichseinkommensteuer, 
p. 999.

38) Vergl. die sehr beachtenswerchen Zusammenstellungen: „Beschaffung 
der Mittel für Gemeindezwecke", die in Folge einer Anregung des volks- 
wirthschaftlichen Congresses in den Bänden X, XIll, und insbesondere im 
Bande XVIt (1867 Bd. I) p. 134 ff. der Vierteljahrschrist für Lolks- 
wirthschaft und Culturgeschichte, herausgegeben von Fauch er, ihre Stelle ge
funden haben. Ich komme auf diesen Gegenstand später zurück. Die arge 
Vernachlässigung des Gemeindesinanzwesens in der Wissenschaft hat sich m. 
D. schwer gerächt. Es muß diesem Gegenstände künftig viel größere Auf
merksamkeit zugewandt werden als bisher, sowohl Im Interesse der Gemeinden, 
als der Wissenschaft selbst, die durchaus keinen Ueberfluß an Beobachtungs
gebieten hat und m. D. auf ganz anderem Standpunkte stände, wenn sie 
jenes Feld nicht fast vollständig ungenutzt gelassen hätte.
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38 a) Vergl. den in Anm. 40 genannten Aufsatz der würtemb. Jahr
bücher und von Reden: Finanzstatistik, Bd. I (1851) p. 180.

89) Vergl. Artikel 45. Ausnahmen, auf die unten noch zurvckgekom- 
rnen werden wird, enthalten die Artikel 55 ff. Vergl. die angezogenen 
Gemeiudeverfaffungsgesetze in der sehr schätzenswerthen Sammlung : Stolp, 
die Gemeindeverfassungen Deutschlands und des Auslandes, Bd. I 1870, 
Bd. II 1871, Bd. Itl 1872 rc.

40) Vergl. Hack a. a. O., insbesondere aber in den würt. Jahrbüchern 
Jahrg. 1868 (1870) Lamerer: directe Staatssteuern und Amts- und 
Gemeindeanlagen in Würtemberg im Etatsjahre 1868/69, p. 313 u. p. 344.

41) Der § 31 des gedachten Gesetzes bestimmt nämlich:
„Reichen die Gemeindeeinkünfte einschließlich der Auflagen auf die Bürger

nutzungen zur Bestreitung der Gemeindeausgaben nicht hin, so werden diese 
Einkünfte zunächst auf den Armenaufwand und auf den übrigen Gemeinde
aufwand nach Verhältniß ihrer Beträge vertheilt. Der hierdurch nicht ge
deckte Theil des Armenaufwandes wird mittelst besonderer Umlage von den 
in das Gemeindecataster aufgenommenen Steuercapitalieu unter Beizug 
der Classen- und Capitalsteuercapitalien, mit Ausnahme jener 
der Stiftungen, erhoben.

Dabei wird nur classen steuerpflichtiges Einkommen über 500 fl., 
dieses aber nur im zweifachen Betrag r!- der Umlage zu Grunde ge
legt. Die Ortsgeistlichen und Schullehrer werden nicht mtt dem gemeindc- 
umlagepflichtigen Steuercapital ihrer Pfründe, sondern mit ihrem classen- 
steuerpflichtigen Einkommen beigezogen.

Das Capital st euercapital ist im nämlichen Verhältniß umlage- 
pstichtig, wie es, verglichen mit der Grundsteuer, zur Staatssteuer beizu
tragen hat" rc.

42) Vergl. die Motive der bezüglichen Vorlagen vom 20. November 
1873 und vom 7. und 23. Juni 1874, desgl. die Commissionsberichte der 
II. Kammer (von Bluntschli), Beilage zum Protocol! der Sitzung vom 
20. Januar 1874 und (von Stößer) Beilage rc. der Sitzung vom 
15. Juni 1874.

43) In dem unten zu erörternden Sinne.
44) Ebenfalls in dem unten zu erörternden Sinne, wonach „Bei

träge" die nach Maaßgabe der gewährten Gegenleistungen umzulegenden Ab
gaben sind.

45) Wenigstens ist das im Allgemeinen der Fall. Daß bei solchen 
„Beiträgen" nicht auf den Reichthum des Besitzers an sich Rücksicht genom
men werden kann — daraus komme ich unten zurück.

45 a) Insbesondere also z. B. bei Neuregulirungen der Grundsteuern, 
die in der That in dieser Beziehung zu schreienden Härten führen können, 
insbesondere wenn die von diesen Regulirungen betroffene Steuer — wie 
dies z. B. von den meisten früheren preußischen Grundsteuern vor 1861 — 
1865 galt — Jahrhunderte lang unangetastet ihre alte Höhe und Gestalt ge
habt hat.
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46) Bergl. oben Anm. 26 a.
47) Bergl. hierüber auch Vocke in seinem Aufsatze über Capitalreuten- 

besteuerung (Tübinger Zeitschrift für Staatswissenschaft, 1868) p. 308 ff. und 
bezüglich seines Vorschlags „indirecter Besteuerung der Zinsrenten" insbe
sondere die Ausführungen von Helfer ich a. a. O. (Zeitschrift für Smats- 
wissenschaft, Jahrg. 1873) x. 574 ff.

48) Landwirthe steuern in Baden nur nach dem persönlichen Arbeitsver
dienste (tz. 35 des Gesetzes vom 23. März 1854). Ihr „Betriebscapital" 
ist gewissermaaßen von der Grundsteuer belastet. Ihr persönlicher Arbeits
verdienst aber wird angesetzt zu dem sehr niedrigen Betrag von 500, 
875 oder 1750 fl. Steuercapital, je nachdem das bezügliche Grund
steuercapital unter 10,000 fl., zwischen 10,000 und 20,000 oder über 
20,000 fl. beträgt.

49) Auf die Vertheidigung der Ertragssteuern unter dem Gesichts
punkte, daß sie das dem Staate Unentbehrliche vorweg aus dem „Volksein
kommen" nehmen, komme ich später zurück. Solche Vertheidigung ist m. D. 
nicht stichhaltig.

50) z. B. insofern sie auch nicht Ertrag gebende Gebäude und Grund
stücke belasten, sofern solche nur an sich einen Ertrag geben könnten, gleichwie 
die allgemeine Vermögenssteuer ja auch nicht nach dem thatsächlichen Einkommen 
resp, dem thatsächlichen Ertrag des Vermögens fragt, sondern nach seiner Fähig
keit, Einkommen resp. Ertrag zu geben. Gewerbesteuer zahle ich z. B. m 
Preußen nicht von einer stiüstehenden Mühle oder Fabrik, die Gebäude - 
und Grundsteuer aber wird auch von nicht benutzten Realitäten gezahlt.

50 a) Vergl. oben Anm. 35.
51) Vergl. oben Anm. 49.
52) Wobei vorausgesetzt ist, daß nach dem Bemerkten die reformirte 

Gewerbesteuer eine Gewerbeeinkommenstcuer sein werde, etwa ähnlich der jetzt 
projectirtcn österreichischen, dort Erwerbesteuer genannten Abgabe, oder der 
sächsischen Gewerbesteuer nach dem Entwürfe (0) des sächsischen Gewerbe - 
und Personalsteuergesetzes vom 1. November 1873 (Dekret an die Stände 
Nr. 24, Bd. U p. 489).

53) Ich komme darauf unten zurück.
54) Bei dieser jährlichen Veranlagung wurden die für die Gemeinden 

natürlich forlzuführenden Grund- und Gebäudesteuercataster gute Dienste 
leisten. Im Uebrigen scheint in der Thal zuzutreffen, was man neuer
dings vielfach anführen hört (vergl. außer den citirten sächs. Vorgängen z. 
B. auch Reuuing: die Geschäftsanweisung zur Ausführung von Probe- 
fchätznngeu x., Dresden 1871, insbesondere aber Kries: Vorschläge zur 
Regelung der Grundsteuer in Preußen, 1855, p. 60 ff. und 70 ff.), daß 
nämlich die jährliche Abschätzung des Vermögens und Einkommens eines 
Landwirths jedenfalls nicht schwerer ist, als dieselbe Abschätzung gegenüber 
einem Fabrikanten, Kaufmann rc.
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II. Zusätze und Quellennachweise zum zweiten Capitel.
I) Vergl darüber auch die bei Held: Einkommensteuern, p. 121 ff. 

gegebenen Litteraturnachweise.
2) Verhandlungen des sächsischen Landtags I!. Kammer (91. Sitzung 

vom 19. November 1872). G. nahm dabei zugleich auf folgende Worte 
eines früheren sächsischen Finanzministers in derselben Kammer 
Bezug:

„Warum zahlen wir Steuern? Weil wir Alle an dem Schutze des 
Staats und an allen Anstalten theilnehmen, die er getroffen hat, um das 
Wohlsein feiner Bürger zu erhöhen und ihre geistigen und sittlichen Anlagen 
zu veroolllommenen. Daraus folgt: wir müssen Steuern in dem 
Verhältnisse zu dem Gebrauche entrichten, den wir von dem 
Schutze des Staates nnd den von ihm getroffenen Einrich
tungen machen." (p. 3372.) Ganz ähnlich wie G. sprach sich auf dem 
9. volkswirtschaftlichen Kongreß im Jahre 1867 Dr. Al. Meyer aus, 
die Gerechtigkeit der Einkommensteuer habe ihm niemals ganz eingeleuchtet, 
denn sie nehme das Geld einfach von Deneu, die es haben, erkläre also 
dm Besitz an und für sich für einen Verpflichtungsgrund (p. 167 Bd. 19 
der Vierteljahrschrift für Volkswirtschaft).

3) Motive des am 15. Decbr 1871 den Kammern vorgelegteu Ent
wurfs, abgedruckt in den Mittheilungen über die Verhandlungen des Land
tags. II. Kammer. 1872. Nr. 91 p. 3260.

4) Achnlich wie die Regierung hatte sich auch Schmöller geäußert, vergl. 
x. 3285 des Berichts der außerordentl. Deputation s. d. Steuerreformfrage. 
Das Schm oll er'schc Gutachten ist dort übrigens nur im Auszuge nut- 
getheilt. Vollständig ist es mir überhaupt nicht zugänglich gewesen.

5) Vergl. auch den Ausspruch von Otto Michaelis auf dem 7. 
Kongresse deutscher Dolkswirthe zu Hannover 1864 (Bericht in der Biertel- 
jahrschrift für Dolkswirthschaft und Kulturgeschichte. 1865. Bd. Ill 
p. 179).

6) Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses vom 22. Februar 
1872 (p. 924 der stenograph. Berichte).

6 s) Die neueste hessische Gemeindegesehgebung vergl. in Band V von 
Stolp, die Gemeindeverfassungen rc. (1874).

7) Eine erhebliche Zahl der hier citirten Gemeindeordnungen ist 
abgedruät in Stolp: die Gemeindeverfassungen Deutschlands, Vd. l 
(1870) u. f.

81 Vergl. auch KZ. 68, 98 und 99 der Gemeindeordnung von 1831 
und Ministerialverordnung vom 29. November. 1844 (Reg.-Bl. 1844 
x. 278).

9) Vergl. über diesen Gegenstand auch Landgrafs, eine bad. 
Gemeindesteuer, Merteljahrschrift f Volksw. und Culturgesch. 1869 Bd. 
IV und über hessische Socialausgaben idiä. Jahrg. 1867 Bd. I p. 152 ff.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



206 Zum -wetten Capitel.

10) Insbesondere von dem Herausgeber dieser Zeitschrift selbst, dem 
großher-ogl. bad. Verwaltungsgerichtsrath und Verfasser des besten Lom- 
mentors zur bad. Gemeindegesetzgebung, Wielandt mit den Worten: „Eben 
darin liegt das vom Standpunkt des Rechtsstaats aus Unhaltbare der 
Socialausgaben, daß Gemeindeverwaltung und Slaatsaufsichisbehörde lediglich 
nach ihrem Ermessen — es ist ja nur Vernehmung, nicht Zustimmung 
der Becheitigten erforderlich — bestimmen, daß eine Ausgabe gemacht und 
umgelegt werden soll, die gar nicht dem Interesse der Gemeinde, sondern 
demjenigen Dritter, die sie auch allein bestreiten, dient" (Zeitschrift: Jahrg. 
1873 p. 142). Sofern die bezüglichen Ausgaben nothwendige sind, oder 
an ihre Leistung sich auch nur ein gewisses öffentliches Interesse knüpft, dürfte 
Wielandt übrigens zu weit gehen. Man denke an die Befugnisse von öffent
lichen Behörden in Deich- und Melioraüonsverbandssachen!

11) Rotteck selbst war natürlich für möglichst weite Auffassung jener 
Begriffe gewesen. Er wollte selbst Theater, Monumente, Feierlichkeiten „zum 
Empfang von auch mit Recht gefeierten Personen und Häuptern", ja selbst 
„die Kosten für die Erhaltung und Ausstaffirung eines glänzenden Bürgcr- 
militärcorps", das vorzugsweise „zur Verherrlichung von Feierlichkeiten" 
diene, zu Socialisten machen, da die auswärts wohnenden Mitglieder der 
Gemeinde den Anblick solcher Monumente, Feierlichkeiten und ausstaffirter 
Bürgercorps entbehren müßten und es deshalb unbillig sei, die Gemeinde
glieder als solche hiezu beitragen zu lassem Andere dachten an ganz und gar 
Anderes. Sie erinnerten bei den bezüglichen Landtagsverhandlungeu z. B. 
daran, daß R a u p e n Vertilgung ein sehr wichtiges Object für genossenschaft
liche Leistungen sind, ebenso der Kampf gegen die Erdflöhe, Heuschre
cken, Maikäfer und Staare, die „in wolkeuähnlichen Schaaren in die 
Weinberge fielen". Wieder Andere konnten unter der gewaltig großen Dienge 
von Aufgaben, die auf diese Weise den genossenschaftlichen Leistungen zugezählt 
wurden, „nur den Maulwurfsfang" als „Socialausgabe" anerkennen, alle 
anderen Ausgaben seten der Gemeinde als solcher anheimzustellen u. s. w. 
Ein Versuch, den die Regierung 1835 machte, die Hauptgegenstände der 
Sociätausgaben im Gesetze namhaft zu machen, mißlang. Sie hatte 
als solche bezeichnen wollen: „die Ausgaben für Ortsbeleuchtung, für Feld- 
und Waldhut, für Wiesenbewässerung, für Maulwurffang, für Anschaffung und 
Unterhaltung des Zuchtviehes, Hirtenlöhne" u. s. w. Aber die große Zahl 
der von allen Seiten zu diesen Bestimmungen der ll. Kammer gestellten 
Amendements führten zu dein Beschlusse, es bei der früher beliebten allge
meinen Bestimmung im Wesentlichen bewenden zu lassen, lind so erstanden 
denn die noch heute geltenden Sätze, die oben mitgetheilt sind.

12) Ueber die früheren bezüglichen Rechte und Pflichten der preußischen 

Kreisverbände vergl. außer Rönne: Staalsrecht der preuß. Monarchie, III. 
Aufl. 1872 (Bd. I 2. p. 545 ff.) insbesondere von Möller: das Recht 
der preuß. Kreis- und Provinzialverbände. 1866.

Ueber das sehr bemerkenswert^. seiner Zeit viel Rescripts erweckende 
Institut der Juteressentencbausseen fehlt es meines Wissens an Litteratur.
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Um so mehr habe ich geglaubt, bei diesem mir zum Theil aus der Praxis 
bekannten, für die Theorie interessanten Gegenstände verweilen zu sollen.

13) Jeder Amtsbezirk einer Districts-Verwaltungsbehörde— in der Pfalz 
jeder Canton — bildet eine Districtsgemeinde, und in einem jeden derselben 
besteht als Vertreter der Corporation ein Districtsrath (Art. 1 des gedachten 
Gesetzes).

14) H. 12 der Kreisordnung vom 13. December 1872. Es ist dies 
eine Ausnahme von der Vorschrift des K. 10 und 8-12 (Eingang) der 
Kreisordnung, welche bestimmen:

8- 10. „Die Bertheilung der Kreisabgaben darf nach keinem anderen 
Maaßstabe, als nach dem Verhältnisse der von den Kreisangehörigen 
zu entrichtenden directen Staatssteuern, beziehungsweise der Mahl- und 
Schlachtsteuer, und zwar nur durch Zuschläge zu denselben, beziehungs
weise zu den nach H. 14 und 8- 15 zu ermittelnden singirten Steuer
sätzen der Korensen, juristischen Personen rc. erfolgen.

Die Grund-, Gebäude- und die von dem Gewerbebetriebe auf dem 
platten Lande auftommeude Gewerbesteuer der Classe I. ist hiebei 
mindestens mit der Hälfte und höchstens mit dem vollen Betrage des
jenigen Procentsatzes heranzuziehen, mit weichern die Classen- und 
classificirte Einkommensteuer belastet wird. Im Uebrigen kann die 
Gewerbesteuer von der Heranziehung ganz frei gelassen, darf aber keinen- 
falls dazu mit einem höheren Procentsatze, als die Grund- und Ge
bäudesteuer, herangezvgen werden. Ausgeschlossen von der Heranziehung 
bleibt die Gewerbesteuer vorn Hausirgewerbe" rc.

und §12:
,,Der Maaßstab, nach welchem die Kreisabgaben zu vertheilen 

sind, ist für jeden Kreis bis zum 30. Juni 1874 ein- für allemal 
festzustellen und demnächst unverändert zur Anwendung zu bringen" rc. 

15) Für Oldenburg stellt z. B. Strackerjahn Kirchengemeinden, 
Schulgemeinden, Deichverbände und Sielachte als „Communen" einander zur 
Seite — gegenüber den O r t s gemeinden (Bierteljahrschrift 1867. 1. p. 
169 ff.).

16) Die beste Zusammenstellung uyd Erläuterung dieser Gesetze in 
Greiff: die preuß. Gesetze über Landescultur und Landwirtschaftliche 
Polizei, Breslau 1866, Theil k. und Rönne: Landesculturgesetzgebung 
des preuß. Staats, Bd. II Abth. 2. Berlin 1854.

17) II. 2. 63, vergl. auch Anmerkung 46a. zum dritten Capi
tel hier.

18) II. 3. tz. 20, vergl. auch Anmerkung 48 L. zum dritten Capi
tel hier.

19) V. 17. äv raptorikus, o. 56. vergl. Savigny: System, Bd. V, 
8- 211.

20) Vergl. das in vielen Beziehungen interessante Referat von Dove 
über die kirchliche Besteuerung, erstattet auf der Eisenacher Conferenz der 
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deutsch-evangelischen Kirchenregierungen von 1868. (Allgem. Kirchenblatt für 
das evangelische Deutschland, 1870, x. 539 ff.)

21) Zeitschrift für KirchenrechL. Bd. V x. 490 ff.
22) Dove in Richter-Dove: Lehrbuch des Kirchenrechts, 1874, 

p. 74^ Anmerk. 16 und Sammlung der wichtigeren Kirchenordnungen im 
Ergänzungsbande der Zeitschrift für Kirchenrecht (1863) p. 254.

23) Daß ich nicht die Ansicht vertreten will , daß das, was hier als 
Grundsatz hingestellt ist, nach Mark und Pfennig auszuführen wäre, brauche 
ich wohl nicht noch zu bemerken. Es handelt sich hier um Principien und 
diese sind in dergleichen Dingen gerade so ausführbar, wie das Ideal der 
Tugend oder irgend ein anderes derartiges Product unserer Vorstellungen.

24) Die Personalbesteuerung, Gutachten auf Veranlassung der Eisenacher 
Versammlung ^Bd. III der Schriften des Vereins für Socialpolitik, Leip
zig 1873, x. 2).

25) Freilich bliebe der Einwand, daß in kritischen Zeiten, in Krie
gen rc. andere Grundsätze der Besteuerung gelten müßten, als gewöhnlich. 
Und ebenfalls könnte man geltend machen, daß auch Anstalten, die wir für 
durch die Pflicht gebotene halten, den Bewohnern Vortheile gewähren 
und es billig erscheint, daß, sofern dadurch nur nicht die Aufrechterhaltung der 
bezüglichen Anstalten selbst in Frage gestellt wird — insbesondere also in 
friedlichen Zeiten auf diese Vortheile bei Vertheilung der bezüglichen Lasten 
Rücksicht genommen werde. Durch solchen Einwand wird dem unten 
betonten Gegensatze von „Beiträgen" und „Steuern" allerdings die Schärfe 
genommen. Indessen — abgesehen davon, daß es sehr thöricht wäre, in 
solchen Zeiten wie bei Kriegsgefahren besondere Steuereinrichtungen schassen 
zu wollen — so giebt es auch in friedlichen Zeiten in Sachen des allge
meinen Unterrichts, der Armenpflege, der Fürsorge für Strafjustiz und 
Strafvollstreckung u. s. w. Aufgaben, die uns gar nicht oder doch nicht viel 
weniger dringlich erscheinen dürfen, als die der Erhaltung des Staats, und 
bei deren Erfüllung von Berücksichtigung der gewährten Vortheile nicht die 
Rede sein kann. Es ist also nur zuzugeben, daß auch bei Vertheilung 
„öffentlicher" Lasten dem Grundsätze der Umlage nach der Leistungs
fähigkeit allein nicht überall in allen seinen Eonseguenzen nachzuAehen 
ist, vielmehr je nach dein Gegenstände jener Lasten Vermittelungen zwischen 
dell beiden hier in Rede stehenden Grundsätzen angezeigt sein können.

26) Motivenbericht Dd. II (Wien 1874) x, 5.
27) i). 12 der Motive.
28) Vergl. z. B. p. 12 der Motive zum Entwürfe vom 4. November 

1872 (Anlagen der stenograph. Berichte des Abgeordnetenhauses, Bd. I, 
Berlin 1873), wo wieder und wieder geprüft wird, in wie ferne das Ein
kommen und in wie ferne die früher im Gesetze angenommenen Classenunter
schiede „zutreffenden Anhalt für die Bemessung der persön
lichen Leistungsfähigkeit gewähren", „eine Beurtheilung der 
Leistungsfähigkeit möglich machen", „zur gleichmäßigen Erfassung der 
persönlichen Leistungsfähigkeit geeignet sind" u. s. w. In den Mo- 
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liven des Entwurfs vom 8. October 1869 (p. 133 der bezüglichen Anlagen 
Bandes - Actenstück 13) heißt es: „Während die Classensteuer den über
wiegend größten Theil der steuerpflichtigen Bevölkerung nach einem völlig 
zutreffenden Verhältnisse zur Leistungsfähigkeit der Steuer- 
pslichügen zu den allgemeinen Staatslasten heranzieht, hat dieses Ziel 
bei der classisicirten Einkommensteuer ungeachtet aller auf eine dem wahren 
Sinne des Gesetzes entsprechende Veranlagung gerichteten Bestrebungen nicht 
erreicht werden können. Die Einkommensteuer ist vielmehr in hohem 
Maaße ungleichmäßig uud ungerecht veranlagt" rc.

28a) Anlagen Band XIV, Landtag (1863). Anlage 34 x. 125 ff. 
(vergl. auch unten AnMerk. 23 zu Capitel IIO.

29) Vergl. übrigens Anmerkung 26 hier. Das Project jener Schei
dung ist auch nicht ganz neu. Man solle sich hüten — wurde z. B. von 
Dr. Wolf auf dem volkswirtschaftlichen Congreß von 1872 in Danzig 
ausgeführt — (Verhandlungen p. 20) das, was man für gewisse öffentliche 
Leistungen an die Gemeinde oder den Staat bezahle, als „Steuer" aufzu
fassen. Die Bezahlung für die Befriedigung wirthschaftlicher Bedürfnisse 
könne nie als Steuer aufgefaßt werden u. s. w. Dabei verwahrte sich Wolf 
allerdings hauptsächlich dagegen, daß man das „Schulgeld" als Steuer an
sehe, während es doch in der That weder Steuer, noch Beitrag in dem 
unten im Texte erörterten Sinne, sondern ohne Zweifel Gebühr ist, da 
ihm ja ganz bestimmte Gegenleistungen entsprechen. Daß diese Gebühr ent
richtet werden muß (im Falle des Schulzwangs), ändert an sich nichts. Es 
tuns sen viele Gebühren entrichtet werden, in Vormundschaftssachen, Erb- 
schastssacheu, Strafproceßsachen rc.

29 u) Denn auch die Gebühr bemißt sich nach den dem Einzelnen ge
währten Vortheilen resp, dem Maaße seiner „Kostenprovocation" (wie weit 
nach dem einen oder dem andern Maaßstabe - sei hier dahin gestellt-. 
Von dem „Beitrag" unterscheidet sich die Gebühr durch noch specielleres, 
individuelleres Anpassen an die bezüglichen Verhältnisse.

30) Eingehenderes über jene Doppelnatur der Ausgaben giebt der jetzige 
Oberbürgermeister von Stuttgart, Hack (a. a. O. im Jahrg. 1872 der 
Tübinger Zeitschrift p. 474 ff.). Insbesondere aber ist in dieser Beziehung 
z. B. die von dem Abgeordneten von Ern st Hausen (jetzigem Präsidenten 
von Nieder-Elsaß, früherem Regierungspräsidenten zu Königsberg in Pr. 
und einstigem commissarischen Oberbürgermeister dieser Stadt) am 12. No
vember 1869 — bei Gelegenheit der Verhandlungen über die Kreisordnung 
im preuß. Abgeordnetenhaus gehaltene Rede (p. 475 ff. der Landtags
berichte) von Bedeutung: „Ich finde", sagte derselbe mit Beziehung auf 
die von der Regierung vorgeschlagene Bestimmung, daß zu den Kreislasten 
fortan die Grund- und personale Classen- und Einkommensteuer in einem ge
wissen Verhältnisse zu einander durch Zuschläge herangczogen werden sollten. — 
„Ich finde, daß die Regierungsvorlage den beiden Forderungen — der mög
lichsten Fixirung eines Steuerfußes und der Freilasiuug mies angemessenen 
Spielraums — in der besten Weise gerecht wird. Sie setzt die Beständigkeit

Schriften VM. — Prvgr. Einkommensteuer. 14 
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in die Classen- und Einkommensteuer und das mit Recht, denn 
die Leistungsfähigkeit muß immer das oberste Besteuerungs
princip bleiben; die Beweglichkeit dagegen legt sie in die Grund- 
und Gewerbesteuer. Wir kommen nun hierbei allerdings auf die 
Principien nnd darin gebe ich dem Herrn Abgeordneten Grundrecht Reckt: 
von Principien muß man ausgehen. Es giebt nun, wie Jedermann weiß, 
zwe i Sten erprin cio ien: das eine beruht auf der Leistungsfähigkeit, 
baS andere beruht auf Leistung und Gegenleistung. Beide Principien 
kommen gleichmäßig in unserem Staatsleben zur Anwen
dung. Wollte man das eine oder das andere ausschließlich zur Anwendung 
bringen, so würden dadurch die größten Mißstände hervorgebracht werden. 
Der Herr Abgeordnete Grumbrecki hat uns nun eine Theorie vorgeführt, von 
Ler ich boffe, daß sie in diesem Hause wenig Freunde finden wird. Der 
Herr Abgeordnete hat den Staat und die Gemeinde gegen- 
überg estellt; der Staat soll nach seiner Meinung vorzugs
weise die idealen Zwecke, der Kreis ausschließlich wirth 
schaftliche Zwecke verfolgen. Hieraus folgert der Herr Abgeordnete, 
daß die Besteuerung im Staate ausschließlich auf der Leistungsfähigkeit und 
im Kreise nnd in der Gemeinde ausschließlich auf Leistung und Gegen
leistung beruhen soll. Es ist mir nun nicht unbekannt, daß diese Theorie so
wohl in der Presse, als auch in volkswirchsckaftlichen Kongressen eine gewisse 
Rolle gespielt hat, allein sie ist bisher nickt m die Praxis gedrungen nnd 
darüber freue ich mich. Meine Herren, ich werde stets die Meinung 
vertreten — und die Praxis giebt mir darin Recht — daß Staat 
und Gemeinde Geschöpfe von demselben Fleisch und Blut 
sind, die beide wesentlich dieselben Zwecke, wenn auch nach 
ihren Kräften verschieden, verfolgen. Der Staat verfolgt weder 
ausschließlich ideale, noch die Gemeinde ausschließlich wirtschaftliche Zwecke. 
Oder sind es nicht ideale Zwecke, um derentwillen auch die kleinste Land
gemeinde ihr Schulsystem unterhält, uud nm derentwillen die größten Ge
meinden, wie z. B. Berlm, Gymnasien und Realschulen gründen? Und 
sind es nicht anderer sens reale, wirth schaftliche Zwecke, um derenwkllen 
der Staat Häfen, Eisenbahnen und Chausseen baut? Unsere großen Städte 
sind denn auch keineswegs der Meinung, daß sie lediglich wirthschaftliche 
Verbände seien und fußen die Besteuerung ihrer Mitbürger keineswegs auf 
den Grundsatz der Leistung und Gegenleistung. Die Stadt Berlin z. B. 
hat nicht> als jüngst eine Vermehrung ihres Einkommens nöthig wurde, die 
Haus - oder Miethsteuer erhöht, sondern sie hat eine communale Einkommen
steuer eingeführt; ebenso hat die Stadt Königsberg nie daran ge
dacht, den Grundbesitz zu besteuern, sie erhebt ihre Ein
nahme fast lediglich durch die Mahl- nnd Schlachtsteuer und 
durch eine communale Einkommensteuer, und so könnte ich 
Ihnen noch viel kleinere Städte nennen, die niemals daran 
denken, ihre Einnahme durch eine Besteuerung des Grund
besitzes zu erheben, die vielmehr lediglich eine communale Einkommen
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steuer eingeführt haben. Auch sind mir die Worte des Oberbürgermeisters 
von Danzig noch erinnerlich, der, als ihm ein Stadtverordneter die Theorie 
von den wirtschaftlichen Verbanden und von Leistung und Gegenleistung 
vortruH, erwiderte, er würde sich dafür bedanken, Borsttl/cr einer Stadt zu 
sein, dre sich auf den Standpunkt einer Actieugesellfchaft erniedrigen wolle, und 
die man ihrer idealen Zwecke entkleide. Ich zweifle nicht, daß er hierin die 
Zustimmung aller städtischen Verstände finden wird, deren Selbstständigkeit an 
der Hand der Steinschen Gesetzgebung gereift ist. Nack den Vorträgen der 
Herrn Abgeordneten für Osnabrück und Harburg sollte man allerdings 
glauben, daß dort eine andere Ansicht herrscht. Es scheint als wenn 
man die Städte dort auffaßt wie Fabriken, die etwa 
Straßenpflaster, Brunnenwasser, Gas und dergleichen 
fabriciren. Sollte dem so . sein, so hoffe ich, daß wir uns von einer 
solchen Ansicht nicht austecken lassen werden. -- Meine Herren, hiernach 
komme ich zu dem Schluß, daß in der Besteuerung des Kreises, wie des 
Staats beide Principien, sowohl die Leistungsfähigkeit, 
als Leistung und Gegenleistung, gleichzeitig zur Anwen
dung kommen müssen, und ich komme hierzu nicht, wie der- Abge
ordnete Miquol, aus Eonnivenz gegen die Schwachheit der 
Menschen, sondern aus Princip; aber ich stelle die Betastung der 
Classen- und Einkommensteuer an die Spitze, weil die Leistungsfähigkeit das 
oberste Princip der Besteuerung ist, und ich bin keineswegs der Meinung, daß 
die Heranziehung der Grund - und Gebäudesteuer stets nach denselben Procem- 
sätzen erfolgen muß, u. s. w. (vergl. auch oben Anmerkung 14).----------

Wie sich im Einzelnen das Verhältniß von wirthschaftlichen und öffent
lichen Ausgaben einerseits im Staat und andererseits in der Gemeinde ge
staltet — das ist natürlich bei der Flüssigkeit jener Begriffe schwer festzu
stellen. Doch giebt es für einzelne Länder in der That Versuche derartiger 
Feststellungen oder doch statistische Erhebungen, die zu solchen Versuchen be
nutzt werden können. So betrug in Würtemberg nach dem oben schon 
erwähnten Aufsatz: Die Gemeinde-, Stiftungs- und Amlskörperschaftsver- 
waltung (Jahrgang 1870 der Württemberg. Jahrbücher) p. 219 in dell ersten 
sechziger Jahren dieses Jahrhunderts:

der Gesammtbetrag der jährl. Gemeindeausgaben 7,064,721 fl, 
der Staatsaufwand (m4to) ...... 15,727,547 fl.

in Summa 22,792,268 fl
Davon sielen — was zunächst die „wirthschaftlichen" Ausgaben 

betrifft —
1) an Ausgaben für kandwirthschaft (Faselviehhaltung, Feldwegregulirung, 

Feldpolizei rc.): 512,483 fl., und davon
79X (4Y3,393 fl.) auf die Gemeinden und
21 - (109,090 fl.) auf den Staat;

2) auf Straßen, Wege, Brücken, Stege rc.: 2,241,412 st., und davon 
71X (1,598,539 fl.) aus die Gemeinden und
29 - ( 642,873 st.) auf den Staat;

14*
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3) aus Fluß- und Uferbau- 125,663 fl., und davon
57X auf die Gemeinden und
43 - auf den Staat.

Dagegen endlich
4) auf Beförderung von Gewerbe und Handel und davon nur

44X auf die Gemeinden und
56 - auf den Staat.

Andererseits — was die öffentlichen Zwecke betrifft, so trugen 
z. B. zu den Kosten der Medici nalpolizei in Württemberg die Ge
meinden 56 X (!), der Staat nur 44 X bei, zu Armenzwecken die Ge
meinden 87 X, ber Staat 13 X u. s. w.----------

Einen Vorschlag, Ausgaben der beiden gedachten Arten so von einander 
zu trennen, daß für jede derselben besondere Einnahmen erhoben würden, 
enthielt der Antrag von Gr um brecht, in die preußische Kreisordnuug, be
züglich der Aufbringung der Kreislasten, folgende Bestimmung aufzuuehmen:

„Durch Zuschläge zu der Classen- und classificirten Einkommensteuer, 
beziehungsweise der Mahl- und Schlachtsteuer, find die durch die Ver
waltung, die Sorge für Personen und die Kriegsleistungen 
Veranlaßten Kreisausgaben, alle übrigen durch Zuschläge zu der Grund- 
und Gebäudesteuer zu bestreiten.

Neben diesen Steuern kann zu den letzteren Ausgaben die Gewerbe
steuer bis zur Hälfte des Procentsatzes, mit welchem die Grund- und 
Gebändesteuer belastet wird, herangezogen werden. Ausgeschlossen von der 
Heranziehung bleibt die Gewerbesteuer vom Hausirgewerbe." (Verhandlung 
des preußischen Abgeordnetenhauses vom 11. November 1869 p. 444 der 
Berichte.)

Dieser Vorschlag würde nicht angenommen, und überhaupt hat eine 
Trennung der beiden hier in Rede stehenden Kategorieen von Ausgaben in 
der gedachten Art bisher fast nirgends Verwirklichung gefunden. Abgesehen 
von den Ausnahmefällen der im Eingänge dieses Capitels näher charakterisir- 
ten Art: der Genossenschaftsausgaben (in Baden), der Jnteressentenchausseen 
n. s. w. werden die Staats- und Gemeindeausgaben im Allgemeinen ohne 
Rücksicht, ob sie in diese oder jene Kategorie von Ausgaben gehören, ans 
den gemeinsamen Einkünften der öffentlichen Cassen gedeckt, und nur im 
Großen und Ganzen wird bei der Wahl der Einnahmequellen darauf Rück
sicht genommen, ob mehr Ausgaben „wirtschaftlicher" oder mehr Ausgaben 
„öffentlicher Natur" in Frage stehen.

30^) Besonders gedruckt. Dresden 1871.
31) p. 179. Bd. VII der Vierteljahrsschrift.
32) Dieselben lauteten nach x. 159 a. a. O. zu 2 und 3 :
2) Den an eine Steuer für die Bestreitung der allgemeinen Communal- 

bedürfnisse zu stellenden wirthschaftlicheu Anforderungen entspricht weder das 
Octroi, noch die Einkommensteuer, weil beide die Steuerkraft der 
einzelnen Communalangehörigen ohne Rücksicht auf das
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Verhältniß, in welchem ihnen die Leistungen der Commune 
zum Vortheil gereichen, in Anspruch nehmen;

3) Nach dem Grundsatz, daß die Leistung der Gegenleistung so 
weit nls möglich anzupassen ist, empfiehlt sich für Communen eine Be
steuerung des Grundbesitzes resp, der Miethen. —

Die Beschlussfassung wurde ausgesetzt, da diese Thesen, wie bemerkt 
werden muß, auf manchen Widerstand stießen.

33) i). 239. Bd. XI. a. a. O.
34) z. B. auf dem 13. voltswirthschaftlichen Congreß (1872) in Dan

zig vergl. Verhandlungen p. 17 ff. — ähnlich wie Böhmert in der 
unten wiederzugebenden Auslassung sprach sich Wolff aus: Wenn man 
das Schulgeld eine Steuer nenne, sei es auch Besteuerung, zu verlangen, daß 
die Kinder von ihren Eltern erfährt würden u. s. w. Böhmerr selbst 
aber sagte: Wäre der Satz richtig, daß der Unterricht unentgeldlich sein müße, 
dann müßte der Staat auch für Bekleidung, Ernährung und 
andere Bedürfnisse sorgen, denn der Sraat habe an gut genährten 
Bürgern fast eine noch größeres Interesse, als an wohlerzogenen. Es würde 
dies zum vollständigen Commnnismus führen rc. (p. 31).

35) So weit sich von solcher Schule überhaupt sprechen läßt. Die 
Gerechtigkeit gebietet es, zu bemerken, daß gerade von Leuten, die man als 
Führer jener Partei anzusehen pflegt, z. B. solchen Ansichten wie den ge- 
dackuen Böhmerts über Schulgeld und Communismus yuf dem Dan
ziger volkswirthschaftlichen Congreß (vergl. Verhandlungen desselben x. 34) 
rechi scharf entgegengetreten ist. So sprach sich Oppenheim dahin ans: 
Wenn er in seiner Resolution sage, die Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts 
widerspreche nicht den Grundsätzen der Volkswirthschastslehre, so wolle er 
damit noch nicht den Satz aufstellen, daß die Wissenschaft der Volkswirth
schaft unter allen Umständen die Unentgeltlichkeit fordere, sondern er 
wolle damit nur betonen, daß die Principien der Nationalökonomie die 
Unentgeltlichkeit des Volksschulunterrichts jedenfalls gestatten. Er statuire 
überhaupt nirgends einen Widerspruch zwischen dem, was öffentliches Recht 
und sittliches Gefühl, und dem, was die wissenschaftliche Nationalökonomie 
fordere, und er denke, daß ein solcher Widerspruch auch hier nicht ermittelt 
werden könne. Der Widerspruch würde nur dann vorhanden sein, wenn 
der Grundsatz vom- Entsprechen der Leistung und Gegen
leistung auf die Beziehungen des öffentlichen Lebens ebenso 
unbedingt anwendbar wäre, wie auf Handel und Wandel im Privat
verkehr. Wenn für jede einzelne Leistung des Staats auch gleich das volle 
Aequivalent in baarem Gelde zu entrichten wäre, dann wäre allerdings die 
Unentgeltlichkeit des Volksschulunterrichts eine Abweichung vom herrschenden 
System des öffentlichen Rechts und eine schreiende Ungerechtigkeit. Dem sei 
aber nicht so; eine Durchführung jenes Grundsatzes in öffent
lichen Dingen wäre die Auflösung des Staates; alle Grund
lagen des Heerwesens, oer Rechtspflege, des Armenwesens, des Schutzes im 
Auslande, der öffentlichen Gesundheitspflege, des höheren Unterrichtswesens, 
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das ganze Steuersystem beruhte nicht auf einer, gleichsam 
Hug nm Zug geschehenden Ausgleichung einzelner Leistungen 
und Gegenleistungen, sondern auf der allgemeinen Voraussetzung, daß 
der Staat ein organisches Ganzes sei, dem Alle ihre Graste nach einem 
idealen Verhältnisse zu widmen haben. Was der Staat dem 
Einzelnen leiste, sei eme incommensurable Größe und unmöglich in bestimm
ten Quantitäten zu berechnen. Es bandle sich also nicht darum, ob der 
Wohlhabendere mehr Vortheile aus der Culturgenleinschaft des Staates 
ziehe als der Aermere, sondern darum, daß er zur Erfüllung 
der Staatsaufgaben und Zwecke mehr leisten könne l!), ohne 
daß der Einzelne oder das Ganze durch die Leistung selbst geschädigt würde. 
Selbst in der Communalbesteueruug lasse sich das Princip von Leistung 
nnd Gegenleistung nirgends einheitlich durchführen. Die Frage im speciellen 
Falle müsse also lauten, ob die Volksschule zu dielen allgemeinen 
Ausgaben gehöre und wenn das unbesirüten der Falt sei, auf welche 
Weise die Mittel zur Erhaltung derselben am besten, das heißt, am minde
sten drückend und am meisten zweckentsprechend aufgebracht werden können 
rc. — Die sittliche Pflicht des Staats dem Schulwesen gegenüber und 
die hieraus sich ergebenden Conlequenzen betonte tressend insbesondere Ober- 
bürgerurccher Winter aus Danzig.

36) In der Schweiz geschieht das bereits hier und da.
36 rr) vergl. Anmerkung 35.
37) Ebenso anscheinend auch z. B. in den rheinischen Industrie

städten, auf deren große Steuerlast unten zurückgekommen werden wird.
38) Die folgenden Zahlen sind der Zeitschrift des köngl. preuß. statisti

schen Bureau entnommen. Dergl. Jahrgang 1863 x. I ff. und 1871 p. 
145 ss. (Blenck: Beiträge zur preuß. Staats- und Communal-Finanz- 
Statistik).

39) Eine Ausnahme macht das Gesetz für größere Städte, indem tz. 
69 bestimmt: „die Vorschriften des vorhergehenden Parapraphen finden auf 
die Städte mit mehr als 6000 Einwohnern keine Anwendung, hinsichtlich 
der übrigen Städte, m welchen sich collegialische Staatsbehörden befinden, aber 
nur in der Art, daß die Umlage, bis zu deren Betrag die Gemeinde beige
zogen werden kann, in jedem der im vorhergehenden Paragraphen erwähnten 
sieben Fälle um 1 Fr. von 100 fl. Steuercapital höher berechnet wird.

Eine gleiche Erhöhung um 1 rc. von 100 fl. Steuercapital kann auch 
bei andern Gemeinden verfügt werden, wenn dieselben nach ihren gewerb
lichen oder sonstigen Verhältnissen als dazu vermögend erkannt werden, wo
gegen im umgekehrten Falle auch eine verhältuißmäßige Erniedrigung verfügt 
werden kann." Bergl. dieses Gesetz, besten Abänderung übrigens auf Grund 
des Rezierungsentwurfes vom 14. November 1873 vorbereitet wird, in 
der Sammlung: Badisches Bür^erbuch von Wieland. 2. Aust. 1871.

40) Vergl. über die bezüglichen französisch-rechtlichen Bestimmungen 
insbesondere I'ournicr: ^rrnt^ ckes cwotridutiorw 6ir<ret6L (I'ariL 1863) 

x. 397. Otmp. VIII I)(s oeutimes aäckitiou^is ete.
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41) Der andern Gründe, welche eben Dasselbe gebieten, ist oben 
schon bei Berührung der Reform des badischen Communalsteuerwesens ge
dacht (im ersten Capitel).

HI. Zusätze und Quellennachweise zum dritten Capitel.
1) Look V. Okap. II. Aehnlich identificireu heure sehr Viele dieEin- 

lommensteuer mit der Steuer nach der Leistungsfähigkeit; vergl. auch z. B. 
Knapp a. a. O. (Ertrags- und Einkommensteuer. Leipzig 1872 p. 
8 oben.)

2) p. 504 des Berichts der Deputation (Referent Or. Gensel): die 
Majorität war anderer Ansicht. Man kann — so lautete die Ausführung — 
mit oder ohne Vorbehalt zu Gunsten der Vermögenssteuer das Einkommen 
als einen brauchbaren Maaßstab der Leistungsfähigkeit annehmen und dabei 
doch zugeben, daß gewisse Einschränkungen — unerläßlich sind. Das ist 
„keine Verleugnung des Principes, sondern eineCorrectur der 
Fehler, welche die Unvollkommenheit des Maaßstabs mit 
sich bringt." Diese Worte, die dem Verfasser zu Gesicht kamen, nachdem er 
seine bezüglichen Ausführungen schon vollendet, ist er Wort für Wort zu 
unterschreiben bereit. Vergl. übrigens schon oben die Mittheilungen aus den 
Referaten über das Project einer badischen Einkommensteuer von 1874.

2 a) vergl. Perroux: Die franz, dir. Steuern (deutsch von Joppen). 
Straßburg 1874 x. 1.

3) Vergl. die bekannten Sammlungen von Verfassungsurkunden von Pölitz 
(1832 ff.) und Schubert (2 Bde. 1848).

4) Vergl. die allerdings zum Theil schon antiquirte Sammlung: Bundes
verfassung der schweiz. Eidgenossenschaft nebst sämmtlichen, in Kraft stehenden 
Cauwnsverfassungen nach offic. Text. Freiburg in d. Schweiz. 1866. 
nebst 2 Nachträgen. Die bezüglichen neueren Verfassungsurkunden verdanke 
ich der Güte der schweiz. Regierungen

5) Ueber die bekanntlich sehr schwierige Auslegung dieser Gesetzesstelle 
(43. Msahcth. Oap. II. K. 1): „to raise r^cokl^ or otherwise (d^ 
taxation ok ovcr^ inhabitant, parson, vicar and other, anä ok cvcr^ 
occupier ok lauäs, houses, tithes, coalmines or saleable unäer^ooäs 
in the saiä parish in such competent sum anä sums ok mone^, as 
the^ shall think Lt) a convenient stock ok Lax etc..., anä also com
petent sums ok move^..., to de xathereä out ok the same parish, 
ueeoräinx to the ability ok the same parish;" d. i. wörtlich: „zu be
schaffen wöchentlich oder sonstwie (durch Abschätzung von jedem Einwohner, 
Pfarrer, Dicar und anderen und von jedem Inhaber von Ländereien, Häu
sern, Zehnten, Kohlengruben, oder verkäuflichen Niederwaldungen in dem 
genannten Kirchspiele in solchem hinreichenden Betrage oder Beträgen von 
Geld, als sie für gut befinden) einen angemessenen Vorrath von Flachs u. s. w., 
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Äkd desgleichen hinreichende Summen von Geld. ., welche erhoben werden 
aus^MsÄben Kirchspiel (nach der Leistungsfähigkeit desselben Kirchspieles)", — 
und die Geschichte dieser Auslegung vergl. außer Gneist insbesondere auch 
Kries: Zeitschrift für Staarswissenschast. Bd. IX. (1855) Heft 1 u. 2, 
und Kries: die engl. Armenpflege. Berlin 1863. 9. 113 ff. u. 132 ff. 
Diese Geschichte imeressirt hier insbesondere auch insofern, als sie den Unter
schied zwischen Steuer according to tk« ability und Einkommensteuer recht 
deutlich zu Tage treten läßt.

5 al Eine gute Sammlung der Einkommensteuergesetze der Jahre 1848 ff. 
enthält das Werk: das engl. Einkommensteuergesetz rc. München 1853 (von 
F. A v. L.).

6) Irsitd des impots. 1. IV. 1867. p. 436.
6 a) Die in Folgendem citirten dänischen Gesetze verdanke ich der Ge

fälligkeit des deutschen Generalconsulats zu Kopenhagen , Dr. die ich hier
mit meinen besten Dank sage.

7) Aus Amerika haben nur einige Gesetze und Gesetzentwürfe mir un
mittelbar Vorgelegen (New-Bork und Rhode-Island). Die meisten bezüg
lichen Angaben sind dem empfehlenswerthen Sammelwerke: State of Xe^v- 
Vorlc: lieport of tire state assessment la^s dp tbe joint select eom- 
mittee. ^Ibanv 1863, entnornnren. Einzelne der hieraus gegebenen Be
lege mögen inzwischen schon amiquirt sein. Bergt, übrigens auch report 
(1871) und second report (1872. Ubanz') of ttte commissioners to 
revise tbe la>v8 for tbs assessment and collection of taxes.

8) Die schweizerischen Gesetze über Einkommens-, Vermögens-, Kopf- 
und Militärpflichtersatzsteuer sind mir mit der größten Bereitwilligkeit von 
den schweiz. Regierungen ohne Ausnahme übermittelt. Hierfür sage ich mei
nen verbindlichen Dank.

8a Nur müssen nach Art. 9 des Gesetzes wenigstens 1^ Fr. ge
zahlt werden.

9) Das jetzt geltende Gesetz von 1865, über welches die sehr ein
gehende Darstellung und Beurtheilung von Scheel (Jahrg. 1874 der Jenenser 
Jahrbücher) zu vergleichen ist, ist von solchen Mängeln frei. Uebrigens ent
hielt jenen, im Tept bezeichneten Zusatz, wie ich mich nachträglich überzeuge, 
schon das Project von 1847.

10) Bocke: Geschichte der Steuern des brit. Reiches, p. 505 ff.
11) Cariou: liistoire des impöts Aeneraux sur la propriety. 

1856 p. 61.
12) karieu: a. a. O. p. 56 und 57:
„I«6s deduction^ snr la fortune, suivant le nomdrtz des personnes 

reu ui es dans la vie commune de la tamille, so serai ent anssi operdes 
d'apres une progression ealculee en seas inverse de cells hui rd^is- 
sait de l'impot et comme pour l'adoucir. On aurait ajoute eu ell'et 
au nomdre reel des tetes deduites une töte de plus au deuxieme de^ 
^rd dv fortune, deux tötes de plus au troisiemo de^re, et ainsi de 
suite jusgu'au dousieme de^re. I,a deduction ne so serait plus operde
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Lu rests it raison äv 200 Lorias par tete, oomme L'apres Io oatasto 
Le 1427, mais sur Is pioä äe 150 Lorins. II pars.it aussi gue I'on 
proposal 6o eomptor an u ombre Les totes los oataats gui avaiont Le- 
passo llägo äo äoux aas, au lieu Le I^uoionao limits Ls äix-Luit aas."

13) a a. O. p. 93.
14) Abgedruckt in Hirlh's Annaler», Jahrg 1374, auch in der Tübinger 

Zeitschrift, Jahrg. 1872, p. 462 ff., in dem Aussätze von Hack: für Re
form des Gemeindesteuerwesens in Württemberg

15) Bergt, die für die Steuergeschichte bemerkenswerthe Abhandlung: 
die directen Steuern in Hamburg, im Heft III. der Statistik des Ham
burger Siaats. Hamburg 1871. p. 139 ff. Ob 'm den genannten Ge
setzen der Begriff „zahlreiche Familie" näher bestimmt war, ist dort nicht 
ersichtlich. Es scheint nicht der Fall gewesen zu sein.

16) Lie bezüglichen Gesetze von Lübeck, Bremen, Braunschweig, Hessen, 
Oldenburg, Altenburg, Weimar rc. haben mir unmittelbar Vorgelegen, zum 
größten Theil auf Ersuchen von den betreffenden Regierungen mit großer 
Bereitwilligkeit mir übermittelt. Für diese Gefälligkeit sage ich an dieser 
Stelle meinen verbindlichen Dank.

17) Vergl. Kollmann, Einkommensteuer in Lübeck in Bd. XIV der 
Jenenser Jahrbücher (1870. I. p. 96 ff.).

18) Das neueste dieses Gesetz ändernde Gesetz vom Sommer 1874 lag 
mir leider nicht vor. Anscheinend schließt es sich im Wesentlichen an die 
Bestimmungen der alten Schoßordnung an.

19) Im Sommer 1874 geschrieben. Der bezügliche Entwurf, von 
der II. Kammer amendirt, liegt noch der Commission der I. Kammer vor. 
Inzwischen ist der Landtag vertagt.

19 :r) Vergl. über diese Vennögensverhältnisse den Aufsatz: Gemeinde
vermögen und -Haushalt in Sachsen, p. 97 ff. der Zeitschrift des t. sächsischen 
statist. Bureau. 1868.

20) Ich komme hierauf unten zurück. Der bezügliche 8- 7 des Gesetzes 
lautete: „Die Steuer wird in 3 Hauptclassen und in jeder Hauptclasse nach Ab
stufungen erhoben, in welche die einzelnen Steuerpflichtigen unter Berücksichtigung 
der für die Hauptclassen gegebenen allgemeinen Unterscheidungsmert male einer
seits, andererseits aber unter Berücksichtigung ihrer gesammten Verhältnisse und 
der durch diese bedingten besonderen Leistungsfähigkeit einzuschätzen sind.

Die niedrigste (erste) Hauptclasfe umfaßt im Allgemeinen diejenigen 
Grundbesitzer und Gewerbtreibenden, welche nach dem Umfange und der Be
schaffenheit ihres Besitzthums oder Gewerbes durch das hiedurch gewährte 
Einkommen nicht selbstständig bestehen können mid sich daher noch Nebenver
dienst, namentlich durch Tagelohn oder diesem ähnliche Lohnarbeit suchen 
müssen; außerdem die gewöhnlichen Lohnarbeiter, die Handwerksgesellen, das 
gewöhnliche Gesinde und die Tagelöhner.

Zur zweiten Hauplclasse gehören diejenigen kleineren Grundeigenthümer und 
Gewerbetreibenden, welche von dem aus ihrem Besitzthume oder Gewerbe 
ihnen zusließenden Ertrag schon selbstständig zu bestehen im Stande sind" rc.
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21) Ich entnehme die folgenden Notizen dem Material, das mir von 
den preußischen und sächsischen Städten (über 10,000 Einwohner) auf mein 
Ersuchen in freundlicher Bereitwilligkeit zur Herstellung deutscher communaler 
Finanzstatistik, insbes. einer Statistik des Communaleinkommeusteuer^ 
übermittelt ist. Das später eingehender zu verarbeitende Material enthält 
theils Antworten auf gestellte Fragen, theils die bezüglichen Steuer-Regulative 
und Verwaltungsberichte. Lücken in diesem Material habe ich, soweit thunlich 
durch Privatcorrespondenz zu ergänzen gesucht. Doch hat es dessen bei der 
großen Bereitwilligkeit der ersuchten Stadträthe und Magistrate — für die 
ich denselben hienüt meinen sehr verbindlichen Dank jage, nur in seltenen 
Fällen bedurft.

22) So z. B. in Lückenwalde (nach dem Regulativ vom 15. December 
1865) und nach dem unten noch zu Bemerkenden in Stettin.

22a) Warum die großen Städte, wie Dresden, Leipzig, Zwickau 
rc. hier nicht in Betrachtung kommen, ist schon oben bemerkt. Leipzig 
bereitet übrigens nach von dort mir zu Theil gewordener gefälliger Nach
richt, bereits ein Communaleinkommensteuer - Regulativ vor.

23) Ihre Mittheilung und die der im Folgenden citirten Gesetzes- 
motive verdanke ich ebenfalls der äußerst dankenswerten Gefälligkeit der 
oldenburgischen Regierung (Bergl. Anmerk. 16).

28 a) Vergl. dieses und die folgenden Gesetze in dem schon citirten 
Werke das englische Einkommensteuergesetz rc. München 1853.

24) Vergl. Deputationsbericht der sächs. II. Kammer von 1872 p. 
3288 der Mittheilungen über die Verhandlungen rc. Jene Steuer wird dorr 
Classensteuer genannt. Natürlich dachte man dabei aber nicht an eine sich 
— gleich der früheren oldenburgischen und preußischen Steuer dieses Namens 
an die Classenunterschiede der Bevölkerung anlehnende Steuer, sondern an 
eine besondere Art Einkommensteuer in dem im Text näher dargelegten Sinne 
ähnlich der heutigen Classensteuer.

24 a) Vergl. oben Anmerkung 19 über den jetzigen Stand dieser Sache 
(auch Capitel I. hier).

25) Vergl. Chlupp von Chlonau, svstemal. Handbuch der dir. Steuern 
rc. 4. Ausl. Wien. 1873.

25 a) Die sonst so ausführlichen Motive (Bd. II. Wien 1874) er
wähnen auffallender Weise dieses Punktes überhaupt nicht. Bergl. auch oben 
Anmerkg. 26. zu Capitel II.

26) Bergl. diese z. B. in Schimmelpfennig: directe Steuern in 
Preußen. Bd. II. (Berlin, 4. Ausgabe 1859).

26 a) Obwohl, wie oben schon erwähnt ist, die gesetzgebenden Factoren 
bei den Verhandlungen über dieses Gesetz nicht nur die Natur jener Steuer 
als Einkommensteuer anerkannt, sondern auch einzelne vorgeschlageue Abände
rungen derselben gerade mit Rücksicht auf diese Natur abgelehnt haben. Tas 
neue Gesetz befindet sich auch in Hirthes Annalen: Jahrg. 1874 Nr. 7. 
Materialien zu einer Reichseinkommensteuer Nr. HI. x. 927 ff.
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27, Vergl. oben Anmerkg. 20.
28) Vergl. z. B. Schimmelpfennig a. a. O. p. 29. (Sch. gehört 

zu den verbreitetsten Handbüchern in Sachen der preußischen Skeuerpraxis/ 
und Senrrup (Geh. Oberfinanzrach und Vortragender Rath im k. Finanz
ministerium): das Gesetz betreffend die Einführung einer Classen- und 
classificirten Einkommensteuer vorn 1, Mai 1851 5. Äufl. 1867. p. 107 f.) 

S. giebt ebenso wie Sch. eine Abstufung von Einkommensclassen bis zu dem 
Betrage von 100 Rth. und darunter, und nimmt hiebei auf ein (übrigens 
nicht mitgetheiltes) Rescript des Finanzministeriums mid des Ministeriums 
des Innern oom 31. Mai 1864 Bezug. Indessen ist von Seiten des 
Finanzministeriums neuerdings m Abrede gestellt, daß durch Rescript solche 
Einkommensabtheilung vorgesehen sei.

28 a- Tie Aufnahme jener Worte in das Gesetz Seitens der Commis
sion des Abgeordnetenhauses ging aus der Absicht hervor „den Veranlaguugs- 
behörden einen festen Anhalt zu gewähren und die Angelegenheit der 
Regelung durch Ministerial Instruction zu entziehen." (Comissionsbericht 
vom 15. Februar 1873 tz. 7).

29) Der einzige strittige Fall, der in beiden Werken angezogen ist, 
betrifft die Gehaltsabzüge wegen Schulden durch das Gericht. Auch in diesem 
Fall ist indessen durch das Rescript vom 13. Juli 1853 lediglich auf die 
klaren Worte des Gesetzes Bezug genommen, wonach „nur die Zinsen 
der nachgewiesenen Schulden in Abzug gebracht werden dürfen, die Abzah
lungen an dem Schuldcapital selbst daher nicht zu berücksichtigen sind." (Sen
trup: a. a. O. p. 82 und Schimmelpfennig: Lie preuß. directen 
Steuern Thl. II 1859. 4. Aust. p. 175. Neuere Auslagen dieser Werke 
liegen mir freilich nicht vor).

30) Vergl. in Von den Brin ken: das Gesetz betr. die Einführung 
einer Classen-und classificirten Einkommensteuer 1873 p. 74 ff., deszl. in 
Hirths Annalen Jahrgang 1874 a. a. O.

31) Nasse a. a. O. p. 4.
3l s) Und was zu thun Nasse übrigens auch weit entfernt ist.
32) Gutachten p. 25. Der gesperrte Druck von „gemildert" ist hier, 

wie auch sonst diesseits veranlaßt.
32 a) In dem oben angenommenen Sinne dieses Worts.
33) Die Einkommensteuer, finanzwissenschaftliche Studien zur Reform der 

directen Steuern in Deutschland. Bonn 1872.
33 a) Den hiesür angeführten Gründen vermag ich mich nicht ganz 

anzu schließen. Wenn Held z. B. sagt: „Wer könnte es als ungerecht und 
naturwidrig bezeichnen, wenn etwa der Staat versucht, durch seine Steuer- 
vercheilung an der als unerträglich empfundenen Einkommensvertheilung durch 
den freien Verkehr eine mäßige Remedur anzubringen?" — so heißt das m. 
D. wie schon bemerkt — ein nicht unbedenkliches u. jedenfalls der Steuer 
als solcher fremdes Element in dieselbe hineintragen. Auch daß die Pro
portionalität eine Consequenz des freien imsssr kairs sei, kann ich nicht zu» 
geben. Dieses Princip führt in seinen Consequenzen vielmehr zur Leistung 
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nach den zu empfangenden Gegenleistungen, zum „Beitrag" im obigen 
Sinne, nicht zur „Steuer '.

34) Vergl. insbesondere p. 3, 58, 66 und 72 a. a. O.
34 L) Ich habe mich über diesen Gegenstand an anderem Orte schon 

ausführlicher verbreitet.. (Jahrgang 1872 und 1869 der Tübinger Zeitschrift.)
35) Z. B. bezüglich des s. g. Unternehmereinkommens, vgl. p. 78 ff. 

a. a. O
35^- Unter den von Held ausgestellten 5 Grundsätzen der Besteuerung 

lautet nehmlich der an die Spitze gestellte, dem auch zuvor eine längere 
Ausführung gewidmet ist, so:

1) „Atle Steuern sollen wo möglich nur aus dem Nationaleinkommen 
gezahlt werden" «x. 100). — Was jene Ausführung selbst vetrisft, so scheint 
es mir z. B. ganz und gar hinfällig, daß das Einzeleinkommen nur als 
Antheil am Gesammteinkommen richtig verstanden werden kann (p. 89), oder 
daß wir uns die Erscheinungen der Gütervenheilung richtiger erklären, wenn 
wir auf diesem Gebiete von der Gesammtheit zu dem Einzelnen übergehen 
(p. 70), daß es „nothwendig" ist. das Einzeleintommen als Theil des Gesammt- 
einkommens aufzufassen, «p. 77) u. s. w.

Durch solche Annahmen wird Held denn auch zu jener allerdings zum 
Theil nur hypothetisch ausgesprochenen Rechtfertigung der Ertragssteuern 
geführt, — deren Begründung m. D. ebenso wenig stichhaltig ist. Er sagt 
tp. 186) : „Beide Trenerarren" — 8o. Einkommen- und Ertragssteuern — 
„haben ihre eigenthümlichen Vorzüge in Bezug auf unsere allgemeinen Prin
cipien. Die Enragssteuer ist durchaus gerecht (sic), wenn man davon 
ausgeht, daß die Steuern ein Theil des Nationalein
kommens sind, der dem Staate traft eigenen Rechts ge
bührt." Bon dieser letzteren Annahme scheint Held aber in der That aus
zugehen, denn er fährt fort: „Niemand kann es dem Staat als eine 
Ungerechtigkeit vorwerfen, wenn er demgemäß den einfachen Weg 
wählt, sich durch Belegung der sachlichen Erwerbsquellen einen Theil des 
muihmaßlichen Nationaleinkommens von vornherein zu reserviren. Die Frage 
nach der Vertheilung der Steuerlast unter die Reicheren 
und Aermeren wird hier, wenn nicht ganz gegenstandslos, 
wie bei dem privatrechtlichen Einkommen, so dock weniger dringend. 
Denn eine lange Zeit hindurch bestehende Ertragssteuer wird, wie eine alte 
Accise, ein vorher bekanntes lueruui eessans. eine unvermeidliche Erhöhung 
der Selbstkosten, welche man bei der Wahl der Erwerbsart in Anschlag 
bringt. Dies sind die principiellen Lichtseiten der Ertrags
steuern". (!) (Der gesperrte Druck ist diesseits veranlaßt.) Weiter werden 
dann, nachdem auf die Nachtheile der Ertragssteuern verwiesen ist, die in 
ihrer Neigung zur unveränderlichen Gestaltung und darin bestanden, daß sie 
den „Gedanken der öffentlichen Pflicht Aller" nicht „rein verwirklichten" — 
auch die Nachtheile der „Personal- und Einkommensteuer", gegenüber den 
Ertragssteuern behandelt und mit folgenden Worten dargelegt:

„Dem gegenüber haben Personal- und Einkommensteuern den Nachtheils!), 
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daß die unendlich schwierige Frage nach einen» rechnerischen Verhältniß zwischen 
Steuer und Einkommen, oder allgemeiner gesagt, ökonomisch gemessener 
Leistungsfähigkeit des Einzelnen gelöst werden muß, und daß diese Lösung, 
mag sie ausfallen, wie sie will, niemals Alle befriedigen und niemals so aus- 
fallen wird, daß in unbestreitbarer Weise die beiden Rücksichten gegen die 
Aermeren und Reicheren im denkbar vollkommensten Maaße beobachtet sind" x.

Alles das wird m. D. hinfällig, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß 
das Einkommen des Staats nicht dem Scheinbitde des Nationaleinkommens, 
sondern den Einkommen der Einzelnen zu entnehmen ist, uud es nur in 
Frage kommen kann: Wie hat diese Entnahme in gerechter Weise zu ge
schehen. Dann erscheint es uns nicht als eine „Lichtseite", sondern als bar
barische Ungerechtigkeit, daß bei den Ertragssteuern „die Frage nach der Ver
theilung der Steuerlast unter die Reicheren und Aermeren" — gegenstandslos 
oder doch weniger dringend ist, und es erscheint nicht als Nachtheil, sondern 
als Vorzug, daß bei den personalen Steuern die Frage nach dem Verhältniß 
zwischen Steuer und Leistungsfähigkeit gelöst resp, zu lösen versucht werden 
muß u. s. w. Eine Ausnahme hievon findet nur statt, wenn uralte Grund
steuern thatsächlich und rechtlich zu Reallasten so zu sagen — krystallisirt 
sind. In solchem — an sich sehr seltenen Falle stehen diese Abgaben 
etwa dem Dömänenbesitz gleich, und es kommt dann nicht mehr auf ihr Ver
hältniß zur Leistungsfähigkeit der Einzelnen an. In solchem Falle aber sind 
jene Abgaben auch nicht mehr Steuern, sondern Real lasten und dürfen 
also auch nicht als „Ertragssteuern" den Einkommensteuern in der gedachten 
Weise gegenüberzestellt werden. Was man endlich sonst kur-zweg Ertrags- 
steuern nennt, darf in jener Weise durchaus nicht mit den Grund- und Ge
bäudesteuern in eine Linie gestellt werden. Selbst die Gewerbesteuer, die noch 
die meiste Aehnlichkeit mit ihnen zeigt, ist durch ihre größere Flüssigkeit (jähr
liche Steuerveranlagung rc.), durch den Umstand, daß sie regelmäßig in Weg- 
fuu kömmt, wenn die betreffende Fabrik, Mühle, Anstalt rc. in einem Jahre 
nicht in Betrieb gesetzt ist rc. — himmelweit von jenen Steuern verschieden, 
die in einem Jahrhundert höchstens 2—3 mal veranlagt werden, die unab
hängig von dem Betriebe gezahlt werden müssen rc.

36) p, 86 ff. a. a. L.
37) p. 89 a. a. D. Wegen der „ethisch politischen Bedeutung des 

Steuerzahlens" wird es sogar auf x. 107 geradezu empfohlen „alle die
jenigen zu besteuern, die ein Einkommen von ihrem Standpunkte aus haben, 
ohne daß dies ein Antheil am Gesammteinkommen wäre".

38) p. 95 ff., insbesondere p. 100 und p. 121
39) Daß diese Regel übrigens nur mit Ausnahmen gilt, deutet Held 

selbst an (vergl. auch p. 137). Allerdings Hai er dabei andere Ausnahmen 
im Sinne als Verfasser. — Weiteres hierüber folgt unten im 1. Capitel.

40) Vergl. p. l20 unten und p. 136 unten.
41) tz. 112 ff. Ter Conner zwischen diesem Gedanken und dem der 

Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit wird ni iöllor, nirgends beruht.
42) p. 212.
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43) Im gewissen Sinne kann man freilich sagen: dieser und jener 
Grundsatz stehen in naher Beziehung, der eine ergiebt sich aus dem andern 
Indessen weist Held selbst nicht auf diesen Zusammenhang jener Grundsätze 
hin Er behandelt sie getrennt, den einen zurückweisend, den andern aner
kennend

4 1) Gutachten x. 23.
t 5) Im Gutachten wird nur die Unerheblichkeit dieser Forderung betont. 

In dem größeren Werke wird sie — bei mäßiger Besteuerung der unteren 
Classen — eine „störende Subtilität" genannt und bei ihrer Bekämpfung 
geltend gemacht, daß „es doch in den meisten Fällen besser gelingen wird, das 
nmd'me Einkommen richtig einznschätzeu". Letztere Behauptung halte ich für 
ganz unrichtig. Nichts entzieht sich leichter der Besteuerung als Lapitalbesitz, 
nichts schwerer als Beamtenbesoldungen, Arbeitslöhne rc.

46) p. 24 a. a. O. (im Gutachten).
47) p. 2t) a. a. O.
48) p. 29 f. der siebenten Auslage von 1874, vergl. auch p. 269 ff. 

48 3. Würden dergleichen Fälle ebenso oft zur Cognition der Behörden 
kommen als Steuersachen so würden letztere sich bei den auf jene bezüg
licher. Borlchriften in manchen Beziehungen Raths erholen können, in denen 
sie heute solche Stütze entbehren müssen. Die Frage nach der Berechtigung progressi- 
ver Belastung, höherer Belastung fundirten Einkommens, der Rücksichtnahme auf 
die Zahl der Familienangehöngen mehrerer zur Gewährung von Unter
stützungen Verpflichteter rc. — alles Das würde im Famikenrcchte eine nicht 
minder wichtige Rolle spielen, als heute im Finanzwesen.

49) Freilich nicht in dem Maaße ungerecht, wie oft behauptet wird, 
da ein Theil solcher Steuern im Allgemeinen in der Thai die Natur einer 
vom Besitzer bei dem Grundstückskaufe in Anschlag gebrachten Reallast hat, 
was weiter ouszuführen hier nicht am Orte ist.

50) Ein Mäntelchen wurde dieser trefflichen Ausführung freilich noch 
mit dem Zusätze umgehängr: „und in der hierin (?!) begründeten Ueberzeugung, 
daß es der freien Entwickelung der Berkehrsverhältnisse im Großen und 
Ganzen (wie vorsichtig!) gelingen werde, die daraus entstehenden Ungleich
heiten möglichst (sie!) auszugleichen". Warum sollte aber solche Hoffnung bei 
einer allgemeinen, gleichmäßigen Besteuerung nach der Zahl der Zähne nicht 
auch ausgesprochen werden können?!

IV. Zusätze und Anmerkungen zum vierten Capitel.
1) Die englische Einkommensteuer rc. (München 1853). Einleitung 

x. III.
1a) ^olo^oki: D'imxot our 1e reveuu. ?ari» 1872. p. 17.
2) Ob dies vielleicht unter gewissen Reserven geschehen, erhellt nicht.
2 a) Eine Ausnahme macht z. B. Schaff le, der in seinem Lehrbuche 
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der Progression geneigt ist und über diesen Gegenstand Beachtenswerthes giebt. 
(Das Gesellschaftliche System der menschl. Winhsch. Th. II. f!873^ p. 401 sf.) 
Vergl. unten Anmerkung 40.

3) üistoirv l^impot i?ur le reveuu. p. 149.
3 s) Die bezüglichen Quellen sind die schon oft genannten, für Holland 

beziehe ich mich übrigens auf ?srieu a. a. O. und für die Oberlansitz auf 
Juderch, Rentenste^ier. Dresden 1857, p. 6. Derselbe meint: „DasPrin- 
civ progressiver Besteuerung durchweht bereits seit mehr als 2 Jahrhunderten 
alle diesen Gegenstand betreffenden (deutschen) Reichs und Particulargesetze

4) Zw Einzeüten viel höher, z. B. bei Einkommen von 1400—1600 
Rtblr. auf durchschnittlich 2,80, bei Einkommen von 3200—3600 resp. 
3600—4000 auf durchschnittlich 2,82 resp. 2,84 Procent, dagegen 
z. B. bei Einkommen von 4800 — 6000 Rthlr. auf durchschnittlich 2,67 
Procent ivergl. p. 36 a. a. O. auch Anmerkung 28 zu Capitel III oben).

5) Vergl. außer dem bez. amtlichen Material z. B. auch von den 
Brinken a. a. O. x. 15.

6) Gesetzsammlung 1822. p. 184 ff.
7) Die bezüglichen Nachrichten und Regulative verdanke ich, wie bemerkt, 

der Gefälligkeit der Magistrate, für welche ich letzteren vielen Tank schulde.
8) Wenigstens geschah dies 1872 thatsächlich.
9) Nach dem Königsberger Tarif sind zu zahlen bei einem Eiu-

geganqen. Danach wurden im Jahr 1872 dort folgende Zuschlagssätze 
Staats-, Elasten- und Einkommensteuer erhoben:

kommen von 100 - 2<)0 Rthlr. : 1 Procent
150 200
200— 250
250— 300 2
350- 400 2'!z „
400— 450

// 450— 500 ,,
500—1500 3"- „
über 1500 1

9 a) Nachträglich sind mir die erbetenen Nachrichten aus Viersen zu- 
zur

Stufe 1 n, bleibt frei,
„ 1d und 2 zahlen je 100 Procent 
„ 3 (3 Rthlr.) ,, 250 „
„ „ ) ,, 2,6 „

und den gleichen Zuschlagssatz entrichteten auch die folgenden Stufen der 
Classen und der sämmtlichen Stufen der Einkommensteuer (Regulativ vom 8. 
Jan. 1870). Die Stadt erhob daneben besonders veranlagte Einkommen
steuer von den Forensen rc. (3754 Rthlr.),. und Zuschläge zu der Gewerbe
steuer l2625 Rthlr.) und zur Grund- und Gebäudesteuer (6839 Rthlr.).

10) Vergl. die Steuergesetze für das Königreich Bayern. Würz
burg 1863.

II) Bergt, außer Regenauer, Staatshaushalt rc. auch die Steuer
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gesetzgebung des Großherzogthums Baden. Mannheim 1858 und bez der 
neueren Gesetze: Abschnitt VI. des badischen Burgerbuch. 2 Auflage. 
Heidelberg, 1872.

12) Dieser Entwurf ist allgemein zugänglich gemacht durch den Abdruck 
in Hecht, Das bad. Steuersystem. Mannheim 1874.

13) Das Wörtchen eiroa ist desbalb geboten, weil die in Rede stehende 
Steuer eine classificirte Einkommensteuer werden und hiebei gerechnet 
werden sollte:

Einkommen Von 1500—!800 M. ----- 1500 M.
„ „ 1800—2100 „ ----- 1800 „
„ „ 2100—2400 „ ---2100
„ „ 2400--2700 „ --- 2400
„ „ 2700--3000 „ ----- 2700 „

u. s. w., demnach der Procentsatz der Steuer nicht von dem thatsächlichen 
Einkommen, sondern von dem niedrigsten Einkommen der betr. Elaste be
rechnet werden sollte.

13 a) Weiteres vergl. bei Hack a. a. O. (Tübinger Zeitschrift, 1872).
14) Ich verdanke dieses und die meisten folgenden Gesetze, wie schon 

bemerkt, der Gefälligkeit der betr. Regierungen.
15 ) Bergl. hierüber auch die besondere Ausgabe des Gewerbe- , und 

Persvnalsteuergesetzes des Königreich Sachsen. Dresden, 1803 (mir Nach
trägen von 1868 sf.).

16) Vergl. die nicht bloß für Sachsen beachtenswerlhen Aufsätze: die 
directen Steuern im Königreich Sachsen im Jahrg. 1858 der Zeitschrift d. k. 
sächs. statischen Bureau.

17) Ich verdanke diese und manche im Folgenden benutzte Notizen der 
gef. Auskunft der bezüglichen Behörden.

18) Lehzeu: Hannovers Staatshaushalt. 1853. Bd. I. p. 349 
ff., dazu auch Haußen: die hanuöv. Gesetzgebung über die persönl. directen 
Steuern im Bd. X. des Archivs der polit. Oekonomie. 'Neue Folge p. 
122 ff.

19) Die Braunschweiger, Oldenburger, Bremer und Lübecker Gesetze 
verdanke ich der Gefälligkeit der dortigen Behörden. Das neueste Bremer 
Bermögensteuergefetz (vom Sommer 1874) hat mir leider nicht vorgelegen.

20) Vergl. die Aufsätze über die thüringischen Einkommensteuern im 
Bd. X. und XII. der Jenenser Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik.

21) Meines Wissens nur zugänglich in der Gesetzsammlung des Herzog- 
thums Sachsen-Altenburg (x. 97 sf., Jahrg 1868, Stück VII).

22) Mitgetheilt in dem schon mehrfach cirtirten Werke: die englische 
Einkommensteuer. München, 1853.

23) Vergl. Chlupp Ritter von Chlonau: Handbuch der directen 
Steuern in den vom Neichsrath vertretenen Königreichen rc. Wien, 1873, 
x. 177, auch den Gesetzestext in dem Werk: Die englische Einkommensteuer. 
München, 1853.
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24) Die Kenntniß dieser Gesetze verdanke ich — wie schon bemerkt ist 
— der Gefälligkeit des Kaiserl. deutschen Generalkonsulates in Kopenhagen.

25) a. a. O. !!?. I. p. 461 f.
20) Pocke a. a. O. (Geschichte der Steuern des brit. Reichs 1866) 

berechnet bei einem S leuerfuß von 6 Pence vom Pfund den Steuersatz
auf 1 Procent Sei 100 Pfund Einkommen,
„ IV« „ „ 150 „

13/„ /4 ,s „ ,,
„ 2 V, „ über 200 „

(p. 583). Bezüglich der Schweiz vergl. noch unten Amn. 05 hier.
27) Die Gewerbesteuern stehen in diesen, wie in manchen anderen Be

ziehungen, in der Mitte zwischen diesen und jenen Kategorien der. Steuern. 
Sie sind - wie wir gesehen haben — zum Theil progressiv angelegt. Ueber 
das Schwanken mancher Steuer zwischen Einkommen- und Ertragssteuern vergl. 
namentlich auch Helferi ch a. a. O.

27 a) Daß es einzelne sonderbare Ausnahmen giebt (vergl z. B. die in 
Hirth's Annalen p. 993 a. a O.', Jahrg. 1874, gegebenen Citate), wird 
Niemand Wunder nehmen. Was ist auf volkswirtschaftlichem Gebiete noch 
nicht behauptet worden?! Die Abfertigung Braun's a. a. O., der geradezu 
gesagt hatte: — unter progressiver Einkommensteuer — „pflegt man jenes 
System zu verstehen, wonach der Procentsatz mit dem Einkommen wächst,' so 
lange bis er dasselbe verschlingt^ — ist sicherlich eine wohl 
verdiente.

28) a. a. O. p. 579.
28a) Bocke a. a. O. p. 565 ff.
29) Judeich a. a. O. p. 6.
29 a) Vergl. indessen auch das oben in Anmerkung 26 zu Capitel II. 

Gesagte.
30) Wie oben ausgeführt wurde, von dem Minimalbeirage der be

treffenden Stufe.
31 > Bergl. oben Anmerkung 4 zu Capitel IV. und Anmerkung 28 zu 

Capitel III.
32) Immer — soweit Einkommen früher entscheidend war (vergl. An

merkung 28 zu Capitel III.).
33) Der Ausnahme gedenke ich später.
34) Die Vorlage ist auch besonders im Buchhandel erschienen. Dresden 

1871. (Entwurf eines Gesetzes über die directe Besteuerung).
35) p. 142 im Motivenbericht. Bd. II.
36) Gutachten der Commission rc. Dresden, 1869, p. 100 (dürfte auch 

im Buchhandel sein).
36 a) x. 22 dieses Berichtes.
37) In dem oben angenommenen Sinne.
37u) Auch wird unter diesem Gesichtspunkte das oben zu Anmerkung 

26 zu Capitel II. Bemerkte auf das Maaß der Progression von Einfluß 
sein müssen.

Schriften VIN. — Progr. Einkommensteuer. 15

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09



226 Zum vieren Capitel.

38) Verhandlung vom 1t. November 1869, p. 446. Der Kreistag 
dieses Kreises pentionirte damals um Aufrechthaltung der Steuerprogression.

39) Dieser Gesichtspunkt wird jetzt sehr vielfach geltend gemacht. Einer 
der ersten, der ihn ausgefühn, dürfte Emminghaus sein. Vergl. seine 
beiden beachtenswerthen Artikel.

Einkommensteuer 
und

Steuerprogression 
im Handwörterbuch der Volkswirthschaftslehre. 2. Ausg, 1870.

40) Mit Recht sagt Schaffte a. a. O. p. 404 f.:
Mau hat freilich gesagt, consequenter Meise müsse die Progressivscala des 

Steuerfßens endlich so weit gehen, um das ganze Einkommen zu verschlingen; 
bei 1 Procent mehr Steuerbus? auf jedes folgende 1000 Einkommen wäre 
das hundertste Tausend ganz dem Steuersackel auszuliefern. Diese Behauptung 
ist ein Windmühlengefecht, denn Niemand behauptet, daß das letzte 
Hundertstel eines größeren Einkommens gar keinen individuellen Werth 
mehr habe, äm Gegentheil, es werden frühe Gränzen eintreten, von wo 

an die Steuerprogression den relativ niedrigeren Indioidualwerch der höheren 
Einkünfte völlig eingeholt hat. Das Gesammteiukommen wird sich in unent
behrliche, schwer entbehrliche, leicht entbehrliche, fast überflüssige Theile 
gruppiren lassen/ so daß ein wemg abgestufter, mäßig ansteigender Steuer- 
fuß Niemand ^in Unrecht thut" u. s. w.

41) Zumal auch immer in Anschlag gebracht werden muß: das oben 
bezüglich der „Beiträge ' Bemerkte sowohl, wie das, was in Anmerkung 26 
des Capitels D. berührt ist.

42) De la propriety. DruxoU?8 1849, p. 204 und x. 207.
43) x. 205.
44) Vergl. bei Engel a. a. O. (Jahrgang 1858 der Zeitschrift des 

k. sächs. statist. Bureau).
45) p. 207 a, a. D.
46) Vergl. Gemeindezeitung, 1874, Nr. 29.
47) Nach den oft genannten Quellen mit der oft erwähnten Reserve 

ausgesprochen: so weit das Einkommen entscheidet rc.
48) Mapmalbetrag, wie oben.
48 a) Auf die Nothwendigkeit solcher Aenderungen verwies Derjenige, 

der unter allen deutschen Theoretikern m. D. das Meiste vom Steuerwesen 
verstand, der leider so früh dahingeschiedene C- G. Kries im Jahre 1855 
in dem sehr beachtenswerthen Aufsatze: Die Ergebnisse der preuß. Einkommen
steuer und Vorschläge zu ihrer Verbesierung. (Tübinger Zeitschrift für Staats
wissenschast, Bd. XI., p. 361 ff.

49) Ganz abgesehen von Anderem — legt nicht Jeder seinem Gelde 
einen geringeren Werth im Augenblicke bei, da er größere Casse hat, und 
größeren Werth, wenn seine Casse schlecht bestellt ist? Ist also nicht in der 
That schon humach derselbe Betrag — durch indi recte Steuer entnommen 
— seinem Werthe nach ein geringerer, kleinerer — für den Zahlenden,

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-57255-7 | Generated on 2023-01-16 13:09:09
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als wenn er durch die despotisch, zu bestimmter Zeit fordernde directe Abgabe 
entnommen wird'?! Die öffentliche Casfe erhält den gleichen Werth, aber sie 
nimmt geringeren im ersteren Falle.

50) Die bezüglichen Zahlen für die städtische Bevölkerung der im 
Folgenden hauptsächlich in Beipacht kommenden Regierungs-Bezirke Königs
berg, Posen, Danzig, Oppeln, Bromberg und Cöslin in Stufe 1a stud 
nehmlich folgende.

Eingezahlt wurden 1871 folgende Classensteuerbeträge:
im Rea-Bezirk Königsberg 15.472 Rthlr.

„ Gumbinnen 8.060
„ Marienwerder 10.653 „
„ Posen 17.505
„ Danzrg 3.4V 1

,, „ Oppeln 16.405
„ Bromberg 9.423 „

,, „ Cöslin 7 340
Mahnungen hierauf fanden statt:

im Neg.-Bezirk Königsberg 123.519,
Gumbinnen 25.838

,, „ Marienwerder 73.437
„ Posen 75.388
„ Danzig 10.406
„ Oppeln 49.908

,, „ Bromberg 38.773
„ Cöslin 25.098.

Ferner verfügte, resp, fruchtlos vollstreckte Exemtionen:
UN Reg.-Bezirk Königsberg 54.860, resp. 25.967,

Gumbinnen 11.408 „ 2.302
Marienwerder 46.451 „ 16.121
Posen 43.366 „ 11.065

,, Danzig 7.296 2.457
Oppeln 27.544 „ 9.382

,, Bromberg 27.019 „ >3.702
Cöslin 15.983 „ 10.169

und endlich betrugen in jener Stufe die durch die Beitreibungsmaaßregeln
verursachten Lasten:

im Neg-Bezirk Königsberg 3713 Rthlr.,
,, Gumbinnen 1339

Marienwerder 3139
Posen 2475 ,,
Danzig 486 ,,
Oppeln 1988

,, // Bromberg 1119 ,,
Cöslin 851

(Actenstück Nr. 9 der Beilagen , I'- 24 f.).
15*
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50k) Wie der geschlechtliche Leichtsinn der Slawen sich in der großen 
Zahl der Geburten und der großen Kindersterblichkeit spiegelt (Unsere Kennt
niß von den socialen Zuständen rc. in den Jenenser Jahrbüchern. Jahrg. 
1872, x. 295 ff. und 331 ff), so die wirthschaft!iche Leichtlebigkeit in 
jenen Ziffern.

51) So hieß es in den Motiven des eingebrachten Entwurfs, p. 160:
— „Anmahnungen und Execuüonen sind nothwendig, urn die Steuer- 

execution durchzusetzen, und tragen ihrerseits wieder dazu bei, die Belastung 
durch die Steuer zu verstärken, das Gefühl eitler im Vergleich mit der Be
steuerung der leistungsfähigeren Bevölkerung strengen Behandlung der 
auf das Nothwendige beschränkten Unbemittelten zu verbreiten" - (die 
Steuer) „berührt unzweifelhaft die unterste Gränze aller Leistungs
fähigkeit; in nicht wenigen Fällen greift sie noch unter diese 
Leistungsfähigkeit hinab", — es „wird sich immer eine beträchtliche 
Zahl solcher Personen Nachweisen lasten, bei denen die Steuern nicht mehr 
durch Versagung des Entbehrlichen erübrigt werden kaun, sondern die Ent
behrung des Nothwendigen fordert" rc. Und zur Verhandlung vom 21. 
Februar 1872 sagte der Vertreter des Finanz-Ministers nach Unterbreitung 
von statistischem Material über die Beitreibungskosten der Classensteuer (p. 
901 der Verhandlungs-Berichte):

„ Meine Herren, wenn Sie erwägen, welcheSumme von wirtschaft
licher Unzweckmäßigkeit, um es gelinde auszudrücken, meinem 
solchen Verfahren liegt, dann, glaube ich, werden Sie doch das Streben der 
Staats-Regierung, diese Stufe (Stufe 1 2) aus der Elassensteuer 
zu entfernen, vollkommen vereinbar finden mit der pietätsvollsten Hingabe 
an den Schöpfer unseres Steuersystems."

51a) Genauer nicht voll 2^9 Millionen.
52) Man denke an die Schwierigkeit richtiger Wohnungseinschätzung auf 

dem Lande, die Schwierigkeit, den Werth der Nutzung eines Stricks Kartossel
land, einer eingeräumten Weideberechtigung rc. richtig einzuschätzen. Ich komme 
darauf zurück.

52 a) Nr. 484 des Commissionsberichts, den ich der Gefälligkeit des 
Herrn Dr. Gensel verdanke (Bericht der 11. Kammer. Bd. I. Bogen 
72 ff.)

53) Die Bruttoeinnahme aus der Salzsteuer betrug (nach Wagner's 
Mittheilungen im Holtzendorff'schen Jahrbuch, Jahrg. 1872, p. 610) 1868, 

1869 und 1870 resp. 10,2, 9,9 und 10,35 Millionen und die Einnahme 
aus dem Salzzoll in denselben Jahren 1,96, l,67 und 1,63 Millionen, zu
sammen — abzüglich kleiner Ausgabeposten — 12,11, 11,52 und 11,92 
Millionen.

54) Eine beachtenswerthe Aufstellung hierüber theilt Alfred Schmidt 
in seiner kürzlich erschienenen Schrift: Das Salz, eine volksw. und financielle 
Studie (Leipzig, 1874) aus Schäfer, Ueber die Nutzung des Kochsalzes 
(1863) mit. Es ergiebt sich daraus namentlich, daß es das große 
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Volumen von weniger nahrhaften Lebensmitteln (Kartoffeln) ist, welches den 
fehr großen Satzconsum der unteren Classen verursacht.

Nach Schäfer a. a. O. wurden nämlich im Durchschnitt in einem wohl
habenden Haushalte von 11 Personen verbraucht:
4800 Pfd. Mehl a, 1,5 Proc. Salzzusatz giebt 72 Pfd. Salzverbrauch imJ.,
1200 „ Fleisch k 1,5 „ ,/ IS „ ,,
1200 „ Milch a, 0,3 „ 3b „
250 „ Butter b2 „ ,, „ 5 „

60 „ Eier L2 „ „ 1.2 „ ,,
SOO „ Kartoffel K1,5 ,, „ >3,5 ,, ,,

113,3 Pfd. in Summa, dagegen 
pro Kopf einer unbemittelten Familie wegen des starken Kartofsellonsums 
19,6 Pfd. „Das Verhältniß würde sich", bemerkt Schmidt, „nöch ungün
stiger gestalten, wenn wir eine Tagelöhner-Familie in Betracht zögen/' „Es sei 
hierbei auch bemerkt, daß die ländliche Bevölkerung durch die Salzsteuer viel 
stärker besteuert wird als die städtische; auch dies rührt von der verschiedenen 
Ernährungsweise her. In Frankreich soll der Unterschied so stark sein, daß 
man im Durchschnitt annehmen kann, daß der Bewohner des flachen Landes 
dreimal so viel Satz consumirt als der Stadtbewohner. Aber auch indirect 
wird der Unbemittelte gezwungen, an Salzsteuer mehr beizutragen, als der 
Wohlhabende. Denn während dieser frisches Fleisch vom besten Mastvieh 
(das ja noch dazu mit steuerfreiem Satze groß gezogen ist) genießt, muß 
jener sich mit dem an und für sich schon schlechten, oft selbst verdorbenen und 
deshalb gesalzenen Fleische begnügen, bei dem er aber wiederum eine Salz
steuer entrichten muß, die der Wohlhabende, der frisches Fleisch genießt, nicht 
zu zahlen braucht. Ferner wird oft Fleisch von krankem und gefallenem Vieh, 
so besonders in großen Städten, unter sehr starker Satzbeimengung in Wurst 
verwandelt, die natürlich nur von der ärmeren Bevölkerung genossen wird, 
deren Genuß doch entschieden der Gesundheit nicht zuträglich ist" rc.

Bon alledem ist oben im Texte abgesehen und, um jedem Einwand ein
seitiger Rechnung vorzubeugen, von der Voraussetzung ausgegangen , daß die 
unteren Classen nur absolut etwa ebenso viel Salz verzehren, als die Wohl
habenden mit ihren Domestiken u. s. w.

55) Verhältnißmäßig schon jetzt, insbesondere aber, sobald auf Grund 
des Gesetzes vom 25. Mai 1873 mit dem 1. Januar 1875 die Mahlsteuer 
ganz beseitigt und die communale Fleischsteuer nur ausnahmsweise unter be
sonderen Umständen noch gestattet sein wird (tz. 2 des Gesetzes vom 25. Mai 
1873).

56) Ueberbürdung natürlich hier und sonst in dem Sinne der im Ver
hältniß zu anderen Classen zu starken Belastung.

57) In dem Entwürfe vom 4. November 1872 (Nr. 9 der Anlagen 
der Berichte des Abgeordnetenhauses).

58) Vergl. z. B. das unten in Anmerkung 65 gegebene Citat, aber 
auch das in Anmerkung 67 hier Erwähnte.

59) x. 289 der stenographischen Berichte.
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60) Vergl. z. B. in der Land- und forstwirchschaftUchen Zeitun für das 
nordöstl, Deutschland Nr. 7 die Verhandlungen des Verwaltungsraths der 
ostpreuß. landwirthschaftlichen Centralstelle vom Februar' 1874.

61) Vergl. die in der vorhergehenden Anmerkrng erwähnte Verhandlung.
62) Diese Verfügung war die Antwort auf das eingereichte Protokoll 

der erwähnten Verhandlung. Sie ist abgedruckt in Nr. 13 der gedachten 
Zeitung.

63" Es ist nämlich — beiläufig bemerkt — durchaus irrig, nach altem 
Worte anzunehmen, daß für Verhältnisse, die derselben Zeit angehöten, das 
Geld den besten Maaßstab der „Preis- und Werthmessung" gebe. Wie bei 
Bemessung der Beamtenbesoldungen, statistischer Feststellung der Höhe der 
Arbeitslöhne an verschiedenen Orten u. s. w., ist auch bei Bestimmungen in 
Steuersachen das Getreide in mancher Beziehung ein besserer Maßstab, soweit 
von Messen in allen diesen Dingen überhcutpt die Rede sein kann.

63a) Abgesehen von den Veränderungen in Folge der Beseitigung der 
Mahl- und Schlachtsteuer.

64) Diese Steuer als eine einzige aufgefaßt.
65) Man vergesse doch nicht, was die Regierung bez. der Reformbe- 

dürftigkeit der Einkommensteuer selbst zugegeben hat: Diese Steuer — „ist 
im hohem Maaße ungleichmäßig und ungerecht veranlagt — 
die Einkommensteuerpstichtigen (werden) in durchaus verschiedener und damit 
ungleichmäßiger Weise em —, „es muß als ein allgemeiner, der Ab
hülfe dringend bedürftiger Uebelstand anerkannt werden, daß nicht 
allein die Einkommensteuer im Verhältniß zur Classensteuer zu 
niedrig veranlagt ist, sondern daß auch ein nicht unbeträchtlicher 
Theil deS steuerpflichtigen Einkommens der Besteuerung gänzlich ent
zogen ist" (Motive des Regierungs-Entwurfs über Abänderung des Ein
kommensteuergesetzes vom 1. Mai 1851, eingebracht auf Grund der Cabi- 
nets-Ordre vom 5. October 1869). —- Daß Gewerbtreibende heute kaum mit 
der Hälfte ihres Einkommens eingeschätzt zu werden pflegen, weiß Jedermann. 
Rentiers pflegen noch besser sortzukommen u. s. w. So sprach sich auch 
Prof, von der Goltz zur vorhin gedachten Verhandlung des Berwaltungs- 
rathes der Ostpreuß. Centralstelle, nach dem in Nr. 7 der Zeitung ab
gedruckten Prolocolle über das gegenwärtige Classen- und Einkommensteuer
gesetz wie folgt aus: „Er könne nicht umhin, sein Bedauern über das mit 
großer Unkenntnis; gefertigte Gesetz auszusprechen. Augenscheinlich habe der 
Gesetzgeber die Idee gehabt (?), den gewöhnlichen Handarbeiter von der Steuer 
zu befreien; dafür sei aber das Maximaleinkommen von 140 Thlr. zu niedrig 
gegriffen, da die aufgenommene Enquete das Einkommen des Gutsarbeiters 
im Regierungsbezirke Königsberg, abzüglich des Scharwerkers, auf durch
schnittlich 175 Thlr. ergebe. Da eine Abänderung des Gesetzes schwer mög
lich, so werde man sich auf die Reclamation«! beschränken müssen. Die Un
richtigkeit und Ungleichheit der Einschätzung müsse zugegeben lverden , ebenso 
daß die Regierung nicht genügend informirt sei, um in jedem Falle eine ge
rechte Kritik Üben zu können, darum sei es an der Zeit, ihr mit den, den
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Intentionen des Gesetzes entsprechenden Gesichtspunkten an die Hand zu gehen. 
Die oberen Steuerelassen würden erfahrungsmäßig etwa 
mit der Hälfte des Einkommens zur Steuer veranlagt, um 
so ungerechter sei es, die ländlichen Arbeiter, zumal die Jnstleute mit ihrem 
sehr Normenden Einkommen, aber auch die freien Arbeiter, deren Verdienst 
durch Krankheiten und andere Kalamitäten so unendlich schwankend gemacht 
werde, mit dem ganzen normalen Emkommen heranzuziehen. Unter diesen 
Gesichtspunkten werde die Regierung zu der Ueberzeugung gelangen müssen, 
daß dos jetzige Einschätzungsverfahren unhaltbar sei, und es sei die Aufgabe, 
ihr oder besser dem Herren Oberpräsidenten diese Gesichtspunkte zu unter
breiten" u. s. w.

66) In den Bereinigten Staaten wird neben der dortigen Vermögens
steuer noch eine poll Lax oder oapilation8-tax (Kopfsteuer) erhoben, so z. B.

in Alabama von Jedem zwischen 21 und 45 Jahren.
„Arkansas „ „ 21 60
„ Californien „ 
„ Coloredo (?)

„ 21 60

„ Connecticut „ 
„Delaware „

„ 2)
über 21

70

„ Florida zwischen 21 50 ,,
„ Georgia 

u
. s."w.

„ 21
u. s. w.

60

Der Betrag wechselt. Er beträgt — um in der alphabetischen Reihen
folge der einzelnen Staaten und Territorien fortzufahren —

in Illinois 50 bis 100 Cents
„ Iowa 50
„ Kansas 100 „
„ Massachusetts bis 200 „ 

u. s. w.
(Ktato of report on tks 8rato assermont 1arv8 eto.
1863) . In der Schweiz wird — nach den mir dieserhalb amtlich zuge^n- 
genen Nachrichten — von der Militärsteuer abgesehen, eine Kopfabgabe (Vrril- 
steuer, Aktivbürgersteuer, Personalsteuer rc) gezahlt:

a. neben der Einkommens- und Vermögenssteuer in den Cantonen Zürich 
und Graubünden,

d. neben Vermögens- und Gewerbesteuern in Genf und endlich
o. neben der Vermögenssteuer allein in Glarus und Schwyz. (Bergl. 

auch unten Anmerkung 76.)
66 a) Vergl. p. 1363 und p. 1368 der stenographischen Berichte des 

Abgeordnetenhauses.
67) Darauf deuten manche Stellen der Motive z. B. diejenige, in der 

eine Beseitigung der früheren Bestimmung, betr. die Steuerfreiheit aller Per
sonen über 60 Jahre in Unterstufe 1 a., deshalb befürworte: wird, weil diese 
Bestimmung schon „durch die Beseitigung der Unterstufe 1a. — 
aufgehoben anzusehen sei" (x. 13) u. s. w.
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68» Man war jedoch — so heißt es im Commissionsberichte p. 919 
— der Meinung, daß der Zweck, den die Staarsregierung nach der Erklärung 
des Herrn Regierungs-Commissars erreichen wolle — eine Befreiung des 
überwiegend größten Theiles der bisher in der Stufe 1a. eingeschätzten Per
sonen — durch den vorliegenden Vorschlag der Regierung nicht erreich: werde. 
Es müsse bestritten werden , daß in der größeren Hälfte der Monarchie das 
Jahreseinkommen der Tagelöhnerfamilien unter 140 Thlr. betrage. Fast in der 
ganzen Rheinprovinz sei eine Tagelöhnersamilie, die nicht 200 Thlr. Einkommen 
habe, als arm und unterstützungsbedürftig zu betrachten, die gewöhnliche 
Magd habe mit Beköstigung l50 Thlr. Einkommen-, ähnlich lägen die Ber
hältnisse in Sachsen und m den industriellen Bezirken des Landes über
haupt u. s. w.

60) Bergt, oben Anm. 66.
70- In der Mehrzahl der schweizerischen Cantone ist die Gränze freilich 

tiefer gesetzt: in Basel, Luzern, Zug auf 500 Fr., in Baselland auf 
200 Fr. «vergl. auch Zeitschrift für schweiz Statistik. Jahrg. 1871 s>. 213). 
In Luxemburg benagt sie nach dem unten zu erwähnenden Gesetz von 
>849 ebenfalls 200 Fr. (Heuschling: sur Ie revenue, 1873, p.
203), in Würtemberg vermied man es, bei der Neuregulirung derSteuer- 
oerhaümsse in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts die Feldarbeiter, 
Tagelöhner x. der Gewerbesteuer zu unterwerfen, da diese sonst „den Schein 
der verhaßten Kopfsteuer an sich tragen würde" (vergl. Krahl: Die Grund
sätze der neuen Gebäude- und Gewerbekatastrirung in Würtemberg, Stutt
gart 1819, p. 33). Jetzt wird dortselbst Dienst- und Berufseinkommen nach 
dem Gesetz von 1852 bis zu 200 Fr. herab besteuert. Ueber das schweizerische 
Kopfgeld vergl. Anmerkung 66.

71) Diese Nothwendigkeit ergiebt sich natürlich daraus, daß man eben 
die Steuer mit der Leistungsfähigkeit Derjenigen im Einklänge zu halten hat, 
bei denen dieselbe am geringsten ist, da sonst Ueberbürdung eimreten 
würde.

72) Freilich geschieht es noch, so neuerdings von Scheel bei Gelegen
heit seiner ausführlicheren Behandlung des Berner Einkommensteuergesetzes 
von 1865 a. a. O, aber — wie es mir scheint — ohne ausreichende Be
gründung. Um nur Einiges hervorzu heben, so sagt v. Scheel mit Bezug 
auf die unten im Texte mitgetheilte Classeneintheiluug des Einkommens in 
jenen Gesetze:

„Im Fernern aber dürften sich gegen die ganze. Classeneimheilung überhaupt 
nickt unwesentliche Bedenken erheben lassen. Man bringt hier nämlich einen 
Grundsatz in die Besteuerung hinein, dessen Voraussetzungen nur theilweis 
zutrefsen, der darum ungleich und somit ungerecht wirkt, und 
der, wenn man ihn ganz durchführen wollte, dazu nöthigen würde, 
jeden einzelnen Steuerpflichtigen nicht nur mit Rücksicht auf sein 
Einkommen, sondern auch auf seine individuellen Eristenzverhält- 
nisse besonders für die Steuer zu veranlagen; was an sich wohl 
ganz richtig wäre, aber augenscheinlich undurchführbar ist. Das Gesetz kann 
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sich eben immer nur an bestimmte äußere Merkmale halten, die so einfach 
wie möglich sein sollen."

„Mit dieser Classi fieirung nimmt man nämlich für die Bestimmung der 
Steuerkraft und Last zu dem Merkmale der Einkommenhöhe noch 
ein zweites hinzu: die Bedingungen, unter denen das Einkommen er
worben und bezogen wird. Man setzt insbesondere voraus, daß das Besitzes- 
einkommen dem Empfänger die Möglichkeit anderweilen Erwerbes ungeschmä
lert lasse. Das heißt den Besitzer als erwerbsfähig voraus setzen. Wo dies nicht 
der Fall ist müßte folgerichtig eine mildere Belastung eintreten " — Und weiter:

„Wenn nämlich die vorhergehende Erörterung richtig ist und man nun 
von der Größe des Einkommens absieht resp, von gleichen Einkommensgrößen 
ausgeht, so kann man unmöglich zugeben — denn es liegt kein denk
barer Grund vor — daß die Steuerkraft eines Einkommens 
größer sei, als die eines anderen, weil dasselbe aus Capital 
statt aus Arbeit herrührt, weil dessen Grundlage wahrscheinlich auf 
längere Zeit garantirt ist, als die des anderen. Für die Steuer kann 
dieser Umstand offenbar völlig gleichgültig sein, denn die 
Steuer dauert ja nur so lange, als das Einkommen selbst dauert und hört 
mit diesem auf. Wollte mau aber das Moment der Dauer vollständig be
rücksichtigen, so müßte man alles muthmaaßlich für längere Zeit 
garantirte Einkommen, z. B. die Gehalte der öffentlichen 
Beamten, höher besteuern, ja überhaupt die muthmaaßlich e 
Dauer bei jedem Einkommen veranschlagen und in der Steuer
anlage ausdrücken und dabei auch bedenken, daß ein Besitzesein
kommen ebenso wenig unzerstörbar ist, wie das Arbeitsein
kommen, und daß jenes, wenn es nach dem Tode des Besitzers auf die 
Erben übertragen wird, bei diesen weiter zur Besteuerung kommt 
(sie). Müßte man andernfalls nicht auch folgerichtig andere bei Todesfall zu 
erwartende Summen, wie die auf Todesfall versicherten Capitalien (die Poli
cen) avtooixaväo besteuern ?" u. s. w. (Der gesperrte Druck ist diesseits ver
anlaßt.)

Darauf ist m. D. insbesondere zu erwidern, daß, das Einkommen allein 
zum Maaßstabe der Einschätzung für die sog. Einkommenssteuer zu nehmen, in 
hohem Maaße ungerecht sein würde und auch, wie oben nachzuweksen versucht 
ist, fast alle Einkommensteuergesetze die Berücksichtigung anderer Momente als 
eben des Einkommens vorschreiben. (Vergl. oben das dritte Kapitel.) Wenn 
der Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit auch nicht ganz und 
gar durchführbar ist, so muß man doch bestrebt sein, ihn thunlichst zu verwirk
lichen. Und wenn daraus allerdings Ungleichmäßigkeiten und Ungerechtigkeiten 
im Einzelnen hervorgehen müssen, so sind solche immerhin vorzuziehen der 
gleichmäßigen Durchführung eines Grundsatzes, der an sich 
durchaus ungerecht ist. Ferner: Für die Steuer mag der Umstand 
gleichgültig sein, ob ein Einkommen aus Arbeit oder aus Besitz fließt, für 
die Censiten ist er es aus vielen Gründen nicht, und die Gerechtigkeit diesen 
gegenüber steht allein in Frage. Daß ein auf die Erben übergehendes
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Capital von Diesen abermals versteuert wepden muß, ändert doch nichts an 
dem Umstande, daß zuvor jenes Capital den Erblasser besonders leistunqs- 
fähig gemacht hat. Dec Beitrag (in dem oben angegebenen Sinne dieses 

Worts- mag sich an das Vermögen halten, dem er Vortheil bringt, die 
,,Steuer" geht aus der Steuerpflichr, als Bürgerpflicht der Individuen, 
hervor. Und so lange ein Vermögen Individuen mit besonderer Leistungs
fähigkeit ausstattet, macht es eben hiedurch diese Individuen auch in höherem 
Maaße der Steuer Unterthan, als ein Arbeitseinkommen, das dem landesüblichen 
Zins jenes Vermögens an Größe gleich steht. — Daß man Beamte anders be
steuern sollte, als Arbeiter, denen im Alter nicht Pension in Aussicht steht, ist 
ganz richtig und ist übrigens auch schon durchzuführen versucht. Auch daß ein 
Besitzeseinkommen gleich allen menschlichen Dingen an sich zerstört werden oder 
verloren gehen kann, ist zuzugeben. Aber minima non curat praetor. 
Im Gesetze und in der Verordnung muß man sich an die Erscheinungen im 
Großen und Ganzen halten. Und daß im Allgemeinen Besitzes- und 
Arbeitseinkommen bezüglich ihrer Zerstörbarkeit sich durchaus nicht gleich stehen, 
unterliegt doch keinem Zweifel.

7 3) In dem hier oben erörterten Sinn (vgl. das zweite Capitel).
74) Immer in dem oben gedachten Sinne.

7 5) Die Gränze zwischen ». allgemeiner Einkommensteuer und b. einem 
System von sog. Ertrags- und partialen Einkommensteuern ist ebenso, wie 
das von der englischen Einkommensteuer oft gesagt ist, auch in der Schweiz 
nicht immer leicht zu finden. Und es bleibt hierbei Manches der persön
lichen Auffassung überlassen. Die Steuern von Freiburg und Wallis 
scheinen in die zweite Kategorie (d) zu gehören.

76) Vergl. oben Anmerkung 66. Unterwalden ob dem Wald ist 
wie Luzern und Uri und kürzlich auch noch Baselland in der glück
lichen Lage, regelmäßig überhaupt keine directen Steuern zu erheben. Und 
ähnlich scheint es in Solothurn zu sein. Wenigstens ist mir amtlich 
mitgetheilt, daß man dort von den oben schon erwähnten Steuergesetzen von 
1863 und 1868 bisher keinen Gebrauch gemacht hat. Und andere Steuergesetze, 
directe Steuern betreffend, scheinen (!) dort nicht zu bestehen. Im Canton 
Sckwyz wird außer der Vermögens- und der Kopfsteuer noch eine Steuer 
von Leibrenten und Pensionen erhoben, in Genf aber außer der Bermögens- 
und Personalsteuer (a .5 Francs por Kopf) noch ein sog. äroit <1o timbre, 
z. B. timbre proportional sur les okkets cls commerce, timbre propor- 
tionel sur les actions et obligation» ckos societes par actions etc. (Iwi 
xenerale sur les contributions publigues äu 18. Huin 1870.)

Auch werden in Genf Pensionen, Lebensrenten rc. ähnlich wie im 
Waadt zur Vermögenssteuer herangezogen. Ganz unberücksichtigt sind über
all hier die Militär steuern geblieben, die fast in jedem Canton be
stehen.

Alle hier erwähnten schweizerischen Gesetze verdanke ich — wie schon 
bemerkt — der Gefälligkeit der betreffenden Regierungen. Auszüge ünd
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Übersetzungen giebt Böhmert a. a/O. und systematisch geordnet Dr. Gis i 
im Jahrg. 1871 der Zeitschrift fur schweizerische Statistik.

77) Vergl. den oft erwähnten Report 1863) z. B. x. 243,
269 ü. s. w. und über die N e w - H ° r k e r Vermögenssteuern Kries in der 
Zeitschrift f. Staatswissenschaft 1855 p. 127 ff

78) Vergl. das engl- Einkommensteuergesetz, München 1853, x. 162.
79") Vergl. Rau: Finanzwissenschaft. 5. Ausl. Bd. II.
80) Inwieweit dieses Gesetz heute gilt, resp, in welcher Gestalt es 

früher Geltung gehabt hat, vermag ich nicht zu sagen.
81) Diese Ordnung vergl. bei Stolp a. a. O. Bd. I. Das Steuer- 

Regulativ von Meerane verdanke ich der Gefälligkeit des dortigen Raths.
82) Vergl. hierüber auch die während des Druckes dieser Arbeit er

scheinende ausführliche Darstellung der sächsischen Vorgänge von Dr. Gensel 
in Nr. 10 von Hirth's Annalen, Jahrg. 1874, wie denn diese Annalen 
überhaupt gerade in Steuersachen uns in letzter Zeit ein treffliches Material 
geboten haben.

83) Unter dem Namen Gewerbesteuer.
84) Ueber die mir nur einige Notizen Vorgelegen haben, weshalb ich 

mich über das Wesen derselben auch in einzelnen Beziehungen geirrt haben 
könnte.

85) Vergl. oben Anmerkung.
86) Vergl. Gisi a. a. O. p. 20 t.
87) Der gesetzliche und amtliche Ausdruck überhaupt hiefür, insbesondere 

in der Schweiz, ist ein schwankender. Der größeren Kürze halber werde 
ich indessen im Folgenden ebenso, wie hier bemerkt ist, unterscheiden. In der 
Schweiz ist der Ausdruck Erwerb- oder Erwerbssteuer vorzugsweise in 
den Cantonen Luzern, Zug. Graubünden und Neuenburg be
liebt. Toch thatsächlich haben auch die Cantone Zürich, Bas el la nd, 
Si. Gallen, Aargau rc. Erwerbssteuern in dem hier gebrauchten Sinne 
dieses Worts.

88) Es sind nämlich 2 Abtheilungen der Vermögenssteuer nn St. 
Galler Gesetz unterschieden. Zur zweiten gehört das im Canton liegende 
Grundeigenthum Auswärtiger

89) Bei der Combination von Einkommen steuern (in dem oben ge
dachten engeren Sinne dieses Worts) und Vermögenssteuern fallen die Ab
züge fort. Dafür entstehen die anderen oben berührten Schwierigkeiten.

90) Vergl. auch die deutsche Gemeindezeitung von Dr. Stolp, Jahrg. 
1874, Nr. 22, woselbst neben den bezüglichen Theilen des letzten x>. p. Gensel- 
schen Berichts auch die beachtenswerthe, mit Bezug auf diesen Bericht in der 
sächsischen II. Kammer gehaltene Rede des Bürgermeister Streit mitge
theilt und behandelt ist. Ueberhaupt gebührt diesem Blatte das Verdienst, 
seit Jahren wieder und wieder auf die Nothwendigkeit verwiesen zu haben, 
daß innerhalb der deutschen Städte, wie Staaten, nebelt der Größe des Ge- 
sammteinkommens die Quellen desselben bei der Besteuerung Berücksichtigung 
finden müssen (z. B. auch im Jahrg. 1873 x. 65 ff.)
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91)--Ergänzend mußte bisher schon „der Miethswerth der Wohnungen 
im eigenen Hause" dem Einkommen hinzugerechnet werden, wie z. B. im säch
sischen Staals-Einkommensteuer-En vom Februar 18 4, oder man 
mußte den Wohnungswerth allgemein vom Einkommen ausschtießen, wie 
z. B. im Basler Einkommensteuergesetze vom 1 October 1866 (: „Bei Aus- 
mittelung des Gesammteinkommens können jedoch die Handlnngs-, Geweros- 
oder Berufekosten, von den Haushaltungskoften der Hauszins 
 in Abzug gebracht werden."). Durch solche Bestimmungen ist das 
„Einkommmsteuerprincip" im Grunde schon zu Gunsten der Vermögensbe- 
steuerung durchbrochen. Und doch wird damit nur dem dringendsten Bedürf
niß genügt. Warum soll z. B. der Besitz eines geräumigen Gartens, von 
Stallungen rc. nicht ebenso bei der Besteuerung rn Anschlag gebracht werden, 
wie „der Miethswerth der Wohnungen im eigenen Hause"?! Auch in dieser 
Beziehung ist das geeignete Aushülfsmittel die Vermögenssteuer, alö Ergän
zung der Einkommensteuer. Uebrigens ist der Begriff des Einkommens be
kanntlich noch heute ein flüssiger, d. h. in der Wissenschaft ebenso wenig, wie 
für den gewöhnlichen Sprachgebrauch hinreichend festgestellter. Und da, wie 
früher auszuführen versucht ist lJahrg. 1869 der Tübinger Zeitschr. f. Staats- 
wiffenschaft), jede Wissenschaft das Recht hat, den von ihr mit einem Aus
druck zu verbindenden Begriff ihrem eigenen Interesse gemäß besonders fest- 
zustellen, so wird es sich empfehlen, in der Finanz-Wissenschaft bei Feststellung 
des Einkommensbegriffs darauf Rücksicht zu nehmen, daß das Einkommen hier 
der Anhalt zur Erfassung der individuellen Leistungsfähigkeit sein soll. Die
sem Gegenstand war es Absicht, hier ein besonderes Capitel zu widmen In
dessen hat Das Vorbehalten bleiben muffen. — Die einzelnen Gesetze gehen dar
über, ob z. B. Legate, Geschenke, Erbschaften, Lotteriegewinn, Prämieuloose rc. 
zum „Einkommen" zu zählen seien, weit aus einander.

91a) Verql. freilich Anmerkung 93 hier.
92) x. 13 a. a. O.
93) Da ein Verkauf des Objects zum erhöhten Werth in der Wirk

lichkeit bekanntlich nicht so leicht ist, als Theoretiker wähnen, uud er auch nicht 
schlechtweg Jedermann zugemuthet werden kaun.

94) Eine Berücksichtigung der Verluste innerhalb sehr enger Gränzen ist 
es z. B., wenn - wie das preußische Einkommensteuergesetz es vorschreibt — 
bei Besteuerung des Einkommens aus Gewerbe und Handel der Durchschnitt 
des Einkommens der drei letzten Jahre entscheidend sein soll. Wie leicht kann 
es sich ereignen, daß die in Betracht kommenden drei Jahre sämmtlich gerade 
gute oder sehr gute Jahre waren, während die Jahre vorher und nachher 
die empfindlichsten Verluste brachten! Ganz ausgeschlossen aber ist eine 
Berücksichtigung der Verluste, wenn, wie z. B. nach den: Basler Einkommen- 
und Erwerbssteuergesetz von 1866, nur das Einkommen des der Steuerzah
lung vorangegangenen Jahres Berücksichtigung findet, wie es denn z. B. in 
dem gedachten Gesetze wörtlich heißt:

„Sollten sich die im Jahre gemachten Verluste höher als der Gesammt- 
betrag des Einkommens belaufen, so hat der Steuerpflichtige zwar für das 
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betreffende Jahr keine Einkommenssteuer zu entrichten, allein es darf der 
Ueberschuß des Verlustes nicht auf ein folgendes Jahr über
tragen und dann abgezogen werden."

95) In der Schweiz sind die Vermögenssteuern nur ausnahmsweise 
progressive, so in Zürich, Graubünden, Glarus und in sehr be
schränkter Weise auch in Basel und in Aargau, während die Einkommens-, 
Erwerbs- nnd ähnliche Steuern progressiv sind in Zürich, Graubünden, 
Basel, Aargau, Thurgau, St. Gallen, Zug, Solothurn, 
Freiburg, Tessin, Genf u. s. w. Und um zum Schluffe ein Beispiel 
von der Progression beider Arien von Steuern und ihrem Verhältniß zu 
einander zu geben, so bestimmt das Gesetz, betreffend die Vermögens-, Ein
kommens- und ^üvbürgersteuer für den Kanton Zürich vom 2. März 1870 
einmal bezüglich des Verhältnisses der Vermögens- und Einkommenssteuer zu 
einander Das, daß „jedes Hundert des Einkommenskatasters 2 Franken Steuer 
bezahlt, so oft vom Tausend des Vennögenskatasters 1 Franken erhoben wird". 
Ueber die Progression beiver Steuern aber lauten die Bestimmungen da
hin, daß

L. „von dem Vermögen der einzelnen Steuerpflichtigen folgende Theile 
in den Vermögenskaiaster gesetzt werden" sollen:

»5 Zehntheile von den ersten 20 Tausend Frauken,
6 „ „ „ weiteren 30 „ „
7 ,/ // /, 50 ,, /,
8 100 „
9

10 
und

„ dem Mehrbeträge
200

d. „von dem steuerpflichtigen Einkommen der Einzelnen folgende Theile 
in den Einlommenskataster gesetzt" werden sollen:

„2 Zehntheile von den ersten 15 Hundert Franken, 
„ „ weiteren 15 „

6
8

1V dem Mehrbeträge".
Danach haben also z. B., wenn der Steueransatz, wie im Jahre 1870, 

3 Franken auf das Tausend des Bermögenskatasters und 6 Franken auf das 
Hundert des Einkommenskatasters beträgt, z. B.

a. 20.000 Fr. Bermögen bei 10.000 Fr. Katastersumme 30 Fr.,
d. 30.000 „ 16.000 48
6. 40.000 „ 22.000 66 ,,
ä. 30.000 „ 49.000 „ 147
e. 160.000 „ 111.000 „ 333
5 600.000 „ 523.000 „ 1.56g

v' 1.000.000 „ 923.000 „ 2.76g
Vermögenssteuer zu entrichten, während z. B. „Arbeitseinkommen" im 
Betrag von 5 Procent der gedachten Vermögenssummen zahlen:
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L. 1.000 Fr. von einer Katastersumme von 1 oo Fr. nur 6 Fr.,
d 1.500 „ 200 „ 12 „
e. 2.000 „ ,, k/ ff 300 „ ,, 18
ll. 4.000 „ 1.200 „ 72
o. 8.000 „ „ ,, ,, 3.S0Ü „

234 I

e. 30.000 „ 25.400 „ „ 1 524 „

8- 50.000 „ ff ff 45.400 „ 2 724
Je größer das „Arbeitseinkommen" wird, um so mehr weicht die Bevor-
zugnng desselben vor dem Capital mit einem Zinseinkommen gleichen Be-
träges.

96) Bergl. zu aüedem Pfeiffer, Staats-Einnahmen, Bd. IL, 1866, 
296 sf. Ob Max Wirth in der neueren Auflage seines lehrreichen Werts 

andere Ansichten vertritt, ist mir nicht bekannt und dürste auch nicht erheb
lich sein.

9?) Diese Fragen lauten nämlich
I) Ist insbesondere das Einkommensteuerprincip strenge auf alle Elasten 

der Gesellschaft anwendbar, oder sind ganze Gesellschaftsschichten von dieser, 
wieder directen Besteuerung überhaupt, freizulasten? und bis zu welcher 
Gränze ist bei der Einschätzung noch die besondere wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit neben dem Einkommen zu berücksichtigen?

2) Soll die Steuer eine progressive sein, in welchen Abstufungen und 
bis zu welcher Gränze hat dann die Steigerung stattzufinden? und ist hier
bei ein Unterschied zwischen fundirtem und nicht fundirtem Einkommen zu 
machen?

98) Es kommt mir also — ich betone dies ausdrücklich - nicht in 
den Sinn, diese Fragen hier auch nur einigermaaßen erschöpfend behandeln 
zu wollen. Ich halte es nur, da die Fragen gestellt sind, für angebracht, zu er
wähnen, welches meine Stellung ihnen gegenüber ist.

99) Insbesondere also auch nicht der Salzsteuer, In dieser Beziehung 
erscheint es mir übrigens beachtenswerth, daß in der Schweiz noch alle Can
tone (oder fast alle?) am Salzregal, d. h. an der Salzsteuer in der durch 
die Kleinheit der einzelnen Staatsgebiete gebotenen besonderen Form festhalten, 
ohne daß dort eine nennenswerthe Agitation dagegen stattfände

100) Vergl. die ähnlich lautenden Worte von R zur Verhandlung des 
Abgeordnetenhauses vom 2!. Februar 1872 (x. 90-1 der Berichte).

Pierer'sche Hofbuchdrnckktci. Stephan Geidel L Co. in Altenburg.
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